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lande . I , 6

IH

Eheschließungen in Bosnien und in der Hercegowina . VI , 58
Elektricitätswerkc — Verwaltung des 30 -Millionen-
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Popräd , siehe H a n s i e r v e r b o t.
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ordnung vom 20 . April 1854 . IX , 75
RegnlierungSburean , bauämttiches . I, 10
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Stcinbruch am Exelberge, städtischer — Competenzen . IX , 76
Stcllnngsslüchtlinge , siehe Deserteure.

Stcllungspflichtige , die im Interesse des Handels
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1900 . I.

Gch'tzk, Vt'rmdmmgen»»i>Enlschlidttttgl'u,
sowie

Roriiltitivbcstimiiiimge» des Gcmcittdcrathcs, Stlidtmthcs und des Mstlfistilllcs
III ZlißelkPiijikiten der Oeilieindkllerllialtliiig imd poüüsiiieil ZlilitSfüIsi'tiiils.

Inhalt:
I Berordnungen und Entscheidungen:

1. Ansländische Deserteure und Stellungsflüchtlinge.
2 . Die jährliche Berichterstattung , betreffend die Einrichtung der Betriebs-

Krankencassen (Z 43 K.-V .-G ), hat in Hinkunft zu unterbleiben.
3 . Vereinfachung des schriftlichen Verkehres mit der Gcwerbcschnl -Com-

mission in Wien.
4 . Dampfkessel -Snperrevision.
5 . Einzahlung der genossenschaftlichen Jncorporationsgcbür bei Wieder-

anmeldnng des Gewerbes.
6 . Verbot der Nicholsohn 'fchen Heilmittel gegen Gehörleiden.
7 . Kompetenz der Verwaltungsbehörden bei Hereinbringnng von Verpflegs-

kosten vom Verpflegten selbst.
8 Vergrößerung des Heeres -Ergänznngs -Bezirks -Commandos Nr . 49 und

des Landwehr - Ergänznngs -Bezirks -Commandos Nr . 2l in St . Pölten.
9 . Die Ausführung von Erkern ist von der Zustimmung der Gemeinde

Wien abhängig , und kann diese Zustimmung an Bedingungen geknüpft
oder auch versagt werden.

10 . Errichtung von Jsolierränmen für Jnfectionskrankc in zur Unterbringung
einer größeren Anzahl von Personen bestimmten Anstalten.

11 . Das Gesetz vom 12 . Mai 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 101 , betreffend die
die Rechtsmittel gegen Entscheidungen der politischen Behörden , findet
ans das Verfahren der Gemeinden im selbständigen Wirkungskreise keine
Anwendung.

12 . Nichtzugehörigkeit der Inhaber von Fabriksniederlagen in Wien znm
Gremium der Wiener Kaufmannschaft und des von denselben beschäftigten
Personales zur Gremial -Krankencassa der Wiener Kaufmannschaft.

13 . Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der Städte Szäsz -Sebes
und Petrinja in Ungarn.

14 . Nichtersichtlichmachnug der Tara auf der Emballage.
15 . Ausübung der zahnärztlichen Praxis.
16 . Im öffentlichen Interesse von der kompetenten politischen Behörde

getroffene Verfügungen können im civilgerichtlichen Wege nicht an-
gefochten werden.

17 . Zeitschriften -Abonnement durch Vereins Krankencassen . — Abgrenzung !
des Anfsichtsrechtes über solche Krankencassen.

18 . Jnstrniernng der Acten , betreffend Anlehens -Anfnahmen.
19 . Verfahren bei Amtshandlungen nach Z 32 des Krankenversichernngs - I

gesetzes-
20 . Verbot des Verkaufes der „ Dr . Williams Pinkpillen " .

21 . Die Nichtanmeldung von bei einer Betriebskrankencassa Versicherungs-
Pflichtigen Personen ist nicht nach 8 31 K .-V .-G . strafbar.

22 . Zur Hintanhaltnng des Vagabnnden -Unwesens.
23 . Der Genehmigung durch die politische Behörde bedürfen auch die

Statuten der Betriebskrankencassen von Eisenbahnen.
24 . Absperrung von Niveaukreuzungen der Eisenbahnen.
25 . Einziehung der Kupferscheidemünzen zu 1 und Va Kreuzer ö. W.
26 . Anmeldnng des Betriebes der fabriksmäßigen Erzeugung.
27 . Unzulässigkeit der Führung ausländischer Doctortitel im Jnlande vor

erfolgter Nostrifikation.
28 . Einbringung der Zi » sbeke»ntnisse für durch Neu -, Zu -, Um - und Er¬

weiterungsbauten entstandene Steuerobjecte.
29 . Zur Hintanhaltnng der Verbreitung der Schweinepest , sowie der Maul-

nnd Klauenseuche.
30 . Die Motorsührer und Condnctcnre der elektrisch betriebenen Straßen¬

bahnen sind unter den Schutz des Z 68 St . -G . gestellt.
31 . Gebürenfreiheit der zu Tabnlarzwecken ansgestellten Bescheinigungen

Politischer Behörden.
32 . Einführung der Kroncn -Währnng.
83 . Prüfung von Automobilen.
34 . Öffentliche Auflegung der Patentschriften.
35 . Verzeichnis jener Land - und Wasserstraßen , auf welchen der Transport

anmeldnngspflichtiger Sendungen ron versteuertem Bier nnd Mineralöl
zulässig ist.

86 . Buschenschank - Berechtigung.
37 . Öffentliche Sammlungen.

I I . Normativbestimmnnge » :
Gemeinderath:

38 . Systcmisiernng des bauämtlichen Negnliernngsbnreans.
Magistrat:

39 . Gcschäftsvereinfachung für conscriptionsämtliche Agenden.
40 . Gebüren -Einzahlnngen.

»il.  Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen
Verwaltnngsdienst:

41 . Natnralwohniingen für Oberlehrer und Direktoren.

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte nnd im Landesgesetzblatte
für Österreich unter der Enns im Jahre  1899/1900 publi-
cierten Gesetze und Verordnungen.

I. Vennliiluiuieil und Enlschlidun̂ en.
i.

(Ausländische Deserteure « ud Stelluugsfluchtlittge .)

Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 25 , Jänner 1899,
Z . 2054 , an die k. k. Polizei -Direction in Wien:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlaffe vom
3 . Jänner 1899 , Z . 40301 ex 1898 , eröffnet , dass der in Angelegenheit der
Auslieferung des deutschen Deserteurs I . St . seitens der k. k. Polizei -Direction
beobachtete Vorgang insofern nicht entsprechend war , als die Auslieferung
eines fremden Deserteurs oder Stellnngsflüchtlings als ein Act der Hand¬
habung der öffentlichen Sicherheit sich darstellt , daher sowohl die Bewilligung
einer solchen Auslieferung als auch die Durchführung derselben i» die Com-
peteuz der politischen beziehnngsivcise Sichcrheilsbehörde fällt nnd e.ue
Inanspruchnahme der Militärbehörden in einem solchen Falle nicht platz-
zngreifen hat.

Hievon wird die k. k. Polizei -Direction mit Bezug aus den Bericht vom
26 . November 1898 , Z . 189505 S . -B ., zur Danachachtnnq in Kenntnis
gesetzt. (M -Z . 194287/XVI .)

2

(Die jährliche Berichtcrstuttuug , betreffend die Eiu
richtuug der Betriebs -.(krankeucaffeu B . G .ch

hat iu Hittkuuft zu unterbleiben . )

Die k. k. il.-ö. Statthalterei Hai mit Erlass vom 27 . Jänner
1899 , Z . 5898 , dem Wiener Magistrate (M .-Z . 19146 ) Nach¬
stehendes znr Kenntnis gebracht:

Die k. k. n .-ö. Statthalterei findet zu verfügen , dass es von der mit
dem Erlasse vom 31 . März 1893 , Z . 21695 , angeordneten jährlichen Bericht¬
erstattung , betreffend die Einrichtung von Betriebs -Krankencassen wegen be¬
sonderer Krankhettsgefahr (Z 43 , K.- V .-G .), sowohl für das Berichtsjahr 1898
als auch in Hinkunft sein Abkommen zu finden hak.

Gleichzeitig wird jedoch angeordnet , dass in den die Auflösung einer
Betriebs -Kraiikencassa begründeten , im Z 49 des Kraukcnversicherungsgesetzes
vorgesehenen Fällen , sowie weiters bei etwaigem Wechsel in der Person des
Betriebsinhabers stets nnverweilt die Anzeige hieher zu machen ist.

Selbstverständlich werden diese Berichte nicht nur dann , wenn es sich
um eine Betriebs -Krankencassa obbezeichncter Kategorie handelt , sondern auch
in jenen Fällen zu erstatten sein, in welchen Lassen in Frage kommen , deren
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Errichtung auf freiem Entschlüsse des Unternehmens oder auf behördlicher
Gestattung beruhen (Z 42 K .-V .-G ., 1 . und 2 . Absatz .)

Sofern nun bei einer Cassa eine Änderung in der Richtung eintreten
sollte , dass das Unternehmen auf einen neuen Besitzer übergehst wird der
Wiener Magistrat auch gleichzeitig Veranlassung zu nehmen haben , dass seitens
der Cassa n,n Genehmigung der entsprechenden Statutenänderung eingeschritten
werde.

».
(Vereinfachung des schriftlichen Verkehres mit der

Gewerbeschnl Commission in Wien . )
Die Gewerbeschul -Commission in Wien hat mit Note vom

15 . Mai 1899 , Z . 2356 , dem Wiener Magistrate Nachstehendes
mitgetheilt:

Die Gewerbeschul -Commission in Wien hat in ihrer Sitzung vom 4 . Mai
1899 beschlossen, dass künftighin im schriftlichen Verkehre der Gewerbeschul-
Commission mit staatlichen und autonomen Behörden aller Instanzen , sowie
mit de» Gewerbe -Genossenschaften , Schulausschüfsen , Schnl -Directionen , Schul¬
leitungen rc . rc ., ferner im schriftlichen Verkehre der letztgenannten Cor-
porationen und den Schulleitungen mit der Gewerbeschul -Commission , endlich
im schriftlichen Verkehre der Gewerbeschul -Commission mit den Mitgliedern
derselben die für die Amtscorrespondenz der staatlichen und autonomen Behörden
bereits aufgestellten Grundsätze Beachtung zu finden haben:

1 . Die Bezeichnungen „ löblich " , „ hochlöblich " , „ boch" , „ geehrt " u . dgl.
haben in Hinkunft zu entfallen.

2 . Im Texte der Zuschriften und Eingaben haben die bisher üblich ge¬
wesenen Beisätze „geschätzt" , „ diensthöflich " , „ ergebenst " u . dgl . ivegznbleiben.

3 . In den unmittelbar an die Vorstände der Behörden oder an Mit¬
glieder einer Corporation gerichteten Zuschriften sind alle nnnöthigen Titulaturen
bei der Adresse wegzulassen . Desgleichen ist bei derartigen Ausfertigungen die
eventuell gebräuchliche Schlussclausel „ Genehmigen " , „ Empfangen " rc . nicht
mehr auzuwenden.

Schließlich wird bemerkt , dass etwa noch vorhandene Drncksorten , auch
wenn deren Text mit den obigen Grundsätzen nicht ganz im Einklänge stehen
sollte , bis zur Erschöpfung des Vorrathes aufgebraucht werden können.

4.

(Dampfkessel -Superrevision . )
Das k. k. Handelsministerium hat unterm 5 . September 1899,

Z . 40776 , an die k. k. n .-ö. Statthalterei nachstehenden Erlass
(M .-Z . 188549/XIV ) gerichtet:

Das k. k. Handelsministerium hat sich anlässlich eines concreten Falles
bestimmt gefunden , an die Dampskessel -Untersuchnngs - nud Versicherungs-
Gesellschaft A . G . in Wien und den Dampfkessel - Prüsungs - und Über¬
wachungsverein für Böhmen in Prag die Einladung zu richten , alle ihre
Organe ' davon in Kenntnis zu setzen, dass jene Anordnungen , welche anlässlich
einer von einem k. k. Dampfkefsel -Prüfungs -Commissär im höheren Aufträge
vorgenommeneu Superrcvision von der gesellschaftlichen Aufsicht unterstehenden
Kesselbetrieben getroffen werden , nur wieder über behördlichen Auftrag eine
Abänderung erfahren können , » nd dass auch die Befolgung der getroffenen
Anordnungen nur seitens jener Behörde geprüft und festgestellt werden kann,
in deren Aufträge die Superrevision vorgenommen wurde , beziehungsweise
die betreffenden Verfügungen ergiengen.

5.

(Einzahlung der genossenschaftlichen Jncorporations-
gebür bei Wiederanmeldnng des Gewerbes . )

Mit Entscheidung vom 6. September 1897 , Z . 70944 , hat die k. k.
Statthalterei dem Recurse der Genossenschaft der Zimmer - nud Dekorations¬
maler in Wien gegen die Entscheidung des magistratischen Bezirksamtes für
den I . und VII ! , Bezirk in Wien vom 1. Juni 1897 , Z . 27936 , mit welchem
der Zahlungsauftrag der in Rede stehenden Genossenschaft vom 28 . März
1897 , Z . 271 , aus Zahlung der Genossenschaftsgebür per 20 fl. seitens des
Herrn I . V . aufgehoben wurde , kemc Folge gegeben und die angefochtene
Enscheidnng ans den Gründen derselben bestätigt.

In Stattgebnng des von der vbgenannten Genossenschaft eingebrachten
Ministerial -Recmses findet das Handelsministerium die angefochtenen Ent¬
scheidungen der I . und II . Instanz zu beheben und zu erkennen , dass die
Genossenschaft aus Anlass der am 9 . Februar 1897 seitens des I . V . erfolgten
Wiederanmeldnng des Zimmermalergewerbes berechtigt war , von dem Ge¬
nannten die neuerliche Einzahlung der statutenmäßig festgesetzten Jncorporations-
gebür anzusprechen.

Für diese Entscheidung war die Erwägung maßgebend , dass Herr I . V.
durch die am 28 . December 1896 erfolgte Anheimsagnng seines Gewerbes
die Mitgliedschaft zu der Genossenschaft der Zimmermaler und Decorations-
maler in Wien verloren und dieselbe erst, und zwar er lexs durch die am
9 . Februar erfolgte Wiederanmeldung des Zimmermalergewerbes neuerlich
erlangt hat und daher als in die Genossenschaft neu eingetretenes Mitglied
anzusehen »nd zu behandeln ist.

Demgegenüber kann der Umstand , dass die Genoffenschaft von der
seitens Herr V . erfolgten Anheimsagnng seines Gewerbes erst zu jenem Zeit¬
punkte Kenntnis erhalten hat , in welchem derselbe durch die Wiederanmeldnng
seines Gewerbes neuerdings Mitglied der Genossenschaft geworden war , umso¬
weniger angewendet werden , als Herr V . gemäß H 7 der Genossenschafts-
Statuten verpflichtet war , die Anheimsagnng seines Gewerbes innerhalb acht
Tagen dem Genossenschafts -Vorsteher selbst anznzeigen.

«.
(Verbot der Nicholsohn 'schen Heilmittel gegen

Gehörleiden . )

Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18. September
1899 , Z . 74511 , dem Wiener Magistrate (M .-Z , 162694/V1I1)
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Anzeige einer politischen Landesbehörde au das k k. Ministerium
des Innern versendet ein gewisser I . H . Richolsohn in London , Langcott,
Gunnersbnry , London 7V., unter dem Vorwände unentgeltlicher Übermittlung
von „ Ohrtrommeln " gegen Schwerhörigkeit in verbotswidriger Weise Medika¬
mente zur Behandlung von Gchörleiden,

Der Wiener Magistrat wird zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom 12. August 1899 , Z . 22376 , hievon mit der Aufforderung in
Kenntnis gesetzt, in analoger Weise , wie dies mit dem hierortigen Erlasse vom
4 . Juli 18l9 , Z . 58225 , an - anderem Anlasse angedeutet wurde , den verbots¬
widrigen Bezug der erwähnten Nicholsohn 'schen Heilmittel gegen Gehörleiden
gemäß der Bestimmung des Z 16 der Ministerial -Verordnung vom 25 . Mai
1882 , R . -G .-Bl . Nr . 49 , hintanzuhalten und hinsichtlich der Versendung von
Arzneimitteln in, Wege der Briefpost sich die Bestimmungen der in Nr . 27
des „Österreichischen Sanilätswesen " er 1897 , pLK. 262 , mitgetheilten Erlasses
des Handelsministeriums vom 19 . Juni 1897 . Z . 33276 , welcher mit dem
Erlasse desselben Ministeriums vom 8 . Mai 1899 , Z . 24926 (Post - und Tele-
graphen -Verordnungsblatt Nr . 50 ), in Eriunerung gebracht wurde , gegenwärtig
zu halten.

7.

(Competeuz der Verwaltungsbehörde » bei Herein
bringnng von VerpflegSkosten vom Verpflegten selbst .)

Das magistratische Bezirksamt sür den I . und VIII . Bezirk in Wien als
politische Behörde erster Instanz hat derVVerwaliung des k. k. Allgemeinen
Krankenhauses (Alsersttaße ) unterm 14 . October1899 , Z . 17806/VIII , mitgetheilt,
dass sich dasselbe nicht neranlasst findet , bezüglich der sür R . W . im k. k. All¬
gemeinen Krankenhause (Alserstraße ) aufgelaufenen Verpflegskosten per restlicher
3 fl. eine Entscheidung zu treffen , weil laut Erlasses der k. k. n .- ö. Statt¬
halterei vom 13 . Februar 1899 , Z . 4015 — abgedruckt im Amtsblatte der
k. k. Reichshanpt - und Residenzstadt Wien vom 28 . April 1899 , Nr . 34 , Ver¬
ordnungsblatt IV , Seite 24 , Punkt 8 — die Hereinbringung von Verpflegs-
kosteu von dem Verpflegten selbst nicht in den Wirkungskreis der Verwaltungs¬
behörden gehört , sondern diese Kosten nur im Klagewege als privatrechtliche
Forderungen durch die ordentlichen Gerichte hereingebracht werden können.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 4 . November 1899,
Z . 96488 , diesem Bezirksamte Nachfolgendes eröffnet:

Die k. k. n .-ö . Statthalterei findet dem Recurse der Verwaltung des
k. k. Allgemeinen Krankenhauses gegen die Entscheidung des magistratischen
Bezirksamtes für den I . und VIII . Bezirk vom 14 . Oktober 1899 , Z . 17806,
mit welcher die Hereinbringung von Verpflegskosten im Betrage von 3 fl,
von R . W . wegen Inkompetenz abgelehnt wurde , Folge zu geben und diese
Entscheidung aus dem Grunde zu beheben , weil die politischen Behörden
kompetent sind , die Verpflegskosten allgemeiner öffentlicher Krankenanstalten
nach der letzten Verpflegsclasse einzubriugen , insoweit diese vom Verpflegten
selbst eingcbracht werden sollen , da dieselben als liquide Leistungen im Sinne
des Z 3 der kaiserlichen Verordnung vom 20 . April 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 96,
anzusehen find.

8 .

(Vergrößerung des Heeres - Ergänzungs Bezirks-
Commandos Nr . 4S nnd des Landwehr Ergänz,ings-

Bezirks -Commandos Nr . 21 in St . Pölten . )
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 20 . October 1899,

Z . 88730 (M .-Z . 182651/XVI ) :
Das k. k. Ministerium sür Laudesvertheidigung hat mit dem Erlasse

vom 21 . September 1899 , Z . 26892/7728 II a , der k. k. Statthalterei
eröffnet , dass der neue politische und Stellungsbezirk Gmünd iß 1, 2 der
Wehrvorschriften , I . Theil ) dem Heeres -Ergänznngs -Bezirks -Commando Nr . 49
in St . Pölten und dem k. k. Landwehr - Ergänzungs -Bezirks -Commando Nr . 21
in St . Pölten zugewieseu wird.

Hievon wird der Magistrat in Kenntnis gesetzt.
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9 .

(Die Ansführnng von Erkern ist von der Zustimmung
dcr Gemeinde Wien abhängig , und kann diese Zn-
stimmnng an Bedingungen geknüpft oder auch versagt

werden )

Erkenntnis des k. k. Venvaltnngsgerichkshofes vom 21 . October
1899 , Nr . 8334 ( M .-Z . 215288/IX ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Ersten

Präsidenten Dr . Grafen Schöuborn , in Gegenwart der Räche des k. k. Ver¬
walt,,ngsgerichtshoses Ritter v. Hennig . Zenker , Ritter v. Schnrda und
Dr . Kleberg , dann des Schriftführers k. k, Rathssecretärs -Adjnncten Grafen
Knen bürg über die Beschwerde der Mathilde Gotthardt in Wien gegen
die Entscheidung der Baudepntation sür Wien , ckcko. 21 . März 1898 , Z . 176
ex 1897 , betreffend die Ausführung von Erkern , nach der am 21 . October
1899 dnrchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach An¬
hörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ansführungen des Dr . Moriz
Schnabl , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde,
ferner der GegenanSfichrnngen des k. k. Statthaltereirathes Freiherrn v.
Sieber in Vertretung der belangten Wiener Baudepntation , sowie der Gegen-
ansführnngen des Dr . Robert Swoboda , Hof - und Gerichtsadvocaten in
Wien , in Vertretung der mitbetheiligten Gemeinde Wien zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde dem Recnrse der Beschwerde¬
führerin gegen die Erledigung des Magistrates Wien vom 21 . September
1897 , Z . 165407 , mit welcher die Anbringung von Erkern bei dem Neubau
ihres Hauses in der Liechtensteinstraße und Thnrngasse gemäß H 60 der Wiener
Bauordnung vom Jahre 1883 verweigert wurde , keine Folge gegeben , weil
bezüglich der Anbringung von Erkern die Zustimmung der Gemeinde als
Grnndeigenthümerin des Straßengrundes mangelt , beziehungsweise von der
Ba,,führerin nicht erwirkt erscheint.

Die Beschwerde bestreitet die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung , weil
nach ihrer Ansicht die Zustimmung des Grnndcigenthümers , im vorliegenden
Falle der Gemeinde als Eigenthümerin des Straßengrnndes , gemäß Z 60,
Abs. 1 der Bauordnung nur für solche Vorbauten , die vom Straßenniveau
beginnen , erforderlich ist , nicht aber für Vorbauten , die erst von einem Stock¬
werke beginnen und lediglich in den Luftraum herausragcn , »nd weil die Ge¬
meinde Wien nicht berechtigt ist, außer der im Landesgesetze vom 13 . Februar
1866 , L.- G .-Bl . Nr . 3 , Post Nr . 16 , festgesetzten Gebür für die Bewilligung
zur Errichtung eines Erkers eine weitere Zahlung zu beanspruchen.

Der Verwaltungsgerichtshof ist bei seinem Erkenntnisse von nachstehenden
Erwägungen ausgegangen:

Die Überschrift des Z 60 lautet allgemein nur : „Vorbauten über die
Banlinie " . Der Z 60 , Abs. 1 der Bauordnung spricht ebenfalls ganz allgemein
nur von „ Vorbauten über die Banlinie " und führt nur beispielsweise mehrere
solche Vorbauten (Risalite , Sänlenportale , einzelne Säulen oder Pfeiler,
Llseueu , Barrieren , Vorlegstnfen , Freitreppen ) an . Wenn unter diesen oben
bczeichneten Vorbauten vorzugsweise solche erwähnt werden , die vom Straßen¬
niveau beginnen und bei welchen daher eine unmittelbare Benützung des
Straßengrnndes in Anspruch genommen wird , so schließt dies keineswegs ans,
dass jeder Vorbau über die Banlinie , also auch ein solcher, welcher nicht vom
Straßenniveau beginnt , nnter die Bestimmung des H 60 , Alinea 1 der Bau¬
ordnung fällt.

Nun wird es nicht widersprochen werden können , dass ein in den
höheren Stockwerken errichteter Erker (geschlossener Balkon ) ebenso ein Vorbau
über die Baulinie ist, wie eine andere , schon beim Straßenniveau beginnende,
im Z 60 , Alinea 1 nur beispielsweise angeführte bauliche Anlage . Es war
daher nicht mehr nothwendig , in den späteren Bestimmungen des H 60 , welche
nur die baulich - technische Seite dieser Vorbauten behandelt , den Vorbehalt der
Zustimmung des Grundeigenthümers zu wiederholen.

Durch die Baulinie wird gemäß HA 2 und 26 der Bauordnung jene
Fläche bezeichnet , welche durch Bauten occupiert werden , beziehungsweise über
welche hinaus ein Bau nicht geführt werden darf . Der Z 60 der Bauordnung
trifft von dieser Bestimmung insofern eine Ausnahme , als derselbe für Vor¬
bauten über die Banlinie die besondere Bewilligung nnter Zustimmung des
Grundeigenthümers vorschreibt und weiters für gewisse Vorbauten und ins¬
besondere sür die Anbringung von Erkern die Zulässigkeit der Ausführung
derselben an bestimmte Dimensionen bindet.

Da die Stadtgemeinde Wien nnbestrittenermaßen Eigenthümerin des
Straßengrundes ist, über welchen die Projektierten Erker hervorragen , so ist
die Ausführung dieser Erker auch von der nach der Bauordnung vorgeschriebenen
Zustimmung der Gemeinde Wien abhängig und es muss daher , solange diese
Zustimmung nicht erwirkt ist, die Ausführung solcher Erker verweigert werden.

Wenn die Beschwerde sich darauf beruft , dass außer den im n .-ö. Landes-
gesetze vom 13 . Februar 1866 , L.-G .-Bl . Nr . 3 , enthaltenen Gebüren für die
Bewilligung eines Erkers (Post 16 ) die Abforderung einer weiteren Zahlung

unzulässig erscheine, so muss bemerkt werden , dass das eben erwähnte Landes¬
gesetz eben nur die Regulierung der der Gemeinde Wien für Amtshandlungen
in Bansachen zngesprochenen Taxen (Gebüren ) normiert , und dass durch dieses
Landesgesetz in keiner Weise das der Stadtgemeinde Wien ans dem Titel des
Eigenthums am Straßengrunde durch die später erschienene Banordnung zu¬
stehende Recht , über die Baulinie fallenden Bananlagen die Zustimmung zu
geben , beziehungsweise dieselbe an Bedingungen zu knüpfen oder auch zu ver¬
sagen , beschränkt würde oder beschränkt werden könnte.

Hienach war die Beschwerde als unbegründet abznweisen.

I« .
(Errichtung von Jsolierräumen für Jnfectionskranke
in zur Unterbringung einer größeren Anzahl von

Personen bestimmten Anstalten .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 30 . October

1899 , Z . 53606 ( M .-Z . 189935/VIII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Mit dem hierortigen Erlasse vom 20 . December 1898 , Z . 7454 , wurde
die Beistcllnng eines den sanitären Anforderungen entsprechenden Jsolierraumes
zur Behandlung nicht transportabler Jnfectionskranker in den öffentlichen
und privaten Krankenanstalten angeordnet.

Nachdem bei Privat -Heilanstalten , verschiedenen Humanitäts - sowie Er¬
ziehungsanstalten ähnliche Vorkehrungen nothwendig erscheinen , finde ich nach
Anhörung des n --ö. Landes -Sanitätsrathes , Nachstehendes anznordnen:

Beim Neubau oder bei Adaptierungen von Reconvalescenten - und Siechen-
häuscrn , Zufluchts - und Waisenhäusern , Versorgnngsanstalten , Erziehungs¬
und Unterrichtsanstalten mit Internaten (Convicten ), in welchen einer größeren
Anzahl von Personen Unkerknnst geboten wird , muss auch die Beistellnng
eines den sanitären Anforderungen entsprechenden Jsolierraumes znr Be¬
handlung Jnfectionskranker Bedacht genommen werden , und ist ein solches
Local schon bei den Bauverhandlnngen sicherznstellen.

Desgleichen wird das Geeignete zu veranlassen sein , dass bei schon be¬
stehenden größeren solchen Humanitäts - und Erziehungsanstalten womöglich
solche Jsolierränme sichergestellt werden.

Anstalten obiger Kategorien , welche wegen ihrer besonderen Situation,
Eintheilnng , Bestimmung oder Kleinheit dieser sanitären Forderung nicht ge¬
recht werden können , daher einen Jnfectionskranken ehebaldigst nach außen in

^ Pflege zu geben genölhigt sind , werden zu verhalten sein , der politischen
Sanitätsbehörde jene Lokalitäten , Spital rc. namhaft zu machen , wo ein Jn¬
fectionskranker ihres Pfleglingsstandes nntergebracht werden soll , und durch
Abmachungen mit den Leitungen benachbarter Spitäler die Aufnahme ihrer
Jnfectionskranken sicherzustellen.

Hiebei wären in erster Linie die bestehenden Gemeinde -Nothspitäler ins
Auge zu fassen.

Hienach ist das Weitere zu veranlassen und über die Ergebnisse und ge¬
machten Wahrnehmungen gelegentlich der Vorlage des Ergänznngsberichtes
znm Jahres -Sanitätsberichte lit . R zu berichten.

II.
(Das Gesetz vom 13 . Mai 189 « , R .-G .-Bl . Nr 1« l,
betreffend die Rechtsmittel gegen Entscheidungen der
politischen Behörden , findet auf das Berfahren der
Gemeinden im selbständigen Wirkungskreise keine

Anwendung . )

Die k. k. Bau -D .' putation für Wien hat mit Erlass vom
3 . November 1899 , Z . 198 , dem Wiener Magistrate (M .-
Z . 191661/IX ) Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 23 . October
>899 , Z . 32959 , dem Recnrse der Einrisse Therese Balling und Genossen,
Eigenthümer des Hauses Or .-Nr . 11 der Bognergasse und Or .-Nr . 12 der
Naglergasse , Einl -Z . 135 im Grundbuche des I . Bezirkes in Wien , gegen die
Baudepntations -Entscheidung vom 11 . Jnli 1899 , Z . 85/B . D ., mit welcher
die Berufung der Genannten gegen den Bescheid des Wiener Magistrates vom
23 . März 1899 , Z . 52459 , betreffend die Bekanntgabe der Baulinie und des
Niveaus für die bezeichnet « Realität , als unstatthaft zurückg -wiesen wurde , im
Hinblicke ans die Bestimmungen des H 107 der Bauordnung sür Wien und
in der Erwägung keine Folge zn geben gefunden , dass drs Gesetz vom 12 . Mai
1896 , R .-G .-Bl . Nr .101 (siehe Amtsblatt Nr . 61 sx 1896 , „ Gesetze rc ." VII , 18
spax . 71s ) auf das Verfahren der Gemeinden im selbständigen Wirkungskreise
keine Anwendung findet.

Die Beilagen des Berichtes vom 15 . September 1899 , Z . 150823,
folgen zur weiteren Veranlassung zurück.

I*
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IS.
(Nichtzngehörigkeit der Inhaber von Fabriksnieder-
lagen in Wien znm Greininm der Wiener Kauf¬
mannschaft nnd des von denselben beschäftigten
Personales zur Gremial -Krankencassa der Wiener

Kaufmannschaft . )
Mit Erlass vom 6 . November 1899 , Z . 97247 , hat die

k. k. n .- ö. Statthaltern dem Magistrate (M .-Z . 193980/XVIII)
Nachfolgendes eröffnet:

Die k. k. Statthalterei findet den Necnrsen des Franz Leite nberg er
und der Neusiedler Aktiengesellschaft sür Papierfabrication gegen die dort-
ämtliche Entscheidung von , 18 . August 1899 , Z . 129441 , womit ausgesprochen
wurde , dass die Recurrenteu , die ihre Gewerbe außerhalb Wiens betreiben,
rücksichtlich ihrer in Wien betriebenen Niederlagen auch nicht freiwillig Mit¬
glieder des Gremiums der Wiener Kaufmannschaft verbleiben und ihre Hilfs¬
arbeiter demnach auch nicht freiwillig bei der unter dem Namen : „ Gremial-
Krankencassa der Wiener Kaufmannschaft " bestehenden genossenschaftlichen
Krankencaffa dieser Gewerbegenossenschaft versichern dürfen , keine Folge zu
geben nnd die angefochtene Entscheidung ans deren Gründen zu bestätige»

Gegen diese Entscheidung kann binnen vier Wochen von dem ans die
Zustellung folgenden Tage an gerechnet , die Berufung an das k. k. Handels¬
ministerium beim Wiener Magistrate eingebracht werden.

Die Beilagen des Berichtes vom 27 . Octobcr 1899 , Z . 152002 , folgen
mit der Aufforderung zurück, dafür Sorge zu tragen , dass die HH 3 und 4
der Gremialstatnten ehestens mit dem im vorstehenden ausgesprochenen
Grundsätze , sowie mit der derzeitigen Abgrenzung des Genossenschaftsbezirkes
in Einklang gebracht werden.

LS
(Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der

Städte Szr »sz Sebes und Petriuja in Nngarn . )
Die k. k. n .-ö. Statlhalterei hat mit Erlass vom 11 . Novem¬

ber 1899 , Z . 99808 (M .-Z . 195938/XIII ox 1899 ), dem Wiener
Magistrate Folgendes bekanntgegeben:

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 28 . October 1d99,
Z . 34780 , wurde zufolge Mittheilnug des königl . nnaar . Handelsministeriums
vom 17 . September 1899 , Z . 61990 , und vom 26 . September 1899 , Z . 59974,
die Ausübung des Hausierhandels in der Stadt Szäsz -Sebes (Comitat Szeben ),
beziehungsweise in der Stadt Petriuja (Croatien - Slavonien ) unter Aufrecht-
haltnng der im Z 17 der bestehenden Haustervorschristen und in den diesen
Paragraphen ergänzenden Nachtragsverordnungen den Bewohnern gewisser
Gegenden gewährten Rechte verboten.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf den H 10 des Hansier-
patentes zur Kenntnisnahme und Danachachtung verständigt.

L4.
( Nichtersichtlichmachnng der Tara auf der Emballage . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 20 . No¬

vember 1899 , Z . 100504 , dem magistratischen Bezirksamt für
den VII . Bezirk (M -Z . 199172/XVII ) Nachstehendes bekannt-
gegeben :

Die k. k. Statthalterei findet dem Necurse des N . N ., öffentlichen Gesell¬
schafters der Firma T. U ., gegen das d. a . Erkenntnis vom 28 . Februar 1899,
Z . 15743 ex 1896 , mit welchem derselbe auf Grund der Ministerial -Verordnung
vom 24 . August 1852 , N .- G .-Bl . Nr . 175 , wegen Nichtersichtlichmachung der
Tara bei der Emballage der in den Handel gebrachten Kerzenpaketein Gemäß¬
beit der Ministerial -Verordnung vom 30 . September 1857 , R .-G .- Bl . Nr . 198,
zu einer Geldstrafe von 5 fl , eventuell zu 24stündiger Haft verurtheilt wurde,
Folge zu geben und das angefochtene Elkeunlnis als im Gesetze nicht begründet
aufzuheben , weil die obcitierle Haudelsministerial -Verordnnng vom 21 . August
1852 , R .- G -Bl . Nr . 175 , betreffend die Regulierung der Tara im Handels¬
verkehre durch den H 1 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuche im
Zusammenhalte mit H 2 desselben Gesetzes und Artikel 852 des Handelsgesetz¬
buches als aufgehoben erscheint und demnach die Grundlage zu einer Stras-
amtshandlung nicht mehr bilden konnte.

LS.
(Ausübung der zahnärztlichen Praxis . )

Die k. k. n . -ö. Statthalterei Hai mit Erlass vom 27 . No¬

vember 1899 , Z . 102049 , dem Wiener Magistrate ( M .-
Z . 20325/VIII ) Nachstehendes mitgetheilt:

Aus den von den politischen Landesbehörden vorgelegten amtlichen Nach¬
messungen über den Personalstand der Zahnärzte nnd ihres Hilfspersonales hat
das k k. Miristeriuin des Innern entnommen , dass eine Anzahl von Zahn¬

ärzten ausländische Staatsangehörige , welche im Anslande die Berechtigung
zur zahnärztlichen Praxis erworben haben als zahnärztliche Gehilfen in ihren
zahnärztlichen Ordinationen bestellt haben nnd sich durch dieselben in ihrer
zahnärztlichen Praxis auch vertreten lassen.

Durch dieses , mit den bestehenden Verordnungen nicht im Emklange
stehende Vorgehen der Zahnärzte werden die im Jnlande z» Zahnärzten ans¬
gebildeten Doctoren der Heilkunde , nnd insofern die ausländischen Hilfskräfte
auch Zahntechnik betreiben , auch die Zahntechniker in ihren Wirkungskreise
wesentlich beeinträchtigt.

Der Wiener Magistrat wird daher zufolge Erlasses des genannten Mini¬
steriums vom 10 . November 1899 , Z . 38025 . anfgefordert , die Zahnärzte
daraus aufmerksam zu machen , dass zur Ausübung der zahnärztlichen Praxis
jeder Art im Jnlande lediglich inländische Doctoren der gesammten Heilkunde
berechtigt sind und die Anstellung von im Jnlande zur zahnärztlichen Praxis
nicht berechtigten ausländischen Staatsangehörigen als Hilfsärzte ohne be¬
sondere Bewilligung des k. k. Ministeriums des Innern unzulässig ist.

I«.
(Im öffentliche » Interesse von der competenteu
politischen Behörde getroffene Versügnuge » können
im civilgerichtlichen Wege nicht angefochtcn werden .)

Bescheid des k. k. Landesgerichtes Wien in Civilrechtssachen
als Necursgericht , Ablheilnng XII , vom 29 . November 1899:

In der Rechtssache der Modesta Weiß v. Teßbach , geb . Aicher v.
Aichenegg , Sidonie Gräfin Sarntheim , geb . Aicher v. Aichenegg,
Francisco Zimmermann und Marie Zimmermann , Hanseigenthümer
in Wien , 1., Neuer Markt 14 , Kläger , durch Dr . Rudolf Brüll gegen die
Gemeinde Wien , zu Händen des Bürgermeisters Herrn Dc . Karl Lueger in
Wien , I ., Rathhaus , Beklagte , durch den Magistrats - Secretär Dr . Max
Weiß wegen Störung des Besitzes eines znm Hanse Nr . 14 Neuer Markt
gehörigen Kellereinwnrfschachtes , wird dem Recnrse der Kläger wider den
Endbeschlnss des k. k. Bezirksgerichtes Innere Stadt 1 vom 31 . October 1899,
G .-Z . T . IX 912,4 ox 1899 , womit der von der beklagten Gemeinde Wien
angemeldeten Einwendung der Unzulässigkeit des Rechtsweges stattgegeben nnd
die Kläger mit ihrem Begehren abgewiesen wurden , keine Folge gegeben nnd
der angefochtene Beschluss bestätigt.

Die Recurrenteu haben die Kosten des erfolglosen Rekurses selbst zu
bestreiten.

Diese Entscheidung stützt sich auf die zutreffenden erstrichterlichen Gründe
nnd auf die weitere Erwägung , dass der jedermann zustehende Gemeingebrauch
der zu dem Gemeindegute gehörenden Fahrbahn des Neuen Marktes nach
Z 288 a. b. G .-B . auf öffentlichem Rechte beruht , dass, , der von den
Klägerinnen dagegen geltend gemachte Sonderanlprnch auf Öffnung des in
diese Straßenfläche einmündenden , zu ihrem Keller gehörigen Lustschachtes
und Benützung desselben als Einwurfschacht , wenn auch diese Benützung
durch einen längeren Zeitraum anstandslos staltgesnnden hat , nur als Aus¬
nahme von obigem Gemeingebrauche ansgefasst werden kann , daher wie der
Spruch über öffentliches Recht , so auch der Spruch über die Ausnahme des¬
selben der gerichtlichen Judicatur entzogen ist.

Da nun aus dem Decrete des Wiener Magistrates vom 20 . Sep¬
tember 1899 , M .-Z . 160708/V ex 1899 , hervorgeht , dass das mit demselben
ausgesprochene Verbot mit Rücksicht auf den Straßenverkehr und die persön¬
liche Sicherheit der Paffanten ergangen ist, sich also als eine im öffentlichen
Interesse von der hiezu berufenen politischen Behörde getroffene Verfügung
darstellt , kann dasselbe nur im vorgeschriebenen Jnstanzenzuge , insofern der¬
selbe offen steht, und nicht mit einer Besitzstörungsklage angesochten werden,
indem die Gerichtsbehörden nicht berufen sind , über die Zulässigkeit der in
Ausübung der Straßenpolizei von einer Gemeinde , rücksichilich deren Executiv-
organen getroffenen Verfügung zu entscheiden , vielmehr die Competenz der
politischen Behörden in der vorliegenden Angelegenheit außer Zweifel
gestellt ist.

Die Entscheidung über die Kosten gründet sich auf die HZ 40
und 50 C.-P .-O . (M .-Z . 12215 ex I900/V .)

L7.

(Zeitschriften Abonnement durch Vereins -Kranken¬
kassen. — Abgrenzung des Anssichtsrechtes über

solche Krankencassen . )
Die k. k. n .-ö. Statlhalterei hat dem Magistrate mit Erlass

vom 2 . December 1899 , Z . 106190 lM .-Z . 208394/XVIII ) ,
Nachfolgendes eröffnet:

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 24 . November
1899 , Z . 36695 , dem Recnrse der Arbeiter -Kranken -Unierstütznugscassa der
Schuhmacher gegen die Statthalterei Entscheidung vom 19 . September 1899,
Z . 79240 , mit welcher das an die Cassa erlassene Verbot des Wiener Magi¬
strates vom 12 . August 1899 , Z . 90026 , die Zeitschrift „ Arbeiterschntz " in
mehr als einem Exemplare zu abonnieren , bestätigt wurde , Folge gegeben nnd
die angefochtene Verfügung aus nachstehenden Gründen aufgehoben:

Es handelt sich im vorliegenden Falle um eine der im Gesetze vom
30 . März 1888 , R .-G .-Bl . Nr . 33 , bezeichnten Vereins -Krankencasse » ; bei
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diesen aber beschränkt sich im Gegensätze zn den übrigen in diesem Gesetze
(Z 11 ) angegebenen Keankencasscn die Aufgabe der Staatsaufsicht gemäß Z 22
des Vereins -Patentes vom 26 . November 1852 , N .-G .-Bl . Nr . 253 , darauf,
diese Vereine in der Richtung zn überwachen , dass dieselben nicht gegen be¬
stehende gesetzliche Vorschriften verstoßen und ihren Wirkungskreis nicht über¬
schreiten , also keine anderen als die in den Statuten bestimmten , behördlich
genehmigten Zwecke verfolgen.

Im vorliegenden Falle kann nun aus der Thatsache , dass der Verein
die Zeitschrift „ Arbeiterschntz " in 20 Exemplaren für die Vorstandsmitglieder
abonniert hat , noch nicht gefolgert werden , dass diese Thätigkeit desselben auf
andere als auf die im Statute bezeichnet « ! Zwecke gerichtet sei ; es liegt somit
eine Überschreitung des Wirkungskreises seitens des Vereines nicht vor , und
da in dieser Handlung auch nicht eine Verletzung einer die Vereinsthätigkeit
regelnden gesetzlichen Vorschrift erblickt werden kann , war die angefochtene
Verfügung aufzuheben.

18 .
(Jnftruiernttg der Acteu , betreffend Anlehens

Aufnahmen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 5 . December

1899 , Z . 98676 (M .-Z . 207027/III ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes bekanntgegeben:

Nachdem die Wahrnehmung gemacht wurde , dass die Acten , in welchen
es sich um Aufnahme eines Darlehens seitens eines Landes , Bezirkes , einer
Gemeinde oder sonstiger Corporation « ! handelt , nicht immer in einer für die
Beurtheilung der finanziellen Fundierung der in Frage stehenden Anlehens¬
operation vollständig hinreichenden Weise instruiert werden , wird dem Magi¬
strat - über den Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom 23 . October
1899 , Z . 35700 , zur genauen Dauachachtnng m künftigen Fällen bemerkt,
dass ähnlichen Verhandlungen jederzeit auch die Rechnungsabschlüsse und Vor¬
anschläge wenigstens für die letzten drei Jahre (das laufende Jahr eingerechnet ),
die Vermögens - und Schnldenausweise des betreffenden Selbstverwaltungs¬
körpers oder der betreffenden Corporation , die Ausweise über die in dem be¬
treffenden Verwaltnngsgebiete vorgeschriebenen respective eingezahlten Steuern
(ebenfalls für die letzten drei Jahre ), sowie über die bisherige Höhe der Um¬
lagen anznschließen sein werden.

IS.
(Verfahren bei Amtshandlungen nach K 32 des

Krankenverfichernngsgesetzes . )
Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat dem Magistrate mit Erlass

vom 6. December 1899 , Z . 106922 (M .-Z . 208957/LVIII ),
Nachfolgendes eröffnet:

Anlässlich der Wahrnehmung , dass die Bezirksämter in Fällen , wo es
sich um Forderungen der Bezirkskrankencassa auf Ersatz ihres Aufwandes für
die Unterstützung eines vom Arbeitgeber bei ihr nicht angemeldeten Kranken
auf Grund des Z 32 des Krankenversicherilngsgesetzes handelt , regelmäßig schon
auf Grund des einseitigen Begehrens der Krankencassa mit dem Ersatzerkenntnisse
Vorgehen , ohne vorher den geklagten Arbeitgeber über seine etwaigen Ein¬
wendungen gegen die Ersatzforderung überhaupt und gegen deren zifsermüßige
Berechnung insbesondere anzuhören , wird der Wiener Magistrat angewiesen,
diese den Grundsätzen des verwallnngsrechtlichen Verfahrens widerstreitende
Übung abzustellen und zn veranlassen , dass die genannten Ämter auch in
solchen Fällen den Beklagten jedesmal protokollarisch einvernehmen.

2«.
t Verbot des Verkaufes der „Dr . Williams Pink¬

pillen ". )
Die k. k. ii.-ö. Statthalter « hat mit Erlass vom 8. De-

cember 1899 , Z . 106846 , dem Wiener Magistrate (M .-
Z - 209304/VIII ), Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses vom 26 . November 1899 , Z . 40022 , ist das k. k. Mini¬
sterium des Innern zur Kenntnis gelangt , dass in Tagcsblättern eine von der
Firma Gablin L Comp , in Paris unter der Bezeichnung „ Dr . Williams
Pinkpillen " in Verkehr gebrachte , mit keiner Bereitungsvorschrift versehene
pharmaceutische Zubereitung gegen verschiedene Krankheitszustände in einer den
Bestimmungen der Ministerial -Verordnnng vom 17 . December 1894 (N .- G .-Bl.
Nr . 239 ) znwiderlaufenden Weise angekündigt wird , und dass der Anpreisung
dieses Geheimmittels dienende Druckichriften in großer Zahl verbreitet werden.

„Der Magistrat wird behufs sofortiger Verständigung der Apotheker und
der Ärzte darauf aufmerksam gemacht , dass der Verkauf dieses Geheimmittels
sowohl in den öffentlichen Apotheken als außerhalb derselben nach den be¬
stehenden Vorschriften verboten ist.

Der Magistrat wird zugleich beauftragt , die Beobachtung dieses Verbotes
zu überwachen und vorkommenden Falles nach den bestehenden Vorschriften
das Amt zu handeln.

Wegen Hintanhaltnng der verbotswidrigen Colportage von Neclame-
Broschür « ! ist im Sinne der Erlässe des k. k. Ministeriums des Innern vom

1. März 1893 , Z . 6990 ex 1892 (Österr . Sanitätswesen 1893 , Seite 86 ), und
vom 22 . Juli 1898 , Z . 5877 (Österr . Sanitätswesen 1898 , Seite 265 ), das
Geeignete zn veranlassen.

21 .
(Die Nichtanmeldnng von bei einer Betriebskranken-
eaffa versichernngspflichtigen Personen ist nicht nach

K 31 K.-B .-G . strafbar . )
Die k. k. n .-ö. Statlhalterei hat mit Erlass vom 8. De¬

cember 1899 , Z . 108290 , M .-Z . 208598/XVIII , dem magi¬
stratischen Bezirksamte für den I . und VIII . Bezirk Folgendes
eröffnet:

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 27 . No¬
vember 1899 , Z . 37759 , Uber den Recnrs des Hof - und Gerichtsadvocateu
Dr . Leopold Tel tsch er in Wien als Repräsentanten der Imperial -Continental-
Gas -Association in Wien , gegen die Statthalterei -Entscheidnng vom 6. October
1899 , Z . 88648 , mit welcher derselbe in Bestätigung des Erkeuntnifses des
Bezirksamtes vom 27 . September 1899 , Z . 1158 , wegen Übertretung des
H 31 K.-V .-G . zu einer Geldstrafe von 5 fl . verurtheilt wurde , das Straf¬
erkenntnis als gesetzlich nicht begründet aufgehoben , weil dem Recnrrenten eine
Übertretung des K 31 K.-B .-G . nicht zur Last gelegt werden kann.

Diese Entscheidung ist in nachfolgender Weise begründet:
, Eine Übertretung des Z 31 K.-V .-G . kann nur daun Vorlagen , wenn eine

versicherungspflichtige Person , welche kraft gesetzlicher Bestimmung durch den
Antritt ihrer Beschäftigung Mitglied der Bezirkskrankencassa geworden ist, bei
dieser letzteren Cassa gar nicht oder nicht rechtzeitig angemeldet wurde.

Im vorliegenden Falle nun sind jene Personen , um deren Versicherung
es sich handelt , in Betrieben beschäftigt , für welche eine Belriebskrankencassa
errichtet ist, diese Personen sind daher , insoweit sie nicht durch behördliche Ver¬
fügung nach Z 4 K.-V .-G . von der Versicherungspflichl befreit wurden , mit
dein Antritte ihrer Beschäftigung Mitglieder dieser Betriebskraukencassa ge¬
worden und gehören daher der Bezirkskrankencassa nicht an . (HZ 13 und 46
K.-B .-G .)

Da die für Betriebskrankencassen geltende Bestimmung des 31 K.-V .- G.
bei Betriebskrankencassen laut Z 47 IeA. eit . keine analoge Anwendung findet,
so kann die Unterlassung der Durchführung der Versicherung der betreffenden
Personen nur als « ne Ordnnngswidrigkeit in der Verwaltung der Cassa
angesehen werden , welcher von der Aufsichtsbehörde nur mit jenen Maßregeln
begegnet werden kann , welche dieser Behörde zustehen , wenn bei der Cassen-
sührung nicht den gesetzlichen oder statuarischen Bestimmungen gemäß vor-
gegaugen wird ."

Der Bericht vom 28 . October 1899 , Z . 59270 , sammt Beilagen wird
dem magistratischen Bezirksamte mit der Auffordernng znrückgestellt , sonach
gegen dis Cassenverwaltung in Handhabung des Aufstchtsrechtcs vorzugehen.

Vorlegeberichte find in Hinkunft nicht mehr ans den vorzulegenden Acten
selbst anznbringen.

22 .

(Zur Hintanhaltuug des Vagabuuden -Nuwesens . )
Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat unterm 9. December 1899,

Z . 96225 , an die k. k. Bezirkshanptmannschaften nachstehenden
Erlass gerichtet:

Schon mit dem h. o . Erlasse vom 30 . Mai 1867 , Z . 10675 , würde den
bestandenen Bezirksämtern der h. o. Erlass vom 6 . November 1865,
Z 2923/kr ., wonach die Ausfertigung und Verabfolgung von Legilimations-
karten an alte , gebrechliche oder sonst erwerbsunfähige , dann an solche Indi¬
viduen , welche wegen Beltelns und müßigen Hernmziehens wiederholt abge¬
schoben worden sind und bei denen ein neuerlicher Missbrauch dieser Ausweise
zum Vagabundieren vorarisznsehen ist, untersagt war , nachdrücklichst ein¬
geschärft.

Nachdem nun laut einer anher gelangten Mittheilung des n .-ö. Landes-
ansschusses in neuester Zeit in den niederösterreichischen Verpflegsstationen
Personen , welche durch Alter oder Körpergebrechen arbeitsunfähig sind , ferner
Individuen , die oftmals in ihre Heimat abgeschoben werden , um Aufnahme
ansuchen , die , weil sie ihre Neisedocnmente in Ordnung haben , nicht abge¬
wiesen werden können , wodurch eine nngebürliche und übermäßige Inanspruch¬
nahme der Verpflegsstationen erfolgt , wird die k. k. Bezirkshauptmannschaft
auf obige Weisungen zur genauesten Dauachachtnng mit dem Beifügen auf¬
merksam gemacht , dass den Legitimationskarten , die in die Arbeitsbücher ein-
zutragenden Neisebewillignngen gleichzuhalten sind , daher bei diesen Ein¬
tragungen gleichfalls auf obige Bestimmungen znverlässlich Bedacht zu
nehmen ist.

Ferner hat der n .-ö. Landcsansschnss darüber Klage geführt , dass seitens
der Hkimatsgemeinden jederzeit neue Arbeitsbücher ansgefertigt werden , welche,
wenn sie Dnplicate sind , nicht als solche bezeichnet werden und auch nicht die
Eintragung der letzten Beschäftigung ausweisen.

Die k. k. Bezirkshauptmannschaft wird in dieser Hinsicht auf die Be¬
stimmungen des Z 80 lit . k der Gewerbeordnung aufmerksam gemacht und
demnach anfgefordert , ans die genaue Einhaltung dieser Vorschrift im geeig¬
neten Wege hinzuwirken.

2
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Schließlich hat der genannte Laudesansschuss die Bemerkung gemacht,
dass , nachdem Reisende , deren Reisedocnmente in Ordnung sind , drei Monate
flach dem Anstritt aus der letzten Arbeit oder ans dcr Spitalspflege , und
Reisende mit neuen Neisedocnmenten drei Monate nach Ausstellung dieser
Dokumente in den Verpflegsstationen Aufnahme finden , auch die k. k.
Gendarmerie diese Individuen unbeanstandet ziehen lässt , solange diese drei¬
monatliche Frist nicht abgelanfen ist, selbst dann , wenn ans den Arbeits¬
büchern klar hervorgeht , dass die Reisefrist nur stets durch einige Tage
Arbeit oder durch einen kurzen Aufenthalt im Krankenhause unterbrochen ist,
auch wenn der Reisende durch längere Zeit gar keine längere Arbeitsleistung
Nachweisen kann.

Die k. k. Bezirkshauptmannschaft wird demnach aufgefordert , die k, k.
Gendarmerieposten - Commanden anzmveisen , die Handhabung der der Gen¬
darmerie im Grunde des ß 96 , Punkt 2 , Bez . 12 der Dienstesinstruction
auferlegten Dienstesverrichtnngen , sich ohne Rücksicht auf obige , den Leitern der
Natnral -Verpflegsstationen ertheilte , mit dem h. o. Erlasse vom 30 . Juni 1887,
Z . 30380 , der k. k. Bezirkshanptmannschaft mitgethcilte Instruction , die Be¬
stimmungen des ß t des Gesetzes vom 24 . Mai 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 89,
geuanestens gegenwärtig zu halten . (M .-Z . 211011/XVI .)

2 ».
<Der Genehmigung durch die politische Behörde be¬
dürfen auch die Statuten der Betriebskrankencassen

von Eisenbahnen .)
Die k. k. ii.-ö. Slalthalterei hat mit Erlass vom ll . De-

cember 1899 , Z . 106066 , dem Wiener Magistrate (M .-
Z . 211622/XV11I ) Folgendes eröffnet:

Mit Beziehung auf die Note vom 28 . Oktober 1899 , Z . 172171 , beehrt
sich die Statthalterei mitzutheilen , dass sie nicht in der Lage ist, hinsichtlich
der Zahlungspflicht dcr Krankencassa für Bedienstete der k. ! . priv . österr.
Nordwest - und Südnorddeutschen Verbindungsbahn für die nach I . M . im
allgemeinen öffentlichen Krankenhanse in Horic ausgelaufenen Verpflegskosten
von 1 fl . 30 kr. eine Entscheidung ans Grund des Z 66 des Krankencassa-
versichernngsgesetzes zu treffen.

G r ü nde:

Gemäß Z 66 des Krankenversichernngsgesctzes sind die politischen Landes¬
behörden berufen zur Entscheidung von Streitigkeiten über Ersatzansprüche der
Krankenanstalten gegen die im Kraukenversicherungsgesetze bezeichnet « ! Kranken-
cassen.

Diese Cassen sind im Z 11 des bezogenen Gesetzes aufgezählt.
Die in Rede stehende Krancassa stellt sich nach dem Zwecke , den sie ver¬

folgt , als eine Betriebskrankencassa dar , welche gemäß Z 47 beziehungsweise 14
K.- V .- G ., um ihre Wirksamkeit in rechtsgiltiger Weise ansüben zu können , eines
durch die kompetente Landcsbehörde genehmigten Statutes bedarf.

Das vorliegende Cassenstatut wurde aber der im Gesetze geforderten Ge¬
nehmigung nicht unterzogen.

Jnsolange nun diese Genehmigung nicht ertheilt ist, haben die Statuten-
bestimmnngen nach dem Krankenversichernngsgrsetze keine Giltigkeit und kann
die Cassa selbst, welche zu ihrem Bestände nach den bezogenen Gesetzes¬
bestimmungen eines genehmigten Statutes bedarf , als eine der nach dem
Kraukenversicherungsgesetze eingerichteten , daselbst im Z 11 bezeichnet « ! Cassen
nicht betrachtet werden.

Daran wird nichts geändert , dass das Statut die Genehmigung der
General - Jnspection der österreichischen Staatsbahnen ausweist , weil dieselbe die
Genehmigung durch die politische Landcsbehörde nicht zu ersetzen vermag.

Es kann uns diesem Grunde eine Entscheidung gemäß Z 66 K.-V . -G.
nicht gefällt und die mehrfach genannte Cassa zu einer Ersatzleistung auf Grund
dieser Gesetzcsstelle nicht verhallen werden.

Gegen diese Entscheidung steht den Betheiligten der binnen 14 Tagen von
demdcrZnsicllungnachfolgendenTagebeider k. k. n .-öStatthalter « einznbringende
Rekurs an das k. k. Ministerium des Innern offen.

24 .
(Absperrung von Niveoukrenzunge » der Eisen¬

bahnen . )
Die k. k. n .-ö. Statthalter « hat mit dem Erlasse vom

11 . Dcccniber 1899 , Z . 108285 , dem Wiener Magistrale (M .-
Z . 2l1006/V ) Folgendes bekanntgegeben:

Die zur Absperrung von Niveaukreuzungen der Eisenbahnen mit Straßen
und Wegen in Verwendung stehenden „ getheilten Handschranken " , bei welchen
der bedienende Wächter jeden der beiden Schlagbänme für sich handhaben und
zu diesem Zwecke die Bahn überschreiten muss , können unter Umständen zu
Verunglückungen Anlass geben.

Das k. k. Eisenbahnministerinm hat demnach mit dem an sämmtliche
Hauptbahnen , Localbahnen , Dainpflramwap -Unternehmnuge » , Zahnrad - und
elektrischen Bahnen gerichteten Erlasse vom 14 . November 1899 , Z . 19370,
angeordnet , dass in Hinkunft die Ausführung „ getheilter " Handschranken ans
Rampen in eingeleisiger Bahn außerhalb des Verschubbereiches der Stationen
zu beschränken ist. In jenen Fällen dagegen , wo in eingeleisiger Bahn wegen
der Nähe einer Station Zngsverschiebnngen über die Niveankrenznng hinaus

stattfinden , dann , wo die Rampe zwei oder mehrere Geleise kreuzt , dürfen
fortan nur solche Hanffchrankeu -Constrnctionen angewendet werden , welche für
die gleichzeitige Bedienung beider Schlagbäume von einer Bahnseite aus ein¬
gerichtet sind.

Gleichzeitig wurden die Verwaltungen der erwähnten Bahnnnternehmnngen
bezüglich der auf den Linien etwa bereits bestehenden , der vorerwähnten Be¬
stimmung nicht entsprechenden Handschranken -Anlagen eingeladen , dieselben
gelegentlich der Ausführung größerer Reparaturen in dem angedenteten Sinne
snccessive umzngestalten.

2».
(Einziehung der Knpferscheidemiinzen zn L und

Vs Krenzer ö . W .)
Kundmachung der k. k. n.-ö. Finanz -Landes -Direction vom

11 . December 1899 , Z . 78001:
Es wird bckanntgemacht , dass die Kupferscheidemünzen zu 1 und ^ Krenzer

österr . Währ ., welche mit 1 . Juli 1898 außer gesetzlichen Umlauf gesetzt wurden,
von den k. k. Cassen und Ämtern nur mehr bis einschließlich 31 . December 1899
angenommen werden und nach diesem Zeitpunkte jede Verpflichtung des
Staates zur Einlösung dieser Münzen erlischt.

2 «.
(Annieldnng des Betriebes der fabriksmäßigen Er¬

zeugung . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 12 . De¬

cember 1899 Z . 101647 (G .-Z . 25189/XIX . Bezirk), dem
magistratischen Bezirksamts für den XIX . Bezirk Folgendes eröffnet:

Die k. k. Statthalter « findet dem Rekurse des A. E . snn . in Wien gegen
die d. ä . Entscheidung vom 17 . Oktober 1899 , Z . 15551 , mit welcher dem
Genannten der Gewerbeschein für den augemeldeten Betrieb der fabriksmäßigen
Erzeugung von Wägen mit dem Standorte in Wien , XIX ., Pyrkergassc 36,
verweigert wurde , in der Erwägung , dass ein ausreichender Grund zur Unter¬
sagung des angemeldeten Gewerbes im Sinne des ß 13 des Gewerbegesetzes
nicht vorliegt , und dass mit Rücksicht auf die Bestimmungen des Z 11 Alinea 2
des Gewerbegesetzes der Rekurrent nicht verpflichtet werden kann , den Nachweis
der wirklich fabriksmäßigen Eigenschaft des als solche angemeldeten Gewerbes
durch Inbetriebsetzung des letzteren schon vor der Gewerbeanmeldnng oder vor
Erhalt des Gewerbescheines zn erbringen , Folge zn geben und dem magi¬
stratischen Bezirksamte die Ausfertigung des erbetenen Gewerbescheines anf-
zutragen.

Gleichzeitig ist jedoch dem Rekurrenten zn eröffnen , dass die Ausübung
des Wagenerzengnugsqewerbes in bloß handwerksmäßiger Weise durch den
erbetenen Gewerbeschein nicht gedeckt wäre , und dass der letztere auch nicht
als Entscheidung über die Frage der fabriksmäßigen Eigenschaft des bisherigen
Betriebes der Rekurrenten anzusehen ist.

Es bleibt daher der Gewerbebehörde die Überwachung Vorbehalten , dass
der angemeldete Betrieb nicht etwa , dem Gewerbescheine entgegen , bloß hand¬
werksmäßig ansgeübt werde , sowie weiters , dass der Genehmigung im Sinne
des III . Hauptstückes des Gewerbegesetzes unterliegende Betriebsanlagen nicht
ohne eine solche Genehmigung oder couscnswidrig benützt werden.

Die Beilagen der Berichte vom 1 >. November 1899 , Z . 21556 , und
vom 5 . December 1899 , Z . 24459 , folgen unter Anschluss einer unmittelbar
hierortlich überreichten Eingabe des Necnrrente » zur weiteren Veranlassung
mit dem Aufträge zurück, nach Jntimation der vorstehenden Entscheidung über
die Frage der fabriksmäßigen Eigenschaft des angemeldeten Gewerbes neuerliche
Erhebungen thnnlichst unter Zuziehung des Necnrrenten zn pflegen und im
Falle eines Zweifels in dieser Frage die Verhandlung zur hierortigen Ent¬
scheidung nach Z 1, Alinea 4 des Gewerbegesetzes wieder vorznlegen.

27 .
(Unzulässigkeit der Führung ausländischer Doctor-

titcl im Jnlande vor erfolgter Nostrificatiou .)
Erlass des Magistrats -Direktors Tach au vom 12 . December

1899 , G .-Z . 156905/VIII:
Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlaßes vom 3 November

1899 , Z . 32588 , dem Rekurse des Wundarztes M . P . , Zahnarztes in Wien,
gegen die Entscheidung der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 15 . Jali 1899,
Z . 43305 , mit welcher demselben die Führung des Titels „ Doetor elrirnrAias
ckentarias äss kbilaäslpüia Dental LollsZo " nicht gestattet wurde , ans den
Gründen der angefochtenen Entscheidung keine Folge gegeben.

Mit Magistrats -Decrct vom 15 . April 1899 , Z . 63107 , wurde dem
Zahnärzte Wundarzt M . P . die Verwendung der Worte »Doctor okirnrAias
äsutarias äss kbilaclelpkia Dental OollsZe « auf dem zur äußeren Be¬
zeichnung der Betriebsstätte seines chirurgischen Gewerbes dienenden Schilde
ans Grund der kaiserlichen Verordnung vom 20 . April 1854 , N .-G .- Bl.
Nr . 96 , verboten , da die an ausländischen Universitäten erlangten Doctor-
diplome zufolge Erlasses des k. k. Unterrichtsministeriums vom 6. Juni 1850,
R .-G .-Bl . Nr . 240 , im Anslande erst nach erfolgter Nostrifikation Geltung
besitzen, vor erfolgter Noslrificierung demgemäß deren Gebrauch unzulässig ist.
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Dem von dem Genannten gegen diese Verfügung eingebrachten Necurse
hat die k k. n .- ö. Slalthalterei mit Erlass vom 15 . Jnli 1899 , Z . 43305,
ans den Gründen des angefochtenen Bescheides , sowie in dir weiteren Er¬
wägung , dass die Berechtigung zur Führung eines Doctortitels den Besitz
eines im Jnlandc gütigen Doctordiploms zur unerlässlichen Voraussetzung
bat und demnach eine solche Titelführnug , durch welche der Besitz eines giltigen
Diploms nach außen zur Geltung kommt , ohne diese Grundlage nicht zucrkannt
werden kann , keine Folge zn geben gefunden.

Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlaßes vom 3 . November
1899 , Z . 32588 , dem gegen diese Entscheidung der k. k. n .- ö. Statthaltern
eingebrachten Reenrse ans den Gründen der angefochtenen Entscheidung keine
Folge gegeben.

28 .

(Einbringuilg der Ziusbekenntuisse für durch Neu -,
Zn -, Ilm und Erweiterungsbauten entstandene

Stenerobjecte .)
Die k. k. Steuer -Administration für den II . Bezirk hat mit

Note vom 14 . December 1899 , Z . 2139 ex 1898 , dem Wiener
Magistrate (M .-Z . 21712I/XIV ) Nachstehendes mitgetheilt:

Der Wiener Magistrat wird mit Beziehung ans den Benützungsconsens
des Wiener Magistrates vom 4 . Jänner 1899 , Z . 238421 , aufmerksam ge¬
macht , dass betreffs der durch Neu -, Zn - , Um - und Erweiterungsbauten ent¬
standenen Stenerobjecte das Zinsbekennlnis binnen 14 Tagen von der ein¬
getretenen Benutzbarkeit angefangen bei der k. k. Steuer -Administration
einznbringcn ist, widrigens nach Ablauf jener Zeit die Unterlassung dieses
Einbekenntnisses nach Z 11 des Negiernngs -Circnlares vom 1. März 1820,
Z . 12867 (Nr . 63 der Gesetzessammlung für Niederösterreich ), als Zins¬
verheimlichung zur Behandlung kommt und im Sinne des Z 31 des Hof-
kanzlei -Decretes vom 26 . Jnli 1820 , Z . 918 (Politische Gesetzessammlung,
Band 47 ), vorgegangen werden müsste.

2».
(Zur Hintanhaltnng der Verbreitung der Schweine¬

pest , sowie der Maul nnd Klauenseuche . )
Kundmachung der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 18 . De-

cember 1899 , Z . 113044:
Zur thnnlichsten Hintanhaltung einer weiteren Verbreitung der Schweine¬

pest , sowie der Maul - nnd Klauenseuche durch den gewerbsmäßigen Handels¬
verkehr mit Schweinen findet die k. k. Statlhallerei ans Grund des Z 3 des
allgemeinen Thierseuchengesetzcs vom 29 . Februar 1880 , R .- G .-Bl . Nr . 35,
bis ans weiteres Nachstehendes anznordnen:

1. Das Treiben von Schweinen ans öffentlichen Straßen und Wegen,
von und zn den Bahnstationen , sowie von Ort zn Ort , auf Märkte n . s. w.
ist im Handelsverkehre verboten.

2 . Znm Transporte von Schweinen im Handelsverkehre dürfen nur die
Eisenbahnen verwendet werden . Hiebei sind die für den öffentlichen Vieh¬
verkehr bestehenden allgemeinen gesetzlichen und administrativen Vorschriften
strengstens zn beobachten.

3 . Der Bahntransport hat ausnahmslos bis zn der dem Verkaussorte
nächstgelegcnen Bahnstation zn erfolge » , von wo die Schweine erst nach vor-
genommener thierärztlicher Untersuchung und hiebei conslatierter Senchen-
unbedenklichkeit abgesiihrt werden dürfen.

4 . Handelsschweine dürfen von der Bahnstation ausschließlich nur ans
mit Pferden bespannten Wagen nach der Verkanfsstättc des Bestimmungs¬
ortes (beziehungsweise , sofern dies zulässig erscheint , nach dem entsprechend
eingerichteten Marktplatze ) gebracht werden.

Die vorstehende Bestimmung findet auch ans Schlachtschweine Anwendnng,
welche nach einem nicht durch Schienenstrang mit der Bahnstation verbundenen
öffentlichen Schlachthanse gebracht werden.

Die Wagen sind nach der jedesmaligen Benutzung in analoger Weise,
wie dies im Punkte 11 bezüglich der Verkaufsstätten vorgeschrieben ist, zn
desinficieren.

5 . Außer den im Punkte 4 vorgesehenen Fällen ist die Benützung von
Wagen im Handelsverkehre mit Schweinen untersagt.

6 . Die Einfuhr von Zucht - und Nntzschweinen ans jeiveilig als durch
Schweinepest oder durch Maul - nnd Klauenseuche verseucht ansgewiesencn
Vcrwaltungsgebieten ist verboten.

Rücksichtlich der ans den Ländern der ungarischen Krone stammenden
Provenienzen sind für den Handelsverkehr sowohl mit Schlachtschweinen als
mit Zucht - und Nntzschweinen jene Beschränkungen nnd Verbote maßgebend,
welche sich ans Art . VII des ersten Capitels im ersten Theile der kaiserlichen
Verordnung vom 21 . September 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 176 , und aus den
mit Ministerial -Verordnnng vom 22 . September 1899 , R .-G . -Bl . Nr . 179,
hiezu erlassenen Durchführungsbestimmungen ergeben , beziehungsweise auf
Grund dieser Vorschriften vom k. k. Ministerium des Innern oder hinsichtlich
der Grenzbezirke von den diesfalls hiezu berufenen Behörden verfügt werden.

In Niederösterreich unterliegen im Rahmen der oben citierten Vor-
schriften die ans den Ländern der ungarische » Krone stammenden Provenienzen
rücksichtlich des Handelsverkehres denselben Beschränkungen wie die ein¬
heimischen Viehbestände.

7 . Handelsschweine dürfen (außer auf entsprechend eingerichteten Markt-
plätzenl nur in besonders hiezu bestimmten Verkanfsstätten feilgeboten werden.

Die Verkanfsstätten muffen in sanitärer nnd vcterinärpolizeilicher Hinsicht
von der zuständigen politischen Behörde I . Instanz als zu diesem Geschäfts¬
betriebe geeignet erklärt worden sein nnd durch eine Firmatafel mit dem
Namen des Inhabers (Händlers ) als „behördlich bewilligte Schweineverkanfs-
stättc " gekennzeichnet werden.

8 . Über das Einlangen eines Schweine -Transportes in der Berkanfsstätte
hat der Händler oder dessen beauftragter Stellvertreter ohne Verzug am Ge¬
meindeamte die Anmeldung zu erstatten nnd den Biehpass zu übergeben.

9 . Der Gemeindevorstehung obliegt die Dormertung dieser Anmeldung,
sowie die Coutrole hinsichtlich der Übereinstimmung der Stückzahl des ein¬
gelangten Schweine -Transportes mit den Angaben des hinterlegten Viehpasses,
beziehungsweise der hinterlegten Viehpässe . Der anstandslose Befund ist anf
der Rückseite des Viehpaffes auch unter Angabe der Stunde der erfolgten
Hinterlegung anznmerkcn.

Im Fall - eines Anstandes hat die Gemeindevorstehung ohne Verzug
die Anzeige an die Vorgesetzte politische Bezirksbehörde zn erstatten , welche mit
der gebotenen Beschleunigung die amtsthierärztliche Untersuchung z» veran¬
lassen hat.

Bei anstandslosem Befunde ist der Abverkanf der Schweine sofort
zulässig.

10 . Der Händler oder dessen beauftragter Stellvertreter ist verpflichtet,
die abverkanften Schweine nach Stückzahl unter Angabe des Datums , sowie
der Namen nnd Wohnorte der einzelnen Käufer anf besonderen Vormerlbogen
zu verzeichnen.

Diese Vormerkbogen sind vom Amtsthierarzte regelmäßig zu controlieren.
11 . Nach dnrchgeführtem Abverkanfe aller Schweine jedes einzelnen

Transportes obliegt dem Besitzer die gründlichste Reinigung der Verkanfsstätte
und deren Desinsection mit frisch zubereitcter Kalkmilch.

Im Falle der Vernachlässigung dieser Reinigung nnd der Desinsection
hat die Gemeindevorstehung diese Arbeiten auf Gefahr und Kosten des be¬
treffenden Besitzers durchführen zu lassen.

Vor der Durchführung dieser Arbeiten darf ein neuer Transport von
Handelsschweinen nicht eingestellt werden.

Die Überprüfung des Vollzuges der Reinigung und Desinsection der
Verkanfsstätte obliegt der Gemeindevorstehung.

12 . Das Beziehen anderer Verkanfsstätten mir unverkauft gebliebenen
Handelsschweinen ist untersagt.

13 . Der Inhaber der Verkanfsstätte (Händler ) ist verpflichtet , jeden unter
seinen Schweinen verkommenden Fall einer innerlichen Erkrankung , sowie
über jedes vorkommende Verenden von Schweinen dem Gemeindevorsteher
ohne Verzug die Anzeige zn erstatten . Der weitere Abverkanf von Schweinen
im lebenden oder geschlachteten Zustande ist so lange zn unterlassen , bis durch
die sofort anzusprechcnde thierärztliche Untersuchung die Senchennnbedenklichkeit
des betreffenden Falles sichergestellt ist. -

Sobald hiebei nur der Verdacht des Bestandes der Maul - und Klauen¬
seuche oder der Schweinepest sich ergibt , hat der untersuchende Thierarzt
die schriftliche Anzeige bei der Vorgesetzten politischen Bezirksbehörde zn er¬
statten nnd durch die Gemeindevorstehung den weiteren Abverkanf von
Schweinen , sowie jeden Verkehr von Personen in der Verkanfsstätte einstellen
Zu lassen . ,

14 . Die in der Verkanfsstätte jeweilig untergebrachten Schweine sind
von fünf zn fünf Tagen von dem seitens der politischen Bezirksbehörde hiezu
besonders bestimmten Thierarzte auf Kosten des Inhabers der Rerkanfsstälte
untersuchen zu lassen.

Der Befund über die jeweilig gepflogene Untersuchung der lebenden
wie der geschlachteten oder verendeten Schweine ist anf der Rückseite des be¬
treffenden ViehpasseS zn vermerken.

Über Vorgefundene Anstände ist der politischen Behörde stets unverzüglich
zn berichten.

15 . Übertretungen dieser Vorschriften werden nach dem Gesetze vom
24 . Mai 1882 , R .-G .- Bl . Nr . 51 , bestraft.

16 . Durch die in dieser Knndmachnng enthaltenen Bestimmungen wird
der landwirtschaftliche Verkehr mit Schweinen nicht berührt.

Die vorstehenden Anordnungen treten mit dem Tage ihrer Knndmachnng
in Kraft.

Gleichzeitig werden die mit den hierortigen Kundmachungen vom
2. December 1895 , Z . 98917 , und vom 10 . November 1899 , Z . 98201,
getroffenen Verfügungen außer Wirksamkeit gesetzt.

3 «.
(Die Motorführer nnd Condnetcure der elektrisch
betriebenen Straßenbahnen sind nnter den Schlitz des

8 « 8 St .-G . gestellt . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mtt Erlass vom 22 . December 1899,

Z . 103472 , das Uriheil des k. k. Landesgeiichtes Wien als Berufungsgerichtes
vom 25 . October 1899 , Reg . Nr . Bl . XlV , 515 ex 1899 , im Hinblicke anf
die principielle Wichtigkeit dem Magistrate (M .-Z . 216100/7 ox 1899 ) über¬
mittelt.

Mil diesem Urtheile wurden in Staltgebnng der Berufung des staats-
anwaltschaftlichen Fnnctionärs wider das sreisprechende Unheil des k. k. Bezirks¬
gerichtes Josefstadt in ,Strassachen vom 1. März 1899 , Z . 11 1 346/4 ex 1899,
zwei Angeklagte der Übertretung gegen öffentliche Anstalten nnd Vorkehrungen
im Sinne des Z 312 St .- G , begangen dadurch , dass sie einen Conductenr

2*
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der im elektrischen Betriebe befindlichen Transversallinic der Wiener Tramway-
Gesellschaft , somit eine der im Z 68 St .-G . genannten Personen , nämlich einen
zur Besorgung des Verkehres auf einer Privat -Eisenbahn Bestellten , während
er in Ausübung seines Dienstes begriffen war , durch Zurufen von Schimpf-
Worten und durch Fanstschläge wörtlich und thätlich beleidigten , schuldig erkannt
und nach Z 313 St .-G . zu verschärften Arreststrafen verurtheill.

Die Gründe dieses Urtheiles lauten wörtlich , wie folgt:
Der Gerichtshof konnte der Ansicht des ersten Richters , dass die Tramway

nnd insbesondere die im elektrischen Betriebe befindlichen Strecken derselben
nicht als Privat -Eisenbahnen im Sinne des Z 68 St .-G . anznschen , sondern
nur dem gewöhnlichen Straßenfuhrwerke zuzuzählen seien keineswegs bei-
pflichlen . Unter Eisenbahnen versteht man nach der öffenlich rechtlichen nnd
technischen Terminologie jede Spnrbahn mit eisernen Schienensträngeu , auf
denen mit menschlicher oder thierischer Muskelkraft , mit Dampf , Elektricität,
Luftdruck u . s. f. in eigens angeordneten Fahrzeugen Personen oder Güter
fortbewegt werden . (Siehe Art . „ Eisenbahnbau " im Österreichischen Staatswörler-
buche von Mischler - Ulbrich , I . Baud , Seite 391 .)

Mir Rücksicht aus die bewegende Kraft nun werden die Eisenbahnen
in Pferdebahnen , Dampfbahnen , elektrische Bahnen rc . eiugetheilt.

Auch das Strafgesetz beschränkt keineswegs den strafgerichtlichen Schutz
der Eisenbahnen auf die Locomotivbahne » , wie sich dies ans Z 85 , lit . o St -G.
ergibt , und es ist unbedingt zulässig , die in dieser letzteren Gesetzesstelle enthaltene
Ausdehnung des strafrechtlichen Schutzes auf die Nichllocomolivbahnen auch
bei Interpretation des Z 68 St .- G . festznhalten . Gänzlich unentscheidend für
die Frage , ob die Tramway als Straßenfuhrwerk oder als Eisenbahnen auf¬
zufassen sind , ist das vom ersten Richter angeführte Kriterium , dass die Tramway
den allen Fuhrwerken zugänglichen Straßenkörper benützt.

Es ergibt sich dies aus Art . 16 des Gesetzes vom 31 . December 1894,
R .-G .-Bl . Nr . 2 ex 1895 , welcher ausdrücklich zu den Kleinbahnen (Tertiär-
bahnen ) zählt : die Straßenbahnen mit Dampf - oder elektrischem Betriebe,
anderen mechanischen Motorni oder animalischer Kraft , und ebenfalls beweist,
dass die gesetzliche Terminologie die Tramway zu den Eisenbahnen rechnet.
Dass die fragliche Transvetsallinie der Wiener Tramway „Wallgasse —Kaiser¬
straße — Spitalgasse — Nussdorferlinie " auch nach Einführung des elektrischen
Betriebes noch auf Grund des Erlasses des k. k. Handelsministeriums vom
13 . August 1889 , womit sie als Pferdebahn concessioniert wurde , betrieben
wird , ändert nichts an ihrer Natur als Eisenbahn ; für die Anerkennung der
Eisenbahnqualität an die Tramway ist es auch unentscheidend , dass die Con-
cessioniernng derselben nicht auf Grund des Eisenbahnconcessiousgesetzes vom
14 . September 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 238 , erfolgte , weil , wie aus der Zuschrift
des k. k. Eisenbahnministerinms Bl . Z . 21 kk hervorgeht , dieses Gesetz nicht
die einzige Quelle für die Eisenbahn -Concesssonen bildet , und beispielsweise
die Locomotivbahn von Nussdorf auf den Kahlenberg , die doch gewiss als
Privat -Eisenbahn auch im Sinne des Z 68 St .- G . anzusehen ist, nicht auf
Grund dieses Gesetzes , sondern gleichwie die Pferdebahnlinien auf Grund einer
Allerhöchsten Entschließung concessioniert wurde.

Dass die Bestimmungen der Eisenbahn -Betriebsordnung vom 16 . No¬
vember 1851 , R .- G .-Bl . Nr . 1 ex 1852 , auf die Tramwaylinie nicht An¬
wendung finden , insbesondere das Betricbspcrsonale derselben nicht beeidigt
wird , steht ebenfalls der Einreihung derselben unler die Bestellten von Privat-
EisenbahneN nicht im Wege , da Z 68 St .-G . das Erfordernis der Beeidigung
behufs Erlangung des strafrechtlichen Schutzes nur hinsichtlich der Forst¬
beamten und des Forstaufsichtspersonales aufstellt.

Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben , dass die Gründe , welche die
Gesetzgebung bewogen haben , im Interesse der Gesammtheit die Bahnbediensteten
in Beziehung auf ihre Functionen unter den besonderen Schutz der Gesetze
zu stellen , nämlich die Wichtigkeit dieser Functionen in Beziehung auf das
Leben nnd die körperliche Sicherheit zahlreicher Personen , in hohem Maße auf
die Bediensteten der mit elektrischer Kraft betriebenen Tramwaylinien passen.
Die Gefahren , die unler Umständen aus dem elektrischen Betriebe für Personen
entstehen können , sind allgemein bekannt und bedürfen keines besonderen Nach¬
weises . Insbesondere zeigt aber ein Blick in die aä Punkt 8 erliegenden
Instructionen nnd Vorschriften für das im elektrischen Betriebe verwendete
Fahrpersonale , dass die Conducteure der Motor - und Beiwagen zahlreiche , im
Jnterlssc der körperlichen Sicherheit der Paffagiere nnd des Straßeupnblicnms
vorgeschriebene Functionen zu verrichten haben . Nachdem also sowohl die
öffentlich rechlliche Terminologie , als auch die des Strafgesetzes für die Ein¬
reihung der Pferdebahnen unter die Eisenbahnen sprechen , dieselben keineswegs
als ein gewöhnliches Straßenfuhrwerk anznschen sind , lvie dies auch aus der
besonders feierlichen Art der Concesfioniernng mittels Handelsministerial-
Erlasses auf Grund einer Allerhöchsten Entschließung und daraus hervorgeht,
dass die Betriebsvorschriften ack Punkt 8 vom k. k. Eisenbahnministerium ge¬
nehmigt sind und nachdem auch insbesondere beim elektrischen Betriebe alle
Beweggründe zutreffen , die die Gesetzgebung bewogen haben , auch die Bediensteten
von Privat - Eisenbahnen unter besonderen strafrechtlichen Schutz zu stellen,
so hat der Gerichtshof keinen Anstand genommen, . die Conducteure der im
elektrischen Betriebe stehenden Tramwaylinien als zur Besorgung des Verkehres
auf Privat -Eisenbahnen Bestellte im Sinne des Z 68 St .- G . anzusehen.

Im übrigen ist der Thatbestand der wörtlichen und thätlichen Be¬
leidigung im Sinne des Z 312 St .- G . durch die Aussage des Zeugen Rudolf
Hornek und durch das theilweise Geständnis der Angeklagten erwiesen.

Es war demnach , da der Thalbestand der Übertretung des Z 312 St .-G.
hergestellt ist, in Stattgebung der Schuldbernfuug des Anklägers mit der Ver-
uitheilung beider Angeklagten vorzngehen.

Beim Strafausmaße lag erschwerend vor die Concurrenz der wörtlichen
und thätlichen Beleidigung , mildernd bei beiden Angeklagten deren theilweises
Geständnis , ihre Unbescholtenheit und die Aufregung infolge des übermäßigen

Genusses geistiger Getränke . Mit Rücksicht hierauf erscheint die Anwendung
des Z 266 St .- G . und mit Rücksicht ans die Erwerbsverhältnisse der Angeklagten
die Anwendung des Z 260 b St .-G . gerechtfertigt.

31 .
(Geburenfreiheit der zn Tabularzwecken ausgestellte»

Bescheinigungen politischer Behörden .)
Die k. k, n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 26 . December

1899 , Z . 107568 ( M .-Z . 250 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes znr Kenntnis gebracht:

Aus Anlass einer Anfrage hat das k. k. Finanzministerium mit dem an
alle Finanzlaudesbehörden gerichteten Erlaffe äe dato 24 . October 1899,
Z . 41929 , ausgesprochen , dass Bescheinigungen politischer Behörden auf Ur¬
kunden , welche gemäß des Gesetzes vom 31 . März 1875 , R .- G .-Bl . Nr . 52,
beziehungsweise vom 28 . December 1898 , R .-G .- Bl . Nr . 234 , stempel - und
gebürenfrei sind , sofern diese Bescheinigungen zur Durchführnng der Löschung
einer kleinen Satzpost erforderlich sind, die Gebürenbefreiuug nach den bezogenen
Gesetzen genießen.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf den hierämtlichen Erlass
vom 22 . März 1899 , Z . 21379 , zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom 24 . November 1899 , Z . 36296 , in Kenntnis gesetzt.

Den magistratischen Bezirksämtern wurde dieser Erlass unter einem zur
Kenntnisnahme nnd weiteren Verfügung zngemittelt.

*
*

Der citierte Erlass der k. k. Statthalterei vom 22 . März
1899 , Z . 21379 , hat folgenden Wortlaut:

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 27 . Februar
1899 , Z . 3727 , hat das k. k. Finanzministerium mit dem an alle Finanz¬
landesbehörden gerichteten Erlasse vom 16 . November 1898 , Z . 38086 , aus¬
gesprochen , dass die zu Tabularzwecken ausgestellten Bescheinigungen der
politischen Behörden als Functionäre einer juristischen Corporation , einer Spar-
cassa, Gemeinde oder eines Patrouatsamtes n . dergl . zur rechtsverbindlichen
Unterferligung von Schriften und Urkunden , auch wenn diese Bescheinigungen
in Form von Clauseln ausgestellt werden , als Zeugnisse gemäß T .-P . 26,
lit . o, und 116 , lit . s , aa des Gebürcngesetzes dem festen Stempel von 1 fl.
unterliegen.

Hievon wird der Magistrat zur eigene » Wissenschaft und entsprechenden
Verständigung der in Frage kommenden Korporationen und Gemeinden des
dortigen Verwaltungsbezirkes in die Kenntnis gesetzt.

Den magistratischen Bezirksämtern wird dieser Erlass unmittelbar von
hier aus zur Kenntnis gebracht.

32 .
(Einfnhrnng der Kronen Währung .)

Die k. k. n . - ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 27 . De¬

cember 1899 , Z . 111276 (M .-Z . 216101/111 ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Finanzministerium hat im Einvernehmen mit dem k. k. Obersten
Rechnungshöfe zur Durchführung des III . Theiles der kaiserlichen Verordnung
vom 21 . September 1899 , R .-G .- Bl . Nr . 176 , betreffend die Einführung der
Kronen -Währung als Landes -Währung eine allgemeine Vorschrift für die
k. k. Finanzbehörden , Ämter und Casse», dann die k. k. Rechnungs - und
Centralorgane erlassen , welche im Verordnungsblatte für den Dienstbereich
des genannten Ministeriums unterm 20 . November 1899 , Nr . 220 , verlautbart
worden ist.

Hievon wird der Magistrat zur eigenen Wissenschaft und zur entsprechenden
Verlautbarung mit dem Beifügen in Kenntnis gesetzt, dass Separatabdrücke
des erwähnten Verordnungsblattes im Detail -Verschleiße der k. k. Hof - und
Staatsdruckerei in Wien zum Preise von 30 kr. per Stück erhältlich sind.

33 .
(Prüfung von Automobilen .)

Vom Wiener Magistrate als politischer Behörde erster Instanz
wurde unterm 29 . December 1899 (nä M .-Z . 214343/XIV)
nachstehende Kundmachung erlassen:

Ans Grund des Z 6 der Verordnung vom 19 . September 1899,
Z . 74910 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 49 , womit provisorische Bestimmungen be¬
züglich des Fahrens mit dem Automobilwagen und Motorrade auf den öffent¬
lichen Straßen und Wegen erlassen wurden , wurde für die Prüfung von
Automobilen eine Commission mit dem Sitze in Wien bestellt , welche zufolge
Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 19 . December 1899 , Z . 107482,
ihre Wirksamkeit bereits begonnen und ihre Geschäfte nach der gleichzeitig ge¬
nehmigten Instruction z» führen hat.

Aus dieser Instruction werden folgende Bestimmungen znr allgemeinen
Kenntnis gebracht:
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8 1.
Die Automobil -Prüfungs - Commission besorgt ihre Geschäfte ans Grund

der Bestimmungen der Verordnung des Statthalters in Österreich unter der
Enns vom 19 . September 1899 , Z . 74910 , L.-G -- und V .-Bl . Nr . 49.

Dieselbe hat daher im Sinne der 88 6 und 8 dieser Verordnung in der
Regel nur Gutachten darüber abzugeben , ob bestimmte Automobile , beziehungs¬
weise die durch einzelne Exemplare gekennzeichneten Fahrzcugtypen zur Be¬
nutzung im öffentlichen Slraßenverkehre geeignet sind oder nicht ; doch können
derselben von der Statthalterei auch andere auf den Antomobilismus bezügliche
oder verwandte Angelegenheiten zur Berathung und Begutachtung zngewiesen
werden.

8 5.
Die Mitglieder der Automobil -Prüfungs -Commission sind zur Wahrung des

Amtsgeheimnisses , insbesondere aber zur Geheimhaltung der durch die Theil-
nahme an den Functionen dieser Commissionen zu ihrer Kenntnis gelangten
Geschäfts - und Betriebsverhältnisse verpflichtet , namentlich haben sie über die
ihnen von den Automobil -Erzeugern als geheim bezeichnet ?!!, technischen Con-
strnctionen , Fabrikseinrichtungen und etwaigen Verfahriingsweisen und Eigen-
thümlichkeiten des Betriebes das strengste Geheimnis zu bewahren.

8 12.
Über die Parteiansuchen um Automobil -Prüfungen sind die im 8 8 der

aä 8 1 citierten Verordnung vorgeschriebenen Amtshandlungen namens der
Automobil -Prüfnngs -Commission durch Mitglieder derselben vorzunehmen.
Bedenken , welche sich bei der Erprobung von Automobilen ergeben , werden
von dem Vorsitzenden den Parteien im kurzen Wege bekanntgegeben und es
steht demselben frei , innerhalb acht Tagen , eine darauf bezügliche Äußerung
einzubringen.

Den von der Commission zur Prüfung ent ' endeten Mitgliedern gebürt
für die Erprobung jedes Fahrzeuges innerhalb des Gemeindegebietes von
Wien gemeinsam die Taxe von 50 L . Für außerhalb Wien stattfindende
Prüfungen haben dieselben außerdem noch die normalmäßigen Reisegebüren
mit Ausschluss der Diäten anzusprechen.

Für jene Fahrzeuge , welche vor der Wirksamkeit der Verordnung vom
19 . September 1899 , Z . 74910 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 49 , bei der k. k.
Polizei -Direction erprobt worden sind und auf Grund des 8 31 der an-
gczogenen Verordnung einer neuerlichen Prüfung unterworfen werden müssen,
wird die obige Taxe von 50 X ans 30 I! herabgesetzt.

Außer den obigen Gebüren für Erprobung haben die um die Prüfung
eines Automobils (Motorrades ) ansuchenden Parteien eine Stempelgebllr von
3 Ir , nämlich 2 X für das Prüfnngszengnis und 1 X für die Planbeilage,
und eine weitere Gebür von 2 X für die Ausfertigung des Zeugnisses selbst
zu entrichten.

34 .
(Öffentliche Auflegung der Patentschriften .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Judorsat -Erlass vom

5 . Jänner 1900 , Z . 112738 sx 1899 , über Erlass des k. k. Handels¬
ministeriums vom 21 . November 1899 , Z . 59220 , dem Wiener-
Magistrate (Z . 1300/XV11 ) Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Die auf Grund des Pateutgesetzes herausgegebenen Patentschriften (Bc-
schreibnngen der Patentierten Erfindungen ) sind zu öffentlicher Einsichtnahme
bei dem Patentamte in Wien und außerdem aufgelegt:

In den Bibliotheken der technischen Hochschulen in Wien , Graz , Lemberg,
der deutschen und böhmischen technischen Hochschulen in Brünn und Prag , der
Universitäten Czernowitz , Innsbruck und Krakan , in den Studienbibliolhekeii
zu Klagenfnrt , Linz , Salzburg bei den Staatsgewerbeschnlen in Bülitz und
Reichenberg und bei der Seebehörde in Triest.

Die einzelnen Nummern der Patentschriften gelangen bei den genannten
Stellen spätestens mit Ablauf von I >/2 Monaten nach Ausgabe der Nummer
zur Auslegung.

35 .
(Verzeichnis jener Land - und Wasserstraßen , auf
welchen der Transport anmeldnngspflichtiger Sen¬
dungen von versteuertem Bier und Mineralöl zu¬

lässig ist. )
Die k. k. n -ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 8 . Jänner

1900 , Z . 1047 , dem Wiener Magistrate ( M .-Z . 2399/111 ) nach¬
stehende Verordnung zur Kenntnis gebracht:

Verordnung
der k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Direction in Wien vom 1 . Jänner 1900 , Z . 81833,
enthaltend die Kundmachung jener Landstraßen , beziehungsweise Wasserstraßen,
auf welchen der Transport der anineldnngspflichtigen Sendungen von ver¬
steuertem Bier und Mineralöl in Mengen von mehr als 2 Litern , beziehungs¬
weise mehr als 2 Kilogramm im Verkehre zwischen den drei Ländergebieten
des österreichisch-ungarischen Zollgebietes vom l . Jänner 1900 angefangen

zulässig ist.
In Gemäßheit der kaiserlichen Verordnung vom 29 . December 1899,

N .-G .-Bl . Nr . 267 , betreffend die Vergütung der Abgabe für die versteuerten

^ Bier -, Mineralöl - und Znckermengen , welche im Verkehre zwischen den im
- Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern , den Ländern der ungarischen
! Krone und den Ländern Bosnien und Hercegovina Vorkommen , werden im

nachstehenden jene Landstraßen und Wasserstraßen des hiesigen Verwaltnngs-
gebietes kundgemacht , auf welchen außer den Eisenbahn - und Danipsschiffahrts-
linien vom 1 . Jänner 1900 angefangen bis ans weiteres der Transport von
Sendungen , welche bei Bier 3 Liter , bei versteuertem Mineralöl 2 Kilogramm
übersteigen , im Verkehre zwischen den drei Ländergebieten zulässig ist.

Diese Land (Wasser )straßen sind folgende:
von Morva -Szt .- Janos nach Hohenau,
„ Gayring nach Dürnkrut,
„ Magyarfalva nach Marchegg,
„ Szaroko (Hornstein ) nach Poltendorf,
„ Neudörfl nach Wiener -Neustadt,
„ Güns über Kirchschlag und Zöbern nach Aspang.
„ Parndorf nach Bruck a . d. Leitha;

ferner die Donau.
Ein Verzeichnis dieser Land (Wasser )straßen liegt bei jeder Finanzwach-

Abtheilnng Niederösterceichs zur allgemeinen Einsichtnahme ans.

36 .
(Buscheuschauk -Berechtigmig .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom II . Jänner
1900 , Z . 114419 (M -Z . 3757/XVII ) , dem magistratischen
Bezirksantte für den XIX . Bezirk im Wege des Wiener Magi¬
strates Nachstehendes bekanntgegeben:

Mit der Statlhalterei -Entscheidung vom 23 . Juli 1896 , Z 59994 , winde
die Verfügung des magistratischen Bezirksamtes für den XIX . Wiener Ge-
meindebezirk vom 26 . Juli 1894 , Z . 12736 , mit welcher den Buschenschank-
berechtigten insbesondere der Ausschank von Wein fremder Provenienz , die
Verabreichung von Speisen und Erfrischungen , sowie die Duldung von Karten¬
spielen untersagt worden ist, bestätigt.

Über den dagegen von 94 Buschenschenkern eingebrachten Ministerial-
Recurs fand das k. k. Ministerium des Innern nach mit den beiheiligten
Ministerien gepflogenem Einvernehmen mit dem Erlasse vom 18 . December
1899 , Z . 29603 sx 1896 , die in Beschwerde gezogenen Entscheidungen mit der
Modification aufrecht zu erhalten , dass den Bnschenschenkern in den ehemaligen
Vororten Wiens die Berechtigung eingeränmt wird , auch solchen selbst gebauten
Wein anszuschenken , welcher in einem dem Produceuten gehörigen , in einem
anderen ehemaligen Vororte Wiens gelegenen Weingarten wächst , ferner , dass
den Bnschenschenkern ans Billigkeitsrücksichten die Verabreichung von Brot,
sowie von Sodawasser und anderen Säuerlingen zngestaoden wird.

Die Beilagen des Berichtes vom 11 . September 1896 , Z . 18251 , folgen
im Anschlüsse znr weiteren Veranlassung zurück.

37 .
(Öffentliche Sammlungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalter « hat mit Decret vom 11 . December 1899,
Z . 107537 (M .-Z . 209856/III ), der Congregation der Töchter der
göttlichen Liebe in Wien die Bewilligung ertheilt , zum Besten der von
der Congregation erhaltenen Wohlthätigkeitsanstalten im Jahre 1900 im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns eine Sammlung milder Spenden
zu veranstalten.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat ferner zufolge Erlasses vom 9 . Decem-
ber 1899 , Z . 108651 (M .-Z . 209857/III ), dem Gersthofer Kirchenban¬
vereine in Wien , XVIII . Bezirk , behufs theilweiser Bedeckung der Kosten
der Errichtung der St . Leopold -Votiv - und Pfarrkirche im XVIII . Wiener
Gemeindebezirke Gersthof;

zufolge Erlasses vom 6. December 1899 , Z 106804 (M .-Z . 207026/III ),
dem Katholischen Franen - Wohlthätigkeitsvereine „ Wieden -' , und

zufolge Erlasses vom 30 . December 1899 , Z . 111235 (M .-Z . 111235 ),
dem Klosterspital zum heiligen Franz von Assisi in Wien die Be¬
willigung znr Sammlung milder Spenden in Niederösterreich bei bekannten
Wohlthätern , jedoch mit Ausschluss von Hans zu Hans und bei öffentlichen
Ämtern und Behörden , bis zum 31 . December 1900 ertheilt.

Dieselbe Behörde hat ferner mit Erlass vom 16 . December 1899,
Z . 107538 (M .-Z . 212168/III ), dem Vereine „ Gesellschaft vom blauen
Kreuze " in Wien die Bewilligung ertheilt , durch sechs Monate , d. i. vom
1. December 1899 bis 31 . Mai 1900 , im Erzherzogthnme Österreich nnter
der Enns eine Sammlung milder Spenden zu Vereinszwecken und ins¬
besondere für das projektierte Dienstboten -Greisenheim bei bekannten Wohl¬
thätern , somit mit Ausschluss von Hans zu Hans und bei öffentlichen Behörden
und Ämtern veranstalten zu dürfen , und

unterm 15 . December 1899 , Z . >09979 , dem Christlichen Wiener
Frauenbünde inner den gleichen einschneidenden Bedingungen gestattet,
für die durch das letzte Hochwasser der Donau Überschwemmten eine Sammlung
milder Spenden in Wien und in den Orten , in denen sich Ortsgruppen des
Vereines befinden , für die Dauer von drei Monaten äs äatv einzuleiten.

Der Wiener Magistrat hat mit Decret vom 10 . Jänner 1900 , M .-
Z . 202491/IIIex 1899 , der Kleinkinderbewahranstalt an den Kaiser¬
mühlen die Bewilligung znr Sammlung von Geldspenden in den Be¬
zirken I bis X in Wien für die Dauer des Jahres 1900,
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mit Decret vom 10 . Jänner 1900 , M .-Z . 216717/III er 1899 , dem
Athenäum weiblicher Bildung in Wien die Bewilligung zur
Sammlung von Geldspenden zur Errichtung einer Mädcheu -Arbeitsstube im
Gemeindegebiete von Wien bei bekannten Wohlthätern für die Dauer der
Monate Jänner und Februar 1900 , und

mit Decret vom 4 . Jänner 1900 , M .-Z . 216814/111 er 1899 , dem
Allgemeinen Wiener Jugendhort , III ., Dampfschifsstraße 8 . die Be¬
willigung zur Sammlung von Geldspenden im III ., XVI . und XVII . Bezirke
in Wien bei bekannten Wohlthätern für die Dauer des Jahres 1900 erlheilt.

II. UlN'nmttvliestimmiiiuieli.
Hkmeiiide «'ath:

38.

(Systemisiernng des bauämtliche » Rkgnliernngs-
bureaus . )

Der Wiener Gemeinderath hat in seiner Sitzung vom
12 . Jänner 1900 aü St . -ZZ . 2862 und 4000 (M .-Z . 46121/IX)
sx 1899 nachstehenden Beschluss gefasst:

1 . Vom 1. Jänner 1900 angefangen wird das Bureau für die Verfassung
des General -Regulierungsplanes in ein ständiges Bureau nmgewandelt und
erhält den Namen : „ Stadtbanamts -Abthcilnng XIII für die Stadtregulierung " .

2 . Prof . Karl Mayreder  bleibt dieser Abteilung als Chef -Architekt
zur Seite gestellt , und zwar unter Beibehaltung der bisherigen Vereinbarungen,
jedoch unter Erhöhung seines Jahresbeznges auf 4000 fl. vom l . Jänner
1900 an.

3 . Der Bauamts - Abtheilung XIII werden aus dem Status des Bau¬
amtes 5 Beamte zngetheilt , von denen dem Ranghöchsten die Leitung des
Bureaus zusteht.

4 . Ferner wird ein Hilfsstatus der Bauamts -Abtheilung XIII geschaffen
und werden für denselben folgende Stellen genehmigt:

u) zwei definitive Beamte der VII . Rangclasse , welche den Titel „ Geometer"
führen;

b ) drei definitive Beamte der VIII . Rangclasse , welche den Titel „ Geometer-
Assistenten " führen;

e) vier für Zeichnung «- und Vermeffungsarbeiten fähige Aushilfstechniker
mit einem Taggelde von 3 fl. ;

ck) zwei Zeichner mit einem Taggelde von 2 fl. 50 kr.
5 . Die nnter a. und l> genannten Beamten haben die Absolvierung der

erforderlichen Fächer der Ingenieurschule oder des Geometercurses an einer
technischen Hochschule oder die Absolvierung einer höheren Staatsgewerbeschule
nachzuweisen . Ihre Ernennung erfolgt durch den Stadtrath.

6 . Die unter o und ä genannten Arbeitskräfte werden gegen eininonatlichs
Kündigung vom Bürgermeister ausgenommen , dem auch ihre Entlassung zusteht.

7 . Hinsichtlich der übrigen Systemisierung , und zwar in Bezug auf die
Entlohnung für auswärtige Dienstleistungen , Erhebungen , Vermessungen , Mit¬
wirkung bei commissionellen Verhandlungen und sonstigen mit diesen Arbeiten
verbundenen Amtshandlungen bleiben die bisherigen Beschlüsse des Gemeinde-
rathes aufrecht , beziehungsweise werden sie dahin ergänzt , dass der Bnreauleiter
als Ersatz für Enlfernungs - und Wagengebüren ein monatliches Pauschale
von 80 fl., die nächst rangältesten zwei Banamtsbeamten ein solches von
60 fl ., die übrigen zwei Banamtsbeamien 40 fl. erhalten , den Geometern und
Geometer -Assistenten und den Aushilfstechnikern bei Verwendung im Freien
die bisher sysiemisierte halbmonatliche Pauschalentschädigung von 20 fl . zu¬
erkannt wird.

8 . Die Stelle eines Bureaudieners wird in eine Hausdienerstelle I . Bezugs-
claffe mit 1 fl. 50 kr. Taggeld und 70 fl. Quartiergeld umgewandelt und mit
dem Rechte auf Bezug einer Dienstkleidung versehen.

9 . Der Stadtbau -Director wird ermächtigt , die vier im Stadtbanamte
für vier dem Regnlierungsbureau zugewiesene Beamte mit einem Taggelde
von 2 fl. 50 kr. angestellten Aushilfstechniker bis zur Abwicklung der Geschäfte
derselben im Dienst - zu behalten.

'Magistrat:
(Geschäftsvereinfachung für conscriptionsämtliche

Agenden .)
30.

Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 29 . De-
ceniber 1899 , M .-D .-Z . 2965 , Nachstehendes angeordnet:

Ich finde mich bestimmt , zum Zwecke der Geschäftsvereinfachung nach¬
stehende Verfügungen zu treffen:

1 . Vom 1 . Jänner 1900 an sind alte Geschäftsstücke , welche dem Con-
scriptionsamte oder fpeciell der Ablheilung desselben für Evidenthaltnng der
nicht activen Mannschaft (Urlauber - Evidenz ) znr Bearbeitung znfallen , nicht

mehr , wie bisher , im Central -Einreichungsprotokolle und im Conscriptions¬
amte , beziehungsweise bei der Urlauber -Evidenz , sondern nur mehr in letzteren
Ämtern zu protokollieren und sind daher alle derartigen im Central -Einreichnngs-
protokolle einlangenden Geschäfisstücke unverzüglich dorthin zu übermitteln.

2 . Die Expedition , sowie die eventuellen Mundierungsarbeiten haben im
Conscriptionsamte selbst zu erfolgen.

3 . Die znr Registrierung bestimmten conscriptionsämtlichen Acten sind
nicht mehr an die Central -Registratnr des Magistrates abzngeben , sondern im
Conscriptionsamte , beziehungsweise bei der Urlauber -Evidenz zn registrieren.

4 . Zur Durchführung dieser Manipulationsarbeite » werden dem Con¬
scriptionsamte drei Arbeitskräfte zugewiesen.

4V

( Gedüren -Einzahlnngen .)
Erlass des Magistrats -Directors Tachau vom 30 . No¬

vember 1899 , M .-Z . 194595/III , an die städtische Hanpteassa:
Die Stadtbuchhaltung hat mit dem Schreiben vom 14 . October 1899,

Z . 13145 , Nachstehendes angeregt:
Das magistratische Expedit entschuldigt die verspätete Zustellung des

Gebüren -Recurses M .-Z . 158259 sx 1898 mit der Vorschrift , „ dass Schrift¬
stücke mit Geldanschlnss im Wege der städtischen Hanptcassa durch die
Execntionsbeamten zngestellt werden müssen ."

Die Stadtbuchhaltung benützt diesen Anlass , um den Magistrat auf¬
merksam zu machen . Lass seit Ende März 1896 Gebüren -Einzahlungsscheine
der k k. Postsparcassa für Zahlungen an das k. k. Central -Taxamt und die
k. k. Finanzcassen eingeführt sind , und dass sich die Benützung derselben bei
Einzahlung von durch die Gemeinde zn entrichtenden Gebüren ans folgenden
Gründen vortheilhaft gestaltet:

1. Werden durch die obige Vorschrift veranlasste Zufälle verhindert , da
einerseits Recurse noch knapp vor Ablauf des Recurstermines per Post abge¬
sendet (wobei flach § 78 G .-G . Z 2, der Tag der Übergabe des Recnrses an
die Post als Übcrreichungstag zn gelten hat ), andererseits mit Gebüren - Ein-
zahlungsscheinen Gebüren bei dem im Hause befindlichen „Postamte durch die
Hanptcassa entrichtet werden können ( wobei ebenfalls der Übergabstag an dir
Post als Einzahlungstag gilt ) .

2 . Ist die Centralisierung der Gebüren - Einzahlnng bei der städtischen
Hanptcassa möglich , weil die fämmtlichen Rechtsgeschäfte der Gemeinde nach
der Geschäftsordnung des Magistrates central behandelt werden . Hiedurch
würde auch die so oft nothwendige Dotierung von Hauptcassen -Abtheilungen
zur Einzahlung höherer Gebüren an die Finanzcassen der Bezirke X bis XIX
vermieden und weiters Arbeit und Zeit erspart werden , da sich die Finanz-
cassen in diesen Bezirken meistens in ziemlicher Entfernung von den bezüg¬
lichen Bezirksämtern befinden.

Es wird daher zufolge Gremial -Beschlusses des Magistrates vom
30 . November 1899 , M .-Z . 194595 , der städtischen Hauptcassa folgender
Auftrag ertheilt:

Sämmtliche au das k. k. Central -Taxamt und die k. k. Finanzcassen zu
entrichtenden Gebüren sind mit Gebüren -EinzahlungSschein per Postsparcassa
zn entrichten . Größere Gebüren sind im Clearingwege zn begleichen , weil
dadurch eine diesbezügliche Barbehebnng entfällt und somit die Provision
erspart wird.

Bei bar erfolgenden Gebüren -Einzahlungen ist der Zahlungsauftrag mit
angeheftetem „Empfangschein " , bei im Clearingwege gezahlten Beträgen der
Zahlungsauftrag allein demJonrnale , dieEmpfangs -Bestätigung (Corrcspondenz-
karte ) über den eingezahlten Betrag dem bezüglichen Acte anznschließen.

III. Gelehe
voll besonderer Wichtigkeit für den politischen Ver¬

waltungsdienst.
41.

(Naturalwohnnngen für Oberlehrerund Direktoren )
Gesetz vom 17 . October 1899 , betreffend die Regelung der

Bezüge des Lehrpersonales an den öffentlichen Volksschulen des
Schulbezirkes Wien (L.-G .- und V .-Bl Nr . 70 6x 1899 ) :

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogthnmes Österreich nnter
der Enns finde Ich im Nachhange zu 8 5 des Gesetzes vom 27 . Decembrr
1891 , L.-G .-Bl . Nr . 67 , betreffend die Regelung der Bezüge des Lehrpersonales
an den öffentlichen Volksschulen im Schulbezirk : Wien zu verordnen , wie
solgt:

8 1.
Die in dem ß 5 des Gesetzes vom 27 . December 1891 , L.- G . -Bl . Nr . 67,

angeordnete Beistellung von Naturalwohnuugen für die Lehrpersonen der ersten
und zweiten Kategorie im Schulgebäude bleibt dem Ermessen der Gemeinde
Wien überlassen.
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8 2.
Falls die im Gesetze vorgesehenen Natnralwohnungen in den Schul¬

gebäude » nicht angebracht werden , gebürt der betreffenden Lehrperson die im
Gesetze vom 27 . December 1891 , L.- G .-Bl . Nr . 67 , normierte Quartiergeld-
cntschädigung.

8 3-
Mein Minister für Cultus und Unterricht ist mit der Durchführung

dieses Gesetzes beauftragt.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich »nter der Enns im Jahre
1800/1000 publicierten Gesetze und Verordnungen .)

Reichsgesehblatt.
1800.

Nr . 248 . Kaiserliches Patent vom 19. December
1899 , betreffend die Einberufung der Landtage von Böhmen, Galizien und
Lodomerie » mit Krakau , Österreich unter und ob der Enns , Salzburg , Steier¬
mark , Kärnten , Krain , Mähren und Schlesien.

Nr . 248 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 14 . December 1899 , betreffend die Errichtung eines Stener-
nnd gerichtlichen Depositenamtes in Karfreit im Küstenlande.

Nr . 250 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 16 . December 1899 , betreffend die Einführung eines neuen
Stempelzeichens zu 10 i> für Postbegleitadressen und Nachnahmescheine.

Nr . 25 >. Kundmachung des Finanzministeriums
vom 16 . December 1899 , betreffend die Feststellung der Farbe für
die im Stickereiveredlungsverkehre an den Geweben anzubrnigenden Jdentitäts-
bezeichnungen.

Nr . 252 . Verordnung des Gesammtministeriums
vom 20 . December 1899 , betreffend die Einführung der österreichischen
Markenschntzgesetze bei dem k. u . k. Consulargcrichte in Tanger (Marocco ) und
die Ausdehnung der Gerichtsbarkeit des letzteren auf die selbständige Jndicatnr
über die Vergehen gegen die erwähnten Gesetze.

Nr . 258 . Verordnung des  I u st iz  mi n i ste r s
vom 21 . December 1899 , womit die vom 1. Jänner 1900 an
geltenden Vorschriften der deutschen Civilprocessordnung über die Zwangs¬
vollstreckung ans ausländischen Urtheilen und das Maß der durch diese Bestim¬
mungen verbürgten Gegenseitigkeit bekanntgemacht werden.

Nr . 254 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 28 . December 1899 , betreffend die gleichförmige Einrichtung,
Überwachung und Untersuchung der Lichter und Signalmittel ans Grund der
Vorschriften zur Verhütung von Zusammenstößen aus See (Verordnung des
k. k. Handelsministeriums vom 17 . April 1897 , R .-G .- Bl . Nr . 95 ) .

Nr . 255 . Gesetz vom 22 . December 1899 , betreffend
die Regelung der Bezüge der in die Kategorie der Dienerschaft gehörigen
activeu Staatsdiener.

Nr . 256 . Übereinkommen vom 1. November 1899
geschlossen zwischen dem Leiter des k. k. Finanzministeriums und der Öster¬
reichisch-ungarischen Bank in Betreff der Schuld des Staates von ursprünglich
80 Millionen Gulden österreichischer Währung.

Nr . 257 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 3. December 1899,
mit welcher der Vertrieb und die Einfuhr von vorgeblich zu Heil - und Ge¬
sundheitszwecken bestimmten galvanischen Apparaten verboten wird.

Nr . 258 . Kundmachung des Eisenbahnministcriums
vom 2l . December 1 899 , betreffend das Erlöschen der Concession
für die elektrische Kleinbahnlinie Parkstraße — Florenzgaffe in Prag.

Nr . 250 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 23 . December 1899 , betreffend die Bemessung der Effecten-
Umsatzsteuer von llmsatzgeschäfteu in Actien der Bau - und Betriebs -Gesellschaft
für städtische Straßenbahnen in Wien.

Nr . 260 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . December 1899 , betreffend die Einlösung von Panial-
Hhpothekaranweisungen nnd die Herabminderung dieser schwebende » Schuld
ans den Betrag von 48,313 .302 fl . 50 kr. ö. W.

Nr . 261 . Gesetz vom 27 . December 1899 , betreffend
die Aufhebung des Zeitungs - und Kalenderstempels.

Nr . 262 . Gesetz vom 27 . December 1899 , betreffend
die Verlängerung der Wirksamkeit des Gesetzes vom 26 . December 1893,
R .-G .- Bl . Nr . 209 , über Gebürenerlcichternngen bei Convertierung von Geld-
schnldforderungen.

Nr . 263 . Gesetz vom 27 . December 1899 , betreffend
die Verlängerung der Wirksamkeit des Gesetzes vom 3 . März 1868 , R .- G .-
Bl . Nr . 17 , über die Stempel - und Gebürenbefreiung bei Arrondierung von
Grundstücken.

Nr . 264 . Kaiserliche Verordnung vom 27 . De¬
cember 1899, betreffend die Forterhebung der Steuern und Abgaben, dann
die Bestreitung des Staatsanfwandes in der Zeit vom 1. Jänner bis Ende
Juni I960.

Nr . 265 . Kaiserliche Verordnung vom 27 . De¬
cember 1899 , betreffend die Verfassung des Eentral-Rechnungsabschlusses
über den Staatshaushalt der im Reichsrathe vertretenen Königreiche nnd
Länder für das Jahr 1899 nnd die Äeikerverweudung von der Gebarungs-
Periode des Jahres 1899 angehörenden Beträgen bis Ende des Jahres 1900.

Nr . 266 . Allerhöchstes Handschreiben vom 30 . De¬
cember 1899 , betreffend das Verhältnis, in welchem die im Reichsrathe
vertretenen Königreiche nnd Länder für die Dauer der ersten sechs Monate des
Jahres 1900 za den Kosten der gemeinsamen Angelegenheiten beizntragen haben.

Nr . 267 . Kaiserliche Verordnung vom 29 . De¬
cember 1899 , betreffend die Vergütung der Abgabe für die versteuerten
Bier - , Mineralöl - nnd Zuckermengen , welche im Verkehre zwischen den im
Reichsrathe vertretenen Königreichen nnd Ländern , de» Ländern der ungarischen
Krone nnd den Ländern Bosnien und Hercegovina Vorkommen.

Nr . 268 . Kaiserliche Verordnung vom 29 . De¬
cember 1899 , betreffend die Regelung des gegenseitigen Verhältnisses
der im Reichsrathe vertretenen Königreiche nnd Länder einerseits nnd der
Länder der ungarischen Krone andererseits in Ansehung der Stempel - und
unmittelbaren Gebüre », des Verbranchsstempels und der Taxen.

Nr . 260 . Verordnung des Finanzministeriums vom
29 . December 1899 zur Durchführung der kaiserlichen Verordnung
vom 29 . December 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 268 , betreffend die Regelung des
gegenseitigen Verhältnisses der im Reichsrathe vertretenen Königreiche nnd
Länder einerseits und der Länder der ungarischen Krone andererseits in An¬
sehung der Stempel - und unmittelbaren Gebüren , des Verbranchsstempels und
der Taxen.

Nr . 270 . Erlass des Finanzministeriums vom
30 . December 1899 zur Vollziehung der kaiserlichen Verordnung
vom 29 . December 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 267 , betreffend die Vergütung der
Abgabe für die versteuerten Bier -, Mineralöl - und Zuckermeugen , welche im
Verkehre zwischen den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern,
den Ländern der ungarischen Krone und den Ländern Bosnien und Hercegovina
Vorkommen.

Nr . 271 . Verordnung dcsLeiters des Ministeriums
für Cultus und Unterricht vom 21 . December 1899,
womit die durch Verordnung vom 15 . April 1872 , R .-G .-Bl . Nr . 57 , erlassene
Nigorosenordnnng für die medicinischen Facnltälen abgeändert wird.

Nr . 272 . Gesetz vom 27 . December 1899 , womit
eine transitorische Verfügung zu dem Gesetze vom 29 . Juni 1868 , R .-G .-Bl.
Nr . 85 , betreffend die Organisierung der Handels - und Gewerbekammern,
getroffen wird.

Nr . 273 . Verordnung des Finanzministeriums vom
29 . December 1899 , betreffend den Umtausch der mit dem Vor¬
drucke 18 . . für die Jahreszahl versehenen amtlichen Wechselblankett ? der
Emission 1898.

Nr . 274 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 29 . December 1899 , betreffend die
Einreihung der Insel Ceylon unter die gemäß ß 16 der Ministerial -Ver-
ordnnng vom 18 . December 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 177 , für die Zwecke der
Statistik des auswärtigen Handels des österr .-nngar . Zollgebietes jedenfalls
anznmeldenden Herknnfts - und Bestimmungsgebiete.

Nr . 275 . Verordnung des Finanzministeriums vom
23 . December 1899 , betreffend die Festsetzung der Salzverkanfspreise
in Kronen und Hellern anlässlich der Einführung der Kronen -Währunq als
Landes -Währnng.



12 Amtsblatt der k. k. Reichshanpt- and Residenzstadt Wien. — Nr. 9, 30. Jänner 1900.

1900 .
Nr. I . Kundmachung der Ministerien der Finanzen

und der Eisenbahnen vom 30 . December 1899 , betreffend
die Durchführung des 8 13 des III . Theiles der kaiserlichen Verordnung vom
21 . September 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 176 , über die Zulassung von nicht auf
die Kronen -Währnng lautenden Zahlungsmitteln bei den k. k. österreichischen
Slaatsbahnen.

Nr. 8. Coucessionsurkunde vom 1b. December
I I 99 für die Localbahn Tannwald —Grünthal.

Nr. 3. Verordnung des Finanzministeriumsvom
30 . December 1899 , betreffend die Gebürenbemeffnng für Ver-
niögensübertragnngen von todeswegen bei Bestand einer allgemeinen ehe¬
lichen Gütergemeinschaft sür den Todesfall.

Nr. 4. Verordnung des Finanzministeriumsvom
2 . Jänner 1900 zur Durchführung des Gesetzes vom 27. December
1899 , R .- G .- Bl . Nr . 261 , betreffend die Aufhebung des Zeitungs - und
Kaleuderstempels.

Nr. 5. Kundmachung der Ministerien des Innern,
der Finanzen , des Handels und des Ackerbaues vom
6 . Jänner 1900 , betreffend die Erläuterung der in den Ministerial-
Verordunngen vom 20 . April 1898 , R .-G .-Bl . Nr . 49 , 51 und 52 , gebrauchten
Bezeichnung „ Saccharin " und betreffend die Abänderung der Ministerial-
Berordnnng vom 20 . April 1898 , R .-G .-Bl . Nr . 50.

Nr. 6 . Verordnung der Ministerien der Justiz
und der Finanzen im Einvernehmen mit dem Obersten
Rechnungshöfe vom 13 . Jänner 1900 , betreffend die Be¬
sorgung der depositenämtlichen Umsatzgeschäfte durch die Stenerämtcr (Finauz-
caffen ).

Z. Landesgesrtzbiatt.
I8SS.

Nr. 80 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der Enns vom
19 . December 1899 , Z . 112859 , betreffend die ausnahms¬
weise Regelung der Sonntagsruhe in den Handelsgewerbens am 24 . December
1899 sür das Erzherzogthnm Österreich unter der Enns mit Ausnahme der
Stadtgebiete von Wien , Wiener -Neustadt und Waidhofen an der Ubbs.

Nr . 81 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der Enns vom
>6. December 1899 , Z . >09076 , betreffend die der

Gemeinde Krems ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierconsnm-
anflage von 1 fl . 70 kr. per Hektoliter.

Nr . 82 . Gesetz vom 2. December 1899, wirksam für
das Erzherzogthum Österreich unter der Enns , mit welchem ß 19 des Landes-
gesetzcs vom 3. März 1870 , L.-G .-Bl . Nr . 26 , betreffend die Realschulen,
abgeändert wird.

Nr. 83 . Kundmachung des k, k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der Enns vom
22.  December 1899 , Z . 114217,  betreffend die ausnahmsweise
Regelung der Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe am 31 . December 1899 für
das Erzherzogthnm Österreich unter der Enns mit Ausnahme der Stadt¬
gebiete von Wien , Wiener -Neustadt und Waidhofen an der Ubbs.

Nr. 84 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der Enns vom
21 . December 1899 , Z . 1 12043 , betreffend den zur Be¬
deckung der Kosten sür die uiederösterreichische Handels - und Gewerbekammer
im Jahre 1900 einzuhebenden Zuschlag zur allgemeinen Erwerbsteuer und
Erwerbstener der zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten Unter¬
nehmungen.

Nr. 8». Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der Enns vom
26 Decembcr 1899 , Z 114144 , betreffend die Änderung
des in seiner zuletzt gütigen Fassung mit der hierortigen Kundmachung vom
21 . Februar 1898 , Z . 16194 , im V . Stücke des mederösterreichischen Landes¬
gesetz- und Verordnungsblattes ex 1898 sub Nr . 8 verlantbarten Statutes
der Niederösterreichischen Landes -Hypothekenanstalt in Wien.
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Nr. 88 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der Enns vom
28 . December 1899 , Z . 11548 ' , betreffend die der Gemeinde
Amstetten erlheilte Bewilligung zur Einhebnng einer Bierconsumauflage für
die Jahre 1900 , 1901 und 1902.

Nr. 87 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der Enns vom
28 . Decemver 1899 , Z . 115482 , betreffend die der Gemeinde
Stein an der Dono » ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierconsnm-
anflage von 1 fl. 70 kr. Per Hektoliter auch für die Jahre 1900 und 1901.

Nr. 88 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der Enns vom
28 . December 1899 , Z . 115483 , betreffend die der Gemeinde
Floridsdorf ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierconsnmanflage sür
die Jahre 1900 , 1901 und 1902.

1880 .
Nr . 1. Kundmachung derk>k. niederösterreichischen

Finanz -Landes -Direction vom 1. Jänner 1900 , betreffend
die Termine zur Einzahlung der directen Steuern im Jahre 1900.

Nr. 2 . Kundmachung des k. k Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der Enns vom
5. Jänner 1900 , Z . 8856/kr . ex 1899 , mit welcher die
Kundmachung vom 13 . Juli 1897 , Z , 5141/kr . , L.- G .- und V .-Bl . Nr . 40,
betreffend die Evidenthaltung der Personen des Mannschaftsstandcs , des
Heeres und der Kriegsmarine , sowie der Landwehr in der Gemeinde Krems,
außer Kraft gesetzt wird.

Nr. 3. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der Enns vom
30 . December 1899 , Z . 114792 , betreffend Trennung der
Catastralgemeinde Groß -Weinbcrg von der Ortsgcmeinde Anzbach und Zu¬
weisung derselben zu der Ortsgemeind - Nenlcngbach.

Nr. 4. Verordnung der k. k. niederösterreichischen
Finanz -Landes -Direction in Wien vom 1 Jänner 1900.
Z . 81833 , enthaltend die Kundmachung jener Landstraßen beziehungs¬
weise Wasserstraßen , auf welchen der Transport der anmeldnugspflichtigen
Sendungen von versteuertem Bier und Mineralöl in Mengen von mehr als
zwei Litern , beziehungsweise mehr als zwei Kilogrammen im Verkehre zwischen
den drei Ländergebieten des österreichisch-ungarische » Zollgebietes vom I . Jänner
1900 angefangeu zulässig ist.*)

Nr. 5 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der Enns vom
8 . Jänner 1900 , Z . ! >461I, betreffend die Enthebung des
I . Stellvertreters des amtlichen Dampfkeffel -Prüfungs -Commissiirs für die
politischen Bezirke Hietzing -Umgebung , Tulln und Bruck an der Leitha und
die Bestellung eines neuen Stellvertreters.

Nr. 8 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der EnnS vom
8 . Jänner 1900 , Z 980 , betreffend die der Gemeinde Stockeran
ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierconsumauflage für die Jahre
1900 , 1901 und 1902.

Nr. 7. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der Enns vom
8 . Jänner 1900 , Z . 981 , betreffend die der Gemeinde Kloster¬
neuburg erlheilte Bewilligung zur Einhebnng einer Bierconsumauflage für die
Jahre 1900 , 1901 und 1902.

Nr. 8. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich  unter der Enns vom
8. Jänner 1900 , Z . 982 , betreffend die der Gemeinde Poysdorf
ertheilte Bewilligung zur Einhebnng einer Bierconsnmanflage für die Jahre
1900 und 1901.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Redacteur : Magistratsrath Dr . Friedrich Edler v. Nadler,
ei E . Kainz «v R . Liebhart , vormals I . B . WalliShausser.



Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 17 , 27 Februar 1900

isoo. II,
Gesetze, Venirkuinmiell uni»Entscheidnnlzen,

sowie

NolMlitivbcstiiiimimgcil des Gemciudciathes, Stadtmtlics>,»->des Magistrates
in Aligklegkiitstiteii drr OeiiieiiiheiieillillltliiiZ und politislheu AintsHiuiig.

Inhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen:

1 . Verpflichtung zur Herstellung des richtige » Niveaus auf den infolge
einer Parcellierung an die Gemeinde abzntretenden Straßengründen.

2 . Bildung der Wahlkörper zur Wahl der Schätzungs -Commissionen für
die Personaleinkommensteuer.

3 . Behandlung von Gesuchen der dem k. und k. Heere angehörigen
Personen um Bewilligung der Auswanderung nach Ungarn.

4 . Einhebnng der Realsteuern und die Durchführung der Realstener-
nachlässe.

5 . Belehrung über die Pest und die sanitären Maßnahmen zur Verhütung
und Tilgung derselben.

6 . Bestellung eines Prüflings - Commissiirs für Wärter stationärer und
lacomobiler Dampfmaschinen.

7 . Rigorosenordnnng für die medicinischen Facultäten.
8 . Die Zusammenfassung des Gemischtwaren -Verschleißes und des Flaschen¬

bierhandels in eine Gewerbeanmeldung — zulässig.
9 . Verbot der Verwendung von mit ausländischen Aichzeichen versehenen

Maßen , Gewichten und Messapparaten , sowie von unrichtigen oder
nicht gesetzlichen Wagen.

10 . Verbot des Schnellfahrens auf der Aspernbrücke.

11 . Verbot des Hausierhandels ans dem Gebiete der Städte Körmöczbänya
(Ungarn ) und Essegg (Slavonien ).

12 . Handhabung des Strafmilderungs - und Nachsichtsrechtes in Gewerbe-
Angelegenheiten.

13 . Regelung des schweren Lastenfuhrwerkes anlässlich der Aufnahme des
Betriebes auf der Straßenbahnlinie „ Margarethenplatz — Alserstraße " .

14 . Xä Abgrenzung des Pfarrbezirkes Breitensee.
15 . Medicin -Extracte für Arzneien.
16 . Überprüfung der Anmeldungen handwerksmäßiger Gewerbe.
17 . Gift -Verschleiß.
18 . Einlösung der Silberscheidemünzen zu 20 , 10 und 5 kr. ö. W.
19 . Einlösung der Kupferscheidemünzen zn 1 und ^ kr. ö. W.
20 . Öffentliche Sammlungen.

>I . Normativbestimnningen:
Stadtrath:

21 . B .anlinien für den I . Bezirk.
22 . Bestandzins für Leituugsbestandtheile der städtischen Straßenbahnen.

Magistrat:
23 . Zur Beigebung von Advocaten an arme Processparteien sind die

Gerichte competent.
Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte

für Österreich unter der Enns im Jahre 1900 pnblicierten
Gesetze und Verordnungen.

I. VennkNllliMH und Entscheidungen.
i.

(Verpflichtung zur Herstellung des richtigen Niveaus
auf de » infolge einer Parcellierung an die Gemeinde

abzntretenden Straßeng künden . )
Aus der nachstehenden Entscheidung des Wiener Magistrates

vom 12 . April 1899 , M .-Z . 51978/V , welche aus ihren Gründen
mit Entscheidung der Bandeputation für Wien vom 6 . Juli 1899,
Z . 102 , bestätigt wurde , geht hervor , dass die aus der Ab-

th - ilnngsbewillignng entspringende Verpflichtung des Parcellierungs-
werbers zur Herstellung des richtigen Niveaus auf den an die

Gemeinde abzutretenden Straße,lgründcn an der Realität haftet,
daher auch ohne eine diesbezügliche Einverleibung im Grundbuche
auf die Erwerber der einzelnen ans der Grundabtheilung ent¬
standenen Baustellen übergeht ; ferner dass sie theilbar und ohne
Rücksicht auf die Verbauung zn erfüllen ist , sobald sich die Noth-
wendigkeit der Straßeneröffnung ergibt.

Die Entscheidung hat folgenden Wortlaut:
Auf Grund des mit Decret der k. k. Bezirkshauptmannschaft Hernals

vom 30 . October 1873 , Z . 23936 , intimierten Parcellierungsconsenses des
k. k. Ministeriums des Innern vom 27 . October 1873 , Z . 16573 , und auf
Grund des Bescheides des k. k. Bezirksgerichtes Hernals vom 26 . Jänner 1874,
Z . 496 , sowie unter Berufung auf die Bestimmung des Z 33 der Bauordnung
für das Erzherzogthnm Österreich unter der Enns mit Ausschluss der Haupt-
und Residenzstadt Wien vom 28 . März 1886 , L.-G - und V .-Bl . Nr . 14,
werden den Eigenthümern der nachbenannten im Grundbuche der Catastral-
Gemeinde Gersthof inneliegenden Baustellen , und zwar:

1. Die Herren I . N . und M . N als Miteigenthümer der Baustelle Einl .-
Z . 325.

2 . Die Herren Dr . F . F . und Dr . A . F . als Miteigenthümer der Bau¬
stellen Einl .-Z . 326 , 344 , 345 und 347.

3 . Der Firma F . Sch . als Eigenthümerin der Baustelle Einl . -Z . 353
aufgefordert , die entlang ihrer Realitäten gelegenen Theile der Messerschmidt-
und Höhnegasse im XVIII . Bezirke in horizontaler Ausdehnung bis zur
Straßenachse und in verticaler Ausdehnung bis zur Erreichung des mit dem
Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern vom 12 . Mai 1873 , Z . 7080,

genehmigten und von der Abtheilnng des Stadtbanamtes für den XVIII . Be¬
zirk über Verlangen bekanntzngebenden Niveaus binnen vier Wochen auf
eigene Kosten abzugraben.

In Hinsicht ans die horizontale Ausdehnung wird die Verpflichtung zur
Niveanabgrabung in Ansehung der Baustellen Einl .-Z . 326 , 353 und 347 vor¬
läufig in folgender Weise eingeschränkt:

Vor der Eckbanstelle Einl .-Z . 326 bat die Abgrabung nur in der Messer-
^ schmidt - und in der Kreuzung dieser Gasse mit der Höhnegasse und vor der
^ Eckbaustelle Einl .-Z . 353 hat die Äbgrabnng nur in der Höhnegasse , sowie

in der Kreuzung dieser Gasse mit der Messerschmidtgasse zu erfolgen . Von der
Mittelbaustelle Einl -Z . 347 ist nur die von der Grenze der Nachbarrealität
Einl .-Z . 345 bis zur Milte der Gassenfront reichende Straßeuhälfte abzugraben.

Die Verpflichtung zur künftigen Niveanabgrabung vor den anderen
Theile » der bezeichueten Baustellen , sowie vor allen anderen ans Grund der
eingangs erwähnten Parcellierungsbewillignng entstandenen Baustellen wird
durch diese Entscheidung nicht berührt.

Für den Fall , als die bezeichueten Grnndeigenthümer die hiemit auf-
getragenen Niveauabgrabnngen innerhalb der ' gegebenen Frist nicht bewerkstelligen,
respective nicht vollenden , so werden die bezüglichen Arbeiten im Sinne des
Z 5 der kaiserlichen Verordnung vom 20 . April 1854 , R .- G .- Bl . Nr . 96 , von
amtswegen ans deren Kosten durchgeführt werden.

Die Verpflichtung zur Niveanabgrabung ist, soweit sie Miteigenthümer
, betrifft , als solidarische anzusehen.

Diese Entscheidung beruht auf nachfolgenden Erwägungen:
Aus dem citierten Acte des Ministeriums des Innern und dem Grund-

j buchsbescheide des k. k. Bezirksgerichtes Hernals erhellt , dass die Baustellen
^ Einl -Z . 325 , 326 , 344 , 345 . 347 und 353 in Gersthof aus der Parcellierung

der R . . K . . scheu) Äcker-Parcellen 34 , 35 und 36 in Gersthof entstanden
sind ; ans diese Parcellierung haben mit Rücksicht auf die Zeit der Bewilligung

! und bücherlichen Durchführung derselben die Bestimmungen der alten Ban-
! ordnung für das flache Land vom Jahre 1866 Anwendung zu finden.

Dann nun nach H 33 dieser Bauordnung der Abtheilnngswerber ver-
j pflichtet ist, die neu entstehenden Straßcnzüge auf das Niveau zu bringen , so

kan» es keinem Zweifel unterliegen , dass die Gemeinde Gersthof — die Noth-
wendigkeit der Straßeneröffnung vorausgesetzt — berechtigt gewesen wäre , die
Vornahme der erforderlichen Niveauabgrabnngen (von R . . K . . ) hinsichtlich
sämmtlicher Baustellen zu verlangen.

Durch die Veräußerung der Baustellen sind die aus dem Parcellierungs-
consense entstandenen Verpflichtungen auf die neuen Eigenthümer von selbst
übergegangen ; eine gegentheilige Annahme würde mit der rechtlichen Natur aller
ans dem Parcelliernngs - und dem Banconsense fließenden Befugnisse und
Verbindlichkeiten im Widerspruche stehen , welche nicht einer Person als solcher
zustehen , sondern an dem betreffenden Reale kleben.

Diese Verpflichtungen können auch durch den Umstand nicht berührt
^ werden , dass eme bezügliche Eintragung im öffentlichen Buche nicht appariicrt,
! da dieselben einerseits einer solchen Eintragung überhaupt nicht bedürfen , und
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andererseits sich die Erwerber der Baustellen auch nicht auf ihren guten
Glauben berufen dürfe » , da ihnen die mangelnde Abgrabnng des Straßen-
grnndes bei der Übernahme der Baustellen ansfallen musste.

Da die Abgrabnng vor jeder Baustelle separat erfolgen kann , und somit
als eine theilbare Leistung anzusehen ist, so waren die bezüglichen Arbeiten
auf die einzelnen Banstellenbesitzer nach Maßgabe der Gassenfrontlage der Bau-
Plätze auszutheilen . Zu erörtern ist noch die Frage , ob die Nothwendigkeit der
Nweanrequlierung im gegenwärtigen Zeitpunkte schon vorliegt . Diesbezüglich
hat der am 10 . April 1899 mit Zuziehung der betheiligten Grundeigenthümer
abgehaltene Localaugenschein ergeben , dass mit der Niveanabgrabnng absolut
nicht weiter zngewartet werden kann , da die Baustellen Einl .-Z . 324 und 313
in der Messerschmidtgasse und Einl .-Z . 357 und 359 in der Höhnegasse bereits
verbaut sind , und das richtige Niveau vor denselben bereis hergestellt ist, was
zur Folge hat , dass die neu erbauten Häuser gegenwärtig in einer Grube
stehen.

Ein solcher Zustand kann schon aus Rücksichten der Verkehrssicherheit
nicht weiter belassen werden.

Überdies setzt auch die Herstellung des zur Entwässerung dieser Häuser
erforderlichen Hanptunrathscanales die Abgrabung auf das richtige Niveau
in dem obbezeichneten Umfange voraus.

Mit Rücksicht ans diese Umstände muss der Zeitpunkt , in welchem die
Baustellenbesitzer zur Herstellung des richtigen Niveaus verhalten werden können,
als gekommen angesehen werden.

Gegen dieses Erkenntnis steht jedem der genannten Grundeigenthümer,
respective Miteigenthämer der binnen 14 Tagen beim Wiener Magistrate em-
zubringende Nccurs an die Baudeputation für Wien ofse» .

Diesem Rechtsmittel kann jedoch mit Rücksicht auf die constatierte große
Dringlichkeit der Nivauabgrabnng eine ausschiebende Wirkung nicht zuerkannt
werden.

Ä.

(Bildung der Wahlkörper zur Wahl der Schätzungs-
Commissionen für die Personaleinkommensteuer .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom Id . August

1899 , Z . 67666 ( M .-Z . 144668/XVII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Finanz -Landcs -Direction hat infolge Erlasses des k. k. Finanz¬
ministeriums vom 6 . März 1899 , Z . 59188 , Nachstehendes hieher mitgetheilt:

Mit dem Erlasse des k. k. Finanzministeriums vom 10 . Februar 1898,
Z . 4604 , wurde die Weisung ertheilt , dass in dem Falle , als bei der Bildung
der Wahlkörper zur Wahl der Schätzungs - Commissionen für die Personal¬
einkommensteuer die Steuerschuldigkeit eines Wählers gelheilt werden müsste
und dieser daher mit Rücksicht auf den größeren Theil der Stenerschuldigkeit
einem (dem ersten ) Wahlkörper zugewiesen wird , nichtsdestoweniger die einzelnen
Quoten dieser Steuerschuldigkeit in jenen Wahlkörpern , in welche dieselbe nach
der ursprünglichen Drittelnng fallen , milgerechnet werden.

In konsequenter Durchführung dieses Gedankens wurde mit den Finanz-
ministerial -Erlässen vom 24 . August 1897 , Z . 48061 , und 10 . Februar 1898,
Z . 4604 , entschieden , dass in dem Falle , als ein Wahlberechtigter mehr als
zwei Drittheile der Stenerschuldigkeit des ganzen Bezirkes bezahlt , nur zwei
Wahlkörper zu bilden seien , indem der durch das zweite Drittel der Steuer¬
leistung gebildete Wahlkörper gleichsam leer ansfalle.

Das Finanzministerium findet nunmehr laut Erlasses vom 6 . März
1899 , Z . 59188 , in Abänderung dieser Weisungen anzuordnen , dass in dem
Falle , als die Stenerschuldigkeit eines Wählers getheilt werden müsste , der
entfallende Steuerbetrug dem Wahlkörper , in welchen der Wähler nicht ein-
gcreiht wird , nicht zuzurechnen sei.

Wenn also insbesondere ein einziger Wähler mehr als ein Drittel der
Steuerschuldigkeit des Bezirkes entrichtet , so ist bei der Bildung der folgenden
Wahlkörper seine Steuerschuldigkeit überhaupt nicht mehr mitzuzählen , vielmehr
wird lediglich der erübrigende Steuerbetrag in zwei gleiche Theile zu theilen
und hiernach die Einreihung in die folgenden Wahlkörper vorzunehmen sein.
Sollte es geschehen, dass auch in den verbleibenden zwei Wahlkörpern die
Steuerschuldigkeit eines Contribuenlen mehr als die Hälfte dieses erübrigenden
Steuerbetrages erreicht , so hat dieser Contribnent den zweiten Wahlkörper aus-
znsüllen , während der Rest auf den dritten Wahlkörper entfällt.

Es hat daher in Hinkunft auch davon abznkommen , dass in dem Falle,
als ein Wähler mehr als zwei Drittel der Steuerschuldigkeit des Bezirkes ent¬
richtet , nur zwei Wahlkörper zu bilden seien ; vielmehr ist auch in diesem Falle
nach der soeben dargestellten Regel mit der Bildung von drei Wahlkörpern
vorzugehen.

Diese Anordnungen sind bei den nächsten stattfindenden Wahlen in An¬
wendung zu bringen.

Hievon wird der Magistrat über Zuschrift der k. k. Finanz -Landes-
Dircction vom 27 . April 1899 , Z . 21409 , in Kenntnis gesetzt.

».
(Behandlung von Gesuchen der dem k. u . k. Heere
angehörigen Personen nm Bewilligung der Ans

Wanderung nach Ungarn )
Zuschrift des k. u . k. 2 . Corps -Cvimnandos vom 28 . Sep¬

tember 1892 , M .-A . Nr . 11491 , an das k. u . k. Ergänzungs-

bezirks -Cvmmando Nr . 4 in Wien ( M .-Z . I0651/XVI ) :
In jüngster Zeit ist es wiederholt vorgekommen , dass Ergänzungsbezirks-

Commanden Gesuche von Personen des k. u . k. Heeres um Auswanderung
nach den Ländern der ungarischen Krone von den politischen Bezirksbehörden
zur Amtshandlung nach Z 59 des zweiten Theiles der Wehrvorschriften über¬
nehmen.

Die Auswanderung von Personen des k. u . k. Heeres nach Ungarn bedingt
weder eine Militärentlassung noch Transferierung . (Z 4 : 2 W .-V . I . Th .)

Da der citierte Z 59 nur von Entlassungen zum Zwecke der Aus¬
wanderung (außerhalb der beiden Staatsgebiete der Monarchie ) handelt , so
sind derlei Einschreiten den politischen Bezirksbehörden mit dem Ersuchen zurück¬
zustellen , die geänderte Zuständigkeit behufs Veranlassung der Eintragung in
das Grundbuchblatt seinerzeit dem Ergänzungsbezirks -Commando mitzutheilen.

Diese Verordnung ergeht an die unterstehenden Ergänznugsbezirks -Com-
manden.

4.

(Einhebung der Nealstenern und die Durchführung
der Realsteuernachlässe .)

Laut des im Reichsgesetzblatte unter Nr . 207 enthaltenen
Erlasses des k. k. Finanzministeriums vom 25 . Octobcr 1899,

Z . 48867 , hat der Punkt 7 der Finanzministerial -Berordnnng
vom 15 . December 1897 , Z . 61261 , in Hinkunft zu lauten,
wie folgt:

.Jnsolange für ein Steuerjahr weder die Stenervorschreibnng noch die
Höhe des für dieses Jahr maßgebenden Nachlasspercentes feststeht, ist im Sinne
des K 5 des Gesetzes vom 9 . März 1870 , R .-G .-Bl . Nr . 23 , die Grund - ,
Hansclassen - und Hausziussteuer nach der Gebür des unmittelbar voran¬
gegangenen Jahres unter Berücksichtigung des für das letztere Jahr bestandenen
Nachlasses einznheben.

Ist für das laufende Jahr die Steuer noch nicht vorgeschrieben , die Höhe
des Nachlasses aber bereits definitiv festgesetzt, so erfolgt die Einhebung der
genannten Steuern ebenfalls nach der Gebür des unmittelbar vorangegangenen
Jahres , jedoch unter Berücksichtigung des für das laufende Jahr bereits fest¬
stehenden Nachlasses.

In jenen Fällen endlich , in welchen zwar die Steuer für das lausende
Jahr bereits vorgeschrieben ist, die Höhe des Nachlasspercentes aber noch nicht
seststeht, ist die Grund -, Hansclassen - und Hauszinssteuer nach der Gebür des
laufenden Jahres unter Berücksichtigung des nach Artikel VIII , beziehungs¬
weise X , Z . 1 , lit . a des Gesetzes vom 25 . October 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 220,
mit 10 Percent entfallenden Nachlasses einzuheben.

Im Sinne der vorstehenden Bestimmungen hat die Einhebnng der ge¬
nannten Steuern insolange zu erfolgen , bis die Stenerschuldigkeit , beziehungs¬
weise die Höhe des Nachlasspercentes für das laufende Jahr definitiv fest¬
gesetzt ist.

Die bis zu diesem Zeitpunkte geleisteten Einzahlungen sind in die definitiv
ermittelten Steuerschnldigkeiteu einzurechnen ." (M .-Z . 20K449 XVII .)

(Belehrung über die Pest und die sanitären Maß¬
nahme » zur Verhütung und Tilgung derselben .)

Laut Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 23 . November 1899,
Z . 102876 , ist ein Separat -Abdruck der vom Obersten Sanitätsrathe a»s-
gearbeiteten und im „Österreichischen Sanitätswesen " als Beilage zu Nr . 43,
Jahrgang 1899 , publicierten „ Belehrungen über die Pest und die sanitären
Maßnahmen zur Verhütung und Tilgung derselben " , nach welcher sich die
politischen Behörden im Falle der Einschleppung der Pestkrankheit zu richten
haben , erschienen und kann diese Belehrung durch die Verlagsbuchhandlung Alfred
Hölder  in Wien , I ., Rothenthurmstraße 15 , bezogen werden . (M .-Z . 202721
ex 1899/VIII .)

«.
(Bestellung eines Prüfungs Commissärs für Wärter

stationärer und locomobiler Dampfmaschinen . )
Kundmachung der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . No¬

vember 1899:
Das k. k. Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 21 . November

1899 , Z . 54594 , auf Grund der Bestimmung des Z 2 , Alinea 1 und 6 der
Ministerial -Verordnung vom 15 . Juli 1891 , R .-G .-Bl . Nr . 108 , den k. k.
Dampskessel -Prüsungs -Commissär und Professor an der Staatsgewerbeschule in
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Wien , I . Bezirk , Josef Wilhelm Mayer , zum Prüfungs -Commissär für
Wärter stationärer und locomobiler Dampfmaschinen in Niederösterreich bestellt.
(M .-Z . 204504 .)

(Rigorosenordttiing für die medicinischen Facultäten .)
Verordnung dê Leiters des Ministeriums für Cultns und

Unterricht vom 21 . December 1899 , N .-G .-Bl . Nr . 271 , womit
die durch Verordnung vom 15 . April 1872 , N .-G .-Bl . Nr . 57,
erlassene Nigorosenordiiung für die medicinischen Facultäten ab¬
geändert wird:

Ans Grund Allerhöchster Entschließung vom 14 . December 1899 finde
ich im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern die nut h. o.
Ministerial -Verordnung vom 15 . April 1872 , R .-G .-Bl . Nr . 57 , erlassene
Rigorosenordnung für die medicinischen Facultäten in nachstehender Weise ab¬
zuändern :

8 1.
Zur Erlangung des Doctorates der gesammte » Heilkunde und der damit

verbundenen Berechtigung zur Ausübung iämmtlicher Zweige der ärztlichen
Praxis ist die Ablegung von drei strengen Prüfungen (Rigorosen ) erforderlich.

8 2.
Um Zulassung zu diesen Rigorosen hat der Candidat bei dem Decan

der medicinischen Facnltät anznsuchen und zu diesem Zwecke bei demselben die
nachgenannten (ZZ 3, 4 und 5) Docnmente zu hinterlege » :

8 3-
Beim Ansuchen um Zulassung zum 1. Nigorosum hat der Candidat zu

hinterlegen:
a) seinen Tauf - oder Geburtsschein;
b ) ein für das Inland gütiges Gyrnnasial -Matnritätszengnis oder , wenn

er dem Jnlande nicht angehört , jene Zeugnisse , ans Grund deren er an
einer medicinischen Facnltät als ordentlicher Hörer immatrikuliert wurde;

o) einen Ausweis , dass er (abgesehen von dem in Z 6 vorgesehenen Fall)
an einer medicinischen Facnltät des Inlandes in der Eigenschaft eines
ordentlichen Studierenden der Medicin -Vorlesungen durch wenigstens vier
Semester frequentiert hat , wobei diese Semester nur dann anrechenbar
find , wenn in einem derselben wenigstens 16 , in den übrigen wenigstens
20 wöchentliche Stunden belegt waren;

ci) den Nachweis , dass er wenigstens durch zwei Wintersemester die ana¬
tomischen Secierübungen frequentiert hat.

8 4.
Beim Ansuchen um Zulassung zum II . Nigorosum sind folgende Docu-

mente zu erlegen:
a) en, Zeugnis über das mit Erfolg abgelegte I . Nigorosum;
b ) ein Beleg darüber , dchs der Candidat seit Ablegung des 1. Rigorosums

mindestens noch sechs Semester an der medicinischen Facnltät absolviert
hat , wobei ein Semester nur dann anrechenbar ist, wenn in demselben
wenigstens 20 wöchentliche Vorlesungsstunden (abgesehen von Cnrsen)
inscribiert waren ; bezüglich der Candidaten , welche während ihrer
Studienzeit das Militärhalbjahr abgedient haben , besteht die Begünstigung,
dass sie das II . Nigorosum schon am Schluffe dieses sechsten Semesters
ablegen dürfen;

c) der Nachweis , dass er durch mindestens je drei Semester die Vorlesungen
der internen Klinik und die der chirurgischen Klinik frequentiert , ferner,
dass er durch zwei Semester die Vorlesungen der geburtshilflich -gynäko¬
logischen und durch ein Semester die der Augenklinik besucht hat;

6 ) der Nachweis , dass er sich während der ganzen Dauer der in o genannten
Collegien entweder ans den betreffenden Kliniken unter Anleitung ihres
Vorstandes , sowie der zu seiner Vertretung befugten Assistenten praktisch
verwendet , ohne in besonderen , dieser praktischen Ausbildung gewidmeten
Collegien anderer Docenten der genannten Fächer bethätigt hat;

o) Belege dafür , dass er Cnrse Uber Laryngologie , Otiatrie und Zahnheil-
kuude durch wenigstens sechs Wochen , ferner einen Curs über Impfung
durch wenigstens eine Woche , und zwar mit je fünf wöchentlichen
Unterrichtsstunden frequentiert hat.

8 5.
Beim Ansuchen um Zulassung zum III . Nigorosum hat der Candidat

weiterhin beizubringen:
n) den Nachweis , dass er das II . Nigorosum bestanden hat;
d ) einen Beleg dafür , dass er seit Ablegung des I . Rigorosums mindestens

sechs Semester an der medicinischen Facnltät absolviert hat.

8 6.
Ob und inwieweit Semester , welche der Candidat als ordentlicher Hörer

an einer ausländischen Universität oder an einer philosophischen Facnltät des
Inlandes zugebracht hat , als Ersatz für die in ZZ 3 bis 5 angeführten Studie » ,
semester dienen können , entscheidet von Fall zu Fall der Minister für Cultns
und Unterricht nach Einvernehmen des Professoren -Collegiums der Facnltät,
an welcher um Zulassung zu den Rigorosen angesucht wird.

8 7.
Beim I . Nigorosum sind Prüfungsgegenstände:

n) Allgemeine Biologie;
t>) Physik für Mediciner;
o) Chemie für Mediciner;
ä ) Anatomie;
e) Physiologie;
1) Histologie.

Die Prüfung aus Allgemeiner Biologie und Physik wird nur theoretisch,
jene ans den übrigen Gegenständen gleichzeitig theoretisch und praktisch vor¬
genommen.

8 8-
Beim II . Nigorosum sind Prllfungsgegenstände:

a) Anatomie oder Physiologie alternierend als Übersichtsprllfnng-
o) Paioologische Anatomie und Histologie;
e) Allgemeine und experimentelle Pathologie;
ä ) Pharmakologie und Receptierkunde;
e) Hygiene.

Die Prüfung ans Pathologischer Anatomie wird gleichzeitig Praktisch
und theoretisch abgehalten , die übrigen Prüfungen sind nur theoretisch.

8 9.
Beim III . Nigorosum sind Prnfnngsgegenstände:

a.) Interne Medici » ;
b ) Chirurgie;
o) Geburtshilfe und Gynäkologie;
ä ) Augenheilkunde;
e) die klinischen Specialfächer : Psychiatrie , Kinderheilkunde , sowie Dermalo-

logie und Syphilis;
I ) Gerichtliche Medicin.

Die snb a und b genannten Gegenstände werden getrennt praktisch
und theoretisch , die snb e, ci, e bezeichneten gleichzeitig praktisch und theoretisch,
der sul ) I genannte nur theoretisch geprüft.

8 10.

Sämmtliche drei Rigorosen müssen an derselben Universität abgelegtwerden.

Nur in besonders rücksichtswürdigen Fällen kann ein Candidat zum II.
und III . Nigorosum an einer anderen Universität , als an welcher er das
I. Nigorosum abgelegt hat, nach Einvernehmen der betreffenden Profefforen-
Collegien vom Minister für Cultns und Unterricht zngelassen werden.

8 11-
Die Rigorosen werden „ öffentlich abgehalten , doch steht es dem Vor¬

sitzendenfrei , den Zutritt ans Ärzte und Studierende der Medici » einzuschränken.

8 12.
Die Prüfungs -Commission besteht ans dem Vorsitzenden , dem betreffenden

Examinator und beim II . und III . Nigorosum noch aus dem Negierungs-
Cominissär . Letzterem ist es jedoch unbenommen , nach eigenem Ermessen auch
den Prüfungen des I . Rigorosums beizuwohnen.

Der Decan bestimmt Ort und Zeit der einzelnen Prüfnngsacte , berust
zu denselben die Examinatoren , eventuell den Vorsitzenden (Z 13) und ver¬
ständigt den Negiernngs -Commissär.

8 13.
Den Vorsitz führt der Decan der medicinischen Facnltät ; bei dessen Er¬

manglung oder Verhinderung oder wenn die Zusammensetzung mehrerer
Commissionen » öthig erscheint , treten zunächst der Prodecan und eventuell
ein oder zwei vom Professoren -Colleginm jährlich bei Gelegenheit der Decans-
wahl aus den ordentlichen Professoren gewählte Vertreter an seine Stelle.

8 14.
Als ordentliche Examinatoren fungieren die ordentlichen Professoren,

welche das betreffende Prüfungsfach tatsächlich lehren.
Für allgemeine Biologie sind die ordentlichen Professoren der Zoologie

oder Botanik an der philosophischen Facnltät Prüfer , sofern sie über das be¬
zeichnet,; Prüfungsfach lesen.

Wen » ein Prüfungsfach von mehreren ordentlichen Professoren in den
Vorlesungen vertreten wird , so alternieren diese Professoren als Prüfer beim
Nigorosum.

In Ermanglung oder Verhinderung eines ordentlichen Examinators
sind die außerordentlichen Professoren , und wo solche nicht vorhanden oder
verhindert sind , jener ordentliche oder außerordentliche Professor dem Nigorosum
als stellvertretender Examinator beiznziehen , welcher den betreffenden Gegen¬
stand factisch lehrt oder dessen Fach dem betreffenden Prüfnngsgegenstande
am nächsten steht.

8 15.
Wenn die übermäßige Zahl der Prüfnngs -Candidaten oder die nach-

gewieskne Überbürdung eines ordentlichen Examinators mit anderweitigen Amts-
geschäften eS nöthig macht , werden vom Minister für Cultns und Unterricht
außerordentliche Examinatoren für die Dauer eines Jahres ernannt , welche
den ordentlichen Examinator nach Bedarf zu ersetzen haben.

Die Ernennung erfolgt ans Grund eines vom Professoren -Colleginm
spontan oder im Aufträge des Ministers erstatteten Vorschlages aus der Reihe
der für das betreffende Prüfungsfach ernannten außerordentlichen Professoren
und Privatdocenten.

1*



I« Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 17 , 27 Februar 1b 00

Z 16.
Die Regiernngs -Commissäre werden auf Vorschlag des Ministeriums des

Innern vom Minister für Cnlms und Unterricht für die Dauer eines Studien¬
jahres ernannt.

Dieselben müssen Doctoren der Meinem oder der gesammlen Heilkunde
sein und können auch dem Lehrer -Collegium der medicinischen Facultät an-
q-hören.

8 17.
Gegenstände der Prüfungen bei den einzelnen Rigorosen sind die in

ZZ 7 bis 9 angeführten . Die Prüfung aus „ Interner Meinem " sowie die auS
„Chirurgie " ist eine praktische und eine theoretische ; die Prüfung ans den
„klinischen Specialfächern " (H 9 e) setzt sich aus drei Einzelprüfungen zu-
animen.

8 18.
Jeder Prüfnngsact wird von dem betreffenden Examinator unter ent¬

sprechender Aufsicht des Vorsitzenden , sowie beim II . und III . Rigorosum des
Regierungs -Commissärs vorgeuommen , welche berechtigt sind , auf di - Frage¬
stellung und auf die Dauer der Prüfung Einfluss zu nehmen und auch selbst
an den Tandidaten Fragen zu stellen.

Bei den nur theoretischen Prüfungen können in einer Sitzung der Com¬
mission nicht mehr als sechs Candidaten geprüft werden.

Die einzelnen Prüfungen haben für jeden Candidaten wenigstens eine
Viertelstunde zu dauern ; bei den zugleich theoretisch und praktisch statlfindenden
Prüfungen , abgesehen von jenen aus Histologie (A 7 I ) und ans den „ klinischen
Specialfächern " (Z 9 e) ist die Prüfnngsdauer entsprechend zu verlängern.

Die praktischen Prüfungen aus „ Interner Medicin " und „ Chirurgie"
finden innerhalb je zweier Tage statt , während welcher der Candidat vor dem
Examinator unter zeitweiliger Anwesenheit der ganzen Prüfungs -Commission
seine Kenntnisse am Krankenbette , am Phantom oder an der Leiche darzuthnn hat.

Die Einrichtung der einzelnen Prüfungen wird durch eine besondere
Instruction geregelt , in welcher unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält¬
nisse nach Einvernehmen des Professoren -Collegiums die näheren Bestimmungen
getroffen werden.

8 >9.
Alle Prüfungen eines Rigorosums müssen innerhalb der für dasselbe

bestimmten Frist abgelegt werden.
Versäumt ein Candidat den für eine Prüfung angesetzten Termin ohne

triftige Entschuldigungsgründe , so verfällt die von ihm für das ganze Rigorosum
erlegte Taxe ; unterzieht er sich dieser Prüfung auch bei dem ihm zu bestim¬
menden weiteren Termine nicht , so ist er so zu behandeln , als ob er die be¬
treffende Prüfung nicht bestanden hättte.

Aus triftigen Gründen kann jedoch der Decan der medicinischen Facultät
dem Candidaten eine angemessene Erstreckung der Fristen gewähren.

8 20 .
Die Prüfungen , aus welchen jedes Rigorosum besteht , sind innerhalb

einer Frist von drei Wochen anzuberaumen.
Eine bestimmte Reihenfolge für die einzelnen Prüfungen ist nicht vor¬

geschrieben.
Die erste Prüfung des III . Rigorosums hat spätestens sechs Wochen nach

Ablegung der letzten Prüfung des II . Rigorosums stattzufinden.
Eine Erstreckung dieser Frist um einen Monat kann in berücksichtignngs-

würdigen Fällen vom Decan ertheilt werden ; eine weitere Erstreckung aber
kann nur auf Antrag des Professoren -Collegiums vom Minister für Cultns
und Unterricht bewilligt werden . Unterzieht sich der Candidat der ersten Prüfung
des III . Rigorosums innerhalb der vorgeschriebenen oder ihm erstreckten Frist
nicht , so verliert das von ihm abgelegte II . Rigorosum seine Giltigkeit.

8 21.
Bei den in Z 20 angegebenen Fristen zwischen je zwei Prüfungen sind

nur die Wochen und Monate des Schuljahres , unter Ausschluss der etwa
inzwischen liegenden Ferienzeit , zu rechnen.

8 22.
Wenn unter Abrechnung der im Militärdienste verbrachten Zeit fünf

Jahre feit Beendigung des I . Rigorosums verflossen sind , ohne dass das
II . Rigorosum begonnen wurde , so verliert elfteres seine Giltigkeit.

Meldet sich der Candidat sodann abermals zur Ablegung des I . Rigo¬
rosums , so entfallen für ihn die Bestimmungen der HZ 4 b und 5 b.

8 23.
Das Ergebnis jedes Prüsungsactes ist mit dem Calcul „ ausgezeichnet " ,

„genügend " oder „ungenügend " zu bezeichnen , wobei auch die Beantwortung
der vom Vorsitzenden oder Regierungs -Commissär etwa gestellten Fragen zu
berücksichtigen ist.

Dieser Calcul wird vom Examinator ertheilt ; nur bei der Prüfung aus
den klinischen Specialfächern (Z 9 s ) ist der Calcul vom Vorsitzenden nach der
Mehrzahl der bei den drei Einzelprüfungen erzielten Noten zu bestimmen;
hiebei hat jedoch dieser Ealcnl bei ungenügendem Ausfall einer Einzelprüfung
nur noch auf „ genügend " zu lauten , sofern sowohl der Vorsitzende wie der
Regierungs - Commissär hre Überzeugung dahin ausgesprochen haben , dass dem
Candidaten auch der betreffende Prüfnngsgegenstand nicht vollkommen fremd ist.

8 24.
Kein Rigorosum ist als mit Erfolg abgelegt anznsehen , wenn der Candidat

nicht bei sämmtlichen Prüfungen mindestens den Calcul „ genügend " erhalten hat.

8 25.
Wird ein Candidat nur bei einer Prüfung eines Rigorosums reprobiert,

so ist er zur Wiederholung dieser nach Ablauf von zwei Monaten zuznlassen.
Diese Frist kann durch Beschluss der Prüfungs -Commission auf einen

Monat reduciert werden , wenn der Candidat zur Erzielung des Calculs
„genügend " bei der Prüfung aus den klinischen Specialfächern 23 , Alinea 2)
Einzelprüfungen zu wiederholen hat.

Ist der Candidat bei zwei oder mehreren Prüfungen reprobiert worden,
so hat er das ganze Rigorosum nach Ablauf von sechs Monaten zu wiederholen,
doch kann die Prüfungs -Commission ein : Abkürzung dieser Frist bis zu drei
Monaten gewähren.

8 26.
Wird ein Candidat bei der ersten Wiederholung einer oder sämmtlicher

Prüfungen abermals reprobiert , so hat er das ganze Rigorosum nach Ablauf
von sechs Monaten zu wiederhole » .

8 27.
Sind bei dieser zweiten Wiederholung nicht alle Prüfungen von Erfolg,

so kann dem Candidaten nur mehr auf Antrag des Professoren -Collegiums
vom Minister für Cultns und Unterricht gestattet werden , die bei dem be¬
treffenden Rigorosum geprüften Gegenstände durch ein oder zwei Semester
neuerlich zu frequentieren und sich sodann einer dritten Wiederholung aller
Prüfungsacte dieses Rigorosums zu unterziehen.

8 28.
Erhält ein Candidat bei dieser dritten Wiederholung nicht bei allen

Prüfungen den Calcul „ genügend " , so ist er von der Fortsetzung der medi¬
cinischen Studien , sowie von der Erlangung des medicinischen Doctorgrades
an einer inländischen Universität , sowie auch von der Erwerbung desselben
auf Grund eines im Auslande erlangten Diplomes für immer ansgeschloffen.

8 29.
Jede Wiederholung hat , soweit thunlich , vor demselben Examinator

stattznfinden wie die vorherige misslungene Prüfung.

8 30.
Hat der Candidat bei jeder Prüfung eines Rigorosums oder bei deren

Wiederholung wenigstens den Calcul „ genügend " erhalten , so wird nach Ab¬
legung der letzten Prüfung ans den einzelnen , in das Special -Protokoll ein¬
getragenen Calculen der Hauptcalcul für das ganze Rigorosum gezogen.

Der Hauptcalcul ist nur dann mit „ ausgezeichnet " festznsetzen, wenn der
Candidat diesen Calcul bei der Mehrzahl der Prüfungen eines Rigorosums
erzielt hat und bei keiner Prüfung reprobiert worden war.

Das Resultat des Rigorosums ist in das Rigorosenprotokoll einzutragen
und dem Candidaten bekanntzngeben.

8 31-
Für jedes Rigorosum hat der Candidat eine Taxe zu entrichten , und

zwar für das I . Rigorosnm IrO R , für das II . Rigorosum 110 H und für
das III . Rigorosum 160 II.

Hievon erhalten der Vorsitzende der Prüfungs -Commission , sowie der
beim II . und III . Rigorosum fungierende Regierungs -Commissär für ihre Be¬
theiligung an sämmtlichen Prüfungen eines Rigorosums je 20 L , die Examinatoren
bei den theoretischen Prüfungen , bei der Prüfung aus Histologie , bei den
Praktischen Prüfungen aus „ Interner Medicin " und „ Chirurgie " sowie jenen
der klinischen Specialfächer je 10 L , die Examinatoren bei den übrigen theoretisch¬
praktischen Prüfungen je 20 L , der Rest per 10 L entfällt an den Kanzleifond
der Universität.

Bei jeder Wiederholung einer oder mehrerer Prüfungen eines Rigorosums
ist jener Betrag als Taxe zu erlegen , welcher erforderlich ist, damit jedes bei
diesen Wiederholungsprüfungen intervenierende Mitglied der Prüfungs -Com¬
mission di - Hälfte der ihm für die erste Abhaltung der Prüfung gebürenden
Taxe empfängt.

8 32.
Die Promotion erfolgt unter dem Vorsitze des Rectors im Beisein des

Decaus der medicinischen Facultät durch einen per tnrnnm bestimmten ordent¬
lichen Professor als Promotor in der Form der herkömmlichen Sponsionen.

8 33.
Die Promotionstaxe für das Doctorat der gesammten Heilkunde beträgt

an allen Universitäten der im Neichsrathe vertretenen Königreiche und Länder
120 L.

Hievon beziehen der Rector 80 L , der Decan und der Promotor je 10 L.
Weiters sind ans dieser Taxe 10 L an den Kanzleifond der Universität

abzuführen , ans welchem die an den einzelnen Universitäten bisher üblichen
Zahlungen für die Ausfertigung des Diplomes und die bisherigen Bezüge des
Kanzleiperfonales und der Dienerschaft zu bestreiten sind.

Der Rest aller Promotiontaxbeträge wird unter sämmtliche ordentlichen
Professoren der medicinischen Facultät zu gleichen Theilen vertheilt.

8 34.
An jenen Universitäten , an welchen bisher feierlichere Promotionsformen

üblich waren , bleibt es den Candidaten freigestellt , statt der einfachen , diese
feierlichere Promotion gegen die hiefür üblichen Zahlungen für sich in Anspruch
zu nehmen , doch kommt der im Z 33 bestimmte Taxbetrag auch in diesem
Falle zu der dort angeordneten Verwendung und Vertheilung.
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8 35.
Rücksichtlich der Bedingungen , unter denen Doctoren der Medicin , welche

das Diplom an einer Universität außerhalb der im Reichsrathe vertretenen
Königreiche und Länder erworben haben , ein im Jnlande giltiges medicinisches
Doctordiplom erlangen können , haben die Bestimmungen der Ministerial-
Berordnungeu vom 6. Juni 1850 , N .- G .-Bl . Nr . 240 , auch fernerhin zu
gelten.

8 36.
Diese Verordnung tritt mit dem Studienjahre 1900/1901 für alle ihre

Studien beginnenden Studierenden in Wirksamkeit.
Mit diesem Zeitpunkte treten für diese Studierenden die mit hierortiger

Ministerial -Verordnung vom 15 . April 1872 , R .-G .-Bl . Nr . 57 , erlassene
Rigorosenordnung für die medicinische Facnltät , sowie alle zur Erläuterung
und Vollziehung derselben ergangenen Vorschriften außer Kraft.

8 .
<Die Zusammenfassung des Gemischtwaren - Ver¬
schleißes und des Flaschenbierhandels in eine Ge¬

werbeanmeldung — zulässig . )
Die k. k. Statthaltern hat mit dem Erlasse vom 26 . De-

cember 1899 , Z . 93370 (M .-Z . 216757/XVII ) , dem Wiener
Magistrate nachstehende Entscheidung übermittelt:

Die k. k. Statthalterei findet dem Recurse des W . L. in Wien gegen
die Entscheidung des magistratischen Bezirksamtes für den III . Gemeinde¬
bezirk vom 8 . Mai 1899 , Z . 25972 , mit welcher die gememsame Anmeldung
des Gemischtwaren -Verschleißes und des Flaschenbierhandels nicht zur Kenntnis
genommen und die Ausfertigung eines Gewerbescheines für beide Gewerbe
verweigert wurde , in der nachfolgenden Erwägung Folge zu geben:

Durch Z 7 der Ministerial -Verordnung vom 30 . März 1899 , N .-G .-Bl.
Nr . 64 , ist die Befugnis zum Handel mit Flaschenbier aus dem Berechtigungs¬
umfange der Detailhandelsgewerbe (Gesetz vom 4 . Juli 1896 , N .-G .-Bl.
Nr . 205 ) ansgeschieden und angeordnet worden , dass die Inhaber derartiger
Gewerbe den beabsichtigten Handel mit Flaschenbier ausdrücklich anznmelden
habe » . Im L-inne dieser Bestimmung hat der Recurrent den Betrieb des
Gemischlwaren -Verschleißes und des Flaschenbierhandels angemeldet , beide
Gewerbe jedoch in einer Anmeldung zusammengefasst.

Für die Frage der Zulässigkeit der Zusammenfassung der obbezeichneten
Gewerbe in einer Anmeldung sind die Bestimmungen des Z 12 , Absatz 3 G .-O.
maßgebend , nach welchen die Zusammenfassung mehrerer Gewerbe in eine
Anmeldung nur dann ausgeschlossen erscheint , wenn diese Gewerbe mit
Rücksicht auf ihren Gegenstand und die Betriebsart wesentlich verschieden sind.

Eine solche wesentliche Verschiedenheit in Bezug auf Gegenstand und
Betriebsart liegt jedoch im vorliegenden Falle nicht vor , da der Handel mit
anderen Getränken in handelsüblich verschlossenen Gefäßen auch noch derzeit
in den Berechtigungsumfang des Gemischtwaren -Verschleißers fällt und der
Handel mit Bier in Flaschen , wenn derselbe auch durch die obbezeichnete
Ministerial -Verordnung aus dem Berechtignngsumfange des Gemischtwaren-
Verschleißers ausgeschieden worden ist, eine wesentliche Verschiedenheit in
Hinsicht auf Gegenstand und Betriebsart von dem Handel mit den vor¬
genannten Getränken nicht aufweist.

Was den vom magistratischen Bezirksamt ? namhaft gemachten Mangel
der Geuossenschaftszugehörigkeit anbelangt , so wird bemerkt , dass dieses
Moment sich als gegenstandslos darstellt , da eine Genoffenschaft für Händler
mit Flaschenbier im Gemeindegebiete von Wien nicht besteht.

s.
(Verbot der Verwendung von mit ausländischen Aich-
zeichen versehenen Maße », Gewichten » nd Mess-
apparaten , sowie von unrichtigen oder nicht gesetz¬

lichen Wagen . )
Die k. k. n .-ö . Statthalterei hat mit Erlass vom 28 . December

1899 , Z . 110993 ( M .-Z . 768/XV ), dem Wiener Magistrate Nach-
stehendes zur Kenntnis gebracht:

An das k. k. Handelsministerium ist die Anfrage gestellt worden:
1 . wie mit ungarischen Aichzeichen versehene Maße , Gewichte und Mess-

apparte zu behandeln seien , wenn sie im diesseitigen Staatsgebiete in Ver¬
wendung im öffentlichen Verkehre angetroffen werden , und

2 . ob anlässlich der im administrativen Wege erfolgenden Bestrafung
wegen Verwendung unrichtiger oder nicht gesetzlicher Wagen im öffentlichen
Verkehre auch der Verfall der betreffenden Wagen auszusprechen sei.

Hierüber hat das genannte Ministerium mit Erlass vom 28 . November
1899 , Nr . 18901 , im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern
Nachstehendes anher eröffnet:

Nachdem das Aichwesen in jeder der beiden Reichshälften auf selbständiger
Grundlage geregelt ist, genießen die amtlichen Aichzeichen der Länder der un¬
garischen Krone - abgesehen von der bezüglich der Fassaichstempel durch das
Gesetz vom 11 . Juni 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 126 , geschaffenen Ausnahme —
nicht die Gleichstellung mit den einheimischen.

Mit ungarischen Aichzeichen versehene Maß und Wägemittel sind daher
im diesseitigen Staatsgcbnle als nicht gehörig geaicht und gestempelt zu be¬
trachten und ist derjenige , welcher solche Maße , Gewichte u . s. f. im öffentlichen
Verkehre verwendet , falls diese Objecte sonst gesetzlich (das heißt metrisch ) und
richtig sind , wegen Übertretung des Artikels XI des Gesetzes vom 23 . Juli 1871,
R -G .Bl . Nr . 16 er 1872 , nach der Ministerial -Verord " ung vom 30 . September
1857 , R .- G .-Bl . 198 , zu bestrafen.

Sind hingegen solche Maße , Gewichte , Messapparate nicht gesetzlich (das
heißt nicht nach dem metrischen System eingerichtet ), so ist derjenige , welcher
sie im öffentlichen Verkehre verwendet , nach dem Artikel VI des obcitierten
Gesetzes mit einer Geldstrafe von 5 bis 100 fl. zu bestrafen und bezüglich der
beanständeten nicht gesetzlichen Maße und Gewichte auch der Verfall aus¬
zusprechen.

Diese Strafsanction findet im Sinne des Artikels XV , Alinea 2 des
Gesetzes vom 23 . Juli 1871 , N .-G .-Bl . Nr . 16 ex 1872 , auch auf die Ver¬
wendung solcher mit ungarischen Aichzeichen versehenen Maße und Gewichte
im öffentlichen Verkehre , welche unrichtig sind , das heißt deren Abweichungen
von dem wahren Werte größer sind als die gesetzlich zulässigen , Anwendung.

In den beiden letzten Fällen ist die znsammentreffende Übertretung des
Artikels XI des citierten Gesetzes als erschwerender Umstand zu betrachten.

Die im Vorstehenden enuvickelten Grundsätze haben umsomehr bezüglich
der mit ausländischen Aichzeichen versehenen Maße , Gewichte und Messapparate
zu gelten.

Was den zweiten Fragcpunkt betrifft , so wird bemerkt , dass Wagen,
mögen sie auch unrichtig oder nicht gesetzlich sein , auf Grnnd des Gesetzes vom
23 . Jnli 1871 , R .-G . Bl . Nr . 16 ex 1872 , nicht confisciert werden können,
weil der Artikel XV , Alinea 2 dieses Gesetzes sich nur auf die Verwendung
unrichtiger Maße und Gewichte iin öffentlichen Verkehre bezieht und nach dem
Wortlaute des Artikels VI dieses Gesetzes die Anordnung der Confiscation
sich gleichfalls nur auf nicht gesetzliche Maße und Gewichte erstreckt.

Die Verwendung unrichtiger Wagen im öffentlichen Verkehre ist — wenn
es sich nicht um eine Übertretung des Z 4 der Ministerial -Verordnung vom
28 . März 1881 , R .-G .-Bl . Nr . 30 , handelt , welche in Gemäßheit des Z 6
dieser Verordnung selbständig zu bestrafen kommt — bei der Bestrafung wegen
Übertretung des Artikes XI des Gesetzes vom 23 . Jnli 1871 , R .-G .-Bl.
Nr . 16 ex 1872 , oder wegen Übertretung des Z 1 der Ministerial -Verordnung
vom 28 . März 1881 , R .-G .-Bl . Nr . 30 , als erschwerender Umstand zn betrachten
und sohin die nach der Ministerial -Verordnung vorn 30 . September 1857,
R .-G .- Bl . Nr . 198 , anfznerlegende Geldstrafe höher zn bemessen.

Die Verwendung nicht gesetzlicher Wagen im öffentlichen Verkehre ist
nach dem Artikel V des Gesetzes vom 23 . Jnli 1871 , N .-G .-Bl . Nr . 16 ex l872,
mit einer Geldstrafe von 5 bis 100 fl . zn bestrafen . In keinem dieser Fälle
kann hingegen , wie bereits erwähnt , der Verfall der Wage ausgesprochen
werden.

Hievon ivird der Wiener Magistrat zur Danachachtnng in Kenntnis gesetzt.

10 .
(Verbot des Schuellfahrcns auf der Aspernbrücke . )

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 4 . Jänner 1900,
M .-Z . 199209 6L I899/V:

Auf Grund des ß 93 des Wiener Gemeindestatutes (Landesgesetz vom
19 . December 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 45 ) wird das Schnellfahren der Fuhrwerke
und Straßenbahnwagen auf der Aspernbrücke verboten.

Die Übertretung dieses Verbotes ivird an dem Schuldtragenden mit
einer Geldstrafe bis zum Betrage von 400 X (oder mit Arrest bis zn
14 Tagen ) geahndet.

Diese Anordnung tritt sofort in Wirksamkeit.

II.
(Verbot des Hansierhandels ans dem Gebiete der

Städte Körmöczbänya ( Ungarn ) und Essegg
(Slavonienj .)

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 8 . Jänner 1900,
Z . 43257 ex 1899 (mitgetheilt mit Erlass der k. k. n . -ö. Statthalterei vom
3 . Februar 1900 , Z . 4126 ), wurde zufolge Mittheilung des königlich ungarischen
Handelsministeriums vom 20 . beziehungsweise 29 . November 1899 , Z . 76946
beziehungsweise 76993 die Ausübung des Hausierhandels auf dem Gebiete
der königlichen Freistadt Körmöczbänya (Comilat Bars ) und der Stadt Essegg
(Slavonien ) unter Anfrechthaltung der im Z 17 der bestehenden Hausier-
vorschriflen und in den diesen Paragraph ergänzenden Nachtragsverordnungen
den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte verboten . (M-
Z . 10798/XVIII .)

13 .
(Handhabung des Strasmildernngs - und Nachsichts¬

rechtes in Gewerbe Angelegenheiten .)
Die k. k. n .-ö. Statlhalterei hat mit Erlass vom 11 . Jänner

1900 , Z . 110572 (M . -Z . 3378/XVII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes bekanntgegeben:

Das k. k. Ministerium des Innern hat im Einvernehmen mit dem k. k.
Handelsministerium mit dem Erlasse vom 1. December 1899 , Z . 32398 , die
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Statthalterci verständigt , dass die betheiligteu Ministerien sich zu der Anschauung
geeinigt haben , dass durch die allgemeinen Boischriften der Ministerial -Ver-
ordnung vom 31 . Jänner 1860 . N .-G .-Bl . Nr . 31 , mit welchen Bestimmungen
über den Necnrs und das außerordentliche Slrafmilderungs - und Nachsichts-
rccht in den zur politischen Amtshandlung gehörigen Übertretungen erlassen
wurden , die Geltung der Specialbestimmung des IX . Hauptstückes des kaiser¬
lichen Patentes vom 20 . December 1859 , N .-G .-Bl . Nr . 227 , nicht beriibrt
wird . Es kann insbesondere aus den Worte » des 2 . Absatzes des Z 5 dieser
Ministerial -Verordnung „ innerhalb der gesetzlichen Necurssrist " keine Einschränkung
des den Landesstellen eiugeräumten Gnadcurechtes gefolgert werden.

Die Statthalterei wird daher in Hinkunft über alle von amtswcgen
gestellten Anträge oder von den Parteien vorgebrachten Bitten um Milderung
oder Nachsicht von Gewerbestrafen und Bewilligung der ratenweise » Abstattung
rechtskräftig auferlegter Geldstrafen oder um die Gewährung ähnlicher gnaden¬
weiser Begünstigungen im eigenen Wirkungskreise im Sinne des ß 149 G -O.
das Amt handeln , wovon der Magistrat in Kenntnis gefetzt wird.

Hiebei wird gleichzeitig angeordnet , dass es bei der mit dem h. o. Erlasse
vom 21 . Juli 1896 , Z . 66882 (siehe Amtsblatt Nr . 69 er 1896 „ Gesetze rc."
VIII , 18 fpass . 78j ) , ertheilten Weisung , dass Gesuche um die Bewilligung
der ratenweisen Abzahlung von rechtskräftig anserlegten Strafbeträgen ohne-
weiters znrückzuweisen sind , zu verbleiben hat.

Durch die obigen Ausführungen findet die Bestimmung des Punktes 26
der von der Statthalterci herausgegebenen Spruchpraxis ihre sinngemäße Ab¬
änderung.

1»
(Regelung des schweren Lasteufnhrwerkes anlässlich
der Aufnahme des Betriebes ans der Straßenbahn¬

linie „ Margarethe, «platz - Alserstraße ". )
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 11 . Jänner 1900,

M .-Z. 116507 6X 1899/XIV:
Auf Grund des H 93 der Gemeindeordnnng für Wien vom 19 . December

1890 , L.-G .-Bl . Nr . 4b , wird zur Verhütung von Unfällen und Verkehrs¬
störungen anlässlich der Ausnahme des Betriebes auf der projectierten elektrischen
Straßenbahnlinie „ Margareihenplatz — Alserstraße " Nachstehendes verordnet:

a) Der Verkehr von schwerem Lastenfuhrwerk in den nachbezeichnete»
Straßenstrecken ist nach beiden Richtungen untersagt:

1 . in der Hofmühlgasse;
2 . in der Lederergasse von der Landongasse bis zur Skodagasse;
3 . in der Kochgasse von der Landongasse bis zur Alserstraße.
Ausgenommen von diesem Verbote ist nur jenes Schwerfuhrwerk,

welches bei den in den vorbezeichnelen Straßen und Gassen gelegenen
Häusern Lasten anfzunehmen oder abzugeben hat.

An Stelle der Hofmühlgasse kann in der Richtung vom V . zum
VI . Bezirke oder umgekehrt die Marchettigasse und Webgasse , in der
Richtung vom VI . nach dem V . Bezirke auch die Eßterhazygasse und
Ufergasse benützt werden.

I>) Die Neubangasse darf nur in der Richtung zur Lerchenfelderstraße ; die
Strozzigasse und Lederergasse — letztere in der Theilstrecke von der
Strozzigasse bis zur Landongasse — nur in der Richtung zur Alserstraße
mit schwerem Lastenfuhrwerk befahren werden,

e) Die Strozzigasse und Lederergasss einerseits , dann die Kochgasse und
Piaristengasse andererseits dürfen von Stellfnhrwerk nur in jener
Richtung befahren werden , welche von den in diesen Gassen verkehrenden
elektrischen Straßenbahnwagen eingeschlagen wird.
Die Außerachtlassung vorstehender Anordnungen und Verbote , welche

mit der Betriebserössnung der elektrischen Straßenbahn „ Margarethenplatz—
Alserstraße " in Kraft treten , wird nach Z 93 der Gemeindeordnnng für Wien
mit Geldstrafen bis zum Betrage von 400 X oder mit Arrest bis zu 14 Tagen
geahndet.

14.
(4 «1 Abgrenzung des Pfarrbezirkes Breitensee .)

Infolge Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterci vom 13 . Jänner ' 1900,
Z . 98526 (M .-Z . 6012/III ), erscheint die mit Erlass der k. k. n .-ö . Statt¬
halterei vom 8 . Februar 1899 , Z . 11500 (siehe Amtsblatt Nr . 17 er 1899
„Gesetze rc ." II . 23 , xax . 14 ), dem Magistrate zur Kenntnis gebrachte Pfarr-
sprengel -Eintheilnng in abgeändertcr Form  mit 15 . Februar 1899 ins
Leben getreten . Diese Abänderung besteht darin , dass die Grenze im Süden
zwischen der Pfarre Breiteusee und Penzing nicht durchwegs von der ver¬
längerten Märzstraße , sondern von dieser nur bis zu der Missindorsstraße,
dann von dieser bis zur neuen Parallelstraße VIII , endlich von der letzteren
bis zur Moßbachergasse und im Westen gegen die Pfarre Baumgarten anstatt
von der Gnsenleithnerstraße , HUtteldorserstraße und dem Ameisbache von der
Moßbachergasse und dem Ameisbache gebildet wird.

15.
(Mediein -Extracte für Arzneien . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 15. Jänner
1900 , Z . 2533 (M .-Z . 4646/VIII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 2. Jänner 1900,
Z . 9364 er 1899 , wurde die Wahrnehmung gemacht , dass ans Arznei¬

bereitungen , wie Decocten , Jnfnsen , Tinctnren n . dgl . gewonnene Fluid - und
trockene Extrakte zu dem ausgesprochenen Zwecke in Vertrieb gebracht und
als Pharmacentische Specialiläten angemeldet werden , damit die ursprünglichen
Arzneibereitungcn durch die Auflösung der betreffenden Extracte in rascher und
leichter Weise substituiert werden können.

In Anbetracht des Umstandes , dass die auf diese Art hergestcllten
Extractlösungen in ihrem Gehalte und ihrer Wirksamkeit mtt den durch dieselben
substituierten ursprünglichen Arzneibereitungen nicht als gleichwertig und gleich
wirksam erachtet werden können , findet bas k. k. Ministerium des Innern nach
Einholung des Fachgutachtens des Obersten Sanitätsrathes unter Hinweis
auf die grundsätzliche Bestimmung des Z 2 der Hormae et UsAuIas Zsnsralss
der österreichischen Pharmakopöe Ed . VII , nach welcher der Apotheker ver¬
pflichtet ist, sich hinsichtlich der Dispensation von Arzneien genau an die Vor¬
schriften der österreichischen Pharmakopöe wie nicht minder an die jeweilige
Vorschrift des ärztlichen Neceptes zu halten , zu verbieten , dass derlei Prä¬
parate in öffentlichen und Hausapotheken zur Substitution officieller oder ärztlich
verordneter Arzneibereitungen verwendet werden.

Der Wiener Magistrat wolle hievon sgmmtliche Apotheker und die zur
Führung einer Hausapotheke berechtigten Ärzte zur genauen Danachachtuug
in die Kenntnis setzen.

1«.
(Überprüfung der Anmeldungen handwerksmäßiger

Gewerbe . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterci hak mit Erlass vom 17 . Jänner

1900 , Z . 110572 (M .-Z . 3374/XVII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes mitgetheilt:

Die k. k. Ministerien des Innern und des Handels find in Kenntnis
gelangt , dass die an die Gewerbebehörden I . Instanz einlangenden An¬
meldungen handwerksmäßiger Gewerbe nicht immer sogleich in der Richtung
einer Prüfung unterzogen werden , ob der Nachweis der Befähigung ordnungs¬
mäßig erbracht sei. Hiedurch wird es möglich , dass unlautere Elemente , denen
die erforderliche Befähigung mangelt , zum Schaden der Handwerker ein hand¬
werksmäßiges Gewerbe oft durch längere Zeit nnbeanständet ausüben.

Zur thunlichsten Verhinderung von Umgehungen des Gesetzes haben die
betheiligten Ministerien zufolge Erlasses vom 1 . December 1899 , Z . 32398,
angeordnet , dass die einlangenden Anmeldungen handwerksmäßiger Gewerbe
ehestens , und zwar vor Einleitung von Erhebungen über das Vorliegen von
Gewerbeausschließungsgründen und dergleichen zuerst in der Richtung zu
prüfen find , ob sich nicht schon ans dem Inhalt des Gesuches oder aus dessen
Beilagen ein Mangel der gesetzlichen Voraussetzungen zum Antritte des be¬
züglichen Gewerbes ergibt , und dass zutreffendenfalls sogleich mit der Unter¬
sagung des Beginnes ober der Fortsetzung des Gewerbes im Sinne des
2 . Absatzes des Z 13 der Gewerbeordnung vorzugehen sei.

Hievon wird der Magistrat unter gleichzeitiger Bezugnahme auf den
h. ä. Erlass vom 22 . Februar 1897 , Z . 65027 („Verordnungen , Ent¬
scheidungen rc." ex 1897 , Nr . VII , Seite 95 ) , zur genauesten Danachachtuug
mit dem Beifügen , dass die unterstehenden Bezirksämter unter einem gleich¬
lautend verständigt werden , in Kenntnis gesetzt.

17.
(Gift Verschleiß . )

Auf Grund der gepflogenen Erhebungen hat der Magistrat mit Decret
vom 17 . Jänner 1900 , M .-Z . 193863 ex 1899 , der Firma Franz Xaver-
Brosch L Sohn,  Actiengesellschaft zur Erzeugung von Spiritus , Pottasche
und chemischen Prodncten , die nachgesuchte Concessiou zum Verschleiße von
Giften mit dem Betriebsorte III . , Rennweg 9 , unter gleichzeitiger Genehmigung
des Friedrich Brosche  als Geschäftsführer - Stellvertreter mit den Beisatze ver¬
liehen , dass bei der Ausübung dieses Gewerbes die in Betreff des Verkehres
mit Giften bestehenden Normen , insbesondere die Bestimmungen der Mini¬
sterin !-Verordnungen vom 21 . April 1876 , R .- G .-Bl . Nr . 60 und vom 2 . Jänner
1886 . R .-G .-Bl . Nr . 10 , sowie die gewerbepolizeilichen Vorschriften genau zu
beobachten find.

Diese Concesston wurde im hierämtlichen Gewerberegister unter der
Zahl 1338 eingetragen.

18.
(Einlösung der Silberscheidemünzen zu 2 « , 10 und

5 kr. ö . W )
Verordnung des Finanzministeriums vom 5. Februar 1900

betreffend die ausnahmsweise nachträgliche Einlösung der mit den
Verordnungen vom 23 . Juni 1894 , N .-G .-Bl . Nr . 125 , und
vom 18 . December 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 192 , einberufenen und
bereits präcludierten Silberscheidemünzen zu 20,10 und 5 kr. ö. W.
durch die k. k. Staatskassen (R .-G .-Bl . Nr . 24 ) :

Das k. k. Finanzministerium findet anzuordne » , dass die mit den Ver¬
ordnungen vom 23 . Juni 1894 , R .-G .- Bl . Nr . 125 , und vom 18 . December
1895 , R .-G .-Bl . Nr . 192 , einberufenen und bereits präcludierten Silberscheide¬
münzen zu 20 , 10 und 5 kr. ö. W . während der Dauer eines Jahres , vom
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Tage der Kundmachung dieser Verordnung an gerechnet , von den als Ver-
wechslungscassen fungierenden k. k. Lassen , das sind die Staatscentralcassa in
Wien , die Landeshauptcassen in Prag und Lemberg , die Finanzlandescassen in
Linz , Innsbruck , Graz , Triest und Brünn , die Landeszahlämter in Salzburg,
Kiagenfurl , Laibach , Zara , Troppau und Czernowitz , sowie die Filial -Landescassa
in Krakau , über Verlangen von Parteien zur Einlösung gegen gesetzliche
Zahlungsmittel mit 50 Percent des Nominalwertes berechnet anzunehmen sind.

IS.

(Einlösung der Kupferscheidemünzen zu 1 und
Vr kr. ö . W . )

Verordnung des Finanzministeriums vom I I . Februar 1900,
betreffend die nachträgliche Einlösung von Kupferscheidemünzen
zu 1 und V2 kr . ö. W . und deren cassenmäßige Behandlung
(N .-G .-Bl . Nr . 25 ) :

^ Mit Beziehung auf die Verordnung des Finanzministeriums vom 9 . Juni
1897 , N .-G .-Bl . Nr . 135 , findet das Finanzministerium im Einverständnisse
mit dem königlich ungarischen Finanzministerium anzuordnen:

I . Obschon nach Punkt 3 der bezogenen Verordnung jede Verpflichtung
des Staates zur Einlösung der Kupferscheidemünzen zu 1 und ' /z kr. ö. W.
mit 31 . December 1899 erloschen ist, wird gestattet , dass solche Münzstücke
noch bis einschließlich 30 . Juni 1900 bei der k. k. Staatscentralcassa in Wien
und den als Äerwechslungscassen fungierenden Landescasseu zur Verwechslung
gebracht werden , und sind diese Münzen von den bezeichneten Cassen im Ver¬
wechslungswege zum Nennwerte bis zu dem bezeichneten Termine anzuuehmen.

II . Vom 1. Juli 1900 ab findet eine Verwechslung der bezeichneten
Münzen zum Nennwerte unter keinen Umständen mehr statt . Dagegen können
dieselben von diesem Tage bis zum 30 . Juni 1901 bei den oben bezeichneten
Staaiscassen noch zur Einlösung gebracht werden , welche zur Hälfte ihres
Nennwertes , demnach das Einkreuzerstück mit 1 lr und das Einhalbkreuzerstück
mit 1/2 I , berechnet , vorzunehmeu sein wird.

III . Kupfermünzen der österreichischen Währung bleiben gemäß der be¬
zogenen Verordnung von der Annahme in Zahlung bei den k. k. Cassen und
Ämtern ausgeschlossen und sind von den k. k. Cassen und Ämtern als außer
Cours gesetzt unbedingt zurückzuweisen.

Werden vom 1. Juli 1900 ab an Stelle von Zwei - und Einhellcrstücken
Einkreuzer - oder Einhalbkreuzerstücke österreichischer Währung in Zahlung
erlegt , so sind dieselben als außer Cours gesetzt zurückzuweiseu , an die erlegende
Partei aber erst zurückzustellen , nachdem dieselben mittels Durchschlagung im
Sinne des Z 55 dir allgemeinen Vorschrift des Finanzministeriums vom
16 . November 1899 , Z . 8112/1 ?. U ., Verordnungsblatt des Finanzministeriums
Nr . 220 , als aus dein Verkehre ausgeschlossen gekennzeichnet wurden.

SV.

(Öffentliche Sammlungen . )
Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat unterm 19 . Jänner 1900 , Z . 116747,

dem Curatorium der Stiftung „Hans der Barmherzigkeit , ge¬
stiftet von der Bruderschaft der Allerhciligsten Dreifaltigkeit zur Pflege armer
Unheilbarer " die Bewilligung bis 31 . December 1900 zu Gunsten der vom
Curatorium erhaltenen Pflegeanstalt eine Sammlung milder Spenden in
Niederösterreich veranstalten zu dürfen , ertheilt (M .-Z . 6013/III ) .

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat ferner mit Erlass vom 31 . December
1899 , Z . 110367 (M .-Z . 1164/III ), dem Vereine der Kinderfreunde
in Wien , XIll ., Baumgarten;

mit Erlass vom 10 . Jänner 1900 , Z . 115129 (M .-Z . 4649/III ), dem
Frauen - Wohlthätigkeitsvereine für Wien und Umgebung;

mit Erlass vom 10 . Jänner 1900 , Z . 116422 (M .-Z . 3376/III ), dem
Vereine „Heilanstalt Alland " in Wien;

mit Erlass vom 23 . Jänner 1900 , Z . 3294 (M .-Z . 7687/III ), dem
St . Josef - Knabenasy l - Vereine in Wien , III ., Nennweg 81,

und mit dem Erlasse vom 24 . Jänner 1900 , Z . 111234 (M .-
Z . 8064/III ), dem Vereine zur Errichtung und Förderung von
Seehospizen und Asylen für kranke , insbesondere scrophulöse
und rhachitische Kinder in Wien die Bewilligung ertheilt , bis 31 . De¬
cember 1900 im Erzherzogthume Österreich unter der Enns bei bekannten
Wohlthätern , jedoch mit Ausschluss des Sammelns von Haus zu Haus und
bei öffentlichen Ämtern und Behörden eine Sammlung zu veranstalten.

Mit Erlass vom 13 . Jänner 1900 , Z . 116740 (M .-Z . 4902/1II ), hat
die k. k. Statthalterei dem Wiener Wärmestuben - und Wohlthätig-
keitsvereine über dessen Ansuchen die Bewilligung ertheilt , bis 31 . De¬
cember 1900 im Wiener Polizei -Rayon eine Sammlung milder Spenden von
Haus zu Haus , jedoch mit Ausschluss der Behörden und öffentlichen Ämter
für Vereinszwecke veranstalten zu dürfen.

Vom Wiener Magistrate wurde mit Decret vom 26 . Jänner 1900,
M .-Z . 6263/III , dem Verwaltungsausschusse des Wiener Volksbibliotheks-
Vereines , VII ., Neubaugasse 25 , die Bewilligung zur Veranstaltung einer
Spenden - Sammlung in den Häusern des VII . Wiener Gemeindebezirkes für
Vereinszwecke für die Dauer des Jahres 1900 ertheilt.

II. Rlmmitiiüieliimmmilieil.

21 .

(Baulinien für den I . Bezirk . )
Der Wiener Stadtrath hat laut Beschlusses vom 31 . Jänner 1900,

Z . 1120 , Z . 216384/IX sx 1899 , unter Aufrechthaltung "seines Beschlusses
vom 21 . Jänner 1895 , Z . 411 , betreffend die Baulinienvorlage an den Stadt¬
rath beim I . Bezirke , den Beschluss vom 25 . November 1897 , Z . 10155,
dahin abgeändert , dass in Fällen , wo es sich um Parcellierung eines größeren
Grundes handelt , die für diesen Grund bestimmten Baulinien vor der Bekannt¬
gabe dem Stadtratbe dann vorznlegen sind, wenn die Festsetzung dieser Bau¬
linien vor dem 6 . Mai 1896 erfolgt ist.

22 .
(Bestandzins für Leitungsbestandtheile der städtischen

Straßenbahnen .)
Der Stadlralh hat zufolge Beschlusses vom 7 . Februar 1900 , Z . 65,

(M .-Z . 176670 sx 1899/V ), anerkannt , dass alle für den Bestand von elek¬
trischen Leitungsanlagen der Straßenbahnen in städtischem Privatgrunde und
an städtischen Gebäuden zu entrichtenden Bestandzinse im Sinne des zwischen der
Gemeinde Wien und der Ban - und Betriebs -Gesellschaft für städtische Straßen¬
bahnen am 28 . October 1899 errichteten Bau - und Betrieb - Vertrages vom
1. Jänner 1899 angefangen nicht weiter fällig geworden sind und die bezüg¬
liche Abgabenpflicht mit diesem Tage erloschen ist, während die Abgabenpflicht
bezüglich derjenigen Leitungsanlagen und Leitnngsbestandtheile , welche auf
Grundstücken , beziehungsweise an Gebäuden des Wiener Bürgerspitalfondes
angebracht sind , unverändert aufrecht bleibt.

23.

(Zur Beigebung von Advocaten an arme Process-
parteie » find die Gerichte competent . )

Magistrats -Director T a cha u hat unterm 21 . Jänner 1900,
M .-D .-Z . 148 , nachstehenden Erlass hinausgegeben:

Laut Mittheilnng der n .-ö. Advocatenkammer ereignet sich häufig der
Fall , dass in der Kanzlei derselben Parteien erscheinen , welche ans Grund
eines Armutszeugnisses das Ersuchen um Beigebung eines Advocaten zur
Führung eines Rechtsstreites stellen und hiebei erklären , dass sie von dem
magistratischen Bezirksamt -, welches die Ausfertigung des Armutszeugnisses
vorgenommen hat , angewiesen wurden , sich wegen Beigebung eines Advocaten
an die n .-ö. Advocatenkammer zu wenden.

Diese Belehrung der Parteien ist jedoch gegenwärtig unrichtig , da nach
den Bestimmungen der ZZ 65 und 66 des Gesetzes vom 1. August 1895,
R -G .-Bl . Nr . 113 (Civilprocessordnung ), die Processgerichte I . Instanz
darüber zu entscheiden haben , ob den armen Parteien ein Advocat beizu¬
geben ist.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren zur Verständignng der dortamts zu-
getheilten Beamten in die Kenntnis.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

ISSV publicierten Gesetze und Verordnungen .)

W. Reichsgesthdiatt.
Nr . 7 . Kundmachung des Finanzministeriums vom

11 . Jänner 1900 , betreffend die Bildung eines neuen Schätzungs¬
bezirkes zur Personaleinkommensteuer für den Bereich der neuerrichteten Bezirks¬
hauptmannschaft Przeworsk in Galizien , sowie die hiedurch bedingte Änderung
hinsichtlich des Schätzungsbezirkes Lancut.

Nr . 8 . Knndmachung des Finanzministeriums vom
11 . Jänner 1900 , betreffend die Umwandlung des Ansagepostens
Selberstraße bei Asch in eine Expositur des Hauptzollamtes Asch.

Nr . S . Knndmachung des Finanzministeriums vom
11 . Jänner 1900 , betreffend die Errichtung eines Ansagepostens an
der Zollinie bei Kozaczowka.
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Nr. 16 Kundmachung des Finanzministeriums vom
13 . Jänner 1900 , betreffend die Errichtung einer Zollexpositur in
Dolegna.

Nr. 11 . Verordnung des Finanzministeriumsvom
17. Jänner 1900 ) betreffend Errichtung von k. k. Salzverschleiß-
Niederlagen in Cilli und Laibach , sowie Herabsetzung des Speisesalzpreises bei
dem k. k. Salzverschleißamte in Triest.

Nr . 12 . Verordnung der Ministerien des Handels
und des Ackerbaues im Einvernehmen mit dem Mini¬
sterium des Innern vom 19. Jänner 1900 , womit der
erste Absatz des Z 11 der Verordnung vom 5 . December 1884 , N .-G .-Bl.
Nr . 188 , betreffend die Seefischerei , abgeändert wird.

Nr . 13 . Kundmachung des Ministeriums für Landes-
vertheidigung vom 23 . November 1899 , womit die Ein¬
tragung der am k- k. technologischen Gewcrbemnsenm in Wien bestehenden
höheren Fachschule für Elektrotechnik in das Verzeichnis der den Obergymnasien
und Oberrealschnlen in Bezug auf den Einjährig -Freiwilligendienst gleich¬
gestellten Lehranstalten des Inlandes verlantbart wird.

Nr . 14 . Verordnung des Ministeriums für Cultus
und Unterricht und des Finanzministeriums vom
5 Jänner 1900 , womit der für die Führung des Decanatsamtes in
den nach dem Gesetze vom 19 . September 1898 , N .-G .-Bl . Nr . 176 , einzn-
bringenden Einbekenntniffen über das Localeinkommen der congruaergänzungs-
bercchtigten Seelsorgegcistlichkeit als Ansgabspost anzuerkennende Betrag in
Ansehung der Decanate in der Reichshanpt - und Residenzstadt Wien fest¬
gesetzt wird.

Nr . 15 . Kundmachung des Eiseubahnmiuisteriums
vom 12. Jänner 1900 , betreffend die Concessioniernng einer mit
elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn von Brüx über
Oberleutensdorf nach Johnsdorf.

Nr . 16 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 16 . Jänner 1900 , womit nachträgliche Bestimmungen zur
Aichordnnng vom 19 . December 1872 , R .- G .-Bl . Nr . 171 , beziehungsweise
zum VI . Nachtrage zu derselben (Kundmachung des Handelsministeriums vom
12 . August 1879 , R .-G .-Bl . Nr . 106 ) veröffentlicht werden.

Nr . 17 . Verordnung des Ackerbauministeriums vom
24 . Jänner 1900 , betreffend die Erlassung eines neuen Statutes für
die Verwaltung der Bukowinaer griechisch-orientalischen Religionsfondsgüter.

Nr . 18 . Kundmachung des Eiseubahnmiuisteriums
vom 1b . Jänner 1900 , betreffend die Concessioniernng einer schmal¬
spurigen Kleinbahn mit Dampfbetrieb von der Station Berg Jsel der Local¬
bahn Innsbruck — Hall in Tirol nach Jgls.

Nr . IS . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 15 . Jänner 1900 , betreffend die Umwandlung der Expositur
des Hauptzollamtes Bielitz auf dem Bahnhofe in Dzieditz in ein selbständiges
Hauptzollamt II . Classe.

Nr . 26 . Erlass des Finanzministeriums vom
23 . Jänner 1900 , betreffend den steuerfreien Bezug von raffiniertem
Mineralöl unter der Dichte von 770 Grad zum Motorenbetrieb.

Nr . 21 . Verordnung des k. und k. gemeinsamen
Ministers des Äußern vom 31 . Jänner 1900 , betreffend
die Einschränkung der Gerichtsbarkeit der k. und k. Consularämter in Ägypten
und die lheilweise Übertragung dieser Gerichtsbarkeit au die dort bestehenden
gemischten Tribunale auf weitere fünf Jahre.

Nr . 22 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 13. Jänner 1900 , betreffend die Betrauung des Ansagepostens
zarek in Galizien mit den Functionen eines Nebenzollamtes II . Classe.

Nr . 23 . Verordnung des Gesammtministeriums
vom 5. Februar 1900 , betreffend die Versicherung der aus Staats¬
mitteln entlohnte » provisorischen und Aushilfsdiener für den Krankheitsfall

Nr . 24 . Verordnung des Finanzministeriums vom
5. Februar 1900 , betreffend die ausnahmsweise nachträgliche Ein¬
lösung der mit den Verordnungen vom 23 . Juni 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 125,
und vom 18 . December 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 192 , einberufenen und bereits
präcludierten Silberscheidemünzen zu 20 , 10 und 5 kr. ö. W . durch die k. k.
Staatscafsen . * )

Nr . 25 . Verordnung des Finanzministeriums vom
11. Februar 1900 , betreffend die nachträgliche Einlösung von Kupfer¬
scheidemünzen zu 1 und ' /z kr. ö. W . und deren cassenmäßige Behandlung . *)

Nr . 26 . Kaiserliches Patent vom 14. Februar 1900,
betreffend die Einberufung des Landtages von Österreich unter der Enns.

Nr . 27 . Kundmachung des Eiscnbahnministeriuins
vom 3. Februar 1900 , betreffend die Liste der Eisenbahnstrecken,
auf welche das internationale Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkchr
vom 14 . October 1890 , R .- G .-Bl . Nr . 186 ex 1892 , Anwendung findet.

Nr . 28 . Kundmachungdes Eisenbahnministeriums
vom 3. Februar 1900 , betreffend die Concessioniernng eines Netzes
von mit elektrischer Kraft zu betreibenden normalspurigen Kleinbahnlinien in
Brünn und Umgebung.

Nr. 2S . Kundmachung des Eiscnbahnministeriums
vom 13. Februar 1900 , betreffend die Regelung derUuiformiernngs-
verhältnisse bezüglich der Kleinbahnen (Tcrtiärbahnen ).

6 . Landesgesehbtatt.
Nr. S. Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich  unter der Enns vom
11. Jänner 1900 , Z . 115079 , mit welcher eine Abänderung der
hierämtlichen Kundmachung vom 25 . April 1895 , Z . 38013 , L.- G .- und V .-Bl.
Nr . 19 , hinsichtlich der Regelung der Sonntagsruhe für das Gewerbe der
Friseure , Raseure und Perückenmacher in Wien getroffenen Bestimmungen
festgesetzt wird.

Nr . 16 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich  unter der Enns vom
20. Jänner 1900 , Z . 918 , betreffend die vom Militärärar und
aus Landesmitteln im Jahre 1900 zu leistende Vergütung für die der Mannschaft
ans dem Durchzugs vom Quartierträger gebärende Mittagskost.

Nr. II . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich  unter der Enns vom
25. Jänner 1900 . Z . 3353 , über den Beitragstarif der Arbeiter-
Unfallversicherungsanstalt für Niederösterreich in Wien.

Nr . 12 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
13. Februar 1900 , Z . 12940 , betreffend die Einhebung der
Landesfondsumlagen für die Zeit vom 1 . Jänner bis einschließlich 30 . April
1900 und die Aufnahme einer Landesschuld in der Höhe von zwei Millionen
Kronen.

Nr . 13 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich  unter der Enns vom
26 . Jänner 1900 , Z . 5276 , betreffend die Verlautbarung des
von der Wassergenossenschaft Groß -Kadolz und Seefeld mit dem niederöster¬
reichischen Landesausschusse und der Staatsverwaltung geschlossenen Über¬
einkommens , betreffend die Entwässerung versumpfter Grundstücke in den
Gemeinden Groß -Kadolz und Seefeld.

-1 Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen re ." vollinhaltlich ausgenommen.
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I. Vn 'M'dliilluieii und Ettllcheidmilit'il.

(Veränderungen in der Geschäftseintheilung des
Bndapester Magistrates . )

Der Budapester Magistrat hat mit Note vom 27 . December

1899 , Z . 204 (M .-Z . 13775 ox 1900 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes mitgetheilt:

Man beehrt sich initzutheilen , dass das hiesige magistratische Steuer
Departement V mit 31 . December 1899 erlischt und ab 1. Jänner 1900 du
Bezirksvorstehungen die Agenden der allgemeinen Stenern , also auch die Eiw
treibung der nach Art derselbe » einzutreibenden gesammten Gemeindeforde-
rungen , Curkosten und anderer Schuldigkeiten solcher Natur versehen und auck
berufen sein werden , sämmtliche aus die bezeichnelen Angelegenheiten bezüglicher
Zustellungen zu vollziehen . ^

sich daher das diensthöfliche Ersuchen zu stellen , Requisilions-
schreiben ,n Angelegenheiten von Genie » besteuern und sonstigen ^ schlügen
vom 1 . Jänner 1900 an an die der Wohnnug der betreffenden Partei ent¬
sprechende competente Bezirksvorstehung zu senden und die gesammten unter¬
stehenden Ämter zum gleichmäßigen Vorgänge anznweisen.

Bemerkt wird , dass die Eintheilnng der Bezirke in dem in der Buch¬
handlung des Otto Nagel zun , Budapest , VIII . Bezirk . Musen, » ring 2. „ in
geringen Preis erhältlichen Wegweiser leicht übersehen und sowohl aus dieser
kleinen Broschüre , sowie aus dem im Commissions -Verlag Singer >d Wölfner
erhältlichen Amtskalender genau konstatiert werden kann , zu welchem Bezirk
die einzelnen Gaffen , Straßen und Plätze gehören.

2.
i Unzulässigkeit eines Recurses gegen einen auch nur
für einzelne Gebietsteile festgesetzten Theil des

General Regnlierungsplanes .)
Zuschrift des k. k. Berwalttmgsgerichtshofes an die Stadt¬

gemeinde Wien vom 2 . Jänner 1900 , Nr . 328:
Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat am heutigen Tage nach Einsicht

in die Administrativacten und in die von der Stadtgemeinde Wien erstattete
beschlossen, die Beschwerde der k. k. Finauz -Procuratur »oe . des

Militär -Arars äs prass . 3 . November 1898 gegen die Entscheidung der Bau¬

deputation in Wien vom 20 . Juli 1898 , Z . 88 , betreffend Baulinienbestimmung
für das Gebiet um das ehemalige Fortificationswerk am Laaerberge , gemäß
der HZ 2 und 21 des Gesetzes vom 22 . October 1875 , R .- G .-Bl . Nr . 36 sx 1876,
ohne Fortsetzung des Verfahrens zurückzuweisen , und zwar aus folgenden
Erwägungen:

Bei der mit der angefochtenen Entscheidung aufrecht erhaltenen Be¬
stimmung der Bau - und Regulierungslinien für die Gründe des ehemaligen
Fortificationswerkes am Laaerberge handelt es sich nicht um die Bestimmung
von Baulinien in einzelnen Fällen gemäß Z 105 , Punkt 3 der Wiener Bau¬
ordnung vom Jahre 1883 , sondern vielmehr nur um die keinem Rechtszuge
mehr ^ unterliegende Ausübung des dem Gemrinderathe im Eingänge zum
H 105 der Bauordnung vorbehaltenen Rechtes , einen General -Regnlierungs-
und General -Baulinienplau festzusetzen, wesentliche Änderungen dieser Pläne
und wohl auch derlei Pläne nicht nur für das ganze Stadtgebiet , sondern auch
für einzelne Theile desselben zu beschließen.

Ein derart gemäß des H 105 festgesetztes Projekt äußert aber unmittelbar
keine Wirkungen auf die Rechte Dritter , dieselben werden vielmehr erst dann
getroffen , wenn entweder die Banlinie im einzelnen Falle bestimmt oder die
Projeclierte Regulierung in Angriff genommen wird , daher dem jetzt vor¬
liegenden Projekte die Merkmale einer gegen das M,lil »r -Ärar als Besitzer der
Fortificalionsgründe gerichteten Entscheidung im juridisch -technischen Sinne
mangeln , weshalb ein Anlass zu einer hiergerichtlichen Judikatur nicht ge¬
geben ist.

Hievon wird die Stadtgemeinde Wien in Kenntnis gesetzt.

2 .
(Ausstellung von Lohnfuhrwagen vor und hinter dem

Grand -Hotel . )
Die k. k. n . -ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 1b . Jänner

1900 , Z . 114754 (M . - Z.  4655/XV1II ) . dem Magistrate
Folgendes eröffnet:

Mit dem Dekrete vom 3 . März 1899 , Z . 58443 sx 1887 , hat das
magistratische Bezirksamt für den I . und VIII . Bezirk dem Lohnfuhrwerks-
Inhaber I . P . . . in Wien die Aufstellung von Lohnfuhrwagen vor und
hinter dem Grand - Hotel untersagt und für den Fall der Nichtbeachtung
dieses Verbotes Zwangsmaßregeln , eventuell die Entziehung der Gewerbe¬
berechtigung angcdroht.

In theilweiser Slattgebung des hiegegen von I . P . . . ergriffene»
Recurses hat ^die k. k. Statthalterei mit der Entscheidung vom 31 . August
1899 , Z . 31374 , die Berechtigung des genannten Gewerbetreibenden dahin
näher umschrieben , dass ihm die Aufstellung , beziehungsweise die Auf-
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fahrt seiner Lohufuhrwerke vor und hinter dem Grand -Hotel auf der Straße
unter der Voraussetzung gestattet sei, dass in j -dem einzelnen Falle eine indi¬
viduelle Bestellung nachgewiesen werden könne , wogegen die Aufstellung ans
der öffentlichen Straße über bloß generelle Bestellung einer bestimmten Anzahl
von Wagen für die Passagiere für unzulässig erklärt wurde.

Die Regelung der gewerbepolizeilichen Controle der Geschäftsgebarung
des I . P . . . bei dem Grand - Hotel wurde dem Wiener Magistrate ,m
Einvernehmen mit der Wiener Polizei -Direction überlassen.

Das k. k. Ministerium des Innern fand sich zufolge Erlasses vom
19 . December 1899 , Z . 35480 , nicht veranlasst , über den von der Fiaker-
Genossenschaft in Wien gegen die vorstehende Statthalterei -Entscheidung em-
qebrachten Necurs ein - diese Entscheidung abändernde Verfügung zu treffen.

Die Beilagen des Berichtes vom 12 . October 1899 , Z . 55639 , folgen
mit dem Aufträge zurück , vom obigen Erlasse die Genossenschaft der Fiaker
und Einspänner , der Land - und L -tadtlohnfuhrwerker , das Gremium der
Hoteliers und Fremdenherbergen , sowie den Lohnfnhrwerks - Inhaber I.
P . . . in Wien zu verständigen.

4.

(Hintanhaltung des Zuzuges von Arbeitsuchenden
nach Chinas

Die k. k. n.-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 19 . Jänner
1900 , Z . 4125 (M .-Z . 6007/XVII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes mitgetheilt:

Die nachfolgende , laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
8 . Jänner 1900 , Z . 42880 «x1898 , dem Handelsberichte des k. u . k. General-
Consnlates in Shanghai für Juni 1899 entnommene Nachricht ist zur all¬
gemeinen Verbreitung bestimmt:

In Shanghai fand im Sommer 1899 ein förmlicher Zuzug von
Arbeitern aus fast allen Theilen der Monarchie und namentlich aus Süd-
Tirol statt , welche bei chinesischen Eisenbahnbauten , eventuell auch bei Minen¬
unternehmungen Beschäftigung z» finden hofften . Bei derartigen Unter¬
nehmungen werden jedoch Europäer wohl als Jngeninre , manchmal auch als
Subunternehmer angestellt , im übrigen aber — als Aufseher und Arbeiter —
wegen des bedeutend billigeren Lohnes fast ausschließlich Chinesen verwendet.

Nur ausnahmsweise werden europäische Aufseher , sowie für Special¬
arbeiten auch tüchtige Maurer - und Zimmermeister aus Europa angestellt.

Jedenfalls hätten sich jedoch in Anbetracht der großen Reisekosten und der
Schwierigkeit , in China selbst solche Anstellungen zu erhalten , derartige Stellen-
sucher vorerst in Europa bei den Vertretern der betreffenden Syndicate ein
Engagement zu sichern , in welchem Falle denselben dem Vernehmen nach auch
die Reise nach China bezahlt wird.

Dagegen ist dringendst davon abzurathen , dass Arbeitsuchende aufs Ge-
rathewohl nach China kommen.

5.

(Warnung vor der Auswandernng nach Brasilien .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 20 . Jänner

1900 , Z . 4127 (M .-Z . 6701/XVII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes mitgetheilt:

Anlässlich des Versuches einer italienischen Unternehmung , den Gemeinde¬
beamten eines mährischen Jndustrieortes als Localagenten für die Aus¬
wanderung nach Brasilien zu gewinnen , werden die Statthalterei - Erlässc vom
27 . November 1897 , Z . 102003 , und vom 10 . Mai 1899 , Z . 37228 , betreffend
die trostlose Lage und die elenden Erwerbsverhältuisse der nach Brasilien , ins¬
besondere aber in den Staat Santo Paulo ausgewanderten Europäer mit
dem Aufträge in Erinnerung gebracht , die Bevölkerung neuerlich zu warnen,
gegen etwa vorkommende unbefugte Auswanderungs -Agenten im Hinblicke auf
das Gesetz vom 21 . Jänner 1897 , R .- G .-Bl . Nr . 27 , die k. k. Staatsanwalt¬
schaft in Anspruch zu nehmen , die Thätigkeit der concessionierten Reisebureanx
aber im Sinne des h . o. Erlasses vom 15 . Februar 1899 , Z . 11432 , zu
überwachen.

«.
(Gift -Verschleiß .)

Das magistratische Bezirksamt für den I . und VIII . Bezirk hat mit
Decret vom 22 . Jänner 1800 , G .-Z . 41184/1 dem Enge » Braun , öffentlichen
Gesellschafter der Firma Petzoldt L Süß , I ., Helferstorferstraße 4 die an¬
gesuchte Concession zum Verschleiße von Giften unter den üblichen Bedingungen
verliehen.

7 . ^

(Hintanhaltung des Zuzuges österreichischer Glas¬
arbeiter nach Serbien . )

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 25 . Jänner 1900,
Z . 2461 , hat die Glasfabrik des Nacko Jankovils L Sohn in Jagodina in
Serbien nach ihrem durch zwei Jahre zunehmenden geschäftlichen Niedergange
und mit Rücksicht auf die erwachsende Nothlage ihrer Arbeiter , welche vor¬
wiegend österreichisch -ungarische Staatsangehörige waren , kürzlich ihren Betrieb
gänzlich eingestellt , und es mussten die hiedurch brotlos gewordenen Arbeiter

sammt ihren Familienangehörigen , 46 an der Zahl , durch das österr .-ungar.
Consulat in Belgrad in den erste» Tagen dieses Jahres in ihre Heimat rück¬
befördert werden.

Über das von diesem Consulate unter Mittheilung des vorstehenden
Falles gestellte Ersuchen werden die etwa arbeitsuchenden Glasarbeiter vor
einer zu diesem Zwecke nach Serbien beabsichtigten Reise gewarnt . (St .-E .-
Z . 9615 , M .-Z . 11382 .)

8 .
(Ausgabe von Fnnfkronenstücken .)

Verordnung des Finanzministeriums vom 8. März 1900,
R .-G .-Bl . Nr . 42:

Gemäß Übereinkommens mit dem königlich -ungarischen Finanzministerium
wird am 15 . März 1899 mit der Hinausgabe der Fünfkronenstücke der Kronen¬
währung durch die k. k. und die königlich ungarische Finanzverwaltung be¬
gonnen werden.

Die Fünfkronenstücke österreichischen , sowie ungarischen Gepräges sind
nach Artikel IV des dritten Capitels des zweite » Theiles der kaiserlichen Ver¬
ordnung vom 21 . September 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 176 , bei allen Zahlungen,
welche in Landeswährung erfolgen , zu ihrem Nennwerte gerechnet , anzu¬
nehmen.

Jedoch ist im Privatverkehre niemand verpflichtet , von den in beiden
Staatsgebieten ausgegebenen Fünfkronenstücken mehr als 250 L in Zahlung
zu nehmen ; von den Staats - und den übrigen öffentlichen Cassen dagegen
müssen Fünfkronenstücke unbeschränkt in Zahlung genommen werden.

Die Fünfkronenstücke werden von der k. k. Staats -Centralcassa in Wien
und den als Verwechslungscassen fungierenden k. k. Landescassen in jedem
Betrage in Verwechslung gegen andere gesetzliche Zahlungsmittel angenommen.

Die Hinausgabe der Fünfkronenstücke erfolgt durch die Cassa der Haupt¬
anstalt Wien , sowie durch die Cassen sämmtlicher Filialen der österreichisch-
ungarischen Bank , und zwar vorläufig nach Maßgabe des Vorrathes und der
Einzahlung von Staatsnoten zu 5 fl. österreichischer Währung bei denselben
und unter Rückhaltung des äquivalenten Betrages in Staatsnoten zu 5 fl.
österreichischer Währung.

Ä.
(Zweckmäßige Verwahrung von Parteien -Eingaben

beigegebenen Stempelmarken . )
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat unterm 10 . Februar 1900,

Z . 86b/ ? r . (M .-Z . 11809 ), an den Bürgermeister Dr . Karl
Lueger  nachstehenden Erlass gerichtet:

Wiederholt wurde die Wahrnehmung , dass Stempelmarken , welche von
Parteien behufs späterer Benützung bei amtlichen Ausfertigungen beigebracht
und zu diesem Zwecke der bezüglichen Eingabe angeschlossen werden , bei der
Eingabe in einer Weise verwahrt werden , welche die bestimmungsgemäß « Ver¬
wendung sehr erschwert oder gänzlich ansschließt.

Insbesondere in jenen Fällen , in welchen die Stempelmarke durch theil-
weises Ankleben an der Eingabe befestigt wird , ist die Verwertung des
Stempels meistens — infolge der Schwierigkeit des Ablösens — unmöglich.

Um diesem Übelstande abzuhelfen , werden Euer Hochwohlgeboren ein-
geladen , die unterstehenden Beamten , namentlich jene , welche mit der Führung
des Einreichungs -Protokolles betraut sind , anzuweisen , Stempelmarken , welche
Eingaben beigelegt sind , in einer solchen Weise bei dem betreffenden Acte zu
verwahren , dass jede Verletzung des Stempels vermieden und auch dessen
Verwendbarkeit gesichert wird.

Auch wird es Aufgabe der betreffenden Amtsorgane sein , vorkommenden
Falles auf die Parteien wegen zweckmäßigerer Manipulation mit den von
denselben heigebrachten Stempelmarken Einfluss zu nehmen.

I » .

(Nichtzugehörigkeit der Inhaber von Fabriks Nieder
lagen in Wien znn , Gremium der Wiener Kanf
Mannschaft und des von denselben in Wien be¬
schäftigten Personales zur Gremialkrankeneassa der

Wiener Kaufmannschaft .)
Die k. k. n .-ö. Skatthalterei hak dem Magistrate mit Erlass

vom 16. Februar 1900 , Z . 10329 (M .-Z . 15149/XVIII ) ,
Nachfolgendes eröffnet:

Mit Statthalterei - Entscheidung vom 6 . November 1899 , Z . 97247
tsiehe Amtsblatt Nr . 9 er 1900 , „ Gesetze, Verordnungen rc." I , 12 , xag . 4 ) ,
wurde in Bestätigung des Bescheides des Wiener Magistrates vom 18 . August
1899 , Z . 129441 , ausgesprochen , dass „ Franz Leitenberger " und die
„Neusiedler Actiengesellschaft für Papiersabrication " , deren Fabriksunter¬
nehmungen außerhalb Wiens betrieben werden , rücksichtlich ihrer in Wieu be¬
stehenden Niederlagen nicht Mitglieder des Gremiums der Wiener Kaufmann¬
schaft sind und ihre Hilfsarbeiter auch demnach nicht freiwillig bei der unter
dem Namen „ Gremial -Krankencassa der Wiener Kaufmannschaft " bestehenden
genossenschaftlichen Krankencassa dieser Gewerbegenossenschaft versichern dürfen.
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Das Handelsministerium hat nun mit dem Erlasse vom 28 . Jänner
1900 , Z . 1343 , den gegen diesen Ausspruch gerichteten Recurs des „ Franz
Leitenberger " als verspätet eingebracht , daher unstatthaft zurückgewiesen,
weil die angefochtene Entscheidung dem Recurrenten laut der amtlichen
Zustellungsausweise am 22 . November 1899 mitgetheilt , der Recurs hingegen
aber trotz der richtigen Recursbelehrnng erst am 21 . December 1899 , somit
nach Ablauf der im H 1, Abs . 1 des Gesetzes vom 12 . Mai 1896 , R .- G .-Bl.
Nr . 101 , normierten Frist von vier Wochen , beim Wiener Magistrate ein¬
gebracht wurde.

Dem von der „ Neusiedler Actiengesellschaft für Papierfabrication " recht¬
zeitig gegen diese Statthalterei - Entscheidung eingebrachten Recurse fand das
Handelsministerium aus den Griinden der angefochtenen Entscheidung und in
der weiteren Erwägung keine Folge zu geben , dass ein freiwilliger Beitritt
zu dem ex iexs zwischen denjenigen , welche gleiche oder verwandte Gewerbe
in einer oder in nachbarlichen Gemeinden betreiben , bestehenden Verband
(H 106 G .-O .), dessen Zwangscharakter durch H 108 G .-O . nur für die das
betreffende Gewerbe fabriksmäßig betreibenden Unternehmungen in einen
sacultativen verwandelt ist, seitens eines ein derartiges Gewerbe gar nicht
betreibenden Rechtssnbjectes schon nach der Natur der Sache ausgeschloffen ist,
da das Betreiben des betreffenden Gewerbes unter den gesetzlichen Voraus¬
setzungen und die hieraus entspringende Zugehörigkeit zu einer gesetzlich
normierten Zwangsorganisation dieser Gewerbetreibenden lediglich eine That-
frage ist, auf deren Beurtheilung die Willenserklärung trotz des Mangels der
gesetzlich erforderten thatsächlichen Voraussetzung dem betreffenden Verbände
zu gehören oder das betreffende Gewerbe betreiben wollen , ohne jeden Ein¬
fluss bleiben muss.

Als eines der im Gremium der Wiener Kaufmannschaft verbundenen
Gewerbe kann aber die fragliche Niederlage thatsächlich nicht angesehen werden,
weil Zweigetablissements oder Niederlagen nach Maßgabe der Bestimmungen
der Gewerbeordnung , insbesondere der HZ 37 und 40 keine selbständigen
Gewerbebetriebe , sondern Bestandtheile des Fabriksetablissements , somit
eines Productionsgewerbes darstellen , während das genannte Gremium nach
Maßgabe seiner Statuten nur Handelsgewcrbetreibeude umfasst.

Die Beilagen des Berichtes vom 27 . December 1899 , Z . 213073 , folgen
zur weiteren Veranlassung mit dem Aufträge zurück, nunmehr ehestens dem
hierortigen Erlasse vom 6. November 1899 , Z . 97247 , entsprechend die vom
k. k. Handelsministerium bereits mit dem Erlasse vom 23 . Jänner 1891,
Z . 25083 sx 1890 , aufgetragene Abänderung der HZ 3 und 4 der Gremial-
Statuten zu veranlassen und hierüber bis Ende April d. I . zu berichten.

II.

(Benachrichtigung des Oberlandesgerichtes von der
Bestellung eines Armenvertreters für das Berufungs-

Verfahren .)
Beiordnung des Justizministers vom 18 . Februar 1900,

R .-G .-Bl . Nr . 33:

Auf Grund des Artikels I -X des Gesetzes vom 1. August 1895 , R .-G .-
Bl . Nr . 112 (Einführungsgesetz zur Civilprocessordnung ), wird verordnet:

Die mit der Verordnung des Jnstizministers vom 2 . März 1899,
R .- G .-Bl . Nr . 51 , angeordnele Benachrichtigung des Berufungsgerichtes von
der Bestellung eines Armenvertreters für das Berufungsverfahren hat in Hin¬
kunft auch dann stattzufinden , wenn in einer Civilstreitsache , die in erster
Instanz bei einem außerhalb des Sitzes des Oberlandesgerichtes befindlichen
Gerichtshöfe anhängig war , an das Oberlandesgericht Berufung erhoben wird
und einer Parte : ein am Sitze des Oberlandesgerichtes wohnhafter Advocat
als Armenvertreter beigegeben werden soll. Die Benachrichtigung hat nach
den Bestimmungen der Verordnung vom 9. März 1899 , R .-G .- Bl . Nr . 51,
zu geschehen.

Das Schreiben an das Oberlaudesgericht ist nach folgendem Formular
anznfertiqen:

An das
k. k. Oberlandesgericht

in

In der bei dem k. k. Landes -, Kreisgerichte.
anhängigen Rechtssache de . Kläger , vertreten durch
.wider . Beklagten , vertreten durch.

wegen . Actenzeichen . wurde für das
Berufungsversahren vom gefertigten Ausschüsse der Advocat Herr Dr . . . .
.in . als Armenvertreter de . bestellt.

Ausschuss der Advocatenkammer.
am.

12 .
(Automobil und Radfahrorduung . )

Die k. k. Polizei -Direction hat unterm 20 . Februar 1900,
Z . 3743/V X, nachstehende Kundmachung erlassen:

Auf Grund der HZ 25 beziehungsweise 9 der provisorischen Automobil-
und Radfahrordnungen vom 19 . September 1899 , L.-G - und V .-Bl . Nr . 49,

und vom 13 . April 1897 , L.-G - und V .-Bl . Nr . 23 , wird , unter Aufhebung
der gegenwärtig für Wien geltenden besonderen Polizeivorschriften hinsichtlich
des Radfahrverkehres vom 1. Mai 1898 , nach mit dem Wiener Magistrate
gepflogenem Einvernehmen Nachstehendes verordnet:

Die Durchfahrt durch die k. k. Hofburg , sowie das Befahren der Prater-
Hauptallee und der zwischen dieser und der Lanfbergergasse gelegenen Ab¬
zweigung der Prater - Gürtelstraße mit Automobilen (Motorrädern ) oder mit
Fahrrädern einschließlich des Radschiebens ist untersagt.

Das Befahren der Radfahrwege im k. k. Prater , sowie des Kielmansegg-
Radfahrweges mit Automobilen oder mit Motor -Drei - oder -Vierrädern ist
verboten.

Die Militär -Exercierplätze dürfen nur , wenn auf denselben keine Truppen¬
übungen stattfinden , und nur zu Berufszwecken , also nicht zum Sport , von
Radfahrern durchquert werden.

Die Prater -Hauptallee darf von Radfahrern (einschließlich der Motor-
Zweiräder ) bis 1 Uhr nachmittags fahrend , später nur schiebend an nach¬
stehenden vier Stellen übersetzt werden:

1. nächst dem 1. Kaffeehause;
2 . gegenüber der Kaiser -Allee;
3 . nächst dem 1. Rondeau in der Richtung von und zu der Krieau;
4 . bei der Einmündung der alten Lusthausstraße.
Dagegen ist die Übersetzung der Hauptallee mit Automobilen (Motor-

Drei - oder -Vierrädern ) nur nächst dem 1. Rondeau (Schlachthausgaffe ) in
der Richtung von und zu der Krieau , und zwar lediglich in der Bormittagszeit
bis längstens 1 Uhr nur im Schritt -Tempo gegen Widerruf gestattet.

Die Benützung von nicht öffentlichen Communicationen (freien Plätzen,
Gartenanlagen rc .) durch Automobile und Fahrräder ist jeweilig von der Be¬
willigung des Grundeigenthüm ers abhängig.

13

(Frankierung der an die k. nnd k. Missionen und
Consnlarämter des Anslandes zn sendenden Corre¬

spondenzen )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . Februar

1900 , Z . 1031/ ? r . (M .-Z . 16196M ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Da seitens österreichisch-ungarischer Consularämter darüber Klage geführt
worden ist, dass von hierländischen Behörden an diese Consnlarämter gerichtete
Amtscorrespondeuzen gar nicht oder nicht gehörig srankiert werden , werden die
im h . o. Normal - Erlasse vom 20 . September 1898 , Z . 563l/ ? r ., hervor¬
gehobenen und mit dem h. o. Normal -Erlasse vom 30 . März 1899 , Z . 2241/kr.
(Siehe Amtsblatt Nr . 69 ex 1899 „ Gesetze rc " , VIII 1 , pag . 73 ), wieder¬
holten Bestimmungen , betreffend die Frankierung von ämtlichen , an die
k. und k. Missionen im Auslande gerichteten Correspondenzen , behufs endlicher
genauer Danachachtnng neuerlich in Erinnerung gebracht.

Die magistratischen Bezirksämter werden unter einem gleichlautend ver¬
ständigt.

14
(Behandlung der in Österreich geisteskrank ge¬
wordenen , mittellosen britischen Unterthanen . )

Die k. k. n.-ö. Siatthalterei hat mit Erlass vom 22 . Februar
1900 , Z . 11669 (M .-Z . l 1259/XI ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes mitgetheilt:

Das k. k Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 30 . Jänner
1900 , Z . 2037 , Nachstehendes eröffnet:

Das k. und k. Ministerium des Äußern hat betreffs der Frage der Be¬
handlung der in den im Reichsrath e vertretenen Königreichen und Ländern
geisteskrank gewordenen mittellosen britischen Untherthanen der königlich groß¬
britannischen Botschaft in Wien mit Zustimmung des k. k. Ministeriums des
Innern zur Kenntnis gebracht , dass in den im Reichsrathe vertretenen König¬
reiche und Ländern in Hinkunft an dem Grundsätze festgehalten werde , solche
Kranke , insoweit es der Raum in den öffentlichen Heilanstalten , beziehungs¬
weise Irrenanstalten gestattet und die Unterbringung in einer solchen Anstalt
mit Rücksicht auf den Zustand des Kranken geboten erscheint , auf öffentliche
Koste» zu verpflegen nnd von deren Heimbeförderung Umgang zu nehmen,
falls sich nicht die Verwandten oder sonstige dritte Personen erbötig machen , die
Repatriierung auf ihre Kosten zu bewerkstelligen . Hiezu wurde beigesügt , dass
Uber Einschreiten der königl . großbritannischeu Regierung eventuell Vorhanden-
Verwandte von in Großbritannien geisteskrank gewordenen österreichischen
Staatsangehörigen wohl von deren Unterbringung in einem Jrrenhause ver¬
ständigt werden würden , eine zwangsweise Einhebung der aufgelaufenen Ber-
pstegskosten jedoch nicht statlfinden könne.

Dieselben Grundsätze werden , wie die königlich großbritannische Botschaft
namens ihrer Regierung erklärt hat , bei geistiger Erkrankung mittelloser öster¬
reichischer Staatsangehöriger auf britischem Gebiete beobachtet werden.

Hievon wird der Magistrat in Kenntnis gesetzt.
1*
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IS.

(Anweisung von Vorschüssen aus dem niederöster-
reichischcn Religionsfonde behnfs Tilgung der bei
den bisher in Wien ansgeführten und noch in Ans-
führung begriffenen Kirchen und Pfarrhosbanten

aushaftenden Schulden . )
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit

Erlass vom 26 . Februar 1900 , Z . 18380 (M .-Z . 17389/III ),
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Der Herr Minister für Cultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom
20 . Februar 1900 , Z . 8083 , Folgendes bekanntgegeben:

. .. I " Würdigung der seitens des Wiener fürsterzbischöflichen Ordinariates,
anlässlich des Ansuchens um vorschussweise Anweisung eines entsprechenden
Betrages aus dem niederösterreichischen Religionsfonde behufs Tilgung der bei
den bisher in Wien ausgeführten und noch in Ausführung begriffenen Kirchen-
und Pfarrhofbauten aushaftenden Schulden dargestellten ausnahmsweisen
Verhältnisse und auf Grund der seitens der k. k. Statthaltern im Berichte

Lanner 1900 , Z . 112714 , gelieferten Nachweisungen über den
effektiven Betrag der bezüglichen ausstehenden Forderungen erkläre ich mich
nach gepflogenem Einvernehmen mit dem k. k. Finanzministerium bereit , zur
i der vorgedachten Schnldposten einen Gesammlbelrag von
1,046 .000 X aus dem Stammvermögen des Religionsfondes vorschussweise
unter nachstehenden Modalitäten zur Verfügung zu stellen:

1 . Der eben bezeichnet - Gesammtbetrag ist nebst den dem Fonde ent-
gehenden Zinsen aus den seinerzeit zu beschaffenden Mitteln zur Erbauung
neuer Kirchen und Pfarrhöfe in Wien , ein Theilbetrag von 180000 X aber
unabhängig hievon aus dem für den Ban der St . Antoniuskirche im X Be-
zirke nebst Pfarrhof , bestimmten Erlöse der dem Breitenfelder Kirchenbaufonde
gehörigen Grundstücke dem Religionsfonde zu refundieren.

Zu diesem Behuf - ist über die ausgezahlten Beträge und über die hievon
dem Fonde verlustig gehenden , seinerzeit gleichfalls rückzuerstattenden Zinsen
seitens der k. k. «Statthalter « genaue und abgesonderte Evidenz zu führen

2 . Von dem Gesammtbetrag - per 1,046 .000 X sind , was die Vertheilunq
auf die einzelnen Ballführungen betrifft , bestimmt zur Verwendung-

u) für die Kirche in Kaisermühlen 60 .000 X;
b) für die St . Antoniuskirche sammt Pfarrhof im X . Bezirke 320 .000 X -
c) für die Pfarrkirche in Breitensee 300 .000 X;
^ ^ Pfarrkirche Zur heil . Familie in Ottakring , nebst Pfarrhof , ein-

Mießlich des zur Berichtigung der Forderung des Glockengießers Philipp
H ' lzers Wiener - Neustadt mit hierortigem Erlasse vom 5 . Februar
l . OO, Z . 3100 , bereits bewilligten Vorschusses per 8000 X, sowie mit
der im Folgenden angeführten Bedingungen 260 .000 X;

s ) zur Rückerstattung des vom allgemeinen Wiener Kirchendanl ' onde zu den
Kosten der inneren Einrichtung der Pfarrkirche in Rudolfsheim gegebenen
Darlehens 40 .000 X ; > »

1) für die Calvarienbergkirche in Hernals 10 .000 X -
Ä für die Pfarrkirche in Weinhaus 28 .000 X:
b) für die Pfarrkirche in Gersthof 28 .000 X.

. .. wird jedoch speciell hinsichtlich des für die Befriedigung der aus¬
ständigen Forderungen beim Baue der Pfarrkirche Zur heil . Familie in Ottakring
sammt Pfarrhof vorgesehenen Betrages per 26 .000 X zur ausdrücklichen Be¬
dingung der Zuwendung gemacht , dass seitens des Kirchenbauvereines das
lastenfreie Eigenthum an dieser Kirche , sowie an dem Pfarrhöfe auf die genannte
Kirche , beziehungsweise auf die römisch -katholische Pfarrpfründe übertragen und
zu deren Gunsten grundbücherlich einverleibt werde.

. . ^ ^ daher erst , wenn diese Bedingung erfüllt ist, eine weitere Aus¬
zahlung an diesen Kirchenbauverein erfolgen.

F , Was die Durchführung dieser Borschusser,Heilung aubelangt , hat das
i . l . Hmanzmimfteniim feine Bereitwilligkeit ausgesprochen , die hiezu rn ver-

^s Religionsfondes im Gesamm, -Nominalbeträge von
^ 0 - 0 000 fl. für andere öffentliche Fonde zu übernehmen , sobald die ent-

°b^ gbar sein werde », was voraussichtlich anfangs
Marz 1900 der Fall sein dürfte.

Da es jedoch nicht ausgeschlossen ist, dass bereits mittlerweile die Flüssig-
machung einzelner The,lbeträge der Borschusssumme sich als nothwendiq erweist,
wie das zum Beispiel hinsichtlich des an den allgemeinen Wiener Kirchenban-
verein zuruckzuerstattendcn Darlehensbetrages von 40 .000 X der Fall sei»
dürfte , erscheint es erforderlich , dass die zn realisierenden Renten - Obligatioueu
sofort devinculiert und von der n .- ö. Landes -Hauptcassa an das k. k. Ministerial-
zahlamt abgeliefert werden.
. - ^ k- k. n .-ö. Statthaltern wird daher angewiesen , Nenten -Obligatioiien
^x "^ Ä ^ « e>ch>schen Religionsfondes im Gesammt - Nominalbeträge von
rund 525 000 fl. unverweilt devincnlieren zn lassen und an das k. k. -1-onifterial-
Zahlamt zu überweisen.

Die Flüssigmachung der nach Vorstehendem für die einzelnen eben an-
gefuprtrn Kirchenbauten , beziehungsweise Kirchenbauvereine anzuweisenden
Betrage wird fedoch nur successive und in einzelnen Raten je nach Bedarf und
Einschreiten der betreffenden bauführenden Vereine oder sonstigen Factoren zu
erfolgen haben und ist diesfalls jeweils hierorts behufs Veranlassung der be-
^effend -n Weisung an das k. k. Mmisterial -Zahlamt der Antrag zu stellen.
Bei diesen Anträgen ist sich zedoch stets nur auf eine kurze Motivierung unter
Darlegung der zu befriedigenden Forderungen , des jeweils hei den einzelne»

sub ») bis k ) aufgezählte » Objecten noch anshaftenden Schuldenstandes und
des jeweils noch verfügbaren Restes der ebendaselbst angesührten Subventions-
beirage zn beschränken.

Selbstverständlich können hiebei nur solche Forderungen berücksichtiat
werden , welche entweder schon für bisher wirklich geleistete Arbeiten erwachsen
sind oder sich aus solche Arbeiten beziehen , die bei eiiizelneii jener Objecte
(St . Antoniuskirche im X . Bezirke , sammt Pfairhof ) zur Vollendung der
betreffenden Bauten im Nahmen des genehmigten Programmes derselben un¬
bedingt nothwendig sind.

Der sub s ) bezeichncte Darlehensbetrag per 40 000 X an den allgemeinen
Wiener Kirchenbansond wird jedoch diesem zn Händen seiner legitimierten Ver¬
treter gegen ordnnngsmäßige Quittung sofort und ohne erst ein besonderes
Einschreiten abznwartcn , zurückzuerstatten sein und ist zu diesem Behuf - von
der Überweisung der im Punkte 3 bezeichne»!« ! Renten -Obligationen an das
k. k. Ministerial -Zahlamt fosort anher die Anzeige zn erstatten.

Die den Kirchenbauvereinen nach Obigem flüssig zu machenden Raten sind
jedesmal von demselben gehörig zu quittieren und sohin die damit geleisteten
Zahlungen unter Beibringung der betreffenden Behelfe (saldierte Rechnungen
oder deren Stelle vertretende Zahliingsbkstätignngcn ) unverweilt aiisznweiscn,
damit auf diese Wüse eine stetige und verlässliche Controle über die be-
stimmungsgemäße Verwendung der Subventionen ermöglicht werde.

Der k. k. n .-ö. Statthalterei bleibt übrigens Vorbehalten , falls nach
ihrem Erachten in einzelnen Fällen ein solcher Vorgang gerathen erscheine , in
solchem Falle den Antrag zn stellen , dass die Zahlung seitens der k. k. n .-ö.
Statthalterci für die Verpflichteten , welche auch in diesem Falle die Quittung
über den bezüglichen Subventionsbetrag auszustellen habe » , direct zu Händen
der Gläubiger auf deren gehörig ansgewiesene und liquid befundene Forde¬
rungen gegen ordnungsmäßig ansgefertigte Quittungen veranlasst werde.

5 . Bei den im vorhergehenden Punkte berührten Zahlungen , respectivc
Ratenanweisungen ist aber , was die damit zu berichtigenden Forderungen
aubelangt , schon bei Stellung der bezüglichen Anträge im Auge zu behalien,
dass Forderungen für die Pfarrhosbaiiten bei der St . Antoninskirche im
X . Bezirke und bei der Pfarrkirche Zur heil . Familie in Ottakring nur mit
der Beschränkung berücksichtigt werden können , dass für erster « , eine Ban-
siimlne von 100 .000 X , für letzteren eine solche von 65 .000 X zugrunde gelegt
wird , da nach der seither gepflogenen Prüfung dem bezüglichen Projekte nur
diese Beträge den thatsächlich nothwendigen Bauaufwand dargestellt hätten.

6 . Für den Fall , dass seitens der Gemeinde Wien als Vertreterin der
betreffenden Pfarrgemeinden noch ausständige Zahlungen von Hand - und Zug¬
arbeilskosten für einzelne der fraglichen Bauten einfli 'eßen werden , wird sohin
in jedem einzelnen Falle festznstellen sein , inwieweit in den im Punkte 3
sub a, bis ü und k bis Ir angeführten Beträgen auch solche noch rückständige
Hand - nnd Zugarbeitskosten mit inbegriffen sind und werden sohin , soweit
dies der Fall ist, die betreffenden Gemkiiideleistnugen sofort zur theilweisen
Refundierung der aus dem Religionsfonde laut dieses Erlasses geleisteten
Vorschnssbeträge für den Neligionssond zn beeinnahmen sein.

7 . Für die etwaige Inangriffnahme weiterer Kirchen - und Pfarrhof-
bauten in Wien , insoweit für dieselben voraussichtlich öffentliche Mittel in
Anspruch genommen werden müssten und insbesondere insofern dieselben
solche Objecte betreffen , welche in dein im Jahre 1897 festgestellien Gesammt-
programm für die Wiener Kirchen - nnd Pfarrhofbauten einbezogen sind , muss
in Hinkunft in allen Fällen die spccielle hierortige Genehmigung Vorbehalten
bleiben , wonach die k. k. n .-ö. Statthalter « Vorsorge treffen wolle , dass hier¬
auf schon bei den Verhandlungen wegen Ertheilung des betreffenden Bau-
consenses Bedacht genommen werde , damit die Inangriffnahme von derartigen
Bauten in Hinkunft nur dann erfolge , wenn die Bedeckung des Banerforberniffes
vorweg sichergestellt ist.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Bemerken in Kennlnis
gesetzt, dass die betheiligten Vereine , welchen selbstverständlich ein rechtlicher
Anspruch auf die fraglichen Subventionen aus de», Religionsfonde nicht zn-
kommt , sowie das fürsterzbischöfliche Ordinariat in Wien unter einem von dem
Inhalte dieses Erlasses von hieraus verständigt werden.

I«.
(Ausstellung von Arbeitsbüchern an Lehrlinge . )

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 26 . Februar
1900 , Z . 116914 (M .-Z . 17102/XVII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes eröffnet:

Mit dem h. ä . Berichte vom 5. August 1898 , Z . 15267 , ist ein seitens
d-s Wiener Magistrates an die unterstehenden Bezirksämter ergangener
Normal -Erlass vom selben Datum zur Kenntnisnahme mit der Bitte um
Genehmigung vorgelegt worden , in welchem Weisungen hinsichtlich der Aus¬
stellung von Arbeitsbüchern an Lehrlinge hinansgegeben wurde » .

Hierüber wird dem Wiener Magistrate eröffnet , dass gegen die Be¬
stimmungen des citierten Erlasses keine Bedenken obwalten und dass es ins¬
besondere keinem Anstande unterliegt , bei den nach Z 99 u G .-O . auf
Probezeit aufgenommenen Lehrlingen die zufolge Z 80 a zur Ausfüllung des
Arbeitsbuches erforderlichen Daten — sofern ein Lehrvertrag noch nicht vor¬
liegt — aus einer Bestätigung des Lehrherr » über die probeweise Aufnahme
zu entnehmen . Wenn jedoch eine solche Bestätigung nicht beigebracht werden
kann , muss der zwingenden gesetzlichen Norm , dass auch die Lehrlinge mit
Arbeitsbüchern versehen sein müssen , gleichwohl nachgekemmen werden , nnd
hat das nach Z 80 G .-O . zur Ausstellung der Arbeitsbücher berufene Organ
sich (bei Beobachtung der im zweiten Absätze des letztcitierten Paragraphen
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festgesetzten Voraussetzung ) in anderer autoritativer Weise Kenntnis von den
in Betracht kommenden Daten zu verschaffen.

Was die im citierten Berichte gemachte Anregung anlangt , festznsetzen,
dass die oben erwähnten Bestätigungen des Lehrherrn behufs weiterer Controle
derselben und im Hinblicke auf die wünschenswerte Evidenz über die auf Probe¬
zeit aufgenommenen Lehrlinge von der Genossenschaft zu vidieren sind , wird
dem Wiener Magistrate bemerkt , dass diese Bestimmung an sich sehr zweckmäßig
wäre , doch konnte in dieser Hinsicht weder ein Zu -ang ans die Genossenschaft
ansgeübt werden , noch würde die Unterlassung einer solchen Vidierung seitens
der Genossenschaft die im 8 80 genannte Behörde von der Pflicht zur Aus¬
fertigung des Arbeitsbuches an sämmtliche Lehrlinge entheben.

Gleichzeitig wird dem Wiener Magistrate über die gestellte Anfrage , ob
kaufmännische Lehrlinge , welche noch nicht im Besitze eines Servierzeugnisses
sind , ebenfalls eines Arbeitsbuches zum Eintritte in die Lehre bedürfen , er¬
öffnet , dass ein kaufmännischer Lehrling beim Eintritte in den ersten Dienst¬
platz mit keinem Ausweise versehen zu sein braucht , da nach den Bestimmungen
des Z 79 G .-O . die Ausweise bei dem kaufmännischen Hilfspersonale , wozu
gemäß Z 92 des citierten Gesetzes auch Handlungslehrlinge zählen , in den
behördlich vidierten Zeugnissen der früheren Dienstgeber , bei allen übrigen
also nicht kaufmännischen ) Hilfsarbeitern in den Arbeitsbüchern bestehen.

* »
-I-

Der obcitierte Normal -Erlass des Wiener Magistrates vom
5. August 1898 , Z . 15267/XVII , hat nachstehenden Wortlaut:

Nach Art . I der Gewerbegesetz -Novelle vom 23 . Februar 1897 , R . G .-
Bl . Nr . 63 , muss der Lehrvertrag (erst) spätestens mit Ablauf der Probezeit
abgeschlossen werden . Es können also Lehrlinge probeweise auch vor Ab-
schließnng eines Lehrvertrages in Verwendung genommen werden . Hiezu
müssen sie jedoch, sofern sie nicht zum kaufmännischen Hilfspersonale gehören,
gemäß H 79 G .-O . mit einem Arbeitsbuchs versehen sein , welche Vorschrift
sowohl m Bezug auf die Verwendung , als auch hinsichtlich der Anfdingung
von Lehrlingen infolge Auftrages des hohen k. k. Handelsministeriums vom
5 . Jänner 1898 , Z . 70031 er 1897 , und der hohen k. k. n .-ö. Statthaltern
vom 24 . Jänner 1898 , Z . 2795 , den sämmtlichen Gewerbegenossenschaften in
Wien von Hieramts in Erinnerung gebracht wurde.

Es geht demnach nicht mehr an , die Ausfertigung von Arbeitsbüchern
für Lehrlinge in allen Fällen von der Beibringung des Lehrvertrages abhängig
zu machen . Vielmehr wird in jenen Fällen , wo ein Lehrvertrag noch nicht
vorliegt , das Arbeitsbuch ans Grund einer Bestätigung des Lehrherrn über die
(probeweise ) Aufnah,ne deS Lehrlings ansznstellen sein '.

Gemäß ß 80 G .-O . ist ferner die Zustimmung des Vaters oder Vor¬
mundes zur Ausfertigung des Arbeitsbuches erforderlich , beziehungsweise
kann , falls die Erklärung dieser gesetzlichen Vertreter nicht zu beschaffen ist,
die Aufenthallsgemeinde die Zustimmung ersetzen . Da sich diese Zustimmung
regelmäßig auf die Erlernung eines bestimmten Gewerbes beziehen wird , ist
im Arbecksbnche die Beschäftigung dementsprechend zu bezeichnen . Aus dem¬
selben Grunde erscheint es auch nicht zulässig , dem noch nicht anfgednvgsuen
Lehrling etwa ein Arbeitsbuch für „ Hilfsarbeiter " ansznstellen.

Nach der bezogenen Gewerbegcsetz -Novelle sind (nunmehr ) die wesent¬
lichsten Bestimmungen des Lehrvertrages in das Arbeitsbuch anfznnehmen.
Als solche bezeichnet der mit dem Erlasse der hohen k. k. n .-ö. Statthalterei
vom 14 . September 1897 , Z . 59989 , intimierte Erlass des hohen k. k. Handels¬
ministeriums vom 20 . Juni 1897 , Z . 3I0I5 (Beilage zum Amtsblatte der
Stadt Wien l897 , X , S . 93 ), die Dauer des Vertragsverhältnisses ein¬
schließlich einer etwaigen Probezeit , die Vereinbarungen hinsichtlich des Lehr¬
geldes oder Lohnes , der Verköstigung , Bekleidung und Wohnung.

Da diese Bestimmungen von der Gemeindebehörde in das Arbeitsbuch
anfznnehmen sind , werden die Arbeitsbücher seitens der Lehrherren in Wien
sofort nach der Anfdingung dem zuständigen magistratischen Bezirksamte unter
Anschluss des Lehrvertrages zur diesbezüglichen Ergänzung vorznlegeu sein.
Dies wird durch Vermittlung der Genossenschaft geschehen müssen , wenn der
Lehrvertrag von einer Genossenschaftsvorstehung abgeschlossen oder bei einer
solchen hinterlegt wurde und der Lehrherr sich nicht im Besitze einer Aus¬
fertigung desselben befindet.

Hievon werden die sämmtlichen Gewerbegenossenschaften in Wien und
die magistratischen Bezirksämter , letztere unter Anschluss einer für die con-
scriptionsämtliche Abtheilung bestimmten Abschrift dieser Verfügung , dann das
Conscriptionsamt (Centrale ) in Kenntnis gesetzt.

R7
(Ginschränknng der postäintlichen Reeommandation

amtlicher Schreiben )
Die k. k. ii.-ö. Statlhalterci hat mit Erlass vom 28 . Februar

1900 , Z . 871/ ? ,'. (M .-Z . 17390,III ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Post - und Telegraphen -Direction für Österreich unter der Enns
hat die Wahrnehmung gemacht , dass seitens der Behörden und Ämter bei den
Dienstschreiben von der Reeommandation in einem über das nothwendige Maß
hinansgehenden Umfange Gebrauch gemacht wird.

Hiedurch hat das zur Beförderung gelangende recommandierte Material
bereits einen derartigen Umfang erhalten , dass einerseits der Postbetrieb,
namentlich in den fahrenden Postämter » eine empfindliche Störung erleidet,
andererseits aber auch die Sicherheit der von Privaten gegen Bezahlung der

Necommandationsgebür aufgelieferten Sendungen gefährdet wird , da sich bei
der großen Anzahl der recommandierten Sendungen die Möglichkeit des Ver¬
lustes erhöht und die Nachforschungen nach verlorenen Sendungen in größtem
Maße erschwert werden.

Da für derartige Sendungen die Postverwaltung anfznkommen hat , be¬
dingt dies auch eine bemerkenswerte Belastung des Postärars.

Das k. k. Handelsministerium hat daher , um in dieser Richtung Abhilfe
zu verschaffen , angcordnet , dass die Recommandation der postdienstlichen
Schreiben nur auf die wichtigsten Fälle beschränkt werde . — Demnach ist in
Hinkunft von der Reeommandation der amtlichen Schreiben nur in den
wichtigsten Fällen Gebrauch zu machen.

18 .

(Neubeftimmung der Grenzen der Pfarrsprengel
Gumpendvrf , Mariahilf and Laimgrube im H I . und

im VII . Wiener Gemeindebezirke . )
Der Wiener Magistrat hat unterm 1. März 1900 , M .-

Z . 15373/III , nachstehende Kundmachung hinausgegeben:
Laut des Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 9. Jänner 1900,

Z . 111972 ex 1899 , wurde die von dem fürsterzbischöflichen Ordinariate in
Wien vorgeschlagene , von dem früheren Bestände abweichende Eintheilnng der
Pfarrsprengel Gnmpendorf , Mariahilf und Laimgrube im Sinne des 8 20 des
Gesetzes vom 7 . Mai 1874 , N .-G -Bl . Nr . 50 , cultnsbehördlich genehmigt.

Hienach wurden die betreffenden Pfarrsprengelgrenzen in nachstehender
Weise festgesetzt:

1 . Pfarre Gumpendvrf.
Im Norden : Mariahilferstraße dis ungeraden Nummern von 85 bis 127.
Im Westen : Wallgasse 36 und 34 ; Luftlinie von der Matrosengasse

Nr . 8 und 9 ; zur Mittelgasse Nr . 16 und 21 ; zur Äghdigasse Nr . 12 und 9;
zur Strohmayergasse Nr . 8 und 15 ; zur Liniengasse Nr . 52 und 51 ; zur
Gumpendorferstraße Nr . 140 und 153 ; zur Meravigliagasse Nr . 6 und 3)
zur Mollardgasse Nr . 84 und 83 ; zur Kaiser Josefbrücke.

Im Süden : Wienflnss : Ufergaffe , die geraden Nummern abwärts bis 6.
Jin Osten : Eßtcrhazygasse die ungeraden Nnmmern von 1 bis 39.

2 . Pfarre Mariahilf.
Im Norden : Siebensteingasse die ungeraden Nummern von 13 bis 31.

VI l . Bezirk.
Im Westen : Mondscheingasse die ungeraden Nummern von 1 bis II,

VII . Bezirk ; Zollergasse die geiaden Nnmmern von 22 bis 2 , VII . Bezirk;
Mariahilferstraße : Luftlinie von Nr . 60 bis 83 ; Eßterhazvaasse die geraden
Nnmmern von 34 b:s 2.

Im Süden : Ufergasse Nr . 4 und 2 ; Wienflnss bis Magdalenenbrücke,
Durchbruch von Magdalenenstraße Nr . 74 vis Dürergasse Nr . 21 ; Dürergassc
die ungeraden Nummern von 21 bis 29 ; Kannitzgasse Nr . 3 und 2 : Wind-
mühlgasse die geraden Nummern von 24 bis 2.

Im Osten : Mariahilferstraße : Luftlinie von Nr . 33 bis 26 ; Stiftgasse
die ungeraden Nnmmern von 1 bis 21 , VII . Bezirk.

3 . Pfarre Laimgrube.

Im Norden : Bnrggasse Nr . 1, VII . Bezirk ; Luftlinie von Bnrggasse
Nr . 1 bis Brcitegassc Nr . 14 und 9 , VII . Bezirk ; Siebensterngasse die ungeraden
Nummern von 1 bis II , VII . Bezirk

Im Westen : Stiftgasse Nr . 2, VII . Bezirk ; Mariahilferstraße : Luftlinie
von Nr . 24 bis 31 ; Windmühlgasse die nngeradeu Nummern von l bis 51;
Gumpendorferstraße die ungeraden Nummern von 51 bis 61 ; Kannitzgasse
Nr . I ; Dürergasse die geraden Nummern von 22 bis 18 ; Durchbruch von
Dürergasse Nr . 18 bis Magdalenenstraße Nr . 72.

Im Süden : Wienflnss von Magdalenenbrücke bis Schikanederbrücke.
Im Osten : Getreidemarkt die ungeraden Nnmmern von 1 bis 17 - Hof¬

stallstraße Nr . 1 , VII . Bezirk.
Diese Pfarrsprengeländerung besteht seit 1 . Februar 1900 in Kraft.

I«.
(Abänderung des für den Verschleiß von Ab¬
drücken der Cataftralmappen festgesetzte » Tarifes . )

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 2. März 1900
(M .-Z . 16951/XVII ) :

Laut Mittheilung der k. k. Finanz -Landes -Direclion vom 13 . Februar
I960 , Z . 2686 , hat das k. k. Finanzministerium mit dem Erlasse vom
3 . Jänner 1900 , Z . 64340 ox 1899 , Folgendes angeordnet:

Für den Verschleiß von unveränderten lithographierten Abdrücken der
Catastralmappen (Post Nr . 1 des Tarifes zum hierortigen Erlasse vom
22 . December 1895 , Z . 77197 ) sind vom 1. Februar 1900 angefangen folgende
Tarifsätze zur Anwendung zu bringen.

X . Durch Trocken druck hcrge stellte Abdrücke:
1. neuerer Auflage:

a.) bei Abnahme vollständiger Exemplare für ganze Gemeinden per
Blatt 4 X;

k ) bei Abnahme einzelner Blätter einer Gemeinde per Blatt 5 X.
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2 . älterer Auflage:
s.) bei Abnahme vollständiger Exemplare für ganze Gemeinden per

Blatt 3X;
b) bei Abnahme einzelner Blätter einer Gemeinde per Blatt 4 L.

L . Vor Einführung des Trockendruckverfahrens
hergestellte Abdrücke:

a) bei Abnahme vollständiger Exemplare für ganze Gemeinden per
Blatt 2 X 40 t>;

d ) bei Abnahme einzelner Blätter einer Gemeinde per Blatt 3 X 40 b.
Unter der Bezeichnung „Abdrücke neuerer Auflage " sind solche Abdrücke

zu verstehen , deren Herstellung mit Zugrundelegung der Catastralmappen
stattgefnnden hat , welche die nach Ablauf des Jahres 1897 im Wege der
Evidenzhaltung des Grundsteuercatasters konstatierten Veränderungen ent¬
halten.

Diese Tarifabänderung wird gemäß Z 88 des Gesetzes vom 23 . Juni
1883 , R -G .-Bl . Nr . 83 , durch Anschlag in den Amtslocalckäten der städtischen
Steneramls -Abtheilnngen zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

2 «.

(Gewerberechtliche Behandlung des Verschleißes von
Ansichts -Postkarten . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom

l7 . März 1899 , Z . 19249 (M .-Z . 54291 ), Nachstehendes anher
eröffnet:

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit
dem k. k. Handelsministerium vom 23 . Februar 1899 , Z . 4635 , wurde von
dieser Stelle der k. k. Statthalterei in Graz anlässlich eines bestimmten Falles
eröffnet , dass die Ansichts -Postkarten als solche Erzeugnisse der Presse anzusehen
sind , welche in der Regel den Bedürfnissen des Verkehres und des geselligen
Lebens zu dienen bestimmt find , und dass daher der Handel mit denselben im
Sinne der Ministerial -Verordnung vom 3 . August 1890 , R .- G .-Bl . Nr . 160,
von der im Z 15 , Ziffer 1 der Gewerbegesetz -Novelle für den Handel mit
Presserzeugnissen vorgeschriebenen Erlangung einer Concession entbunden ist,
insofern die Karten keinen anderen als den gedachten Zwecken zu dienen
bestimmt sind und sich nicht als artistische Erzeugnisse darstellen.

Hievon wird der Magistrat zur Danachachtnng in Kenntnis gesetzt
und werden die magistratischen Bezirksämter gleichzeitig unter einem in
Kenntnis gesetzt.

21 .
(Öffentliche Sammlungen . )

Die k. k. n .»ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 22 . Jänner 1900,
Z . 115714 ex 1899 (M .-Z . 6700 sx 1900/111 ), dem Vereine zur Er¬
ziehung katholischer Lehrlinge in Wien ; mit dem Erlasse vom 5 . Fe¬
bruar 1900 , acl Z . 115130 ex 1899 (M .-Z . 10394 ex 1900/111 ), dem
Vereine  zur Heranbildung katholischer Lehrer in Wien ; mildem
Erlasse vom 5 . Februar 1900 , Z . 4322 (M . -Z . II379/1II ), der Franciscns
Regis - Conferenz;  mit Erlass vom 6 . Februar 1900 , Z . 107532 (M .-
Z . 11380/III ), dem Theresienvereine zum Schutze junger verwaister
Mädchen in Wien;  und mit Erlass vom 28 . Februar 1900 , Z . 16064
(M .-Z . 17754/III ), dem Maria Elisabethenvereine in Wien  die Be¬
willigung ertheilt , bis 31 . December 1900 eine Sammlung milder Spenden
zu Vereinszwecken bei bekannten Wohllhätern , somit weder von Haus zu
Haus , noch bei öffentlichen Behörden und Ämtern , im Erzherzogthnme Öster¬
reich unter der Enns vornehmen zu dürfen.

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat ferner laut Erlasses vom 10 . Februar
1900 , Z . 8968 <M .-Z . 12953/III ) , dem St . Laurentius - Kirche n ban¬
vereine  in Wien , XIII ., Breitensee , Hägelingasse 11 , über sein Ansuchen
äe praos . 11 . December 1899 , die mit dem h. o. Erlasse vom 29 . Jänner
1897 , Z . 4964 , erlheilte , mit dem h. o. Erlasse vom 6. Februar 1899,
Z . 5084 , bis zum Ende des Jahres 1899 verlängerte Bewilligung , in Nieder¬
österreich bei bekannten Wohllhätern , sonach nicht von Haus zu Haus , behufs
Iheilweiser Bedeckung der mit dem Kirchenbaue in Breitensce verbundenen
Kosten milde Spenden zu sammeln , bis Ende des Jahres 1900 verlängert.

Mit Erlass der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 26 . Jänner 1900 , Z . 3814
(M .-Z . 8416/111 ) , wurde dem Kaiser jnbiläums - Kirchenbau¬
vereine St . Anna zu Banm garten , Wien,  XIII/4 , über das
Einschreiten des Vereins - Vorstandes Stephan Rosenberger,  Pfarrer in
Banmgarteu , die erbetene Sammlung freiwilliger Beiträge zu Vereinszwecken
bei bekannten Wohllhätern , d. h . mit Ausschluss der Sammlung von Haus
zu Haus , auf die Dauer des Kalenderjahres , d. i . bis 31 . December 1900 für
die politischen Bezirke Baden , Bruck an der Leitha , Floridsdorf , Oberholla¬
brunn , Korneubnrg , Mistelbach , Mödling , Nennkirchen , Wiener -Neustadt und
die SO tgebiete Wien und Wiener - Neustadt bewilligt.

Laut Decretes der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 17 . Februar 1900,
Z . 12/87 (M .-Z . 1391I/III ), wurde über das im Wege des k. und k. Ministeriums
des Äußern an diese Behörde gelangte Ansuchen um die Bewilligung zur
Sammlung milder Gaben bei bekannten Wohllhätern in Wien und Nieder¬
österreich für die Bedürfnisse des Missionshauses in Mühland  bei
Brixen , Tirol , durch den Bruder Karl Klodt  seitens der k. k. n .-ö. Statt¬
halterei die erbetene Sammlnngsbewilligung für Wien und für den Stadtbezirk
Wiener -Neustadt , ferner für die politischen Bezirke Baden , Bruck an der Leitha,

! Floridsdorf , Hietzing Umgebung , Oberhollabrunn , Korneubnrg , Mistelbach,
Mödling , Neunkirchen , Wiener -Neustadt (Land ) und den Gerichtsbezirk Kloster¬
neuburg des politischen Bezirkes Tulln mit Ausschluss der Sammlung von
Haus zu Haus ans die Dauer eines Jahres ertheilt , für die anderen politischen,
beziehungsweise Gerichtsbezirke jedoch verweigert , da in denselben die Bevöl¬
kerung bereits in hohem Maße durch Sammlungen in Anspruch genommen ist.

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat ferner mit Erlass vom 26 . Februar
1900 , Z . 13569 (M .-Z . 16694/11 ) , der Maria Theresia Gräfin Harrach,
Obersthofmeisterin am Allerhöchsten Hofe , in Gemeinschaft mit den Gräfinnen
Luise Fünfkirchen - Liechtenstein  und Karoline FUnfkirchen  die
erbetene Bewilligung zur Sammlung freiwilliger Beiträge bei bekannten
Wohlthätern zu den Kosten des Baues einer Kapelle bei demKloster
der „ 4 n x i 1 i a t r i o s s der Armen Seelen " inWien,  Währing,
M a r ti n s st r a ß e 81 , auf die Dauer eines Jahres ertheilt.

Endlich bat die k. k. n .-ö. Statthalterei mit Erlass vom 27 . Februar
1900 , Z . 17601 (M .-Z . 16694/111 ), der C o n g r e g a t i o n der Schul¬
schwestern inAlgersdorfbei Graz  über ihr Ansuchen die Be¬
willigung zur Sammlung von freiwilligen Beiträgen bei bekannten Wohl-
tkätern (d. i . mit Ausschluss der Sammlung von Haus zu Haus ) zu Jnstituts-
zwecken auf die Dauer eines Jahres für die Stadtgebiete Wien und Wiener-
Neustadt und für den Umfang der politischen Bezirke Baden , Bruck an der
Leitha , Floridsdorf , Oberhollabrunn , Korneubnrg , Mistelbach , Mödling , Neun¬
kirchen , Wiener -Neustadt , sowie der Gerichtsbezirke Klosterneuburg , Hietzing
und Purkersdorf ertheilt.

22 .

(Gewerbe -Legitimationskarten für Handlnngs
reisende.

— koprolluelion. —
Circular -Erlass des k. k. Handelsministeriums an alle politi¬

schen Landcsbehörden vom 3 . April 1895 , Nr . 11276:
Aus Anlass vorgekommener Zweifel über die von Handelsreisenden zu

führenden Legitimationskarten findet das Handelsministerium im Einvernehmen
mit dem k. k. Ministerium des Innern der k. k. Landesbehörde unter Bezug¬
nahme auf den Schlussabsatz der Ministerial -Verordnung vom 16 . September
1884 , R .-G .-Bl . Nr . 159 , Nachstehendes zu eröffnen:

Die der k. k. Landesbehörde mit dem hierortigen Erlasse vom 19 . De¬
cember 1894 , Nr . 63958 , übermittelten Gewerbe - Lcgitimationskarten
für H andluugsreisende  sind , wie in diesem Erlaffe bemerkt wurde , zur
Legitimation inländischer Handlungsreisender bei ihren Ge-
schäftsreisen in den Vertragsstaaten (in Europa namentlich im
Deutschen Reiche , in Luxemburg , Italien , Belgien , Dänemark , Rumänien,
Russland , Serbien und in der Schweiz , sowie bis auf weiteres in Spanien)
bestimmt.

Was dagegen die von inländischen Handlungsreisenden , worunter die
Vertreter inländischer Gewerbsunternehmungen zu verstehen find , bei Geschäfts¬
reisen im Jnlande zu führenden Legitimationen betrifft , so haben sich die
im unmittelbaren Dienste eines inländischen Gcwerbsunternehmers (Erzeugers
oder Handelsunternehmers ; Z 59 , Absatz 1 der Gewerbeordnung ) stehenden
Reisenden mittels eines gehörig datierten , alljährlich zu erneuernden Docu-
mentes (Vollmacht ) ihrer Firma auszuweisen , und obliegt es der Gewerbe¬
behörde , im Falle sich gegen den Fortbestand jenes Dienstverhältnisses Zweifel
ergeben , die entsprechenden Erhebungen einznleiten.

Für inländische Handlungsreisende und stabile Handlungsagenten , welche
ein Geschäft daraus machen , für mehrere Gewerbetreibende Bestellungen zu
suchen (ß 59 , Absatz 3 der Gewerbeordnung ) bildet der Gewerbeschein den
erforderlichen Ausweis.

Ungarische Handlungsreisende sind in Österreich , beziehungsweise öster¬
reichische Handlungsreisende in den Ländern der ungarischen Krone ans Grund
des Zoll - und Handelsbündnisses (Artikel XIV ) gleich zu behandeln , und haben
daher ungarische Handlungsreisende bei Reisen in Österreich dieselben Legiti¬
mationen wie die österreichischen Handlungsreisenden und unter den gleichen
Modalitäten , wie sie für die letzteren vorgeschrieben sind , also wenn sie im
unmittelbaren Dienste eines Gewerbsnnternehmers stehen , eine Vollmacht
ihrer Firma , und wenn sie geschäftsmäßig für mehrere Gewerbetreibende Be¬
stellungen suchen, einen Gewerbeschein bei sich zu führen.

Dasselbe gilt nach dem Gesetze vom 20 . December 1879 , R .-G .-Bl.
Nr . 136 , analog auch im Verkehre mit Bosnien und der Hercegovina.

Für die Art der von ausländischen Handlungsreisenden , worunter die
Vertreter ausländischer Gewerbsunternehmungen zu verstehen sind , bei ihren
Geschäftsreisen in Österreich zu führenden Legitimationen sind die betreffenden

I Handelsverträge maßgebend . Bezüglich derjenigen ausländischen Handlungs¬
reisenden , welche Gewerbsunternehmungen aus solchen Staaten vertreten,
mit welchen gar kein Handelsvertrag oder nur ein solcher Handelsvertrag besteht,
welcher über die Behandlung der Handluugsreisenden nichts besagt , gelten die
Bestimmungen der Ministerial - Verordnung vom 3. November 1852 , R .-G -BI.
Nr . 220 , speciell die Vorschriften der HZ 1 bis 8 über die Ertheilung der
Agentie -Bewilligung und die hiefür zu entrichtende Agentiegebür . In diesem
Sinne wolle die k. k. Landesbehörde die unterstehenden Gewerbebehörden , sowie
die Handels - und Gewerbekammer verständigen , welch letztere zugleich ein¬
zuladen wäre , auf die Publicität dieses Erlasses in den betheiligten Kreisen
hinzuwirken.
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81 ak)ttath:

23 .

(Erhaltung der Lagerhansgeleise durch die Gemeinde
Wien . )

Der Wiener Stadlrath hat zufolge Beschlusses vom 2 . März 1900,
Z . 2267 (M .-Z . 11594/V ) genehmigt , dass die durch die Einführung des doppel¬
geleisigen Betriebes auf der Donauuferbahn veranlalsten Neuherstellungen an
den Zufahrtsgeleisen zum städtischen Lagerhause im Sinne des Vertrages vom
19 . März 1879 und nach Maßgabe der Bestimmungen des nachstehenden
Lommisfions -Protokolles vom 24 . Februar 1900 , Z . 11594/V , in die Er¬
haltung der Gemeinde Wien , beziehungsweise des städtischen Lagerhauses über¬
nommen werden , und dass die Übernahme mit dem Beginne des Tages dieses
Stadtraths -Beschlusses , d. i . um Mitternacht zwischen dem 1. und 2 . März
1900 als vollzogen zu gelten hat.

G .-Z . 11594 ex 1900.
.V.

Commissions Protokoll
vom 24 . Februar 1900.

Ausgenommen vor dem Magistrate der k. k. Reichshanpt - und Residenzstadt
Wien.

Gegenwärtige : Die Gefertigten.
Gegenstand der commissionellen Verhandlung ist .die Übergabe der aus An¬

lass der Einführung des doppelgleisigen Betriebes ans der Strecke „ Brigittenau
—Quaibahnhof " der Donanuferbahn neu hergestellten Zufahrtsgeleise zum städti¬
schen Lagerhanse in die Erhaltung des letzteren und die Festsetzung der Grenzen
derselben gegenüber der k. k. Staatsbahn -Direction obliegenden Erhaltungs¬
pflicht an einzelnen Theilen der vorerwähnten Geleiseanlagen.

Die gegenwärtige Rechtsgrundlage für die vorbezeichneten Fragen bildet
der zwischen der k. k. Staatsverwaltung namens der Donanuferbahn einer¬
seits und der Gemeinde Wien namens des städtischen Lagerhauses in Wien
andererseits in Betreff des Anschlussverkehres über die Donanuferbahn am
19 . März 1879 errichtete Vertrag sammt den bezüglichen Nachträgen.

Hienach obliegt die Erhaltung der auf dem Areale der Donanuferbahn
befindlichen Verbindungsgeleise des Lagerhauses , sowie die Erhaltung der in
den currenten Geleisen der Donanuferbahn gelegenen Wechsel der k. k. Staats¬
bahn -Verwaltung.

Im Sinne dieser Vertragsbestimmung und auf Grund der commissionellen
Erhebung an Ort und Stelle wird nunmehr einverständlich von den Ver¬
tretern der k. k. Staatsbahn -Direction Wien einerseits und den Vertretern der
Gemeinde Wien , beziehungsweise des städtischen Lagerhauses andererseits
Folgendes festgestellt:

Die in die currenten Geleise der Donanuferbahn in üm 5 '8 bis 6 '2
neu eingelegten Weichen und Geleisedurchschneidungen sind bis einschließlich
jener ersten Schienen , welche nach den Herzstücken im neuen Geleise liegen , von
der k. k. Staatsbahn -Direction auf ihre Kosten zu erhalten . Hinter den er¬
wähnten Schienen beginnt die Erhaltungspflicht der Lägerhaus -Verwaltung auf
deren eigene Kosten.

Durch diese einverständliche Feststellung erscheint den Erklärungen der
Gemeinde Wien und der k. k. Staatsbahn -Direction Wien in den Protokollen
vom 27 . April 1898 über die Stations -Commission , politische Begehung und
Enteignungsverhandlung , betreffend das Project sür dieHerstellung eines zweiten
Geleises zwischen Brigittenau und Lagerhaus , und vom 17 . Mai 1899 , be¬
treffend die politische Begehung und Enteignungsverhandlung über das Projekt
für die Herstellung des zweiten Geleises aus der Donanuferbahn bis zur Station
„Quaibahnhof " entsprochen.

Dagegen wird durch diese Feststellung der beiderseitigen Erhaltungspflicht
den zwischen der Gemeinde Wien und der k. k. Staatsbahn -Direction Wien
gelegentlich des zu gewärtigenden Abschlusses eines neuen Vertrages , betreffend
die Lagerhausbahn , erst anszutragenden Fragen über den Besitz und das Eigen¬
thum an den gegenständlichen Geleiseanlagen und über die Tragung der Kosten
der ersten Ausführung dieser den früheren Bestand abändernden Anlage nicht
vorgegriffen, ^ vielmehr wahren sich beide Theile für diese Verhandlungen aus¬
drücklich die vollkommene Freiheit der späteren Entschließung.

Mit Rücksicht auf den Umstand , dass sich aus der unmittelbar voran¬
gehenden Feststellung der vollkommenen Freiheit der späteren Entschließung im
Hinblicke auf den zweiten Absatz des Artikels 2 des eingangs bezeichnet « ! Ver¬
trages die Möglichkeit ergibt , die Verkehrs - und betriebstechnische Art der Aus¬
führung der infolge des Überganges zum doppelgeleifigen Betriebe auf der
Donanuferbahn vorgenommenen Abänderungen an dem früheren Bestände der
Verbindnngsgeleise zum Lagerhause anzufechten , müssen sich die Vertreter der
Gemeinde Wien die stadträthliche Genehmigung der Übernahme der Erhaltungs-
Pflicht hinsichtlich der gegenständlichen Geleiseanlagen Vorbehalten.

Indem dieselben jedoch znr Kenntnis nehmen , dass die Mehrkosten der
Erhaltung dieser Anlagen gegenüber den Erhaltungskosten der früher bestandenen
eingeleisigen Anlage ganz minimale sind , erklären dieselben die vorbehaltene
Beschlussfassung des Stadtrathes unverzüglich veranlassen zu wollen.

Der Tag des zu gewärtigenden Stadtraths -Beschlusses wird als der die
Erhaltungspflicht des Lagerhauses begründende Zeitpunkt festgesetzt.

Vorgelesen , geschlossen und gefertigt:

Für die k. k. Staatsbahn -Direction Wien:
Löblm . p ., Schmidt  m . x .,

Bau -Ober -Commifsär . Adjunct.

Für die k. k. Bahnerhaltungs -Section Wien III:
I . A . Moeßner  m . x.

Für das städtische Lagerhaus:
E . A. SIraßer  in . x . Ant . Rischerm.  x.

Für die Gemeinde Wien:
H en g ster m . p ., Dr . H a r b i ch m . p .,

Magistrats -Obcr -Commissär . Magistrats -Concipist.

Kuchlbacher  m . p.
W e i cke l in . p .,

Schriftführer.

Magistrat:
24 .

(Regelung des Verhaltens in Schulen beim Aus¬
bruche eines Brandes . )

Magistrats -Director Tach au hat unterm 10 . März 1900,
M .-Z . 201210/X , an die Leitungen der sämmtlichen Volksschulen.
Volks - und Bürgerschulen und Bürgerschulen in Wien nachstehende
Currende gerichtet:

Mit Rücksicht auf einen in einer städtischen Schule vorgekommenen Fall,
in welchem schon lange vor Ausbruch eines Dippelbaum -Feuers im Hause ein
Brandgeruch bemerkt worden sein soll , sowie znr Regelung des Verhaltens in
Schulen beim eventuellen Ausbruche eines Brandes daselbst findet sich der
Magistrat bestimmt , der Schulleitung hiemit den Z 15 der Feuerpolizei-
Ordnung für die k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien zur gefälligen
Danachachtnng und Anweisung des Schnldieners in Erinnerung zu bringen.

Der Z 15 dieser Verordnung lautet:
„Die k. i . Sicherheitswache , sowie alle sonstigen öffentlichen Aufstchts-

organe sind verpflichtet , jeden wahrgenommenen Beginn eines Brandes in
möglichst rascher Weise den mit der Handhabung der Signalapparate betrauten
Personen oder der nächstgelegenen Feuerwehrwache zur Kenntnis zu bringen . "

Die Schulleitung wird ferner ersucht , und ist auch diesfalls der Schul¬
diener ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen und anzuweisen , auch in
jenen Fällen , in denen zwar kein Brand im Schulgebäude , jedoch ein Brand¬
geruch oder sonstige auf einen Brandschaden hinweisende Wahrnehmungen
gemacht werden sollten , selbe unverzüglich und in möglichst directer Weise der
nächstgelegenen Feuerwehr -Filiale znr Kenntnis zu bringen.

Von dieser Verfügung wird unter einem auch das Stadtbauamt und
das Feuerwehr -Commando in Kenntnis gesetzt.

25
(Actenbehandlung .)

Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 13. Fe¬
bruar 1900 , M .-D .-Z . 401 , Nachstehendes angeordnet:

Wenn es auch im Interesse der Geschäftsvereinsachnng und der Papier¬
ersparung gelegen ist, dass Bescheide und Äußerungen gleich aus die Rückseite
von Eingaben geschrieben werden , so hat diese Behandlungsart von Acten
doch nur dann einen Zweck, wenn nicht nachträglich die Anfertigung eines
mit dem Rubrum zu versehenden Referatbogens erforderlich wird.

Letzteres ist aber dann der Fall , wenn der betreffende Act nicht auf der
Rückseite seine gänzliche Erledigung finden kann.

In solchen Fällen wird nun sehr häufig , anstatt einen Referatbogen
anznfertigen und die weiteren Erhebungen und Ausfertigungen auf demselben
in chronologischer Reihe folgen zu lassen , auf leere Seiten , ja sogar auf leere
Stellen einer bereits beschriebenen Seile im Innern der Eingabe weiter ge¬
schrieben oder es wird ein Bogen an die Eingabe angenäht und auf demselben
weiter amtiert ; mitunter geschieht sogar beides . .. . .

Durch ein derartiges Verfahren geht die Übersicht völlig verloren und
es bedarf oft der größten Mühe , das ' Präsentatum aufzustnden , sowie die
chronologische Reihenfolge der Erhebungen und Äußerungen festznstellen , um
den Act rasch und richtig lesen zu können nnd zu verstehen , zumal man
häufig genöthigt ist, den Act von rückwärts nach vorne zu lesen.

Wiederholt mussten solche, insbesondere einzelne an den Stadtralh ge¬
richtete Acten , znr Umarbeitung zurückgestellt werden.

Ich sehe mich daher veranlasst , das der Deutlichkeit abträgliche Be¬
schreiben von Eingaben (Exhibiten ) im Innern mit Erhebungsbescheiden,
Äußerungen und Altsfertigungen (Erledigungen ) als unstatthaft zu erklären,
und weise Euer Wohlgeboren an , hievon das Ihnen unterstehende Personal
zu verständigen.
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2«.
(Beschaffung militärischer Grundbuchsblatt¬

abschriften im Reclamationsverfahren . )
Der Wiener Magistrat hat unterm 13 . März 1900 , M .-

Z . 19397/XV1 , über die von dem k. und k. Ergänzungsbezirks-
Commando Nr . 4 angeregte Anregung des Vorgehens bei Beschaffung
von Grundbuchsblattabschriften in Reclamationsverhandlungen
nach K 34 W.-G . nachstehende Verfügung getroffen:

Fällen , wobei es sich um die Geltendmachung des Beqünstiqungs-
anspruches für einen activ Dienenden oder um die Nachweisnng des activen
Dienstverhältnisses bei einem Angehörigen des Reclamierten im 8 SS , Punkt 3
der Wehworschrrft , I . Theil handelt , ist von der Einholung einer Abschrift des
Grundbuchsblattes durch die magistratischen Bezirksämter Umgang zu nehmen,
und dem Verhandln,,gsacte nebst de» sonstigen Behelfen nur ein Auszug ans
der Stellungsliste beizulegen . ° "

^Ege " bei der Behandlung des Reclamationsactes die
Rothwendigkeit der Beschaffung eines Grnndbnchsblattes , betreffs eines in der
nichtactiven Dienstleistung befindlichen Angehörigen des Reclamierten , so ist
die bezügliche Abschrift bei dem Umstande , als sie zur Prüfung der Sachlage,
beziehungsweise Entscheidung oder gutächtlichen Äußerung bereits vor der Über¬
sendung dev Verhandln,,gsactes an die militärische Ergänznnqsbehörde erster
Jnstanz benothagt wird , im Wege des Truppenkörpers durch ' das betreffende
magistratische Bezirksamt einzuholen.

'vird auch dann platzgreifen , wenn das Reclamations-
gesuch mit Rücksicht auf den Wohnort der Partei außerhalb Wiens oder im
Auslände von dem Magistrate (Centrale ) in Verhandlung zu nehmen ist.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte nud im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1800  publicierten Gesetze nnd Verordnungen .)
X. Reichsgesehbliitt.

Nr . 30 . Cvucessionsurkundc vom 10 . Februar
1900 für die Localbahn von der Hallestelle Feuerwerksanstaltder Schnee¬
bergbahn zur Station Sollenau der k. k. priv . Eisenbahn Wien —Aspang.

Nr . 31 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
10 . Februar 1900 , betreffend die Abänderung der Benennung der
Exposilur des königlich -ungarischen Hauptzollamtes Budapest am königlich-
ungarischen Postzustellnngsamte.

Nr . 32 . Verordnung des Justizministeriums vom
16 . Februar 1900 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde und des

Galizien ' " ^ WMa zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Slrzyzow in

Nr . 33 . Verordnung des  I u st izm  i n i sters vom
18 . Februar 1900 , über die Benachrichtigung des Oberlandesgerichtes
von der Bestellung eines Armenvertreters für das Berufungsverfahren .*)

Nr . 34 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 21 . Februar 1900 , betreffend die
Ausgabe neuer , die Wertbczeichnung in Kronenwährung enthaltender stati¬
stischer Gebürenmaike » , sowie die Weiterverwendung nnd den Umtausch der
bisherigen auf österreichische Währung lautenden Gebürenrnarke » für die Zwecke
der Statistik des auswärtige » Handels des österreichisch -ungarischen Zollgebietes.

Nr . 35 . Concessionsurkunde vom 17 . Februar
1900 für die schmalspurige Localbahn von Kühnsdorf nach Eisenkappel.

Nr . 30 . Verordnung des Finanzministeriums vom
23 . Februar 1900 , betreffend den amtlichen Aufdruck von Stempel-
werlzeicheu.

Nr . 37 . Kundmachung des Eiscubahnministeriums
vom 25 . Februar 1900 , betreffend eine rncksichtlich der Concessionäre
der Localbahn Tirschnitz —Wildstein — Schönbach eingetretene Änderung.

Nr . 38 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 28 . Februar 1900 , betreffend die Umwandlung des Hauptzoll¬
amtes II . Classe in Böhmisch -Leipa in ein Hauptzollamt I . Clafse und des
Rebenzollamtes I . Classe in Graslitz in ein Hauptzollamt II . Classe.

Nr . 30 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 28 . Februar 1900 , betreffend die Fristerstreckung für die
Betriebseröffiiung der Localbahn PUa —Jawoimio.

Nr . 40 . Kundmachung des Ministeriums für Cultus
und Unterricht vom 28 . Februar 1900 , betreffend eine Zusatz-
bestiinmnng zu Z 22 der evangelischen Kirchenverfassung vom 9 . December
1891 , R .- G .-Bl . Nr . 4 er 1882 , hinsichtlich der Heranziehung der im Sprengel
einer evangelischen Kirchengemeiude mit Grund - oder Gebändesteuer in Vor¬
schreibung stehenden , außerhalb des Sprengels dieser Gemeinde wohnhaften
evangelischen Glaubensgenossen zur Leistung von Beiträgen für evangelische
Cultus -, Schul - und Wohlthätigkeitsanstalten.

Nr . 41 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 8 . März 1900 , betreffend die Ab¬
änderung der Bedingungen des zollbegüiistigten Bezuges von rohem schweren
Mineralöl rumänischer Erzeugung.

Nr . 42 . Verordnung des Finanzministeriums vom
8 . März 1900 , betreffend die Ausgabe von Fünfkronenstücken der
Kronenwährung .*)

Nr . 43 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 8 . März 1900 , womit die Zeichnungen der anszuprägenden
Silbermünzen zu fünf Krone » österreichischen Gepräges , sowie jener unga¬
rischen Gepräges veröffentlicht werden.

Nr . 44 . Gesetz vom 1. März 1900 , wirksam für das
Land Vorarlberg , womit für den Fall der Einführung der Grundbücher in
Vorarlberg einige grnndbuchsrechtliche Sonderbestiinmungen und erleichternde
Gebürcuvorschriften erlassen und Beschränkungen der Theilung von Gebäuden
nach materiellen Antheilen eingesührt werden.

Nr . 45 . Gesetz vom 15 . März 1900 , womit für das
Jahr I960 die Geltungsdauer der Festsetzung der Recrutencontingente ver¬
längert und die Aushebung derselben bewilligt wird.

Nr . 46 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 5 . März 1900 , betreffend die Errichtung eines Hauptzollamtes
II. Classe in Gablonz.

Nr . 47 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 8 . März 1900 , betreffend die Erstreckung des Bauvollendungs-
Tklmines für die noch nicht im Betriebe befindlichen Strecken der Kleinbahn
in Gablonz nnd Umgebung.

Nr . 4 »«. Verordnung der Ministerien der Justiz
und der Finanzen im Einvernehmen mit dem Obersten
Rechnungshöfe vom 9 . März 1900 . betreffend die Bewertung
von Pretiosen , die im Executions - und Concursverfahren gerichtlich hinterlegt
werde » .

Nr . 40 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 10 . März 1900 , betreffend die Fest¬
setzung des Tarasatzes für Salmiakgeist in Cisteruenwagen.

6 . Landesgefehblntt.

Nr . 14 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich  unter der Enns vom

1 <- Febluar 1900 , betreffend die Durchführung der regelmäßigen
Stellung zur Aushebung des Rekruten -Contingentes für das Herr , die Kriegs¬
marine nnd die Landwehr iin Jahre 1800.

Nr . 15 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich  unter der Enns vom

10 . März 1900 , Z 23725 , betreffend die der Gemeinde König-
stetlen ertheilte Bewilligniig zur Einhebung einer Bierconsumauflage.

Nr . 16 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich  unter der Enns vom

10 Mälz 1900 , I . 24124 , betreffend die der Gemeinde Felds-
bcrg ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierconsumauflage.

*) Erscheint i» dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen. *) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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IV.

Gosche, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Norniativbcstimmmigcii des Gcmeiüdcrathcs, Stadtlathcs und des Magistrates
in Ziißelrgeiihttteii der OMeiiidMi'llmItliiig>uid pciiitischen AmtssüIiilliiZ.

Inhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen:

1 . Befreiung der städtischen Bediensteten von der Unfallversichernugspflicht
2 . Berechtigung des k. k. Eisenbahnministerinms zu Provisorial -Entschel

düngen.
3 . Öffentlichkeitsrecht für das Krankenhaus in Nyiregyhaza.
4 . Verhütung der Beschädigung elektrischer Leitungsdrähte.
5 . Lebensstellungs -Nachweise für Reserve - Osficiers -Aspiranten.
6 . Stempelpflicht der den Sustentations -Reversen und den gemeindeämt-

lichen Sittenzeugnissen beiznsetzenden Bestätigungen der politischen Be¬
zirksbehörden.

7 . Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der Gemeinde Trencssn-
Teplicz.

8 . Sachverständige bei Enteignungen zu Eisenbahnzwecken.
9 . Übernahme der neuen Staatstelephongebäude in die Verwaltung der

k. k. Dicasterialgebäude -Direction.
10 . Aus der handelsgerichtlichen Firmaprotokollierungspflicht kann nicht

gefolgert werden , dass das betreffende Gewerbe auch gewerbsrechtlich
über den handwerksmäßigen Umfang hinausgehe.

11 . Betrieb des Fiaker - und Einspännergewerbes mit Automobilwagen.

i 12 . Verbot der Verwendung von Dampspfeifen , Nebelhörnern rc . als
Signalapparate in industriellen Etablissements.

, 13 . Viehtrieb -Ordnung.
l4 . Trottoirbespritzung.

! 15 . Öffentliche Sammlungen.
' 16 . Verzeichnis der täglichen Verpflegsgebüren in den ungarischen öffent¬

lichen Krankenhäusern . . .
17 . Nachtrag zur Neueintheilnng der Landwehr -Territorialbereiche Josefstadt

und Lemberg in fünf Landsturmbezirke.
>1. Normativbestinnnuugen:

Stadtrath : ^ ^
18 . Anschluss der bei den Automaten -Bnfsets m Verwendung stehenden

Gläserspülungen System Berts an die Hochqnellenleitnng.
19 . Erker und Loggien.

M a g i st r a t:
20 . Rückvergütung von Gewerbeschulbeiträgen.
21 . Compctenz -Erweiterung des Magistrates.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte
für Österreich unter der Enns im Jahre 1900 pnblicierten
Gesetze und Verordnungen.

I . Verordnungen und Entscheidungen.
i.

(Befreiung der städtischen Bediensteten von der
Unfallversicherungspflicht . )

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 1. De-
cember 1899 , Nr . 9614 :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k.

Senats -Präsidenten Dr . Ritter v . Böhm , in Gegenwart der Räthe des
k. k. Verwaltungsgerichtshoscs Freiherrn v. Giovanelli , Dr . Hoberer,
Dr . Zistler und Dr . Kleeberg , dann des Schriftführers k. k. Nath-
secretärs -Adjuncten Grafen Kuenburg über die Beschwerde der Arbeiter-
Unfallverfichernngsanstalt in Salzburg wider die Entscheidung des k. k. Mini¬
steriums des Innern ctäko . 27 . März 1899 , Nr . 5900 . betreffend die Unfall¬
versicherung der bei den Steinbrüchen der Gemeinde Wien in Windegg und
Marbach beschäftigten Personen , nach der am 1. December 1899 durchgeführten
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages
des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Victor Moser , Hof - und
Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde , ferner der Gegen¬
ausführungen des k. k. Ministerial -Secretärs Freiherrn v. Weiß in Ver¬
tretung des belangten k. k. Ministeriums des Innern , sowie der Gegen-
ausfllhrungen des Dr . Josef Brzobohaty,  Hof - und Gerichtsadvocaten in
Wien , in Vertretung der mitbelangten Gemeinde Wien zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Eutscheidnngsgründe.
Der Gemeinderath der Stadt Wien hat in der Sitzung vom 23 . Juli 1897

nachstehende Beschlüsse gefasst:
1 . Es ist von der Unfallversicherung der definitiv angestellten Beamten

abzusehen ; dagegen ist in das Pensionsnormale folgende Bestimmung auf¬
zunehmen:

„Wenn einen städtischen Beamten oder Diener in einem von der Ge¬
meinde aus ihre Rechnung oder auf Rechnung der Commission für Verkehrs¬
anlagen ausgeführten , unfallversicherungspflichtigen Betriebe ein Unfall trifft,
so haben er und seine nach dem Gesetze vom 28 . December 1887 , R .-G .-Bl.
Nr . 1 ex 1888 , anspruchsberechtigten Angehörigen mindestens die gleichen
Entschädigungen zu erhalten , wie sie im A 6 und 7 des citierten Gesetzes
normiert sind ."

2 . Die Gemeinde Wien übernimmt das Risico bezüglich aller jener bei
unfallversicherungspflichtigen Betrieben angestellten oder bediensteten Personen,
welche nicht den allgemeinen Pensionsvorschriften unterworfen sind und daher
aus eine den Unfallversicherungsansprüchen entsprechende Pension keinen An¬
spruch haben.

Zu dem zweiten Punkte hat der Gemeinderath in der Sitzung vom
24 . September 1897 folgende Instruction beschlossen:

I „ Den bei unfallversicherungspflichtigen Betrieben beschäftigten Gemeinde-
bediensteten (auch Arbeitern ), welche nicht den allgemeinen Pensionsvorschriften

^ unterworfen sind , sowie den nach dem Unfallversichernngsgesetze anspruchs-
bercchtigten Angehörigen dieser Personen steht beim Eintritt eines Betnebs-
Unfalles an die Gemeinde der Anspruch auf eine Pension zu , welche den in den
8Z 6 und 7 des Unfallversichernnqsgesetzes festgesetzten Entschädigungen gleich¬
kommt , vorausgesetzt , dass diesen Bediensteten , beziehungsweise den obbezeich-
neten Angehörigen derselben nicht auf Grund anderer Bestimmungen der
Anspruch auf eine höhere Unfallsentschädigung znkommt ."

Diese Beschlüsse theilte der Magistrat der Unfallversicherungsanstalt
in Salzburg zur Kenntnisnahme gemäß ß 4 des Unfallversicherungs¬
gesetzes mit.

Die Anstalt sprach hierüber mit dem Bescheide vom 11 . November 1897,
Z . 27555 ans , dass die in dem Cataster der Anstalt als versicherungspflichtig
eingereihten Betriebe der „ Wiener städtischen Granitwerke in Windegg und
Marbach " , ungeachtet der vom Gemeinderathe gefassten Beschlüsse , nach wie
vor der Versicherung bei der Anstalt unterliegen , da die Ausnahme des Z 4
des Unfallversicherungsgesetzes nur hinsichtlich jener Bediensteten zugelassen
werden kann , hinsichtlich welcher der Nachweis erbracht wird , dass sie pensions¬
berechtigt sind und denselben , beziehungsweise ihren Angehörigen schon im
gegenwärtigen Zeitpunkte im Falle eines Betriebsunfalles auf Grund der in
Geltung befindlichen Pensionsvorschristen , sei es infolge Dienstalters oder
zufolge besonderer Bestimmungen , der Anspruch auf eine Pension zusteht,
welche dem Höchstausmaße der seitens der Anstalt zu gewährenden Jnvaliden-
beziehnngsweise Pensionsrente gleichkommt.

Dieser Bescheid wurde im Jnstanzenzuge mit der angefochtenen Ent¬
scheidung aufgehoben , indem zugleich erkannt wurde , dass sämmtliche bei den
genannten Steinbrüchen beschäftigten Gemeindebediensteten auf Grund der
angeführten Gemeinderaths -Beschlüsse vom 24 . September 1897 an gemäß
Z 4 des Unfallversicherungsgesetzes von der Anwendung dieses Gesetzes ans-

I genommen find.
Die Entscheidung ist im wesentlichen damit begründet , dass durch die

citierten Gemeinderaths -Beschlüsse alle im Z 4 des Unfallversichernngsgesetzes
geforderten Bedingungen für die Exception von der Unfallversicherungspflichr
erfüllt seien.

Die Beschwerde bestreitet dies , indem sie behauptet , dass als „angestellt"
im Sinne des Z 4 solche Bedienstete nicht angesehen werden können , deren
Dienstverhältnis jeden Augenblick von ihnen oder dem Dienstgeber gelöst
werden kann und deren Lohn nach der Zeitdauer der Verwendung oder der
geleisteten Arbeit bestimmt wird , wie es bei den im vorliegenden Falle in
Betracht kommenden Arbeitern zutreffe , und weiters , dass die durch die citierten
Gemeinderaths -Beschlüsse den Bediensteten der Commune Wien für den Fall
eines Unfalles zugesicherten Leistungen nicht als „ Pensionen " bezeichnet werden
können . Was die erster - Einwendung betrifft , so ist zwar zuzngeben , dass
unter Anstellung in der üblichen Bedeutung des Wortes eine fortgesetzte und
nicht bloß für einen im voraus begrenzten künftigen Zeitraum oder für eine
einzelne Arbeitsleistung gedachte Dienstesverwendung gemeint ist.

Allein , dass damit auch der Bezug eines festen Gehalles verbunden sein
müsste , wie die Beschwerde annimmt , ist unrichtig , und zwar auch für das
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Gebiet der Arbeiterversicherung , denn sonst würde in der dem Z 4 des Unfall¬
versicherungsgesetzes analogen Ausnahmsbestimmung des ß 2 des Kranken-
versicherungsgesetzes nicht dem Worte „ angestellt " ausdrücklich beigesügt sein:
„mit festem Gehalte " . In Z 4 des Unfallversicherungsgesetzes findet sich ein
solcher Beisatz nicht ; vielmehr ist dort bestimmt , dass das Unfallversicherungs-
gesctz auf Bedienstete , welche in einem Betriebe des Staates , eines Landes,
einer Gemeinde oder eines öffentlichen Fondes angestellt sind , keine Anwendung
findet , „ sofern ihnen und ihren Angehörigen beim Eintritte eines Betriebs¬
unfalles der Anspruch auf eine Pension zusteht , welche die Höhe der in den
ZZ 6 und 7 festgesetzten Rente erreicht oder übersteigt " .

Zur Erklärung der beiden angeführten Ausnahmsbestimmungen muss
aus den Zweck der betreffenden Gesetze Bedacht genommen werden.

Sowohl das Krankenverstcherungs - als auch das Unfallversicherungsgesetz
dienen der Arbeitersürsorge . Nach dem Krankenversicherungsgesetze sollen die
demselben unterworfenen Arbeiter gegen die durch Krankheit , durch das Un-
fallversichernngsgesetz gegen die durch einen Betriebsunfall herbeigeführten
wirtschaftlichen Nachtheile geschützt werden.

Ausnahmen lassen die Gesetze nur dort zu , wo Gewähr dafür vorhanden
ist, dass dieser Zweck in anderer Weise erreicht wird . Demgemäß stellt der
Z 2 des Krankenversicherungsgesetzes und der Z 4 des Unfallversicherungs¬
gesetzes für die Exception von der durch diese Gesetze vorgeschriebenen Arbeiter.
Versicherung zweierlei Bedingungen auf , und zwar : eine subjective in der
Person des Unternehmers und eine objective , betreffend die Sicherung der
nothwendigen Unterstützungen.

In letzterer Beziehung hielt es für die Exception von der Kranken¬
versicherung das Gesetz für ausreichend , dass in einem Betriebe des Staates,
eines Landes , eines Bezirkes , einer Gemeinde oder eines öffentlichen Fondes
der Bedienstete im Krankheitsfalle an seinem Verdienste (Gehalt , Lohn ) keine
Einbuße erleide , und dies ist durch die Anforderung ausgedrückt , dass diese
Bediensteten „mit festem Gehalte " angestellt sind.

Für die Exception von der Unfallversicherung wäre dies nicht zulänglich¬
weil durch einen Betriebsunfall auch eine andauernde Erwerbsunfähigkeit und
selbst der Tod eintreten kann , wodurch die Hilfsbedürftigkeit einerseits für den
Arbeiter eine dauernde sein , andererseits auch auf seine Angehörigen (Hinter¬
bliebenen ) sich erstrecken kann , weshalb ja auch die Unterstützungen anf Grund
des Unfallversicherungsgesetzes in der Form von „ Renten " , welche entweder
dem durch den Unfall Betroffenen oder seinen Hinterbliebenen zuzusprechen
sind , gewährt werden.

Darum fordert das Unfallversicherungsgesetz im Z 4 für die Enthebung
von der Unfallversicherungspflicht , dass den in einem Betriebe des Staates
u . s. w . angestellten Bediensteten für sich und ihre Angehörigen beim Eintritte
eines Betriebsunfalles der Anspruch auf eine Pension zusteht , welche die Höhe
der in den ZZ 6 und 7 des Unfallversicherungsgesetzes festgesetzten Rente
erreicht oder übersteigt.

Der Zweck der Unfallversicherung wird also dann erreicht sein , wenn
den nach dem Unfallversicherungsgesetze anspruchsberechtigten Personen ein
gleicher Anspruch durch die Person des Unternehmers (Staat , Land , Gemeinde,
öffentlicher Fond ) gewährleistet ist, wie er ihnen nach dem Unfallversicherungs¬
gesetze gegen die Arbeiter -Uiifallversicherungsanstalt zustünde.

Unter diesem Gesichtspunkte ist es gleichgiltig , wie das specielle Dienst¬
verhältnis zwischen dem Unternehmer und dem Versicherungspflichtigen ge¬
staltet ist, ob derselbe „ mit festem Gehalte " oder mit Tag - oder Accordlohn
angestellt ist . Das Wort „ angestellt " hat hier eben nur die weitere Bedeutung
von „ verwendet " . Nur darauf kommt es an , dass beim Eintritt eines Be¬
triebsunfalles der Bedienstete und seine Angehörigen vermöge ihrer Ansprüche
gegen den Unternehmer nicht ungünstiger gestellt sind als nach dem Unfall-
versicherungsgesetze . Darum ist auch das Wort „ Pension " nicht in dem
engeren Sinne , wie die Beschwerde ihn anffasst , als eine durch die Dienst¬
pragmatik oder sonstige Norm im voraus begründete , nach Dienstalter und
Höhe des Activitätsbezuges bemessene Leistung aufzufessen.

Das Wort „ Pension " ist hier nicht im Gegensätze zur „ Rente " des
Unsallversicherungsgesetzes gemeint ; es ist nur deshalb gewählt , weil einerseits
Versorgnngsgenüffe überhaupt , insbesondere aber Versorgungsgenüfse der im
Dienste des Staates , eines Landes , einer Gemeinde oder eines öffentlichen
Fondes stehenden Personen nach dem herrschenden Sprachgebrauche als
„Pensionen " bezeichnet zu werden Pflegen , und weil andererseits in dem
Gesetze unter Rente die specielle Leistung der Unfallverstcherungsanstalten
verstanden wird.

Wenn nun , wie in dem vorliegenden Falle , in rechtsverbindlicher Weise
den Bediensteten einer Gemeinde und ihren Angehörigen für den Fall des
Eintrittes eines Betriebsunfalles , und nur für diesen , ein den nach dem Un¬
fallversicherungsgesetze zu gewährenden Leistungen gleichkommender Anspruch
eingeräumt wird , so ist damit der Anforderung des Z 4 des Unsallver¬
sicherungsgesetzes Genüge geleistet . Denn nur das ist Gegenstand der durch
das Unfallversicherungsgesetz bezweckten Arbeiterfürsorge , und es hat mit der
Unfallversicherung nichts zu thun , ob de» auf Grund des Z 4 von der Unfall¬
versicherung eximierten Personen auch eine Alters - oder allgemeine Jnva-
liditätsversorgung eingeräumt ist.

Die Einwendungen der Beschwerde , welche dahin gehen , dass die in
Rede stehenden Bediensteten der Stadtgemeinde Wien ungünstiger gestellt
wären als nach dem Unfallversicherungsgesetze , weil ihnen das Verfahren vor
den Unfallversicherungsanstalten und vor den Schiedsgerichten zur Geltend¬
machung ihres Anspruches nicht offen stehe, konnte der Verwaltungsgerichtshof
übergehen , einerseits , weil es nur ein Opportunitätsmoment ist, andererseits
aber , weil diese Einwendung ja überhaupt gegen die im Z 4 des Unfall¬
versicherungsgesetzes vorgesehene Exception geltend gemacht werden könnte.

In diesen Erwägungen konnte der Berwaltungsgerichtshof in der ange¬
fochtenen Entscheidung eine Gesetzwidrigkeit nicht erblicken , und musste die
Beschwerde als unbegründet abgewiesen werden . (M .-Z . 1I521/V .)

2 .
(Berechtigung des k. k. Eiseubahnministeriums zu

Provisorial -Entscheidungen .)
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 25 . Jänner

1900 , Z . 552 (M .-Z . 25352/V ) :

Im Namen Seiner Mazcstnt des Kaisers!
Der k. k. Berwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Dr . Ritter v. Älter , in Gegenwart der Räche des k. k. Ver-
waltunqsgerichtshofes Dr . Haberer , Dr . Reißig , Freiherrn v . ^ acobi
und Dr . Burckhard , dann des Schriftführers k. k. Hofsecretars Grasen
Lamezan , über die Beschwerde der Stadtgemeinde Wien gegen die Ent¬
scheidung des k. k. Eisenbahnministeriums vom 6. Jänner 1899 , Nr . ^ >47t >i
ex 1898 , betreffend die Herstellung eines zweiten Geleises m der Strecke
Wien — Stockerau der k. k. privilegierten Nordwestbahn , nach der am 25 . Jänner
1900 durchgesührten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach An¬
hörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Wols-
aanq Riqler , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der Stadt-
qemeinde Wien ; des k. k. Ministerial -Secrctärs Dr . Victor Rudel ,n Der-
tretung des k. k. Elsenbahnministeriums und des Dr . Johann Freiherrn v.
Haimberger , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in BertreMng der mit-
betheiligten k. k. privilegierten österreichischen Nordwestbahn — zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.
Mit der angefochtenen Entscheidung wurde bezüglich der von der Ge¬

meinde Wien bei der politischen Begehung des Projectes der k. k. privilegierten
österreichischen Nordwestbahn für den Bau des zweiten Geleises ,n der Strecke
Wien - Stockeran gestellten Forderung , es sei bei km 1-9 bis 2 -0 der genannten
Strecke anstatt des derzeit daselbst bestehenden Objectes von 11 -68X2 " >
Weite ein 114 m langer Viaduct auszuführen , bestimmt , dass die Ausführung
des Objectes nach dem Anträge der Bahnverwaltung zwar provisorisch ge¬
nehmigt wird , dass jedoch über eine eventuelle Abänderung oder Ergänzung
desselben , sowie über die Tragung der damit verbundenen Kosten erst bei der
Beamtshandluug des Projectes für den Anschluss der Wiener Stadtbahn die
definitive Entscheidung zu treffen sein wird . ^ ^ ^

In dem vom Eisenbahnministerium zur Begründung berufenen Com-
missions -Antrage heißt es : .. .4ck 2 . Das Project über das zweite Gele .se wurde
sub Erlass des hohen k. k. Eisenbahnministeriums vom 17 . December 1897,
Z . 18185/IV , in Behandlung gezogen.

Der seitens der Vertreter der Commune Wien bei der politischen
gehuna am 26 . September d. I . der Commission vorgelegte , die bezügliche
Strecke behandelnde Baulinienplan trägt die Genehmigung des Wiener Ge-
meinderathes vom 23 . September 1898 , und wurde dieser sohin zu einer Zeit
verfasst beziehungsweise genehmigt , während welcher das rn Behand .ung be¬
findliche Project beim Magistrate der Gemeinde Wien zur allgemeinen öffent¬
lichen Einsichtnahme aufgelegen ist. „ „ ^ .

Das in Frage kommende Object ist eine offene Durchfahrt mit zwei
Öffnungen mit je 11 -38 m lichter Weite , welche Durchfahrt derzeit aus dem
Grunde überhaupt nicht benützt wird , weil die beiderseits der Bahn liegenden
Grundstücke als Gemüsegärten bewirtschaftet werden und wohl auch m der
nächsten Zukunft noch nicht verbaut werden dürsten . ^ . »

^ Es ist somit nach Ansicht des Vertreters des k. k. Eisenbahnministeriums
und des k und k. Reichs -Kriegsministeriums kein Grund vorhanden , dass
unter dem Bahnkörper ein derartiger sternförmiger Platz durch Herstellung
eines 114 m langen Viaductes geschaffen wird , und könnte die Bahnverwaltung
zur Traquug der bezüglichen Kosten weder unter dem alten Geleise noch auch
,m neuen Geleise aus den von den Vertretern der Nordwestbahn angegebenen
Gründen verhalten werden ; wenn für die Zukunft ein Bedürfnis zur Her¬
stellung eines solchen Platzes vorhanden ist, so ist der conseusmaßlge Zustand
der bestehenden Bahnanlage zu belassen und kann der Platz an das Bahn-
territorium angegliedert oder an einer anderen Stelle angelegt werden.

Aus diesen Gründen ist die Forderung abzuweisen.
Die übrigen Commissionstherlnehmer stellen folgenden Antrag:

v-v Anblicks der Stadtbahn in Aussicht ge-

iommen . ^ ^ wahrscheinlich , dass „die von der Gemeinde Wien
aevlante Art und Weise der Verbauung eine Änderung erfahren wird , und
>s ist daher auch die Frage offen , ob die Nothwendigkeit vorliegt oder vor¬
liegen wird , den Durchlass in der Breite des vorgeschlagenen Platzes durch-

Die Commissionsmitglieder sind daher nicht in der Lage, das Maß des
künftig Nothwendigen zu fixieren , und beantragen also, den Vorschlag der
Nordwestbahn rücksichtlich der Ausführung des Objectes ,n dem zweiten Gele .se
mit dem Vorbehalte Provisorisch zu genehmigen dass über e.ne eventuelle
Abänderung oder Ergänzung desselben , sowie über die Tragung der damit
verbundenen Kosten erst bei Behandlung des Stadtbahnanschlusses zu erkennen

^Die getroffene Entscheidung wird von der Gemeinde Wien zunächst als
mangelhaft mit der Begründung angefochten , dass nach Z 17 der Ministerial-
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Verordnung vom 25 . Jänner 1879 , R .-G .-Bl . Nr . 19 , Uber die von den
Parteien bei der politischen Begehung gegen das Bahnproject erhobenen Ein¬
wendungen und diesfalls gestellten Forderungen vom Eisenbahnministerium
endgiltig zu entscheiden sei, während im vorliegenden Falle der citierten Vor¬
schrift entgegen die definitive Erledigung der Forderung der Gemeinde Wien
auf einen späteren und ungewissen Zeitpunkt hinausgeschoben wurde.

Allein es ist zweifellos , dass mit der citierten Bestimmung insbesondere
mit dem Worte „ endgiltig " nur die Competenz des Handelsministeriums zu
einer von anderen Verwaltungsbehörden oder den ordentlichen Gerichten nicht
Überprüfbaren Entscheidung zum Ausdrucke gebracht werden , nicht aber die
Möglichkeit einer Provisorial -Entscheiduug bis zum Eintritte gewisser Er¬
eignisse , hinsichtlich derer momentan noch nicht gesagt werden kann , wann und
wie sie sich vollziehen werden , ausgeschlossen werden wollte , wenn hiedurch
nur nicht schon dermalen liquide Ansprüche rerletzt oder für die Zukunft
präjudiciert werden . Diese letzteren Momente treffen aber im vorliegenden
Falle nicht zu.

Denn vor allem ist nach dem Ergebnisse der politischen Begehung der
Fall des Z lO , lit . o der Miniüerial -Verordnung vom 14 . September 1854,
R .- G .-Bl Nr . 238 , auf welchen die Beschwerde den erhobenen Anspruch in
uierito stützt, schon darnm nicht gegeben , weil der Eiseubahndamm , dessen
Ersetzung durch einen Viaduct die Gemeinde Wien darum , weil er die künftig
an dieser Stelle , für welche ein sternförmiger Platz projecliert ist, zu errich¬
tenden Communicationsmillel zerstört oder unfahrbar macht , verlangt , nicht
etwa anlässlich des den Gegenstand der Commissions -Verhandlung bildende»
Baues eines zweiten Geleises angelegt wurde oder angelegt werden sollte,
sondern längst besteht.

Dermalen handelt es sich nicht um den Bau dieses Dammes und die
Frage , ob zwei zu schaffende Öffnungen u IIWin ? lichter Weite , 4M m
Höhe den Verkehrsverhältnissen genügen , sondern nur um die Verlängerung
dieser bestehenden Objecte in gleicher Weite , Höhe und Constructionsart.

Wenn nun die Entscheidung darüber , ob die Verlängerung dieser
Objecte nicht eine Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse zur Folge haben
könnte , einem späteren Zeitpunkte Vorbehalten wurde , so kann hierin umso¬
weniger eine Verletzung berechtigter Interessen der Gemeinde Wien erblickt
werden , als dermalen diese Objecte Communicationszwecken überhaupt » och
nicht übergeben sind , sondern erst im Falle der Inangriffnahme respective
Durchführung des bezüglichen Negulierungs -Projectes der Commuuicalion
dienstbar gemacht werden sollen und die Bemerkung der Entscheidung , dass
über die eventuelle Abänderung oder Ergänzung der fraglichen Bahnobjecte
und die Tragung der damit verbundenen Kosten „ erst bei der Beamtshandlung
des Projectes sür den Anschluss der Wiener Stadtbahn die definitive Ent¬
scheidung zu treffen sein werde " , nicht in dem Sinne jndicatmäßige Bedeutung
bat , dass , wenn etwa das fragliche Straßenregulierungs -Project früher zur
Realisierung gelangen sollte als der Anschluss der Wiener Stadtbahn , der
Gemeinde Wien durch die Formulierung dieses lediglich die Ablehnung einer
Entscheidung im gegenwärtigen Momente motivierenden Satzes verwehrt
wäre , ihre etwaigen Ansprüche schon in diesem Zeitpunkte geltend zu machen,
wie dies denn auch in der Gegenschrift des k. k. Eisenbahuministeriums aus¬
drücklich anerkannt wird und bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung
vom Regierungsvertreter im Einvernehmen mit dem Vertreter der Nordwest¬
bahn zugesichert wurde.

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen.

z
(Öffeutlichkeitsrecht für das Krankenhaus in

Nyiregyyaza . )
Das königl. ung . Ministerium des Innern hat mit Note

vom 18. Februar 1900 , Z . 313/VI a (M .-Z . 15705/XVI ), dem
Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Es wird diensthöflich mitgetheilt , dass das in Nyiregyhaza im Szabolcser
Comitate erbaute Elisabeth - Spital vom 1 . November 1899 an mit dem
Krankenhaus -Charakter von Hieramts bekleidet wurde , und dass die tägliche
Verpflegsgebür mit 1 L 72 k festgestellt worden ist.

4.
(Verhütung der Beschädigung elektrischer Leitnngs

drahte . )
Magistrats -Director Tachau hat unterm 24 . Februar 1900.

M .-Z . 14901/IX , an die Baugewerbetreibcnden nachstehenden
Erlass hinausgegeben:

Mit Rücksicht auf die in letzterer Zeit vorgekommeuen Unfälle , welche
durch die Berührung abgerissener Telephondrähte mit der Oberleitung der
elektrischen Straßenbahn herbeigeführt worden sind , sieht sich der Magistrat bei
dem Umstande , als das Reißen der Telephon - und Telegraphenleitungen häufig
bei Renovierungsarbeiten au den Gebäuden ' durch Unvorsichtigkeit der Bau¬
arbeiter staltfindet , veranlassenden Baugewerbetreibenden bei ihren Arbeiten,
insbesondere bei dem Baue von Gerüsten , längs der Tracen der elektrischen
Bahnen die Einhaltung der größten Vorsicht in Bezug auf die erwähnten
Leitungen nahezulegen , und werden dieselben auch ihren mit der Beaufsichtigung

der Bauarbeiten betrauten Angestellten die in dieser Hinsicht erforderlichen
Weisungen unter Erinnerung au die eventuell zu gewärtigenden Gefahren und
die strafrechtliche Verantwortlichkeit zu ertheilen haben.

(Lebensstellungs - Nachweise für Reserve - Offieiers-
Aspirauteu . )

Das k. ii. k. 2. Corps -Commando hat an die militärischen
Unterbehörden unterm 1. März 1900 , M .-A. Nr . 485 (M .-
Z . 212604 6r 1899/XVI ), nachstehenden Erlass gerichtet:

Laut Mittheilung des Magistrates Wien wurde nicht von allen Truppen-
Brigaden und Truppen -Divisionen hinsichtlich der Bestätigung der geforderten
Nachweise Uber Lebensstellung und Subsistenzmittel der Reserve - Officiers-
Aspiranten gleichmäßig vorgegangen.

Bei der großen Wichtigkeit , welche die genaueste Überprüfung dieser
Nachweise — besonders jener Einjährig -Freiwilligeu , welch - den Präsenzdienst
auf Staatskosten abgeleistet haben — sür die Wahrung des Osficiersansehens
hat , ist es erforderlich , dass auch von allen hiezu berufenen Organen gleich¬
mäßig vorgeaangen wird.

Die nach Z 25 , Alinea 11 des Wehrgesetzes erforderlichen sonstigen
Bedingungen für die Erlangung der Osstcierscharge nach bestandener Prüfung
sind in den besonderen Bestimmungen zu den Wehrvorschriften IV . Theil,
Z 1 : 2,  dann Beilage 2 angeführt , und ist die genaue Erfüllung derselben
nachzuweisen . Bezüglich der von den politischen Behörden vorzunehmenden
Erhebungen und Bestätigungen hat das k. k. Ministerium des Innern mit
Erlass vom 13 . Jänner 1895 , Z . 3081 M . I ., Weisungen erlassen , welche
mit M . A . Nr . 1987 von 1895 bekanntgegeben wurden . Es hat nach den
angeführten Bestimmungen die behördliche Bestätigung des Subsistenzmittel-
Reverses und des Lebensstellungs -Nachweises , wenn derselbe von einer dritten
Person ausgestellt wurde und gleichzeitig den Subsistenzmittel -Nachweis bildet,
die folgende Fassung zu haben:

„Der Aussteller ist Besitzer des . oder hat als . . .
. . . einen Gehalt von . oder hat aus Geschäft (Unternehmen rc .)
jährliche Steuerleistung von circa . , ein Einkommen
von jährlich circa . und ist somit in der Lage , den
übernommenen Verpflichtungen nachzukommen ."

In allen Fällen , wo die Bestätigung nicht in diesem Sinne abgefasst
ist und daher angenommen werden muss , dass die erforderlichen Erhebungen
nicht gepflogen wurden , ist — mit Bezug auf den oben angeführten Erlass
des k. k. Ministeriums des Innern — die genaue Entsprechung desselben an-
zusucheu.

Um Verzögerungen in der Vorlage dieser Nachweise zu vermeiden , sind
die Einjährig -Freiwilligen rechtzeitig über die Form derselben zu belehren.

Diese Verordnung geht au die unterstehenden Truppen -Divisious - und
Brigade - Commanden , au die ergänzungszustäudigen und auch unterstehenden
Truppen des Corpsbereiches und an die Ergänzungs -Bezirks -Commanden.

«
(Stempelpflicht der de» Susteutations Reversen und
den gemeindeämtlichen Sittenzeugnisfen beiznsetzenden

Bestätigungen der politischen Bezirksbehörden . )
Die k. k. ii.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 5 . März

1900 , Z . 17267 (M .-Z . 19058 ), de», Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Finanzministerium hat laut einer dem k. k. Ministerium des
Innern gemachten Mittheilung anlässlich der Aufnahme von Rechnungs-
Praktikanten , sowie ans den seitens der Unterbehörden vorgelegten Gesuchen
um Zulassung zur Fiuanzprocuraturs - beziehungsweise Finanzconceptspraxis
die Wahrnehmung gemacht , dass die politischen Bezirksbehörden die den.
Sustentations -Reversen und den gemeindeämtlichen Sittenzeugnissen bcizu-
setzenden Bestätigungen ungestempelt ausfertigen , so dass stets die nachträgliche
Einhebung der Stempelgebür veranlasst werden muss.

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 19 . Februar
1900 , Z . 838 M . I ., wird der Magistrat darauf aufmerksam gemacht , dass
die gedachten Bestätigungen der allgemeinen Stcmpelpflicht nach T . P . 116,
lit . X n a des Gesetzes vom 13 . December 1862 , R .-G .-Bl . Nr . 89 , unter¬
liegen.

Hievon sind die magistratischen Bezirksämter entsprechend zu verständigen.
7.

(Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der
Gemeinde Trencsvn -Teplicz .)

Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat mit Erlass vom 10 . März
1900 , Z . 21369 (M .-Z . 20740/XVIII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 23 . Februar 1900,
Z . 875 , wurde zufolge Mittheilnng des königl . ungar . Handelsministeriums

I*
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vom 11 . December 1899 , Z . 81360 , die Ausübung des Hausierhandels auf
dem Gebiete der Gemeinde Trencssn -Teplitz (Curori ) im Comilate Trencssn
vom 1. Mai bis September jeden Jahres unter Aufrechthaltung der im H 17
der bestehenden Haufiervorschriften und in den diesen Paragraphen ergänzenden
Nachtragsverordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte
verboten.

Hievon - wird der Magistrat mit Beziehung auf den Z 10 des Hausier¬
patentes znr ' Kenntnisnahme und Danachachtung verständigt.

8 .
(Sachverständige bei Enteignungen zu Eisenbahn¬

zwecken . )
Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat mit dem Erlasse vom

16 . März 1900 , Z . 17962 (M . - Z . 23598/V ) , dem Wiener
Magistrate das Verzeichnis der in Gemäßheil des Z 24 des Ge¬
setzes vom 18 . Februar 1878 , N .-G .-Bl . Nr . 30 , für den Sprengel
des k. k. österreichischen Oberlandesgerichles für das Jahr 1900

aufgestellten Sachverständigen in Fällen von Enteignungen zu
Eisenbahnzwecken zum Amtsgebrauche übermittelt.

In dieser Liste erscheinen für den politischen ) Amtsbezirk Wien die
folgenden ^ Sachverständigen namhaft gemacht:

Adametz  Karl , Güter -Schätzmeister , III -, Hetzgasse 23.
Bönisch  Ferdinand , Gutsverwalter i. R ., XVIII ., Währingergürtel 114.
Brenner  Josef , Ritter v. , Gutsbesitzer , IV ., Favoritenstraße 25.
Ebert  Adolf , Domänen -Oberdirector i . R ., III ., Hörnesgasse 24.
Feistmantel  Rudolf , Ritter v ., GUterdirector i. R . und GUter -Schätz-

meister , XIII ., Lainzerstraße 53.
Frankel  Wilhelm , Architekt und Stadtbanmeister , IV . Favoritenstraße 11.
Gerl  Heinrich , Architekt , I ., Himmelpfortgasse 9.
Görlich  Johann , Baumeister , IV ., Schaumburgergasse 6.
Gschwanbner  Johann , Baumeister und Realitätenbesitzer , XVII . ,

Hauptstraße 37.
Halla  Adolf , General -Domäneninspector , IV , Favoritenstraße 20.
Hauck Franz , Forsttechniker und Ökonom , II ., Ausstellungsstraße 21.
Käpp  Karl , Vorsteher der Genossenschaft der Stadtzimmermeister , III . ,

Petrusgasse 1.
Krousky  Adolf , behördlich autorisierter Civil -Jngenieur , XV ., Zinckg . 5.
Ma ch ts Ferdinand , Wirtschaftsrath und landcsgerichtlicher Güter -Schätz¬

meister , XVIII ., Währingergürtel 37.
Müller  Josef , behördlich autorisierter und beeideter Civil - Jngenieur,

XVIII ., Gllrtelstraße 37.
Neumaher  Theodor , Baumeister , I ., Schottengasse 7.
Pernsuß  Heinrich , Güter -Schätzmeister , XVIII ., Gymnasiumstraße 15.
Podhagsky  Edler v. Kaschanberg  Johann , k. k. Baurath und >Lach-

verständiger für das Wasserbaufach , III ., Ungargasse 9.
Reinagl  Leopold , Güterinspector und Hausbesitzer , III , Hörnesgasse 24.
Nein hart  Johann , Stadtbauineistcr , VIII ., Piaristengasse 47.
Rohaczek  Ignaz , k. k. Baurath im Eisenbahnministerium , XVII .,

Hauptstraße 112.
Schlierholz  Gustav , Architekt und Baumeister , I ., Mölkerbastei 14.
Schönbichler  Karl , Baumeister , V., Wienstraße 77.
Weese  Franz . Baumeister , VIII ., Breitenseldergasse 20.
Wich v. d. Reuth  Arthur , Dr ., Wirtschaftsrath , I ., Weihburggasse 22.
Wich v. d. Reuth  Julius , Bevollmächtigter der Fürstlich Balthyauy ' schen

Generalpachtung , X ., Leebgasse 18.
Zagorsky  Anton , Baumeister , XVI ., Thaliastraße 80.

S.
(Übernahme der nenen Staatstelephongebäude in die
Verwaltung der k. k. Dicasterialgebäude Direktion . )

Die k. k. Dicasterialgebäude - Direction hat mit Note vom

16 . März 1900 . Z . 3207 ( M .-Z . 23102/XIV ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes mitgetheilt:

Die gefertigte Direktion beehrt sich, den Magistrat Wien zu verständigen
dass die Staatstelephongebäude VI . , Dreihufeiscngasse 7 , am 14 . Februar 1900
und IX ., Berggasse 35 , am 13 . Februar 1900 in die hierortige Verwaltung
übernommen worden sind.

Es wird sonach ersucht , alle auf diese Gebäude bezugnehmenden An¬
gelegenheiten des dortigen Ressorts hieher mittheilen zu wollen.

1«.
(Ans der handelsgerichtlichen Firmaprotokolliernngs-
pflicht kann nicht gefolgert werden , dass das be¬
treffende Gewerbe auch gewerbsrechtlich über den

handwerksmäßigen Umfang hinansgehe . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat anlässlich eines speciellen

Falles dem Wiener Magistrate mit Jndorsat -Erlass vom 17 März

1900 , Z . 8641 ( M .-Z . 22276/XVIl ) , Nachstehendes zur Kenntnis
gebracht:

Dass eine offene Handelsgesellschaft eine juristische Person sei, auf deren
Firma im Falle einer Gewerbsverleihnng der Gewerbeschein (beziehungsweise
die Concesston ) lauten müsse , erscheint in der Entscheidung des Verwaltungs-
gerichtshoses vom 23 . April 1892 , Z . 1316 (Nr . 6564 Budw . Glg .), aus¬
gesprochen . In ähnlichem Sinne hat aus Anlass specieller Fälle auch das
k. k. Ministerium des Innern , und zwar im Jahre 1896 wiederholt ent¬
schieden.

Eine offene Handelsgesellschaft ist daher nicht weniger fwie  andere
juristische Personen bei Beachtung des Z 3 der Gewerbeordnung zum Betriebe
handwerksmäßiger Gewerbe berechtigt , da diese Gesetzesbestimmung diesfalls
nicht unterscheidet . Was aber den Begriff der Handwerksmäßigkeit eines Ge¬
werbes anbelangt , so ist für denselben im Falle von Gewerbsanmeldungen
nicht das Handelsrecht , sondern die Gewerbeordnung maßgebend ; aus einer
handelsrechtlichen Firmaprolokollierungspflicht kann daher nicht gefolgert werden,
dass das betreffende Gewerbe auch gewerbsrechtlich über den handwerksmäßigen
Umfang hinausgehe . Wäre eine solche Folgerung zwingend , dann würde , was
aber eben nicht der Fall ist, mit dem Nachweise der handelsrechtlichen Proto-
kollierungspsücht eines Erzeugnngsgewerbes auch sofort der Nachweis der
fabriksmäßigen Eigenschaft desselben erbracht sein.

II.
(Betrieb des Fiaker - nnd Einspännergewerbes mit

Antomobilwagen .)
Mit dem Erlasse vom 17 . März 1900 , Z . 111016 (M .-

Z . 2I994/XV1II ), hat die k. k. n - ö.  Statthalterei dem Wiener
Magistrate Folgendes eröffnet:

Mit der Eingabe äs prass . 18 . April 18 ' 9 , Z . 73175 , ist die Genossen¬
schaft der Wiener Fiaker beim Magistrate um Erwirkung einer Ergänzung der
Betriebsordnung für die concessionierteu Fiaker und Einspänner im Wiener
Polizei -Rayon in dem Sinne eingeschrilten , dass den Fiakern der Betrieb des
numerierten Lohnfuhrwerkes außer mit Pferden auch mit Automobilen gestattet,
und dass demgemäß die Concessionen der Fiaker -Eigeuthümer erweitert werden
möge » .

Über diese Eingabe hat der Magistrat mit dem Berichte vom II . Decem-
ber 1899 , Z . 73175 , anher den Antrag gestellt , es sei, nachdem es sich im
gegebenen Falle um eine allgemeine Anfrage über die Auslegung und An¬
wendung der Bestimmungen der Gewerbeordnung handle , zu einer solchen
aber die Gewerbebehörden nicht berufen seien , die erwähnte Eingabe an jenes
Organ zu leiten , welches zur Interpretation competent erscheine.

In Erledigung dieses Antrages wird dem Magistrate eröffnet , dass es
sich in diesem Falle nicht um eine authenthche Gesetzesintcrpretatiou , sondern
nur um eine zur Competenz der Gewcrbebehörden gehörige Anwendung der
Gewerbeordnung auf der letzteren zweifellos unterliegende Betriebe handelt.

Nach Z 15 , Punkt 4 G .-O . gehören die Gewerbe derjenigen , welche au
öffentlichen Orten Personentransportmittel zu jedermanns Gebrauche bereit
halten , zu den concessionierteu Gewerben.

In dieser Vorschrift ist eine Einschränkung der Personentransportmittel
auf mit animalischer Kraft fortzubewegende Fuhrwerke keineswegs enthalten;
der klare Wortlaut dieser Vorschrift vermag daher einen Zweifel über die
Zugehörigkeit auch der Bereithaltung von motorischen Personentransportmitteln
an öffentlichen Orten zu jedermanns Gebrauche unter die concessionierteu
Gewerbe im Sinne eben der erwähnte » Bestimmung der Gewerbeordnung,
nicht zu begründen . Dass ein solches Bereithalten von Motorwagen ein con-
cessioniertes Gewerbe im Sinne des Z 15 , Punkt 4 G .-O . sei, erscheint übrigens
bereits mit Erlass des k. k Ministeriums des Innern vom 19 . October 1899,
Z . 34157 (Statthalterei -Jntimation vom 30 . October 1899 , Z . 96209 ) aus¬
gesprochen.

Des weiteren unterliegen speciell Personentransport - und Platzdienst¬
gewerbe der gewerbepolizeilichen Regelung ; es ist daher die Frage der zulässigen
Betriebsart dieser Gewerbe , somit auch zweifellos die Frage der Verwendbarkeit
von Antomobilwagen statt bespannter Fuhrwerke in den in Rede stehenden
Gewerben durch Handhabung des Z 54 , Alinea 2 G .-G ., also ohne authentische
Gesetzesinterpretation , lösbar.

Die im Sinne letzterer Gesetzesbestimmung für die concessionierteu Fiaker
und Einspänner im Wiener Polizei -Rayon erlassenen Betriebsordnung vom
l . December 1891 , L.-G .-Bl . Nr . 53 , vom 4 . Mai 1892 , L -G .- Bl . Nr . 25 , und
vom 6. Mai 1898 , L.-G .-Bl . Nr . 20 , enthält nun allerdings keine Bestimmung
über die Zulässigkeit von Automobilwagen.

Eben aus diesem Grunde ist cs jedoch zweckmäßig , ja uolhwendig , die
Bedingungen der Zulässigkeit auch des motorischen Betriebes bei diesen Gewerben
in positiver Form festzustellen . Die gesetzliche Handhabe hiefür und gleichzeitig
für die Entscheidung der Frage , ob und unter welchen Modalitäten der
motorische Betrieb auf Grund von denselben nicht versehenden Gewerbe -Con-
cessionen , d. i. facultativ ausgeübt werden darf , bietet , wie erwähnt , die
Bestimmung des Z 54 , Alinea 2 G .-O ., nach welcher die Behörde ausdrücklich
zur gewerbepolizeilichen Regelung der Personentransport - und Platzdienst¬
gewerbe berufen ist.

Im Rahmen dieser Regelung liegt naturgemäß außer der Festsetzung der
wegen der besonderen Art des Nutomobilbetriebes als eines motorischen er¬
forderlichen technischpolizeilichen Vorschriften auch die Normierung jener Be¬
dingungen , welche für den klaglosen Betrieb vom allgemeinen gewerbepolizei-
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lichen Standpunkte und behufs thunlichst gesicherter Beachtung der maßgebenden
Maximaltarif -Vorschriften nolhwendig sind.

Es erscheint daher , zumal mit Rücksicht auf die beim taxameterlosen
Betriebe der concessionierten Fiaker und Einspänner gemachten Erfahrungen,
speciell in Wien geboten , die Zulassung des motorischen Betriebes bei diesen
Gewerben von der Bedingung der Taxameteranwendung abhängig zu machen,
damit nicht die mannigfachen Unzukömmlichkeiten , welche bei dem taxameterlosen
bespannten Fuhrwerke der concessionierten Fiaker und Einspänner in Wien
bestehen , auch auf den Automobilbetrieb übergehen.

Der Magistrat wird demnach angewiesen , in die zum Zwecke der Revision
der Betriebsordnung sowie des Maximaltaxtarifes für die erwähnten Gewerbe
aufgetragenen meritorischen Verhandlungen auch die Frage der definitiven
Regelung des motorischen Betriebes in diesen Gewerben unter Bedachtuahme
aus die vorstehenden Directiven einzubeziehen , seinerzeit die geeigneten ein¬
schlägigen Anträge anher zu erstatten und insbesondere zu berichten , ob nicht
etwa für den Automobilbetrieb bei den in Rede stehenden Gewerben statt
zweier bloß ein Maximaltarif iestzusetzen wäre.

Um übrigens de» betreffenden Gewerben die sofortige Einführung des
motorischen Betriebes zu ermöglichen , findet die k. k. Statthalterei für die Zeit
bis zum Inkrafttreten der neu zu erlassenden definitiven Betriebsordnung auf
Grund des Z 54 , Alinea 2 G .-O . die facultative Verwendung von Motorwagen
im Betriebe der in Red : stehenden Gewerbe als nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen zulässig zu erklären:

1 . Für die Benützung von Motorwagen im Betriebe der concessionierten
Fiaker - und Einspännergewcrbe im Wiener Polizei -Rahon gelten die in der
Statthalterei -Verordnung vom 19 . September 1899 , L.-G .-Bl . Nr . 49 , für
Automobilwagen enthaltenen , sowie die sinngemäß anwendbaren Vorschriften
der Betriebsordnung für obige Gewerbe vom 1. December 1891 , L.- G .-Bl.
Nr . 53 , vom 4 . Mai 1892 , L.-G .-Bl . Nr . 25 , und vom 6 . Mai 1898 , L.-G .-Bl.
Nr . 20.

2 . Die Lenkung der Automobilwagen dürfen nur solche Personen besorgen,
welche ihre vollständige Vertrautheit sowohl mit der eigentlichen Lenkung als
auch mit der Wartung und Bedienung derartiger Fahrzeuge darzuthun ver¬
mögen und welche außerdem , wenngleich nicht dem Erfordernisse der Eignung
zum Pferdelenken , so doch allen übrigen im tz 8 der Betriebsordnung vom
1 . December 1891 , L.-G . Bl . Nr . 58 , vorgeschriebenen Voraussetzungen für
Wagenlenker entsprechen.

Die für Lenker von Automobilwagen seitens der k. k. Polizei -Direction
in Wien anszustellenden Fahrbolleten (Legitimationskarten ) haben die Zulassung
der betreffenden Personen speciell als Automobillenker (Automobilführer ) zu
bestätigen.

3 . Die Automobilwagen dürfen nur nach Ausrüstung mit polizeibehördlich
genehmigten selbstthätigen Fahrpreis -Anzeigern (Taxametern ) in Betrieb gesetzt
werden.

Die Taxameter sind derart anzubringen , dass sie vom Lenkfitze aus leicht
gehandhabt werden können und dass die Fahrpreisscheibe dem Wageniunern
zugekehrt ist.

Als Maximaltaris gilt für die ans Grund von Fiaker -Concesfionen in
Betrieb gestellten Automobilwagen (Fiaker -Automobile ) der unter Punkt 1 und
für die auf Grund von Einspänner - Concessionen in Verwendung kommenden
Automobilwagen der unter Punkt 2 des Anhanges zur Statthalterei -Ver-
ordnung vom 6. Mai 1898 , L.- G .- Bl . Nr . 20 , kundgemachte Tarif.

4 . Jeder ans Grund einer Fiaker - oder Einspänner -Concession in Betrieb
gelangende Automobilwagen hat dieselbe Nummer im Sinne der ZZ 5 und 7
der Betriebsordnung zu führen , wie der durch ihn ersetzte bespannte Wagen;
behufs Erleichterung der betriebspolizeilichen Überwachung jedoch sind Auto¬
mobile auf Grund von Einspänner -Concessionen mit den Buchstaben „ L " ober
den Wagennummern zu bezeichnen.

5 . Bei Automobilwageu auf Grund von Einspänner -Concessionen dürfen
die Räder einen gelben Anstrich besitzen ; bei Fiaker -Automobilen ist dieser
Anstrich nicht gestattet.

6 . Die Automobillenker sind , unbeschadet ihrer Verpflichtung zur Be¬
folgung des Artikel V, Alinea 3 der Statthalterei -Verordnung vom 6 . Mai 1898,
L.-G .-Bl . Nr . 20 , gehalten , ein Druckexemplar der Stalthalterei -Verordnnng
vom 19 . September 1899 , L.-G . -Bl . Nr . 49 , sowie , und zwar unter dem Titel:
„Vorschriften für den Automobilbetrieb im concessionierten Fiaker - und Ein¬
spännergewerbe im Wiener Polizei -Rayon (Siatthalterei - Erlass vom 17 . März
1900 , Z . 111016 ex 1899 )" auch ein Druckexemplar der Punkte 1 bis 7 dieses
Slatihalterei -Erlasses bei sich zu führen und den Fahrgästen ans Verlangen
zur Einsicht vorzulegen.

7 . Die unter den 1 bis 6 dieses Erlasses enthaltenen Vorschriften sind
für die Ausübung von lediglich ans Fiaker - Antomobile oder lediglich auf nach
dem Einspänner -Tarife verkehrende Amomobilwageu lautenden Coucessionen nach
8 15 , Punkt 4 G .-O . analog maßgebend , jedoch mit der Abweichung , dass auf
Grund solcher Gewerbe - Concessionen Wagen mit Pferdebespanuung nicht benützt
werden dürfen.

12 .
(Verbot der Verwendung von Darnpfpfeifen , Nebel¬
hörnern re. als Signalapparate in industriellen

Etablissements .)
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 22 . März 1900,

M .-Z . 205761 6X 1899/XIV:
Auf Grund des Z 98 des Gemeindestatntes für Wien vom 19 . December

890 , L. -G .- und V .-Bl -, Nr . 45 , wird untersagt , dem bei industriellen Unter¬

nehmungen beschäftigten Personale mittels Dampfpfeisen , Nebelhörnern und
sonstigen ähnlichen Vorrichtungen Signale zu geben , welche auch außerhalb
der Betriebsanlage vernehmbar sind.

Übertretungen dieses Verbotes werden nach Z 93 des Gemeindestatntes
für Wien mit Geldstrafen bis zum Betrage von 400 K oder mit Arrest bis
zu 14 Tagen geahndet.

Dieses Verbot tritt am 1. Juli 1900 in Wirksamkeit.

I » .

(Viehtrieb -Ordnnng .)
Der Wiener Magistrat hat unterm 23 . März 1900 , M .-

Z . 31839 ex 1893 und 17803 ox 1900/XV , nachstehende, hin¬
sichtlich § 7, Absatz 2, abgeäudcrte und hinsichtlich der Straßen-
bezeichnuugen richtiggestellte Viehtrieb -Ordnnng kundgemacht:

I . Bestimmungen für das Treiben von Großhornvieh.

8 1-
Das Treiben von Großhornvieh mit Ausnahme der Nutzrinder ist im

Gemeindegebiete von Wien nur ans den hiezu bestimmten Triebwegen und
gegen genaue Beobachtung der in dieser Viehtrieb -Ordnnng enthaltenen Vor¬

schriften gestattet . ^ ^
Das Abtreiben des Großhornviehes vom Wiener Central -Viehmarkte in

die Wiener Schlachthäuser in Gnmpendorf , Meidling , Hernals und Nnssdorf,
sowie über die Verzchrungssteuerlinie hinaus ist nur in den Tagesstunden,
und zwar in den Monaten November , December , Jänner und Februar bis
4 Uhr , in den übrigen Monaten aber bis 6 nachmittags gestattet.

8 3.
Großhornvieh darf vom Central -Viehmarkte und von jenen Bahnhöfen,

in welchen eine Ausladung desselben stattfindet , nur gekoppelt und nur in
Partien von höchstens 20 Stück getrieben werden.

8 4.
Jeder Vieheigenthümer hat zum Treiben seines Hornviehes die erforder¬

liche Anzahl von Treibern beizustellen , und zwar:
a) für ein einzelnes Thier , welches an der Leine zu führen ist, oder für

2 Thiere einen Treiber;
b ) für eine Partie von 3 bis 10 Stück zwei Treiber;
o) für eine größere Partie bis 20 Stück drei Treiber.

Bei Verwendung von 2 oder 3 Treibern hat einer vor deu ^Thieren zu
gehen , um das Ausbrechen derselben zu verhindern.

Wo es die Breite der Straße gestattet , ist das Treiben des Viehes auf
den Tramwaygeleisen verboten.

8 5.
Zum Treiben des Gcoßhornviehes dürfen unter Verantwortung des

Eigenthümers nur brauchbare und verlässliche Individuen mit Ausschluss von
Kindern verwendet werden.

Treiber , welche dem für Dienstleistungen auf dem Central -Viehmarkte
behördlich bestellten Personale entnommen werden , sindlverpflichtet , ihre vom
Marktamte erhaltenen Nnmmern auch während des Treibens aus eine leicht
sichtbare Weise zu tragen.

Der Name des Leiters des Triebes , sowie die Namen der übrigen
Treiber werden vom Marktamte in dem betreffenden Abtriebszettel verzeichnet
und letzterer dem Leiter des Triebes eingehändigt.

8 6-
Die einzelnen Partien dürfen nur in einem Abstande von beiläufig

30 Schritten getrieben werden.
Während des Treibens ist das Zusammenziehen mehrerer Partien unter¬

sagt . Die Treiber haben während des ganzen Weges unmittelbar bei der
Partie , zu der sie gehören , zu verbleiben , jedes ungerechtfertigte Anhalten der
Thiere zu unterlassen und sich insbesondere jeder Misshandlung der Thiere be
Vermeidung der gesetzlichen Strafen zu enthalten.

8 7.
Vom Central -Viehmarkte darf das Großhornvieh zu seinem Bestimmungs¬

orte nur ^anf folgenden Wegen getrieben werden:
Durch das rückwärtige Thor des Central -Viehmarktesfin die Döblerhos-

straße , von da auf der Simmeringer Hauptstraße zum Viaducte der Wien-
Aspangbahn , dann gegen die Skene 'sche Fabrik , weiter (nach Übersetzung des
Slaalsbahnkörpers in die Simmeringerstraße , von dieser durch die Laimecker¬
gasse , Kudli chgasse, Waldgasse , Bürgergasse , den oberen Theil des BUrgerplatzes,
die David gaffe und Neilreichgasse in die Quellengasse bis zum protestantischen
Friedhöfe , dann auf dem hinter diesem Friedhofe gegenüber den Weber 'schen
Häusern angelegten Triebwege , sohin ^ dnrch den Matzleinsdorfer Viadnct der
Südbahn über die St . Marx -Meidlingerstraßc.

Von da sind jene Rinder , welche für das Gumpendorfer Schlachthaus
bestimmt sind , Uber den Margarethenergürtel dorthin zu treiben , dagegen sind
jene Rinder , welche für das Meidliuger Schlachthaus bestimmt sind) durch die
Wilhelmsstraße , Meidlings Hauptstraße , den Feldweg zum Schlachthanse,

! eventuell durch die Natschkygasse in das Schlachthaus "zu bringen . Rinder,
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welche ins Hernalser Schlachthaus getrieben werden , haben ihren Weg über
den Margarethener - , Gaudenzdorfer -, Mariahilfer - , Neubau - und Lerchenfelder¬
gürtel , dann weiter durch die Hasnerstraße , Gablenzgasse , Possingergasse und
die Wattgasse im XVI , und XVII . Bezirke und von dieser durch die Sauter-
gasse in die Wichtelgasse in Hernals und nach Übersetzung der Hernalser Haupt¬
straße in die Nesselgasse zum Schlachthause zu nehmen . Minder endlich , welche
für das Schlachthaus in Nussdorf bestimmt sind , haben nach Passterung der
Gürtelstraße folgende Richtung einzuschlagen : Vom Lerchenfeldergürtel durch
die Veronikagasse in Ottakring und Hernals , die Martinsstraße in Währing,
sohin durch die Gymnasiumstraße nach Döbling und hierauf durch die Schegar-
gasse und Billrothstraße in die Heiligenstädterstraße und Grinzingerstraße in das
genannte Schlachthaus.

Für Rinder , welche nach Brunn , Mödling , Baden u . s. w . gebracht
werden sollen , wird die Triesterstraße als Triebstraße bestimmt.

8 8.
Beinlvieh darf nur dann getrieben werden , wenn es vom Marktamte

als marschfähig erkannt wird ; im anderen Falle ist dasselbe mittels geeignet
construierter Wägen zu transportieren.

Insbesondere aber sind scheue oder nicht marschfähige Stiere direct vom
Markte in das Schlachthaus St . Marx zu bringen und daselbst zu schlachten;
andere Stiere dürfen nur unter besonderen Vorsichten vom Markte abgetrieben
und müssen , gefesselt und mit Blenden versehen , mindestens von je zwei Treibern
geführt oder auf geeigneten Wägen transportiert werden.

II . Bestimmungen für den Transport der Kälber und Schweine.
8 9.

Kälber und Schweine dürfen in Wien nicht getrieben und nur mittels
hiezu geeigneter Wägen transportiert werden.

III . Bestimmungen für das Treiben von Schafen.
8 iv.

Das Treiben von Schafen in den Bezirken I bis IX ist mit .Ausnahme
der Bezirkstheile Kaisermühlen und Neu -Margarethen untersagt . In den Be-
zirkstheilen Kaisermühlen und Nen -Margarethen und in den Bezirken X bis
XIX können sür den Localconsum bestimmte Schafe in Partien bis zu 20 Stücken
auch zur Tageszeit getrieben werden , wobei jedoch jede solche Partie von zwei
Treibern begleitet sein muss.

Das Treiben größerer Schafpartien , welche für den Localconsum in den
Bezirken X bis XIX bestimmt sind , ist nur zur Nachtzeit , d. i . von 10 Uhr
nachts bis 5 Uhr früh und nur auf den im 8)7 bezeichnten Wegen gestattet.

8 ii-
Schasherden , welche - für den Export bestimmt — anf dem Penzinger

Rangierbahnhofe verladen werden sollen , sind auf der im Z 7 vorgeschriebenen
Triebsroute bis zum protestantischen Friedhofe auf der Simmeringerstraße , und
von da auf der Triester Reichsstraße bis zur „ Spinnerin am Kreuz " , und sohin
auf folgendem Wege weiter zu treiben : Auf dem sogenannten Gerichtswege
bis zur Breitenfurterstraße , dann auf dieser bis zur Einmündung der Hetzen¬
dorferstraße , weiter längs dieser über die Verbindungsbahn auf dem nach Lainz
führenden Feldwege (Fasangartengasse ) bis zur Lainzerstraße , dann anf der
Lainzerstraße und in der Fortsetzung auf ^ dem Feldwege nach Unter -St . Veit,
n die St . Veitgasse , über die Banmgartener Brücke in die Schafstallnngen in

iBaumgarten.
Diese Schaftriebe dürfen nur in den Nächten von Sonntag auf Montag,

Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag , und zwar von 10 Uhr
nachts bis 5 Uhr früh staltfinden.

Schlussbestimmungen.

8 12-
Die Überwachung der genauen Einhaltung dieser Viehtrieb -Ordnung

wird durch die Organe des städtischen Marktamtes und der k. k. Sicherheits¬
wache geübt.

Zu diesem Zwecke werden diese Organe an Markttagen die vorgeschriebenen
Biehtriebsrouten begehen , vorkommenden Falles die entsprechenden Verfügungen
treffen und Übertretungen dieser Biehtrieb -Ordnung zur Strafamtshandlung
anzeigen.

8 13-
Übertretungen dieser Viehtrieb -Ordnung werden auf Grund des Z 93

des Gemeindestatutes für Wien mit Geldstrafen bis zu 200 fl., beziehungs¬
weise mit Arrest von je einem Tage für 5 fl. bestraft.

8 11-
Diese Bestimmungen treten sofort in Kraft.

14 .

(Trottoirbespritzung . )
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 25 . März 1900,

M .-Z . 23271/XIV . :

(Auf Grund des Circulares der k. k. n .-ö. Landesregierung vom 28 . April
1799 und des Z 93 des Gemeindestatutes für die k. k. Reichshaupt - und
Residenzstadt Wien vom 19 . December 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 15 , werden die
Eigenthümer , Administratoren oder Besorger der Häuser , der Baugründe oder

sonstigen Plätze , sowohl in der Inneren Stadt , als auch in den übrigen Ge-
meindebezirken , in den Bezirken XI , XII , XIII , XIV , XV , XVI XVII , XVIII
und XIX nur innerhalb der verbauten geschlossenen Bezirkstheile verpflichtet,
die Fußwege in der ganzen Ausdehnung ihrer Realität , und zwar ohne
Unterschied , ob dieselben gepflastert oder ungepflastert find , in der Zeit vom
15 . April bis 15 . October bei trockener Witterung täglich zweimal , und zwar
vormittags zwischen 7 und 8 Uhr , nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr bespritzen,
bei nasser Witterung aber vom Kothe reinigen zu lassen . Von dieser Verfügung
sind auch die Fußwege vor den öffentlichen Gebäuden nicht ausgenommen.

Das Reinigen (Kehren ) der Trottoirs und Fußwege ist bei trockener
Witterung erst nach dem Bespritzen dieser Wege vorzunehmen.

In solchen engen Gassen , in denen keine abgegrenzten Fußwege bestehen,
ist längs der betreffenden Realität ein Flächenraum in der Breite von mindestens
125 m zu bespritzen , beziehungsweise zu reinigen.

In jenen Theilen des X . Bezirkes bis inclusive XIX . Bezirkes , in welchen
dem Eigenthümer der Realität das zur Bespritzung erforderliche Wasser nicht
Verfügung steht, kann der Herr Beztrksamtsleiter nach Bedarf von der Ver¬
pflichtung zur Bespritzung der Fußwege entheben.

Die Nichtbesolgung der Anordnungen dieser Kundmachung wird vom
Magistrate nach dem erwähnten Circulare der k. k. n .- ö. Landesregierung und
nach 8 93 des Gemeindestatntes mit einer Geldstrafe bis zum Betrage von
400 X oder mit einer Arreststrafe bis zu 14 Tagen geahndet.

IS.

(Öffentliche Sammlungen .)
Das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht hat laut Erlasses vom

27 . Februar 1900 , Z . 1356 , dem Comits für die in der Donaustadt
im II . Wiener Gemeindebezirke zu erbauende Kaiserjubiläums¬
kirche , beziehungsweise dem an seine Stelle tretenden Kaiserjubiläums-
Kirchenbauv ereine die Sammlung freiwilliger Beiträge in der Zeit bis
Ende December 1901 in Niederösterreich bewilligt . (M .-Z . 25087/III .)

Erlass der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 8 . März 1900 , Z . 20286 , an
die k. k. Bezirkshauptmannschaft Amstetten:

Das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht hat laut Erlasses vom
10 . Februar 1900 , Z . 33545 s: 1899 , dem Jubiläums - Kirchenbau-
vereine in Amstetten die Veranstaltung von Sammlungen milder Gaben
für Vereinszwecke mittels Einladungsschreiben an bekannte Wohlthäter und
mit Ausschluss der Sammlung von Hans zu Hans in Steiermark , im Küsten-
laude , in Dalmatien , in der Bukowina und in Schlesien im Jahre 1900,
und zwar hinsichtlich Schlesien nur in der Dauer von sechs Monaten , hin¬
sichtlich der beiden erstgenannten Länder aber unter der Einschränkung bewilligt,
dass die Sammlung in der Diöcese Lavant und in den von den jüngsten
Elementarschäden getroffenen Gegenden des Küstenlandes nicht vorgeuommen
werde . Insofern das Ansuchen des obgenannten Vereines die Ertheilung der
Bewilligung für das hierämtliche Berwaltungsgebiet zum Gegenstände !hat,
hat das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht die bezügliche Schlnss-
fassung der k. k. n .- ö. Statthalterei Vorbehalten.

Dem Ansuchen des Vereines um Bewilligung zur Vornahme von
Sammlungen in den anderen Kronländern der Monarchie konnte gewährende
Folge nicht gegeben werden.

Im Grunde des im vorstehenden mitgetheilten Ministerial -Erlasses findet
die k. k. n .-ö. Statrhalterei dem Jubiläums -Kirchenbauvereine in Amstetten
die Sammlungsbewilligung sür Niederösterreich unter den oben angeführten
Modalitäten und auf die Dauer des Jahres 1900 zu ertheilen.

Hievon wird die k. k. Bezirkshauptmannschaft zur weiteren Veranlassung
in Kenntnis gesetzt. (M .-Z . 20435/IIl .)

Die k. k. Statthalterei hat mit Erlass vom 8 . März 1900 , Z . 20531,
dem Vereine „ Werk des heil . Philipp Neri " isn Wien die Be¬
willigung ertheilt , t im Erzherzogthume Österreich unter der Enns imjJahre
1900 eine Sammlung milder Gaben für Vereinszwecke bei bekannten Wohl-
thätern , jedoch mit Ausschluss der Sammlung von Haus zu Haus , sowie
nicht bei öffentlichen Behörden und Ämtern veranstalten zu dürfen . (M --
Z . 19704/III .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 15 . März 1900,
Z . 21046 , den ehrwürdigen Schulschwestern des Mädchen - Erziehungs-
Jnstitutes „Elisabethinum " in Pannaj die Bewilligung erlheilt , in
folgenden Städten > nd Orten Niederösterreichs , und zwar : Wien , Amstetten,
Baden , Bruck a. d. Leitha , Enzersdorf , Hietzing , Ober - Hollabrunn , Kloster¬
neuburg , Horn . Korneubnrg , Krems , Mistelbach , Mödling . Neunkirchen,
St . Pölten , Scheibbs , Tnlln , Waidhofen a . d. Thaya , W - idhofen a . d. Ubbs
und Wiener -Neustadt zu Gunsten des genannten Erziehungsiustitntes milde
Gaben zu sammeln , und zwar anf die Dauer von zwei Monaten und mit
Ausschluss der Sammlung von Haus zu Haus , sowie bei öffentlichen Behörden
und Ämtern . (M .-Z . 21821/III .)

1 « .

(Verzeichnis der täglichen Verpflegsgebüren in den
ungarischen öffentlichen Krankenhäusern . )

. (M .-Z . 21042/XVI .)

1 . Städtisches Krankenhaus in Baja . - ^ ^
2 . Städtisches Krankenhaus in Barts « . 1 „ n4 „
3 . Städtisches Krankenhaus in Beszterczebanya . 1 „ 12 „
4 . Bezirks -Krankenhaus in Borosjenö . 1 ,, 30 „
5 . Gemeinde -Krankenhaus in Csaba . 1 „ 30 „
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6 . Städtischer Krankenhaus in Czeglöd . 1
7 . Gemeinde -Krankenhaus in Csongrad . 1
8 . Städtisches Krankenhaus in Eperjes . 1
9 . Comitats -Krankenhaus in Erdäd . 1

10 . Städtisches Krankenhaus in Gynlafebervär . 1
11 . Städtisches Krankenhaus in Hüdmezöoasar . 1
12 . Städtisches Augen -Krankenhaus in Hüdmezöhely . 1
13 . Comitats -Krankenhaus in Jpolysag . 1
14 . Gebär - und Kinder -Asylhaus in Kaschau . 1
15 . Rudols -Vereins -Krankenhaus in Közdiväsärhely . 1
16 . Städtisches Krankenhaus in Kecskemst . 1
17 . Städtisches Krankenhaus in Komorn . 1
18 . Bezirks -Krankenhaus in Körösbänha . 1
19 . Vereins -Krankenhaus in Güns . 1
20 . Comitats -Krankenhaus in Liptü -Szent -Miklos . 1
21 . Städtisches Krankenhaus in Lugos . 1

X — ü

„ 44
„ 36„10
", 40„ 20
„ 46

I 60„22
„ 40

20

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

17 .

Comitats -Krankenhaus in Ungarisch -Altenburg
Städtisches Krankenhaus in Nagybänya . . .
Gemeinde -Krankenhaus in Nagysomkut .
Comitats -Krankenhaus in Nagyszombat . . .
Stiftungs -Krankenhaus in Nsmetujvari . . .
Gemeinde -Krankenhaus in Orsova.
Gemeinde -Krankenhaus in Sümcg.
Städtisches Krankenhaus in Szekessejervär . .
Städtisches Krankenhaus in Szentes . . . .
Menschenfreund -Krankenhaus in Steiuamanger
Comitats -Krankenhaus in Turocz - Szent -Marton
Graf Kärolyi -Kraukenhaus in Ujpest.
Städtisches Krankenhaus in Ujvidök.
Städtisches Krankenhaus in Veszprsm . . . .
Städtisches Krankenhaus in Zenta.
Städtisches Krankenhaus in Zombor . . . .

X 50
„ 40
„ io
.. 30

42

»' 20
48„20„20

„ 50

50
. 20
I 20

(Nachtrag zur Neueintheilung der Landwehr -Territorialbereiche Josefstadt und Lemberg in fünf Landsturm¬
bezirke . )

Zuweisung der im laufenden Jahre neu gebildeten Bczirkshauptmannschaftenz» den Landwehr-Ergiinzungs- und ^andsturm-Bezirks-
Cominanden.

Landwehr-
Territorial-

Bereich

Politische Ergänzungs-

bezirks -Behörde zweiter

Instanz (politisches

Verwaltungsgebiet)

Neue

Bezirkshaupt-

mannschaft

Werden zugewiesen dem

Landwehr - Ergänzungs-

bezirks -Commando
s 8

HIsN

Nr. Standort Nr.

Landsturm - Bezirke

Landsturm -Bezirks-

Commando , beziehungs¬

weise dessen Expositur

Benennung Nr. Standort

L 2

N

Nr.

Josefstadt Prag Nachod 11 Jiäiu Mein
II

(neu)
(Expositur)

Jaromsr

Statth .-Z . 90516 sx 1899 , zu Nr . 31049/2109 IV b 6x 1899 . (ilä M .-Z . 211010/XVI ex 1899 .)

ll. Nmmallvbestimnumlsen.
81 adti alh:

18 .

(Anschluss der bei den Antomaten -Buffets in Ver
Wendung stehenden Gläserspnlungen System Bert«

an die Hochqnellenleitnng .)
Der Stadtrath hat mit Beschluss vom 8. März 1900,

Z . 2023 (M .-Z . 203049/VII sx 1899 ), den Anschluss der bei
den Automaten -Buffets in Verwendung stehenden Gläserspülungen
System Eduard Berts  an die Hochquellenleitung unter den
folgenden Bedingungen genehmigt:

1 . Der Gesuchsteller hat jede einzelne Einbauung dem Stadtbauamte
(Abtheilung VII a) unter gleichzeitiger Namhaftmachung des Installateurs,
welcher den Anschluss an die Hochguellenleitung bewerkstelligt , anzuzeigen.

2 . Dieser Anschluss darf nur durch einen behördlich concessionierten
Wasserleitungs -Installateur nach den Vorschriften des Regulativs ausgeführt
werden.

3 . Falls ein industrieller oder außergewöhnlicher Wasserbezug noch nicht
besteht , ist mit dem Anschluss des Apparates an die Hochguellenleitung die
Verpflichtung einer solchen Anmeldung verbunden.

4 . Die Bedingungen 1, 2 und 3 sind , soweit denselben bei den bereits
bestehenden Automaten -Buffets noch nicht entsprochen ist, nachträglich , und
zwar innerhalb dem Zeiträume von einem Monat zu erfüllen.

Die Anzeige der Verwendung dieser Spülapparate hat bei dem magi¬
stratischen Bezirksamte des Standortes des Automaten -Buffets zu erfolgen,
wo auch das Jndnstriewasser zur Anmeldung zu bringen ist.

1».
(Erker und Loggien . )

Der Wiener Stadtrath hat zufolge Beschlusses vom 23 . März 1900 , I
Z . 3040 (M .-Z . 19602 ex 1900/IX ), in Abänderung seines Beschlusses vom !
10 . August 1899 , Z . 7531 , bestimmt , die Bewilligung zur Herstellung von
Erkern und gedeckten Loggien dann zu ertheilen , wenn der Bauwerber sich

bereit erklärt , für die gemäß A 60 der Wiener Bauordnung erforderliche Zu¬
stimmung der Gemeinde Wien als Eigenthvmerin des Straßengrundes zur
Herstellung dieser Vorbauten sich entweder im Falle einer Grundabtretung
die Ausladungsfläche der Ecker bei der Berechnung der Schadloshaltung im
dreifachen Ausmaße in Abzug bringen zu lassen , oder wo keine Schadlos-
haltung eintritt , einen dem Grundwerte der betreffenden Ansladefläche der
fraglichen Realität entsprechenden Betrag vor Ausfertigung des Bauconsenses
zu den eigenen Geldern der Gemeinde bei der städtischen Cassa einzubezahlen.

Bei über einander angeordneten Eckern oder Loggien mit verschiedener
Größe ist die größte Ausladefläche dieser Vorbauten der Berechnung zugrunde
zu legen.

Bezüglich anderer als der obwähnten Vorbauten wird von Fall zu Fall
entschieden werden.

ZliaMi al:
so.

(Rückvergütung vou Gewerbeschulbeiträgen . )
Erlass des Magistrats -Directors Tach au vom 9. April

1900 , M .-Z . 22721,/XVII:
Mit den h. ä . Normalien vom 15 . Mai 1889 , Z . 215922 ex 1898 , und

vom 7. Juni 1890 , Z . 96928 (enthalten in der Beilage zum Amtsblatte der
Stadt Wien , Jahrgang 1899 , Seite 63 und 102 ), wurden in Bezug auf die
Ausweisung der von den Mitgliedern einzelner Gewerbegenossenschaften inner¬
halb eines Jahres gezahlten Gewerbeschulbeiträge insbesondere auch bezüglich der
Unterscheidung zwischen Zahlungen für die Jahre bis einschließlich 1897 und
solchen für die folgenden Jahre Weisungen ertheilt.

Infolge Festsetzung verschiedener Umlagepercente für die Landesumlage
zur allgemeinen Erwerbsteuer für das Jahr 1899 ergibt sich nun bei der
summarischen Verbuchung der Zahlungen , weiters die Nothwendigkeit , bei der
Ermittlung der innerhalb des Jahres 1899 entrichteten Gewerbeschulbeiträge
von den für dieses Jahr geleisteten Zahlungen an Steuer sammt Zuschlägen
jene besonders anszuweisen , welche von den Angehörigen der I . und II . Er-
werbsteuerclasse geleistet wurden.

Demnach sind zu unterscheiden:
1, Zahlungen für das Jahr 1898 und von Erwerbstenerpflichtigen der

III . und IV . Classe pro 1899 . Hier beträgt die Gewerbeschulumlage 1'72 Percent
der Gesammtabstattung;
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2 . Zahlungen pro 1899 von Angehörigen der I . und II . Erwerbsteuer-
classe (Umlagepercent 1 6t der Einzahlung ) und

3 . Zahlungen pro 1897 und für die früheren Jahre (Umlagepercent 2 83
der Einzahlung ) .

Falls in den seitens der betheiligten Gewerbegenossenschaften zur Vorlage
gelangenden ' Mitgiederverzeichnissen nur für zwei Spalten Raum vorhanden
ist, können letztere derart verwendet werden , dass in dieselben die unter 1 und 2
bezeichnten Zahlungen mit schwarzer Tinte und die Zahlungen für die früheren
Jahre (zu 3) in die Spalte für die Zahlungen sä 2 mit rother Tinte ein¬
gesetzt werden.

Aus den drei Summen ist sodann unter Anwendung der oben an¬
gegebenen Berechnungsschlüffel die in allen Zahlungen enthaltene Summe der
Gewerbeschulbeiträge zu ermitteln.

Endlich können bei der Ausweisung der gezahlten Gewerbeschulbeiträge
auch solche Unternehmungen in Betracht kommen , welche der Erwerbsteuer
nach dem zweiten Hauptstücke des Gesetzes über die directen Personalstenern
unterliegen.

In solchen Fällen ist angesichts der Bestimmungen der ZZ 93 , 101,
Abs . 1 , 102 , Abs. 1 und 103 Personalsteuergesetz vor allem zu erheben , ob
etwa verschiedene Unternehmungen derselben juristischen Person vereint be¬
steuert erscheinen und bejahenden Falles wegen Ermittlung der ans die in
Betracht kommende Beschäftigung entfallenden Erwerbsteuer im Sinne des
h. ä . Normales vom 15 . Mai 1899 , Z . 215922 er 1898 vorzugehen.

Der Gewerbeschulbeitrag berechnet sich bei dieser Erwerbsteuergattung
pro 1898 mit 0 001754 und pro 1899 mit 0 001669 der Gesammtleistung,
während für die Jahre bis einschließlich 1897 das Berechnungspercent wie bei
der alten Erwerbsteuer überhaupt 2 '88 beträgt.

Bei diesem Anlasse wird neuerlich darauf hingewiesen , dass derartige An¬
gelegenheiten mit der thunlichsten Beschleunigung zu behandeln sind.

Hievon werden die magistratischen Bezirksämter behufs sofortiger Ver¬
ständigung der zugehörigen Steueramts -Abtheilung , dann die Steneramts-
Direction und die Leitung des Steuer - und Wahlcatasters in Kenntnis gesetzt.

31.
(Competenz -Erweiterung des Magistrates .)
Magistrats -Directvr Tachan hat mit Erlass vom 11. April ^

1900, M .-D .-Z . 738, Nachstehendes bekanntgegeben:
Laut § 97 , lit . e des neuen Wiener Gemeindestatutes (Landesgesetz vom !

24. März 1900 , L.-G.-Bl . Nr . 17) hat di- Competenzdes Magistrates insofern !
eine Erweiterung erfahren , als demselben nunmehr auch die Bewilligung zur
Veräußerung von beweglichem Gemeindevermögen im Werte von weniger als
100 L und die Abschreibung uneinbringlicher Gemeindeforderungen unter 100 L
znsteht.

Da nun die magistratischen Bezirksämter als städtische Behörden anzu¬
sehen sind , welche zum Zwecke der Geschäftsvereinfachung hinsichtlich der ihnen
zugewiesenen Agenden den Magistrat in den einzelnen Bezirken zu vertreten
haben , so hat sich der Herr Bürgermeister bestimmt gefunden , im Interesse der
Arbeitstheilung und Geschäftsvereinsachung zu verfügen , dass die magistratischen
Bezirksämter auch zur Vornahme der im Z 97 , lit . « des neuen Gemeinde¬
statutes enthaltenen Amtshandlungen , insoweit sie überhaupt in ihren Wirkungs¬
kreis fallen , berechtigt sind , wobei selbstverständlich jeder Fall beziehungsweise
jede Partei und jeder Schuldtitel einzeln in Betracht zu ziehen ist.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1866 publieierten Gesetze und Verordnungen .)
Reichsgesetzblatt.

Nr . 56 .^Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 10 . März 1900 , betreffend die Zoll¬
abhandlung von gelbemZund grünlichem Nicinusöl in Fässern.

Nr . 51 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 10 . März 1900 , betreffend die Ver¬
zollung von Elektroden.

Nr . 53 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 10 . März 1900 , betreffend die Ab¬
änderung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum Zoll¬
tarife beim Schlagworte „ Wäsche " .

Nr . 5 » . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 10 . März 1900 , betreffend die Zoll¬
behandlung von Braunkohlentheerpech und Mineralölpech (Petroleumpech ).

Nr . 54 . Verordnung der Ministerien der Finanzen

gänznng der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum Zoll¬
tarife beim Schlagworte „Kürschnerwaren " .

Nr . 55 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 10 . März 1900 , betreffend die Zoll¬
behandlung des künstlichen kohlensauren Baryts ( Bariumcarbonats , kohlen¬
sauren Bariums ), sowie des kaustischen Baryts (Ätzbaryts , Barythydrats,
Barinmhydroxydes , Bariumoxydhydrates ) .

Nr . 56 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 11 . März 1900 , betreffend die Zulassung einer Hängebahn¬
wage zur Aichung und Stempelung.

Nr . 57 . Kundmachung des Handelsministeriums
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I . Verordnungen und Entscheidungen.
i.

(Manipulation hinsichtlich der von den städtischen
Casse » ansznzahlenden Dienstbeziige in Ansehung

der Personaleinkonimett - und Besoldungssteuer . )
Die k. k. Finanz -Landes -Direction in Wien hat mit Note

vom 22 . November 1899 , Z . 71734 (M .-Z . 203171M ), dem
Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Finanzministerium hat mit Erlass vom 3 . November 1899,
Z , 59826 , eine neue Manipulationsvorschrift für Hoch, Staats - und öffentliche
Fondscaffkn , sowie Lassen der k. u . k. Privat - und Familienfonde hinsichtlich
der Personaleinkommen - und Besoldnngssteuer von Dienstbezügen (R .-G .-Bl.
Nr . 209 er 1899 ) herausgegeben.

Gleichzeitig wurde auch die Anzeige (Formular 4 .), welche künftig nicht
mehr in juxtierten Heften , sondern auf losen Blättern zu erstatten sein wird,
geändert und eine Neuauflage derselben veranlasst.

Diese Anzeige , welche die Lager Nr . 365 Groß -Concept beibehält , kann
vom hierortigen Ökonomat in der bisherigen Weise bezogen werden.

Die Anzeigen über die im Jahre 1899 ausbezahlten Dienstbezüge sind
bereits nach den geänderten Bestimmungen zu verfassen und die Einstellung
der Beträge in der Anzeige ausschließlich in der Kronenwährung vorzunehmen.

Hievon wird der Magistrat mit dem Beifügen in die Kenntnis gesetzt,
dass im übrigen die Bestimmungen des Finanzministerial -Erlasses vom 6. Jänner
1898 , Z . 65191 , h . o. Jntimat . vom 29 . Jänner 1898 , Z . 1940 (Siehe
Amtsblatt Nr . 16 er 1898 , „ Gesetze, Verordnungen rc . 41 , 21 xa § . 19 ) auf¬
recht bleiben.

2 .

(Schutzimpfung gegen Wuth (Lyssa ) . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 28 . De-

cember 1899 , Z . 96947 (M .-Z . 216745/VIII ), dem Wiener

Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:
Während des vierjährigen Bestandes der staatlichen Schntzimpfungsanstalt

gegen Wuth (Lyssa) in Wien (in der k. k. Krankenanstalt „ Rudolfstiftung " ,
Ili . Gemeindebezirk , Boerhavegasse 2 und Rudolfsgasse 15 ) , haben sich in
Bezug auf die Überstellung von auswärtigen Hilfsbedürftigen in die gedachte
Anstalt Übelstände ergeben , auf welche hiemit zufolge Erlasses des k. k.
Ministeriums des Innern vom 23 . October 1899 , Z . 15478 , behufs Ver¬
meidung derselben in künftigen Fällen aufmerksam gemacht wird.

Insbesondere wurde in mehreren Fällen die Wahrnehmung gemacht,
dass bereits an Wuth erkrankte Personen zur antirabischen , ihrem Wesen nach
vorbeugenden (nicht etwa die ausgebrochene Krankheit heilenden ) Behandlung
in die k. k. Krankenanstalt „ Rudolfstiftnng " gebracht , dass ferner von
wüthenden oder der Wuth verdächtigen Hunden gebissene Personen ohne ent¬
sprechende Belehrung über die mindestens 14tägige Behandlungsdauer , oder
verspätet , nicht selten sogar erst nach Wochen , oder aber ohne Mittheilung
darüber , ob die betreffenden Thierekzweisellos wuthkrank , beziehungsweise dieser
Krankheit bloß verdächtig waren , in die Schntzimpfungsanstalt gegen Lyssa be¬
fördert wurden.

Zum Zwecke der Behebung dieser Mängel wird dem Wiener Magistrate
die angeschlossene , vom n .-ö. Landes -Sanitätsrathe verfasste , von dem k. k.
Ministerium des Innern zur Verbreitung geeignet befundene Belehrung über
Aufnahme und Behandlung von Pfleglingen der erwähnten Anstalt mit der
Aufforderung zugemittelt , die unterstehenden Organe , sowie auch weitere
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Bevölkerungskreise in geeigneter Weise mit dem Inhalte dieser Belehrung
bekanntzumachen.

Hiebei hat das k. k. Ministerium des Innern mit dem eingangs be¬
zogenen Erlasse ausdrücklich bemerkt , dass , obgleich die Behandlung in der
Schutzimpfungsanstalt gegen Lyssa in der Regel ambulatorisch erfolgt , heil¬
bedürftige Personen , welche für ihre Unterkunft und Verpflegung nicht sorgen
können , in den Verpflegsstand der k. k. Krankenanstalt „ Rudolfsstiftnng " auf-
genommen werden

Um bei Einleitung der antirabischen Behandlung genügende Anhalts¬
punkte dafür zu erlangen , ob eine Wuthinsection vorliege , ist auch in der
Richtung Vorsorge zu treffen , dass im Grunde der Bestimmung der Durch¬
führungs - Verordnung zum Thierseuchengesetze (Z 35 ) in Fällen , in welchen
Menschen von wuthverdächtigen Thieren gebissen worden sind , die betreffenden
Thiere — insofern dieselben ohne Gefahr eingesangen und sicher untergebracht
werden können — nicht sofort getödtet , sondern verwahrt und unter thier¬
ärztliche Beobachtung gestellt werden , um den Bestand der Wuth constatieren
oder ausschließen und hienach die entsprechenden weiteren Maßnahmen treffen,
eventuell den gebissenen Personen Beruhigung gewähren zu können.

Im Falle der Tödtuug oder des Verendens wuthverdächtiger Thiere,
von welchen Menschen gebissen worden sind , ist stets der Kopf sammt dem
ersten Drittel des Halses des betreffenden Cadavers im Sinne des Erlasses
des k. k. Ministeriums des Innern vom 23 . September 1895 , Z . 29202
(österr . Sanitätswescn Nr . 46 ), direct an das k. u . k. Militär -Thierarznei-
Jnstitut und die thierärztliche Hochschule in Wien behufs Durchführung der
erforderlichen diagnostischen Thierimpfungen zu senden.

In jedem Falle ist vorzusorgen , dass den Hilfsbedürftigen die rascheste
Abreise in die Schutzimpfungsanstalt ermöglicht und das amtliche Certisicat
über die Nothwendigkeit der antirabischen Behandlung nach dem in der Nr . 39
des „Österreichischen Sanitätswesens " vom Jahre 1894 veröffentlichten For¬
mulare unverweilt ausgestellt werde.

In den vierwöchentlichen Nachweisungen über Jnfectionskrankheiten ist
hinsichtlich der von wuthverdächtigen Thieren gebissenen Personen regelmäßig
anzuführen , ob die gedachten Personen der präventiven Pasteur ' schen Be¬
handlung zngeführt worden sind , beziehungsweise ans welchem Grunde dieselbe
unterblieb.

Der Gesundheitszustand der gebissenen , auch der mittels Präventiv¬
impfung behandelten Personen ist durch ein Jahr lang in Evidenz zu halten.

Über die anlässlich dieser Beobachtungen gewonnenen Erfahrungen ist
im jährlichen Sanitätsberichte der Amtsärzte lit . k , in einem gesonderten
Abschnitte zu berichten.

Bei der Bekämpfung der Wuthkrankheit an Menschen und Thieren wird
das einvernehmliche Vorgehen der Sanitäts - und Veterinärbeamten der poli¬
tischen Behörden jederzeit vorausgesetzt.

Was die Frage anbelangt , ob die Überwachung des Gesundheitszustandes
der Lyssa-Impflinge im Gebiete der Stadt Wien durch die städtischen oder
wie bisher durch die polizeilichen Sanitätsbeamten stattfinden solle, so hat sich
das k. k. Ministerium des Innern zu einer Änderung der diesfalls bestehenden
Vorschriften nicht veranlasst gefunden , sondern die Anordnung empfohlen , dass
die Polizeiärzte , welchen diese Amtshandlung laut Dienstes -Jnstruction obliegt,
sich in derlei Fällen stets mit den betreffenden städtischen Ärzten im kürzesten
Wege ins Einvernehmen zu setzen haben.

Der Magistrat hat dementsprechend ungesäumt das Weitere zu ver¬
anlassen und wird über irgendwie bemerkenswerte einschlägige Vorkommnisse
anher zu berichten sein.

* *

Bekehrung
über die Schutzimpfung von Personen , welche von wuthverdächtigen Thieren
gebissen wurden und über die Aufnahme in die Schutzimpfungsanstalt gegen

Wuth in Wien.
In der seit dem Jahre 1894 bestehenden Schutzimpfnngsanstalt gegen

Wuth in Wien (in der k. k. Krankenanstalt „ Rudolfsstiftung ") werden von
wüthenden oder von wuthverdächtigen Thieren verletzte Personen einer gegen den
Ausbruch der Wuthkrankheit gerichteten Behandlung (nach Pasteur ) unterzogen.

Diese Behandlung ist, soweit dieselbe ambulatorisch stattfindet , unentgeltlich
und nimmt in leichten Fällen 14 , bei schweren Verletzungen (z. B . Bissen im
Gesicht ) 20 bis 30 Tage in Anspruch.

Die Behandlung besteht in Einspritzungen unter der Haut , welche täglich
einmal vorgenommen werden , daher die Aufnahme des Verletzten in die Kranken¬
anstalt gewöhnlich nicht erforderlich ist ; sie ist vielmehr nur bei solchen Personen
wünschenswert , welche entweder — wie Kinder — ohne Begleitung Erwachsener
kein geeignetes Unterkommen in Wien finden — oder wie völlig Unbemittelte
— unterstandslos sind.

Im Jutereffe einer sicheren Wirkung der Behandlung ist es erforderlich,
dass diese Impfungen möglichst bald , in den ersten Tagen nach der Verletzung
beginnen können . Bei bereits vorhandenen Erscheinungen der Wuthkrankheit
ist die Behandlung nicht mehr anwendbar und sind solche Kranke in ihrem
eigenen Interesse und dem ihrer Umgebung nicht nach Wien zu dirigieren.
Sollte aber ein solcher Transport unvermeidlich sein , so ist eine verlässliche
Begleitperson , die von einem Arzte zu instruieren ist, beizustellen.

Die in die Schutzimpfanstalt gegen Wuth in Wien überwiesenen Personen
haben das vorgeschriebene amtliche Certisicat , welches auch die das wüthende
oder wuthverdächtige Thier betreffenden Angaben zu enthalten hat , mitzubringen.

Mittellosen heilbedürftigen Personen , welche sich behufs antirabischer
Behandlung in die Lyssa-Schutzimpfnngsanstalt nach Wien begeben , beziehungs¬
weise auch dem etwa nothwendigen Begleiter solcher Verletzten werden seitens

der Bahnverwaltungen laut Erlass des Ministeriums des Innern vom 23 . Sep¬
tember 1899 , Z . 19386 , Fahrpreisbegünstigungen gewährt.

Bei begründetem Wuthverdachte ist nicht erst das Ergebnis der eingeleiteten
experimentellen Constatierung der Wuth abzuwarten , sondern sofortige Be¬
handlung zu empfehlen.

».
(Bemessung der Canaleinmündungsgebüren bei

villenartiger Berbanung . )
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofcs vom

26 . Jänner 1900 , Nr . 599:

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Dr . Ritter v. Alter,  in Gegenwart der Räthe des k. k. Ver-
waltungsgerichlshofes Dr . Reissig,  Dr . Zistle  r , Dr . Ritter v . Heiterer
und Trnxa,  daun des Schriftführers k. k. Bezirks -Commissärs Freiherrn
v. Apfaltrern,  Uber die Beschwerde des Arthur Felkl,  k . k. Finanz-
Ober -Commissär in Wien , gegen die Entscheidung des Wiener Stadtrathes
vom 19 . Juli 1898 , Z . 16787 , betreffend die Bemessung einer Canal-
einmündungsgebür , nach der am 26 . Jänner 1900 durchgeführten öffentlichen,
mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Re¬
ferenten , sowie der Ausführungen des Dr . Robert S w o b o d a, Hof - und
Gerichtsadvocat in Wien , für den belangten Wiener Stadtrath zu Recht
erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen . Ein Kostenzuspruch
findet nicht statt.

Entscheidungsgründe:
Gegenstand der vorliegenden Beschwerde des Arthur Felkl  in Wien ist

die Entscheidung des Wiener Stadtrathes vom 27 . Juli 1898 , Z . 16787 , mit
welcher dem Ansuchen des Beschwerdeführers um Herabsetzung , respective theil-
weisen RUckersatz der ihm auf Grund des Gesetzes vom 19 . Jänner 1890,
L.-G .-Bl . Nr . 9, für sein Haus Grundbuchs -Einlage Unter -St . Veit Nr . 391,
Or .-Nr . 25 Neue Weltgasse , mit 240 fl. vorgeschriebenen Canaleinmündungs-
gebür keine Folge gegeben worden ist.

In der vom Wiener Sladtrathe gegen diese Beschwerde erstatteten Gegen¬
schrift wird eingewendet , dass der Beschwerdeführer es unterlassen habe , gegen
den die obbezeichnete Gebür betreffenden Zahlungsauftrag die ihm gesetzlich
zugestandenen Rechtsmittel , insbesondere gemäß Z 73 des Wiener Gemeinde¬
statutes den Recurs an den Sladtrath zu ergreifen ; dass er vielmehr nur ein
Ansuchen um Herabsetzung der Gebüren eingebracht habe , dass die Ent¬
scheidung über dasselbe im freien Ermessen des Stadtrathes gelegen gewesen,
und dass , abgesehen hievon , der Beschwerdeführer es unterlassen habe , gegen
die hierüber erfloffene Stadtraths -Enkscheidung gemäß Z 100 des Gemeinde¬
statutes die Berufung an den Statthalter zu ergreifen , dass demnach die vor¬
liegende Beschwerde nach den ßZ 3 , lit . o, und 5 des Gesetzes vom 22 . Ok¬
tober 1875 , R . G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , unzulässig sei.

Der Verwaltungsgerichtshof war jedoch nicht in der Lage, diese Ein¬
wendungen als gerechtfertigt zu erkennen.

Die Eingabe des Beschwerdeführers ist zwar nicht als Recurs bezeichnet,
sie enthält auch nur eine an die erste Instanz , das magistratische Bezirksamt,
gerichtete Bitte ; allein der Beschwerdeführer hat darin nicht um eine Nachsicht
einer von ihm nach dem Gesetze zu entrichtenden Gebür gebeten , sondern be¬
hauptet , dass er nach dem Gesetze zu der Entrichtung derselben in dieser Höhe
nicht verpflichtet sei , also die erstinstanzliche Entscheidung als eine dem Gesetze
nicht entsprechende bezeichnet , worin eben das Wesen der Anfechtung einer
Entscheidung mittels eines Rechtsmittels gelegen ist.

Wie die Beilagen der Gegenschrift selbst Nachweisen , ist der Zahlungs¬
auftrag des magistratischen Bezirksamtes , betreffend die Canaleinmündungs-
gebür , dem Arthur Felkl  am 17 . Mai 1898 zugestellt worden , demnach er¬
scheint die am 19 . Mai 1898 beim magistratischen Bezirksamte überreichte , in
Frage stehende Eingabe als innerhalb der im H 73 des Wiener Gemeinde-
statules normierten 14tägigen Recursfrist eingebracht.

Auch die mit der Sache befassten Behörden haben dieselbe thatsächlich
als Recurs behandelt . Das magistratische Bezirksamt hat darüber nicht selbst
entschieden , sondern sie mit dem Anträge auf Abweisung an den Stadtrath
vorgelegt , ihr also den Devolutiv -Effect zuerkannt . Der Stadtrath hat die
Sache in eben diesem Sinne aufgefasst , also die fragliche Eingabe nicht dem
Bezirksamte zur Entscheidung zurückgestellt , sondern darüber selbst entschieden,
und zwar , wie in der Gegenschrift ausdrücklich hervorgehoben wird , unter
Hinweisung ans die Bestimmungen des Z 2 des eingangs bezeichnten Gesetzes,
nicht aber unter Anwendung des weder in der Erledigung citierten , noch auf
den Fall überhaupt anwendbaren Landesgesetzes vom 9. April 1894 , L.-G .-Bl.
Nr . 9 . — Wenn aber die fragliche Eingabe als Recurs anzusehen war und
thatsächlich angesehen wurde , so entfällt hiemit von selbst die aus Z 3 , lit «
des Gesetzes über den Verwaltungsgerichtshof abgeleitete Einwendung . Ebenso
erscheint die aus Z 5 lex . oit . hergeleitete Einwendung , da nach dem Gesagten
der Recurs gegen den Zahlungsauftrag thatsächlich und rechtzeitig eingebracht,
der administrative Jnstanzenzug daher nicht versäumt worden ist, als un¬
begründet.

Was aber diese Einwendung in der Richtung betrifft , dass gegen die
Entscheidung des Stadtrathes nicht die Berufung an den Statthalter ergriffen
worden ist, so erscheint dieselbe^ alszgänzlich verfehlt , da nach Z 82 des Wiener
Gemeindestatutes gegen Entscheidungen des Stadtrathes eine Berufung über¬
haupt nicht zulässig ist, und in Z 100 ibiä . nicht eine Berufung und überhaupt
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nicht ein ordentliches Rechtsmittel normiert , sondern nur von dem staatlichen
Aufsichtsrechte gesprochen wird , auf dessen Handhabung aber eine Partei kein
Recht hat , so dass ihr auch gegen die Verweigerung der Anwendung dieses
Rechtes der Staatsverwaltung die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof
nicht offen steht.

Es ist also im vorliegenden Falle der gesetzliche Jnstanzenzug erschöpft
und die Sache im administrativen Wege ausgetragen worden , daher der Ver¬
waltungsgerichtshof in die mentale Entscheidung über die Beschwerde ein¬
zugehen berufen erscheint.

In dieser Richtung aber ist davon auszugehen , dass für die Bemessung
der Canaleinmündungsgebür nach Z 2 des Gesetzes vom 19 . Jänner 1890
einzig und allein maßgebend ist die Länge und Ausdehnung der Straßenfront
der betreffenden Realität , nicht aber die eines Gebäudes . Es kommt also
lediglich darauf an , wieviel Meter jene Linie misst , welche die Grenze zwischen
dem in Frage kommenden Grundstücke und der öffentlichen Straße bildet.

Nach eben der angeführten Vorschrift des Z 2 ist es hiebei ganz gleich-
gillig , ob die ans diesem Grundstücke errichteten Gebäude bis zu dieser Grenz¬
linie reichen oder hinter derselben znrückstehen.

Nothwcndigerweise muss es demnach für die Bemessung der Gebür auch
entscheidend sein , wenn das Zurückweichen des Gebäudes hinter die Straßen¬
front zugleich eine Verkürzung der an die Straße anstoßenden Anßenmaner
des Gebäudes , beziehungsweise eine eingeschränkte Ausnützung der Grund¬
fläche zu Bauzwecken zur Folge hat . Dies wird aber regelmäßig dann der
Fall sein , wenn unter Anwendug des im Z 82 der Bauordnung für Wien
vom 17 . Jänner 1883 , statuierten Vorbehaltes für eine Gasse die sogenannte
villenartige Verbauung angeordnet und , wie hinsichtlich des Hauses des
Beschwerdeführers unbestritten und actenmäßig feststeht, auch durchgeführt
worden ist.

Die nach Z 2 Ißss. eit . vorgenommene Bemessung der Canaleinmündungs¬
gebür mit 12 fl . für jedes laufende Meter der Straßenfront der Realität des
Beschwerdeführers muss demnach als gesetzlich gerechtfertigt erkannt werden.

Auf die Bestimmung des Z 6 1s§ . oit . kann der Beschwerdeführer sich
nicht mit Erfolg berufen , denn dieselbe , welcher zufolge , „ wenn eine Realität
nur zum Thcile verbaut und der restliche Grund dagegen in seiner ganzen
Fläche als Hof , Garten u . s. w . verwendet wird , die Canaleinmündnngsgehür
für den verbauten Theil der Realität nach den Bestimmungen des Z 2 des
Gesetzes , für jedes laufende Meter der unverbauten Platz - oder Straßenfronten
aber mit 6 fl. zu bemessen ist " , wobei aber hinzugesetzt wird , dass „wenn
nachträglich eine theilweise oder gänzliche Verbauung des zur Zeit der ur¬
sprünglich vorgenommenen Bemessung der Canaleinmündungsgebür unverbaut
gewesenen Grundes eintreten sollte , der Ergänznngsbetrag von 6 fl. für jedes
laufende Meter der Platz - oder Gassenfrouten des nachträglich in die Ver¬
bauung einbezogenen Theiles der Realität nachznzahlen ist" , kann — ohne in
einem nicht zu beseitigenden Widerspruch mit den Bestimmungen des Z 2 zu
gerathen — nur in der Weise ausgelegt werden , dass man , die beiden Sätze
zusammenfasseiid , den darin geregelten Fall nur dann als gegeben anerkennt,
wenn die vollständige Verbauung eines Bauplatzes Physisch und rechtlich
möglich erscheint , vom Beschwerdeführer aber vorläufig von einer solchen voll¬
ständigen Verbauung aus was immer für Gründen abgesehen wird . Auf
Fälle , wie der vorliegende , in welchem eine eventuelle künftige Verbauung
der freigebliebenen Theile des Grundes weder in Aussicht genommen ist, noch
gesetzlich als zulässig erscheint , muss die Anwendung der Bestimmungen des
Z 6 als ausgeschlossen angesehen werden.

Es ist demnach die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

4 .
(Strafverfahren hinsichtlich der in Bosnien nnd in
der Hereegovina sich aufhaltenden Landsturmpflich¬
tige » wegen unterlassener Vorstellung sMeldung ) ) .

Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 7. März 1900,
Z . 11889 (M .-Z . 20282/XVI ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das Ministerium für Landesvertheidigung ist zur Kenntnis gelangt , dass
infolge der mit dem hierstelligen Erlasse Nr . 1402 , prass . IV 1> vom
22 . Mai 1896 (Statthalterei -Jntimation vom 23 . Juni 1896 , Nr . 53696 ),
ausgegebenen Ergänzung zu Z 12 , Punkt 2 der Landsturm -Meldevorschrift
für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder exclusive Tirol
und Vorarlberg bei Ausübung des Strafverfahrens hinsichtlich der in Bosnien
und in der Hereegovina sich aufhaltenden Landsturmpflichtigen wegen unter¬
lassener Vorstellung (Meldung ) ungleichmäßig vorgegangen wird.

Diesfalls hat das genannte Ministerium mit dem Erlaffe vom
2 . Februar 1900 , Nr . 38830 IV b (2713 ) sx 1899 , eröffnet , dass die
erwähnte Ergänzung des H 12 , Punkt 2 , sich nur auf das Alinea 1 dieses
Punktes bezieht , während die Bestimmungen der folgenden Alineas 2 , 3
und 4 unverändert geblieben sind.

Diesen Bestimmungen gemäß steht das Strafverfahren und das Er¬
kenntnis wegen unterlassener Vorstellung (Meldung ), welche von den Land¬
sturmpflichtigen während ihres Aufenthaltes außerhalb des diesseitigen Staats¬
gebietes und den Ländern der ungarischen Krone , somit auch während ihres
Aufenthaltes in Bosnien und in der Hereegovina begangen wurde , der
Politischen Behörde der Heimatsgemeinde des Betreffenden zu.

Im Z 12 . Punkt 2 der mit dem Gesetz- und Verordnungsblatt für die
gefürstete Grafschaft Tirol und das Land Vorarlberg (Jahrgang 1895,

XVII . Stück ) ausgegebenen gleichen Vorschrift für diese Länder sind die
gedachten Bestimmungen vollinhaltlich zum Ausdrucke gebracht.

Dieser Erlass ist bei der betreffenden Stelle des eingangs «silierten
Erlasses und bei dem Z 12 , Punkt 2 der Landsturm -Meldevorschrift für die
im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder exclusive Tirol und
Vorarlberg vorzumerken.

Hievon sind auch die magistratischen Bezirksämter in Kenntnis zu setzen.

5 .

(Evidenzhaltnng der in n . -ö . Landes -Jrrenanstalten
untergebrachten Wehr - und Landsknrmpflichtigen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 30 . März 1900,
Z . 24956 (M .-Z . 26839/XVI ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Mittheilung des n .-ö. Landesausschusses haben sich zu wiederholten,
malen bei dem Ableben männlicher Pfleglinge der n .-ö. Landes -Jrrenanstalten,
welche das wehrpflichtige Alter noch nicht überschritten haben , hinsichtlich der
Matrikenführung insofern Anstände ergeben , als die betreffende Jrrenanstalts-
Direction nicht in der Lage war , dem Matrikelführer des Sterbeortes den
Geburtsort der Pfleglinge bekanntzugeben , wodurch diesem die Möglichkeit
benommen war , der mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern vom
27 . Juli 1870 , Z . 10148 , zum Zwecke einer ordnungsmäßigen Verzeichnung
der Wehrpflichtigen (Z 15 , Punkt 2 der Wehrvorschriften I . Theil ) festgesetzten
Pflicht zur Anzeige solcher Slerbefälle an den Matrikelführer des Geburtsortes
zu entsprechen . ^

Ebenso wird auch die im § 7 , Punkt 19 der Vorschrift , betreffend die
Organisation des Landsturmes (Verordnung des k. k. Ministeriums für Landes¬
vertheidigung vom 20 . December 1889 , R -G .-Bll Nr . 193 ) normierte Mit¬
wirkung der Matrikelführer bei der Evidenzsührung der Landsturmpflichtigen
in diesen Fällen erschwert oder unmöglich gemacht.

Um nun in Hinkunft die Evidenzhaltung von in n .-ö. Landes -Jrreu-
anstalten untergebrachten Wehr - und Landsturmpflichtigen zu sichern , findet
die k. k. Statthalterei mit Rücksicht darauf , dass in den mit Kundmachung
des n .-ö . Landesausschusses vom 28 . December 1868 , Z - 15982 , im Landes¬
gesetz- und Verordnungsblatte Nr . 12 vom Jahre 1869 verlautbarten Statuten
der n .-ö. Landes -Jrrenanstalten bei der Ausnahme von Geisteskranken die
Beibringung von Tauf - und Geburtsscheinen nicht vorgesehen ist, im Ein¬
vernehmen mit dem n .- ö. Landesausschüsse Folgendes anzuordnen:

In jenen Fällen des Z 9 , lit . e der Statuten , in welchen die Bezirks-
behörde zur Abgabe von Geisteskranken aus Sicherheitsgründen sich ver-
anlasst finden werden , sind Tauf - und Geburtsscheine der Kranken männlichen
Geschlechtes , ohne Rücksicht aus deren Alter — letzteres deshalb , um die zur
Feststellung der Wehr - oder Landsturmpflicht etwa erforderliche Korrespondenz
zu vermeiden — von amtswegen zu beschaffen und den betreffenden Anstalts-
Directionen zu übermitteln.

Selbstverständlich darf die Abgabe der Kranken von der Beibringung
dieser Documente nicht abhängig gemacht werden , und sind diese gegebenen
Falles nachträglich zu übersenden.

In allen übrigen Fällen , in welchen den Bezirksbehörden eine Jngerenz
nur insoweit zusteht , als die Geisteskranken bezirksärztlich zu untersuchen sind,
haben die Amtsärzte den Aufnahmswerbern die sofortige Beibringung oder
nachträgliche Beschaffung der oben erwähnten Documente dringendst zu
empfehlen.

Hievon werden die Directionen der n .-ö. Landes -Jrrenanstalten durch
den n .-ö. Landesausschuss verständigt.

(Zulassung von Holzwolle - Gipsdielen der Firma
Otto Grases Nachfolger als Baumaterials . )
In Erledigung des Ansuchens der Firma Otto Grases  Nachfolger

zu Wien , II ., Taborstraße 64 , wurde zufolge Magistrats -Beschluffes vom
29 . März 1900 , Z . 12693I/X , die Verwendung der von der genannten Firma
erzeugten Holzwolle -Gipsdielen als Baumateriale im Wiener Gemeindegebiete
unter folgenden Bedingungen gestattet:

1 . Die Holzwolle -Gipsdielen werden im Sinne des Z 37 der Bau¬
ordnung insolange als Baumateriale für Wände in Wien als zulässig erklärt,
als dieselben dem zur M .-Z . 12693 sx 1900 überreichten Muster entsprechen.

2 . Zur Herstellung dürfen nur vollkommen trockene Tafeln (Dielen)
verwendet werden z die einzelnen Tafeln müssen unter einander und die Wand
selbst muss , um sie standhaft zu machen , mit den anderen Gebäudetheilen
durch dünnflüssigen Gipsmörtel und erforderlichenfalls durch Anwendung
anderer Hilfsmittel gut verbunden werden.

3 . Die aus Holzwolle -Gipsdielen hergestellten Wände dürfen zur Ab¬
trennung einzelner Bestandtheile einer Wohnung oder eines Geschäftslocales,
jedoch nicht zur Abtrennung verschiedener Wohnungen oder Geschäftslocale,
und zwar nur dann angewendet werden , wenn dies- Wände keiner Belastung
ausgesetzt und nicht höher als ein gewöhnliches Stockwerk ausgeführt werden.

Die Wände müssen bei einer Zimmertiefe bis 5 50 in und normalen
Stockwerkshöhe , eine Dicke von mindestens 5 em besitzen.

Bei Wänden von größerer Länge oder Stockwerkshöhe hat die Wand¬
stärke mindestens 7 «m zu betragen . Nach Lage der örtlichen Verhältnisse
können auch andere Wandstärken zur Verwendung kommen.

1*
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4 . Die beabsichtigte Ausführung von Wänden ans Holzwolle - Gipsdielen
ist in den Consensplänen auszuweisen.

5 . Die Aufstellung solcher Wände hat in der Regel auf Traversen zu
erfolgen und gehört zu den Befugnissen der concessionierlen Baugewerbe¬
treibenden , da es sich hier um sicherheitspolizeiliche Rücksichten , insbesondere
auch um die Beurtheilung der Tragfähigkeit von Decken und Trägern handelt.

6 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen , eventuell
die gänzliche Zurückziehung dieser Bewilligung auf Grund der praktischen Er-
fahrungen mit diesem Baumateriale , bleibt Vorbehalten.

Die beigebrachten Muster wurden dem Stadtbauamte zur Verwahrung
übergeben.

7 .

(Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes an das städtische
Privat Krankenhans in Beszterezebanya nnd Fest¬

stellung der Verpflegsgebüren in demselben .)
Das königl . ungarische Ministerium des Innern hat mit

Erlass vom 31 . März 1900 , Z . 85151 (M .-Z . 29073/XVI ),
dem Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Man beehrt sich mitzutheilen , dass das städtische Privatkrankenhaus in
Beszterezebanya vom I . Jänner d. I . angefaugen mit dem Öffentlichkeits-
Charakter bekleidet und die tägliche Verpflegsgebür für die auf Rechnung des
Laudes -Krankenverpflegsfondes und des Staatsschatzes in diesem Krankenhause
zu verpflegenden Kranken mit 1 L 12 d festgesetzt wurde.

8 .

(Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes an das Elisa-
beth -Privat -Spital in Zirez , Comitat Veszprim , und

Festsetzung der Verpflegsgebüren in demselben .)
Das königl . Ungar . Ministerium des Innern in Budapest

hat mit Note vom 31 . März 1900 , Z . 23040 (M .-Z . 29880/XVI ),
dem Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Es wird diensthöflich mitgetheilt , dass dem Elisabeth -Privatspitale in
Zircz , Comitat Beszprim , vom i . März 1900 an der Charakter eines öffent¬
lichen Spitalcs verliehen und dass die Verpflegskosten für die auf Rechnung
des Landes - Spitalsfondes und des Staatsärars zu verpflegenden Kranken mit
täglich 1 L 20 d festgesetzt wurde.

S.
(Verbot der Einfuhr des Dr . K. Schiffmann 'schen

Asthmapulvers . )
Verordnung der Ministerien der Finanzen , des Innern

und des Handels vom 5. April 1900 , betreffend das Verbot der
Einfuhr des Dr . K. Schiffmann ' schen  Asthmapulvers (R .-G .-
Bl . Nr . 78 ) :

Auf Grund des Artikels VI des Gesetzes vom 25 . Mai 1882 , R .-G .-
Bl . Nr . 47 , wird die Einfuhr des Dr . K. Schiffmann ' schen Asthmapulvers
aus sanitären Rücksichten verboten.

Dieses Verbot tritt mit dem Tage der Kundmachung in Kraft.

10 .

(Verpflichtung zur Anbringung der Adresstafel des
Eigenthümers an Packtricyeles nnd Motorwagen .)

Anlässlich einer an die k. k. n .-ö. Statthalterei gestellten Anfrage , ob
die Vorschrift des Z 1 des Gesetzes vom 17 . December 1884 (L.-G .- und
V .- Bl . Nr . 36 ), betreffend die Verpflichtung zur Bezeichnung der Fuhrwerke,
auch auf die sogenannten Packtricyeles und aus die znr Beförderung von Lasten
und Frachten bestimmten , nicht in festen Geleisen laufenden Motorwagen sinn¬
gemäße Anwendung zu finden habe , wurde seitens der k. k- n .-ö. Statthaltern
mit dem Erlaffe vom 6 . April 1900 , Z . 964 (M .-Z . 28985/XIV ), zur künftigen
Danachachtung dem Wiener Magistrate Nachstehendes eröffnet:

Sowohl Packtricyeles , d. h. solche Fahrräder , welche mit einem zur
Warenbeförderung geeigneten Behälter versehen sind , als die zur Beförderung
von Lasten und Frachten bestimmten Automobilwagen — letztere unbeschadet
der im § 19 der Statthalterei -Berordnung vom 19 . September 1899 (L.-G .-
und V .-Bl . Nr . 49 ) , enthaltenen besonderen Verpflichtung , betreffend d>e An¬
bringung der Firmatafel des Wagen -Erzeugers — unterliegen den Bestimmungen
des eingangs bezogenen Landesgesetzes hinsichtlich der Anbringung der Adress¬
tafel des Eigenthümers , nachdem die fraglichen Transportmittel zum Lasten-
und Frachtenverkehre bestimmt sind (Z 1 des citierten Gesetzes ).

11 .

(Bemessung der Urtheilsgebür bei Einschränkung
des ursprünglichen Klagebegehrens . )

Finanzministerial -Erlass vom 8. April 1900 , Z . 19363
(entnommen der Beilage Nr . 6 zum Berordnnngsblatte des k. k.
Finanzministeriums ) :

Im Falle der Änderung in dem Werte des Streitgegenstandes durch
Einschränkung (Restringierung ) des Klagebegehrens ist im Sinne des Punktes 4
des Z 12 der kaiserlichen Verordnung vom 26 . December 1897 , R .-G .-Bl.
Nr . 305 , für die Bemessung der Entscheidungsgebür nicht der Wert des
ursprünglichen , sondern der Wert des eingeschränkten (restringierten ) Streit¬
gegenstandes maßgebend.

12 .

(Änderungen in der Liste der Sachverständigen für
Enteignungen zu Eisenbaynzwecken .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
9 . April 1900 , Z . 30681 (M .-Z . 30501/V ), dem Wiener
Magistrate Folgendes eröffnet:

Das k. k. Oberlandesgericht Wien hat mit Note vom 27 . März 1900,
Z . 1192 , anher mitgetheilt , dass sich in der Liste der Sachverständigen für
Enteignungen zu Eisenbahnzwecken folgende Veränderungen ergeben haben:

Gelöscht wurden:
1 . Ludwig Eder,  Fabriksbesitzer in Oberhollabrunn , infolge seiner

Übersiedlung nach Graz.
2 . Karl Hartmanu,  Fabriks - und Wirtschaftsbesitzer in Hainfeld,

infolge Ablehnung dieser Bestellung.
3 . Leopold Vital,  fürsterzbischöflicher Gutspächter in Obersiebenbrunn,

infolge Ablebens.
Der Sachverständige Karl Kellner  in Gutenstein ist nach Wien über¬

siedelt und wohnt IV ., Favoritenstraße 8.
Hievon wird der Wiener Magistrat mit Beziehung auf den Erlass vom

16 . Mär ; 1900 , Z . 17962 (Sieh - Amtsblatt Nr . 34 er 1900 , „ Gesetze, Ver¬
ordnungen rc ." , IV , 8 , xa .A. 32 ), behufs Richtigstellung der pro 1900 auf¬
gestellten Liste in die Kenntnis gesetzt.

I».
(Verbot des A . Wolffsky 'schen Thees für Lungen¬

kranke.)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . April

1900 , Z . 27896 (M .-Z . 30740/VIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes mitgetheilt:

Laut an das k. k. Ministerium des Innern gelangter Anzeige wird in
öffentlichen Blättern von A . Wolffsky  in Berlin ein Thee als Universal¬
mittel für Lungenkranke angepriesen.

Zufolge Erlasses des obgenannten k. k. Ministeriums vom 16 . März 1900,
Z . 5840 , wird der Magistrat hierauf unter Hinweis ans die Ministerial-
Verordnung vom 17 . December 1894 (R .- G .-Bl . Nr . 239 ) behufs Hint¬
anhaltung des Vertriebes dieses verbotswidrigen ausländischen Arznei -Artikels
in - und außerhalb der Apotheken mit dem Beifügen aufmerksam gemacht , dass
unter einem im Wege der k. k. Finanz -Landes -Direction das Geeignete ver¬
fügt wird , damit auch die im Verwaltungsgebiete befindlichen k. k. Zollbehörden
hievon in Kenntnis gesetzt werden.

14 .

(Stempel - uud Gebürenbefreinng bei Löschung von
mehreren kleinen Satzposten .)

Finanzministerial -Erlass vom 11. April 1900 , Z . 21111
(entnommen der Beilage Nr . 6 zum Verordnungsblatte des k. k.
Finanzministeriums ) :

Die in den Gesetzen vom 31 . März 1875 , R .- G .-Bl . Nr . 52 , nnd vom
28 . December 1890 , R .- G -Bl . Nr . 234 , für das Verfahren bei der Löschung
kleiner Satzposten vorgesehene Stempel - und Gebürenbefreiung hat auch bei
der gleichzeitigen Löschung mehrerer solcher Satzposten ohne Rücksicht auf den
Gesammtbetrag derselben dann Anwendung zu finden , wenn die für einen
und denselben Gläubiger auf Grund derselben Urkunde eingetragenen Forde-
rungen beziehungsweise Rechte ohne Nebengebüren zusammen den Betrag von
200 L nicht überschreiten.
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>»

(Entwertung der auf stempelpflichtigen Urkunden
und Schriften verwendete » Stempelmarken mittels

Schreibmaschinen .)
Finanzministerial -Etlass vom 13 . April 1900 , Z . 23211

(entnommen der Beilage Nr . 6 zum Verordnnngsblatte des k. k.
Finanzministeriums ) :

Aus Anlass einer Anfrage wird bekanntgegeben , dass bei den mittels
Schreibmaschine angefcrtigten stempelpflichtigen Urkunden und Schriften das
Überdrucken der auf diesen Urkunden und Schriften verwendeten Stempel¬
marlen mittels Schreibmaschine als ordnungsmäßige Erfüllung der Stempel¬
pflicht im Sinne des Z 3 der Finaiizministerial -Verordliniig vom 28 . März
1854 , N .-G .-Bl . Nr . 70 , zu gelten hat , sofern die übrigen in der citierten
gesetzlichen Bestimmung in Hinsicht auf die Erfüllung der Stempelpflicht ge¬
troffenen Anordnungen befolgt werden.

kV.
(Abänderung des Substitutionsnormales für die

öffentlichen Volksschulen in Wien )
Verordnung des k. k. n .-ö. Landesschulrathes vom 13 . April

1900 , Z . 3774 , betreffend die Abänderung der ZH 1 und 4 des
Substitutionsnormales für die öffentlichen Volksschulen der Reichs-
liaupt - und Residenzstadt Wien vom 30 . November 1895 , Z . 12101,
L.-G .-Bl . Nr . 54 (L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 19) :

Der k. k. n .- ö. Landesschulrath findet im Einvernehmen mit dem nieder-
öüerreichischen Landesansschnsse nach vom k. k. Ministerium für Cnltns und
Unterricht mit dem Erlasse vom 22 . März 1900 , Z . 6570 , ertheilter Bestätigung
die ZH 1 und 4 des Substitutionsnormales für die öffentlichen Volksschulen
der Neichshanpt - und Residenzstadt Wien vom 30 . November 1895 , Z . 12101,
L.-G .-Bl . Nr . 54 , in ihrer dermaligen Fassung anfznheben und es haben
dieselben künftig , wie folgt , zu lauten:

8 1.
Zur Sicherung des regelmäßigen Unterrichtes an mehrclassigen Volks¬

schulen wird mit Zustimmung der Gemeinde Wien für jede selbständige allge¬
meine Volksschule mit mehr als fünf Classenabtheilungen , sowie für jede unter
der gemeinsamen Leitung mit einer Bürgerschule stehende allgemeine Volks¬
schule mit mindestens sechs Classenabtheilungen eine provisorische Local - Aus-
hilfslehrerkraft (Unterlehrer oder Unterlehrerin ) systemisiert.

Außerdem können über Antrag des Bezirksschulrathes mit Zustimmung
der Gemeinde Wien vom k. k. n .- ö. Landesschulrathe Bezirks -Aushilfsnnterlehrer
oder Bezirks - Aushilfsunterlehreriunen , sowie Bezirks - Aushilfsindustrie¬
lehrerinnen behufs Substituierung abgängiger Lehrkräfte systemisiert und den
einzelnen Jnspectionsbezirken zugewiesen werden.

8 4.
Die im Z 1 angeführten Local -Aushilfslchrerkräfte beziehen die für

provisorische Unterlehrer und Unterlehrerinnen bestimmte jährliche Remuneration.
Die Bezirks -Aushilfsnnterlehrer oder Bezirks -Aushilfsunterlehrerinnen sind je
nach ihrer definitiven oder provisorischen Diensteigenschaft als definitive oder
provisorische Unterlehrer zu behandeln.

Die Bezirks -Aushilfslehrerinnen für den Unterricht in den weiblichen
Handarbeiten erhalten die für zwölf wöchentliche Unterrichtsstunden bestimmte
jährliche Remuneration.

17 .

(Hintanhaltnniz des Umfüllens von Mineralwässern
aus den Originalflascheu in kleinere Flaschen znm

Zwecke des weiteren Verschleißes . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 13 . April

1900 , Z . 20287 (M .-Z . 31469 ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Aus den eingelangten Berichten der k. k. politischen Landlsbehörden über
die in Gast - und Schankgewerben vorkommende Manipulation des Umfüllens
von Mineralwässern ans den Originalflafchen in kleinere Flaschen zum Zwecke
des weiteren Verschleißes , hat das k. k. Ministerium des Innern entnommen,
dass diese,die Beschaffenheit des Mineralwassers verschlechternde Gebarung in
einigen Berwaltungsgebieten thatsächlich , wenn auch in geringerem Umfange,
vorkommt.

Behufs Hintanhaltung des Umsichgreifens , eines derartige » sanitäts-
widrigcn Gebarens , welches eine nachtheilige Änderung der physikalischen
Eigenschaften und der Wirksamkeit des Mineralwassers ziir Folge hat , wird
der Wiener Magistrat aufmerksam gemacht , dass laut Erlasses des k. k. Mini¬
steriums des Innern vom 23 . Februar 1900 , Z . 3472 , das Festhalten natür-
llcher Mineralwässer nur in den von den Qnellenverwaltungen vorschrifts-
gemäß gefüllten , verkorkten und in den Handel gebrachten Originalflascheu
zulässig ist. " "

18 .
(Giftverschleiß . )

Verzeichnis*)
der in Wien zum Absätze von Giften berechtigten Gewerbsleute

nach dem Stande vom 31 . Ocstyber 18.99.

Name des zum Giftverkanfe
concessionierten Gcwerbs-

mannes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Allier Marie
(Geschäftsleiter Josef

Piller)

Vater Robert
(Firma : Felix Neumann)

Beins Heinrich Benjamin

Gemischtwarenhändlerin u.
Erzeugerin chemischer Prodncte

Händler mit photographischen
Bedarfsartikeln

Bockschiitz Josef

Bondy Emil

Brestowsky Anglist
max . pharm.

DllM Julius
Ludwig

Handel und Verschleiß von
chemischen Prodncten n . Giften

Verschleiß von Materialwaren,
Drognen , Chemikalien , Ver¬

bandstoffen , Parfüms n . Giften

Gifthändler

V. Bezirk und
X . Bezirk

I . Bezirk

1. Bezirk

IX . Bezirk

VII . Bezirk

Giftverschleiß I . Bezirk

EhmaiiN Leo
(Firma : W . I . Rohrbecks

Nachfolger)

Eysank v . Manenfels
Moriz

Feßler Maximilian

Dr . Förster Karl
und Max Hlawatschek

Franke Karl

Verschleißer von Giften,
chemischen Producken und Be¬
darfsartikeln für Galvaniseure

Händler mit physikalischen und
chemischen Geräthschaften

Verschleißer von Drognen und
Chemikalien

Händler mit chemischen und
pharmacentischen Präparaten

und Giften

Verschleiß von Giften

Friedländer Benno

Fritz Gustav und Richard
(Firma : G . L N . Fritz)

Fritz Victor
(Firma : Gebrüder Fritz)

Gaschler Josef

Gaumamimiiller Anton
(Firma : Krenn L

Gaumannmüller)

Gstöttaer Johann

Gnnesch Gustav

Heiner Georg

Hell Gustav
(verantworil . Geschäftsleiter

Karl Klobouischnik)

Heß Magdalena

Hofmann Alfred

Händler mit pharmareutischeii
Geräthschaften

Erzeuger von Zug ehörartikeln
für Schleifer und Galvaniseure

XVI . Bezirk

I . Bezirk

V. Bezirk

111. Bezirk

IV . Bezirk

Materialwarciihändler

Materialwarenhändler

Giftverschleiß

Materialwarenhändler

Gemischtwarenhändler

Materialwarenhändler

Drognist und Gifthändler

Giftverschleiß

Erzeugerin chemischer Prodncte

Verschleiß von Giften „ . phar-
maceiitischen Präparaten

Falsch Ignaz

Knall Rudolf

Gemischlwaren -Verschleißer

Verschleiß von chemischen Pro-
ducten , Präparaten u . Giften

I . Bezirk

IV . Bezirk

1. Bezirk

1. Bezirk

XVIII . Beziik

IV . Bezirk

V . Bezirk

IX . Bezirk

VI . Bezirk

1. Bezirk

X V. Bezirk

XVIII . Bezirk

VI . Bezirk

II l . Bezirk

-> ^ Veröffentlicht infolge Auftrages der k. t . n.-ö. Statthalterei vom r«. Märr isvo,
Z. SIV7 (M. Z. SI8S8/VllI), auf Grnnd des im Berlage der k. k. Hof- nnd StaatSdrnckere
erschienenen Verzeichnisses.
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Name des zum Giftverkaufe (
concessionierten Gewerbs-

manues
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Kocirz Robert

KoPP Eduard Ritter v.

Kratzer Franz

Krziwnuek Karl
(verantwortlicher Geschäfts¬

leiter Franz Exner)

Lambrecht Wilhelm Heinrich

Lebert Anton

Lesch Karl

Materialwarenhändler und
Gift -Verschleißer

Materialwarenhändler,
Verschleißer von Giften

Spezerei - , Material - und
Farbwarenhändler

Händler mit photographischen
Bedarfsartikeln

Verschleißer von Abzugbildern,
Gemischtwarenbändler und

Ölfarben -Erzeuger

Materialwarenhändler

Verschleiß von Giften und
Arznei -Präparaten , Erzeugung

von Gelatinekapseln

Maxein Johann

Mediilgcr Emil
(Firma : Medinger L Söhne)

Miller v. Aichholz Vincenz
(Firma : I . M . Miller

L Comp .)

Moll August fun.

Nägele August
(Firma : Nägele L Strnbell)

Naumann L Ortlicb
(Firma : Naumann

L Ortlieb)

Neubcr Wilhelm

Orator Franz
Pawllkowsky Ignaz

Heinrich

Pensens Walther
(Firma : Josef Huß ' Nach¬

folger)

Pfanhanser Wilhelm

Erzeuger von Lrechweinstein,
Tiirkischrolh und Antimon-

Präparaten

Spezereiwarenhändler

Material - , Colonial - und
Spezereiwarenhändler

II . Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

VII . Bezirk

III . Bezirk

V . Bezirk

Will . Bezirk

II . Bezirk

IV . Bezirk

Materialwarenhändler und
Apotheker

Gemischtwaren -Verschleiß

Brechweinstein -Erzeugung

Gemischtwarenhändler

Gemischtwarenhändler

Materialwarenhändler

Materialwarenhändler

Pichler Franz

Pieniczka Joses

Polasek Alois

Raabe Hermann

Radivo Adolf

Dr . Raupenstrauch Gustav
Adolf

Rodel Josef
(Firma : W . Mandelblühs
Nachfolger Niklas L Rodet)

Nocdcr Philipp August

Rothziegel Hermann
(Firma : Langbein L Comp .)

Erzeuger und Verschleißer von
Giften

III . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

X . Bezirk

VI . Bezirk

VII . Bezirk

X. Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

Buchhändler und Verschleißer
von Lehr- und Unterrichts¬

mitteln

Verschleißer von Materialwaren
und Chemikalien

Materialwarenhändler und
Verschleißer von Giften und

Arzneipräparaten

Materialwarenhändler

Händler mit Droguen,
Material - und Spezereiwaren

Verschleiß von Giften und
pharmaceutischen Präparaten

V . Bezirk

IX . Bezirk

VII . Bezirk

II . Bezirk

! I . Bezirk

II . Bezirk

Gift -Verschleißer

Materialwarenhändler

Verschleiß von Giften und
pharmaceutischen Präparaten

I . Bezirk

III . Bezirk

VII . Bezirk

Name des zum Giftverkaufe
concessionierten Gewerbs-

mannes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Rnppe Paul

-chciberl Andreas

Mechaniker IV . Bezirk

Materialwaren - und Droguen-
Verschleißer

riebect Rudolf

Zobel Max

SÜß Nikolaus
(Firma : Petzold L Sllß)

Szekemk Rudolf
i» ag . pkarm.

Traitler Josef

Tnriusly Johann

Voigt Karl sso.
(Firma : Joseph Voigt L

Comp .)

Wachtel Bernhard

Wachll Julius
(Firma : Eisenschimmel L

Wachst)

Händler mit chem.-pharm.
Geräthschaften u . Giftverschleiß

Commissionshandel mir technisch-
chemischen und pharmaceutischen

Präparaten

Materialwarenhändler

Gift -Verschleiß

Materialwarenhändler und
Händler mit pharmaceutischen

Präparaten

Erzeuger pharmacentischer
Präparate

Material - und Farbwaren¬
händler und Spirituosen -

Verschleißer

Verschleißer photographischer
Utensilien und Steindrucker

VI . Bezirk

IX . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

IV . Bezirk

IX . Bezirk

IX . Bezirk

I . Bezirk

Verschleiß von photographischen
Bedarfsartikeln

Walliczek Heinrich, Dr.

Wibiral Wilhelm
(Firma : A . Pfantzerts

Nachfolger)

Wilhelm Eduard

Will Philipp Adolf
(Firma : I . Würth L

Comp .)

Wurm Franz

Zisarsky Emanuel
mag . pbarm.

Erzeugung von Giften und
pharmaceutischen Präparaten

Material - und Farbwaren¬
händler

Droguenhändler

Erzeuger chemischer Producte

VII . Bezirk

VII . Bezirk

III . Bezirk

I . Bezirk

III . Bezirk

VII . Bezirk

Material -, Colonial - und
Farbwaren -Verschleiß

Verschleiß von Giften und
Arznei -Präparaten

II . Bezirk

I . Bezirk

Das magistratische Bezirksamt für den I . Bezirk hat mst Bescheid vom
7 . Mai 1900 , G .-Z . 37237/1 , dem Karl Richard Prandstetter,  VI ., Mana-
hilferstraße 121 a, die angesucht - Concession znm Verschleiße von Giften , sowie
von zn arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , insofern
dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte
I , Graben 27 , verliehen.

1».
(Verzeichnis der für die Staats - Heilanstalten,
Landes und öffentlichen Krankenhäuser in Ungar»
pro LS « « festgesetzten täglichen Verpflegsgebüren .)

Post-
Nr.

ZZe n e n n u n g

I. Staats -Heilanstalten.
X . Staats - Spitäler.

König !. Ungar . Staats -Krankenhaus in Pressbnrg:

n) Extra -Abtheilung . .

Tägliche Ver-
pflegskosten-

gcbür
in Kronen
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Post-
Nr.

Mene n n nn g

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

b ) Inländer . . .

c) Ausländer.

König !, » ngar . Staats -Augenspilal in Kronstadt

Staats -Trachomespital in Szegedin

,, „ Perlak.

„ „ „ Zsolna

„ „ „ Obccse

,, ,, ,, Zsablya

Polizeigefangenhausspital Budapest.

L . Staats - Jrrenheilanstalten.

Budapest -Leopoldsfeld , tönigl . Ungar . Irrenanstalt

1. Extra -Abtheilung.

2 . I . Classe.

3 . II . . .

4 . III . a .

5 . III . b „ .

Budapest -Engelsfeld , königl . ungar . Staats -Irren¬
anstalt:

II . Classe.

III.

Hermannstadt , königl . ungar . Staats -Irrenanstalt:

I . Classe.

II .

III . „ .

Nagykällü , königl . ungar . Staats - Irrenanstalt:

II . Classe.

III .

II . Landesspitäler.

Klansenburg , Karolinen -Landesspital .

Marosvnsärhely , Landesspital.

III . Öffentliche Krankenhäuser.
Arad .

Aranyos -Maröth .

Balassa -Gyarmat.

Beregszasz.

Bistritz.

Kronstadt . .

Budapest , „ St . Rochus " .

„ „ St . Stephan " .

„ „ St . Johann " .

Csikszereda.

Debreczin .
Dees.

Deva.

Dicsö -Szent -Mnrton . .

Neuhäusel.
Gran.

Fehsrgyarmat.

Weißkirchcn.

Fiume.

Fogaras.

Gyöngyös.
Raab.

Gyula (verbunden mit Irrenanstalt ) .

Tägliche Ver-
Pflegskosten-

gebstr
in Kronen

1.60
1.74
1.12
1.54
I .—
1.—
1.—

1.—
180

10 .—
6.—
3 .—

1 .60

1.40

3 —

140

6.—
3 .-

1 .40

3 .—

1.40

2.—
1.42

1 .52

1.02
1 .58

1 .60

1.46

1.32

2 .56

2 .56

2 .56

1.10
1.86
1 .52

1 .54

1.60

1 .76

1.68
1.40

1 .50

1.54

1.26

1 .36

1 .48

1 .60

Post-
Nr.

Benennung

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66
67

68
69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86
87

88

89

Hommona.

Jnszberöny.

Kaposvnr .

Kapnvar.

Kaschan.

Kis -Czell -Kemenesalja.
Kis -Varda.

Leva.

Mako.

Marczal.

Marmaros - Sziget .

Miskolcz.
Mödos.

Mohnes.
Mnnkacs.

Muraszombat . . .

Groß -Kanizsa . . .

„ Becskerek . .

„ Enyed . . .

„ Tapolcsany .

Nagy -Karoly . . .

Groß -Kikinda . . .

Nagy Mihäly . . .

Hermannstadt . . .

Nagy -Szent -Miklös

Großwardein . . .

Nagh -Szöllös . . .

Nyereghnza . . . .
Neutra.

Pancsova . . . .

Pscsu.

Rimaszombat . . .

Schäßburg . . . .

Sepfi -Szent -György

Sntoralja -Ujhelp

Ödenbnrg . . . .

Szabadka.

Szegedin.

Stuhlweißenburg .

Szatmärnsmeti . .

Sszegzärd . . . .

Szekelyud -varhely .

Szigetvar . . . .

Szolnok.
Temesvär . . . .

Trencsin.

Torda.

Türkisch -Kanizsa . .

Ungvnr.

Zala Egerszeg . .

Zsombolya . . . .

Zih -» .

Tägliche Ver-
pflegskosten-

gebür
in Kronen

1 .46

1 .26

1.46

1 .50

1.46

1.30

1.44

1 .46

1.62

1.34

1 .48

1.42

1.80

1.64

1.58

1.60

1 .40

1 .78

1.30

1 .36

1 .80

1 .50

1 .54

1 .54

1 .46

1 .58

1 .42

1 .72

1 .58

1.20
1.70

1 .24

1 .60

1.14

1 .58

1.46

2 .08

1.54

1.48

1.40

1 .34

1 .44

1 .36

1.72

1.56

1 .42

1 .62

1 .80

1 .24

1.38

1 .44

1 .36

(Kgl . ui ' g. Min . d. Innern , Z . 19 .206/VI a ; M . Z . 28014/XVI .)
2*
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20 .

(Qnalificierurig eines Baumaterialien - und Requisiten¬
platzes als gewerbliche Betriebsanlage .)

— Ilkpubliestion . —
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgcrichtshofes vom 28 . April

1898 , Nr . 2274:

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Ersten

Präsidenten Dr - Grafen Schönborn , in Gegenwart der Rälhe des k. k. Ver¬
waltungsgerichtshofes Ritter v . Hennig , Praxmarer , Ritter v. Schurda
und Dr . Kleeberg , dann des Schriftführers k. k. Rathssecretärs -Adjuncten
Grafen Rossi - Fedrigotti , über die Beschwerde des Heinrich nnd Franz
Glaser in Wien , gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern
vom 23 . Juni 1896 , Z . 31711 sr 1895 , wegen Qualisicierung eines Bau¬
materialien - und Requisitenplatzes als gewerblicher Betriebsanlage , nach der
am 28 . April 1898 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und
zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen
des Dr . Leo Petz , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der
Beschwerde , des Ministerial -Vice -Secretärs Edlen v. Pflügl , in Vertretung
des k. k. Ministeriums des Innern und des Dr . Daniel Bachrach , Hof - und
Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der milbetheiligtm Johann
Frohner ' schen Erben , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

E n t s ch e i d n n g s g r ü n d e:

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde entgegen der Anschauung der
unteren Instanzen ausgesprochen , dass das von den Beschwerdeführern auf
ihrer Realität zu errichtende Baumaterialien - und Nequisitendepot zu jenen
gewerblichen Betriebsanlage, , zu zählen ist, welche gemäß Z 25 der Gewerbe¬
gesetznovelle vom Jahre 1883 der gewerbsbehördlichen Genehmigung bedürfen.

Nach den anlässlich der Bauverhandlung vorgelegten Plänen soll ein
Magazins - nnd Wohngebäude und daran anstoßend ein bis an das Dach
offenes Depot und außerdem ein ebensolches Materialdepot errichtet werden.

Nach der eigenen Angabe der Beschwerdeführer im Protokolle vom
27 . Juli 1894 , sollen ans diesem Lagerplatze Banreqnisiteu , wie : Gerüsthölzer,
Constructionseisen , alte und neue Bauziegel , Bruch - nnd Werksteine , Dach¬
ziegel nnd Dachschiefer offen gelagert ; dann Kalkcement , Werkzeuge , gebrauchte
Fenster und Tbüren , Schiebkarren , Blech und Bildhauerarbeilen u . dgl . in
geschlossenen Räumen , Bauschutt , lange Leitern unter Flugdächern nnter-
gebracht werden . Im Innern der Baulichkeiten sollen Reparaturen an Werk¬
zeugen und Baurequisiicn vorgenommen und außerdem eine Kalkgrube in drei
Abtheilnngen für das Kalklöschen errichtet werden.

Gemäß Z 25 der Gewerbegesetznovelle ist die Genehmigung der Betriebs¬
anlage bei allen Gewerben nothwendig , welche mit besonderen , für den Ge-
werbsbetrieb angelegten Feuerstätten , Dampfmaschinen , sonstigen Motoren oder
Wasserwerken betrieben werden , oder welche durch gesundheitsschädliche Ein¬
flüsse, durch die Sicherheit bedrohende Betriebsarten , durch üblen Geruch oder
durch ungewöhnliches Geräusch die Nachbarschaft zu gefährden oder zu be¬
lästigen geeignet sind . Dass das Auf - und Abladen von eisernen Traversen
und schweren Constructionseisen , von mit Mörtel beschmutzten Gerüsthölzeru,
von Bauschutt , sowie das Kalklöschen , ja selbst die Reparaturen von Werk¬
zeugen und Requisiten , die Anhäufung größerer Holzmassen Manipulationen
sind , welche an und für sich geeignet erscheinen , die Nachbarschaft im Sinne §
des Z 25 der Gewerbeordnung zu gefährden nnd zu belästigen , unterliegt
keinem Zweifel . Übrigens haben dies auch die der Local - Erhebungen vom
27 . Juli 1894 zugezogenen Sachverständigen selbst zugegeben , indem der
technische Sachverständige sich dahin geäußert hat , dass „ wenn diese Mani¬
pulationen von einem geschulten Personale vorgenommen werden , die Be¬
lästigung der Nachbarschaft als keine erhebliche bezeichnet werden könne " , und
ebenso der städtische Arzt erklärte , „ dass das Kalklöschen , wenn es nicht im
größeren Umfange und fachgemäß betrieben wird , keine Belästigung der
Nachbarschaft in sich schließt " .

Da nun die Beschwerdeführer als Baumeister ursächlich nnd zum Zwecke
der Ausübung dieses ihres Gewerbes die Errichtung eines Material - und
Requisilenplatzes beabsichtigen , bei welchen nebst Errichtung von baulichen An¬
lagen , die bereits früher erwähnten Manipulationen vorgenommen werden
sollen , kann es keinem Zweifel unterliegen , dass es sich hiebei um eine ge¬
werbliche Betriebsanlage handelt , welche, weil dieselbe an und sür sich ge¬
eignet erscheint , die Nachbarschaft durch gesundheitsschädliche Einflüsse , durch
üblen Geruch oder durch ungewöhnliches Geräusch zu gefährden und zu be¬
lästigen , der gewerbebehördlichen Genehmigung im Grunde des Z 25 der
Gewerbegesetznovelle bedarf , und wiro es eben Sache der Gewerbsbehörde
sein , gemäß Z 26 der Gewerbeordnung die Zulässigkeit dieser Anlage zu prüfen,
eventuell jene Bedingungen und Beschränkungen vorzuschreiben , welche den¬
selben bei Würdigung der diesfalls in die Competenz der Gewerbe - nnd nicht
der Baubehörde fallenden öffentlichen sanitäls - nnd sicherheitspolizeilichen
Rücksichten nothwendig erscheinen . Hicnach musste die Beschwerde als un¬
begründet abgewiesen werden . (M .-Z . 28119 ex 1898/IV .)

II. Ulmmümlikstttmimmjeit.
Hemeinderaih:

21 . _
(Zweite Kaiser Franz Josef Hochquellenleitung .)

Der Wiener Gemeinderath hat in seiner Sitzung vom
6 . April 1900 , Z . 3781 , einstimmig beschlossen:

„Es sei über die von Sr . Majestät Allerhöchst ertheilte Zustimmung zu
genehmigen , dass die zu erbauende zweite Hochquellenleitung den Titel : „ Zweite
Kaiser Franz Josef -Hochquellenleitung " führe ."

22 .
(Beilege - beziehungsweise Nenovationsgebüren be¬

züglich der ehemaligen Vororte -Friedhöfe .)
Der Wiener Magistrat hat im April 1900 sub M-

Z . 22625/VIII , ans Grund des Gemeinderaths -Beschlnsses vom
6 . April 1900 , Z . 3358 , nachstehende Bestimmungen hinsichtlich
der Einhebung der Gebüren sür Beilegung in jene eigenen Gräber
und Grüfte , respective für Erneuerung des Benutzungsrechtes von
jenen eigenen Gräbern ans den ehemaligen Vororte -Friedhöfen,
welche vor dem Inkrafttreten der neuen Begräbnis - und Gräber¬
ordnung , d. i . vor dem 1. Jänner 1899 erworben worden sind,
kundgemacht:

1. Hinsichtlich der vor Geltung der neuen Begräbnis - nnd Gräberordnung
für die Friedhöfe der Stadt Wien finit Ausnahme des Wiener Central -Fried-
hofes ) erworbenen , in die Kategorie der eigenen Gräber gehörigen , noch nicht
verfallenen Gräber , sowie der ebenso erworbenen Grüfte auf den früheren
Vororte -Friedhöfen haben die Bestimmungen der alten Friedhofsordnungen
hinsichtlich der Beilegegebüren Anwendung zu finden.

Jedoch sind in diesen Fällen auch die nach den alten Friedhofsordnungen
normierten Todtengräbergebüren einzuheben.

2 . Das Benützungsrecht der noch nicht verfallenen , in die Kategorie der
eigenen Gräber gehörigen Gräber auf diesen Friedhöfen kann gegen Bezahlung
der in den früheren Friedhofsordnungen normierten Gebüren (Renovations-
gebür oder Grabstellgebür ) ans die in diesen Tarifen angegebene Dauer erneuert
werden.

3 . Enthalten diese Tarife im Verhältnisse zur Dauer des neu zu er¬
werbenden Benützungsrechtes höhere Gebüren als die neue Begräbnisordnnng,
so bleibt es den Parteien freigestellt , das Benutzungsrecht von derlei Gräbern
auch durch Bezahlung der in der neuen Begräbnisordnung festgesetzten Re --
novationsgebür per 40 L (sür Zugewiesene ) oder per 80 L (für nicht Zu¬
gewiesene ) ans die in der neuen Friedhofsordnnng festgesetzte Dauer von
20 Jahren zu erneuern.

Die Bezahlung der niedrigeren Nenovationsgebür per 40 H hat statt-
zufindcn , wenn bei ursprünglicher Erwerbung der Grabstelle die Gebür sür
dem Friedhofe Zngewiesene entrichtet worden ist ; die höhere Renovations-
gebür per 80 L ist zu entrichten , wenn ursprünglich die Gebür für Nichl-
zugewiesene entrichtet worden ist.

In solchen Fällen , in denen die Höhe der bei der ersten Erwerbung
bezahlten Gebür nicht mehr festgestellt werden kann , oder die frühere Fried¬
hossordnung einen Unterschied zwischen „Zugewiesenen " und „Nichtzugewiesenen"
nicht hatte , ist sür die Bemessung der Nenovationsgebür der Wohnort des
Erlegers maßgebend.

4 . Die Erwerbung des Benützungsrechtes an derlei noch nicht verfallenen
Gräbern auf die Dauer des Friedhofbestandes kann nur durch Zahlung des
Betrages von 100 L (für Zugewiesene ), respective von 200 L (für Nicht-
zugewiesene ) sammt 5 Percent Zinsen vom Tage der letzten Erwerbung der
Grabstelle bis zum Erlagstage erworben werden . Die Bestimmungen des
Punktes 3 hinsichtlich der Bemessung der Gebür für Zugewiesene oder Nicht-
zngewiesene finden hier analoge Anwendung.

5 . Das Benützungsrecht der in der Zeit vom 1. Jänner 1892 bis
1. Juli 1900 verfallenen nnd noch nicht wieder belegten , in die Kategorie der
eigenen Gräber gehörigen Gräber kann durch Einzahlung der im Punkte 2
und 3 erwähnten Gebüren , ohne Rücksicht darauf , ob ein diesbezügliches Gesuch
vorliegt oder nicht , erneuert werden , wobei jedoch außer der betreffenden
Nenovationsgebür auch 5 Percent Zinsen von derselben seit dem Verfallstage
der Grabstelle bis zum Erlagstage , sowie die Kanzleitaxe per 2 L zu bezahlen
sind , nnd wobei bedungen wird , dass diese Gebür bis längstens 31 . De-
cember 1900 bei dem betreffenden magistratischen Bezirksamte erlegt wird.
Ebenso können derlei Gräber durch Bezahlung der im Punkt 4 erwähnten
Gebür sammt 5 Percent Zinsen vom Tage der letzten Erwerbung der Grab¬
stelle auf die Dauer des Friedhofbestandes verlängert werden , wenn diese
Gebür bis 31 . December 1900 erlegt wird.
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6 . Bereits länger verfallene , respective die nach dem I . Juli 1900 ver¬
fallenden eigenen Gräber können im allgemeinen nur nach den Bestimmungen
der neuen Begräbnisordnung durch Erlag der Grabstellgebüren neu erworben
werden . Bezüglich solcher Gräber jedoch, welche noch nicht länger als I Jahr
verfallen sind , werden die magistratischen Bezirksämter ermächtigt , die nach¬
trägliche Bezahlung der Renovationsgebür per 40 L respective 80 L gegen
gleichzeitige Einhebung der 5percentigen Zinsen vom Verfallstage bis zum
Erlagstage , sowie der Kanzleilaxe per 2 L zu bewilligen.

Im übrigen bleibt die Bewilligung zur nachträglichen Bezahlung der
Renovationsgebüren für länger verfallene Gräber dem Stadtrathe Vorbehalten.

7 . In sämmtlichen Fällen , wo bezüglich solcher vor Inkrafttreten der
neuen Begräbnisordnung erworbener eigener Gräber die neuen Renovations¬
oder Grabstellgebüren zur Anwendung kommen , bleiben jedoch hinsichtlich der
Möglichkeit und Zahl der Beilegungen die Bestimmungen der früheren Fried-
hofsordnnng aufrecht , und ist dies in den bezüglichen Amtsquittunqen zum
Ausdruck zu bringen.

8 . Hinsichtlich der seit 1 . Jänner 1899 anlässlich der Beilegungen in
solche vor der neuen Begräbnisordnung erworbenen eigenen Gräber und
Grüfte bezahlten Beilegegebüren werden die magistratischen Bezirksämter er¬
mächtigt , eventuelle Mehrzahlungen gegenüber den früher normierten Beilege-
gebüren sammt Todtengräbergebüreu nach vorhergegangener Prüfung seitens
der Buchhaltung den betreffenden Parteien über deren Ansuchen zurück-
zuzahlen.

ÄS.
(Ober -Offieiale . )

Magistrats -Director Tach au hat unterm 24 . April 1900,
M .-D .-Z . 372 , Nachstehendes currentiert:

Der Gemeinderath hat sich zufolge Beschlusses vom 6 . April 1900,
Z . 12260 sx 1899 , bestimmt gefunden , in allen Status denjenigen Beamten,
welche den Titel „Officiale 1. Elaste » führen , den Titel „ Ober -Osficial " zu
verleihen.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren behufs Verständigung der dortamtS
zugetheilten Beamten mit dem Beifügen in Kenntnis , dass der neue Titel
sofort zu führen ist.

Magistrat:
24 .

(Sanitätspolizeiliche Obductionen von Selbstmörder»
zum Zwecke der Erlangung eines kirchlichen Begrab

nisses .)
Magistrats -Director Tachau hat unterm 30 . März 1900,

M .-Z . 23100/V1II , Nachstehendes dekretiert:
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 15 . Mai 1899,

Z . 16485 , dem Wiener Magistrate Folgendes eröffnet:
„Nach Punkt 4 der Ministerial -Verordnung vom 8 . April 1857 , R .-G .-Bl.

Nr . 73 , betreffend die Vornahme der Leicheneröfsnnng zu gerichtlichen oder
sanitätspolizeilichen Zwecken , darf die Vornahme der Leichensection durch die
politische Behörde nicht unterbleiben , wenn von der Erhebung der Unzurechnungs-
fähigkeit des Selbstmörders die Erlangung eines kirchlichen Begräbnisses
abhängt.

Hiemit steht der Erlass des Ministeriums des Innern vom 17 . October
1868 , Z . 20476 , durchaus im Einklang und ist trotz der auf thunlichste Herab¬
minderung der Anzahl der sanitätspolizeilichen Obductionen hinwirkenden
Tendenz dieses Erlasses in demselben deutlich ausgesprochen , dass beispielsweise
eine derartige Leicheneröffnung in jenen Selbstmordfällen vorzunehmen ist, in
welchen der zur Erlangung eines kirchlichen Begräbnisses erforderliche Nachweis
über die Unzurechnungsfähigkeit des Selbstmörders (nicht durch die Erhebungen
über den Geisteszustand zu Lebzeiten des Verstorbenen , sondern ) erst durch die
Leichenobduction geliefert werden kann.

^ demgemäß keinem Zweifel unterliegen , dass in allen jenen
Fällen , wo seitens der Geistlichkeit die Vornahme einer Leicheneröffnung behufs
Klarstellung des Geisteszustandes des Entleibten gefordert , beziehungsweise von
dem Resultate dieser Obduction die kirchliche Einsegnung abhängig gemacht
wird , die politische Behörde I . Instanz unweigerlich zur Durchführungsver¬
anlassung einer sanitätspolizeilichen Obduction verpflichtet ist."

Weiters wird in diesem Erlasse der Magistrat aufgefordert , darüber
Vorschläge zu machen , wie hinsichtlich der Anordnung sanitätspolizeilicher
Obductionen bei zweifellosem Selbstmorde von Personen , deren Identität
festgestellt ist, in Hinkunft auf die einfachste, schnellste und für alle Betheiligten
befriedigendste Weise vorgegangen werden könnte , um Conflicte mit kirchlichen
Functionären oder den Angehörigen der Selbstmörder zu vermeiden und den
Forderungen der Pietät und Humanität lhunlichst zu entsprechen.

Hierüber hat der Magistrat nach Anhörung des Stadtphysikates mit dem
Berichte vom 30 . November 1899 , Z . 91472 , unter anderem berichtet , dass
vom Standpunkte der Wissenschaft durch die Obduction in den in Rede stehenden
Fallen wohl kaum ein wissenschaftlich unanfechtbarer Nachweis der Unzu¬
rechnungsfähigkeit erbracht werden kann und es sich daher empfehlen würde,

das Einvernehmen mit den kirchlichen Behörden wegen Umgangnahme von der
Forderung der sanitätspolizeilichen Obduction zum angegebenen Zwecke zu
pflegen.

Der bezügliche Bericht besagt weiters Folgendes:
„Mit Rücksicht auf den mit dem eingangs bezeichnet ?!! Erlaffe anher

ergangenen bestimmten Auftrag zur Erstattung von Vorschlägen in der ge¬
dachten Richtung wird bei dem Umstande , als einerseits von der Geistlichkeit nicht
durchwegs der Nachweis der Unzurechnungsfähigkeit von Selbstmördern behufs
Vornahme der kirchlichen Einsegnung gefordert wird , andererseits der Partei
die Ausstellung des Todtenbeschaubefundes von Seite des städtischen Arztes
nicht verweigert werden kann , beantragt , dass in jedem einzelnen in Betracht
kommenden derartigen Falle , in welchem seitens der Partei ein kirchliches
Begräbnis gewünscht und ein solches von dem betreffenden Seelsorger von
dem Resultate der vorzunehmenden sanitätspolizeilichen Obduction abhängig
gemacht wird , die Partei das bezügliche Verlangen des Seelsorgers nach-
zuweisen hat , worauf die Vornahme der sanitätspolizeilichen Obduction ver¬
anlasst werden wird ."

Hierüber ist der nachstehende Statthalterei -Erlass vom 17 . März 1900,
Z . 89376 ex 1899 , an den Magistrat erflossen:

„Über den Bericht vom 30 . September 1899 , Z . 91472 , betreffend die
Vornahme sanitätspolizeilicher Obductionen zur Feststellung des Geisteszustandes
von Selbstmördern behufs Erreichung der kirchlichen Einsegnung wird dem
Magistrate bekanntgegeben , dass die k. k. Statthalterei sich mit den gestellten
Anträgen einverstanden erklärt , jedoch dermalen noch von einer Einflussnahme
aus die kirchliche Oberbehörde absteht.

Unter einem ergehen au die Direktionen und Leitungen der Wiener
k. k. Krankenanstalten die entsprechenden Weisungen.

Hievon wird der Magistrat behufs Verständigung der städtischen Ärzte
mit dem Aufträge in Kenntnis gesetzt, die betreffenden Obducenten anzuweisen,
sich im Falle eines negativen Ausfalles der vorzunehmenden Leicheneröffnnng
puncto Diagnose der Unzurechnungsfähigkeit jedesmal ausdrücklichst darüber zu
äußern , ob ein die Unzurechnungsfähigkeit bedingender Psychischer Zustand mit
Bestimmtheit ausgeschlossen werden könne ."

Hievon werden die Herren Leichensections -Commissäre , der Herr Pro-
sector und die Herren „Prosector -Stellvertreter der Gemeinde Wien , ferner
sämmtliche städtischen Ärzte , Bezirksärzte und Ober -Bezirksärzte und das
Stadtphysikat zur Kenntnisnahme und Danachachtung verständigt.

25

(Competenz zur Bewilligung freiwilliger Feil¬
bietungen , sowie zur Bemessung und Einhebnng der

Lieitationspercente . )
Magistrats -Director Tachau hat unterm 10 . April 1900

(M .-Z . 5319/XVIII ), Nachstehendes hinausgegeben:
Hieramts wurde wiederholt die Wahrnehmung gemacht , dass seitens der

magistratische » Bezirksämter die Vorschriften bezüglich der Bemessung und
Einhebung der Armenpercente anlässlich der Abhaltung von freiwilligen Feil¬
bietungen nicht gleichförmig und vielfach unrichtig gehandhabt werden.

So kommt es vor , dass die Zahlung der Gebür von nicht Zahlungs¬
pflichtigen Personen verlangt wird , wodurch nicht nur leicht vermeidliche Be¬
schwerden der Parteien hervorgerufen werden , sondern unter Umständen auch
Nachtheile für den Armenfond selbst entstehen können.

Es scheint demnach zum Zwecke der Erzielung eines gleichförmigen
und richtigen Vorgehens geboten , dem Bezirksamte die bezüglich dieser Gebüren
geltenden Vorschriften im Nachstehenden zur Kenntnis zu bringen.

Mit dem Hofdecrete vom 25 . April 1750 und der Regierungs -Ver¬
ordnung vom 19 . Februar 1770 (Codex Austr . V 501 , VI 1307 ) wurde
bestimmt , dass von allen Licitationen , außer in Executions - und Cridafällen
ein Percent von dem Betrage des Verkaufes für die Almosencassa eingezogen
werden soll.

Mit dem Erlasse der Central -Finanz -Hof -Commission vom 21 . Mai 1812
wurde diese Gebür zum Besten des Armenfondes ans Zwei von Hundert erhöht.
(Kropatschek , Gesetz s. v. I . 1813 . Seite 332 .)

Mit Gemeinderaths -Beschluss vom 4 . August 1871 , G .-R .-Z . 1150,
M .-Z . 66313/870 , wurde die Höhe der Gebür dahin abgeändert , dass sie bei
Feilbietung von Rohproducten ein Percent , bei allen anderen Feilbietungen
zwei Percent des Feilbietungserlöses betragen soll.

Aus den angeführten Normen geht hervor , dass die Gebür nach dem
Gesetze vom Verkäufer und nicht vom Käufer zu entrichten ist ; diese Auffassung
ist überdies durch die Entscheidung des k. k. Obersten Gerichtshofes vom
28 . März 1878 , Z . 3386 , als die ' richtige erklärt worden . (Sammlung von
Glaser -Unger Nr . 6890 .)

Allerdings steht es frei , in den Feilbietungsbedingnissen die Entrichtung
sämmtlicher aus Anlass der Feilbietung erwachsenden Gebüren -Verpflichtungen
dem Ersteher aufzuerlegen.

Wenn aber die Feilbietungsbedingniffe eine solche Vertragsbestimmung
nicht enthalten , so trifft die Pflicht zur Entrichtung der Lieitationspercente zum
Armenfonde ohne Zweifel den Verkäufer.

Auch bezüglich der Frage der Competenz zur Bewilligung freiwilliger
Feilbietungen und zur Vornahme der Gebüreneinhebung anlässlich solcher
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Feilbietungen bestehen vielfach Unklarheiten . So glauben einzelne Bezirksämter,
nur zur Gebüreneinhebung bezüglich jener freiwilligen Feilbietungen berufen
zu sein , welche ste selbst bewilligt haben.

Diesfalls wird demnach dem Bezirksamte zur Kenntnisnahme und Danach-
achtung Folgendes bekanntgegeben:

Was zunächst die Frage der Competenz zur Bewilligung freiwilliger
Feilbietungen anbelangt , so ist vor allem zu unterscheiden zwischen den Feil¬
bietungen von unbeweglichen und solchen von beweglichen Sachen.

Die Bewilligung zur Vornahme freiwilliger Feilbietungen unbeweglicher
Sachen gehört , nachdem eine solche Feilbietung sich als ein Realact qnalificiert,
in die ausschließliche Competenz der Gerichte . (Realinstanz .) Vgl . Z 117 des
Gesetzes vom 1. August 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 111 . (Jurisdictionsnorm .)

Was die freiwilligen Feilbietungen beweglicher Sachen betrifft , so fällt
das Recht zur Bewilligung und Vornahme derselben gemäß Artikel V , Z . 12.
des Gesetzes vom 5 . März 1862 . R .-G .-Bl . Nr . 18 und des Z 46 , Punkt 12,
des Statutes für die k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien (Gesetz vom
24 . März 1900 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 17 ) regelmäßig in den selbständigen
Wirkungskreis der Gemeinde.

Den Gerichten steht nur in ganz bestimmten Fällen das Recht zur Be¬
willigung freiwilliger Feilbielungen beweglicher Sachen zu , und zwar nach
Z 269 des kaiserlichen Patentes vom 9. August 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 208,
erstens wenn es sich um Schuldforderuugen und zweitens wenn es sich um
die Versteigerung von Sachen handelt , welche zu einer noch nicht eingeantworteten
Verlassenschaft , zu einem Fidelcommiffe oder zu dem Vermögen eines Minder¬
jährigen oder Pflegebefohlenen gehören.

Armenpercente sind in dem obbezeichneten Ausmaße bei allen freiwilligen
Feilbietungen zu entrichten , dieselben mögen von einem Gerichte oder von
dem Bezirksamte namens der Gemeinde bewilligt worden sein , dieselben mögen
bewegliche oder unbewegliche Sachen betreffen.

Die Gebüreneinhebung bezüglich aller im Vorstehenden bezeichneten frei¬
willigen Feilbietungen hat gemäß Z 15 , Punkt 106 der Geschäftsordnung durch
die magistratischen Bezirksämter zu erfolgen.

2«.
(Eiuhebmig von Cominissionsgebüren für die

k. k. Polizeiorgane .)
Aus Anlass einer Zuschrift der k. k. Polizei -Direction Wien , betreffend

die Ablehnung der Einhebung von Commissionsgebüren für die k. k. Polizei¬
organe seitens eines magistratischen Bezirksamtes und über eine in derselben
Angelegenheit von einem Bezirksamte mit Bezug auf den Normal -Erlass vom
5 . November 1899 , Z . 174490/III (Amtsblatt Nr . 104 ex 1899 , Normalien XII,
Nr . 18 ) , gestellte Anfrage hat der Magistrat in der Gremial -Sitzung vom
19 . April 1900 , aä M .-Z . 28362/IX Folgendes entschieden:

Der k. k. Polizei -Direction Wien ist mitzutheilen , dass der Magistrat
auf Grund der mit Zuschrift vom 4 . December 1890 , Z . 294298 , ertheilten
Zusage bereit sei, in jenen Fällen , wo die Gemeinde selbst eine Gebür ein¬
zuheben hat , auch die Gebüren für die intervenierenden Polizeiorgane einzu¬
heben , vorausgesetzt , dass die betreffenden Particularien rechtzeitig und getrennt
nach Gemeindebezirken an den Magistrat , respective die magistratischen Bezirks¬
ämter gelangen.

27 .

(Urgenzen in Personal -Angelegenheiten — un¬
statthaft . )

Magistrats -Director Tachau hat unterm 28 . April 1900,
M .-D .-Z . 977 ex 1900 , nachstehenden Erlass hinausgegeben:

In der letzten Zeit ist es wiederholt vorgekommen , dass städtische Beamte
und Diener die Erledigung von Personal -Angelegenheiten , wie Ansuchen um
Aushilfen , um einen Gehaltsvorschuss , eine Remuneration , Besetzungsacten rc.
bei den Präsidialbeamten urgieren.

Da letztere hiedurch oft in empfindlicher Weise in ihrer Amtsthätigkeit
gestört werden und die Erledigung solcher Acten ohnedies mit der lhunlichsten
Beschleunigung erfolgt , so finde ich mich bestimmt , eine derartige Inanspruch¬
nahme der Präsidialbeamten zu untersagen.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren zur Verständigung der dortamts zu-
getheillen städtischen Bediensteten in Kenntnis.

28 .

(Änderungen der Geschästseintheilnng des Wiener
Magistrates .)

Laut Erlasses des Magistrats -Dircctors Tachau vom 4 . Mai
1900 , M .-D .-ZZ . 2574 ox 1899 und 907 ox 1900 , hat Bürger¬
meister Dr . Lueger  unter anderem Nachstehendes verfügt:

Aus den Agenden der Magistrats -Departements V und XIV werden jene,
welche sich auf das Straßen - und Canalisierungswesen beziehen , ausgeschieden,
und einem neu zu errichtenden Departement mit Nummer XIX zugewiescn,
welches aus den Abtheilungeu:

a) für Straßen -Angelegenheiten und
d) für Canalisierungswesen

zu bestehen hat.

Die Leitung des Departements V verbleibt dem Magistratsrathe Ludwig
Linsbauer:  mit der Leitung des neuen Departements XIXa wird ein
Magistratsrath und mit der Leitung des Departements XIXb Magistrats-
Secretär Dr . August Nüchtern  betraut.

Diese drei Departements haben stets nach gemeinsamen Grundsätzen,
beziehungsweise im gegenseitigen Einvernehmen vorzugehen , um den nöthigen
administrativen und technischen Zusammenhang der Agenden zu wahren.

Sie werden unter eine Oberleitung gestellt , welche bei gemeinsamen
Berathungen immer dem Leiter des Magistrats -Departements V zukommt.

Diesen Berathungen sind stets die Leiter der analogen Bauamts-
Abtheilungen und nach Erfordernis auch jene der analogen Buchhaltung ? -
Departements beizuziehen.

Der Beginn der Wirksamkeit der neuen Departements wird später be¬
kanntgegeben werden.

Für die Geldgebarung (Checkverkehr) beim Magistrats -Departement VII
(Wasserversorgungs -Angelegenheiten ) ist das im alten Rathhause untergebrachte
k. k. Postamt zu benützen.

Die im alten Rathhause unterzubringenden Ämter haben vom Zeitpunkte
der Übersiedlung angefangen , eigene Einreichungsprotokolle , Kanzleien und
Registraturen zu führen , damit das mit einem großen Zeitaufwande ver¬
bundene wiederholte Ausfuhren der Geschäftsstücke , sowie das Hin - und Her¬
schicken der Acten zwischen dem neuen und dem alten Rathhause thunlichst
vermieden wird.

Dem Departement IV (Referent Magistratsrath Ferdinand PH ilipp)
werden zugewiesen:

Die Amtshandlungen über alle öffentlichen Uhren und alle Denkmäler,
einschließlich der Monumentalbrnnnen , dann bezüglich des Rathhauskellers.

Dem Departement VI (Referent Magistratsrath H u l k a) werden zu¬
gewiesen:

Die Herstellungen in städtischen Realitäten der Bezirke X bis XIX,
wenn die Kosten den Betrag von 400 L übersteigen.

» *
*

Den vorstehenden Verfügungen entsprechend erhalten die
Magistrats -Departements V , XIV , XIXa und XIX d folgende
Geschästseintheilnng:

Magistrats -Departement V.

Eisenbahnen und die Wiener Verkehrsanlagen.
Eisenbahnen einschließlich der Straßenbahnen (mit Ausnahme der Be¬

steuerungs -Angelegenheiten ).
Eisenbahnbuch , Amtshandlungen aus Anlass der Anlage desselben.
Rauchbelästigung durch Locomotive , Verhandlungen über dieselbe.
Städtische Elektricitätswerke für Bahn - , sonstige Kraftübertragungs¬

und Lichtzwecke, Bau und Betrieb derselben einschließlich der Rechts -Angelegen¬
heiten in und außer Streitsachen.

Wiener Verkehrsanlagen , allgemeine Angelegenheiten ; weiters specielle
Angelegenheiten hinsichtlich der Stadtbahn , Wienflussregulierung einschließlich
der Sammelcanäle beiderseits des Wienflusses , Umwandlung des Donaucanales
in einen Handels - und Winterhafen , sämmtliche mit Einschluss der Rechts-
Angelegenheiten in und außer Streitsachen . (Ausgenommen sind die dem
Magistrats -Departement XlXb zugewiesenen speciellen Angelegenheiten , be¬
treffend die Hauptsammelcanäle beiderseits des Donaucanales ).

Verwaltung der namens der Commission für Verkehrsanlagen in Wien
zu Zwecken der Wienflussregulierung eingelösten Realitäten.

Stadtbahnviaducte , Verfügung über die der Gemeinde überlassenen.
Brücken , Bau und Erhaltung derselben.
Donanregulierungs -Angelegenheiten mit Ausnahme von Parcellierungen

und Straßenniveau -Bestimmungen auf Donauregulierungsgründen (Dep . IX)
und Donaurcgulierungs -Anlehen (Dep . III ).

Personal -Angelegenheiten (mit Ausnahme der dem Magistrats -Depar¬
tement III zugewiesenen Agenden dieser Art ) für den Wienfluss -Aufseher und
das für den Bau und Betrieb der Wienflussregulierung , sowie für die Elektri¬
citätswerke aufgenommene Hilfspersonale.

Magistrals -Departement XIV.

Sicherheits - und Beleuchtungswesen und elektrische Leitungen.
Sicherheitspolizei , alle Verhandlungen über Vorkehrungen zur Wahrung

der persönlichen Sicherheit im allgemeinen.
Thierquälerei.
Verkehrspolizei , allgemeine oder grundsätzliche Bestimmungen , betreffend

die Benützung städtischen Grundes , insoweit sie nicht in ein anderes Ressort
fallen.

Annoncierungswesen anf Verkehrswegen.
Straßengrundbenützung , normative Bestimmungen hinsichtlich der Zinse

für dieselbe.
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Reinlichkeitspolizei , normative Bestimmungen über die Handhabung der¬
selben bezüglich der Verkehrswege . ^ "

Anstandsorte und Pissoirs , deren Errichtung , Erhaltung , Bespüluna und
Beleuchtung.

Feuerpolizei.
Theater , Handhabung der gesetzlichen Vorschriften.
Öffentliche Schaustellungen u . dgl ., normative Bestimmungen.
Feuerwehren , städtische und freiwillige.
Stiftungen für verunglückte Feuerwehrleute.

Personen - und Lastenaufzüge . Die Ertheilung der Bewilligung für Per¬
sonen - und Lastenaufzüge , sowie der Benützungsconsense für die Personen-
aufzüge ^in den Bezirken I bis IX.

Strompolizei.
Überschwemmungen , Vorkehrungen vor , während und nach denselben.
Öffentliche Beleuchtung im allgemeinen ; Durchführung der zwischen der

Gemeinde Wien und der Jmperial -Contiuental -Gas -Association , sowie der
Österreichischen Gasbeleuchtungs -Aktiengesellschaft hinsichtlich der Gasbeleuchtung
bestehenden Verträge.

Magistrats -Departement XIXa.

Abtheilung für Straßcn -Angelegenhciten.
Verkehrswege aller Art (mit Ausnahme des Baues und der Erhaltung

der Brücken ), Instandsetzung , Pflege , Säuberung und Bespritzung derselben.
Pflastersteine , deren Übernahme , Pflasterstein -Lagerplätze.
Stein - und Schotlerbrüche , Betrieb derselben.
Straßengrund - Übernahme infolge von Parcellierungen.
Schienengeleise , Verhandlungen wegen Herstellung derselben Uber das

Trottoir.

Straßen -, Hans - und Marktkehricht , Einsammlung und Verwertung.
Bauten für Zwecke dieses Ressorts.

Materialdepot , IX ., Rossauerlände.
Personal -Angelegenheiten (mit Ausnahme der dem Magistrats -Depar¬

tement III zugewiesenen Agenden dieser Art ) für folgende Stellen:
Pflasterungsaufseher,
Aufseher der Schöpfwerke für Bespritzung im XI ., XIII . und

XIX . Bezirke,

Schaffer und Unterschaffer für die Straßensäuberung , insbesondere die
Besetzung derselben.

Magistrats -Departement XIX b.

Abtheilung für Canalisierungswesen.
Hauptsammelcanäle beiderseits des Donaucanales einschließlich der Rechts-

Angelegenheiten in und außer Streitsachen ; Verwaltung der namens der
Commisston für Verkehrsanlagen in Wien zu Zwecken des Baues dieser
Hanptsammelcanäle eingelösten Realitäten.

Einwölbung und Regulierung von Bächen , einschließlich der Vertretung
der Gemeinde Wien bei den wafferrechtlichen Verhandlungen und der Grund-
einlösungen sammt grundbücherlicher Durchführung.

Unrathscanäle , Bau , Erhaltung und Räumung derselben.
Hauscanalbauten , insoweit sie gleichzeitig mit dem Baue städtischer

Canäle ausgeführt werden.
Schisfahrtscanäle , Verhandlung in Betreff derselben.

Wiener -Neustädtercanal in Wien , die mit dem Bestände desselben zu¬
sammenhängenden Agenden ausschließlich der Handhabung des Wasserrechts¬
gesetzes.

Hydraulische Bindemittel , städtische Prüfnngsanstalt.
Personal -Angelegenheiten (mit Ausschluss der dem Magistrats -Depar¬

tement III zugewiesenen Agenden dieser Art ) für das für den Bau der Hanpt¬
sammelcanäle aufgenommene Hilfspersonale , weiters Besetzung der Stelle des
Canal -Oberaussehers , der Canalaufseher , der Aufseher für die Unrathsabfuhr
und des Maschinenwärters der Pumpstation in Kaisermühlen.

2S.
(Überlassung der Kataloge von Bücher -, Bilder - und
Antographen - Anctionen an die Direktion der

städtischen Sammlungen . )
Magistrats -Director Tachau hat unterm 4 . Mai 1900,

M .-D .-Z . 847 , nachstehenden Erlass hinausgegeben:

Laut Mittheilung der Direktion der städtischen Sammlungen ist die
Praxis , die gedruckten Kataloge von Bücher -, Bilder - und Autographen-
Anctionen nach stattgefnndenen Versteigerungen an die Stadtbibliothck ab¬
zuliefern , fast ganz außer Übung gekommen.

Die ^bezeichneten ^Kataloge sind jedoch für die städtische Bibliothek von
besonderer Wichtigkeit , weil sie es ermöglichen , die Preisbewegung des Knnst-
und Büchermarktes zu beobachten und so eine Richtschnur für die Schätzung
der Werte von Objecten , deren Ankauf beabsichtigt wird , zu gewinnen.

Ich finde mich daher bestimmt , anzuordnen , dass in Hinkunft die
Magistratsacten über die stattgefundenen Anctionen von Büchern , Bildern,
Autographen u . dgl . mittels Videndums an die Direction der städtischen
L-ammlungen behufs allfälliger Entnahme der Anctionskataloge zu leiten sind.

50.

(Deutliche Bezeichnung des fragenden Amtes auf
den für das k. k. Central -Meldungsamt bestimmten

Anfragescheinen . )

Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 10 . Mai
1900 , M .-D .-Z . 226 , Nachstehendes angeordnet:

Bon einer Steueramts -Abtheilung wurde darüber Klage geführt , dass
zahlreiche Anfragescheine vom k. k. Central -Meldungsamte nicht zurückgelangen,
was die Ausfertigung einer zweiten , manchmal sogar einer dritten Anfrage
erforderlich mache und eine mehrwöchentliche Verzögerung der Amtshandlung
herbeisühre.

Die hierüber gepflogenen Erhebungen ergaben , dass außerordentlich wenige
Anfragezettel verloren gehen , hingegen eine nicht unbeträchtliche Zahl derselben
entweder gar keine oder eine unleserliche Bezeichnung des fragenden Amtes
enthält , so dass das Central -Zustellungsamt nicht in der Lage ist, derartige
mit der Auskunft znrückgelangende Zettel zur Vertheilung zu bringen.

Es erscheint demnach die eingangs erwähnte Beschwerde nicht begründet,
vielmehr liegt unter Umständen eine ungerechtfertigte Inanspruchnahme des
k. k. Central -Meldungsamtes vor , auf dessen Überbürdung von der k. k. Polizei-
Direction Wien wiederholt hingewiesen wurde . (Vergl . die hierämtlichen Erlässe
vom 8 . März 1894 , M .-D .-Z . 76 , Amtsblatt Nr . 26 er 1894 , Beilage
„Verordnungen und Entscheidungen rc ." , III , Seite 23 bis 24 , und vom
26 . November 1899 , M .-D .-Z . 2747 , Amtsblatt Nr . 104 ex 1899 , Beilage
„Verordnungen und Entscheidungen rc." , XII , Seite 118 .)

Ich ersuche daher Euer Wohlgeboren , zu veranlassen , dass auf den An-
fragezetteln das fragende Amt stets in deutlicher Weise ersichtlich gemacht werde.

51.

(Stadtbibliothek .)

Magistrats -Director Tachau hat mit Jndorsat -Erlass vom
14 . Mai 1900 , Z . 1118 , nachstehende Eingabe der Direction der
städtischen Sammlungen ääto . 11 Mai 1900 , Z . 362 B . H . M .,
sämmtlichen Bureau - und Amtsvorständen zur Kenntnisnahme und
Verständigung der denselben zur Dienstleistung zugewiesenen Be¬
amten zugemittelt:

Da das Entlehnen von Werken der Stadtbibliothek zu nicht amtlichen
Zwecken eine solche Ausdehnung erfahren hat , dass dadurch die Erledigung
der amtlichen Agenden sehr beeinträchtigt wird , sieht sich die gefertigte Direc¬
tion veranlasst , den Parteicnverkehr derart zu regeln , dass Entlehnungen von
Werken zu nicht amtlichen Zwecken ausschließlich nur in der Zeit von 9 bis
II Uhr stattfinden können.

Die Direction bittet eine wohllöbliche Magistrats -Direction , dies allen
städtischen Ämtern , besonders anch jenen , die sich nicht im Rathhause befinden,
durch eine Currende bekanntzngeben und zugleich in Erinnerung zu bringen,
dass belletristische Werke laut der vom Gemeinderathe genehmigten Bibliotheks-
Ordnung nur zu literarischen Zwecken ausgeliehen werden können.

Hl. Gliche
non besonderer Wichtigkeit sür den politischen Ver¬

waltungsdienst.

»2.
(Abänderung der Gemeindeordnung für Nieder¬

österreich . )

Gesetz vom 28 . März 1900 , womit H 75 der Gcmeinde-
ordnung für das Erzherzogthnm Österreich unter der Enns vom
31 . März 1864 , L.-G .-Bl . Nr . 5 , abgeändert wird (L.-G .- u.
V . -Bl . Nr . 18 ) :

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogthnmes Österreich unter
der Enns finde Ich zu verordnen wie folgt:
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Artikel  I.

Der Z 75 der Gemeindeordnung für das Erzherzogthum unter der Enns
vom 31 . Marz 1864 . L.- G .-Bl . Nr . 5 , wird in seiner gegenwärtigen Fassung
aufgehoben und hat künftig zu lauten:

Z 75.

Von Zuschlägen zu den directen Steuern und überhaupt von Gemeinde¬
umlagen können nicht getroffen werden-

Hof -, Staats -, Landes - und öffentliche Fondsbeamte und Diener . Militär¬
personen , sowie deren Witwen und Waise » bezüglich ihrer Dienstbezüge und
aus dem Dienstverhältnisse entsprungenen Pensionen , Provisionen , Grziehungs-
beiträge und Gnadengenüffe;

öffentliche Schullehrer bezüglich ihrer Dienstbezüge , Personen , welche in
der Gemeinde nicht wohnen , bezüglich ihres weder aus einem Nealbefitze » och
aus einer Gewerbeunternehmung fließenden Einkommens.

Artikel  II.

Dieses Gesetz tritt mit 1 . Jänner 1900 in Wirksamkeit.

Artikel  III.

Mein Minister des Innern ist mit der Durchführung dieses Gesetzes
beauftragt.

SS.

(Befreiung des von der Stadt Wien für den Bau
und Betrieb städtischer Elektrieitätswerke anfzn-
nehmenden SO -Milliouen -Kronen -Anlehens von der
Entrichtung der Stempel nnd Gebären nnd Ver¬
wendbarkeit der Obligationen dieses Anlehens znr
fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs -, Pnpillar-

und ähnlichen Capitalien . )
Gesetz vom 8. April 1900 , betreffend die Befreiung des von

der Stadt Wien auf Grund des Landesgesetzes vom 22 . Sep¬
tember 1899 , L.-G .-Bl . Nr . 54 , aufzunehmenden Anlehens von
30 Millionen Kronen von der Entrichtung der Stempel - und
unmittelbaren Gebüren und die Verwendbarkeit der Obligationen
dieses Anlehens zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs -,
Pnpillar - und ähnlichen Capitalien (N .-G .-Bl . Nr . 71) :

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen
wie folgt:

8 1-
Die Obligationen , Jnterimsscheine nnd Coupons des von der Gemeinde

Wien nach dem niederösterreichische » Landesgesetze vom 22 . September 1899,
L.- G .-Bl . Nr . 54 , znr Bestreitung der Kosten für den Bau und Betrieb
städtischer Elektrieitätswerke aufzuneymenden Anlehens bis zu dem Höchstbetrage
von 30 Millionen Kronen werden von der Entrichtung der Stempel - und un¬
mittelbaren Gebüren befreit.

8 2.
Die im Z 1 erwähnten Obligationen können zur fruchtbringenden An¬

legung von Capitalien der Stiftungen , der unter öffentlicher Aufsicht stehenden
Anstalten , dann von Pnpillar - , Fide 'icommiss - und Depositengeldern und zum
Börsenconrse , jedoch nicht über deren Nennwert , zu Dienst - und Geschäfts-
cautiouen verwendet werden.

8 3-
Mit der Durchführung dieses Gesetzes sind die Minister des Innern,

der Finanzen und der Justiz betraut.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte nnd im Landes¬
gesetzblatte für Österreich nnter der Enns im Jahre

1666 publieierten Gesetze nnd Verordnungen .)

L . Reichsgefchblatt.

Nr . 76 Concessionsurkundc vom 10 . März 1900
für die Localbahn Hinter -Treban —Lochowitz.

Nr » 71 » Gesetz vom 8 . April 1900 , betreffend die
Befreiung des von der Stadt Wien auf Grund des Landesgesetzes vom
22 . September 1899 , L.-G -Bl . Nr . 54 , aufzunehmenden Anlehens von
30 Millionen Kronen von der Entrichtung der Stempel - und unmittelbaren

Gebüren und die Verwendbarkeit der Obligationen dieses Anlehens zur frucht¬
bringenden Anlegung von Stiftungs -, Pnpillar - und ähnlichen Capitalien .*)

Nr . 72 . Dritter Nachtrag zu der Vollzugsvorschrift zum
II . Hanptstücke des Gesetzes vom 25 . Oktober 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 220 , be¬
treffend die directen Personalsteuern.

Nr . 7S . Verordnung des Ministers für Cnltus
und Unterricht vom 30 . März 1900 , betreffend die Regelung
der Staatsprüfungen und Einzelprüfungen an den technischen Hochschulen.

Nr . 74 . Gesetz vom 9 . April 1900 , betreffend dieVer-
längerung der mit dem Gesetze vom 12 . Juli 1898 , R .-G .-Bl . Nr . 122 , bis
Ende des Jahres 1899 ausgedehnten zeitweise !! Sistierung der Progressiven
Erhöhung der Hauszins - und fünfpercentigen Reinertragssteuer in der Stadt
Triest und im Territorium von Triest.

Nr . 7S . Gesetz vom 9 . April 1900 , betreffend die Ver¬
wendbarkeit der Schuldverschreibungen des Wasserleitungs -Anlehens der königl.
Hauptstadt Krakau von 3,600 .000 II oder der auf Grund dieses Anlehens
anszugebenden Schuldverschreibungen eines hiezu statutenmäßig berechtigten
Creditinstitutes zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs -, Pnpillar - und
ähnlichen Capitalien.

Nr . 76 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 10 . April 1900 , betreffend die Erweiterung der Verzollnngs-
befugnisse des k. k. Nebenzollamtes in Vallarsa.

Nr . 77 . Verordnung des Justizministeriums vom
11 . April 1900 , betreffend die Zuweisung der Gemeinden und der
Gutsgebiete Siedliska -Bogu z, Smarzowa und Globikowka zu dem Sprengel
des Bezirksgerichtes Brzostek in Galizien.

Nr . 78 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Innern und des Handels vom 5 . April 1900,
betreffend das Verbot der Einfuhr des Dr . Karl Schiffmann ' schen Asthma¬
pulvers .*)

Nr . 76 . Verordnung des Finanzministeriums vom
23 . April 1900 , betreffend die Änderung der Farbe der Stempel¬
zeichen für Spielkarten.

Nr . 8V . Verordnung der Minister der Justiz , des
Innern und des Ackerbaues vom 25 . April 1900,
betreffend eine Abänderung der Verordnung derselben Minister vom 25 . Juli
1897 , R .-G .-Bl . Nr . 175 , über die Schätzung von Liegenschaften (Real-
schätzungs -Ordnung ).

Nr . 8t . Verordnung der Ministerien des Inner » ,
des Handels und der Finanzen vom 7 . Mai 1900,
betreffend da„s Verbot der Ein - und Durchfuhr gewisser Waren - und Gegen¬
stände aus Ägypten.

Nr . 82 . Verordnung des Justizministeriums vom
7 . Mai >900 , betreffend die Errichtung einer gerichtlichen Auctionshalle
in Brünn.

6 . Landesgesrhblatt.

Nr . 18 . Gesetz vom 28 . März 1900 , womitZ75der
Gemeindeordnung für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns vom
31 . März 1874 , L.- G .-Bl . Nr . 5 , abgeändert wird .*)

Nr . 18 . Verordnung des k. k. n.-ö. Landesschul-
rathes vom 13 . April 1900 , H . 3774 , betreffend die Abänderung
der ßß 1 und 4 des Snbstitutionsnormales für die öffentlichen Volksschulen
der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien vom 30 . November 1895 , Z . 12101,
L.-G .-Bl . Nr . 54 .*)

Nr . 26 . Erlass des k. k. Finanzministeriums
an alle politischen Landesbehörden vom 25 . November
1899 , Z . 65508 , betreffend die Anwendung der Kronenwährung als
ausschließlicher Landeswährung bei Wertpapier -Emissionen.

') Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen re ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Gesetze, Vetlndnungen und Entscheidungen,
sowie

Normlitivliestimmmilie» der Gemeiiidcrathcs, Stadtmthes,md der Magistrates
in AiiPlegentikileii der Oeilieilitleiielilialtliiig mid politiSchen AilitsküjiillliZ.

Inhalt:

». Verordnungen nnd Entscheidungen:

1 . Verweigerung der Führung des Titels „ k. k. landesbefugt " .
2 . Die im Artikel V des Gesetzes vom 3l . December 1891 . N .-G .-Bl.

Nr . 2 er 1895 , vorgesehenen finanziellen Begünstigungen kommen
zwar der Gemeinde Wien als Concessionärin ) des städtischen Klein-
bahnnetzes (Concession vom 24 . März 1899 . R .- G .-Bl . Nr . 58 , ZI ),
nicht aber der Bau - und Betriebs -Gesellschaft für städtische Straßen¬
bahnen in Wien zu.

3 . Gewerbliche Belriebsanlagen in nur zur Anlage von Wohnhäusern
bestimmten Bezirkstheilen.

4 . Hausierverbot auf dem Gebiete der Stadt Poprad in Ungarn.
5 . Actenverkehr mit der k. k. Bezirkshanptmannschaft Oberhollabrunn.
6 . Benützung der öffentlichen Auslaufbrunnen.
7 . Zusatzbestimmung zu Z 22 der evangelischen Kirchenverfaffuug.
8 . Ergänzung der Geburts - und Taufmatriken.
9 . Verbot des I . Josefovicz 'schen Haarwassers , 1'lxtrait sts noir « .

^0 . Begünstigungen jener L̂-tellungs ^ und Wehrpflichtigen , welche im
Interesse des heimischen Handels dauernd in außereuropäischen Ländern
Wütig sind . ^

11 . Normale wegen Bestreitung der Wegentschädigungeu anlässlich der !
Ertheilung des Religionsunterrichtes an öffentlichen Volksschulen im I
Wiener Schulbezirke.

12 . An Sonn - und Feiertagen finden Control -Versammlungen nicht statt.
13 . Gebürcnberechnnng für die in Bargeld reluierten Effectengewinste.
14 . Erleichterungen hinsichtlich der Rückzahlung von ans dem Titel des

Nothstandes gewährten Staatsvorschüssen.
15 . Abschiebung von Ausländern ans Croatien oder Slavonien über öster¬

reichisches Gebiet in das Ausland.
16 . Öffentliche Sammlungen.

»I . Normativbestiminnngen
Gemeinderath:

17 . Preisconcurrenzen.

Magistrat:
18 . Dienstliche Verrichtungen städtischer Organe in Schulgebäuden.
19 . Jmmatriculierung von Sterbefällen.
20 . Anwesenheit von Angestellten der Krank -ncassa zur Anskunftserthei-

lung in genossenschaftlichen Versammlungen.
21 . Einführung vierteljähriger Stenereinzahlnngs -Rapporte.

I » i.  Gesetze von besonderer Wichtigkeit für de» politische»
Verwaltungsdienst:

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatie und im Landesgesetzblatte
für Österreich unter der Enns >m Jahre 1900 pnblicierten
Gesetze und Verordnungen.

I. Verm'dimlUM nnä Entscheidungen.
i.

(Verweigerung der Führung des Titels „k. k. laudes-
befugt ".)

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 13 . De-
cember 1899 , Z . 10268 (G -Z . 23293/magistratisches Bezirksamt
für den III . Bezirk ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k k. Zweite
Präsidenten Dr . Frerherrn v. Lemayer , in Gegenwart der Räthe des k
Verwaltungsgerichtshofes . Dr . Habe rer , Freiherr v. Jacobi , Dr . Ritte
v Heiterer nnd Dr . Bnrckhard , dann des Schriftführers k. k. Raths
sekretars - Adjnncten Grafen Knenbnrg über die Beschwerde der Firm
R . Ditmar m Wien gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums de
Innern ckäto . 10 . December 1897 , Z . 31251 , betreffend die Verweigerung de
Führung des Titels ,,k. k. landesbefugt " , nach der am 13 . December 189'
durchgefuhrten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörun
des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Gerl , Hof
und Genchtsadvocaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde ferner de
Gegenansführungeii des k. k. Ministerial -Vice - Secretärs Dr . Pipitz in Ber
tretung des belangten k. k. Ministeriums des Innern zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidnngsgründe:

k- niederösterreichische Statthalter « hat mit Erlass vom 14 . Jul
1897 erklärt , da,s sie nicht » i der Lage sei, dem Gesuche der Firma R . Ditmar
Lampen - und Metallwarenfabrik in Wien , um Weiterbelassnug des Rechtes zu
Führung des Titels „ k. k. landesbefugt " gewährende Folge zu geben wei
einerseits das mit Decret der n .-ö. Statthalterei vom 20 . October ' l857
Z . 44288 , dem seither verstorbenen Gesellschafter dieser Firma Karl Nudol
Ditmar  verliehene Landesbefngnis zur Erzeugung von Lampen nnd Metall
waren nach dem Wortlaute des Verleihungsdecretes als eine dem Unternehme
Persönlich ertheilte Concession anz »sehen sei, welche nicht an dem Unternehmei
haftete , sondern nur persönliche Rechte begründete nnd daher bei einer Besitz
anderung auf die Nachfolger nicht übergieng , andererseits aber bei dem Mange

einer bezüglichen Bestimmung in dem dermaligen Gewerbegesetze die Statt¬
halterei zur Nenverleihung der angesnchten Bezeichnung nicht berechtigt
erscheine.

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den im Einvernehmen mit
dem k. k. Handelsministerium erflofsenen Erlass des k. k. Ministeriums des
Innern vom 10 . Oktober 1897 , Z . 31251 , womit dem Recurse der Firma
gegen die Entscheidung der n .-ö. Statthalter « ans den Gründen derselben keine
Folge gegeben wurde.

Der Verwaltungsgerichtshof hat i» der Sache Folgendes erwogen : „ Es
ist wohl richtig und selbstverständlich , dass das mit dem Erlasse der n .-ö.
Statthalterei vom 20 . October 1857 dem Karl Rudolf Ditmar 'verliehene
Landesfabriksbefngnis dem Genannten nicht als „ Privatmann " , wie die Be¬
schwerde sagt , d. i . also ohne Rücksicht auf das gewerbliche Unternehmen,
welches derselbe betrieb , verliehen wurde , da es ja vielmehr eben das mit ge¬
wissen Gerechtsamen ansgestattete Befugnis zum fabriksmäßigen Betrieb der
Lampen - und Metallwaren -Erzengung beinhaltete . Als Träger von derlei
Befugnissen erschien aber nicht das Unternehmen , sondern vielmehr die Person
desjenigen , welchem das Befugnis verliehen wurde.

Dies erhellt aus einer ganzen Reihe von betreffs solcher Befugnisse in
Kraft gestandenen Vorschriften . , So wurde mit der Verordnung der Landes¬
regierung im Erzherzogthnm Österreich unter der Enns vom 14 . December
1803 , polit . Gesetzes -Sammlnng , 20 . Band , Nr . 64 sKropalschek,  Band 17,
Nr . 5707 ) ansgestellt , dass mehrere Fabrikanten , welche bloß ein fabriks¬
mäßiges Befugnis besitzen, sich gleich den k. k. priv . Landesfabrikanten an-
maßen , den kaiserlichen Adler . . . zu führen , dann . . . sich . . . die Benennung
von Priv . Fabrikanten zu geben , nnd wurde erklärt , dass diese Vorzüge bloß
allein den k. k. Priv . Landesfabrikanten gebüren nnd dass einige der daselbst
erwähnten Begünstigungen mir in einzelnen rücksichtswürdige » Fällen durch
jedesmalige ausdrückliche Verleihung der Landesstelle auch den Fabrikanten der
zweiten Classe zugestanden werden.

Mit dem Hofkannnerdecrete vom 26 . Jänner 1813 polit . Gesetzes -Sammlnng
Nr . 11 , über die Bestimmung der Grenzlinien der verschiedenen Fabriksbefirgniffe
wurde erklärt , dass die zweite Abstufung der Fabriksbefugnisse das förmliche
Landesfabriksbefngnis sei, welches bisher ebenfalls irrig unter der Benennung
Fabriksprivilegium begriffen wurde , alle gegenwärtig ans diesem sogenannten
Privilegium fließenden Rechte , z. B . zur Führung des k. k. Adlers . . in sich
fasse und nur Unternehmungen von vorzüglicher Wichtigkeit , Solidität und
Verdienstlichkeit um die Industrie , verliehen werde , und wurde (Schlussabsatzf
bemerkt : „ . . . und man wird von nun an die Befugnisse sowohl der schon
mit Fabrilsprivilegien versehenen , als auch künftig auf die zweite Stufe der
Fabrcksbefugniffe zu erhebenden Individuen ansschließend mit der Benennung
förmliche Landesfabriksbefugnisse bezeichnen , wobei denselben aber unbenommen
bleibt , sich noch ferner der Firma „ k. k. priv . Fabrik " zu bedienen.
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Desgleichen geht aus dem Decrete der Commercial -Hof - Commission vom
8 . Februar 1817 , polit , Gesetzes -Sammlung Nr , 24 , Uber die Bekanntmachung
anheim gesagter und erloschener Landesfabriksbefugnisse , worin den Landes¬
fabriksbefugten und von dem Erlöschen der Landesfabriksbefugnisse durch An-
heimsagung , Concurs oder Absterben gesprochen wird , dann aus dem Hof-
kammerdecrete vom 3. Mai 1842 , Z . 13820 , Provinzial -Gesetzes -Sammlung sUr
Österreich unter der Enns , Band 24 , Nr . 87 , worin von den mit Landes¬
fabriksbefugnissen Betheilten gesprochen und ausdrücklich gesagt wird , dass
dieses Befugnis nur besonders bewährten und soliden Fabrikanten zur Aus¬
zeichnung und Aneiferung verliehen wird , mit aller Deutlichkeit hervor , dass
das mehrgedachte Befugnis sich auf die Person des Unternehmers bezog und
an dieselbe geknüpft war , wie es eben auch durch das Ableben desjenigen
erlosch, dem es verliehen wurde.

Wenn dementsprechend auch das hier in Frage stehende Befugnis nach
dem Wortlaute des Verleihungsdecretes dem C, R . Dilmar selbst, d . i. also
der Person des Unternehmers , verliehen wurde , so ist dieser Umstand gerade
darum von Belang , weil er in den bestandenen allgemeinen Vorschriften seine
Erklärung und Begründung findet , und die Auffassung der Beschwerde , wonach
als Träger des verliehenen Befugnisses das noch fortbestehende Unternehmen
anznsehen wäre , muss daher als unstatthaft bezeichnet werden . Es kann weiters
nach dem Gesagten nicht zweifelhaft sein , dass die dem C , R . Ditmar seiner¬
zeit verliehene Fabriksberechtignng , soweit dieselbe mit den ihr anhaftenden
Vorrechten im Sinne und nach Maßgabe der Artikel IV und III des Ein-
sührungspatenlks zur Gewerbeordnung vom 20 , December 1859 aufrecht ge¬
blieben war , durch das Ableben des Genannten erloschen ist, und hieran kann
der Umstand nichts ändern , dass die FirmaR . Ditmar , welche C , R . Ditmar
zuerst als alleiniger Geschäftsinhaber führte , und welche auch die durch den
späteren Eintritt von offenen Gesellschaftern gebildete Handelsgesellschaft führte,
auch nach dem Tode des C , R . Ditmar in unverändeter Weise , und zwar
von Teilhabern fortgeführt wurde und beziehungsweise wird , welche in den
von der Beschwerde betonten besonderen persönlichen Beziehungen zu dem
Begründer der Firma (Verwandtschafts - und Schwägerschaftsverhältnisse ) standen.

Aulangend den zweiten Theil der Motive der angefochtenen Entscheidung
gibt die Beschwerde selbst zn , dass die Bestimmungen des zur Zeit geltenden
Gewerbegesetzes der Behörde einen Anhaltspunkt nicht bieten würden , mit der
neuerlichen Verleihung des Titels „ k. k. laudesbefugte Fabrik " vorzugehen,
bemerkt jedoch , dass die älteren , die Verleihung des sogenannten Landesbesug-
nisses betreffenden gesetzlichen Normen durch die spätere Gewerbegesetzgebnng
nicht tangiert wurden . Gegenüber dieser letztgedachten Behauptung genügt der
Hinweis auf Artikel III des Einführungspatentes zur Gewerbeordnung vom
Jahre 1859 , wonach unter anderen auch sämmtliche vordem bestandenen Vor¬
schriften über die Erlangung von Fabriksberechtigungen außer Wirksamkeit
getreten sind . Die Behörden können daher zur Zeit nicht berufen sein , einen
Titel zu verleihen , welcher ein vordem bestandenes Fabriksbefugnis bezeichnet,
das gegenwärtig nicht mehr erlangt werden kann.

Der Gerichtshof konnte sohin weder in dem einen , noch in dem anderen
in den Motiven der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Ausspruche eine
Gesetzwidrigkeit erblicken und musste demnach die Beschwerde als unbegründet
abweisen.

S.

(Die im Artikel ^ des Gesetzes vom 31 . December
18S4 , R .-G Bl . Nr . 2 vx I8S5 , vorgesehenen
finanziellen Begünstigungen kommen zwar der Ge¬
meinde Wien als Concessionäritt des städtischen
Kleinbahnnetzes ^Concession von , 24 . März I8SS,
R .-G . Bl . Nr . 58 , tz II , nicht aber der Ban - »nd
Betriebs -Gesellschaft für städtische Straßenbahnen

in Wien zu.)

Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 26 . Jänner
1900 , Z . 402 (M .-Z . 68121/V ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Ersten

Präsidenten Dr . Grafen Schönborn , in Gegenwart der Räthe des k. k. Ver-
waltnngsgerichtshofes Dr . Reißig , Freiherrn v. Jacobi , Dr . Schön und
Dr . Burckhard , dann des Schriftführers k. k. Hof - Secretärs Grafen
Lamezan über die Beschwerde der Stadtgemeinde Wien und der Firma
Siemens L Halske , letztere als Eoncessionärin der zu errichtenden „ Bau-
und Betriebs - Gesellschaft für städtische Straßenbahnen in Wien ", gegen den
Erlass des k. k. Eisenbahuministeriums vom 24 . März 1899 , Z . 13181/11,
betreffend die Ertheilung der Coucession zum Betriebe elektrischer Kleinbahnen
in Wien , nach der am 10 . Jänner 1900 durchgeführten öffentlichen münd¬
lichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten,
sowie der Ausführungen des Dr . Ritter v. Feistmantel , Hof - und Gerichts-
advocaten in Wien , in Vertretung der Stadlgemeinde Wien , und des Dr . Adolf
Stein , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der Firma
Siemens L Halske als Eoncessionärin der Bau - und Betriebs - Gesellschaft
für städtische Straßenbahnen in Wien , auf Seite der Beschwerdesührnng und

der Ausführungen des k. k. Ministerial -Vice -Secretärs Dr . Arnold Krasny
und des k. k. Ministerial -Secretärs Dr . Richard Reisch  in Vertretung des
k. k. Eisenbahn - und des k. k. Finanzministeriums , sowie des k. k. Finanz-
procnratnrs -Adjnncten Dr . Emerich Singer  in Vertretung der k. k. nieder¬
österreichischen Finanzprocuratur nos . des k. k. Hofärars zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

Das k. k. Eisenbahuministerium hat mit dem Erlasse vom 24 . März
1899 . Z . 13181 , aus Grund und in Gemäßheit der Bestimmungen des Ge-
setz-s vom 31 . December 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 2 ox 1895 , im Einvernehmen
mit den beiheiligten k. k. Ministerien und dem k. u . k. Reichs -Kriegsministerium
der Gemeindevertretung der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien die ange¬
suchte Coucession zum Baue und Betriebe eines einheitlichen , unter Ein¬
beziehung und entsprechender Umgestaltung der von der genannten Gemeinde¬
vertretung zn erwerbenden , bisher nicht als Local - oder Kleinbahnen con-
cessionierten Linien der Wiener Tramway -Gesellschaft herzustellenden Netzes
von mit elektrischer Kraft zu betreibenden normalspurigen Kleinbahnlinien
unter gewissen , gleichzeitig festgesetzten Bedingungen und Modalitäten ertheilt.

Gegen diesen Erlass , beziehungsweise gegen zwei der beigesügten Be¬
dingungen ist die vorliegende Beschwerde der Gemeinde Wien , sowie der Firma
Siemens L Halske,  der letzteren als Eoncessionärin der zn errichtenden
Bau - und Betriebs ^Gesellschaft für städtische Straßenbahnen in Wien , welcher
nach Punkt 15 der Bedingungen der Bau und Betrieb der ^ concesstonierten
Eisenbahnlinien nach Maßgabe eines der Genehmigung der Staatsverwaltung
unterliegenden Vertrages zeitweilig überlassen werden soll, gerichtet . Die Be¬
schwerde bekämpft den obigen Erlass , weil:

1 . die nach Artikel V des bezogenen Gesetzes den concesstonierten Klein¬
bahnen absolut zu gewährenden finanziellen Begünstigungen im Punkte 1 der
Bedingungen auf die Person des Concessionärs eingeschränkt und nicht objectiv
dem Localbahn -Unteruebmeu , also im gegebenen Falle auch der zu errichtenden
Ban - und Betriebs -Gesellschaft gewährt wurden , obgleich aus dem Wortlaute
dieser , sowie anderer Stellen des Gesetzes vom 31 . December 1894 , dann aus
analogen Bestimmungen gleichartiger Gesetze und aus der volkswirtschaftlichen
Tendenz des Gesetzes über Kleinbahnen , durch welches die Schaffung solcher
Bahnen auf jede mögliche Weise gefördert und insbesondere deren Finanzierung
ermöglicht werden wollte , zweifellos erhelle , dass das Gesetz thatsächlich in
vollkommen objectiver Weise die „Localbahn -Ilnternehmung " als solche und nicht
etwa lediglich den Concessionär begünstigen wollte;

2 . weil für den Fall der Inanspruchnahme von Grundstücken des k. k.
Hofärars zur Anlage der concesstonierten Bahnlinien die Einholung der Zu¬
stimmung der hiezu berufenen Behörden und Örgane auferlegt wurde , obgleich
nach Artikel XIV die Einholung dieser Zustimmung nur bei öffentlichen
Straßen vorgeschrieben wird, „ den fraglichen Grundstücken (Straßen ) aber
jedenfalls die Eigenschaft der Öffentlichkeit mangelt , dieselben daher ebenso
wie andere Privatgruudstücke der Expropriation unterliegen.

Der Verwaltungsgerichtshof musste sich in erster Linie mit den in der
Gegenschrift des k. k. Eisenbahnministeriums erhobenen Einwendungen formeller
Natur beschäftigen . Die Gegenschrift wendet nämlich ein , dass der Firma
Siemens L Halske  als Proponentin der noch nicht konstituierten Bau-
und Betriebs - Gesellschaft die active Legitimation zur Beschwerdesührnng an¬
lässlich der nicht ihr , sondern der Gemeinde Wien ertheilten Concession mangle.

Diese Einwendung erscheint jedoch nicht stichhältig , weil die Firma
Siemens L Halske  ans der ihr ertheilten Bewilligung zur Errichtung einer
Aktiengesellschaft unter der Firma „ Bau - und Betriebs -Gesellschaft für städtische
Straßenbahnen in Wien " allerdings bereits Rechte in Bezug auf die von ihr
zn errichtende Actiengesellschaft abzuleiten in der Lage ist und weil es daher
für die Begründung ihrer Beschwerde -Legitimation genügt , wenn sie behauptet,
in diesen ihren Rechten durch die angefochtene Verfügung verletzt zu sein.

Die Gegenschrift erachtet aber auch eine Bcschwerdeführung im der-
maligen Zeitpunkte wenigstens bezüglich des ersten Beschwerdepnnktes über¬
haupt für unzulässig , weil es sich bei zugestandener voller Gewährung aller
im Artikel V des Gesetzes vom 31 . December 1894 normierten finanziellen
Begünstigungen dermalen nur um eine Interpretation der Tragweite dieses
Artikels , mithin um eine Frage handle , welche ihre actuelle Bedeutung in
Form einer vor dem Nerwaltungsgerichtshofe anfechtbaren Entscheidung erst
mit dem seinerzeit über die Steuerpflicht der Bau - und Betriebs -Gesellschaft
ergehenden Ausspruche der kompetenten Behörden — worunter die Gegen¬
schrift zweifelsohne die Steuerbehörden meint — erhalten wird . Auch diese
Einwendung ist unbegründet.

Denn wenn auch die finanziellen Begünstigungen des Artikels V bei
Vorhandensein der Voraussetzungen des Artikels I seitens der Staatsverwaltung
gewährt werden müssen , so bedarf es doch im einzelnen Falle eines formali¬
sierenden Ausspruches der die Concession ertheilenden Behörde darüber , ob die
Voraussetzungen des Artikels V vorhanden sind , an welchen Ausspruch die
Steuerbehörden gebunden sind.

Da nun das belangte Ministerium bei Erlassung dieses formalisierenden
Ausspruches -ine — wie die Beschwerde behauptet — gesetzlich unzulässige
Beschränkung bezüglich des Umfanges der gewährten Begünstigungen in sub¬
jektiver Beziehung beigefügt hat , so war hiemit der Fall der Beschwerde-
sührung für die Eoncessionärin allerdings gegeben , wenn sie den beschränkenden
Beisatz nicht in Rechtskraft erwachsen lassen wollte und konnte . In der Sache
selbst vermochte aber der Verwaltungsgerichtshof den von der Beschwerde ver¬
tretene » Anschauungen nicht beizupflichten.
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Xä 1. Die von der Beschwerde versuchte Gegenüberstellung von Unter¬
nehmung und Unternehmer , sowie die Darlegung , dass das Gesetz vom
81 . December 1894 die daselbst normierten fiuanziellen Begünstigungen nur
an die Unternehmung binden , sohin nur der Unternehmung , nicht aber einem
bestimmten Unternehmer einräumen wollte , ist sür den vorliegenden Fall
praktisch ohne jeden Wert.

Denn da eine von der Person eines Unternehmers vollkommen los¬
gelöste gewerbliche und als solche gebürenpflichtige Unternehmung im objektiven
Sinne , das heißt ohne Unternehmer überhaupt nicht gedacht werden und die
durch den Artikel V getroffene Steuer - und Gebürenpflicht überhaupt nur an
einer physischen oder juristischen Person haften kan » , so ist es klar , dass auch
die finanziellen Begünstigungen nur einer solchen Person zugute kommen
können.

Es könnte daher , wenn vorläufig von dem speciellen Falle abgesehen
wird , in Bezug auf gewährte finanzielle Begünstigungen im allgemeinen ein
Streit nur in dem Sinne entstehen , ob dieselben nur der bestimmten Person
des ersten Unternehmers oder dem jeweiligen Unternehmer eines Gewerbes,
einer Unternehmung , insoweit die letztere überhaupt objektiv fassbar erscheint,
zuzngestehen seien oder nicht . Dieser Streit kann aber im vorliegenden Falle,
wo eS sich um ein concessiouiertes Unternehmen und nur die Bestimmungen
des Gesetzes vom 31 . December 1894 handelt , überhaupt nicht entstehen , da
die Concession an der Person hastet , der Concessionär mit dem Unternehmer
identisch sein muss , ein Übergang der Unternehmung an eine dritte Person
nur mit Bewilligung der Staatsverwaltung , welche der Ertheilung einer neuen
Concession an den neuen Unternehmer gleichzuachten ist. erfolgen kann und da
sonach auch dem neuen Concessionär oder Unternehmer die finanziellen Be¬
günstigungen des Artikels V ohnehin wieder gewährt werden müssen.

Der Sinn des Gesetzes vom 31 . December 1894 ist demgemäß dahin
zu präcifieren , dass die finanziellen Begünstigungen des Artikels V der Person
des Concessionärs einer Kleinbahn , welcher , wie schon oben erwähnt , mit dem
Unternehmer identisch sein muss , mit Bezug ans eine bestimmte Kleinbahn
einzmäumeu sind . Es gehen daher auch in allen Fällen , in welchen die Con¬
cession von dem ursprüngliche » Concessionär mit Bewilligung der Staats¬
verwaltung an eine dritte Person , allenfalls an eine zu diesen, Zwecke zu
errichtende Actieugesellschast übertragen wird , wo also , wie es in den be¬
treffenden Concessionsnrkundkn zu heißen pflegt , die zu errichtende Aktien¬
gesellschaft in alle Rechte und Pflichten des ursprünglichen Concessionärs ein-
tritt , auch die finanziellen Begünstigungen ans den neuen Concessionär über.

Es kann hiezu nur nebenbei bemerkt werden , dass bei konsequenter Fest-
Haltung der Anschauung der Beschwerde der Umfang der durch den Artikel V
begründeten Persönlichen Steuer - und Gebürenbefreinngen gar nicht mehr
übersehen werden könnte , und dass beispielsweise eine in dritter Hand befind¬
liche Maschinenfabrik , welche ihre Fabrikate ausschließlich einer bestimmten
Eisenbahn -Unternehmung zur Verfügung stellt , gleichfalls Anspruch auf Be¬
freiung von der Erwerb - und Einkommensteuer erheben könnte . Es fragt sich
daher im vorliegenden Falle lediglich darum , ob die Bau - und Betriebs - l
Gesellschaft sür sich selbst die in Rede stehende Concession zu erwerben bestimmt
ist, beziehungsweise ob dieselbe an die Stelle der ursprünglichen Concesstonärin,
d . i. der Gemeinde Wien treten soll.

Dies wird von der Beschwerde gar nicht behauptet und ist auch nicht
der Fall.

Die Gemeinde Wir » behält ihre Coucesssion ; sie bleibt Unternehmerin
und tritt nur bezüglich der Durchführung des Unternehmens mit der Bau-
und Betriebs - Gesellschaft in ein Vertragsverhältnis , welches nach Ablauf einer
bestimmten Zeit oder nach Eintritt gewisser vertragsmäßig festgesetzter Voraus¬
setzungen einfach wieder erlischt.

Die rechtliche Position der Ban - und Betriebs -Gesellschaft , welche in
juristisch ungenauer Weise auch als Pächterin bezeichnet werden könnte , ist
keine andere als die eines mit dem Baue der Bahn z» beauftragenden , ver¬
tragsmäßig aufgenommenen Baumeisters , beziehungsweise eines gegen Entgelt
augestellten Betriebs -Directors mit weitgehenden und nicht willkürlich kündbaren
Vollmachten , wobei die Überlassung der Betriebseinnahmen das Entgelt bildet.

Das Unternehmen der Ban - und Betriebs -Gesellschaft , welche nach dem
mit der Gemeinde Wien abzuschließeuden Vertrage den Bau der projezierten
Linien , sowie längstens bis zum Jahre 1925 den Betrieb der Bahn auf eigene
Rechnung , jedoch gegen Leistung gewisser Abgaben an die Gemeinde zu über¬
nehmen hat , ist eben ein anderes als das Kleinbahn -Unternehmen der Ge¬
meinde ; es ist ans die gewerbsmäßige Erzielung eines Gewinnes aus den sür
die Gemeinde Wien vertragsmäßig zu leistenden Diensten gerichtet und steht
sohin bezüglich der Steuer - und Gebürenverpflichtungen des Unternehmers
jedem anderen Unternehmen gleich, welches zwar auch einen Bezug zu der
Kleinbahn -Unternehmung der Gemeinde Wien hat , mit derselben aber nicht
identisch ist.

Die Staatsverwaltung hat daher mit vollem Rechte die Gewährung der
finanziellen Begünstigungen des Artikels V auf die Person des Concessionärs
eingeschränkt.

Schließlich mag nur noch erwähnt werden , dass sich ei» analoger zu
dem vorliegenden Falle im Z 2 des Gesetzes vom 25 . October 1896 , N .-G .-
Bl . Nr . 220 , findet , nach welchem der Betrieb der Land - und Forstwirtschaft
der allgemeinen Erwerbsteuer nicht unterliegt ; der Erwerb aus der Pachtung
von Grundstücken und Wirtschaften in dieser Befreiung nicht inbegriffen ist.

Xä 2 . Die Einwendung aä 1 musste ausschließlich aus dem Grunde als
unstichhältig angenommen werden , weil laut des bei dem k. k. Eisenbahn¬
ministerium aufgenommenen Protokolles vom 15 März 1899 die einverständ-
liche Festsetzung der Bedingungen und Modalitäten für die Ertheilung der

von der Gemeinde Wien angesnchten Concession den Gegenstand der Ver¬
handlung bildete , die Vertreter der Gemeinde Wien aber bei dieser Verhand¬
lung gegen die Bestimmungen der ZH 3 und 4 der Concesfionsurkunde keine
Einstreuungen erhoben , obgleich auch die Modalitäten der Expropriation laut
Absatz IV des citierten Protokolles den Gegenstand einer besonderen Besprechung
bildete », diesbezüglich also ein Übereinkommen zwischen dem Ministerium uud
der Concessionswerberin zustande kam, und weil demnach das Ministerium ans
Grund dieses Übereinkommens berechtigt war , den Punkt 4 seinem vollen
Inhalte nach unter die Bedingungen der Concessionsertheilung anfzunehmen,
beziehungsweise die Concessionswerberin gewiss nicht in der Lage ist. eine mit
ihrer Zustimmung vorgeschriebene Concessivnsbedingung als eine Verletzung
eines rechtlichen Anspruches im Beschwerdewege zu bekämpfen.

Wenn der Vertreter der Gemeinde Wien bei der mündlichen Verhand¬
lung die Einwendung machte , dass die zur Verhandlung mit der Negierung
abgeordneten Vertreter der Gemeinde nicht ermächtigt gewesen seien, eine dies¬
bezügliche bindende Erklärung abzugeben , so ist hierauf zu erwidern , dass eine
derartige Einwendung keinen Gegenstand der schriftlichen Beschwerde bildete,
dass übrigens die Gemeinde Wien durch die Annahme der aus Grund der
Bestimmungen des Protokolles vom 15 . März 1899 ertheilten Concession
jedenfalls alle Erklärungen der von ihr selbst zu der bezüglichen Verhandlung
abgeordneten Vertreter ratihabiert hat.

Die Beschwerde war demnach in beiden Punkten als unbegründet ab¬
zuweisen.

(Geiverbliche Betriebsanlage « in nur zur Anlage
von Wohnhäuser » bestimmten Bezirkstheilen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
28 . März 1900 , Z . 24575 , nachstehenden an die k. k. n .-ö. Statt¬
halterei gelangten Erlass des Ministeriums des Innern vom
5. März 1900 , Z . 41092 ox 1899 , dem magistratischen Bezirks¬
amt für den XIII . Bezirk l G .-Z . 12740 ) intimiert:

Mit der Entscheidung vom 14 . October 1899 , Z . 85693 , wurde unter
Behebung des Bescheides des magistratischen Bezirksamtes für den XIII . Bezirk
iu Wien vom 14 . August 1899 , Z 27017 , ausgesprochen , dass die von V . N.
projectierte Errichtung einer elektrotechnischen Betriebsanlage im Hause Nr . 54 der
Banmgartenstraße in , XIII . Bezirke unter gewissen Bedingungen und Be¬
schränkungen in gewerbepolizeilicher Beziehung zulässig sei und daher ge¬
nehmigt wird.

Gleichzeitig wurden die von R . v . G . und Genossen gegen diese Betriebs¬
aulage eingebrachten Einwendungen theils als unbegründet oder unzulässig
zurückgewicsen , theils auf den Rechtsweg verwiesen.

Diese Entscheidung wird iu dem von R . v . G . und Genossen rechtzeitig
eingebrachten Ministerialrecurse aus folgenden Gründen angefochten:

1 . Sei die Gewerbebehörde nicht berechtigt , in der mit dem Gemeinde-
raths -Beschlnsse der Neichshaupt - und Residenzstadt Wien vom 24 . März 1893
zur Anlage von Wohnhäusern bestimmten Zone gewerbliche Betriebsanlagen
zu genehmigen.

Diese Einwendung beruht auf einem häufig vorkommenden Jrrthume
über den Inhalt dieses Gemeinde , aths -Beschlusses und die durch denselben ge¬
schaffene Rechtslage.

Dieser Beschluss geht nur dahin , dass in gewissen Gebietstheilen Wiens,
und zwar speciell auch im Gebiete des XIII . Gemeindebezirkcs die Art der
Verbannng mit Wohnhäusern bestimmt werde.

Einen Beschluss , nach welchem in dem erwähnten Gebiete die Errichtung
von Industriebauten ausgeschlossen sein sollte , hat thalsächlich der Gemeinderath
nicht gefasst und auch nicht fassen wollen , was er dadurch bewies , dass in
derselben Sitzung beschlossen wurde , es sei gelegentlich der im Zuge befind¬
lichen Revision der Bauordnung eine Ergänzung des ß 42 derselben durch
eine Bestimmung anzustreben , nach welcher es dem Gemeinderathe Vorbehalten
blicke , einzelne Gebietstheile für die Errichtung von Wohnhäusern und der
damit im Zusammenhänge stehenden Objecte zu bestimmen , wo Fabriks - und
gewerbliche Anlagen mit störenden oder belästigenden Betrieben entweder gar
nicht oder nur mit besonderen Beschränkungen zugelassen werden . In Über¬
einstimmung , damit sei auch eine Ergänzung des 8 26 G .-O . anzustrebeu,
wonach durch die Bauordnung bestimmt werden könne , dass in einzelnen
abgegrenzlen Gebieten Fabriks - und gewerbliche Anlagen der obigen Art
entweder gar nicht oder nur unter Beschränkungen zngelassen werden.

2 . Sei die Annahme der angefochtenen Statlhalterei -Entscheidnng , dass
bei Einhaltung der durch dieselbe festgestellten Consensbedingnisse von dem
Betriebe der Anlage irgend welche gegen die öffentlichen und gewerbepolizei¬
liche» Interessen verstoßende Nachtheile , Gefahren oder Belästigungen für die
Anrainer oder für die Umgebung nicht zu befürchten seien, unzutreffend , und
sei es geradezu unmöglich , die Nachbarschaft vor den für dieselben aus der
Anlage entstehenden Schädlichkeiten hinreichend zu schützen.

Auch diese Ausführungen des Recurses konnte das k. k. Ministerium des
Innern nicht als begründet erkennen.

In der geplanten elektrischen Anlage des V . N . soll laut der beiliegenden
Pläne und Beschreibung ein kleiner höchst einfacher Betrieb eingerichtet werden.

1*
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in welchem circa 20 Arbeiter Beschäftigung finden und wird vom Betriebs-
Inhaber ausdrücklich erklärt , dass eine Vergrößerung der Anlage niemals
vorgenommen wird.

Der Antrieb dieser Werkstätte erfolgt durch einen Gasmotor von
4 Pferdekräfte und es werden nur kleine Arbeitsmaschinen (1 Hobelmaschine,
I Bohrmaschine und 2 Drehbänke ) von diesem Motor betrieben . Die übrigen
ganz kleinen Arbeitsmaschinen sollen mit der Hand in Bewegung gesetzt werden.
Außerdem gelangt eine kleine Feldschmiede mit Holzkohlenfenermig zur Auf¬
stellung.

Der Betrieb wird sich auf die Montierung und Adjustierung von Elektro¬
motoren bis zu 4 Pferdekräfle beschränken , eine Arbeit , die sich in ihrer Aus¬
führung am meisten der Arbeit eines Grobmechanikers nähert . Überdies sollen
hier in dieses Fach einschlägige Feinmechanikerarbeiten ausgesührt werden.
Nach der Stärke des Motors und der Größe der Arbeitsmaschinen zu urtheilen,
werden in diesem Betriebe keine größeren Bestandtheile erzeugt , sondern nur
schon appretierte Gestelle , vorgeschroppte Wellen , complet fertige Zahnräder,
vorgebohrte Riemenscheiben rc . den nolhwendigen kleineren Nach - und Be-
endignngsarbeiten unterzogen werden.

Ein durch den Gang des vierpferdigen Gasmotors , sowie jenen der
Transmission und der Arbeitsmaschinen beim vollen Betriebe verursachtes
Geräusch wird ein minimales und auch bei offenen Gassensenstern auf dem
entgegengesetzten Trottoir kaum vernehmbar sein.

Die Montierung und Adjustierung der Motoren wird beinahe gar keinen
Lärm verursachen , weil dabei nur genau ineinander greifende Bestandtheile
ohne ein gewaltsames Eingreifen zusammengefügt werden.

Nachdem ein Schmiedeseuer nicht vorhanden ist, können auch keine
Schmiedearbeiten ausgeführt werden.

Die Herstellung der Bohrer , Arbeitsmesser und Handwerkzeuge mit Zu¬
hilfenahme der kleinen Feldschmiede wird sich nur auf kurze Zeit beschränken
und keinen in unzulässiger Weise belästigenden Lärm verursachen , da der zu
verarbeitende Stahl nur im warmen Zustande geschmiedet wird.

Es kann somit weder eine unzulässige Lärmbelästigung , noch eine über¬
mäßige Rauchentwicklung durch die Anlage entstehen , welcher Ansicht übrigens
auch die Vertreter der elektrischenAbtheilung des Wiener Stadtbanamtes und des
Stadtphhsikates , sowie der k. k. Gewerbeinspector bei den wiederholten com-
missionellen Local -Augenscheinnahmen Ausdruck gegeben haben.

Laut Protokoll vom II . und 18 . Juli 1899 und einer Erklärung der
Anrainer vom 20 . März 1899 erheben gerade die Eigenthümer des Nachbar¬
hauses Nr . 52 , welches an die Betriebslocalitäten direct angrenzt , keinerlei
Einwendung gegen die Genehmigung der Betriebsanlage des V . N . Das
Object des Recurrenten R . v. G . raint nur mit der Hausmeisterwohnung und
dem Garten an die zu Wohnzwecken bestimmten Theile des Hauses Nr . 54.

Es wäre noch zu erwähnen , dass im Hause Nr . 54 , in welchem die
elektrische Anlage geplant wird , auch die Teppich - und Möbelstoffanlage des
E . S . bestanden hat , und dass in der nächsten Nähe mehrerer Gewerbe , als
Schönfärberei , Wäscherei , Huf - und Wagenschmiede , Wagnerei rc . bestehen.

Im Hinblicke auf eine solche Umgebung , sowie mit Rücksicht darauf,
dass in einer Entfernung von circa 100 m parallel mit der Baumgaitenstraße
und dem Hause des Recurrenten R . v. G . die Stadt - und Westbahnstrecke
führt , kann dieser Stadttheil keineswegs als ein ausschließliches Villenviertel
— wie dies der Recurrent behauptet — betrachtet werden und kann aus einem
solchem Grunde gegen die geplante Belriebsanlage kein Anstand erhoben
werden.

Es sind also von dieser Betriebsanlage mit Rücksicht auf die Lage und
Beschaffenheit derselben die von den Anrainern befürchteten schädlichen Einflüsse
auf die Nachbarschaft nicht zu erwarten und erscheinen die vorgeschriebenen
Consensbedingnngcn zur Vorbeugung dieser Einflüsse vollkommen ausreichend.

3 . Hingegen mussten die Recursausführungen gegen den Ansspruch der
Statthallerei , dass die in der Gegenäußernng der Recurrenten vom 27 . Juli
1899 vorgebrachten Einwendungen , sofern sie nicht schon durch die angefochtene
Statthalterei -Entscheidung erledigt erscheinen , als unzulässig zurückgewiesen
werden , weil sie nicht spätestens vor Schluss der commiffionellen Verhandlung
vorgebracht wurden , insofern ols begründet erkannt werden , als der Leiter
der am 18 . Juli 1899 stattgehabten Verhandlung den Recurrenten die Ein¬
bringung einer schriftlichen Gegenäußerung gestattet hatte , ohne dass der
Unternehmer der Anklage gegen dieses — allerdings im Gesetze nicht begründete
— Enunciat des Commissivnsleiters Einspruch erhoben hat , wodurch dasselbe
— da die Behörde aus öffentlichen Rücksichten keinen Anlass hatte , diesen im
Einverständnisse der Parteien zustande gekommenen Ausspruch von amtswegen
zu beheben — in Rechtskraft erwachsen ist.

Da jedoch — wie der vorliegende Recurs selbst hervorhebl — in dieser
Gegenäußernng keine neuen Einwendungen , welche nicht bereits vor Schluss
der Verhandlung vorgcbracht wurden , enthalten sind und die k. k. Statthalterei
bei Fällung ihrer Entscheidung die rechtzeitig vorgebrachten Einwendungen in
Berücksichtigung gezogen hat , so ist durch diesen verfehlten Ausspruch der
Statthaltern ein wesentlicher Mangel des Verfahrens nicht entstanden.

4 . Endlich wendet sich der Ministerialrecurs auch gegen jenen Theil der
angefochtenen Entscheidung , in welchem ausgesprochen wurde , dass die von
den Recurrenten der gefürchteten Entwertung ihrer Realitäten infolge der
Einflüsse der projektierten Vctriebsantage erhobenen Einwendungen auf den
Rechtsweg veiwiesen wurden , ohne jedoch auszusühren , auf Grund welcher
Gesetzesstelle die Gewerbebehörden verpflichtet oder doch ermächtigt wären , den
Anrainern vollkommenen Schutz gegen eine ans der Nachbarschaft zu einem

gewerblichen Unternehmen entstehende Entwertung ihrer Realitäten zu ge¬
währen.

Wenn es auch — wie der Recurs ausführt — richtig ist, dass derlei
Einwendungen auf keinem Privatrechtstitel beruhen und die Verweisung dieser
Einwendungen auf den Rechtsweg nicht thunlich ist, so schützen doch dis
Gesetze zur Förderung des allgemeinen Wohles und insbesondere die Vor¬
schriften des 3 . Hauptstllckes der Gewerbeordnung das Eigenthum des Nachbars
vor vermögensrechtlichen Schädigungen durch mittelbare Einflüsse einer Be¬
triebsanlage nur insoweit , als die durch den Nachbar gewährten Schutzvorrich¬
tungen vor Gefährdungen in sicherheits - oder sanitätspolizeilicher Beziehung
auch das fremde Eigenthnm vor Entwertung mittelbar mitbeschützen.

Dies ist auch durch die angefochtene Entscheidung in dem Maße ge¬
schehen, als gewerbepolizeiliche Rücksichten in Betracht zu ziehen waren , und
ist daher durch die verfehlte Verweisung dieser Einwendungen auf den Rechts¬
weg den Recurrenten ein Nachtheil nicht erwachsen.

Aus diesen Gründen findet das k. k. Ministerium des Innern dem
vorliegenden Recnrse zwar in materieller Richtung keine Folge zu geben,
jedoch gleichzeitig auznsprechen , dass die Erklärung der Unzulässigkeit der
Gegenäußerung »nd die Verweisung der Einwendnnaen wegen befürchteter
Entwertung der Realitäten der Recurrenteu auf den Rechtsweg in formeller
Beziehung unzutreffend war.

4 .

(Hausierverbot auf dem Gebiete der Stadt Popr »»d
i» Ungarn . )

Die k. k. n, -v. Statthaltern hat mit Erlass vom 5 . April 1900,
Z . 28709 (M .-Z . 28611 sx 1900 ), dem Magistrate Nachstehendes
zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 19 . März 1900,
Z . 6851 , wurde zufolge Mittheilung des königl . Ungar . Handelsministeriums
vom 31 . Jänner 1900 , Z . 4291 , die Ausübung des Hausierhandels auf dem
Gebiete der Stadt Popräd (Comitat Szepes ) unter Anfrechthaltung der im
Z 17 der bestehenden Haustervorschriften und in den diesen Paragraphen er¬
gänzenden Nachtragsverordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten
Rechte verboten.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf den Z 10 des Hausier-
patentes zur Kenntnisnahme und Danachachtung verständigt.

5.

(Actenverkehr mit der k. k. Bezirkshauptmannschast
Oberhollabrunu . )

Der k. k. Statthalter für Österreich unter der Enns , Seine
Excellenz Graf Kielmansegg,  hat unterm 9. April 1900,
Z . 8943 (M .-Z . 29400/III ), nachstehenden Präsidial -Erlass an
den Wiener Magistrat gerichtet:

Der k. k. Bezirkshauptmann in Oberhollabrunn , welcher im abgelaufenen
Jahre im Aufträge des k. k. Ministeriums des Innern eine Studienreise nach
Deutschland unternommen hat , um die daselbst für den Kanzleidienst der
politischen Verwaltung getroffenen Einrichtungen kennen zu lernen , ist gegen¬
wärtig damit beschäftigt , eine Anzahl von Reformen bei dem ihm unter¬
stehenden Amte einzuführen und zu erproben , welche sich als Ergebnis dieser
Studienreise darstellen . Eine jener Neuerungen in der Actenbehandlung , die
der genannte Bezirkshauptmann auf Grund seiner Studien bei den Behörden
des Deutschen Reiches behufs Erzielung einer größeren Vereinfachung und
Übersichtlichkeit im Actenverkehre der politischen Verwaltung Niederösterreichs
in Anwendung za bringen gedenkt , bei deren Durchführung er indes der Mit¬
wirkung der anderen politischen Behörden nicht entralhen kann , ist die Ein¬
führung der sogenannten „ fortlaufenden Schreibweise " .

Diese Neuerung besteht in Folgendem:
1. Der erste Einlaufsvermerk (Präsentdatnm ) wird nicht auf dem Rücken

des Geschäftsstückes , sondern unmittelbar unter das Ende des Textes gesetzt;
die weiteren Erledigungen und Eingangsvermerke schließen sich in chrono¬
logischer Reihenfolge unmittelbar aneinander an.

2 . Es wird nicht halbbrüchig , sondern breit geschrieben , damit die chrono¬
logische Reihenfolge nicht — wie dies bisher der Fall war — durch Beisetzung
einer amtlichen Niederschrift an irgend eine freie Stelle unterbrochen werden kann.

3 . Auf jeder 1. und 3 . Blattseite bleibt ein etwa 2 bis 3 om breiter
Randstreifen links , auf jeder 2 . und 4 . Blattseite ein solcher rechts frei . Die
freien Räume dienen für die Zusammenheftung der einzelnen Bogen des
successive anwachsenden Actes.

Das mitsolgende Muster eines unter Anwendung der „fortlaufenden
Schreibweise " zustande gekommenen Actes dient zur klare » Veranschaulichung
des einzuhaltenden Vorganges.
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Der Wiener Magistrat wird eingeladen , dafür Sorge zu tragen , dass
einerseits alle von der Bezirkshauptmannschaft Oberhollabrnnn einlangenden)
Dienststücke in der oberwähntcn Art (Beidrückung der Präsentations - Slam-
piglie unmittelbar unterhalb der Amlsunterschrift des einlangeuden Schreibens
exhibiert , und dass andererseits in allen an die Bezirkshauptmannschaft in
Oberhollabrnnn zu richtenden amtlichen Zuschriften oder Antwortschreiben den
vorerwähnten Correspondenz -Grundsiitzen nach Thunlichkeit vollstens entsprochen
werde.

«.

(Benützung - er öffentliche » Anslaufbrunnen . )
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 15 . April 1900,

M .-Z . 45985 ox 1898:
Um die unbehinderte Benütznng der öffentlichen Auslanfbrnnnen all¬

gemein möglich zu machen , wird auf Grund des Z 100 des Gemeindestatntes
für Wien vom 24 . März 1900 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 17 , Nachstehendes
verordnet:

Das Wasserholcn bei den öffentlichen Auslanfbrnnnen in größeren Ge¬
fäßen (Fässern u . s. w .) ist während der Zeit von 7 bis 8 Uhr früh , von
11 bis 1 Uhr mittags und von 6 bis 8 Uhr abends verboten . Die Ver¬
unreinigung der Brnnnengrande und der Umgebung der öffentlichen Auslauf¬
brunnen mit schmutzigem Wasser , Futterrückständen u . dgl ., die Verunreinigung
oder Verstopfung der Wafferausläufe , dann die Entnahme von Wasser mit
verunreinigten Gefäßen , sowie die Aufstellung von Fässern und Bottichen bei
den Brunnen , insoweit durch selbe der Verkehr behindert wird , ist untersagt.

Schläuche ans Blech oder anderen Stoffen , sowie Holzrinnen dürfen an
den Ausflussöffnungen der Brunnen nur während des Füllens größerer Ge¬
fäße und bis zur gänzlichen Füllung derselben angehängt werden und sind
dann sofort zn entfernen.

Es ist nicht gestattet , die an den Ausflussöffnungen der Brunnen an¬
gebrachten Ventile und Selbstschlnsshähne durch irgend welche Vorrichtungen
am Funktionieren zn hindern.

Das Füttern der Pferde beim Brunnen und das Tränken derselben un¬
mittelbar ans der Brunnenmnschel selbst und ohne Verwendung anderer Ge¬
säße ist nicht gestattet.

Übertretungen dieser Vorschriften werden , insofern sie nicht der Be¬
strafung nach dem allgemeinen Strafgesetze unterliegen , nach K 100 des Ge¬
meindestatutes für Wien mit Geldstrafen bis zum Betrage von 400 L oder
mit Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

7.

(Zusatzbeftiminnng zn H 22 der evangelischen Kirchen-
verfaffnng . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 19 . April
1900 , Z . 24102 (M .-Z . 39481/III ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Seine k. u . k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 15 . Februar 1800 der nachstehenden , von den evangelischen General-
synoden Ä . und H . B . im Jahre 1895 beschlossenen Zusatzbestimmnng zu Z 22
der evangelischen Kirchenverfassnng vom 9. December 1891 (R .-G .-Bl . Nr . 4
ex 1892 ) ans Grund des H 9 des kaiserlichen Patentes vom 8 . April 1861
(R .- G .-Bl . Nr . 4 ) und gemäß Z 136 , Abs. 1 dieser Kirchenverfassnng die
landesfürstliche Bestätigung allergnädigst zn ertheilen geruht:

„In Kirchengemeinden , welche drese Beiträge nach der direkten Staats"
stencr umlegen , sind zu denselben auch die im Sprengel der Kirchengemeinde
nicht wohnhaften evangelischen Glaubensgenossen des Bekenntnisses der Ge¬
meinde unter der Voraussetzung , dass sie mit einer Grund - oder Gebäudesteuer
von im Sprengel der Kirchengemeinde gelegenen Realitäten in Vorschreibung
stehen , heranzuziehen nach dem Maßstabe der Staatsstcuer (Grund - und Ge-
bäudestener ) von den im Sprengel der Kirchengemeinde gelegenen Realitäten,
bei zeitlich steuerfreien Gebäuden nach dem Maßstabe der nicht zahlbaren
Hauszins - und Hausclassensteuer . "

Von dieser Allerhöchsten Entschließung wird der Wiener Magistrat im
Sinne des Erlasses des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom
28 . Februar 1900 , Z . 4315 , mit dem Beifügen in Kenntnis gesetzt, dass die
Kundmachung dieser Znsatzbestimmnng im Reichsgesetzblatte (Nr . 40 ex 1900)
veranlasst worden ist.

8 .

(Ergänzung der (Hebnrts - nnd Tanfmatriken .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 26 . April

1900 , Z . 25333 ( M .-Z . 59266/XVl ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k k. Ministerium des Innern hat sich mit dem k. k. Jnstizmini"
sterium darin geeinigt , dass es wünschenswert und zweckmäßig sei, dass di?
k. k. Gerichte , falls sie wahrnehmen sollten , dass ein im Jnlaude geborenes
Individuum in den zuständigen Geburts - und Tanfmatriken nicht eingetragen
ist, derartige Wahrnehmungen unmittelbar der in Betracht kommenden poli¬
tischen Bezirksbehördc zur Kenntnis bringen.

Das k. k. Ministerium des Innern hat hiebei in Betracht gezogen , dass
in der Regel eben diese Behörde berufen ist, die zur Ergänzung der Matrik
dienlichen Erhebungen durchzuführen.

Eine diesbezügliche Anweisung des k. k. Justizministeriums an sämmtliche
Gerichte erster Instanz vom 1 . Februar 1900 , ist in dem Justizministerial-
Verordnungsblatte , Jahrgang 1900 , III . Stück , unter Nr . 5 enthalten.

Hievon wird der Wiener Magistrat zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums
des Innern vom 5. März 1900 , Z . 5848 , mit der Aufforderung in Kenntnis
gesetzt, über derartige Mittheilungen der Gerichte die entsprechenden Amts¬
handlungen bezüglich der Matrikenergänznng unverzüglich vorzunehmen.

S.

(Verbot des I . Josefoviez 'sche» Haarwassers

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 26 . April

1900 , Z . 28327 (M .-Z . 47262/VIII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. n .-ö. Statthalterei findet den Vertrieb des vonJ . Josefovicz
in Warschau erzeugten Haarwassers „ ttxtraib äs noir " , in welchem Kupfer
nachgewiesen wurde , in Gemäßheit der Bestimmungen des Z 6 der Verordnung
des Staatsministerinms vom 1 . Mai 1866 , R .-G .-Bl . Nr . 54 , aus sanitären
Gründen zu verbieten.

L«.

(Begünstignngen jener Stell «,ngs - nnd Wehr¬
pflichtigen , welche in« Interesse des heimischen
Handels danernd in antzerenropäischen Ländern

thätig sind .)

Verordnung des Ministeriums für Landesvertheidignng vom
4 . Mai 1900 , betreffend Begünstigungen der Stellungspslichtigen,
dann der nicht activen Personen des Heeres , der Kriegsmarine
und der Landwehr , welche in außereuropäischen Ländern — mit

Ausnahme der Küstenländer des Mittelländischen nnd Schwarzen
Meeres — im Interesse des heimischen Handels dauernd thätig
sind , in der Erfüllung der Stellungspflicht und der militärischen
Dienstpflicht . (R . -G .-Bl . Nr . 85 ) :

Das Ministerium für Landesvertheidignng findet im Einvernehmen mit
dem k. und k. Reichs -Kriegsmiuisterium den Stellungspslichtigen , dann den
nicht activen Personen des Heeres , der Kriegsmarine nnd der Landwehr,
welche in außereuropäischen Ländern — mit Ausnahme der Küstenländer des
Mittelländischen und Schwarzen Meeres — im Interesse des heimischen
Handels thätig sind , sei es , dass sie sich durch längere Zeit als Handlungs¬
reisende dort anfhalteu oder sich in Ausübung ihres kaufmännischen Berufes
daselbst stabil niederlassen oder als Handelsexperten bei den k. und k. Ver-
tretnngsbehördeu angestellt sind nnd dies glaubwürdig Nachweisen , in der
Ersüllnng der Stellungspflicht und der militärischen Dienstpflicht folgende
Begünstigungen zn gewähren:

1 . Die Stellungspslichtigen werden auf ihr Ansuchen (Beilage V , H 2
der Wehrvorschriften I . Theil ) vom Erscheinen vor einer Stellungs -Com¬
mission vom Ministerium für Landesvertheidignng im Einvernehmen mit dem
Reichs -Kriegsministerium auch dann enthoben werden , wenn sie gelegentlich
ihrer ärztlichen Untersuchung bei der k. und k. Vertretnngsbehörde „ tauglich"
oder „ mindertauglich " befunden werden.

Für den hiebei einzuhallenden Vorgang , dann hinsichtlich der Beeidigung
und Assentierung dieser Stellungspslichtigen durch die k. u . k. Vertretungs¬
behörde hat der Z 3 : 3 der Beilage V der Wehrvorschriften I . Theil
Geltung.

Den ans diese Weise Assentierten wird über begründeten Antrag der
k. und k. Vertretungsbehörde seitens des Reichs -Kriegsministeriums , wenn sie
in die Landwehr eingetheilt wurden , seitens des Ministeriums für Landes¬
vertheidignng ausnahmsweise ein Aufschub des regelmäßigen (oder einjährigen)
Präsenzdienstes , beziehungsweise der achtwöchentlichen militärischen Ausbildung
eventuell bis zum 1 . Oktober jenes Jahres , in welchem sie das 24 . Lebens¬
jahr vollstrecken , bewilligt werden , sie haben jedoch während dieses Ver¬
hältnisses in dem Jahre , in welchem sie das 22 ., eventuell auch das

> 23 . Lebensjahr vollstrecken , bis Ende April den von der betreffenden l . und k.
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Vertretungsbehörde bestätigten Nachweis beizubringen , dass sie nach wie vor
im Interesse des heimatlichen Handels in einer der vorerwähnten Eigen¬
schaften thätig sind . Sollte dieser Nachweis gar nicht oder nicht rechtzeitig
beigebracht werden , so wird das Neichs -Kriegsministerium , beziehungsweise das
Ministerin !» für Landesvertheidignng die Einberufung des Betreffenden zu
dem mit 1. Oktober des laufenden Jahres beginnenden Präsenzdienste , be¬
ziehungsweise zu der nächsten militärischen Ausbildung anordnen.

2 . Die nicht activen Personen des Heeres , der Kriegsmarine und der
Landwehr , welchen eine Waffenübung obliegt , sind seitens der hiezu be¬
rechtigten Commanden von der Waffenübung unbedingt zu enthebeu und
haben diese auch nicht nachzutragen . Das bezügliche Ansuchen ist von Ange¬
hörigen des Heeres und der Kriegsmarine bis Ende Jänner des Jahres , für
das die Verpflichtung zur Waffenübnng besteht , von Angehörigen der Land¬
wehr nnverweilt zu jenem Zeitpunkte , in welchem sie in Kenntnis der vor¬
aussichtlichen Einberufung zur Waffenübung gelangt sind , im Wege der
betreffenden k. und k. Vertretnngsbehörde einzubringen.

3 . Die nach Punkt 2 von der Waffenübung enthobenen nicht activen
Personen sind gleichzeitig vom Erscheinen bei der Control -Versammlnng
(Hanptrapport ) des betreffenden und des folgenden Jahres zu entheben.

Die übrigen nicht activen Personen sind auf ihr diesbezügliches , gleich¬
falls im Wege der k. und k. Vertretungsbehörden bis Ende Mai einzu¬
bringendes Ansuchen von der Eontrol -Versammlnng (Hanptrapport ) des be¬
treffende » »nd , wenn sie im nächsten Jahre nicht waffenübungspflichtig sind,
auch des folgenden Jahres zu entheben.

Von den vorerwähnten Begünstigungen sind diejenigen ausgeschlossen,
welche bei fremdländischen Handelsunternehmungen (Firmen ) rc . oder im
Handelsintereffc fremder Staaten berufsthätig sind.

11 .

(Normale wegen Bestreitung der Wegentschädigungen
anlässlich der Ertheilung des Neligionsnnterrichtes
an öffentlichen Volksschulen im Wiener Schul¬

bezirke .)
Verordnung des k. k. n .-ö. Landesschnlrathes vom 9 . Mai

1900 , Z . 3556 (L.-G .- und V .-Bl . Nr . 21 ) :

8 1-
Wenn anlässlich der Ertheilung des Religionsunterrichtes an öffentlichen

Volksschulen zur Beistellnng von Fahrgelegenheiten oder zur Leistung von
Wegentschädigungen für Religionslehrer eigene Fände , Stiftungen oder Ver¬
pflichtungen einzelner Personen oder Corporationen oder früher eingegangene
Verbindlichkeiten der mit Wien vereinigten Gemeinden bestehen , sollen dieselben
aufrecht bleiben . Über den Bestand solcher Stiftungen , Verpflichtungen oder
Verbindlichkeiten entscheidet in erster Instanz der Bezirksschulrath (Z 22,
Absatz 6 des niederösterreichischen Schulaufsichtsgesetzes vom 12 . Oktober 1870,
L.-G . -Bl . Nr . 51 ) .

Bereits bestehende Übereinkommen dieser Art können nur durch den
k. k. niederösterreichischen Landesschnlrath nach Anhörung des Bezirksschul-
rathes abgeändert werden , welch letzterer in jedem Falle mit dem Wiener
Stadtrathe das vorgängige Einvernehmen zu Pflegen hat.

8 2.
Ist eine solche Fnndation nicht oder nicht in hinreichender Weise vor¬

handen , so kann dem Religionslehrer nach Erfordernis und mit Rücksicht auf
die Entfernung und die sonstigen localen Verhältnisse eine Wegentschädigung
ans dem Bezirksschnlfonde gewährt werden , worüber die Landesschulbehörde
von Fall zu Fall in der im Punkt 1, Absatz 2 , bezeichneten Weise entscheidet
und hiebei gleichzeitig die Wegentschädignng bemisst.

8 3-
Eine solche Wegentschädigung ist mit Ausnahme der im Punkt 4 und

im Punkt 6, Absatz 2, bezeichneten Fälle stets dann zu gewähren , wenn der
Religionsunterricht außerhalb jenes Gemeindebezirkes ertheilt wird , in welchem
sich die ständige Wohnung des betreffenden Religiouslehrers befindet.

Religionslehrer , welche in den Gemeindebezirken II , X bis XIII und
XVI bis XX wohnen , haben auch bei Ertheilung des Religionsunterrichtes
an einer innerhalb des Wohnbezirkes gelegenen Schule dann Anspruch auf
eine Wegentschädignng , wenn dnse Schule auf dem kürzesten Wege mindestens
drei Kilometer von der Wohnung entfernt ist.

8 4.
Definitiv angestellte Religionslehrer haben auf Wegentschädigungen

keinen Anspruch.
Ebenso steht den nach H 1, lit . b des Landesgesetzes vom 14 . December

1888 , L.-G .-Bl . Nr . 58 , durch die Schulbehörden mit Remuneration be¬
stellten eigenen Religiouslehrern ein Anspruch ans Wegentschädigungen nicht
zu , wenn denselben in ihren sonstigen kirchlichen oder dienstlichen Verhältnissen
ein bestimmter Wohnsitz nicht angewiesen ist und ihnen die Wahl der
Wohnung sreisteht.

8>

Die nach Punkt 3 zuzuerkennenden Wegentschädigungen werden für
jeden Schulgang (Hin - und Rückweg ) nach dem Tarife der nächst benützbaren
Eisenbahn , Pferde - oder sonstigen Localbahn , beziehungsweise Stellwagenronte,
und zwar bei ersterer nach der II . Elaste bemessen ; der Weg von der
Wohnung des Religionslehrers und der Weg von der Schule zu dem Trans¬
portmittel wird nicht besonders in Anschlag gebracht.

8 6-

In ansnahmswcisen Fällen , die sich nicht unter Punkt 3 subsumieren
lassen, oder bei welchen die Bemessung der Wegentschädigung nach dem in
Punkt 5 festgesetzten Maßstabe nicht thunllch erscheint , bleibt es dem k. k. n .-ö.
Landesschulrathe Vorbehalten , nach Anhörung des Bezirksschulrathes , welch
letzterer mit dem Stadtrathe das Einvernehmen zu Pflegen hat , von Fall zu
Fall zu entscheiden.

Ebenso ist bei Ertheilung des Religionsunterrichtes außerhalb des
Wohnbezirkes (Punkt 3, Absatz 1), wenn die Entfernung zwischen Schule und
Wohnung weniger als zwei Kilometer beträgt , seitens des Landesschnlrathes
in obiger Weise zu entscheiden , ob eine Wegentschädignng überhaupt und nach
welchem Maßstabe dieselbe zu gewähren ist.

8 7-

Die Zuerkennung der Wegentschädigung erfolgt nicht von amtswegen,
sondern auf Ansuchen des betreffenden Religionslehrers , welches beim Be-
zirksschulrathe zu stellen ist.

8 8.
Die zuerkannten Wegentschädigungen werden nur für die behufs Er¬

theilung der stundenplanuiäßigen Religionsstnnden vom Religionslehrer that-
sächlich znrückgelegten nothwendigen Schulgänge in vierteljährigen Verfalls¬
raten ans dem Bezirksschnlfonde Uber Ersuchen des Bezirksschulrathes vom
Magistrate flüssig gemacht ; zu diesem Zwecke haben die bezugsberechtigten
Religionslehrer binnen einem Monate nach Ablauf jedes Quartale ? dein
Bezirksschulrathe ein hinsichtlich der thatsächlich erfolgten Ertheilung der
Religionsstunden von der Schulleitung bestätigtes Reiseparticulare vorzulegen.

8 9.
Dieses Normale hat mit dem ersten des auf den Tag der Kundmachung

im Landesgesetz - und Verordnnngsblatte für das Erzherzogthnm Österreich
unter der Enns folgenden Monates in Wirksamkeit zu treten.

12 .

(An Sonn - und Feiertagen finden Control-
Versannnlnngeu nicht statt . )

Erlass der k. k. n .-ö. Slaithalterei vom 22 . Mai 1900,
Z . 43494 (M .-Z 23426/XVI ) :

Das k. k. Ministerium für Landesvertheidignng hat laut Erlasses vom
3 . Mai 1900 , Nr . 794 ? raes . II a , einvernehmlich mit dem k. und k.
Reichs -Kriegsministerium die Bestimmung des A 35 : 4 , letzter Absatz der
Wehrvorschriften , III . Theil , dahin abgeändert , dass an Sonn - und Feier¬
tagen Control -Versammlungen nicht abznhalien sind.

Dieser Erlass ist bei der vvrbezogeuen Bestimmung der Wehrvorschriften
III . Theil , bis zum Erscheinen des nächsten Nachtrages zn denselben vorzn'
merken.

Hievon werden alle k. k. Bezirkshanptmannschaften in Niederösterreich-
der Weener Magistrat , sowie die Stadtrathe in Wiener -Neustadt und Waid¬
hofen a. d. Abbs in Kenntnis gesetzt.

1 » .

( (tzebnrenberechttttng für die in Bargeld reluierten
Effectengewinfte . )

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 31 . Mai 1900,
Z . 48616 (M .-Z . 75662/111 ) :

Wenn bei Effecten -Ausspielungen nach den Bedingungen des Spielplanes
die Reluiernng von Effectengewinsten in Bargeld ausdrücklich vorgesehen ist
und von dem Gewinner das ihm eingeränmte Wahlrecht ausgeübt wird , so ist
für die in Bargeld reluierten Gewinste die im H 8, lit . i> des Gesetzes vom
81 . März 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 53 , normierte 20percentige Gebür zu ent¬
richten.

Hievon werden zufolge Erlasses des k. k. Finanzministeriums vom
12 . Mai 1900 , Z . 14836 , die unterstehenden k. k. Bezirkshanptmannschaften,
der Wiener Magistrat , die Stadträthe in Wiener -Neustadt und Waidhofen an
der Ibbs , endlich die k. k. Polizei -Direction in Wien in die Kenntnis gesetzt.
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14 .

(Erleichterungen hinsichtlich der Rückzahlung von
aus dem Titel des Nothstandes gewährten Staats-

Vorschüssen .)
Erlass der k. k. u.-ifl Statthalterei vom 12 . Mai 1900,

Z . 4426b (M .-Z . 70585/III ) :
Mit dem Erlasse vom 8 . Mai 1900 , Z . 14020 , hat das k. k. Ministerium

des Innern in Absicht auf die Durchführung des Gesetzes vom 28 . März 1900,
R .-G .- Bl . Nr . 65 , betreffend die Zngestehnng von Erleichterungen hinsichtlich
der Rückzahlung von aus dem Titel des Nothstandes gewährten Staatsvor-
schüffen, sowie die Bewilligung von Abschreibungen solcher Vorschüsse Nach¬
stehendes zur Danachachtung eröffnet.

Im Hinblicke ans den 8 l des Gesetzes wird daran festznhallen sein,
dass im Falle der constatierlen Nothwendigkeit , einem Vorschussnehmer die
Wohlthaten des Gesetzes zuzuwendeu , in erster Linie die Zngestehnng von
Erleichterungen bezüglich der Rückzahlungsmodalitäten in Aussicht zu nehmen
ist, in welcher Hinsicht das Gesetz durch die ausgesprochene Ermächtigung
solche Erleichterungen sowohl bezüglich des Termines der Rückzahlung , als
der Zahl und Höhe der Rückzahlnngsraten eintreten zu lassen , die Möglichkeit
bietet , diese Begünstigung jedem Einzelfalle nach Bedarf anzupassen.

Nnr wenn die Erhebungen die Unzulänglichkeit derartiger Erleichterungen,
beziehungsweise nach Maßgabe der wirtschaftlichen Nothlage der betreffenden
Vorschussnehmer die Unmöglichkeit für dieselben ergeben , ohne Gefährdung
ihrer wirtschaftlichen Existenz die erhaltenen Vorschüsse theilweise oder ganz
zurückznzahlen , kann von der im Gesetze ausnahmsweise vorgesehenen Ab¬
schreibung der Vorschüsse Gebrauch gemacht werden.

Es ist selbstverständlich , dass in solchen Fällen zunächst die Abschreibung
einzelner Vorschussraten ins Auge zu fassen und insbesondere bei größeren
Vorschüssen nnr im Falle unbedingter Nothwendigkeit die vollständige Ab¬
schreibung derselben zu bewilligen ist.

Nach A 2 des Gesetzes dürfen die in demselben vorgesehenen Erleichte¬
rungen oder Abschreibungen nnr über Einschreiten der Betheiligten nach Maß¬
gabe des erhobenen wirklichen Bedürfnisses bewilligt werden.

Hieraus ergibt sich zunächst , dass generelle Erleichterungen oder Ab¬
schreibungen hinsichtlich ganzer Kategorien oder Gruppen von Vorschussnehmern
ohne dass eine Prüfung der bezüglich jedes einzelnen Vorschussnehmers ob¬
waltenden Verhältnisse stattfände , grundsätzlich ausgeschlossen find , und dass
weiters auch von den Einzelerleichternngen und Nachsichteu — wie dies das
Gesetz ausdrücklich Vorsicht — nur nach Maßgabe des constatierten wirklichen
Bedürfnisses Gebrauch gemacht werden darf.

Es muss daher besonders Gewicht darauf gelegt werden , dass die über
die einzelnen Gesuche zu pflegenden Erhebungen mit Genauigkeit nnd Sorgfalt
durchgefllhrt werden , und dass eine Entscheidung über die erbetenen Erleichte¬
rungen oder Abschreibungen nur auf Grund einer verlässlichen Feststellung
des Bestandes der für diese Begünstigungen nach dem eingangs Gesagten
nothwendigen Voraussetzungen platzgreife.

Betreffend die Competenz der Behörden zur Gewährung von Rück¬
zahlungserleichterungen oder zur Ertheilung von Abschreibungsbewilligungen
hat das genannte k. k. Ministerium Nachstehendes angeordnet:

Die Gesuche um derartige Erleichterungen oder Abschreibungen sind bei
den Bezirkshauptmannschaften , beziehnnghweise politischen Behörden I . Instanz
einznreichen und von denselben nach Durchführung der im Sinne dieses Er¬
lasses zu pflegenden Erhebungen unter Stellung eines concreten Antrages mit
thunlichster Beschleunigung der k. k. Statthalterei in Vorlage zu bringen.

Hienach wird die k. k. Statthalterei unter Beobachtung der im 2 . Ab¬
sätze des Z 2 des Gesetzes enthaltenen Bestimmung einverständlich mit der
k. k. Finanz Landesbehörde die Entscheidung stillen.

Gesuche , welche bereits ans früherer Zeit bei den Bezirks - oder Landes¬
behörden erliegen und sich zur Behandlung nach dem vorliegenden Gesetze
eignen , sind im vorstehenden Sinne der Amtshandlung zu unterziehen.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , an die
Stadträthe in Wiener -Neustadt nnd in Waidhofen an der Dbbs nnd an den
Wiener Magistrat mit der Aufforderung , bei der Behandlung gegenständlicher
Gesuche genau nach den vorstehenden Weisungen , insoweit dieselben den
Wirkungskreis der politischen Behörden I . Instanz berühren , vorzngeheu.

15
(Abschiebung von Ausländern aus Croatien oder
Slavonien über österreichisches Gebiet in das Aus¬

land . )
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 13 . Mai

1900 . Z . 43796 (M . Z . 70745/XVI ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Tie königlich croatisch -slavonisch -dalrnatinische Landesregierung hat bei
dem Umstande , als die mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern
vom 10 . März 1899 , Z . 7123 <h. o. Erlass vom 15 . April 1899 , Z . 25571 ),
nntgetheilte Verordnung des königl . ungar . Ministeriums des Innern vom
i5 . Februar 1899 , Nr . 11276 , betreffend die Abschiebung der Ausländer ans
Ungarn ins Ausland durch österreichisches Gebiet nur für Ungarn Geltung
hat , unter dem 15 . März 1900 , Z . 56531 or 1899 , für das Gebiet der

Königreiche Croatien nnd Slavonien znr Regelung desselben Gegenstandes
s eine analoge Verordnung erlassen.

Hievon wird zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
s 27 . April 1900 , Z . 10l72 , und mit Beziehung auf den obenerwähnten h . o.

Erlass , unter Anschluss eines Exemplares dieser Verordnung , zur Kenntnis¬
nahme und entsprechenden weiteren Veranlassung die Mittheilnng gemacht.

Diese Erledigung geht allen k. k. Bezirkshauptmannschaften , dem Wiener
Magistrate , den beiden Städträthen und der k. k. Polizei -Direction in Wien
und abschriftlich dem n .-ö. Landesausschusse zu.

«

Abschrift
einer Verordnung der königlich croatisch -slavonisch -dalmatinischen Landesregierung

in Agram vom 15 . März 1900.
Die königliche Landesregierung , Abtheiluug für innere Angelegenheiten,

findet zu verfügen , dass in Hinkunft in Fällen , wenn ein Ausländer aus
Croatien oder Slavonien über österreichisches Gebiet in das Ausland ab¬
zuschieben ist, dem Schubpasse immer die die Zuständigkeit (Staatsbürgerschaft)
des Schüblings nachweiscnden Urkunden eine dahingehende Erklärung der
betreffenden ausländischen Staatsbehöide beizulegen sein wird , dass derselbe
dort übernommen werden wird , da die österreichischen Behörden bei Abgang
dieser Urkunden im Sinne der dort bestehenden Vorschriften einen solchen
Schübling zur weiteren Abschiebung in das Ausland nicht übernehmen könnten.

Ebenso haben bei Abgang der oben angeführten Urkunden auch die
hiesige » Behörden von den österreichischen Behörden keinen Schübling zu über¬
nehmen , der über croatisches Territorium nach dem Auslande abzuschieben wäre.

Es werden daher sämmtliche Behörden aufgefordert , sich genau an obige
Vorschriften zu halten , da sie entgegengesetzten Falles für die hieraus er¬
wachsenden Kosten verantwortlich gemacht würden.

1«.

(Öffentliche Sammlungen .)
Die k. k. Statthalterei hat mit Erlass vom 27 . April 1900 , Z . 36241,

dem „ Arnoldi - T>enkmal - Com its " in Wien die Bewilligung ertheilt , im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns im Jahre 1900 eine Sammlung
behnfs Aufbringung der noch fehlenden Kosten der Herstellung eines Arnoldi-
Denkmales ans dem „Hessriegel " ain Schneeberge bei Tonristenvereinen nnd
bekannten Naturfreunden , sohin mit Ausschluss der Sammlung von Haus zu
Haus , sowie nicht bei öffentlichen Behörden und Ämtern veranstalten zu
dürfen . (M .-Z . 59264/III .)

Laut Decretes der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 26 . Mai 1900,
Z . 46977 , wurde ferner dem Vereine zur Fürsorge für Blinde in
Wien,  II ./2 , Baleriestraße 5 (zn Händen des Präsidenten Herrn k. u . k.
Generalmajors d. R . Joses Pit sch), die Bewilligung ertheilt , im Laufe des
Jahres 1900 im Erzherzogthnme Österreich unter der Enns eine Sammlung
milder Spenden zu Vereinszwecken bei bekannten Wohlthätern , somit nicht
von Hans zn Haus , veranstalten zn dürfen . (M .-Z . 74634/III .)

II. Uarmlllivbestimmimffen.
gemeinste!ath:

17

( Preiseoncurrenzen .)
Der Gemeinderath der Stadt Wien hat mit dem Plenar -Beschlusse vom

18 . Mai 1900 , Z . 4873 , M .-Z . 3881/VIII ex 1900 , angeordnet , dass bei allen
künftigen von der Gemeinde Wien anszuschreibenden Preiseoncurrenzen die
Verleihung der Preise an die Einhaltung der von der Gemeinde bestimmten
Bansnmme zn knüpfen ist.

Magistrat:
18 .

(Dienstliche Verrichtungen städtischer Organe in
Schulgebäuden . )

Magistrats -Director Tachau hat unterm 5. Mai 1900,
M .-D .-Z 729 sx 1895 , au sämmtliche Bureau - und Amtsvorstände
nachstehendes Decret gerichtet:

Vom Wiener Bezirksschnlrathe wurde darüber Beschwerde geführt , dass
ein städtischer Turngeräthe -Aufseher sich während der Unterrichtszeit und ohne
vorangcgangene Meldung beim Schulleiter in einen Turnsaal begab , um sich
von dem Zustande der Turngeräthe zu überzeugen , und dass derselbe überdi es
den ihn bezüglich seiner Dienstesverrichtnngen befragenden Fachlehrern in
höchst beleidigender Weise begegnete.
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Aus diesem Anlässe finde ich anzuordnen , dass alle städtischen Organe,
welche in dienstlichen Angelegenheiten Schulgebäude betreten , sich vor dem
Eintritte in einen Unterrichts - oder Tnrnranm beim Leiter der betreffenden
Anstalt zu melden und erforderlichenfalls zn legitimieren haben.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren mit dem Ersuchen in Kenntnis , den
Inhalt der vorstehenden Weisung allen Ihnen zur Dienstleistung zngewiesenen
städtischen Bediensteten mitzutheilen.

1».
(Jmmatriculiernng von Sterbefällen . )

Erlass des Magistrats -Directors Tach au vom 16 . Mai
1900 , M .-D .-Z . 2541 ex 1896:

Da hinsichtlich der Jmmatricnliernng von Sterbefällen von den magi¬
stratischen Bezirksämtern nicht gleichmäßig vorgegangen wird , bringe ich in
Erinnerung , dass in allen Fällen , in welchen sich der Sterbeort mit dem
letzten ordentlichen Wohnsitze des Verstorbenen nicht deckt, vom Conscriptions-
amte , beziehungsweise den conscriptionsämtlichen Abteilungen der magi¬
stratischen Bezirksämter die Jinmatricnliernngs -Anweisnng (Druckforte Nr . 37
des Todtenbeschreibamtes ) an jenes Pfarr (Malriken )amt zn übersenden ist, in
dessen Sprengel sich der Todesfall ereignet hat , während das Psarr (Matriken ) -
amt des letzten ordentlichen Wohnsitzes des Verstorbenen nur durch einen
Auszug aus dem Todtenbeschaubefiinde (Drucksorte Nr . 46 des Todtenbeschreib¬
amtes ) von dem Todesfälle zn verständigen kommt.

Der gleiche Vorgang ist hinsichtlich der Todtgeborenen dann einzuhalten,
wenn der Ort , woselbst die Todtgebnrt erfolgt ist, mit dem letzten ordentlichen
Wohnsitze der Kindesmntter nicht übereinstimmt.

2V.

(Anwesenheit von Angestellten der Krankeneassa zur
Ansknnftsertheilnng in genossenschaftlichen Versamm

lnngen .)
Magistrats -Director Tachau hat nachstehenden, an den

Vorstand der Gehilfen -Krankencassa der Genossenschaft der Kaffee¬
sieder gerichteten Bescheid sämmtlichen magistratischen Genossen-
schafts-Commissären unterm 28 . Mai 1900 aä M .-Z . 72394/XVIII,
zur Kenntnisnahme und Danachachtung gebracht:

In Erledigung der Anfrage , ob der Rechnnngsführer und der Cassenarzt
in den General -Versammlungen der Cassenmitglieder anwesend sein und über
Verlangen Auskünfte ertheilen dürfen , wird dem Vorstände der Gehilfen-
Krankencassa der Genossenschaft der Kaffeesieder in Wien eröffnet , dass mit
Rücksicht auf den Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 23 . November 1899,
Z . 104063 , wohl nur Mitglieder oder Angehörige an den genossenschaftlichen
Versammlungen theilnehmen dürfen , dass aber im gegebenen Falle , wo es
sich nur um die Anwesenheit von Angestellten der Cassa zum Zwecke der
Ansknnftsertheilnng handelt , gegen die Theilnahme genannter Personen ander
Delegierten -Versammlnng der Krankencassa zn diesem Zwecke ein Eiuwand
nicht erhoben wird.

21 .
(Eittführnng vierteljähriger Stenereiuzahlungs

Rapporte . )
Erlass des Magistrats -Directors Tachau vom 11 . Juni

1900 (M .-Z . 68320/XV1I ) :
Laut Erlasses der k. k. Finanz -Landes -Direction vom 24 . April 1900,

Z . 24115 , sind vom Jahre 1900 angefangen über die Einbringung der
direkten Steuern vierteljährige Rapporte zn erstatten , mit welchen bezweckt
wird , über die Fälligkeitsquoten der einzelnen Steuergattungen (Staatssteuern ) ,
sowie über die Rückstände an denselben zu gewissen Zeitabschnitten bei den
einzelnen Ämtern genaue Kenntnis zu erhalten.

Während nun die Daten über die fälligen Gebüren in Wien von den
k. k. Steueradministrationen geliefert werden , obliegt den städtischen Steuer-
amts -Abtheilnngen getrennte Nachweisung:

a) der Abstattung:
k>) der darin enthaltenen Passive » und
s ) der zur Gebür erwachsenen Passiven;

und zwar aä a bis e pro praetsrito und pro ourrsnti stets getrennt , ferner
bei dem Rapporte über das I . und 11. Quartal auch

ä ) der mit Ende des Vorjahres verbliebenen Rückstände.
Diese Steueinzahlungs -Rapporte sind von den städtischen Steneramts-

Abtheilnngen unter Benützung des Formnlares Lager Nr . 174 a für das
l.  und II . Quartal vereint , dann für das III . und IV . Quartal getrennt,
mithin dreimal im Jahre nach der von der Steueramts -Direction zu ertheilcnden
Weisung zn verfassen und ohne Intervention der Centrale direct an das

Rechnungs -Departements V der k. k. Finanz -Landes -Direction (III ., Radetzky¬
straße ) bis längstens 20 . des dem Semester , beziehungsweise Quartale folgenden
Monats einznsenden.

Die Formnlarien werden den Steneramts -Abtheiluugen nach Bedarf
von der Steueramts -Direction ansgesolgt werden.

Hievon werden die magistratischen Bezirksämter zur sogleichen Ver¬
ständigung der zugehörigen Steneramts -Abthsilnng in Kenntnis gesetzt.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und imLandes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1SVV publicierten Gesetze und Verordnungen .)

X. Reichsgesehliiatt.
Nr . 83 . Kniidmachulig des Finanzministeriums

vom 21 . April 1900 , betreffend die Ermächtigung des k. k. Haupt¬
zollamtes II . Elaste in Saaz zur zollfreien Behandlung von voraus - und
nachgesendeten Neiseeffecten.

Nr . 84 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 26 . April 1900 , womit die Vorschriften, betreffend die Aichnng
und Stempelung der Bleichert ' schen Wage für Drahtseilbahnen , in abge¬
änderter und ergänzter Fassung veröffentlicht werden.

Nr . 85 . Verordnung des Ministeriums für Landes-
vertheidigung vom 4 . Mai 1900 , betreffend Begünstigungen
der Stellnngspflichtigen , dann der nicht activen Personen des Heeres , der
Kriegsmarine und der Landwehr , welche in außereuropäischen Ländern — mit
Ausnahme der Küstenländer des Mittelländischen und Schwarzen Meeres —
im Interesse des heimischen Handels dauernd thätig sind , in der Erfüllung
der Stellungspflicht und der militärischen Dienstpflicht .*)

Nr . 88 . Kundmachung des Handelsministcrinms
vom 13 . Mai 1900 , betreffend die Errichtung einer Unfallver¬
hütungs -Commisston.

Nr . 87 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 19 . Mai 1900 , betreffend die Regelung der Personalverhältniste
der Postmeister bei Postämtern I . und II . Elaste.

6 . Landesgeschbiatt.
Nr . 21 . Verordnung des k. k. n.-ö. Landesschul-

rathcs vom 9 . Mai 1900 , Z . 3556 , mit welcher das nach¬
stehende , mit der Gemeindevertretung der Reichshanpt - und Residenzstadt Wien
vereinbarte Normale wegen Bestreitung der Wegentschädignngen anlässlich der
Ertheilung des Religionsunterrichtes an öffentlichen Volksschulen im Wiener
Schulbezirke erlassen wird .*)

Nr . 22 . Verordnung des k. k. n. -ö. Landesschnl-
rathes vom 9 . Mai 1900 , Z . 5485 , mit welcher das auf
Grund der Landesgesetze vom 14 . December 1888 , L.-G .-Bl . Nr . 58 , und
vom 1 . Juli 1892 , L.- G .-Bl . Nr . 50 , im Einvernehmen mit dem n . -ö.
Landesausschnsse erlassene Normale vom 5. November 1893 , Z . 10528 , wegen
Bestreitung der Wegentschädigung anlässlich der Ertheilung des Religions¬
unterrichtes an öffentlichen Volksschulen im Erzherzogthnme Österreich unter
der Enns , mit Ausschluss der Reichshanpt - und Residenzstadt Wien , nach¬
träglich verlautbart wird.

Nr . 23 . Verordnung der k. k. Finanz -Landes-
Direction in Wien vom 26 . April 1900 , Z . 26096,
enthaltend die Kundmachung jener Landstraßen , beziehungsweise Wasserstraßen,
auf welchen der Verkehr mit anmeldnngspflichtigen Zucker - und Brantwein-
sendungen zwischen den Ländern der ungarischen Krone und den im Reichs-
rathe vertretenen Königreichen und Ländern zulässig ist.

Nr . 24 . Knndmachnng des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom 3 . Mai
1900 , Z . 34169 , betreffend die Verlautbarung des von der Ge¬
nossenschaft für die Regulierung des Thauabaches mit dem niederösterreichischen
Landesausschnsse und der Staatsverwaltung in Gemäßheit des Z 5 des
Landesgesetzes vom 29 . September 1899 , L.-G .- Bl . Nr . 71 , betreffend die
Regulierung des Thauabaches in der Ortsstrecke Thana , Bezirk Allentsteig,
abgeschlossenen Übereinkommens.

»> Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich anfgenomnien.
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1900. VII.

GeschO VkN'rdumMll und EulschkidniMli,
sowie

Nmillitivliestiiiiliiiiiigeii des Geiilcmdcnithcs, StM 'lithesu»ddes Magistrates
in Aiigekgklitielteii der OeilieiiidMrllialtniig mid politistiien AiiilssHrmig.

Inhalt:

I . « ervrdnnugen und Entscheidungen:
1. Befreiung mehrerer städtischer Bediensteter von der Krankenversicherungs-

Pflicht.
2 . Eheschließungen in Bosnien und der Herzegowina.
3 . Legitimation unehelicher Kinder von Angehörigen fremder Staaten.
4 . Behandlung und Bedienung der elektrischen Beleuchtungsanlagen in

den Privatlheatern »nd Vergnügungs -Etablissements in Wien.
5 . Vollziehbarkeit der von dem schiedsgerichtlichen Ausschüsse einer gewerb¬

lichen Genossenschaft gefällten Erkenntnisse.
6 . Entziehung der Befugnis zur Ansübung der Hebammenpraxis.
7 . Die Anschauung , dass nach Z 9 der Wiener Bauordnung für die Be¬

messung der Schadloshaltung die Wertveränderung , welche der Grund-
stnckrest infolge der Straßengrundablretnngen erfährt , dann nicht in
Betracht kommt , wenn der abzutretende Grund Bangrund war , ist —
unrichtig.

8 . Umfang der gewerblichen Berechtigung einer „ Fabrik von Wohnungs¬
einrichtungs -Gegenständen und Zugehör " .

9 . Dampskefsell -Erprobnng und Überwachung durch Julius K. Michalek.
10 . Die neue Abgrenzung der Pfarrsprengel im VIII . und IX . Bezirke.
11 . Strengere Handhabung der Vorschriften hinsichtlich breiter Radfelgen.
12 . Verbot des Vertriebes des Geheimmittels „ Sanol " .
13 . Verbot des Hausierhandels auf den Gebieten der Stadt Zala - Egerszeg

(Comitat Zala ) und der Stadt Djakovar , sowie der Ortsgemeinde
Nasica (Croatien -Slavonien ) .

14 . Umgangnahmc von der Verlautbarung des Zeitpunktes der Vorstellung
(Meldung ) für die Landstnrmpflichngen durch die k. n . k. Vcrtretungs-
körper im Auslände.

15 . Aufhebung des Verbotes der Verwendung von Dampfpfeifen und
Nebelhörnern :c. als Signalapparate in industriellen Etablissements.

16 . Fahtpreis -Ermäßigung bei Beförderung mittelloser Kranker , Irrer und
Siecher.

17 . Ausdehnung der Thätigkcit des k. k. Gewerbe -Jnspcctorates ans einzelne
Anstalten der Gemeinde Wien.

l8 K. k. Stener -Administration für den II . und XX . Bezirk in Wien.
>9. Öffentliche Sammlungen.

II . Normativbcstiliiiliuilgen:
Stadlrath:

20 . In den dem Stadtrathe vorzulegenden Plänen , die sich auf Bau-
sührungen beziehen , durch welche Gartenanlagen betroffen werden , sind
die Details der letztere » (Banmreihen re.) einznzeichnen.

Magistrat:
21 . Gemeinsames Vorgehen der städtischen Organe bei Amtshandlungen in

städtischen Anstalten u . dgl.
22 . Gcrichtsbescheide über Grnndab - und Zuschreibungen.

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landesgesetzblalte
für Österreich unter der Enns im Jahre 1900 pnblicierteu
Gesetze und Verordnungen.

I. Verm 'dnnmM und Enischeidnugen.
i.

(Befreiung mehrerer städtischer Bediensteter von der
Krankenversichernngspflicht . )

Entscheidungdes k. k. Venvaltuiigsgerichtshofes vom 6. April
1900, Z . 2387 (M .-Z. 87477/XVIII ) :

Im Ruinen Seiner Mngcstnt des Kaisers!
Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k.

Senats -Präsidenten Grafen Bylandt , in Gegenwart der Räche des k. k.
Verwaltungsgeriätshofes Praxmarer , Tr . Haberer , Dr . Zistler und
Dr . Balko , dann des Schriftführers k. k. Bezirks Commissärs Freiherr » v.
Apfaltrern , über die Beschwerde der Gemeinde Wien gegen die Ent¬
scheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom 5 . Öctober 1888,
Z . 80257 , betreffend die Befreiung mehrerer städtischer Bediensteter von der
Krankenversicherungspflicht , nach der am 6 . April 1900 dnrchgefühiten öffent¬
liche» mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des
Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Ferdinand Czelechowsky,
Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , für die Beschwerde und des k. k.
Ministerial - Sccreiärs Victor Freiherrn v. Weiß für das belangte k. k.
Ministerium des Innern zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird theils als unbegründet , lheils als unzulässig
abgewies .-n.

E n tscheidu n gsgrü n de:
Das k. k. Ministerium des Innern hat mit der Entscheidung vom

5. October 1898 , Z . 30257 , dem Rccnrse der Stadtgemeinde Wien nos . der
Commission für Verlehrsanlagen gegen die Entscheidung der k. k. n .-ö.
Statthalterei vom 5. Mai 1898 , Z . 32114 , mit welcher unter Behebung des
Bescheides des Wiener Magistrates vom 28 . Februar 1898 , Z . 24580 , die
Befreiung einer Anzahl von bei der Wienflussreguliernng und bei dem Bane
der Sammelcanäle beschäftigten Bediensteten von der Krankenversicherungs-
Pflicht verweigert wurde , theilweise Folge gegeben , und den Bescheid des
Magistrates mit der Einschränkung wieder in Kraft gesetzt, dass die Befreiung
des Kanzlisten Johann Harns , des Bauzeichners Hermann Weinzierl , der
Banaufseher Maximilian Gradl Müller , Johann Nus , Franz Preidl,
Karl Horn und Anton Schwalb , der Figuranten Karl Lnck , Karl Neu¬

dörfer , Anton Widmann , Nikolaus Wenzel , Johann Muhr , Heinrich
Pitto , Joses Schmid , Neinhold Olbrich , Anton Wizdal  nnd des
Schreibers Josef Bauer  nicht bewilligt werde.

Gegen diese Entscheidung hat die Stadtgemeinde Wien die Beschwerde
an den Verwallnngsgerichtshof eingebracht , in welcher zunächst als ein Mangel
des Verfahrens der Umstand bezeichnet wird , dass in der Ministerial -Ent-
scheidung keinerlei Gründe angegeben seien.

Allein ein solcher Mangel des Verfahrens liegt nicht vor ; denn nach
Z 4 des Krankenversichernngsgesetzes sind die politischen Behörden lediglich
berechtigt , nicht aber verpflichtet , unter den dort angegebenen Voraussetzungen
die Befreiung von der Versichernngspflicht zu gewähren . Es hat daher die
Partei ein Recht ans diese Gewährung nicht ; dieselbe ist vielmehr in das
Ermessen der Behörde gestellt ; dementsprechend kann daher auch ein Anspruch
der Partei ans Bekanntgabe der für die Behörde maßgebend gewesenen
Gründe nicht anerkannt werden.

Ebensowenig kann behauptet werden , dass die Beschwerdeführerin durch
die Nichtbekauutgabe der in letzter Instanz maßgebend gewesenen Gründe in
ihrer Nechtsvertheidignng wesentlich behindert worden sei, nachdem eine weitere
Anfechtung dieser Entscheidung in inorito gemäß Z 3, iit . s des Gesetzes
vom 22 . October 1875 , N .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , ausgeschlossen erscheint.

Auch eine Berufung auf den Z 92 der Amlsinstrnction vom 17 . März
1855 , R .-G .-Bl . Nr . 52 , ist für eine gegentheilige Behauptung nicht aus¬
reichend , weil dort die Beifügung von Entscheidungsgründen nur als „ in der
Regel " erforderlich bezeichnet wird , aus welcher Stilisierung schon zu ent¬
nehmen ist, dass nicht jeder Art von Entscheidungen nnd nicht der Ent¬
scheidung jeder Instanz besondere Motive beigefügt werden müssen.

Wenn weiters in der Beschwerde geltend gemacht wird , dass mit der
angefochtenen Entscheidung die Befreiung von 28 städtischen Bediensteten von
der Krankenversicherungspflicht anerkannt , rücksichtlich weiterer 17 Bediensteter
aber verweigert worden sei, während doch bei den letztgenannten Personen
die gleichen Verhältnisse obwalten wie bei der ersterwähnten Gruppe , so ist
demgegenüber nur zu bemerken , dass eben die Gewährung der Befreiung im
Sinne des Z 4 des Krankenversichernngsgesetzes im Ermessen der Behörden
gelegen ist, dass demnach ans der Gewährung der Befreiung für eine gewisse
Anzahl von Personen ein Anspruch , dieselbe auch für andere Personen zu
gewähren , nicht abgeleitet werden kann , vielmehr über jedes Befreiungs-
ansnchen für sich nach Maßgabe der in Betreff desselben in Betracht
kommenden Sachlage zu entscheiden hat.

In der Beschwerde wird jedoch auch die Nechtsanschauung vertreten,
dass die politischen Behörden , die im Gesetze angegebenen Bedingungen vor¬
ausgesetzt , nicht bloß berechtigt , sonder » auch verpflichtet seien , die Befreiung
von der Krankenversichcrnngspflicht ausznsprechen , und dass die Behörden nicht
berechtigt seien , in dieser Angelegenheit nach freiem Ermessen vorzugehen.
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Diese Rechtsanschauung ist jedoch eine unrichtige ; denn wenn in der
angeführten Gesetzesbestimmung gesagt wird , dass die Politischen Behörden
erster Instanz berechtigt seien , Personen unter den dort angegebenen Voraus¬
setzungen nach Untersuchung der Sachlage von der Bersicherungspflicht zu
befreien , so kann dies nicht anbeis gedeutet werden als dahin , dass die Be¬
hörden beim Abgänge der gesetzlichen Voraussetzungen die Befreiung Nicht
gewahren dürfen , nicht aber dahin , dass sie bei Vorhandensein dieser Vor¬
aussetzungen die Befreiung gewähren müssten , da eine solche Auslegung mit
dem sprachgemäßen Sinne des Wortes „ berechtigt " im Widerspruche stünde.

Waren aber die Verwaltungsbehörden befugt , nach freiem Ermessen
vorzugehen , so ist, wie schon oben hervorgehoben wurde , die Prüfung der
meritorischen Einwendungen der Beschwerde gemäß Z 3, lib . « des Gesetzes
über den Verwaltuugsgerichishof von der Competenz desselben ausgeschlossen.

Die Beschwerde musste demnach theils als unbegründet , theils als
unzulässig abgewiesen werden.

2 .

(Eheschließungen in Bosnien und der Herzegowina . )
Die k. k. n . -ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . April

1900 , Z . 31728 (M .-Z . 31466/XV1 ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Nach der Verordnung der Landesregierung für Bosnien und die Herze¬
gowina vom 9. Jänner 1900 , Z . 18557t » ex 1899 , betreffend den Vorgang
bei Eheschließungen österreichischer Staatsbürger , das ist Angehöriger der im
Reichsrathe veilretenen Königreiche und Länder in Bosnien und der Herzego¬
wina wurden die Bestimmungen des I . Abschnittes der Verordnung der
Landesregierung vom 22 . December 1887 , Z . 72411/1 (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt sür Bosnien und die Herzegowina , Jahrgang 1888 , Nr . 7,
Seite 4 ), nach welchen österreichische Staatsbürger , das ist Angehörige der im
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder , wenn sie in Bosnien und der
Herzogewina eine Ehe eingehen wollen , hiezu eines von der nach dem bosnischen
Domicil der betreffenden Nnpturienten zuständigen Kceisbehörde anszustellenden
politischen Ehcconsenscs bedürfe » , außer Kraft gesetzt und sind österreichische
Staatsbürger nicht mehr gehalten , zur Eingehung einer Ehe in Bosnien und
der Herzegowina die Bewilligung einer Verwaltungsbehörde dieser Länder
(Kreisbehörden , Negierungscommissär für die Stadt Sarajevo ) einzuholcn.

Durch die hiemit ausgesprochene Aushebung der bisher geforderten , von
den bosnischen Verwaltungsbehörden für österreichische Staatsangehörige in
Bosnien und der Herzegowina ausgestellten politischen Eheconsenses werden
die in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern geltenden
Gesetzesbestimmungen , betreffend die persönliche Fähigkeit , eine Ehe giltig ein-
zngehen (Z 4 a. b. G .- B ), sowie jene gesetzlichen Bestimmungen , nach welchen
die zuständigen k. k. Gerichte zur Beurtheilung der Frage , ob eine Ehe in
Österreich als giltig auznsehen sei, compeienl sind , nicht berührt . (Artikel III
des Gesetzes vom 25 . Mai 1808 , N . G .-Bl . Nr . 47 .)

Ebenso werden durch diese Verordnung die, die Eheschließung wehrgesetzlich
beschränkenden Bestimmungen (ZZ50 und 61 W .-G .) und die hiezu erlassenen
Dnrchführungsvorschriften berührt.

Die Traunngsfnnctionäre in Bosnien und der Herzegowina sind ge¬
halten , die Trauung österreichischer Untcrlhanen , das ist der Angehörigen der
im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder nicht früher zu vollziehen
bevor diese nicht ihre persönliche Fähigkeit die Ehe einzugehen (Z 4. a . a. G .-B .)
beziehungsweise die Zulässigkeit der Ehcschlietzung rücksichtlich der Wehrpflicht
nachgewiesen haben.

Für den Fall , als die Intervention der bosnisch -hcrzegowinischen Poli¬
tischen Behörden erster Instanz bei der Beschaffung des Ehesähigkeitsnachweises
aä Z 4 a . b. G .- B . von Seite der betreffenden Nnpturienten angerusen werden
sollte , wird dieselbe gewährt und wird die diesfalls nöthige Correspondenz
durch die bosnisch -herzegowinischen politischen Behörden erster Instanz mit
den betreffenden Behörden und Ämtern in Österreich directe gepflogen werden.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung im bosnisch-
herzegowinischen Gesetz - und Verordnnngsblatte in Kraft.

Hievon werden über Weisung des k. k. Ministeriums des Innern vom
29 . März 1900 , Z . 10208 , die k. k Bezirkshanptmannschaften , der Wiener
Magistrat , die magistratischen Bezirksämter und die Stadträthe zu Waidhofen
an der Abbs und Wiener Neustadt zur entsprechenden weiteren Verlautbarung
in Kenntnis gesetzt.

».
(Legitimation unehelicher Kinder von Angehörigen

fremder Staaten . )
Einer mit Jndorsat -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 21 . April

1900 , Z . 23683 , dem magistratischen Bezirksamte für den I . und VIII . Bezirk
zugekommenen Abschrift eines an eine Privatpartei gerichteten Decretes der
k. k. n .-ö. Statthaltern gleichen Datums und gleicher Zahl ist zu entnehmen,
dass bei Legitimationsvorschreibungen unehelicher Kinder , im Falle , als der
Kindesvater einem auswärtigen Staate angchört , auf dessen jeweilige Staats¬
angehörigkeit entsprechende Rücksicht zu nehmen ist, und dass nach de» Be¬

stimmungen des bayerischen Landrechtcs im Ehebrüche erzeugte Kinder per
matrimoniain snl >ssgasnr nicht legitimiert werden . (G .-Z . 10188 . — Bezirks¬
amt sür den I . und VIII . Bezirk .)

4 .

(Behandlung und Bedienung der elektrischen Be¬
leuchtungsanlagen in den Privattheatern und Ver¬

gnügungs -Etablissements in Wien . )
Vom Wiener Magistrate wurden unterm 3 . Mai 1900,

M .-Z . 132149/X1V , diesbezüglich nachstehende Bestimmungen
bekanntgegeben:

1.
Beleuchter , Hilfsarbeiter.

Die Bedienung und Überwachung dieser Anlagen ist einer fachkundigen
und verlässlichen Persönlichkeit (Belenchtnugs -Jnspecior , Ober -Beleuchter oder
Beleuchter rc.), welche hier kurzweg „ Beleuchter " genannt wird , unter eigener
Verantwortung zu übertragen.

Dieser Persönlichkeit sind nach Erfordernis zwei oder mehrere verlässliche
Hilfsarbeiter zuzuweisen.

Der Beleuchter und sein Stellvertreter habe » durch ein Zeugnis einer
elektrotechnischen Fachlehranstalt oder eines vom Stadlbanamte anerlannten
Fachmannes darznthun , dass sie die zur Beaufsichtigung und Bedienung der
elektrischen Anlage nothwendigen Kenntnisse besitzen ; ferner haben dieselben
auch ihre praktische Befähigung in genügender Weise » achzuweisen.

Für den Fall der Erkrankung , Benrlanbnng oder sonstiger Verhinderung
des Belenchteis ist der Erste Hilfsarbeiter als Stellvertreter des Beleuchters
verpflichtet , die Function des Genannten zu übernehmen . Die Namen des
Beleuchters und dessen Stellvertreters mit deren Wohnorte sind dem Stadt¬
banamte bekanntzugeben , und ist um die Bestätigung derselben unter Anschluss
oberwähnten Zeugnisses von der Unternehmung schriftlich anzusuchen.

Der Beleuchter und sein Stellvertreter haben ferner den Nachweis zn
erbringen , dass sie sich die volle Kenntnis aller Theilc der elektrischen Be¬
leuchtungsanlage und deren Behandlnngswcise verschafft haben . Sie haben
ihre untergebenen Arbeiter derart zu unterweisen , dass auch in ihrer Ab¬
wesenheit der Dienst anstandslos versehen werden kann . Am Rundgange hat
der Beleuchter oder dessen Stellvertreter thcilznnehmen,

2.
Pläne.

Über die gesammte Beleuchtungsanlage ist gemäß Z 98 der Statthalterei-
Verordnnng vom 1. Juli 1882 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 54 , ein genauer und
im Laufenden erhaltener Plan in der Directiouskanzlei stets zur Einsicht anf¬
liegend bereit zu halten.

3.

Änderungen.
Änderungen an Leitungen , Ausschaltern , Sicherungen rc. dürfen nur

über Anordnung der Direktion und in wichtigen Fällen erst nach erfolgter
Zustimmung des Stadtbauamtes vorgenommen werden,

Der Beleuchter ist nicht berechtigt , bleibende Änderungen oder Er¬
gänzungen an der Installation selbst vorznnehmen.

Nur Installationen sür vorübergehende scenische Zwecke, welche nach
jedesmaligem Gebrauch wieder entfernt werden , dürfen von dem Beleuchter
selbst ausgeführt werden . Stellt sich aber heraus , dass letzteres in nicht fach¬
männischer Weise geschieht, so ka>n dem Beleuchter jede Abänderung an den
bestehenden Anlagen untersagt werden.

4.

Aufenthalt des Beleuchters.

Der Beleuchter ist auch für die Beleuchtung außer der Zeit , wo Vor¬
stellungen stattfinden , verantwortlich und hat in dieser Richtung die Über¬
wachung zn üben . Einer der genehmigten Beleuchter hat stets im Theater
anwesend zu sein.

Während der Vorstellung hat sich derselbe vorwiegend ans der Bühne
aufzuhalten und darf sich nur in besonders dringlichen Fällen von derselben
entfernen . In diesem Falle muss sein Stellvertreter aus der Bühne anwesend
sein, und ist der Beleuchter verpflichtet , vor dem Verlassen der Bühne seinen
Aufenthalt dem technischen Jnspectionsbeamten des Sladtbauamtes zu melden.

Der Beleuchter hat nach der Vorstellung im Vereine mit dem Feuer¬
wachpersonale des Hauses eine Revision sämmtlicher Theaterräumlichkeiten
vorznnehmen und sich von dem ordnungsmäßigen Zustande der Beleuchtnngs-
einrichtung zu überzeugen.

5.

Leitungen.

D,r Verlauf verdeckter elektrischer Leitungen ist im Bühnenhanse durch
auffallende Farben ersichtlich zu machen.

Es ist strenge darauf zu achten , dass nicht Nägel , Schrauben und der¬
gleichen in die Verschalungen der elektrischen Leitungen eingetrieben werden.
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Versicherungen der Lampen.

Die elektrischen Lichter müssen , wo es nolhwendig erscheint , mit Draht¬
netzen versichert werden.

Bei Verwendung von Glühlampen zu verschiedenen Licht- und Fener-
effecten ist die directe Belegung der Glühlampen mit leicht brennbaren Stoffen,
wie Papier , Tüll n . dgl . zu vermeiden . Falls ans scenischen Rücksichten ein
Einlegen von Glühlampen in terartige Stoffe erforderlich wird , so sind die
letzteren entweder durch feine Drahtgitter oder durch einen zweiten Glaskörper
zu sichern, und mnfs bei solchen Einrichtungen für steten Zutritt der Luft und
für entsprechende Abkühlung der Glühlampen gesorgt werden.

7.

A ufsicht.

Der Beleuchter hat darüber zu wachen , dass nicht unberufene Personen
mit den Beleuchtungs -Einrichtungen manipulieren.

Die Schlüssel zu den Raumen , wo sich die Hausanschlüfse , Haupt-
vertheiler , Batterien , Elektricitätsmesser n . dgl . befinden , müssen an einem
bestimmten Platze im Hause aufbewahrt bleiben und dürfen nur von den zur
Besorgung der Beleuchtung bestimmten Personen , den Controlierenden , der
Direktion oder den städtischen Anfsichtsorganen benützt werden.

8.
Periodische Revision.

Die elektrischen Leitungen sind vor Beginn der Spielzeit und während
derselben mindestens alle Vierteljahre durch einen coucessionierten Elektro¬
techniker in allen Theilen genau zu untersuchen und mit einem geeigneten
Instrumente auf Erd - und Kurzschluss zu prüfen.

Der über diese Prüfung verfasste Befund hat die Klausel zu enthalten,
dass die Firma die volle Verantwortung für die Betriebssicherheit der Anlage
übernimmt . Dieser Befund ist der elektrotechnischen Abtheilnng des Stadt-
banamtes einznsenden.

Die mit der erwähnten Revision betrauten Firmen , rücksichtlich Geschäfts¬
leute sind dem Stadtbanamte (Elektrotechnische Abtheilnngf namhaft zu machen
und behält sich der Magistrat vor , unter Umständen gegen die Wahl einer
Firma oder einer Persönlichkeit , hinsichtlich welcher Bedenken vorliegen , Ein¬
sprache zu erheben.

Außerdem ist seitens des Beleuchters eine tägliche Überprüfung des
Isolationszustandes der Anlage vorzunehmen und zu diesem Zwecke in der
Nähe des Bühnenschaltbrettes ein entsprechend konstruierter ErdschlnsSanzeiger
anznbringe » .

9.

HanPtansschalter.
Die Hanptansschalter der Stromznleitnng dürfen im Falle eines Brandes

zur Vermeidung einer vorzeitigen Verfinsterung des Gebäudes nur über
besonderen Auftrag des technischen Jnspcctionsbeamten oder des Commandanten
der städtischen Feuerwehr geöffnet werden.

In den mit Wechselstrom versorgten Theatern und Vergnügnngs-
Etablissements hat jede Zuleitung in unmittelbarer Nähe des Gebäudes einen
ausschaltbaren Anfchlnsskaste » zu erhalten.

10.

Beginn und Ende der Beleuchtung.

Der Zuschauerraum muss schon bei dessen Eröffnung genügend be¬
leuchtet sein.

Die Beleuchtung mit Einschluss der Nothbelenchtnng darf nicht früher
ausgelöscht werden , ehe das Publicum beziehungsweise das Theaterpersonale
das Theater gänzlich verlassen hat.

Die für den Zuschanerranm und für die Zn - und Abgänge des
Pnblicums bestimmten Lampen dürfen erst nach vollständiger Entleerung des
Theaters gelöscht werden.

Ans der Bühne ist für die Abränmnng eine entsprechende Beleuchtung
zu belasten.

11.
Generalproben.

Bei Generalproben , bei welchen Publicum anwesend ist, mnfs die
Überwachung in gleicher Weise wie bei den Vorstellungen stattsinden.

12.

Die Außerachtlassung dieser Anordnungen wird , insofern nicht ein nach
dem allgemeinen Strafgesetze zu erfolgender Thatbestand vorliegt , nach der
Ministeriell - Verordnung vom 30 . September 1857 , N .-G - Bl . Nr . 198,
bestraft.

13.

Durch diese Bestimmungen treten die vom Magistrate am 8 . Oktober
1897 , Z . 154167 , erlassenen und unterm 27 . October 1898 . Z . 126722,
abgeänderten Anordnungen für die Behandlung und Bedienung der elektrischen
Beleuchtungsanlagen in de» Privattheatern rc. außer Wirksamkeit.

5.

(Vollziehbarkeit der von dem schiedsgerichtlichen
Ausschüsse einer gewerblichen Genossenschaft gefällten

Erkenntnisse .)
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 8 . Mai 1900,

Z . 93685 (M .-Z 68848/XV1II ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

In Angelegenheit der Frage der Vollziehbarkeit eines von einem schieds¬
gerichtlichen Ausschüsse einer gewerblichen Genossenschaft gefällten Erkenntnisses
im Verwaltungswege ist seitens des k. k. Verwaltungsgerichtshofes mit dem
Erkenntnisse vom 5 . Jänner 1900 , Z . 106 , eine principiell wichtige Entscheidung
gefällt worden , auf welche aufmerksam gemacht wird.

In den Entschcidnngsgründen hat der Verwaltungsgerichtshof den von
dem k. k. Ministerium des Innern aufgestellten Grundsatz , dass die politischen

Behörden ein von einem gesetzmäßig zusammengesetzten schiedsgerichtlichen
Ausschuss gefälltes Erkenntnis zu vollziehen haben , ohne sich in eine Prüfung
des Verfahrens vor dem Schiedsgerichte oder des Erkenntnisses selbst ein-
znlassen , nicht anerkannt und hat seinerseits der Meinung Ansdruck gegeben,
dass , wenn die politische Behörde zur Voll trecknng eines schiedsgerichtlichen
Erkenntnisses schreiten will , dieselbe verpflichtet erscheint , die Rechtsbeständigkeit
des Actes zu überprüfen und die Vollstreckung des schiedsgerichtlichen Er¬
kenntnisses nur dann zu gestatten , sofern die Rechtsbeständigkeit des Actes
ans den vorgelegten Docnmenten klar hervorgeht.

Zu der Rechtsbeständigkeit eines zur Vollstreckung angemeldeten Er¬
kenntnisses gehört , dass das Erkenntnis von einem competenten Organe gefällt
worden ist, und da die Gewerbeordnung in der Bestimmung des Z 122 die
Competenz der genossenschaftlichen Schiedsgerichte feststellt , so haben die
politischen Behörden sich davon zu überzeugen , ob die für die Competenz des
genossenschaftlichen Schiedsgerichtes durch das Gesetz gezogenen Grenzen ein¬
gehalten worden sind.

Nachdem nun in dem abgesührten administrativen Verfahren Ein¬
wendungen gegen die Exeguierbarkeit des gefällten schiedsgerichtlichen Er¬
kenntnisses gerade in dieser Richtung erhoben worden sind , hätte auch das
Ministerium — sowie es die II . Instanz gethan hat — feststellen müssen , ob
die Momente für die Vollstreckbarkeit des schiedsgerichtlichen Erkenntnisses —
wie sie durch den Z 122 gefordert werden — gegeben sind oder nicht.

Die Rechtsförmigkeit des zu vollziehenden Actes erscheint durch den
weiteren Nachweis der Rechtskraft selbstverständlich abhängig , welche wieder
dadurch bedingt erscheint , ob das Erkenntnis in einer entsprechenden Weise
der Partei bekanntgegeben wurde oder nicht.

Denn ohne dass das Erkenntnis in entsprechender Weise der Partei
intimiert , beziehungsweise ihr bekanntgegeben wurde , könnte ja von der Vor¬
bedingung der Vollstreckung eines solchen Erkenntnisses , nämlich der Rechts¬
kraft desselben , überhaupt nicht die Rede sein.

Diese Grundsätze werden sohin bei Amtshandlungen im Sinne des Z 123
drittletzter Absatz der Gewerbeordnung zu beachten sein.

«
(Entziehung der Befugnis zur Ansübnng der

Hebaminenpraxis . )

Erlass der k. k. n -ö. Statthalterei vom 14. Mai 1900,
Z . 38237 (M .-Z . 71256/VIII ) :

Über eine von der k. k. Statthaltern an das k. k. Ministerium des
Innern gerichtete Anfrage , in welcher Weise im Falle der Vernrtheilnng einer
Hebamme wegen eines Vergehens (H 335 St - G .s hinsichtlich der Entziehung
der Befugnis zur Ausübung der Hebammenpraxis durch die politische Behörde
vorzugehen sei, hat das genannte Ministerium mit dem Erlasse vom
19 . April 1900 , Z . 8376 , eröffnet , dass die Berechtigung zur Hebammen¬
praxis nur im Falle gerichtlicher Vernrtheilnng einer Hebamme wegen
Verbrechens gemäß Z 30 St .-G . von der politischen Behörde entzogen
werden kann.

Ein gleicher Vorgang ist jedoch ans Anlass gerichtlicher Bestrafung von
Hebammen wegen eines Vergehens oder einer Übertretung in den bestehenden
Gesetzen nicht vorgesehen und daher nicht zulässig.

Es ist der politischen Behörde , welche auf Grund des Gesetzes vom
30 . April 1870 , N .-G .- Bl . Nr . 68 , die Aufsicht über alle Sanitätspersouen
zu führen hat , lediglich anheimgegeben , gegen Hebammen , welche den Vor¬
schriften der Hebammen -Jnstrnctwn nicht entsprechen , mit den im Z 37 dieser
Instruction vorgesehenen Strafen , eventuell auf Grund der Instruction mit
den ans sauitätspolizeilichen Gründen erforderlichen Verboten von instructions-
widrigem Gebaren vorzugehen.

Hievon werden die k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener Magistrat,
die magistratischen Bezirksämter und die Stadträthe in Wiener -Neustadt und
Waidhofen a . d. Ibbs zur Danachachtung in die Kenntnis gesetzt und die
k. k. Polizei -Direction in Wien verständigt.

1-
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7.

(Die Anschauung , dass nach tz S der Wiener Bau¬
ordnung für die Bemessung der Schadloshaltnng die
Wertverändernug , welche der Grnndstückrest in
folge der Stratzengrundabtretnngen erfährt , dann
nicht in Betracht kommt , wenn der adzntretende

Grund Baugrund war , ist — unrichtig . )
Aus dem von Dr . Richard Schlesinger in Vertretung der Gemeinde

Wien erstatteten Berichte vom 14 . Mai 1900 über das Nrthel des k. k. Obersten
Gerichtshofes in der Rechtssache der „ Equitable " , Lebensversichernugs Gesell¬
schaft der Vereinigten Staaten in Newyork , General -Repräsentanz für Öster¬
reich in Wien , gegen die Stadtgcmeinde Wien wegen Zahlung von 462 .227 fl.
als Schadloshaltung silr Grundabtretungen , intimiert vom k k. Landesgerichte
Wien in Civilrechtssachen Abtheilnng XVII unterm 8 . Mai l900 , C . 3591/32
ex 1893 , geht hervor , dass diesem Processurtheile , womit die Streitsache
endgiltig zu Gunsten der Gemeinde Wien entschieden worden ist, ans nach¬
folgenden Gründen eine principielle Bedeutung innewohnt:

Es wurde erst in der Revision der Klägerin wider das obergerichtliche
Unheil betreffs der Auslegung des Z 9 der Bauordnung für Wie » ans folgende
Umstände hingewiesen:

Der zweile Absatz des Z 9 cit . erscheint durch einen Strichpunkt in zwei
Unterabschnitte getheilt . Der erste dieser Abschnitte handelt von der Bewertung
des abzntretenden Grundes als Baugrund , der zweite Abschnitt stellt die
Normen fest, wie ein Grund , welcher Nichlbangrund war , wenn er zur Straße
abzutreten ist, bewertet werden müsse . Bloß für diese zweite Qualität von
Grundflächen , sei (wie die Klägerin behauptet ) durch den mit dem Worte
„außerdem " beginnenden Satz die Anweisung an die Sachverständigen und an
den Richter gegeben , auch allfällige Wertveränderungen , welche der Grund¬
stückrest, das Remaneuzstück , infolge der Straßengrund -Abtretungen erfährt,
zu berücksichtigen.

War dagegen der abzutretende Grund schon früher Baugrund (und dies
war er ja nnbestrittenermaßen in dem vorliegenden Falle ) , so darf (wieder
nach Ansicht der Klägerin ) auf die durch die Grundabtretungen dem Remanenz¬
stücke zngegangenen Wertveränderungen keine Rücksicht genommen werde » ,
sondern es muss für den abzutretenden Grund der volle Baugrundwert ein¬
gestellt werden.

Eine Unterstützung findet diese Ansicht allerdings in der Interpunktion
des zweiten Absatzes des H 9 . Denn der mit „außerdem " beginnende Satz ist
von dem vorhergehenden , welcher von der Bewertung der Nichtbaugrundstücke
handelt , nur durch einen Beistrich getrennt , so dass also auf den ersten Blick
allerdings die Annahme gerechtfertigt erscheint , dass , wenn zum Beispiel aus
der Zurück,ückung der Banlinie dem Hanse die Vortheile einer regelmäßigen
Front , einer bequemen Zufahrt , einer größeren Licht- und Lnflmenge in den
Wohnungen zugehen , diese Vortheile nicht berücksichtigt werden dürfen , wenn
die zu Straßenzwecken abzutretenden Gründe bereits früher Baugründe waren.

Es ist dem Vertreter der Gemeinde nun gelungen , in der Nevisions¬
einrede die Unrichtigkeit dieses auf der Jnterpunction basierenden Schlusses zu
erweisen.

Derselbe hat nämlich auf Grund sehr eingehender und mit ziemlicher
Mühe verbundener Nachforschungen aus der Entstehungsgeschichte des 8 9 der
Bauordnung für Wien den Nachweis erbringen könne » , dass der zweite Absatz
des Z 9 nach den Intentionen des Gesetzgebers nichts anderes als die unver¬
änderte Wiedergabe des zweiten Absatzes des 8 20 der früheren Bauordnung
vom 2. September 1862 , L.- G .-Bl . 24 , enthalten sollte ; dass in diesem § 20
vor dem Worte „ außerdem " ein Strichpunkt stand ; dass hieraus hervorgeht,
dass die mit „ außerdem " beginnende Bewertungsregel sich nicht nur auf die
Bewertung von Nichtbaugrund , sondern auch auf jene von Baugrund bezieht,
und dass daher thatsächlich der Umstand , dass in der officiellen Ausgabe der
Bauordnung vor dem Worte „ außerdem " ein Beistrich »nd kein Strichpunkt
steht , ans einen Druckfehler zurückzusühren ist.

Ans der Begründung des Oberste » Gerichtshofes geht hervor , dass sich
derselbe vollständig diesen Ausführungen augeschlossen hat . (M .-Z . 72364/IX .)

8 .

(Umfang der gewerblichen Berechtigung einer „ Fabrik
von Wohnungseinrichtungs -Gegenstände » und Zu¬

gehör ". )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . Mai 1900,

Z . 38751 (B .-A .-Z . 27170/111 ) , dem magistratischen Bezirksamte
für de» III . Bezirk nachstehende Entscheidung bekanntgegeben:

Die k. k. Statthaltern findet über den Rekurs des A . F . in Wien das
dortämtliche Erkenntnis vom 14 . Oktober 1899 , Z . 45259 , mit welchem ihm
wegen nubefiigter Ausübung des Anstreichergewerbes gemäß 8 132 , lit . n der
Gewerbe -Ordnung eine Geldstrafe von 20 fl. eventuell vier Tage Arrest anf-
erlegt wurde , ous nachstehenden Erwägungen anfznheben.

Für den Berechiiguugsumfung eines Gewerbes ist der Wortlaut des
Gewerbescheines maßgebend.

Derselbe lautet auf „ Fabrik von Wohnungseinrichtnngs - Gegenständen
und Zugehör " .

Die k . I . Firma muss daher auch zu Anstreicherarbeiten berechtigt sein,
da zum Zugehör der Wohnungseinrichtung zweifellos alle einschlägigen Arbeiten
gehören müssen , welche eine Wohnung vollkommen gebrauchsfertig machen sollen.

Es erscheint sonach die Firma befugt , auch Anstreicherarbeiten an den
in einer Wohnung vorhandenen Fenstern , THÜren , Plafonds rc. auszuführen,
wenn diese Anstriche in Verbindung mit der Einrichtung einer Wohnung oder
eines Zimmers vorgenommen werden.

».
(Dampfkessel - Erprobung nnd Überwachung durch

Julius K. Michalek .)
Die k. k. n . -ö. Statthalleiei hat mit dem Erlasse vom 22 . Mai

1900 , Z . 46342 ( M .-Z . 72968 ) , dem Wiener Magistrate Folgendes
eröffnet:

In Gemäßheit des 8 4 der Ministerial -Verordnung vom 1. Oktober 1875,
R .-G .-Bl . Nr . 130 , wird dem Inspektor der Dampfkessel -Untersuchungs - nnd
Versicherungs -Gesellschaft a . G . Herrn Julius Karl Michalek in Wien an¬
lässlich seiner Ernennung zum Inspektor der genannten Gesellschaft die Autori¬
sation zur Erprobung und Ubeiwachnng der gesellschaftlichen Dampfkessel in
Niederösterreich mit dem Wohnsitze in Wien vom 1. Juni 1900 angefangen
ertheilt.

1«.
(Die neue Abgrenzung der Pfarrsprengel im XII » .

nnd IX . Bezirke .)
Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat mit Erlass vom 23 . Mai

1900 , Z . 43333 , M .-Z . 76095/III , dem Magistrale nachfolgende
neue Eintheilung der Pfarrsprengel im VIII . und IX . Bezirke
mit dem Beisatze bekanntgegeben , dass dieselbe mit 1. Juli 1900
in Kraft tritt.

VIII . Bezirk.

1 . Psarre Maria -Treu in der Josefstadt.

Im Westen:
Luftlinie von Lcrchenfelderstraße 50 bis Josefstädterstraße 43.
Josefstädterstraße die geraden Nummern von 44 bis 56.
Luftlinie von Josefstädterstraße 56 bis Florianigasse 43.

Im Norden:
Florianigasse die ungeraden Nummern von 43 bis 1.

Im Osten:
Landesgerichtsstraße die ungeraden Nummern von 17 bis 1.
Auerspergstraße die ungeraden Nummern von 19 bis 1.

Im Süden:
Lerchenfelderstraße die geraden Nummern von 2 bis 50.

Bei dieser Psarrsprengclbestimmung wird keine Änderung der derzeitigen
Grenzen vorgenommen.

2 . Pfarre Alservorstadt.

Im Westen:
Albertgasse die geraden Nummern von 4 bis 18.
Albertplatz 2 , 1, 8 und 7.
Albertgasse 20 und 22.
Hebragaffe 2 nnd 4.
Zimmermannplatz 7 und 8.
Mehnertgasse die geraden Nummern von 2 aufwärts.
Czermakgasse die geraden Nummern von 2 bis 10.
Stadtbahnstreckc von Czermakgasse bis Währingerstraße (Währiugergürtcl

die geraden Nummern von 14 bis 98 .)

Im Norden:
Währingerstraße die ungeraden Nummern von 67 bis 25.

Im Osten:
Luftlinie von Währingerstraße 25 bis Alserstraße 2.
Landesgerichtsstraße 21.

Im Süden:

Florianigasse die geraden Nummern von 2 bis 58.

Hiezu wird bemerkt , dass in der mit dem hochdortigen Erlasse vom
25 . März 1898 , Z . 23912 , genehmigte » Pfarrsprengelbestimmung für die
Kirche in Breiten feld  mit Rücksicht auf den Umstand , dass die Grenzen für
dieselbe im IX . Bezirke am Währingergürtel Wege» der damaligen Regulierung
der betreffenden Area nicht präcise fixiert werden konnten , folgende Ab¬
änderung erforderlich ist:
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Im IX . Bezirke:

Mepnertgaffe die ungeraden Nummern von 1 aufwärts.
Czermakgasse die ungeraden Nummern von 1 bis 7.

Im XVIII . Bezirke:

Währingergürtel die ungeraden Nummern von 13 bis 27.
Schnmanngasse n . s. w.

IX. Aezirk.
1. Psarre an der Botivkirche.

Im Westen:
Auerspergstraße 2 und 4 (I . Bezirk ).
Landesgerichtsstraße die geraden Nummern 4 , 2 dis 22 (I . Bezuk ) .
Garelligasse 3 , 2 und 4.
Fraukgasse 7 , 5 , IO, 8 und 6.
Garnisongaffe 6 , 7, 8 , 10 und 12.
Schwarzspanierstraße 6 . 4 , 7, 9 und II.
Garuisongasse 9 , II , 13 und 15 , die gerade » Nummern von 14 brs
Nothenhansgaffe 10 , 8 und 6.

28.

Im Norden:
Van Swielengasse I , die geraden Nummern von 2 bis 16.
Luftlinie von Währingerstraße 28 bis Wasagasse 33.
Wasagasse die ungeraden Nummern von 33 bis 25.
Thurngasse die geraden Nummern von 6 bis 12.
Liechtensteinstraße die ungeraden Nummern von 25 bis 13.
Türkenstraße die geraden Nummern 8 bis 12.

Im Osten:
Donancanal (Nossanerlände I , Franz Josefsgnai 51 und 59 ) .

Im Sirden:
Schottenriiig die ungerade » Nummern von 35 bis l (I . Bezirk ) .
Franzensring I und 3 (I . Bezirk .)
Bnrgring 9 (I . Bezirk ).
Bellariastraße die geraden Nnmmern von 2 bis 12 (I . Bezirk ) .
Mnsenmstraße die geraden Nninmern von 6 bis 12 ( l . Bezirk ) .

2. Psarre Lichtenthal.
Im Westen:

Stadtbahn von der Wiihringerstraße bis zur Nnssdorferstraße.

I in Norden:
Stadtbahn von der Nnssdorferstraße bis zum Donancanal.

Im Osten:
Donancanal , linkes Ufer bis Brigittabriicke.

Im Süden:
Alserbachstraße die ungeraden Nnmmern von der Brigittabriicke bis 33

abwärts.
Althanplatz 4 , 3 , 2 und 1.
Alserbachstraße die ungeraden Nummern von 31 bis 1.
Nnssdorferstraße die ungeraden Nnmmern von 21 bis 1.
Wahringerstraße die geraden Nninmern von 56 auswärts bis zur

Stadtbahn.
3. Pfarre Nassau.

Im Westen:
Währingerstraße die geraden Nnmmern von 30 bis 54
Nnssdorferstraße die geraden Nnmmern von 2 bis 20.

Im Norden:
Alserbachstraße die geraden Nummern von 2 bis 16.
Althanplatz 10 , 9 , 8 , 7 , 6 und 5.
Alserbachstraße die geraden Nnmmern von 20 bis 32.

Im Osten:
Donancanal (linkes User ) von der Brigittabriicke bis zur Tiirkenstraße.

Im Süden:
Türkenst ' aße die ungeraden Nummer » von 33 bis 13.
Liechtensteinstraße die geraden Nnmmern von 12 bis 24.
Thurngasse die ungerade » Nnmmern von 15 bis 9.
Wasagasse die geraden Nnmmern von 26 bis 34.
Luftlinie von der Wasagasse 34 bis Währingerstraße 30.

II.
(Strengere Handhabung der Vorschriften hinsichtlich

breiter Radfelgen .)
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . Mai

1900 , Z . 48579 (M .-Z . 73906 ) :
Es ist zur Kenntnis der Statthalterei gelangt , dass die hinsichtlich der

Anwendung breiter Radfelgen bestehenden Vorschristen (Z II der durch das

Gesetz vom 1 . D -cember 1880 , L.-G - und V .-Bl . Nr . 37 abgeänderten
Straßenpolizei -Ordnnng für die öffentlichen , nicht ärarischen Straßen und 8 8
dcr Straßenvolizei -Ordnnng für die Reichsstraßen ) nicht entsprechend cingehalten
und deren Übertretungen auch nicht stets gerhndet weiden.

Es ergeht demnach an alle Bezirkshanptmanuschasten die Aufforderung,
die mit dcr Handhabung der Dtraßenpolizei -Ordnungen betrauten Gemeinde¬
vorsteher , sowie die k. k. Gendarmerie und die mit den Straßen -Administrationen
betrauten Organe zur eindringlichen Überwachung der Eruhaltniig der vor¬
erwähnten Bestimmungen anznweiseu und ersteren ihre Verpflichtung zur Ein¬
haltung von Strafamtshandlungen in Überlretungsfällen in Erinnerung zu
rufen.

Desgleichen werden die k. k. Polizei -Direction in Wien , der Wiener
Magistrat , die Wiener magistratischen Bezirksämter und die Stadträlhe in
Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Ubbs zur strengen Handhabnng der er¬
wähnten Vorschriften , soweit sie für die Gebiete der drei Städte ^ Geltnng haben,
aufgefordert , und elftere insbesondere angewiesen , die k. k. Sicherheitswache
mit der Überwachung der Radfelgenbreite der Lastfuhrwerke zu beauftragen.

12 .

(Verbot des Vertriebes des Geheimmittels „Sanol ".)
Erlass des Magistrats -Direktors Dachau vom 28 . Mai 1900

M .-Z . 73663/VIII:
Zufolge Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterer vom 23 . Mai 1900,

Z . 40056 , hat dieselbe den Vertrieb tes Geheimmittels „ Sanol " auf Grund
der Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels vom 17 . Sep¬
tember 1883 , N .-G .-Bl . Nr . 152 , 8 1, Alinea 1, ans sanitären Gründen zu
verbieten befunden.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt verständigt.

I » .
(Verbot des Hansierhandcls ans den Gebieten der
Stadt Zala -Egerszeg (Comitat Zala ) und der Stadt
Djakovar , sowie der Ortsgemeinde Na ^ica ( Croatieu-

Slavouien ) .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 30 . Mai

1900 , Z . 44929 (M .-Z . 76404/XVIII ) , Folgendes dem Magistrate
bekanntgegeben:

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 4. Mai 1900,
Z . 14437 , wurde laut Mittheilnngcn des lönigl . nngar . Handelsministeriums
vom 17 . März , 4 . April und 6 . April I960 , ZZ . 18145 , 18196 und 18193
die Ausübung des Hausierhandels ans den Gebiete » der Stadt Zala -Egerszeg
(Comitat Zala ), dann der Stadt Djaovür »nd der Ortsgeineiiide Na .mca
(Croatien -Slavonien ) unter Ansrechrhalluug der im 8 17 der bestehenden
Hausiervorschrifien und in den diesen Paragraphen ergänzenden Nachtrags¬
verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gemährten Rechte verboten.

Diese Verständigung ergeht mit Bezug auf den ß 10 des Hausierpatentes
zur Danachachtuug an sämmtlich - k. k. Bezirkshanptmannschaften in Nieder-
österreich , an die k. k. Polizei -Direction in Wien , an de» Wiener Magistrat
und an alle magistratischen Bezirksämter in Wien , sowie an die Stadträlhe
in Wiener -Neustadt und Waidhofen an der Ubbs.

14 .
(Umgaugnahme von der Verlautbarung des Zeit¬
punktes der Vorstellung (Meldung ) für die Landsturm-
pflichtige» durch die k. n. k. Vertretuugskörper im

Aus lande .)
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 12 . Juni

1900 , Z . 49132 (M .-Z . 79390/XVI ) :
Das k. k. Ministerium für Landesvertheidignng hat laut des Erlasses

vom 14 . Mai 1900 , Nr . 8460/704 II b , über Anregung des k. u . k. Mini¬
steriums des kaiserl . und königl . Hauses und des Äußern zur Beseitigung sich
ergebender Anstände verfügt , dass von der bisnunzu für die k. n . k. Ber-
tretungsbehörden im Auslande vorgeschriebenen Verlautbarung des jeweiligen
Zeitpunktes der Vorstellung (Meldung ) für die Landsturmpflichtrgen Umgang
zu nehme » ist.

Demzufolge wurde angeordnet:
1 . Die Berichtigung der Lairdstnrm -Meldevorschriften , nnd zwar:

-r) des 8 1 , Punkt 3 , Absatz 2 , der nachstehende Fassung erhält:
„Die im Auslande befindlichen Landstnrmpflichtigen habe » sich ohne be¬

sondere Aufforderung zur Vorstellung (Meldung ) bei den k n . k. Ver¬
tretungsbehörden ihres Anfenthaltsbereiches (8 2, Punkt 2 e) zum
vorgeschriebenen Termine zu melden " ;

d ) des Musters 1 (Kundmachung ) im Punkte 3 , Irt . o, und
e) des Musters 10 (Landstnrmpass ) in der Belehrung zu demselben 8 3

(Meldepflicht ), >it . s , deren Text nunmehr zu lauten hat:
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..Die im Anstande befindlichen Landsturmpflichtigen bewirken die gesetzliche
Vorstellung (Meldung ) in der Zeit vom 1. bis 3I . October ohne besondere
Aufforderung bei der im Aufenthaltsorte oder diesem zunächst gelegenen
k. n . k. Vertrelnngsbehörde (Botschaft , Gesandtschaft . Consnlate re) ."
2 . Die Berichtigung des bei den politischen Bezirksbehörden (Magistraten)

erliegenden Reservevorrathes an Kundmachungen , betreffend die Meldepflicht
von Landsturmpflichtigen.

3 . Die Verständigung der im Anslande befindlichen oder dahin reisenden
Landstnrinpflichtigen über die vorstehende Änderung beziehungsweise Berichtigung
deren Landsturmpässe.

Bezüglich der im Auslände sich anfhaltenden Landsturiiiperso »en wurde
diesfalls die Mitwirkung des k. u . k. Ministeriums des kaiserl . und königl.
Hauses und des Äußern in Anspruch genommen . Hinsichtlich der in das Aus¬
land reisenden Landsturmpflichtigen haben die zur Ausstellung von Reisepässen
berufenen politischen Bezirksbehördm , beziehungsweise die k. k. Polizei -Direction
in Wien gelegentlich der Ausfertigung dieser Documente oder der Verlängerung
derselben die gedachte Correctnr in den vorgewiesenen , eventuell einzuholenden
Laudsturmpäfsen zu veranlassen , sowie bei dieser Gelegenheit die betreffenden
Landsturmpflichtigen auf die erwähnten Änderungen aufmerksam zu machen.

Zn den vorziillehmendkii Correctnren der Kundmachungen und der Land-
sturmpässe werden den genannten Behörden die erforderlichen Berichtignngs-
conpons , deren voraussichtlicher Bedarf seitens des k. k. Ministeriums für
Laudesvertheidigung im Wege der Landwehr -Territorial -Commanden bereits er¬
hoben wurde , zilkommen.

Von der Berichtigung der bereits ausgegebenen Landsturmpässe der in
der österr .-nugar . Monarchie , sowie in Bosnien , in der Hercegovina und im
Limgebiete sich aushaltendeu Landsturmpflichtigen wurde wegen der großen Zahl
derselben abgesehen.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshanptmannschaften , den Wiener
Magistrat , die Stadträthe in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Dbbs , die
k. k. Polizei -Direction in Wien "zur Kenntnis sofortiger entsprechender Ver¬
lautbarung , mit der weiteren Aufforderung , die sub 1 bezeichnet « ! neuen Be¬
stimmungen in den mit dem Reichsgesetzblatte I -XV . Stück ex 1891 ans¬
gegebenen Landsturm -Meldevmschrifien vorzumerkeu.

15

(Anfhebnng des Verbotes der Verwendung von
Dampfpfeifen und Nebelhörnern re. als Signal-

apparate in indnftriellen Etablissements . )
Die k. k. n.-ö. Statthaltern hat an den Herrn Bürgermeister

Dr . Karl Lueger  unterm 15 . Juni 1900 , Z . 50704 (M .-
Z . 79308/X1V ), nachstehenden Erlass gerichtet:

Mit der Knndmachnug vom 22 . März 1900 , M -Z . 205761 ox 1899,
hat der Wiener Magistrat im selbständigen Wirkungskreise auf Grund des H 93
des Gemeindestatutes für Wien vom 19 . December 1890 , L.- G .- und V .-Bl.
Nr . 15 , unter Androhung von Geldstrafen bis zum Betrage von 400 L oder
von Arrest bis zu 14 Tagen für Übertretuugsfälle untersagt , dem bei indu¬
striellen Unternehmungen beschäftigten Personale mittels Damptpfeifen , Nebel¬
hörnern und sonstigen ähnlichen Vorrichtungen Signale zu geben , welche auch
außerhalb der Betriebsanlage vernehmbar sind.

Ich finde die Vollziehung des in obiger Kundmachung verfügten Ver¬
botes gemäß Z 107 des Gemeindestatutes für die k. k. Neichshaupt - und
Residenzstadt Wien vom 24 . März 1900 , L.- G .-Bl . Nr . 17, von amtswegen
zu sistieren , weil dieses Verbot gegen bestehende Gesetze verstößt und überdies
den selbständigen Wirkungskreis der Gemeinde überschreitet , und auszusprechcn,
dass über die Frage der Zulässigkeit von Signalen in industriellen Unter¬
nehmungen der Wiener Magistrat , beziehungsweise die magistratischen Bezirks¬
ämter nur als Gewerbe - und politische Behörden , und zwar nur mit Rücksicht
auf die jeweilig maßgebenden concreten Verhältnisse , nicht aber mittels einer
sür alle industriellen Unternehmungen in Wien oder einer Kategorie derselben
gemeinsam zu erlassenden Anordnung abzuerkenuen berufen sind . Demgemäß
hat auch die Einleitung von Strafamtshandluugen ans Grund erwähnter
Kundmachung zu unterbleiben.

Gründe:
Signale der in Rede stehenden Art stellen sich in gewerblichen Betricbs-

anlagen zweifellos als eine Einrichtung im Sinne des Z 26 der Gewerbe¬
ordnung dar , unterliegen daher , sofern sie nicht ohnedies schon einen Theil
wohlerworbener concreter Betriebsrechte bilden , nur beim Zntrefsen der im
Z 25 des letzteren Gesetzes angegebenen Voraussetzungen einer behördlichen
Genehmigung und dürfen demnach nur unter eben diesen Voraussetzungen,
über deren Vorhandensein aber gemäß dem III . Hauplstücke der Gewerbe¬
ordnung nur unter Bedachtuahmc ans die jeweilig in Betracht kommenden
örtlichen Verhältnisse , also nicht generell , sondern hinsichtlich jeder einzelnen
Betriebsanlage besonders und unter Wahrung des Justanzenzugcs von der
politischen und Gewerbebehörde zu entscheiden ist. untersagt werden . Keinesfalls
ist eine , selbst nur concrele Untersagung eines Schallsiguales statthaft , welches,
obwohl in der Nachbarschaft der betreffenden Betriebsaulage vernehmbar , als
Schädlichkeit wegen ungewöhnlichen Geräusches oder gcsnndheitsstöreuder Ein¬
flüsse nicht qualistcierbar ist. Dies umsoweniger , als der Zweck der hier maß¬
gebenden Gewerbeordnung nach de» Einleitnngsworten des kaiserlichen Patentes
vom 20 . December 1859 , N .-G .-Bl . Nr . 227 , nicht allein in der gleichmäßigen
Regelung , sondern auch in der möglichsten Erleichterung der gewerblichen Be¬
triebsamkeit besteht.

Nun verbietet die erwähnte Magistrats -Kundmachung , und noch dazu
allgemein für die Betriebsanlagen in Wien , unter Ignorierung der Rechte der
betreffenden Unternehmungen auf die instauzmäßige , dem Rechtsmittelzuge
unterliegende concrete Entscheidung der zu letzterer berufenen politischen und
Gewerbebehörde , schon die bloße Vernehmbarksit von Schallsignalen außerhalb
der Anlagen . Diese Kundmachung verstößt daher gegen bestehende Gesetze,
speciell gegen das III . Hauptstück der Gewerbeordnung . Sie stellt sich aber
auch, weil nur im selbständigen Wirkungskreise unter dem Titel der der Ge¬
meinde zustehenden Localpolizei erlassen , als eine Überschreitung dieses Wirkungs¬
kreises dar und ist daher auch aus diesem Grunde unhaltbar , weil sie eine
gewerbepolizeiliche , unter dem gesetzlichen Begriffe der der Gemeinde zustehenden
Localpolizei nicht jnbsnmierbaren Anordnung beinhaltet.

Die im Magistratsberichte vom 23 . Mai 1900 , Z . 67724 , versuchte Be¬
gründung der Competenzmäßigkeit mehrerwähnter Kundmachung durch die
Berufung ans Punkt 3 und 5 des Z 89 des Gemeindestatutes vom 19 . De¬
cember 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 45 , beziehungsweise des Z 46 des Gcmeinde-
statntes vom 24 . März 1900 , L.-G .-Bl . Nr . 17, erscheint schon deshalb nicht
stichhältig , weil die in den eben bezogenen Gesktzesstellen normierte Gemeinde-
competenz gemäß Z 38 des früheren , beziehungsweise Z 45 des dermale»
geltenden Gemeindestatutes im Widerspruche mit den bestehenden Reichs - oder
Landesgesetzen und daher auch im Widerstreite mit der Gewerbeordnung nicht
geltend gemacht werden durfte , rllcksichtlich darf und weil speciell die der Ge¬
meinde in deren selbständigen Wirkungskreise Ankommende Gesnnddeitspolizei
zwar die im ß 8 des Gesetzes vom 30 . April 1870 . R .-G .-Bl . Nr . 68 , taxativ
aufgezählten Geschäfte , jedoch nicht unter das III . Hanptslück der Gewerbe¬
ordnung fallende Versügungen umfasst.

Gegen vorstehende Entscheidung ist der binnen vier Wochen , von dem
der Zustellung folgenden Tage an gerechnet , bei der k. k. Statthalterei in Wien
einznbringende Necnrs an das k. k Ministerium des Innern , jedoch , da es
sich um den im öffentlichen Interesse gelegenen Schutz gewerblicher Betriebe
vor ungesetzlichen Beanständnngeu handelt , ohne aufschiebende Wirkung zulässig.

Diese Entscheidung , von welcher von hier ans unter einem die Nieder¬
österreichische Handels - und Gewerbekammer in Wien , die k k. Wiener Polizei-
Direction und der k. k. Gewerbe -Oberinspector für den I . Aufsichtsbezirk in Wien
in Kenntnis gesetzt werden , ist entsprechend zu verlautbaren und speciell allen
jenen Parteien , welche gegen die gedachte Kundmachung Beschwerden oder
Einwendungen erhoben haben , sogleich vollinhaltlich mitzutheilen.

Die Beilagen des Berichtes des Wiener Magistrates vom 23 . Mai 190 'h
Z . 67724 , folgen sammt zwei weiteren , unmittelbar hierorts überreichten Be¬
schwerden im Gegenstände zur weitere » Veranlassung zurück.

1«.

(Fahrpreis -Ermäßigung bei Beförderung mittelloser
Kranker, Irrer und Siecher . )

Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat mit Erlass vom 16 . Juni
1900 , Z . 36287 , dem Wiener Magistrate Nachstehendes zur
Kenntnis gebracht:

Das k. k. Eisenbahnministerium hat ans Anlass der Beschwerde einer
Gemeindevorstehung wegen Nichtgewährnng der 50percentigen Fahrpreis-
Ermäßigung für die Beförderung eines Geisteskranken auf Gemeindekosten
seitens ^ einer k. k. Staatsbahn -Direction mittels Zuschrift vom 15 . März 1900,
Z . 60703 sx 1899 , dem k. k. Ministerium des Innern mitgetheilt , dass in
Hinkunft die mit dem Erlasse des Ministeriums des Innern vom 7. Febrnar
1888 , Z . 2054 , verlantbarte 50percentige Fahrpreis -Ermäßigung bei Be¬
förderung mittelloser Kranker , Irrer oder Siecher und deren Begleiter auf
den k. k. Staatsbahnen in der III . Wagenclasse über jeweiliges , die Armut
der zu befördernden Personen in legaler Weise nachweisendes Ansuchen der
betreffenden Ämter , Behörden oder Anstalten nur dann einzutreten hat , wenn
die Fahrgebüren von der begünstigten Person selbst getragen werden müssen.

Demgemäß ist fortan die Inanspruchnahme dieser Begünstigung in jenen
Fällen ausgeschlossen , in welchen der Transport der genannten Person ans
Landes - oder Gemeindekosten erfolgt.

Die Gewährung solcher Begünstigungen im Rückoergütnngswege ist
unbedingt ausgeschlossen.

Hievon wird der Wiener Magistrat infolge Erlasses des k. k. Ministeriums
des Innern vom 10 . April >900 , Z . 9637 , und mit Beziehung ans die h. o.
Erlässe vom 16 . Februar 1888 , Z . 8116 , und vom 30 . Juni 1891 , Z . 34300,
in Kenntnis gesetzt.

17 .
(Ansdehnnng der Thätigkeit des k. k. Gewerbe-
Jnspectorates auf einzelne Anstalten der Gemeinde

Wien .)
Die k. k n . ö Statthallerei hat mit Erlass vom 20 . Juni

1900 , Z . 46745 (M .-Z . 82025/VII ). dem Wiener Magistrate
die Abschrift ihres an das k. k. Gewerbe Jnspectorat für den
Polizeirayon Wien gerichteten Erlasses gleichen Datums und Zahl
zur Kenntnisnahme übermittelt . Letzterer lautet:
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Über die mit Bericht vom 1. Mai 1896 . Z , 2054 , gestellte Bitte um
eine Weisung , inwiefern sich die Thätigkeit des k. k. Gewerbe -Jnspcctorates
auf die städtischen Anstalten in Wien zu erstrecken haben wird , beziehungsweise
welche von ihnen als gewerbliche Unternehmungen im Sinne des Z 2 des
Gesetzes vom 17 . Juni 1883 , R .- G .- Bl . Nr . 117 , anznsehen sind , wild dem
k. k. Gewerbe -Jnspectorate Folgendes eröffnet:

Von den in Betracht kommenden städtischen Anstalten sind:
1. die Kaiser Franz Josef -Wasserleitung oder Hochqiiellenleitnng;
2 . die städtischen Schlachthäuser;
3 . die städtischln Volksbäder;
4 . die übrigen städtischen Badeanstalten mit Ausnahme des sogenannten

Hütteldorfer Bades , endlich
5 . die elektrische Beleuchtungsanlage im Wiener Nachhause jedenfalls

nicht als gewerbliche Unternehmungen anznsehen , und hat sich daher die
Thätigkeit des k. k. Gewerbe -Jnspcctorates ans diese Anstalten nicht zu
erstrecken.

Den Organen des k. k. Gewerbe -Jnspcctorates ist der Besuch dieser
Anstalten übrigens zu Sludienzwecken gegen vorherige Einholung der Zu¬
stimmung der Magistrats -Dircctwn anstandslos gestaltet ; nur hätten sich
dieselben bei diesem Anlasse solcher Äußerungen zu enthalten , welche keim
städtischen Personale die Anschauung hervorrnfen könnten , als wären die Be¬
stimmungen des VI . Hauptstückes der Genurbeordnung ans die vorangeführtcn
städtischen Betriebe ( ohne gewerblichen Charakter ) anwendbar.

Dagegen sind:
1. das sogenannte Hütteldorfer Bad und
2 . das städtische Gaswerk

als „ geiverbliche " Unternehmungen anznsehen , ans welche sich gemäß Z 2 des
bezüglichen Gesetzes die Thätigkeit des Gewerbe -Jnspectols zu ei strecken hat.

Hievon wird unter einem auch der Wiener Magistrat in Kenntnis gesetzt.

18 .

(K . k. Stkner -Administrativn für den > >. und
XX . Bezirk in Wie » . )

Verordnung des Finanzministeriums vom 30 . Juni 1900,
betreffend die geänderte Bezeichnung der Steuer -Administration für
den II . Bezirk in Wien:

Im Hinblicke auf die durch Artikel IV der Eingangsbestimmungen und
Z 2 des niederösterreichischen Landesgcsetzes vom 24 . März 1! 00 , L.- G .-Bl.
Nr . 17 , erfolgte Theilung des bestandenen II . Wiener Gcmcindebezirkcs in
zwei Gemeindebezirkc , und zwar i» den II . Bezirk , Leopoldstadt , und den
XX . Bezirk , Brigittenau , hat die bisherige Steuer -Administration für den
II . Bezirk in Wien fortan als Steuerbehörde I . Instanz für den II . und den
XX . Bezirk zu fungiere » .

Dementsprechend hat ihre Bezeichnung künftighin „K . k. Steuer -Ad¬
ministration für den II . und XX . Bezirk in Wien ' zu lauten.

Im übrigen bleibt der territoriale Amtsbereich , der Wirkungskreis und
der Standort dieser Steuerbehöide unverändert.

IN.

(Öffentliche Sammlungen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalter « hat laut Erlasses vom 30 . Mai 1900,

. Z . 48500 , dem Comitö zur Erbauung eines St . Elisabeth-
Kirchleins auf  d e in H o ch s ch n e e b e r g , mit dem Sitze in Wien,
III ., Gemeindehaus , die erbetene Bewilligung zur Sammlnng milder Spenden
zu dem gedachten Zwecke in dem Kronlaude Nieder österreich ans die Dauer
eines weiteren Jahres und mit Ausschluss der Sammlung von Hans zu Haus
zu erlheilen.

Hievon wird die k. k. Polizei -Direction in Erledigung des Berichtes vom
21 . April 1900 , Z . 32465/A . B ., zur weiteren Veranlassung in die Kenntnis
gesetzt. (M .-Z . 75961 III .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . Juni 1900,
Z . 53779 , dem Vereine „ K i n d c r b e w a h r a n st a l t in S i m m e r i n g"
die Bewilligung errhcilt , in den Monaten Juni , Juli , August , September niid
Oktober 1900 im Erzherzogthnme Österreich unter der Enns eine Sammlung
milder Spenden zu Vereinszweckcn bei bekannten Wohlthätern , jedoch nicht
von Hans zu Haus , sowie mit Ausschluss der öffentlichen Behörden nnd
Ämter veranstalten zu dürfen . (M .-Z . 80657/III .)

Die k. k. n .- ö. Statthalter « hat mit dem Erlasse vom 28 . Juni 1900,
Z . 55439 , dem Vereine zur Ausspeisung armer Schul¬
kinder  i m III . W i e n e r G e m e i n d e b e z i r ke die Bewilligung eitheilt,
in Wien , sowie in den politischen Bezirken Hietzing -Umgebung , Mödling und
Bad -ii eine Sammlung milder Spenden für Bereinszwecke bei bekannten
Wohlthätern , jedoch mit Ausschluss der Sammlung von Hans zu Haus , sowie
nicht bei öffentlichen Behörden und Ämtern in der Dauer von sechs Monaten,
d. i . vom 1. Juli bis 31 . Dccember 1800 veranstalten zu dürfen . (M .-Z.
84L75/III .)

Die k. k. Statthalterei in Wien hat mit dem Erlasse vom 30 . Juni 1800,
Z . 57228 , der C o n g r e g a t i o n der O r d e n s f r au e n vom heiligsten
Herzen Jesu in Pola  die Bewilligung ertheilt , im Laufe des Jahres
1900 « ne Sammlung freiwilliger Spenden zur Unterstützung des Baues eines
Waisenhauses in Pola bei bekannten Wohlthätern , jedoch nichj von Hans zu
Haus , sowie mit Ausschluss der öffentlichen Behörden und Ämter im Erz-
herzogthume Niederösterreich veranstalten zu dürfen . (M .-Z . 84276/III .)

II. RtMMllwlu'llimmlllUM.
StMialh:

2 «.

(In de» dem Stadtrathc vorz, »lege, »den Plänen , die
sich ans Ballführungen beziehen , durch welche Garten-
aulagen betroffen werden , sind die Details der letzteren

(Ban, » reihen re.) einzuzeichnen . )
Der Stadtrath hat anlässtich eines besonderen Falles den Magistrat zu¬

folge Bischlnsscs vom II . Juli 1900 , Z . 7780 (M .-Z . 42357/V ) , beauftragt,
bei Vorlage von Plänen , betreffend Herstellungen , Ballführungen n . dg l - durch
welche Garteuanlagen und Bauinpflanzungcn entweder unmittelbar berührt,
oder durch die Nähe derartiger Herstellungen rc. wenigstens mittelbar be.
eiuflnsst werden können , die Eiuzcichuung der Gartenanlagen nnd Banm-
reihen in die bezüglichen Pläne vor deren Vorlage an den Stadlrath zu ver¬
anlassen . _

ZliaMiat:
21 .

(Gemeinsames Vorgehen der städtischen Organe bei
Alntshandlnttgen in städtischen Anstalten n. dgl . )

Magistrats -Dirrctor Tachau Hut mit Erlass vom 19. Juni
1900 , M .-D .-Z . 1266 , Nachstehendes angcordnet:

Es wurde die Wahrnehmung gemacht , dass die städtischen Ämter nicht
immer im Einvernehmen miteinander Vorgehen , woraus sich mannigfache
Unzukömmlichkeiten ergeben.

Ich finde demnach anzuordnen , dass in allen Fällen , in welchen , sei cs
in Angelegenheiten des selbständigen Wirkungskreises der Gemeinde , sei es
in Angelegenheiten des der Gemeinde übertragenen Wirkungskreises oder der
politischen Verwaltung von Organen des Magistrates in anderen städtischen
Ämtern , in städtischen Anstalten oder in von der Gemeinde Wien betriebenen Unter¬
nehmungen (städtische Gaswerke , Lagerhaus ), eine Erhebung oder sonstige Amts¬
handlung vorgenommeu werden muss , das Einvernehmen mit dem Leiter des
betreffenden Amtes der Anstalt oder Unternehmung zu Pflegen ist, um diesen
die Mitwirkung bei der Amtshandlung zu ermöglichen , beziehungsweise ihn in
die Lage zu setzen, die etwa erforderlichen Aufklärung « ! vor Erlassung einer Ver¬
fügung zu erlheilen.

Hievon werden Euer Wohlgeboren zur Kenntnisnahme und weiteren Ver¬
anlassung verständigt.

22 .
(Gerichtsbescheide über Grnndab - nnd

Zuschreibllllgen . )
Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 21 . Juni

1900 , M .-D .-Z . 1365 , Nachstehendes ungeordnet:
In Abänderung des Normales vom 2l . April 1894 , M .-D .-Z . 516

(abgedruckt im Magistrats -Verorduungsblatte vom Jahre 1894 , VIII , Seite 51 ),
werden die Herren Bezirksamtsleiter hiemit angewiesen , die an die magi¬
stratischen Bezirksämter gelangenden Gerichtsbescheide über Grnnd -Ab - und
Zuschreibungen , aus deren Texte nicht hervorgeht , dass ein Pare des Ge¬
richtsbescheides der Gemeinde Wien , zu Händen des Herrn Bürgermeisters
oder dem Wiener Magistrate zugestellt wurde , in Hinkunft nicht mehr dem
Gemeinderaths - Präsidium , sondern dem Magistrate , Departement I , vor-
znlegen.

(Verzeichnis der in»Neichsgesetzblatte nnd imLandes-
gesetzblatte für Österreich nnter der Enns im Jahre

IN « « publicierten Gesetze nnd Verordlinngen .)
L,. Reichsgeschblalt.

Nr . 88 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 12 . Mai 1900 , betreffend die Zulassung einer Hängebahnwagc
(System Schember ) zur Aichnng und Stempelung.

Nr . 8 « . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 16 . Mai 1900 , betreffend die Erstreckung des Bauvollendungs-
termincs für die Localbahn von Gmünd nach Lilschan mit Abzweigung von
Alt -Nagelberg nach Heidenreichstein.

Nr . « « . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 16 . Mai 1900 , betreffend die Erstreckung des Bauvollendnngs-
Termines für die Localbahn Winteiberg — Wallern.
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Nr . 81 . Erlass des Finanzministeriums vom
22 . Mai 1900 , betreffend das Maß der Sicherstellung für die richtige
Einzahlung des Bomficationsrückersatzes bei der Znckeranssnhr in der Betriebs¬
periode 1800/1801.

Nr . 82 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 23 . Mai 1900 , betreffend die Concessioniernng eines Netzes
von mit elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahnen in
Krakau.

Nr . 83 . Kundmachung des Eisen bahn minister in ms
vom 25 . Mai 1900 , betreffend die Fristerstreckung für die Bctriebs-
eröfsnung der Localbahn Stankau — Bischof -Teinitz — Ronsperg.

Nr . 84 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 9 . Juni 1900,

betreffend die Ausdehnung des Verbotes der Ein - und Durchfuhr gewisser
Waren und Gegenstände aus Ägypten vom 7 . Mai 1900 , R .-G .-Bl . Nr . 81,
auf Smyrna und das Vilajet Aidin in Kleinasien.

Nr . 85 . Verordnung des Ministeriums des Innern
Vom 6 . Juni 1900 , betreffend den Nachtrag zur Arzneitaxe für
das Jahr 1800.

Nr . 86 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 9 . Juni 1900 , betreffend die Erinächlignng des k. k. Hanpt-
zollamtcs II . Claffe in Sebenico zur Austrittsbehandlnng von Zucker.

Nr . 87 . Verordnung des Finanzministeriums vom
18 . Juni 1900 , womit in Vollziehung des Artikels IX, Z. 3 des
Gesetzes von , 25 . October 1896 , R . -G .-Bl . Nc . 220 , für das Jahr 1900 die
Höhe des Nachlasses an der Grund - und Gebäudesteuer , dann die Ermäßigung
der Erwerbstener -Hauptsumme festgesetzt wird.

Nr . 88 . Allerhöchstes Handschreiben vom 27 . Juni
1900 , betreffend das Verhältnis, in welchem die im Reichsrathe vertretenen
Königreiche und Länder in der Zeit vom I . Juli 1900 bis 30 . Juni 1901 zu
den Kosten der gemeinsamen Angelegenheiten bcizutragen haben.

Nr . 88 . Kaiserliche Verordnung vom 24 . Juni
1900 , betreffend die Forterhebung der Steuern und Abgaben, sowie die
Bestreitung des Staatsanswaudes iu der Zeit vom 1 . Juli bis Ende December
1900.

Nr . 108 . Kaiserliche Verordnung vom 24 . Juni
1900 , betreffend die Verlängerung der durch das Gesetz vom 23. Juni 1895,
R .- G .-Bl . Nr . 88 , gewährten Steuerbegünstigungen für die durch das Erd¬
beben 1895 beschädigten Gebäude im Gebiete der Stadtgemeinde Laibach und
in den durch das Erdbeben betroffenen Bezirken von Krain und Steiermark.

Nr . 181 . Kaiserliche Verordnung vom 25 . Juni
1900 , betreffend Gebürenbegünstignngen für die durch Bergabrntschnngen
betroffene Gemeinde Klappai.

Nr . 182 . Kaiserliche Verordnung vom 28 . Juni
1900 , betreffend den Betrag und die Verwendung der dem staatlichen
Meliorationsfonde im Jahre I960 aus Staatsmitteln zuznführeuden Dotation.

Nr . 183 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 22 . Juni 1900 , betreffend die Ermächtigung des k. k. Neben¬
zollamtes I . Claffe in Pinswang zur Abfertigung von voraus - und nach-
gescndeten Reise - Effecten.

Nr . 184 . Verordnung dcs Eisenbahnministers vom
3 . Juli 1900 , betreffend die Abänderung und Ergänzung einiger Be¬
stimmungen des mit Verordnung vom 10 . December 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 207,
mit Wirksamkeit vom I . Jänner 1893 eingeführten Betriebsreglements für die
Eisenbahnen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder.

Nr . 18S . Verordnung des Justizministeriums vom
25 . Juni 1900 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde Ebersdors
an der Zaya zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Mistelbach.

Nr . 186 . Verordnung des Ministeriums für Landes-
vertheidignng vom 26 . Juni 1900 , betreffend die Berichtigung
der Landsturm -Meldevoischrift für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche
und Länder , mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg.

Nr . 187 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 28 . Juni I 900 , betreffend die Erstreckung des Bauvollendungs-
Termines für die Linie „Gricsplatz — Central -Friedhof " der Grazer Tramway-
Gesellschaft.

Nr . 188 . Erlass des Ministeriums für Cnltus
und Unterricht vom 29 . Juni 1900 , betreffend die Umwandlung
der Kunstschule in Krakau in eine Kunstakademie ans Grund des geänderten
Statutes für dieselbe.

Nr . 188 . Verordnung des Finanzministeriums vom
30 . Juni 1900 , betreffend die geänderte Bezeichnung der Slener-
Administration für den II . Bezirk in Wien . *)

Nr . 118 . Verordnung des Justizministers im
Einvernehmen mit den Ministern des Innern , des
Handels und der Finanzen vom 1. Juli 1900 , betreffend
die Errichtung eines Gewerbegerichtes in Prag.

6 . Lnndcsgesehlilatt.
Nr . 25 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 4 . Juni
1900 , Z . 51217 , betreffend die Einhebung der Landesfondsnmlagen
für die Zeit vom 1. Mai bis einschließlich 31 . October 1900.

Nr . 26 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 7 . Juni
1900 , Z . 49969 , betreffend die der Gemeinde Gloggnitz ertheilte Be¬
willigung zur Einhebnng von C-rnaleinmündungsgebüren.

Nr . 27 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 11 . Juni
1900 , Z . 53087 , betreffend die der Gemeinde Krems ertheilte Be¬
willigung zur Einhebung von 6 k von jeder Mietzinskrone für die Zeit vom
I . Jänner 1900 bis 31 . December 1901.

Nr. 28 . Kundmachung des k. k Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 11 . Juni
1900 , Z . 53088 , betreffend die der Gemeinde Kaltenlentgcben ertheilte
Bewilligung zur Einhebung einer Mietzinsauflage von 6 ü von jeder Krone
des richtiggcstellten Mietzinses in der Gemeinde für die Zeit von 1900 bis
Ende 1905.

Nr . 28 . Gesetz vom 20 . Juni 1900 , wirksam für das
Erzherzogthum Österreich unter der Enns , womit der Reichshaupt - und
Residenzstadt Wien die Ausnahme einer schwebenden Schuld von 12,000 .000 X
bewilligt wird.

Nr . 38 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 16 . Juni
1900 , Z . 53089 , betreffend die der Gemeinde Wien ertheilte Be¬
willigung zum Verkaufe mehrerer städtischer Gründe im XV . Wiener Gemeinde-
bezirke.

Nr . 31 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 23 . Juni
1900 , Z . 55601 , betreffend die vom Wiener Magistrate erlassene und
von der k. k. n .- ö. Statthallerei mit dem Erlasse vom 24 . Mai 1900,
Z . 44599 , genehmigte Todtenbeschan -Ordnnng für die k. k. Neichshaupt - und
Residenzstadt Wien.

Nr. 32 . Gesetz vom 15. Juni 1900, wiiksam für das
Erzherzogthum Österreich unter der Enns , womit die Anwendung des Landes¬
gesetzes vom 30 . December 1882 , L.- G .-Vl . Nr . 69 , aus die Nicdcrösterrcichische
Landes -Brandschadenversicherungsanstalt geregelt wird.

Nr . 33 . Kundmachung der k. k. n -ö. Finanz-
Landes -Directio » vom 30 . Juni 1900 , Z . 41199 , be¬
treffend die Termine zur Einzahlung der directen Steuern in III . Quartale 1900.

*) Erscheint i» dieser Nummer der „Verordnungen !c." vollinhaltlich ausgenommen.
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I . Verordnungen und Entscheidungen.
i.

(Geltendmachung der bei Unzulässigkeit der Execn-
tionsfiihrung auf Forderungen an den Staatsschatz

Anstehenden Rechtsmittel .)
Erlass des k. k. Eisenbahnministeriums vom 9 . December 1899,

Z . 50112 (Ministerium des Innern , Z . 5076 ; Statth . -Z . 61895 ;
M .-Z . 87858 ) :

Das Eisenbahnministerium hat die Wahrnehmung gemacht , dass seitens
der mit dem Anweisnngsrechte ansgestattelen Dienststellen der staatlichen Eisen¬
bahn - Verwaltung die im ß 295 E .-O . vorgesehenen Rechtsmittel gegen ge¬
richtliche Zahlungsverbole ans Forderungen gegen den Staatsschatz , welche als
den bestehenden gesetzlichen Vorschriften zuwiderlaufend erachtet werden , nicht
gleichmäßig augewendet werde » , und dass insbesondere auch in denjenigen
Fällen , in welchen die einfache Anzeige über die Unzulässigkeit der Execntions-
snhrnng an das betreffende Gericht genügen würde , die Executionsbewillignng
oft mittels Necnrses angefochten wird.

Da hieraus den k. k. Finanzprocurature » und den k. k. Gerichten un-
nöthigerweise ein nicht unerheblicher Mehraufwand an Zeit , Arbeit und Kosten
erwächst , wird im Einvernehmen mit den k. k. Ministerien der Justiz und der
sOnanzen sämmtlichen mildem Anweisnngsrechte ansgestattelen Dienststellen im
Nachhange zu dem hierorligen Erlasse vom 17 . Jänner 1898 , Z . 1793 , be¬
treffend die Dnrchführnngsvorschriflen zur Execntioiisordnnng (knndgemacht im
hierorligen Amtsblatte vom 22 . Jänner 1898 , IV . Stück ), ferner in Er¬
gänzung der hierorligen Erlässe vom 17 . December 1898 , Z . 47928 , vom
6 . Februar und vom 20 . October 1899 , ZZ . 4107 und 34674 , betreffend die
bei Durchführung gerichtlicher Execntiouen zu beachtende Vorgangsweise , Nach - !
stehendes zur stricten Danachachtung bekanntgegeben:

Wenn neben der als Einstellungs -Antrag zu behandelnden Anzeige im
Sinne des Z 39 , Z . 2 und 8 285 , Absatz 2 , E .-Ö . der Recurs zulässig erscheint,
ist der bloßen Anzeige der Vorzug zu geben , weil sie ohne Inanspruchnahme
der Nechtsmittelinstanz , ohne Aufschub und in einem ganz einfache » Verfahren
dem Gerichte erster Instanz die Handhabe bietet , die Execntionsführung den
entsprechenden Vorschriften gemäß einzuschränken oder aufzuheben . Nur dann
ist cs angezeigt , statt der Anzeige den Recurs zu erheben , wenn die Rechts¬
frage zweifelhaft und nicht zu erwarten ist, dass der Richter von seinem Be¬
schlüsse abgehen werde.

Es muss aber darauf aufmerksam gemacht werden , dass keineswegs in
allen Fällen thatsächlich eine Concnrrenz zwischen Anzeige und Recnrs statt-
findet.

Mit der als Einstellungs -Antrag zu behandelnden Anzeige kann nur
geltend gemacht werden , dass die Executionsbewillignng unzulässig sei, weil
sie gegen die Vorschriften verstößt , nach denen die betreffende Forderung der
Execulion überhaupt oder in dem bewilligten Umfang - entzogen ist. Andere,
nicht das Object der Execntion betreffend - Mängel der Execntionsbewilllgung
sind mittels Recurs geltend zu machen , wie zum Beispiel der Mangel der
Vollstreckbarkeit des Executionsiitcls , der Fälligkeit der geltend gemachten
Forderung , der Activ -Legitimation des betreibenden Gläubigers , die Unzu¬
lässigkeit mehrfacher Überweisungen derselben Forderungen u . s. w.

Andererseits gibt es aber Fälle , in denen bloß der Einstellungs -Antrag
(die Anzeige nach 8 39 , Absatz 2 E .-O ), nicht aber der Recurs zulässig ist.
Da nämlich mit dem Necurse neue Thatsachen und Beweise nicht zur Geltung
gebracht werden können , vielmehr die Recnrsinstanz den angefochtenen Be-
schluss auf Grund der ihr vorliegenden Acten zu überprüfen hat , so eignet
sich der Recurs nicht zur Richtigstellung der vom betreibenden Gläubiger an¬
geführten Thatsachen , auf welchen der angefochlene Beschluss beruht.

Wenn daher die vom Gerichte seinen , Beschlüsse zugrunde gelegten An¬
nahmen unrichtig sind , wenn zum Beispiel der Verpflichtete nicht im Bezüge
eines Gehaltes , sondern von Taggeldern steht, öder sein Gehalt das Existenz¬
minimum nicht erreicht , so ist dies dem Gerichte nur mittels einer Anzeige
im Sinne des 8 39 E .-O . zur Kenntnis zu bringen.

Wenn dann das Gericht trotzdem be, seinen , Beschlüsse bcharrt , kann die
Ablehnung des Einstellungs -Antrages mittels Recnrs angefochten werden.

2.
(Die Krankenversichernngspflicht von nicht mit
festem Gehalte angestellten Post - und Telegraphen¬

bediensteten . )

Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgcrichtshofes vom 27 . Jänner
1900 , Nr . 626 (G .-Z . 29844 Magistratisches Bezirksamt für den

I . Bezirk ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshos hat unter dem Vorsitze des k. k.
Senats -Präsidenten Dr . Freiherrn v. Budwinski  in Gegenwart der Näthe
des k. k. Berwaltungsgerichtshofes Praxmare r , Dr . Haderer , Zenker
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und Dr . Kleeberg , dann des Schriftführers k. k. Bezirks -Commissärs
Freiherr » v. Weigelspcrg  über die Beschwerde » der Wiener Bezirks-
krankencassa und der Beztrkskrankencassa in Mährisch - Lchönberg gegen die
Entscheidungen des k. k. Ministeriums des Innern vom 8 . Juli 1899,
ZZ . 42793 und 35125 ex 1898 , betreffend die Krankenversichernngspflichl von
nicht mit festem Gehalte angestellten Post - und Telegraphenbcdiensteten nach
der am 27 . Jänner 1900 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung,
und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Aus¬
führungen des Dr . Wilhelm Koenhe  r , Hof - und Gerichrsadoocaten i» Wien,
in Vertretung der Wiener Bezirkskrankencaffa , dann jener des Dr . Karl
Ornstei  n , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der Be-
zirkskrankencassa in Mährisch -Schönberg , endlich der Gegenausführungen des k. k.
Ministerial -Secrctärs Freiherrn v . Weiß  in Vertretung des belangten k. k.
Ministeriums des Innern zu Recht erkannt:

Die Beschwerden werden als unbegründet abgewiesen.

E n t s ch e i d n n g s g r ü n d e:
Mit den angefochtenen Entscheidungen wurde erkannt , dass sich die im

tz 1 des Kraiikeuversicherungsgesetzes ausgesprochene Nersichernngspflichl auf
die bei der k. k. Post - und Telegrophcn -Direction in Wien und bei dem k. k.
Post - und Telegrapheuamte in Mährisch . Schönberg , sei es auch provisorisch
angestellten Personen nicht erstrecke, weil die Ausübung des Post - und Tele-
graphen -Negals durch die staatliche Verwaltung in Ausübung eines staatlichen
Hoheitsrechtes erfolge und unter den Begriff einer unter die Gewerbeordnung
fallenden oder sonstigen gewerbsmäßig betriebenen Unternehmung (H 1 des
Krankenversicheiungsgesetzes ) nicht gerechnet werden können.

Der Verwaltnngsgerichtshof vermochte nicht in diesen Entscheidungen
eine Gesetzwidrigkeit zu erkennen.

Es ist allerdings richtig , dass — wie die Beschwerden ansführen — das
öffentliche Interesse , welchem ein Unternehmen zu dienen bestimmt ist, dessen
Charakterisierung als eines gewerblichen oder gewerbsmäßigen Unternehmens
nicht ausschließt , zumal jeder Betrieb des Staates , wenn er auch zunächst nur
wirtschaftliche Zwecke verfolgt , nach seinem Endzwecke öffentlichen Interessen
dient , wie ja sogar überhaupt jedes Gewerbe , wenn auch nicht in concreto,
so doch in abstracto ein öffentliches Interesse zu befriedigen bestimmt ist.

Allein es gibt sehr viele solche Thätigkeit » , wie beispielsweise das Er¬
lheilen von Unterricht gegen Entgelt , welche an sich ohneweitcrs sowohl vom
Staate als auch von Private » gewerbsmäßig betrieben werden können , welche
aber diesen Charakter sofort dadurch verlieren , dass sie zu Staatsaufgaben , zu
eigentlichen Vcrwaltuugsgcschäften des Staates erhoben werden , dass also das
wirtschaftliche Moment bei denselben in den Hintergrund tritt und die Er¬
füllung einer dem Staate als solchem grundsätzlich obliegenden Ausgabe zum
hervorlretenden Zwecke derselben wird.

Jede gewerbsmäßig , also nach Art eines Gewerbes betriebene Unter¬
nehmung muss mit dem Gewerbe , als der ans Erwerb gerichteten ständigen
Arbeitsthätigkeit , das Gemeinsame haben , dass sie nach freiem Belieben des
Unternehmers , eventuell also auch im Wege der staatlichen Gesetzgebung wieder
eingestellt werden kann , wenn sic den erhofften Gewinn nicht abwirft oder
wenn ein nicht erwarteter Verlust eiutritt.

Dieses Moment trifft aber bei Unternehmungen (Anstalten ) , welche
zunächst der Erfüllung des Staalszweckcs dienen , nicht zu , da deren Bestand
mit den Verwaltungsausgaben des Staates in untrennbarem Zusammen¬
hänge steht.

Es ist also sestzuhalten , dass eine Staatsanstalt , welche zur Erfüllung
von Verwaltungsausgaben beziehungsweise Verwaltnngspflichten des Staates
bestimmt ist, begrifflich die Bezeichnung als gewerbsmäßig betriebene Unter¬
nehmung , beziehungsweise überhaupt als „ Betrieb " ausschließt.

Dass sich aber die staatliche Post nach dem heutigen Stande der Auf¬
fassung und der Gesetzgebung als eine derartige Staatsanstalt darstellt und
dass das Postwesen sohin ein eigentliches Verwaltungsgeschäft des Staates
bildet , kann wohl keinem Zweifel unterzogen werden.

Denn abgesehen davon , dass das Postwesen allgemein als ein noth-
wendiger Zweig der Staatsverwaltung angesehen wird , ergibt sich dessen
eigentliches Wesen klar aus dem kaiserlichen Patente vom 5 . November 1837,
Nr . 240 der Jnstizgesetz -Sammlung , worin die Erlassung neuer Vorschriften
über das Postwesen mit den wichtigen Bortheilen , welche eine zweckmäßige
Einrichtung her Staatspostanstalt den Unterthanen gewährt und mit der Absicht
motiviert wird , die in dieser Anstalt gelegenen Mittel zur Belebung des Ver¬
kehres zu vervollkommnen.

Hier wird mit nicht deutnngsfähigen Worten als hervortretender Zweck
der Staatspostanstalt die Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt durch Be¬
lebung und Sicherung des Verkehres , also die Erfüllung einer Staatsaufgabe
hingestellt nnd dadurch ungefähr in dieselbe Linie wie das Reichsstraßenwesen
gerückt , welches doch gewiss — selbst bei bestehender Bemautung — nicht als
eine gewerbsmäßige Unternehmung bezeichnet werden kann.

Hiedurch wird nicht ausgeschlossen , dass im einzelnen Falle und unter
Umständen der factischc Betrieb der Post unter verschiedenen Modalitäten nnd
in beschränktem Maße an private Unternehmer überlassen werden kann , und
dass der Betrieb in der Hand der Unternehmer allerdings zu einem gewerbs¬
mäßigen Unternehmen wird.

Die Erfüllung der dem staatlichen Postweseu zugrunde liegenden Staats¬
aufgabe erschöpft sich in diesem Falle eben in der Aufstellung entsprechender
Bedingungen nnd in der gehörigen Überwachung des Privaten Unleriiehmens.

Diese Rechtsanschauung konnte auch durch , die in den Beschwerden ent¬
haltenen und die bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung von den Ver¬
tretern der beiden Krankcncassen vorgebrachlen Ausführungen nicht widerlegt
werden.

Für die Beurtheilnng der Krankenversicherungspflicht der Bedienstete»
des Staates wird immer die Frage maßgebend bleiben müssen , ob das con-
crete Dienstverhältnis den Zwecken einer privatwirtschaftlichen Thätigkeit des
Staates oder aber der Erfüllung der dem Staate als solchem zukommenden
Verwaltungsausgaben gewidmet ist.

Nur in dem ersteren Falle kann von einer „ gewerbsmäßig betriebenen
Unternehmung " im Sinne des Z 1, beziehungsweise von einem „ Betriebe des
Staates " im Sinne des A 2 des Krankenversichernngsgesetzes gesprochen werden.
Dagegen fehlt es an Begriffsmerkmalen der „ Unternehmung " und der „ Ge-
wcrbsmäßigkeit " gänzlich bei jenen staatlichen Einrichtungen , welche entweder
zur Ausübung des staatlichen Imperiums berufen oder in Erfüllung einer
Siaatsaufgabe zur Förderung der allgemeinen Wohlfahrt bestimmt,,sind . Die
ersteren fallen unter den Begriff der staatlichen Behörden und Ämter , die
letzteren sind die Staatsanstalten im technischen Sinne des Wortes . Auch die
Post - und Telegraphenanstalt ist eine Staatsanstalt in diesem Sinne.

Dieser Charakter einer Staatsanstalt wird aber gewiss nicht dadurch
ausgeschlossen , dass für Leistungen , die nicht nur im öffentlichen Interesse,
sondern auch im speciellen Interesse oder über besonderes Verlangen der
Privatparteien vollzogen werde » , ein Entgelt in der Form von allerlei Ge-
büren gefordert und geleistet wird . Es sei diesfalls nur auf die Schulgelder
der staatlichen Unterrichtsanstalten , auf die Gebüren für die Inanspruchnahme
der Thätigkeit des Probieramtes , der Aichämter , auf die Verpflegsgebüren
staatlicher Krankenhäuser re . hingewiesen.

Und doch wird ungeachtet des Umstandes , dass auch diese Anstalten zur
Ausübung staatlicher Hoheitsrcchte nicht berufen sind , gewiss nicht behauptet
werden können , dass der Bezug der erwähnten Gebüren , welche eine ständige
Einnahmsqnelle des Staatsschatzes bilden , diese Slaatsanstalten zu „ gewerbs¬
mäßigen Unternehmungen " qualificiere.

Genau so verhält es sich bei der Postanstalt , nnd es würde an der
Sach - nnd Rechtslage gar nichts ändern , wenn — was hier nnerörlerl bleiben
kann — der im Staatsbudget ausgewiesene Ertrag der Post - nnd Telegraphen¬
anstalt auch thatsächlich als ein Reingewinn des Staates angesehen werden
könnte.

Wenn bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung weiters geltend gemacht
wurde , dass die von der Postaustalt ausgeübte Personenbesördernng und der
Pakettransport Thätigkeiten sind , welche nach den bestehenden Gesetzen auch von
Privatpersonen gewerbsmäßig ausgeübt werden und eben darum auch der
Postanstalt den Charakter eines gewerbsmäßigen Unternehmens anfprägen , so
ist dieser Schluss ganz unrichtig und durch das bereits Gesagte widerlegt.
Nicht der Inhalt einzelner Thätigkeiten , welche von bestimmten Kategorien
staatlicher Bediensteter verrichtet werden , und deren größere oder geringere
Ähnlichkeit mit privaten Erwerbsbeschäftignngen kann schon genügen , um die
betreffende staatliche Institution als eine gewerbsmäßige Unternehmung er¬
scheinen zu lasten.

So werden die staatlichen Unterrichtsanstalten gewiss nicht schon deshalb
den gewerbsmäßigen Unternehmungen beigezählt werden können , weil die
entgeltliche Ertheilung von Unterricht und die Haltung von Privatschulen einen
gesetzlich erlaubten Erwerbszweig zahlreicher Privatpersonen bildet , ebensowenig
wie man sagen könnte , dass die Legalisierung von Urkunden , welche die Ge¬
richte unter Verwendung höherer Stempelmarken als die Notare vornehmen,
deshalb eine gewerbsmäßige Thätigkeit des Staates ist, weil die Urkunden-
Legalisierung gegen Honorar eine » Zweig des Notariatsgeschäftes bildet.

Der Hinweis auf die geschichtliche Entwicklung des Postwesens beweist
nichts zum Streitgegenstände . Es handelt sich nicht um die Post , wie sie
vormals war , sondern wie sie nach der gegenwärtigen Gesetzgebung und
heutigen Auffassung der Staatsaufgaben ist.

Mit diesem Argumente der Beschwerde würde man sonst eine Reihe
gemeinnütziger Thätigkeiten , welche dermalen dem Staate als solchem aus¬
schließlich Vorbehalten sind , in ferner Vergangenheit aber der Bethätignng von
Privatpersonen überlasten waren , in das Gebiet der geschäftlichen Unter¬
nehmungen verweisen müssen.

Ganz hinfällig ist das aus ZZ 21 nnd 22 des Postgesetzes , beziehungs¬
weise aus dem darin gebrauchten Ansdrucke „ Betrieb von Postanstalten " ge¬
zogene Argument . Es bedarf wohl keines weiteren Beweises , dass dieser
Ausdruck hier nur im Sinne der „Ausübung " oder „ Geschäftsführung " ge¬
braucht ist, und dass hiebei dem Gesetzgeber ganz fern lag , damit auzudeuten,
dass die Post etwa als ein gewerbsmäßiger Betrieb anzusehen sei.

Dass aber der Z 27 des Postgesetzes zur Austragung der Ansprüche auS
der Haftung des Staatsschatzes für die Postanstalten den ordentlichen Rechtsweg
eröffnet , kann ein Argument für die von der Beschwerde vertretene Anschauung
umsoweniger abgcben , als ja auch die Haftung deS Staates für die zur Aus¬
übung eines eminenten Staatshoheitsrechtes berufenen richterlichen Beamten
vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden muss . (Gesetz vom
12 . Juli 1872 , N .- G .-Bl . Nr . 112 .)

Was aber die staatliche Telegraphenanstalt betrifft , so gelten hier nicht
nur alle die vorstehenden Erwägungen in gleichem Maße , sondern es treten
dabei die Elemente der der öffentlichen Wohlfahrt dienenden und ausschließlich
für diese geschaffenen Staatsanstalt angesichts der normativen Vorschriften der
Allerhöchsten Entschließung vom 16 . Jänner 1847 um so deutlicher in Er¬
scheinung , als der Telegraph ursprünglich nur als eine zur Förderung der
staatlichen Verwaltung bestimmte Institution ins Leben gerufen wurde nnd-
ansangs für die Benützung durch das Publicum gar nicht zugänglich war.

Dieser Erwägungen zufolge mussten daher die vorliegenden Beschwerde»
als unbegründet abgewiesen werden.
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(Flasche,ibierhandel . )
Verordnung der Ministerien des Handels und des Innern

vom 16. Juli 1900 , womit die Verordnung vom 30 . März 1899,
R .-G .-Bl . Nr . 64 , betreffend die Regelung des Flaschenbier-
Handels, ergänzt wird (N .-G .--Bl . Nr . 129 *) :

In der Ergänzung dcr Verordnung vom 30 . März 1899 , N . -G -Bl.
Nr . 64 , betreffend die Regelung des Flaschenbierhandels , wird dem Z 10 ein
zweiter Absatz hinzugefügt , welcher zu lauten hat , wie folgt:

„Ferner sind registrierte Genossenschaften , deren Zweck darin besteht,
Bier einzukanfen , in Flaschen abzufüllen und an ihre Mitglieder abzugeben,
und denen statutenmäßig nur zun , Bierausschank berechtigte Personen und
Bierbrauereien als Mitglieder angehören können , berechtigt , im Verkehre mit
den zum Bierausschank berechtigten Personen Flaschen mit dem Patent-
verschlnss zu verwenden ."

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung in Kraft.

4 .
(Verschleiß von Speiseöl .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem magistratischen Bezirks¬
amte für den XVI . Bezirk unterm 5. Mai 1900 , Z . 38307
(B .-A.-Z . 26952 ), nachstehende Entscheidung zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Statthalterei findet dem Rekurse des I . S ., Gemischtwaren-
Berschleißers in Wien , gegen das dortämtliche Erkenntnis vom 10 . Oktober
1899 , Z . 1303 , mit welchem derselbe wegen Störung der Sonntagsruhe mit
1 fl., eventuell sechs Stunden Arrest bestraft wurde , Folge zu geben und das
angefochtene Erkenntnis mangels eines strafbaren Thatbestandes zu beheben,
da der Bestrafte den Verschleiß von Speiseöl betreibt , Speiseöl mit Rücksicht
auf das hauptsächlich an Sonntagen hervortretende Bedürfnis nach diesem dem
Verderben unterliegenden Artikel als Lebensmittel im Sinne des Gesetzes vom
16 . Jänner 1895 , R .-G .- Bl . Nr . 21 , anznschen ist, und der Bestrafte daher
nach Maßgabe der Bestimmungen der hierämtlichen Kundmachung vom 9 ..Juni
1899 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 28 , zum Offenhalten seines Geschäftslocales
berechtigt war , und durch die gepflogenen Erhebungen nicht nachgewiesen ist,
dass im Gcschäftslocale des Genannten andere als der bezeichnete Artikel am
Sonntag de» 16 . Juli 1899 zum Verschleiße gebracht wurden.

Die Beilagen des Berichtes des Wiener Magistrates vom 1 . December
1899 , Z . 194843 , folgen in der Anlage zurück.

5 .
(Warnung vor Auswanderung nach den Vereinigten
Staaten von Nordamerika und nach den Sandwich-

Inseln . )
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 15. Mai

Mai 1900 , Z . 42953 (M .-Z . 71259/XVII ) :
Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Jnuern vom 3 . Mai 1900,

Z . 12012 , ist nach den in den Vereinigten Staaten von Nordamerika geltenden
Gesetzesbestimmungen die Einwanderung von Ausländern verboten , welche
vor der Einwanderung einen Contract abgeschlossen haben , durch den sie ver¬
pflichtet werden , Arbeit oder Dienste irgend welcher Art — wenige specielle
Thätigkeiten ausgenommen — in den Vereinigten Staaten , den Territorien
derselben oder im Distrikte Columbia zu verrichte » .

Nach den neueren Vorschriften braucht dcr Contract nicht ausdrücklich
abgeschlossen zu sei», sondern wird die Thatsache eines stillschweigenden Con-
tractes schon dann als bestehend angenommen , wenn der Einwanderer auch
nur einer einschlägigen in Druck veröffentlichten privaten Aufforderung zur
Eliiwanderiing nach deu Vereinigten Staaten Folge geleistet hat.

Der Übertretung dieses Verbotes überführte Personen werden sofort
hei ingesendet.

Die Heimsendung kann auch binnen Jahresfrist nachgeholt werden , wenn
eine gegen das Verbot eingewanderte Person gleichwohl zur Landung zn-
getasseu worden war und die Übertretung des Verbotes erst später festqe-
stellt wurde.

Diese schon seit einer Reihe von Jahren bestehenden gesetzlichen Be¬
stimmungen werden in der letzten Zeit ungleich schärfer gehandhabt , als dies
früher der Fall war.

Namentlich haben sich im vorigen Jahre wiederholt Fälle ereignet , in
welchen kroatische Holzarbeiter nach längerem Aufenthalte in Nordamerika
in Anwendung des Conlract -Arbeilsgesctzes heimgesendet und dadurch em¬
pfindlich geschädigt wurden.

Mit Rücksicht ans diese Erfahrungen ist die Bevölkerung seitens der
Behörden bei jeder sich bietenden Gelegenheit — insbesondere auch im Wege
der Presse — auf die ans der strengen Handhabung der erwähnten gesetzlichen
Bestimmungen sich ergebenden Gefahren für die Auswanderer nach den Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika aufmerksam zu machen.

Die Verordnung vom 30 . März 1899 , R .-G . -Bl . Nr . 64 , ist im Amts¬
blatte Nr . 43 ex 1899 „ Gesetze" rc . IV , 27 , pa ^ . 32 , abgedrnckt.

Die Einflussnahme ans die Tages - und Wochenblätter wegen koNenwjer
Aufnahme dieser Warnung wird für den Wiener Polizeirayon der k. k. Polizei-
Direktion , hinsichtlich der außerhalb des Polizeirayons erscheinenden Zeitungen
den politischen Bezirksbehördcn anfgetragen.

Bis Ende Juni haben alle diese Behörden zu berichten , in welchen
Blättern die Warnung ausgenommen worden ist.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder¬
österreich , an die k. k. Polizei -Direktion in Wien , an den Wiener Magistrat,
dann an die Stadträthe in Waidhofen a. d. Ijbbs und Wiener Neustadt.

» *

Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 13 . Juni
1900 , Z . 52444 (M .-Z . 80100/XVII ) :

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 2. Juni 1900,
uä Z . 3111/M . I ., sind vor kurzem durch eine Verfügung der Bundes¬
regierung in Washington die bisher aus den Sandwich -Inseln in Geltung
gestandenen Gesetze abgeschasft und durch Gesetzgebung der Vereinigten Staaten
ersetzt worden.

Aus diesem Grunde haben die Bestimmungen des mit dem Statt-
Halterei -Erlasse vom 15 . Mai 1900 , Z . 42953 , mitgetheilten Erlasses des k. k.
Ministeriums des Innern vom 3 . Mai 1900 , Z . 12012 , betreffend die Ein¬
schränkung der Einwanderung von Ausländern , nach den nordamerikanischen
Gesetzen auch für die Einwanderung nach den Sandwich -Inseln zu gelte » .

Hierauf ist die Bevölkernng insbesondere auch im Wege der Zeitungen
besonders aufmerksam zu machen.

Dieser Erlass geht an alle politischen Bezirksbehörden in Niederösterreich,
sowie die k. k. Polizei -Direktion Wien.

6 .

(Constatiernng der Zahlnugsfäyigkeit von in öster¬
reichischen oder ungarischen Spitälern verpflegten -
russischen Staatsbürger » durch die kaiserlich russische

Regierung . )
Die k. k. ii.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . Mai

1900 , Z . 20292 (M .-Z . 72980/XVI ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 22 . Februar
1900 , Z . 5593 , eröffnet , dass die kaiserlich russische Regierung in ihrer Praxis
den Standpunkt einnehmc , dass es nicht ihre Sache sei, die Zahlungsfähigkeit
von in österreichischen oder ungarischen Spitälern verpflegten russischen Staats¬
bürgern zu konstatieren , und dass sie schon seit dem Monate Mai 1899 in dieser
Angelegenheit keine Correspondenz mit den Localbehörden Pflege.

Es werden auch seit dieser Zeit russischerseits keine Zeugnisse über die
Staatsangehörigkeit und Mittellosigkeit mehr crtheilt , und es wird in allen
Fällen , in welchen aus den von den betreffenden hiesigen Krankenhäusern ge¬
lieferten Daten nicht aus den ersten Blick ersichtlich ist, dass der Verpflegte
vermögend sei, die betreffende Reklamation mit dem Vermerk retourniert , dass
die Zahlungsfähigkeit nicht erwiesen sei.

Unter diesen Umständen erscheint die Stellung von Reklamationen , aus
welchen auf ein Vermögen des Verpflegten nicht von vornherein geschlossen
werden kan » , wertlos und wird künftig zu unterlassen sein . Die interessierten
Krankenhäuser haben sich diesem Ministerial -Erlasse zufolge auf die Verfolgung
jener Verpflegskosten -Angelegenheiten zu beschränken , wo die Zahlungsfähigkeit
des Pfleglings ihnen erwiesen scheint, weil die k. und k. Botschaft nur solche
Reklamationen beim kaiserlich russischen auswärtigen Amte mit Aussicht auf
Erfolg zu vertreten in der Lage wäre.

Hiebei wird bemerkt , dass auch die von der kaiserlichen russischen Botschaft
gestellten Ersuchen um Ersatz von Verpflegskosten bei nicht »achgewiesener
Zahlungsfähigkeit des Schuldners von Seite des Ministeriums des Äußern
n limino abgewiesen werden.

Nach einer Note der k. und k. österreichisch-ungarischen Botschaft in
St . Petersburg ist der Beschluss der kaiserlich russischen Regierung angeblich
deshalb erfolgt , um die seit einiger Zeit schwebenden Verhandlungen zum
Zwecke des Abschlusses eines Verpflegskosten -Übereaikommeiis zu beschleunigen,
und gilt nur bis zum Abschlüsse dieses Übereinkommens , wäre sonach nur als
eine vorläufige Maßregel auzusehen.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Danachachtung in Kenntnis
gesetzt.

7.
(Wetterschießstationen . )

Erlass der k. k. ii.-ö. Statthaltern vom 30 . Mai 1900,
Z . 48380 (M .-Z . 75663/XIV ) :

Wie zur Kenntnis der k. k. Statthalterei gelaugt ist, beabsichtigt der
n .-ö. Landesausschuss in Niederösterreich eine Anzahl Wctterschießstatiouen anf-
zustellen.

Aus diesem Anlasse wird daraus aufmerksam gemacht , dass gemäß Z 26
der Gemeinde -Ordnung für Niederösterreich nicht nur die Bewilligung zur
Veranstaltung des Schießens , sondern auch die Bewilligung zur Errichtung

I*
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der zur Aufbewahrung des in den Schießstationen zur Verwendung gelangenden
Pulvers bestimmten Hütten (Magazine ) in den Wirknngskreis der Gemeinden,
beziehungsweise im Wiener Gcmeindegebiele in de» Wirknngskreis der k. k.
Polizei -Direction in Wien fällt , hiebei jedoch die Bestimmungen der Ministerial-
Verordnung vom 17 . Mai 1891 , R .- G .-Bl . Nr . 62 (Pulver -Verschleiß ) , sinn¬
gemäße Anwendung zu finden haben.

Die politischen Bezirksbehördcn haben die betreffenden Gemeindevorsteher
in diesem Sinne entsprechend zu belehren und gleichzeitig in geeigneter Weise
darauf hinzuwirken , dass dem in Rede stehenden , für die Landwirtschaft
zweifellos bedeutungsvollen Unternehmen keine in den bestehenden Vorschriften
nicht begründeten Schwierigkeiten bereitet werden,

Tlieser Erlass ergeht an sämmtliche k, k. Bezirkshauptmannschasten , die
Stadträthe in Wiener -Nenstadt und Waidhofen a , d. Abbs , den Wiener
Magistrat und die k. k. Polizei -Direction in Wien.

8 .

(Abänderungen in dem Exeeutivdienste der k. k. priv.
Südbahn -Gesellschaft .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate zufolge
Erlasses vom 1. Juni 1900 , Z . 47604 (M .-Z . 77255 ), Folgendes
zur Kenntnis gebracht:

Die General -Direction der k. k. Priv . Südbahn -Gesellschaft hat unterm
16 . Mai 1800 , Nr . 8l4/k . X ., ander mitgetheilt , dass an Stelle der dermalen
zur Besorgung , beziehungsweise slberwachung des Executivdicnstes ans ihren
österreichischen Linien berufenen und coordiniert nebeneinander bestehenden
Jnspectorate für den Verkehrs -, Bahnerhaltungs - und Zugsörderungsdienst
einheitlich geleitete Betriebs -Jnspectorate mit dem Sitze in Wien , Graz , Triest,
Klagcnfnrt und Innsbruck errichtet werden , und tritt diese Neuorganisation
mit I , Jnni 1900 in Kraft.

Die Dicnstrahons der einzelnen Betriebs -Jnspectorate umfassen folgende
Strecken:

Betriebs - Jnspcctorat I in Wien.

Wien — Bruck a. d. Mur Frachtenbahnhof (exclusive ) .
Meidling — Potteudorf.
Wr, -Neustadt — Grammat -Nensiedl.
Liesing — Kaltenleutgcben.
Mödling — Laxenburg.
Mödling — Hintcrbrühl.
Wr .-Neustadt — ungarische Landesgrenze.

Betriebs - Jnspectorat II in Graz.

Bruck a . d. Mur Frachtenbahnhof (inclusive )— Steinbrllck (exclusive ) ,
einschließlich der Station Marburg (Kärntner -Bahnhof ).

Bruck a . d . Mur — Leoben.
Leoben — Vordernberg.
Graz — Köflach.
Lieboch— Wies.
Spielfeld —Luttenberg.
Pragerhof — ungarische Landesgrenze.
Cilli - Wöllan.

Betriebs - Jnspectorat III in Triest.

Steinbrück (inclusive ) — Triest.
Steinbrück — ungarische Landesgrenze.
Laibach — Ober - Laibach.
St . Peter — Fiume , beziehungsweise Landesgrcnze.
Nabrezina — Cormons , beziehungsweise Landesgrenze.

Betriebs - Jnspectorat IV in Klagenfurt.

Marburg (Kärntner -Bahnhof ) (exclusive ) — Aicha.
Nangierstation Franzensseste (exclusive ) .

Betriebs - Jnspectorat V in Innsbruck.

Kufstein — Ala , beziehungsweise Laudesgreuze , einschließlich der Strecke
Militär -Haltestelle bei Aicha.

Rangierstation Franzensfeste (inclusive ) .
Hievon werden sämmtliche k, k. Bezirkshanptmannschaftcn in Niedcr-

österreich , die k. k. Polizei -Direction in Wien , der Wiener Magistrat und die
Stadträthe in Wr .-Neustadt und in Waidhofen a . d. Abbs in die Kenntnis
gesetzt.

S.
(Fahrbegnnstigttnge » für Reisende in die Lyssa S chntz-

impsungsanstalten Wie » und Krakau.)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 5 . Juni

1900 , Z . 49467 (M .-Z . 77126/V ), dem Wiener Magistrate
Folgendes eröffnet:

Im Nachhauge zum hierortigcn Erlasse vom 16 . October 1899 . Z . 88194
(siehe Amtsblatt Nr . 95 ex 1889 . „ Gesetze rc ." XI , 16 , S . 110 ;Erlass des k. k.
Ministeriums des Innern vom 23 . September 1899 , Z . 19386 , Österreichisches

Sanitätswesen Nr . 46s , betreffend die Fahrpreisermäßigung auf einzelnen
österreichischen Eisenbahnen für mittellose , heilbedücftige Personen , welche sich
in die Lyssa-Schutzimpfnngsaustalt nach Wien , beziehungsweise »ach Krakau
begeben , wird laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 24 . Mai
1900 , Z . 8604 , behufs weiterer Veranlassung eröffnet , dass einer Mittheilung
des k. k. Eisenbahnnilnisteriums zufolge in der österreichischen Eisenbahn-
Directoren - Confereuz am 14 . Deccmber 1890 beschlossen wurde , solchen Personen
und deren Begleitern zwar die Inanspruchnahme der für mittellose Kranke
bestehenden Fahrbegünsiignng für die zu Heiluugszwccken nach Wie » oder nach
Krakau unternommenen Reisen auch im Nückvergütungswege zu ermöglichen,
dagegen hinsichtlich der Art des zum Zwecke der Rückvergütung des Mehr¬
betrages nöthigcn Nachweises der gezahlten Fahrgebür keine von den , bei den
einzelnen Bahnen gellenden Bestimmungen abweichenden Normen festzusetzen.

Der Fahrgebüren -Nachweis hat durch Ausfüllung der von den Bahn¬
verwaltungen (mit Ausnahme der k. k. priv . Südbahn ) cingeführten Druck-
sorteu zu erfolgen.

Die im Gegenstände für de» Bereich der k. k. Staatsbahueu getroffenen
Verfügungen , welche mit den hierortigcn Erlässen vom 11 . August 1898,
Z . 71346 (siehe unten ), und vom 16 . October 1899 , Z . 88194 , zur Kenntnis
gebracht wurden , werden von dem erwähnten Beschlüsse der Eisenbahn-
Directorcn -Confereuz nicht berührt.

Hievon werden die k. k. Bezirkshauptmannschasten in Niederösterreich,
die beiden Stadträthe in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Ibbs , der
Wiener Magistrat , die magistratischen Bezirksämter , die k. k. Polizei -Direction
und schließlich die Directionen beziehungsweise Leitungen der k. k. Kranken-
anstalteu in Wien verständigt.

* *

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 15 . Februar 1898,
Z . 2574:

Das hohe k. k. Eisenbahnministerinm hat dem hohen k. k. Ministerium
des Innern mit der Zuschrift vom 20 . Deccmber 1897 , Z . 19164 , mitgetheilt,
dass über die seinerzeitige Anregung des hohen Ministeriums des Inner » in
der österreichischen Eisenbahn -Directoren -Conferenz vom 19 . October 1897
beschlossen worden ist, mittellosen Personen , welche durch den Biss wuth-
verdächtiger Thiere verletzt worden sind und sich mit einem legal ausgestellten,
die Mittellosigkeit bestätigenden , gemeindeämtlichen Zeugnisse über die Noth-
wendigkeit der Reise mit der Eisenbahn in die Lhssa-Schntzimpfnngsanstalt in
der k. k. Krankenanstalt „ Nudolf -Stifrnng " in Wien ausweise » , sowie dem
eventuell beigegebenen Begleiter jene Fahrbegünstigung zu gewähren , welche
bei den betreffenden , in Anspruch genommenen Bahnen für mittellose Kranke
eingesührt ist.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit Beziehung auf den hierortigcn
Erlass vom 27 . Juli 1894 , Z . 48811 , betreffend di - Eröffnung der Schutz-
impflnigsanstalt gegen Wnth (Lhssa) in der k. k. Krankenanstalt „ Nudolf-
Stiftung " i» Wien , behnss weiterer entsprechender Veranlassung in die Keuutius

gesetzt- , ,
*

Erlass der k. k. u .-ö. Statthalterei vom II . August 1898,
Z . 71346:

Unter Bezugnahme aus den hierortigcn Erlass vom 15 . Februar 1898,
Z . 2574 , betreffend Fahrbegünstigung aus Eisenbahnen für mittellose Personen,
welche sich in die Lyssa- Schntzimpfungsanstalt begeben , wird der Wiener-
Magistrat zur weiteren entsprechenden Veranlassung in die Kenntnis gesetzt,
dass zufolge einer an das hohe k. k. Ministerium des Innern gelaugten Mit-
theilnng des hohen k. k Eisenbahnministeriums vom 4 . Juli 1898 , Z . 20310,
in den Theil II des Local -Tarises der k. k. Staatsbahnen nachstehende Be¬
stimmung ausgenommen wurde:

„Mittellose Personen , welch - durch den Biss wnthverdächtiger Thiere
verletzt wurden und sich mit einem legal ausgestellten , die Mittellosigkeit be¬
stätigenden gemeindeämtlichen Zenguissc über di - Nothwcndigkcit der Reise
mit der Eisenbahn in die Schutzimpfuugsanstalt der k. k. Nndolf -Sttftung in
Wien , beziehungsweise in die Schutzimpfuugsanstalt in Krakau ausweisen,
sowie ' die eventuell beigegebenen Begleiter genießen beim Transporte in der
III . Wagenclasse die Begünstigung des halben Fahrpreises, sowohl bei der
Hin - als auch der Rückfahrt ."

Laut des Erlasses des hohen k. k. Ministeriums vom 21 . Juli 1898,
Z . 23955 , sind ferner die k. k. Staatsbahn -Directionen ermächtigt worden,
wie bisher ans Grund geeigneter Ansuchen von Fall zu Fall Freifahrtscheinc
für gänzlich mittellose Personen zu verabfolgen , beziehungsweise die bei den
Personencassen bezahlten halben Fahrpreise im Nückvergütungswege z»
erstatten.

Die allfälligen analogen Verfügungen der österreichischen Privatbahnen,
wozu dieselbe » seitens des hohen k. k. Eis -nbahnministeriums eingeladen wurden,
werden dem Wiener Magistrate gegebenen Falles mitgetheilt werden.

* *

Der Statthalterei - Erlass vom 27 . Juli 1894 , betreffend die Errichtung
einer Lyssa-Schutzimpfungsanstalt in Wien , erscheint im Amtsblatte Nr . 70 ex
1894 , „ Verordnungen rc ." VIII ., 8 , xa § . 50 abgedruckt.
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1V.
(Anlage permanenter Minen an nicht ärarischen

Brücken und Viadukten .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 19 . Juni

1900 , Z . 41506 (M .-Z . 81016 ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Hinsichtlich der Bestreitung der Kosten der an nicht iirarischen Brücken
und Vraducten nothwendigcn Anlage permanenter Minen haben sich wiederholt
Schwierigkeiten ans dem Grunde ergeben , weil diesfalls nicht schon bei
der Ertheilnng der Banbcwilligung die entsprechende Vorsorge getroffen
worden war.

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 24 . Mai ISOO,
Z . 14294 , ist nunmehr behnfs Abstellung dieses Übelstandes künftighin von
der beabsichtigten Herstellung nicht ärarischer permanenter Brücken und Viadncte,
insoweit zn deren Errichtung eine staatliche Bewilligung erforderlich ist, derart
-rechtzeitig die Anzeige zn erstatten , dass die Ertheilnng des Bauconsenses an
die Bedingung der Herstellung einer eventuellen Minenanlage seitens der be¬
treffenden Concessionäre (Private , Gemeinden : c.) geknüpft werden könnte.

Hievon werden die k. k. BezirkShaiiptmannschasten Kornenburg , Krems,
St . Pölten und Wiener -Neustadt , der Wiener Magistrat , sowie die Stadträthe
in Wiener -Neustadt und Waidbofcn an der Abbs mit Beziehung ans den
Erlass vom 5 . Mai 1893 , Z . 9928 , in die Kenntnis gesetzt.

11 .
(Verbot des Befahrens der Straßenbahnschienen

mit unterirdischer Ttromznleitnng . )
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 21 . Juni 1900,

M .-Z . 16310/XIV:
Ans Grund des Z 100 des Gemeindestatntes für Wien vom 24 . März

1900 , L.-G .-Bl . Nr . 17 , wird das Befahren jener Schienen der städtischen
Straßenbahnen , durch welche den letzteren der elektrische Strom zngeleitet wird
(Schlitzcaual ) , mit Wagen jeder Gattung , deren Radfelgen , beziehungsweise
Gummireifen eine geringere Breite als 40 mm besitzen, aus Sicherheits¬
rücksichten untersagt.

Die Überquerung der Geleise in senkrechter Richtung wird hiedurch nicht
getroffen.

Dieses Verbot tritt für jeden Slraßentheil sofort in Wirksamkeit , wenn
derselbe » ach erfolgtem Einbane des Schlitzcanales dem allgemeinen Verkehre

ckibergeben wird.
Übertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis zum

Betrage von 400 Ist oder mit Arreststrasen bis zn 14 Tagen geahndet.

12 .

(Das neue Gebürenübereinkommen mit Ungarn . )
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statlhalterei vom 26 . Juni

1900 , Z . 54126 (M .-Z . 84277 ) :
Laut Erlasses des k. k Ministeriums des Innern vom 7 . Juni I960,

Z . 3814 , wurde mit der kaiserlichen Verordnung vom 29 . December 1899,
R .-G .-Bl . Nr . 288 , das zwischen dem Finanzminister der im Neichsrathe
vertretenen Königreiche und Länder einerseits und dem Finanzminister der
Ander der ungarischen Krone andererseits zn Wien -Budapest am 26 . December
1896 abgeschlossene Übereinkommen , betreffend die Stempel - und unmittelbaren
Gebiiren , die Verbranchsstempel und die Taxen , mit der durch den Nachtrag
ckckto. Wien -Budapest am 20 . April 1898 vereinbarten Abänderung genehmigt
und ist dasselbe laut Z 1 der Verordnung des Finanzministeriums vom 29 . De¬
zember 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 269 , am 1. Jänner 1900 in Wirksamkeit getreten.

Wenngleich das neue Übereinkommen im wesentlichen nur eine Er¬
neuerung des „ »» mehr außer Kraft gesetzten Gebüreniibereinkommens ans
Grund des Gesetzes vom 3 . Juli 1888 , N .-G, -Bl . ..Nr . 94 , darstellt , so enthält
dasselbe doch eine Anzahl wichtiger , von den , alten Übereinkommen abweichender
Bestimmungen.

Vor allem ist hervorznheben , dass das neue Übereinkommen nicht Hin¬
auf das wechselseitige Verhältnis der beiden Reichshälsten , sondern in Gemäßheit
des Z 47 desselben , beziehungsweise des Z2 der Finanzministerial -Verordnnng
vom 29 . December 1899 , N .- G -Bl . Nr . 269 , auch ans jenes zu den Ländern
Bosnien und Hercegovina Anwendung findet . Hiebei wird de» hinsichtlich des
in Wien befindlichen gemeinsamen Ministeriums in Angelegenheiten Bosniens
und der Hercegovina bestehenden besondere » Verhältnissen im 8 47 des iicnc»
Übereinkommens durch die Bestimmung Rechnung getragen , dass die Gebüren
von Empfangsbestätigungen über die Bezüge der bei dem genannten Ministerium
in Dienstesverwendnng stehenden bosnisch -hercegovinischen Beamten und An¬
gestellten , von Eingaben an dieses Ministerium und von Beilagen und Nubriks-
abschriften solcher Eingaben , endlich von amtlichen Ausfertigungen dieses
Ministeriums — auch wenn sie im Gebiete der im Neichsrathe vertretenen
Königreiche und Länder , z. B . in Wien ausgestellt oder überreicht werden —
der bosnisch -hercegovinischen Verwaltung zukomuien , beziehungsweise soweit
stenipelpflichtia , mit bosnisch -hercegovinischen Stempelabzeichen zn versehen sind.

Zum Theile neu und wegen ihrer häufigen Anwendung in der Praxis
von besonderer Wichtigkeit sind auch die Bestimmungen des Z 4.

Laut Absatz a desselben hat riicksichllich der Empfangsbestätigungen über
Auszahlungen bei öffentlichen Cassen als Grundsatz zu gelten , dass die Gebür
an jenes Staatsgebiet zu entrichten , die Quittung also mit Stempelzeichen
jenes Staates zn versehen ist, in welchem die Cassa gelegen ist. Eine Aus¬
nahme bievon bilden die Quittungen über Auszahlungen bei Cassen gemein¬
samer Centralstellen (Reichs - Centralcassa , Zahlamt des Ministeriums des
Äußern , Zahlamt des k. und k. Reichs -Kriegsininisterinms , Marine -Zahlamt,
Verlagscassa des Gemeinsamen obersten Rechnungshofes >, wofür die Gebür
nach den in den ZA 1 bis 3 des Übereinkommens enthaltenen Regeln zu ent¬
richten ist, im allgemeinen daher der Ort der Ausstellung maßgebend ist.

Diese Weisung ergeht an sämnnltche k. k. Lezirkshauptmannschaften , an
den Wiener Magistrat , die magistratischen Bezirksämter Wiens , die Stadträthe
i» Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Jobs , die k. k. Pol >zei-Dtrection in
Wien , an die Rektorate der k. k. Univeisuät , der Technischen Hochschule und
der Hochschule für Bodencnltnr in Wien , an die Direction der Wiener k. k.
Krankenanstalten , die Direction des k. k. Versatzamtes , an die Direktionen des
k. k. Blindeii -Erziehnngs -, k. k. Taubst,iminen -Jnstltutes in Wien , des k. k.
Waisenhauses in Wien und Judenau , an die k. k Wiener Universilätsgebände-
Jnspection , an das k. k. Aich-Jnspectorat und a» die Direction der k. k. Impf¬
stoff-Gewinnnngsanstalt in Wien.

I » .

(Einschränkung der Beschaffung einer beglaubigten
Übersetzung der in ungarischer Sprache abgefassten

Hausicrbücher bei Vidiernng derselben . )
Die k. k. n.-ö. Stcktlhnlterei hat mit Erlass vom 2. Juli

1900 , Z . 55519 (M .-Z . 85683/XVIII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das königl . Ungar . Handelsministerium hat darauf hingewiesen . dass
seitens einzelner hierseitiger Behörden von den ans Ungarn stammenden
Hausierern , welche bloß in ungarischer Sprache ausgestellte , nur mit Ein¬
tragungen in , derselben Sprache versehene Hansierdücher besitzen, die Beschaffung
beglaubigter Übersetzungen in einer bei dem betreffenden Amte üblichen Sprache
verlangt werde , wodurch nach Ansicht des gedachten Ministeriums die »n
Artikel XV des Zoll - und Handelsdündnisscs zngesicherte gleiche Behandlung
der österreichischen und ungarischen Hausierer zum Nachtheile der letzteren
empfindlich eingeschränkt werden könnte . - --»ne.

Im Hinblicke hierauf fand gemäß Erlasses vom - 9 . Mai 1900,
Z 17246 , das k. k. Handelsministerium im Einvernehmen »nt dem k. k.
Ministerium des Innern der k. k. Siatthalterei zn eröffnen , dass das Ver¬
lange » nach Beschaffung einer beglaubigten Übersetzung der in ungarischer
Sprache abgefassten Hausierbücher nur dann gerechtfertigt erscheint , wenn
weder ein Beamter des betreffenden Amtes , noch sonst eine dem Amte als
vertrauenswürdig bekannte und ihm zur Verfügung stehende Person dieser
Sprache so weit mächtig ist, dass die in de» ZZ 8 und 9 des Hausierpatentes
voraeschriebene Controle des Hausierers möglich erscheint.

In allen anderen Fällen , wo die betreffende Behörde auf irgendeine
Weise » i der Lage ist, sich von dem hauptsächlichen Inhalte des Hansierbnch -s
durch vertrauenswürdige Personen im kurzen Wege Aufklärung zu verschaffen,
erschiene das Verlangen nach Beschaffung einer beglaubigten Übersetzung dcs
Hansierbuches nicht gerechtfertigt und ist daher zn vermeiden.

Hiebei wird bemerkt , dass das königl . nngar . Handelsministerium ein,
analoge Belehrung bezüglich der Behandlung jener nach Ungarn ziehenden
österreichischen Hausierer , welche mit in deutscher Sprache abgesassten Hansier-
büchern versehen sind , an die königl . nngar . Behörden erlassen hat.

Zugleich hat das königl . nngar . Handelsministerium den Unterbehorden
eröffnet , dass es gebilligt werde , wenn i» den Hausierbüchern jener ungarischen
Hausierer , welche in die im Neichsrathe vertretenen Länder ziehen wollen , die
»ölhiqen Daten auch in deutscher Sprach - vorgenrerkt werden , oder wenn den
betreffenden Hausierern wenigstens die eventuelle Nothwendigkeit einer deutschen
Übersetzung des Hausierbuches dargelegt werde . Es empfiehlt sich, in ähiilicher
Weise jene österreichischen Hausierer , welche die Länder der ungarischen Krone
besuchen wollen , ans die eventuelle Nothwendigkeit einer ungarischen Ilber-
etzung des Hausierbuches ansmerlsam zn mache » .

14 .
(Wasserbezngsgebüren .)

Uriheil des k. k. Landesgerichtes Wien in Civilrcchtssachcn,
Abtheilnng XVII , vom 4. Jnli 1900 , C. 3489/13 ox 1892
(B .-A.-Z . 35894 , III . Bezirk) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Das k. k. Landcsgericht Wien in Civilrechtssachen erkennt in der summa¬

risch verhandelten Rechtssache der Stadtgemeinde Wien durch Dr . Richard
Schlesinger  wider das k. k. Ärar namens der k. k. StaatS -Ober -Nealschnle
im III Bezirke in Wien , zn Händen der k. k. n .- ö. Finanz -Procuratnr , wegen
des mit der Klage eis prass 23 . Jnli 1892 , Z . 62141 , gestellten Begehrens
ans Zahlung von 66 sl. 34 kr. s. A . über die mit bcrdcn Theilen bei der
Tagfahrl am 25 . Mai ISOO geschlossene und bei der Taglahrr am 9. Jnnr
1900 ergänzte Verhandlung zn Recht:
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1 . Die von der Beklagten erhobene Einwendung der Unzuständigkeit des
Gerichtes wird zurückgewiesen.

S. Das k. k. Ärar namens der k. k. Staaks -Obcr -Neatschnle im Itl . Ge-
meindebezirke Wien ist schuldig , der Stadtgemeinde Wien für Wassermehrver-
brauchsgebnren , und zwar:

a ) pro III . Quartal 1890 den Betrag von 8 fl . 60 kr. — 17 X 20 Iw
d) pro IV . Quartal 1890 den Betrag von 12 fl. 93 kr. — 25 X 86 ü:
o) pro II . Quartal 1891 den Betrag von 2 fl . 97 kr. - - 5 X 94 I>;
ä ) pro IV . Quartal 1891 den Betrag von 3 fl . 58 kr. — 7X 16 b:
e) pro I . Quartal 1892 de» Betrag hon 12 fl. 38 kr. -- 24 X 76 !>;

zusammen an Waffermehrverbranchsgebüren den Betrag von 40 fl . 46 kr.' ---
80 X 92 b ; '

ferner für Wasserbezng znm außergewöhnlichen Bedarf:
0 Pro II . Quartal 1892 den Betrag von 25 fl. 88 kr. -- 51 X 76 b

msgesammt daher den Betrag von 66 fl . 34 kr. --- 132 X 68 Ir sanimt
5 Percent Zinsen vom Klagstage und die einschließlich an Erkeuntnisgebür
mit 328 X 10 ii bestimmten Gerichtskosten binnen 14 Tagen bei Executivn
zu bezahlen.

K. k. Landesgericht in Civilrechlssachen , Abtheilung XVII , Wien , am
4 . Juli 1900.

En ts cheidu ngsgründ e:

Die Klägerin begehrt mit vorliegender Klage das Entgelt für Wasscr-
mehrverbranckisgebüren im Betrage von 40 fl . 46 kr. — 80 X 92 Ir und für
der Beklagten über Begehren ans der Kaiser Franz Josef -Hochquellenleitung
zum außergewöhnlichen Bedarfe abgegebenes Wasser im Betrage von 25 fl. 88 kr.
— 51 X 76 I>.

Die Beklagte wendet zunächst die Unzuständigkeit des Gerichtes mit der
Begründung ein , dass alle für den Bezug des Wassers zu zahlenden Gebüren
als für öffentlich rechtliche Leistungen der Commune Wien zu zahlenden Ab¬
gaben seien , welche nicht im Rechtswege , sondern bloß im politischen Execu-
tionswcge eingetrieben werden können und erklärt , dass die Dreitheilung der
Wassergebüren in Normalgebüren , außerordentliche Gebüren und Mehrver-
brauchsgebüren unzulässig sei.

Hieran knüpft sich auch die weitere Einwendung , dass bei dem Umstande,
als zur Ausschreibung und Eiuhebnng dieser Wassergebüren als Abgaben , laut
§ 90 iit . § des alten Wiener Gemeindestatutes die Erwirkung eines Landes-
gesetzes nothwendig gewesen wäre , ein solches Gesetz aber bisher nicht gegeben
worden sei, die gesetzliche Basis zur Geltendmachung des erliegenden Anspruches
überhaupt mangle.

In sachlicher Beziehung wird die Ungiltigkeit des Vertrages mangels
wahrer Einwilligung unter Berufung auf die ZZ 869 und 870 a. b. G --B.
gellend gemacht , behauptet , dass die Kundmachung (Beilage X ) als nicht
notorisch keine Wirksamkeit habe , und gefolgert , dass eine Gebür für Wasser-
mchrverbranch deshalb nicht zu zahlen sei, weil in den den Vertrag be¬
gründenden Klagsbeilagen X und L eine solche Kategorie von Gebüren nicht
enihalten sei, und dass die Gebür für den außergewöhnlichen Bedarf an
Wasser , mangels Einmahnnng durch Vorschreibung " und Einhebung nicht
fällig sei.

Endlich wird auch die Einwendung wegen Verkürzung über die Hälfte
erhoben.

Was zunächst die Einwendung betrifft , dass die Streitsache nicht zur
Competenz der Gerichte gehöre , war dieselbe ans folgenden Gründen ab-
znweisen.

Es ist nicht Sache der Entscheidung , zu untersuchen , ob die Dreitheilung
der Wasserbezugsgebüren richtig sei oder nicht , weil das Gericht nur dazu be¬
rufen ist, ans Grund der thatsächlichen Verhältnisse zu prüfen , ob es zur
Entscheidung über eine Klage zuständig sei.

Dies ist der Fall , denn die thatsächlichen Verhältnisse bezüglich des
Wasserbezuges von der Hochqnellenleitung begründen laut der Kundmachung
(Beilage X der Klage ) die vorerwähnte Dreitheilung an Wasserbezugsgebüren
und es wurden mit der vorliegenden Klage nicht die sogenannten Normal-
gebllren für Wasser , zu dessen Beistellung die Gemeinde ans öffentlichen
sanitären Rücksichten verpflichtet war , und welche sich als eine öffentliche Ab¬
gabe darstellen , sondern das Entgelt für einen Wasserbezug verlangt , für
welchen , wie die beigebrachten Urkunden darihun , laut Kundmachung X be¬
sondere Bestimmungen gelten.

Das Entgelt für den in der Klage gedachten Wasserbezug , welcher einer¬
seits eine Mehrleistung ist und andererseits nur über besonderes Einschreiten
der Beklagten erfolgte , ist aber als ans einem Privatrechtstitel entspringend
anzusehen und muss daher nicht im Wege der politischen Execution , sondern
im Klagswege eingebracht werden.

Ebensowenig erscheint die Behauptung der Beklagten , dass mangels eines
Landesgesetzes diese Gebüren überhaupt nicht geltend gemacht werden können,
stichhältig.

Denn gerade deshalb , weil bezüglich der Wasserbezugsgebüren kein Landes¬
gesetz besteht , welches dem von der Klägerin für die Wasserabgabe begehrten
Entgelt den Charakter einer öffentlich rechtlichen Abgabe gibVund deren Ein¬
treibung im administrativen Wege gestattet , kann der vorliegende Anspruch
nur im Rechtswege durch Einbringung einer Klage geltend gemacht werden.

Die sachlichen Einwendungen betreffend , erscheint die Einwendung , dass
der durch die Klagsbeilagen X und 8 documentierte Vertrag bezüglich des
Wasserbezuges zum außerordentlichen Bedarfe mangels wahrer Einwillignng
nicht gütig sei, deshalb unbegründet , weil für die Beklagte kein Zwang vorlag,
sich um Wasser znm außergewöhnlichen Bedarf zu bewerben , und weil Um¬
stände , dass die Beklagte durch „ nngeiechte und gegründete Furcht " zu dem

Vertrag gezwungen worden sei, in den Ausführungen des Duplicandums nicht
erblickt werden können.

Was die Notorität der Kundmachung X betrifft , kann dieselbe allerdings
nur insofern rechiswirksam sein , als sie dem Director der beklagten Schule
bekannt war oder bekannt sein musste.

Die Kenntnis dieser Kundmachung aber muss dem Director der Staats-
Realschule , welcher mit dem Magistrate Wien wegen des Wassermehrbezuges
in Correspondenz getreten ist, zweifellos schon gemäß § 1299 a . b. G . B . zu-
gemulhet werden.

Abgesehen davon , geht aber auch aus dem Schreiben (Beilage 6 ) hervor^
dass der Director der genannten Schule principielle B -rechligung zur Ein¬
hebung einer Mehrverbranchsgebür anerkannte nnd daher die Kundmachung
gekannt haben muss.

Dies vorausgesetzt , erscheinen auch die weiteren Einwendungen nicht
begründet.

Den » durch die Kenntnis der Kundmachung ist auch die privatrechtliche
Verpflichtung zur Zahlung der Mehrverbranchsgebür (Z 23 ) begründet , und
kann im Hinblick ans Z 24 der Kundmachung , wonach das Entgelt für Wasser
für jedes Jahr im vorhinein zu entrichten ist, nicht eingewendet werden , dass
das Entgelt für das Wasser znm außergewöhnlichen Bedarf nicht fällig sei.

Die Einwendung wegen Verkürzung über die Hälfte kann endlich deshalb
nicht berücksichtigt werden , weil dieselbe Mit Rücksicht auf den Zeitpunkt der
Abschließnng des Vertrages im Jahre 1886 und die Geltendmachung dieser
Einwendung im Jahre 1894 gemäß Z 1487 a b. G . B . verjährt ist.

Der Ausspruch Uber die Kosten ist im H 24 des Gesetzes vom 16 . Mar
1874 begründet nnd waren unbeachtet des Widerspruches der k- k. n .- ö. Finanz-
Procuralur der Klägerin auch die Kosten des Verfahrens schließlich zuzusprechen,
weil diese durch diein dem Duplicandum der Beklagten enthaltenen Ausführungen
hervorgernfen wurde » und zur zweckentsprechenden Nechisoerfolgung nolh-
wendig waren.

15 .

(Autorisation zur Erprobung und Überwachung vor»
Dampfkesseln .)

Die k. k. n .-ö. Slatthalterei hat mit Erlass vom 16 . Juli
1900 , Z . 60094 M .-Z . 88979/XVII1 ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

In Gemäßheit des Z 4 der Ministerial -Nerordnung vom 1 . October 1875^
R .-G .-Bl . Nr . 130 , wird dem Inspektor der Dampskessel -Uulersuchungs - und
Versicherungs -Gesellschaft a . G . Herrn Adolf Eberhard Fröhlich in Wien
anlässlich seiner Ernennung zum Inspektor der genannte » Gesellschaft die
Autorisation zur Erprobung nnd liderwachnng der gesellschaftlichen Dampf¬
kessel in Niederösterreich mit dem Wohnsitze in Wien , vom 1 . August 1900
angefangen , ertheilt.

1«.
(Concessiou zum Betriebe der Schlaf - und Nestau
rationswageu für die i » 1v>-

«Iv8 H»r»x « I»8- IÜS8 «dt «Ik8 KI » » «l8
OXPl «d88 «d,II » K»v «dl,8 » Ul )

Mit Erlass vom 18 . Juli 1900 , Z . 63733 >M .-Z . 89520/XVIII
ox 1900 ), hat die k. k. n .-ö. Statlhalterei dem Wiener Magistrate
nachstehenden Circular -Erlass zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Ministerium d-s Innern hat laut Erlasses vom 3 . Juli 1900,
Z . 13053 , dem Recurse der . Oompa ^ uio iutsrnatiouale äes rva ^ ons -Iits et
ckss Aranäs express suropöens ü Lruxsllss " gegen die Statthalterei - Enl-
scheidung vom 21 . Februar 1900 , Z . 113714 , mit welcher in Bestätigung des
Bescheides des Wiener Magistrates vom 28 . October 1896 , Z . 153707 , den
genannten Gesellschaft aufgetragen wurde , für den Betrieb der Schlaf - und
Restaurationswagen auf Eisenbahnen eine Concession im Sinne des S 16
G -O . zu erwirken und für den Betrieb derselben einen geeigneten Stell¬
vertreter (Geschäftsführer ) oder Pächter zu bestellen , ans den Gründen der
angefochtenen Entscheidung keine Folge zu geben gefunden.

Gleichzeitig hat das genannte k. k. Ministerium in analoger Anwendung
der Bestimmung des Z 143 G .-O . ausgesprochen , dass für den Betrieb dieses
Gewerbes eine Concession für den Bereich aller im Neichsralhe vertretenen
Königreiche nnd Länder genügt , deren Verleihung sich das Ministerium des
Innern vorbehält.

17 .
(Berwendbarkeit der Obligationen des Wiener
städtische» Elektricitäts -Anlehens vom Jahre 1SVO
zur Sicherstellung von Militär Heirats -Cantioneu . )

Erlass des kaiserl. und königl . Reichs -Kriegsministeriums vom
20 . Juli 1900 , Nr . 1087 , Abth . 4, an den Wiener Magistrat
(M .-Z . 90164 ) :
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Indem das Neichs -Kriegsininisterinm die mit der Note Zahl 50056/IIl
vom 5 . Juni I ! 00 abgegebene Erklärung des Magistrates der Neichshanpt-
nnd Residenzstadt Wien hinsichtlich des Verfahrens bei Sicherstellung von
Militär -Hnrats -Caniionen durch verzinsliche Obligationen der Stadt Wien
zur Kenntnis nimmt , wird gleichzeing dem Magistrate eröffnet , dass der
Nachweis der Pupillarsicherheit der Obligationen des ans Grund des n, °ö.
Landesgesetzes vom 22 , September 1899 , L -G .-Bl . Nr . 54 , aufgenoinmencn
M -Millionen Kronen -Aiileheiis der Stadt Wien vom Jahre 1900 (Eleklricuäts-
Anlehen ) als erbracht angesehen wird.

Gegen die Verwendbarkeit dieser Obligationen zur Sicherstellung von
Militär -Heirats Canlionen waltet demnach gemäß Z 25 der Vorschrift über
Pie Heiraten im k. und k. Heere kein Anstand ob.

18 .

(Handel mit Giften . )
Das magistratische Bezirksamt für den III . Bezirk hat laut Bescheid

Pom 30 . Juli 1900 , B . - A. - Z . 30370 III . Bezirk , dem Robert Gehe die
angesuchte Concession zum Betriebe des coinmissionsmeisen Handels mit
-Giften mit dem Standorte in Wien , III ., Henmarkt 7 , unter genauer Beob¬
achtung aller einschlägigen Vorschriften , namentlich der Ministerial -Verordnnng
-vom 21 . April 1876 , N .-G .-Bl . Nr . 60 , ertheilt.

LN.
(K . k. Gewerbe -Jnspectoren .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 31 . Juli
190t), Z . 4621 (M .-Z . 93094/XVII ), dem Wiener Magistrate
Machstehendes zur Kenntnis gebracht:

Der Herr k. k. Handelsminister Hai laut Erlasses vom 25 . Juli 1900,
Z . 26534 , im Einvernehmen mit dem Herrn k. k. Ministerpräsidenten als
Leiter des Ministeriums des Innern sich bestimmt gefunden , den derzeit dem
sXI . Aufsichtsbezirke zugetheilten k. k. Gewerbe -Jnspector I . Classe kaiserlichen
Rath Ludwig Jehle  von seiner bisherigen Dienstesverweiidnng zu entheben
und mit 1. Anglist 1900 dem k. k. Gewerbe -Jnspeclorate siir den I . Anfsichts-
bezirk mit dem Amtssitze in Wien znznweisen.

Gleichzeitig wurde der gegenwärtig dem k. k. Gewerbe -Jnspeclorate fin¬
den I . Allssichtsbezirk in Wien zur Dienstleistung zngetheilte Gewerbe -Jnspector
II . Classe Hans Taus  mit 1 . August 1900 mit der Amtsleitung des neu
errichteten Gewerbe -Jnspecioratcs in Leoben betraut.

Ferner hat der Herr Handelsminister laut Erlasses vom 25 . Juli 1900,
L 26534 , im Einvernehmen mit dem Herr » k. k. Ministerpräsidenten als
Leiter des Ministerinms des Innern sich bestimmt gefunden , den gegenwärtig
dem k. k. Gewerbe -Jnspeclorate siir den II Anfsichtsbezirk in Wien zngelheillcn
Commiffär der k k. Gewerbe -Jnspection Achilles Pellegrini  mit 1 . Sep¬
tember 1900 nach Triest zu versetzen.

Hievon erfolgt die Verständigung an den Wiener Magistrat , alle k. k.
Bezirkshauptmannschaften , die Stadträthe in Wiener -Neustadt und Waidhofen
an der Dbbs und an die Allgemeine Arbeiter - Unfallversicherungsanstall in
Wien.

2«.
(Erkenntnisse in Kircheneoncurrenz -Angelegenheiten
sind auch der k. k. Finanz -Procuratnr zn intimieren .)

Circular -Erlass der k. k. Statthalterei vom 6. August 1900,
Z . 68059 (M .-Z . 95039/III ) :

Das k. k. Ministerium für Cultns und Unterricht hat anlässlich eines
speciellen Falles mit dem Erlasse vom 7 . Juli 1900 , Z . 15547 , anher er¬
öffnet , dass in Hinkunft alle in Concnrrenz -Augelegenheiten erfließenden Er¬
kenntnisse , welche unter dem landesfürstlichen oder dem Religionsfonds-
Patronate stehende Kirchen betreffen , auch der Finanz -Procuratur behufs
eventueller Ergreifung von Rechtsmitteln gegen die Patronatsintereffen
rangierenden Entscheidungen zu intimieren sind.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften Nieder¬
österreichs , den Wiener Magistrat , den Stadtrath von Wiener -Neustadt und
von Waidhofen an der Dbbs mit dem Aufträge zur genauen Danachachtung.

II. UlMMllivtieKimmmuM.
.Magistrat:

21 .

<Di »rchfiihr »»ng von Process Angelegenheiten durch
rechtskundige Beamte des Magistrates . )

Erlass des Magistrats -Directors Tachau vom 21 . Juli
1900 (M .-D .-Z . 1245 ox 1900 ) :

Der Stadtrath hat zufolge Beschlusses vom 4 . Juli 1900 , Z . 7752,
neuerlich darauf aufmerksam gemacht , dass alle Rechtssachen , für welche der
Anwaltszwang nicht besteht , durch rechtskundige Beamte der städtischen Ämter
durchznführen sind.

Zufolge desselben Beschlusses wird ferner bekanntgegebe », dass die
Führung eines Proceffes , bei welchem ein Anwaltszwang nicht besteht , auch
dann einem Advocaten nicht übertragen werden darf , wenn die strittige An¬
gelegenheit mit einem Rechtsstreite theilweise im Zusammenhänge steht , mit
dessen Führung ein Advocat als Vertreter der Gemeinde Wien vor Wirksamkeit
des Stadtratbs -Beschlnsses vom 28 . Augnü 1896 , Z . 7022 (abgedruckl im
Amtsblatte der Stadt Wien Nr . 78 ex 1896 , Beilage „ Verordnungen rc ." , IX,
pax . 91 ) betraut worden war.

Hievon beehre ich mich Euer Wohlqeboren zur weiteren Veranlassung
in Kenntnis zn setzen.

22 .
(Hintanhaltung der Theilnahmc Unberufener an

Genossenschafts - nnd Gehilfen Versammlungen . )
Magistrats -Direclor Tachau hat unterm 23 Juli 1900,

M .-Z . 88983/XVIII , an sämmtliche magistratischen Genosseu-
schafts-Commissäre nachstehenden Erlass gerichtet:

Anlässlich eines Falles , in welchem in einer genossenschaftlichen Gchitfen-
Versammlnng ein Neichsralhs - Abgeordneter , welcher nicht Mitglied dieser
Genossenschast war , einen Vortrag gehalten hat , hat die k k. n .«ö. Statthalterei
mit dem Erlasse vom 16 . Juli 1900 , Z . 38485 , den Magistrat aufgefordert,
im Sinne des Normal -Erlasses vom 23 . November 1899 , Z . 104063 , auf
Grund des dem Wiener Magistrate gemäß 127 G -O . den Genossenschaften
gegenüber zustehenden Anssichtsrechtes , insbesondere im Wege der Genossen-
schafts Commissäre dahinzuwirken , dass die Theilnahme Unberufener a» Ge-
nossenschasts - nnd Gehilsen -Versammlnngen entsprechend hintangehalten werde.

Hievon werden Sic in Ihrer Eigenschaft als Genossenschafis -ComMissär
zur Daiiachachtnng in Kenntnis gesetzt.

(Verzeichnis der im Neichsgefetzblattc nnd im Laudes-
gefetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

INVO pnblicierten Gesetze nnd Verordnungen .)
X. Rcichsgrsthblatt.

Nr . 111 . Verordnung des I u sti zmi n i stcr s im
Einvernehmen mit den Ministern des Innern , des
Handels und der Finanzen vom 1 . Juli 1900 , betreffend
die Errichtung eines Gewerbegerichtes in Pilse » .

Nr . 112 . Verordnung des I II st iz m i n i stcr s im
Einvernehmen mit den Ministern des Innern , des
Handels nnd der Finanzen vom 1 . Juli 1900 , betreffend
die Errichtung eines Gewerbegerichtes in Teplitz.

Nr . 113 . Verordnung des Justizministers im
Einvernehmen mit den Ministern des Innern , des
Handels nnd der Finanzen vom 1 . Juli 1900 , betreffend
die Errichtung eines Gewerbegerichtes in Aussig a . d. Elbe.

Nr . 114 . Verordnung des Iu st izm in ist cr s im
Einvernehmen mit den Ministern des Innern , des
Handels und der Finanzen vom 3 . Juli 1900 , betreffend
die Errichtung eines Gewerbegerichtes in Graz.

Nr . 115 . Verordnung des Justizministers im
Einvernehmen mit den Ministern des Innern , des
Handels und der Finanzen vom 3 . Juli 1900 , betreffend
die Errichtung eines Gkwerbegerichtes in Leoben.

Nr . 118 . Kaiserliche Verordnung vom 12 . Juli
1900 , betreffend die Verwendbarkeitder Thcilschnldverschreibungcn des
von der Markgrasschast Istrien anszngebendcn Landes -Anlehens zur frucht¬
bringenden Anlegung von Stiftnngs -, Pnpillar - nnd ähnlichen Capitalien.

Nr . 117 . Übereinkommen vom 21 . Jänner 1897
zwischen Österreich Ungarn und Spanien znin gegenseitigen Schutze von Er¬
findungen , Marken nnd Mustern.

Nr . 118 . Verordnung des Justizministers im Ein¬
vernehmen mit den Ministern des Innern , des Handels
und der Finanzen vom 7 . Juli 1900 , betreffend die Er¬
richtung eines Gewerbegerichtes in Jägerndorf.
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Nr . IIS . Kaiserliches Patent vom 16. Juli 1900,
betreffend die Einberufung des Landtages von Istrien.

Nr . 120 . Verordnung des Finanzministeriums vom
14. Juli 1900 , betreffend die Einbekeunnng des dem Gebüren-
üquivalente unterliegenden Vermögens , dann die Bemessung und Entrichtung
dieser Abgabe sür das sechste Decennium (1901 bis 1910 ) .

Nr . 121 Kundmachung des Finanzministeriums
vom 7. Juli 1900 , betreffend die Verlegung des Amtssitzes des
Steueramtes Sittich in Kram.

Nr . 122 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern
VVM 8 . Juli 1900 , womit in Abänderung der Ministeriell -Ver¬
ordnungen vom 5 . Jnni 1886 , N - G .-Bl . Nr . 89 , vom 14 . Oktober 1889,
R .-G .-Bl . Nr . 168 , vom 25 . Oktober 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 158 , vom 26 . April
1896 , R .-G .-Bl Nr . 69 , und vom 21 . Jänner 1899 , N .- G .-Bl . Nr . 14 , die
im Ncichsrathe verireteuen Königreiche und Länder in 21 Aufsichtsbezirke für
die Amtshandlungen der Gewcrbe -Jnspectoren eingetheilt werden.

Nr . 123 . Verordnung des Ministers für Cnltus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ackerbau-
minister vom 11. Jnli 1900 , womit die ZZ5 nnd 18 der Mini-
sterial -Verordnung vom 18 . Mai 1889 , N .-G .-Bl . Nr . 80 , betreffend die Ab¬
haltung der theoretischen Staatsprüfungen siir das land - und forstwirtschaftliche
Studium an der Hochschule für Bodencnltnr abgeändert werden.

Nr . 124 . Kundmachung des Eisenbahnministcriums
vom 11. Juli 1900 , betreffend die Erstreckung des Banvollendmigs-
termines für die Localbahn Tcplitz (Settenz ) —Neichenberg.

Nr . 125 . Verordnung des Justizministcriums vom ^
14 . Juli 1900 , betreffend die Zuweisung der Gemeinden und der Guts¬
gebiete Wolamalyaszowa , Myczküw und Polai 'rczyk zu dem Sprengel des Be¬
zirksgerichtes LiSlo in Galizien.

Nr . 12 « . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 18. Jnli 1900 , betreffend die Errichtung einer Be-
zirkshanptmannschaft zu Mährisch -Ostrau in Mähren.

Nr . 127 . Kaiserliche Verordnung vom 19. Juli
1900 , betreffend die Regelung der individuellen Vertheilnng jener Alkohol¬
menge , welche von den unter die Eonsumabgabe fallenden Brantweinbrennereien
in je einer Betriebsperiode znm niedrigeren Satze der Eonsumabgabe erzeugt
werden darf.

Nr . 128 . Verordnung der Ministerien des Acker¬
baues , des Innern , der Finanzen , des Handels und
der Eisenbahnen vom 22 . Mai 1900 , betreffend die Ein¬
beziehung des k. k. Hauptzollamtes Cervignano unter die im Anhänge zu der
Verordnung vom 15 . Jnli 1882 , R .-G .-Bl . Nr . 107 , V .-Bl . Nr . 34 , be-
zeichneten , zur Pflauzenabferliguug ermächtigten Zollämter.

Nr . 120 . Verordnung der Ministerien des Handels
lind des Innern vom 16. Juli 1900 , womitdieVerordnung
vom L0 . März 1899 , R .-G .- Bl . Nr . 64 , betreffend di - Regelung des Flaschen¬
bierhandels , ergänzt wird .*) l

Nr . 130 . Verordnung ocr Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 26 . Jnli 1900 , betreffend die Ab¬
änderung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses znm Zoll¬
tarife beim Schlagworic „ Käselabpräparat " .

Nr . 131 . Kaiserliche Verordnung vom 29 . Juli
1900 , betreffend die Verwendbarkeit der Theilschuldverschreibnugen des
von der Gemeinde der königlichen Hauptstadt Lemberg nach dem Landcsgesetze
vom 11 . Juli 1900 , L.- G .-Bl . Nr . 68 , ansznncbmenden Anlehens von
6,500 .000 L zur fruchtbringenden Anlegung von Stiflnngs -, Pupillar - und
ähnlichen Capitalien.

Nr . 132 . Kundmachung der Ministerien der
Finanzen und des Handels vom 20 . Juli 1900,
womit die Normativbestimmungen Uber die Erzeugung und den Vertrieb der
zur Controle des Gewichtes der Landesgoldmünzen der Kronenwahrnng im
öffentlichen Verkehre zu benützenden Gewichte und Wagen veröffenllicht werden.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen re." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 133 . Verordnung des Ministeriums des Innern
und des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom
1. August 1900 , womit einige Bestimmungen der Ministerial-Verord-

nnng vom 13 . Octobcr 1897 , N .-G .-Bl . Nr . 241 , betreffend tie Regelung
des Studien - und Prüfnngswesens für Lebensmittel -Experten , ab geändert und
ergänzt werden.

Nr . 134 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 9. Juni 1900 , betreffend die Freihaltnng des Seeraumes vor den
Marine -Schießplätzen Monte Saline , Monte Cane undValleSaccorgiana beiPola.

0 . Lanüksgeschblatt.
Nr . 34 . Verordnung des Justizministeriums vom

20 . Juni !900 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde Ebersdorf
an der Zaya zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Mistelbach.

Nr . 35 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
I I . Juli 1900 , Z . 62237 , betreffend die der Gemeinde Thaner
ertheilte Bewilligung zur Einhebnng von 100 Percent der directen Stenern
übersteigenden Umlagen sür das Jahr 1900.

Nr . 36 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 20 . Juli
1900 , Z , 63703 , betreffend die Übernahme des Erzherzogin Sophien-
Spitales in Wien ( Vll ., Kaiserstrasie 7) in die Verwaltung der Statlhalterer
als „ k. k. Krankenanstalt Erzherzogin Sophien -Spital - Stiftnng " und Fest¬
setzung der Verpflegstaxe in dieser öffentlichen Krankenanstalt.

Nr . 37 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
! Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 21 . Julr

1900 , Z . 66093 , betreffend die der Gemeinde Amstetten ertheilte-
Bewilligung zur Einhebnng einer Beerdigungsgebür.

Nr . 38 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 23 . Julr
1900 , Z . 66847 , betreffend die der Gemeinde Wiener-Neustadl
ertheilte Bewilligung zun Einhebnng einer Mietzinsanflage sür die Jahre 1901
bis einschließlich 1905.

Nr . 3 « . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 23 . Jnli
1900 , Z .65562 , betreffend die vom Wiener Magistrate erlasscneJnstrnctioir
für die mit der Todtcnbeschau in Wien betrauten städtischen Amtsärzte.

Nr. 4« . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 26 . Juli
1900 , Z . 67171 , betreffend die mehreren Armenbezirken ertheilte Be¬
willigung zur Einhebnng erhöhter Armenumlagen für das Jahr 1900.

Nr . 41 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 24 . Juli
1900 , Z . 67173 , betreffend die der Gemeinde Ganuersdorf ertheilte

, Bewilligung zur Einhebung einer Bierconsumauflage.
Nr . 42 . Kundmachung des k. k Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 4. August
1900 , Z . 71111 , betreffend die der Gemeinde Griesbach ertheilte Be¬
willigung zur Einhebnng von 100 Percent der directen Stenern übersteigendem
Umlagen für das Jahr 1900.

Nr . 43 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 4. August
1900 , Z . 71128 , betreffend die der Gemeinde Höflein ertheilte Be¬
willigung zur Einhebnng von 100 Percent der directen Steuern übersteigenden
Umlagen sür das Jahr 1900.

Nr. 44 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
7. August 1900 , Z . 72534 , betreffend die der Gemeinde Horn
ertheilte Bewilligung zur Einhebnng einer Bierconsumauflage bis 31 . De --
cember 1901.
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Gch'tzk, VmndmllMll »,»l>Entscheidungen,
sowie

Nmmitivlicstiimmlgeil des Gemeiiidcrathcs, Ststdtiathcs»,,d des Bkagistratcs
in Alissklegelilikiteii der GeilieiiidenerMitling>md politiScheii AiMliljilliiß.

Inhalt:
» Pcrvrdnuugeu und Entscheidungen:

t . Übertragung eines verkänftichen Schankgewcrbes ans dem ehemalige»
Gemeindegebiete seines ursprünglichen Standortes in andere Gemeinde-
gebiete.

2 . Der Betrieb handwerksmäßiger Gewerbe durch juristische Personen ist
zulässig.

3 . Das Verhältnis der Hotel -Lohndiener und der Eisenbahn - Gepäcksträger
zum Dieustmanngcwerbe.

4 . Hintanhaltung der Auswanderung nach Chile.
5 . Verjährung der Übertretungen des Z 18 U.-V .-G.
6 . Tanzschulen.
7 . Creierung von sieben Conservatorenbezirken der k. k. Central -Com-

mission für Kunst - und historische Denkmale , I . Section für Nieder¬
österreich.

8 . Necnrsfrist bei einer Strafverfügung nach Z 9 der kaiserlichen Ver¬
ordnung vom 20 . April 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 96.

9 . Verbot des Hausierhandels in den Gemeinden Apatin , Peterwardein
und Dobsina.

10 . Abänderung der Viehtriebordnnng.
11 . Überwachung der Bauten zur Vermeidung von Materialen,stürzen » nd

Erdverschüttnngen.
12 . Übersiedlung rcntcnstenerpflichtigcr Personen.
13 . Behördlich - Competenzen rücksichtlich des städtischen Steinbrnches am

Exelberge.
14 . Neversausstellung bei Banführungen in Verbotsrayons militärischer

Objecte.
15 . Unfalls -Anzeigen.
16 . Krankenversicherung der Heimarbeiter — actenmäßige Feststellung des

Tages der Ausfertigung der ersten Vorladung bei Strafamtshandlnngen.

I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

(Übertragung eines verkäuflichen Schankgewerbes
aus dein ehemaligen (Hemeindegebiete seines ur¬
sprünglichen Standortes in andere Gemeindegebiete . )

Entscheidung des k. k. Venvaltungsgcrichtshofes vom 3. März
1900 , Z 1418 6X 1900 (M .-Z . 79302/XV1II sx 1900 ) :

Im Ramm Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Ersten

Präsidenten Dr . Grafen Schönborn , in Gegenwart der Räthe des k. k.
Verwaltungsgerichtshofes Dr . Haberer , Freiherrn v. Jacobi , Dr . Ritter
v. Heiterer und Dr . Burckhard , dann des Schriftführers k. k. Hof-
Secretärs Grafen Lamezan über die Beschwerde des Dr . Alfred Maria
Willner in Wien , gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern
vom 24 . April 1899 , Z . 8414 , betreffend die Übertragung eines verkäuflichen
Schankgewerbes , nach der am 3 . März 1900 durchgesührten öffentlichen münd¬
lichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten,
sowie der Ansführungen des Dr . Max Diamant , Hof - » nd Gerichlsadvocate»
in Wien , in Vertretung der Beschwerde , und des k. k. Ministerial -Vice -Secretärs
Dr . Franz P ipitz in Vertretung des k. k. Ministeriums des Innern zu
Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

E n tscheidu n gsgrUnde:
Mit der angefochtenen Entscheidung wurde das Einschreiten des Beschwerde¬

führers um Übertragung des von ihm erstandenen verkäuflichen Schankgewerbes
im Gewerbebuche Neulerchenfeld Fol . 223 von Neulerchenfeld in die Mariahilfer-
straße 35 ans dem Grunde abgewiesen , „ weil das dem Recnrrenten gehörige
verkäufliche Schankgewerbe für die Ortschaft Nenlerchenfeld konstituiert worden
ist, demnach nur im Gebiete dieser Ortschaft ausgeübt werden kann ; die
Hinausrücknng seines Standortes über die Grenzen derselben aber die Be¬
gründung eines neuen Realgewerbes in sich schließen würde , welche nach

17 . Verbot des Hausierhandels in den Städten Turkeve und Makü.
18 . Zur Bekämpfung des mittels des sogenannten Schneeballensystems

stattfiudenden Warenverkaufes.
19 . Fahrordnung für die Gierstergasse im XII . Bezirke.
20 . Radfahrwege (Straßenbanlette ) auf Reichsstraßen.
21 . Todtenbeschanordnung für Wien und Instruction für die mit der

Todtenbeschau betrauten städtischen Amtsärzte.
22 . Zulassung der Verwendung von Klinkerziegeln der Wienerberger Ziegcl-

fabriks - und Bau -Gesellschaft zu Pfeiler,nanerungen.
23 . Verbot der Durchfahrt durch die Kühfußgaffe.
24 . Einschaltung der Mühlenthal ' schen Gasdruck -Regulatoren (Gasspar-

Apparate ) „Haarscharf " .
25 . Öffentliche Sammlungen.
26 . XX . Gemeindebezirk , Brigittenau.

II . Normativbestimmungen:
Magistrat:

27 . Hinterlegung von Arbeitsbüchern.
28 . Ansuchen um Enthebung von Beamten von einer Waffenübung.
29 . Evidenzhaltnng der Verhandlungen über die Einbringung von Ber-

pflegskostenrückständen.
30 . Anberaumung von Localaugenscheinen , bei welchen Mitglieder des

Stadtrathes zu intervenieren haben.
31 . Erledigung von Urgenzen.
32 . Einsichtnahme in Acten durch Parteien.

Verzeich .nis der im Reichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte
für Österreich unter der Enns im Jahre 1900 publicierten
Gesetze und Verordnungen.

Artikel VI (rsotiuo VII ) des Kundmachungs -Patentes vom 20 . December 1859,
R .- G .-Bl . Nr . 227 , nicht zulässig erscheint " .

Da es unbestritten ist, dass cs sich um ein verkäufliches Gewerbe handelt
und das wesentliche und unterscheidende Merkmal des verkäuflichen Gewerbes
gegenüber dem concessioniertcn Gewerbe die freie , nicht durch die Rücksicht
ans den Localbedars beschränkte Übertragbarkeit des crsteren innerhalb derselben
Ortschaft bildet , konnte es sich nur darum handeln , ob in der That der in
der Ministerial - Eutscheidttng angeführte Abweisungsgrund , dass es sich im
vorliegenden Falle um die Begründung eines neuen Realgewerbes handeln
würde , zutrifft.

Der Inhalt des concreten , seinerzeit entstandenen Gewerberechtes bestand
nun im Sinne des Z 20 der Gewerbeordnung in der Befugnis , innerhalb
der Gebietsgrenzen der damaligen Ortschaft Nenlerchenfeld das Schankgewerbe
anszuüben . Wenn nun auch heute diese Gebietsgrenzen andere geworden sind,
respective die Ortschaft (Gemeinde ) Nenlerch .enfeld in der Gemeinde Wien anf-
gegangen ist, so konnte doch hiedurch eine Änderung des Inhaltes dieses oben
umschriebenen Sonderrechtes nicht erfolgen.

Ä.

(Der Betrieb haudwerksmästiger Gewerbe durch
juristische Personell ist zulässig . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . Mai
1900 , Z . 44520 (M .-Z . 75355/XVIII ), nachstehende Entscheidung
getroffen:

Die k. k. Statthaltern findet dem Recnrse der Genossenschaft der Gürtler-
und Bronzewarcn -Fabrikanten in Wien gegen die d. ä . Entscheidung vom
19. April 1900 , Z . 11310 , mit welcher die offene Handelsgesellschaft „ Plastro-
graphische Gesellschaft Pietzner  L Comp ." in Wien zum Betriebe der äu¬
ge,neideten handwerksmäßigen Bronzewaren -Erzeugnng in Wien , VII ., Burg-
gasje 104 , durch Wilhelm Köke  als den nach ß 3 der Gewerbeordnung be¬
stellten verantwortlichen Stellvertreter unter Ausfertigung des erbetenen Ge¬
werbescheines zngelassen und gleichzeitig als Mitglied der genannten Genossen-
schüft erklärt wurde , keine Folge zu geben , weil die angefochtene Entscheidung
mit Rücksicht auf das Ergebnis der gepflogenen Erhebungen in den hier maß¬
gebenden Bestimmungen der ZZ 3, 9, 14 und 107 der Gewerbeordnung und
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insbesondere in der Erwägung ihre volle Begründung findet , dass juristische
Personen bei Erfüllung der im Z 3 der Gewerbeordnung normierten Be¬
dingung zum Betriebe nicht nur fabriksmäßiger , sondern auch handwerks¬
mäßiger Gewerbe zngelassen werden können.

Der Umstand allein , dass eine juristische Person als solche für sich den
erforderlichen Befähigungsnachweis für ein von ihr angestrebtes Gewerbe nicht
zu erbringen vermag , kann einen Grund für die Untersagung des betreffenden
Gewerbes nicht abgeben , weil sonst , was aber eben nicht der Fall ist, juristische
Personen auch von allen an eine besondere Besähigiwg gebundenen con-
cessionierten Gewerben ausgeschlossen wären.

Gegen vorstehende Entscheidung ist der binnen vier Wochen von dem
der Zustellung folgenden Tage an gerechnet , beim magistratischen Bezirksamte
für den VII . Bezirk in Wien einzubringende Recnrs an das k. k. Ministerium
des Innern zulässig *) .

Die Beilagen des Berichtes vom 8. Mai 1900 , Z . 16689 , folge » zur
weiteren Veranlassung zurück.

».
(Das Verhältnis der Hvtei -Lohndiener und der
Eisenbahngepäcksträlier 511m Dienstmanngewerbe .)

Die k. k. n.-ö. Statthalteiei hat mit Erlass ääto . 31 . Mai
1899 , Z . 38492 (M .-Z , 101740/XV1I ), folgenden Erlass des
k. k. Ministeriums des Innern ääto. 19. April 1899, Z. 9703,
dem Wiener Magistrate übermittelt:

Laut der mit dem Berichte vom 10 . Jänner 1899 , Z . 345/VIII , anher
in Vorlage gebrachten Verhandlnngsacten hat es die k. k. Statthalterei mit
der Entscheidung , ääto . 3 . December 1898 , Z . 19184/V1II , unter Bestätigung
des Bescheides der Stadtgemeinde -Vorstehung Linz vom 14 . October 1898,
Z . 46667 , abgelehnt , über die Beschwerde des Dienstmänner -Jnstitutes „ Union"
in Linz , dass die Hausknechte der Hotels in Linz den reisenden Kaufleuten
gegen Entgelt Musterkoffer tragen und dass die Gepäcksträger der k. k. Staats¬
bahnen das Gepäck der Reisenden bis in die Wohnung der letzteren trans¬
portieren , wodurch in beiden Hinsichten ein Eingriff in die Befugnisse des
Dienstmanngewerbes geschehe, eine Verfügung zu treffen

Das k. k. Ministerium des Innern findet im Einvernehmen mit dem
k. k. Handelsministerium dem gegen diese Entscheidung rechtzeitig eingebrachten
Ministerialrecurse des Dienstmänner -Jnstitutes „Union " in Linz hinsichtlich
des von den Lohndiencrn der Gasthäuser für die eingekehrten Gäste besorgten
Gepäckstransportes keine Folge zn geben , weil die von der recnrrierende»
Genossenschaft beanständete Thätigkeit der Lohndiener der Hotels nicht nur
ans dem Grunde mit dem Gegenstände des Platzdienstgewerbes der Dienst¬
männer nicht identisch ist, weil die Lohndiener ihre Dienste nicht auf öffent¬
lichen Orten anbieten , sondern auch deshalb , weil sie ihre Dienste nicht
jedermann , vielmehr lediglich den Gästen des betreffenden Hotels zur Ver¬
fügung stellen . Abgesehen davon , kann im vorliegenden Fall - von einem
Gewerbsbetriebe der Lohndiener überhaupt keine Rede sein , weil die fragliche»
Dienste nicht selbständig , sondern als Angestellte der Unternehmer der Hotels
leisten beziehungsweise anbieten ; den letzteren muss aber ans Grund ihrer Be¬
rechtigung zur Fremdenbeherbergung auch das Recht eingeräumt werden , dafür
zn sorgen , dass zur Bedienung der in dem Hotel absteigenden Reisenden,
denselben durch das Hotel -Personale alle jene persönlichen Dienste geleistet
werden , welche im Allgemeine » von dem Hausgesinde besorgt werden und zn
welchen auch das Tragen oder das Verführen von Gepäcksstücken mittelst
Handwägen zuzurechnen ist.

Insofern der erwähnte Recnrs die von den Eisenbahn -Gepäcksträgern
besorgten Gepäckstransporte zum Gegenstände hat , wird demselben nach ge¬
pflogenem Einvernehmen mit dem k. k. Eisenbahnministerium Folge gegeben,
nachdem der Transport des Gepäckes der Reisenden vom Bahnhose in die
Wohnung oder in das Geschäftslocale durch Eisenbahn -Gepäcksträger nicht
unter der Haftung der Bahn erfolgt , und wird angeordnet , dass die Besorgung
der in Rede stehenden Gepäckstransporte durch die Eisenbahn -Gepäcksträger
insolange zn sistieren ist, als nicht die letzteren die erforderlichen Concesstonen
erwerben , oder die Bahn freiwillig die Haftung für den fraglichen Gcpäcks-
Iransport selbst übernimmt.

Dieser Theil der Entscheidung beruht ans der Erwägung , dass das mit
l . Jänner 1893 in Wirksamkeit getretene Eisenbahn -Bctriebs -Neglement
tMinisterial -Vcrordnnng vom 10 . December 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 207 ) im
8 37 (Absatz 2) bestimmt , dass , falls sich die Reisenden der auf einer Station
zugelassenen Gepäcksträger für den von der Eisenbahn nicht übernommenen
Transport des Gepäckes nach und von den Abfertignngsstellen bedienen , dies
ohne Verantwortlichkeit der Verwaltung geschieh!.

Hienach erscheint der Transport von Reisegepäck nach und von den Ab-
fcrligungsstellen , wenn er unter der Verantwortung der Eisenbahn -Verwaltung
erfolgt , wohl als ein Bestandtheil des Eisenbahnbetriebes und als solcher nach
Artikel V , lit . I des Kundmachungs -Patentes zur Gewerbeordnung von den
Bestimmungen der letzteren ausgenommen . Hat jedoch die Eisenbahn -Verwaltung
für die von den Effenbahn -Gepäcksträgern besorgten Transporte die Ver¬
antwortung nicht übernommen , so tritt der Reisende aus Anlass der fraglichen
Dienstleistung nur mit dem betreffenden Gepäcksträger , keineswegs aber mit
der Eisenbahn -Verwaltung in ein Vertragsverhältnis und stellt sich der besagte,

*) Laut Mittheiluug des magistratischen Bezirksamtes siir den VII . Bezirk vom
SS . August ISVV, G .-Z . ISSto , erscheint diese Entscheidung nunmehr in Rechtskraft erwachsen.

von den Gepäcksträgern besorgte Transport des Gepäckes als eine gewerbliche
Thätigkeit dar , welche nur ans Grund der im Z 15, Alinea 4 der Gewerbe¬
ordnung vorgesehenen Concessiou betrieben werden kann.

Die Beilagen des anfangs bezogenen Berichtes vom 20 . Jänner 1899,
Z . 345/VIIl , folgen im Anschlüsse zur weiteren Veranlassung zurück.

4 .
(Hintanhaltttng der Auswanderung nach Chile .)

Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat mit Erlass vom 13. Juni
1900 , Z . 02129 (M .-Z . 80426/XVl ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 28 . Mai 1900,
Z . 10153 , hat die chilenische Regierung mit der Unternehmung Colson  in
Bordeaux einen Vertrag geschloffen, durch welchen sich letztere verpflichtet,
innerhalb der nächsten Jahre 5000 Auswanderer -Familien von Europa nach
Chile zu bringen . Die chilenische Regierung vergütet au Colson  für jeden
Einwanderer je nach Geschlecht und Alter bis zn 9 Pfund Sterling , in welchem
Betrage die Kosten der Reise und sämmtliche Spesen inbegriffen sind ; die Ein¬
wanderer müssen von Berus Ackerbauer sein . In Bezug ans Nationalität und
Religion sind ausgeschlossen Italiener und Juden . Die Einwanderer erhalten
je nach Klima ihrer Heimatländer Grundstücke in einem entsprechenden Theile
des Landes , welches bekanntlich vom 18 . bis znm 56 . Grad der südlichen
Hemisphäre reicht , was auf unserer Hemisphäre einer Längenausdehnung vom
Sudan bis Schottland gleichen würde . Die Einwanderer erwerben unter ge¬
wissen Voraussetzungen das freie Eigenthum an dem von ihnen kultivierten
Boden , müssen jedoch das , was sie in den ersten Jahren vom Staate an
Snbsidien erhalten (Vieh und monatlich 2 Pfund Sterling per Familie)
znrückzahlcn.

Die ganze Angelegenheit wird von einem VZsnt Asnöral mit dem Sitze
in Paris geleitet.

Da sich möglicherweise aus diesem Anlasse eine erhöhte Thätigkeit zur
Anwerbung von Auswanderern auch innerhalb unseres Staatsgebietes geltend
machen wird , ist dem Auftreten von Auswanderungsagenten gesteigerte Auf¬
merksamkeit znzuwenden und dafür zu sorgen , dass denselben gegebenen
Falles mit allen gesetzlichen Mitteln , insbesondere mit Bedacht auf das Gesetz
vom 21 . Jänner 1897 , R .-G -Bl . Nr . 27 , entgegengetreteu werde.

Über besondere Wahrnehmungen wäre sofort zn berichten.

5 .
(Verjährung der Übertretungen des H 18  U . V .-G .)

Die 1. k. n.-ö. Statthaltern hat zufolge Erlasses vom 16 . Jnni
1900 , Z . 53394 (M .-Z . 95435/XV11I ), dem Magistrate Folgendes
eröffnet:

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 5 . Jnni
1900 , Z . 18535 , anlässlich einer Eingabe der Arbeiter - Unfallverficherungs-
anstalt wegen der verschiedenartigen Anschauung der Bezirksbehörden über die
Voraussetzungen , unter welchen die Verjährung der Übertretungen des Z 18
U.-V .-G . (Unterlassung der Anzeige über den Bestand oder Beginn eines
unfallversicherungspflichtigen Betriebes ) eröffnet , dass nach der Anschauung des
Ministeriums im Hinblicke ans den Zweck der citierten gesetzlichen Vorschrift
der Lauf der Verjährungsfrist nach der Miuisterial -Verordunng vom 3 . April
1855 , R .-G .-Bl . Nr . 61 , bei dieser Übertretung von dem Zeitpunkte beginnt,
in welchem der Betrieb überhaupt oder doch dessen Versicheruugspflicht zu
bestehen anfgehört hat , beziehungsweise in welchem die Anstalt zur Kenntnis
von dem Bestände des Betriebes gelangt ist.

Dieser Erlass ergeht au alle politischen Bezirksbehörden in Niederöstcrreich.

«.
(Tanzschulen .)

Circnlar -Eilass dev k. k. n.- ö. Stalthaltevci vom 21 . Juli
1900 , Z . 58246 (M .-Z . 91267/X ) :

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 21 . Juni
1900 , Z . 18343 , im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium für Cultns
und Unterricht eines speciellen Falles hieher eröffnet , dass auf die Errichtung
und den Betrieb von Tanzschulen die Schulgesetze und insbesondere die
kaiserliche Verordnung vom 27 . Jnni 1850 , R .- G .-Bl . Nr . 309 , keine An¬
wendung finden . Der Betrieb derlei Anstalten ist lediglich aus Polizeilichen
Rücksichten an eine behördliche Bewilligung gebunden , zn deren Ertheilung
ausschließlich die politischen Behörden , und zwar die Statlhalterei , in oberster
Instanz das Ministerium des Innern berufen sind.

Für derlei Bewilligungen ist der Normal -Erlass des k. k. Ministeriums
des Innern vom 12 . Jnni 1855 , Z . 14596 , maßgebend.

Selbstredend ist bei Ertheilung der Bewilligung die Unbescholtenheit und
Verlässlichkeit , sowie die Eignung des Bewerbers , dann der Localbedarf zu
Prüfen.

Hievon werden die Politischen Behörden erster Instanz , sowie die k. k.
Polizei -Direction in Kenntnis gefetzt.

Der Normal -Erlass des k k. Ministeriums des Innern vom 12 . Juli
1855 , Z . 14596 , lautet:
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„Seine k. k. apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 25 . Juni 1855 zu verfügen geruht , dass es von den durch die kaiserliche
Entschließung vom 18 . Juli 1803 vorgezeichnetcn Beschränkungen in Be¬
ziehung ans den Tanznntericht abzukommen habe , und zugleich gestattet , dass
den autorisierten Tanzlehrern die Ertheilung des Tanzunterrichtes , sowohl
in den Elementen des Tanzes , als den Einzel - und den geselligen Tänzen,
mit gemeinsamer Theilnahme beider Geschlechter unter der Bedingung z»
erlauben sei, dass Kinder unter zehn Jahren nicht mit Erwachsenen hieran
Iheilnebmen , der Unterricht nicht über die nennte Abendstunde sich erstrecke,
kein Eintrittsgeld abgenommen , noch Erfrischungen verabreicht werden , und
dass nur ein Clavier oder eine Violine zur Musik in An-wendung kommen,
endlich dass ganz fremde Personen , die nicht als Anverwandte oder sonst zur
Aufsicht die Schüler begleiten , als Zuseher nicht zugelassen werden.

Die k. k. Landcsstclle wird von dieser Allerhöchsten Entschließung unter
Rückschluss der Beilagen der Berichte vom 8 . November und 2 . December 1854,
ZZ 42229 und 46221 , mit dem Ersuchen in die Kenntnis gesetzt, dafür Sorge
tragen zu wollen , dass im Sinne dieser Vorschriften in vorkommenden Fällen
vorgegangen werde ."

7.
(Creiernng vo » sieben Conservatorenbezirken der
k. k. Central - Commission für Kunst - „nd historische

Denkmale , I . Sektion für Niederösterreich . )
Die k. k. n.-ö. Stutlhalterei hat mit Erlass vom 23 . Juli

1900 , Z 64804 (M .-Z . 90866IV ) dem Wiener Magistrate
Nachfolges zur Kenntnis gebracht:

Der Herr Minister für Cultns und Unterricht hat mit dem Erlasse vom
23 . Juni 1900 , Z . 14801 , die Creiernng von sieben anstatt vier Conservatoren-
bezirlen der k. k. Central -Tommisfion für Kunst - und historische Denkmale,
l . Section für Niederösterreich , und zwar mit folgender territorialer Ab¬
grenzung zu genehmigen gefunden:

I . Die Stadt Wien.
II . Die Bczirkshauptmannschaften Floridsdorf , Korneuburq , Mistelbach,

Oberhollabrunn.
III . Die Bezirkshauptmannschaften Gmünd , Horn , Krems , Pöggstall,

Waidhofen a. d. Thaya , Zwettl.
IV . Die Bezirkshanptmaunschaftcn Bruck a . d. Leitha , Hietzing Umgebung,

Mödling , Tulln.
V . Die Bezirkshanptmannschaftcn Baden , Ncniikirchen , Wiener -Neustadt,

und die Stadt Wiener -Neustadt.
VI . Die Bczirkshauptmannschaften Lilienfeld , Melk , St . Pölten.
VII . Die Bezirkshaiiptmannschaften Amstetten , Scheibbs und die Stadt

Waidhofen a. d. Abbs.
Weiters wurde die Zuweisung der Bezirke I , II , IV und VI an die

Conservatore » Hosrath Friedrich Kenner , Rcgicrnugsrath Dr . Matthics
Much , Universttätsprofessor Dr . Wilhelm Kubitschek und Generalabt
Adalbert Dungel genehmigt.

Endlich wurden zu Conservatore » der Ccntral -Commission mit fünf¬
jähriger Fnnctionsdauer der Universttätsprofessor Dr . Moriz Hoernes , Custos-
adjnnct am natnrhistorischen Hofmnseum in Wien , für den Bezirk III , der
Assistent an der Hofbibliothek in Wien Dr . Anton Ritter v. Premerste in
und derCustos am natnrhistorischen Hofmnseum in Wien Josef Szomb athy
für den V . und der Direktor nnd Professor des Convicles Seitenstetlen
Benedictinerordenspriester Otto Fchringer für den Bezirk VII ernannt.

Hievon werden sämmtliche k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder¬
österreich , der Wiener Magistrat , der Stadtrath in Wiener -Nenstadt und Waid¬
hofen an der Abbs in Kenntnis gesetzt.

8 .
(Necnrsfrist bei einer Strafverfügung nach tz S der
kaiserlichen Verordnung vom 2V . April 1834 , R .-G .-

BI Nr . « 6 . )
Die k. k. n.-ö. Statthallerei hat mit Erlass vom 4 . August

1600 , Z . 68424 , der k. k. Polizei -DirecHon in Wie» Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht nnd auch unter anderem dem
Wiener Magistrate <M .-D .-Z . 1954 ) zur Danachachtung mit-
gelhcilt:

Mit Beziehung auf den hierortigen Erlass vom 13 . Juli 1900 , Z . 51079,
betreffend das Gnadengesuch des Eduard Mehl rücksichtlich einer ihm wegen
Nichterscheinens vor dem Amte ungeachtet wiederholter Vorladungen auf¬
erlegten Geldstrafe , wird der k. k. Polizei -Direction eröffnet , dass das k. k.
Ministerium des Innern über den hierortigen Bericht vom 13 . Jnli 1900,
Z . 51079 , der hierortigen Anschauung , derznfolge eine Strafverfügung nach
8 9 der kaiserlichen Verordnung vom ' 20 . April 1854 , N .-G .-Bl . Nr . 96 , sich
nicht als ein eigentliches Straferkenntnis darstellt , daher gegen eine derartige
Verfügung die allgemeine vierzehntägige Necnrsfrist cinzuränmen ist, bei-
gepflichtet hat.

Die Erwägungen , von denen die Statthalterei bei obiger Anschauung
ansgegangen ist, sind folgende:

Die Textierung des Z 9 der citierten kaiserlichen Verordnung , wonach
die ziffermäßig angedrohte Geldbuße unter gewissen Voraussetzungen verhängt
werden kann , deutet darauf , dass es sich um eine Strafverfügung besonderer
Art , nicht aber um ei» eigentliches Straferkenntnis handelt . Die Behörde
erkennt in einem solchen Falle gar nicht , ob der Ncchterschienene einer Über¬
tretung schuldig sei, verhängt lediglich , falls derselbe ungeachtet der nachgewicsenen
Vorladung , ohne ausreichende Entschuldigungsgründe vorzubringen , dennoch
ausbleibt , die bereits im vorhinein bestimmte Geldbuße , ohne erst hierüber
ein weiteres Verfahren , eine Einvernahme des Säumigen als Beschuldigten
n . dgl . einzuleiten . Hienach stellt sich das Verfahren als ein von dem in der
Ministerial -Verordnnng vom 5 . März 1858 , R .-G .-Bl . Nr . 34 , wesentlich ver¬
schiedenes dar.

Hievon wird die k. k. Polizei -Direction behufs künftiger Danachachtung
verständigt . Die zurückgebliebenen Zustellnngsscheine folgen zurück.

8 .

(Verbot des Hausierhandels in den Gemeinden
Apatin , Peterwardein nnd Dobsina . )

Die k. k. n . ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 6. August
1900 (M .-Z . 64065 ) Folgendes dem Wiener Magistrate mit-
getheilt:

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 5 . Juli
1900 . Z . 22536 , bekanntgegeben , dass laut Mittheilungen des königl . Ungar.
Handelsmiuistermms vom 7,11 . nnd 23 . Mai 1900 , ZZ . 30088 , 31251 und
36220 , die Ausübung des Hausierhandels auf den Gebieten der Gemeinden
Apatin (Comilat Bacs -Bodrogh ) , Peterwardein (Petervnrd , Croatien -Slavoniens
nnd Dobsina (Comitat Gömör -Kishont ) unter Aufrechthaltung der im Z 17
der bestehenden Hausiervorschriften nnd in den diesen Paragraphen ergänzenden
Nachtragsverordnungeu den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte
verboten wurde.

Diese Verständigung ergeht mit Bezug auf den Z 10 H.-P . zur Danach-
achtung au alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich , an die
k. k. Polizei -Direction in Wien , an den Magistrat in Wien , au alle magi¬
stratischen Bezirksämter nnd an die Stadträthe in Wiener -Neustadt und Waid¬
hofen a. d . Mbs.

1«.
(Abänderung der Viehtriebordnnng . )

Knndmcichilng des Wiener Magistrates vom 8. August 1900,
M .-Z . 58186/XV:

In theilweiser Abänderung des H 7 , Absatz 2 der Viehtriebordnnng der
k. k. Reichshanpt - und Residenzstadt Wien vom 23 . März 1900 , ZZ . 81839
sx 1893 nnd 17803 ox 1900 , wird bezüglich des Viehtriebes in das Schlacht¬
haus Hernals angeordnet:

Rinder , welche ins Hernalser Schlachthaus getrieben werden , haben
ihren Weg über den Margarethener -, Gaudenzdorfer - , Mariahilfer -, Neubau-
nud Lerchenfeldergürtel , dann weiter durch die Hasnerstraße , Thalheimergasse,
nach Übersetzung der Thaliaslraße durch die Wichtelgasse bis zur Wilhelminen-
straße und durch diese in die Waltgasse zu nehmen und sind von da weiter
auf der bisherigen Route in das Schlachthaus Hernals zu treiben.

Übertretungen dieser Kundmachung werden auf Grund des A 100 des
Gemcindestatutes für Wien mit Geldstrafen bis zu 400 L oder mit Arrest
bis zu 14 Tagen bestraft.

11.
(Überwachung der Bauten zur Vermeidung von

Materialeinstürzen nnd Erdverschttttungen . )
Laut Erlasses der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 10 . August 1900 , Z . 72982,

mehren sich, wie die Arbeiter -Uufallversicherungsaustalt für Niederösterreich
dieser Behörde berichtet , die Unfälle durch Materialeinsturz und Erdverschüttnäg
in ganz erheblichem Maße . Im Hinblicke auf diesen Erlass hat MagistratS-
Vice -Director Preyer  unterm 18 . Aug fft 1900 , M .-Z . 95684/IX , das Stadt¬
bauamt beauftragt , gelegentlich der Überwachung der Ballführungen und Arbeiten,
bei denen die Möglichkeit von Materialeinstürzen und Erdverschüttungen nicht
von voruhcrein ausgeschlossen ist, auch ein besonderes Augenmerk darauf zu
richten , dass in genügender Weise gegen das Eintreten eines solchen Ereignisses
vorgesorgt werde , eventuell bei Anwendbarkeit der Banordmiug im Sinne des
Z 100 , Absatz ll , derselben vorzugehen.

12 .

(Übersiedlung rentenstenerpflichtiger Personen . )
Die k. k. Finanz -Landes -Dircction in Wien hat unterm

12 . Anglist 1899 , Z . 47557 (M .-Z . 143868 ox 1899/XVII ) , an
die k. k. Steuer -Administrationen in Wien nnd die k. k. Bezirks-
hanptmnniischaften in Niederösterreich, an den Magistrat nnd
sämmtliche magistratischen Bezirksämter in Wien , an das Eentral-

1*
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Steueramt und sämmtliche städtischen Steucrantts -Abtheilnngen in
Wien nachstehenden Erlass hinausgegeben:

Es wurde die Wahrnehmung gemacht , dass in Fällen der Übersiedlung
rentenstenerpflichtiger Personen in einen Bezirk , welcher in den Sprengel einer
anderen Steuerbehörde gehört , kein gleichförmiger Vorgang beobachtet wird.

Diesbezüglich werden die Bemefsnngsbehörden vor allem auf die Be¬
stimmung des Z 24 Alinea 4 der Nechn .-Jnstr . Il b , V .-Bl , Nr . 232 ex 1897,
aufmerksam gemacht , wonach in derartigen Übersicdlnngssälle » das Catastcr-
blatt nach Jahresschluss zu löschen und eine Abschrift desselben an die nun¬
mehr zuständige Steuerbehörde zu übermitteln ist. Es wird sich jedoch nach
Analogie des Vorganges , wie er im Artikel 76 , Punkt 3 , Vollz .-V . IV , bei
Übersiedlungen personaleinkommcnstenerpflichtiger Personen vorgeschriebe » ist,
empfehlen , mit der Abschrift des Catasterblattcs auch sämmtliche auf die
Rentensteuerveranlagnng des betressenden Contribuenten Bezug habenden
Aktenstücke an die nach dem neuen Wohnorte zuständige Steuerbehörde ab-
zntreten.

Im Falle der Übersiedlung der rentensteuerpflichtigen Contribuenten von
einem Gemeindebezirk in einen anderen hat der betreffende Contribuent seine
einmal erhaltene Nentensteuer -Contonummer insolange beizubehalten , als er
in Wien überhaupt rentensteuerpflichtig ist.

Von diesen Contoabtretnngen ist gleichzeitig auch die betreffende städtische
Steueramts -Abthcilung bei welcher für den übersiedelten Contribuenten die
Nentenstener bisher in Verschreibung stand , zu dem Zwecke zu verständigen , damit
dieselbe den Conto abschließe , und die etwaigen Rückstände an die zuständige
städtische Steneramts Abtheilung des neuen Wohnortes überweise . Diese Conto-
respective Rückstandsüberweisung hat in formeller Beziehung anolog dem Vor¬
gänge bei der allgemeinen Erwerbsteuer (hierortiger Erlass vom 19 . November
1897 , Z . 67616 ), beziehungsweise Personaleinlommenstener (hierortiger Erlass
vom 4 . April 1898 , Z . 18420 ), zu erfolgen.

1».
(Behördliche Competenzen rücksichtlich des städtischen

Steinbrnches am Exelberge . )
Die k. k. BezirkshaiiptMlUliischaft Tulln hat mit Note vom

12 . August 1900 , Z . 10330 (M .-Z . 96077 ox 1900/XIX n), der
Gemeiude Wien zu Händen des Wiener Magistrates Nachstehendes
bekanntgegeben:

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 23 . Juni 1900,
Z . 54374 , Nachstehendes anher eröffnet:

Mit der Note vom 8 . Mai 1899 , Z . 13790 , bat die k. k. Bezirkshanpt-
Mannschaft Tulln die Competeuz zur Amtshandlung hinsichtlich der seitens der
Gemeinde Wien geplanten Erweiterung ihres Steinbrnchbetriebes am Erel-
bcrge im Gebiete der Gemeinde Weidlingbach unter Wahrung der bau¬
polizeilichen Competeuz dieser Gemeinde für sich in Anspruch genommen und
gleichzeitig die bezügliche commisstonelle Verhandlung für den 17 . Mai 1899
anberanmt.

Auf Grund des Ergebnisses dieser Verhandlung hat ferner die k. k. Be-
zirkshanptmanuschaft der Gemeinde Wien zu Händen des Wiener Magistrates
unter dem 21 . Mai 1899 , Z . 14613 , eröffnet , dass gegen die beabsichtigte Be-
triebserweiternng vom öffentlichen , insbesondere sicherheitspolizeilichen Stand¬
punkte bei Einhaltung gewisser Bedingungen kein Anstand obwalte.

Unter einem wurde der Gemeinde Wien die Tragung der Verhandlnngs-
kostcu im Betrage von 28 fl . 64 kr. anserlegt.

Den gegen beide Zuschriften von der Gemeinde Wien eingebrachten
Nccnrsen hat die k. k. Statthalterei mit der Entscheidung vom 21 . Oktober
1899 , Z . 81254 , keine Folge gegeben.

Über den gegen diese Statthalterei -Entschcidung eingebrachten Necnrs der
Stadlgemeinde Wien hat das k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse
vom 6 . Juni 1900 , Z . 18347 , die bezogenen Entscheidungen I . und II . Instanz
ans nachstehenden Erwägungen zu beheben gefunden.

Die Verhandlungsacten bieten keinen Anlass , den Charakter des in Rede
stehenden Steinbrnchbetriebes als eines nicht gewerbsmäßigen in Zweifel zu
ziehen . Fehlen aber einem Steinbrnchbetriebe die Kriterien der Geiverbs¬
mäßigkeit , so ist damit schon ausgesprochen , dass auf denselben die Bestimmungen
des III . Hauptstückes der Gewerbeordnung keine Anwendung finden können,
dass somit eine Jngerenz der Gewerbebehörde , beziehungsweise der politischen
Behörde unter analoger Anwendung der gewerbepolizeilichen Bestimmungen
vollständig ansgeschlosien ist. Alle aus der Obsorge für die Sicherheit der
Person , des Eigenthums , des Verkehres sich ergebenden Amtshandlungen
stehen in einem solchen Falle (nach § 26 der niederösterreichischen Gemeinde-
oidnnng ) ausschließlich der Gemeinde zu . Die Fälle , in denen die Vornahme
dieser Amtshandlungen ans andere Organe überzngehen hat , sind in der Gc-
meindeordnnng ausdrücklich normiert . Die gegenständliche Angelegenheit kann
unter diese Fälle aber nicht subsumiert werden.

Ans der Definition des selbständige » Wirkungskreises der Gemeinde im
Z 26 , Alinea 1 der Gemeindeordnung für sich allein lässt sich das Recht der
politischen Bczirksbehörde , die Handhabung der Ortspolizei der Gemeinde ab-
znnehmen , im gegenständlichen Falle schon deshalb nicht ableiten , weil gerade
die Sorge für die Sicherheit der Person und des Eigenthnms unter jenen
Agenden angeführt ist, welche insbesondere , also „zunächst " das Interesse der
Gemeinde berühren , und weil der etwaige Mangel von Organen und Sach¬
verständigen , welche zur ordnungsmäßige » Erfüllung der der Gemeinde ob¬

liegenden Verpflichtungen erforderlich sind , die Inkompetenz der Gemeinde nicht
zur Folge haben kann.

Die Amtsinstrnction für die Bezirksämter (Ministerial -Verordnung vom
19 . Jänner 1853 , R .-G .-Bl . Nr . 10 ), ans welche die angefochtenen Ent¬
scheidungen sich berufen , bietet keinen Anhaltspunkt für die behauptete Ver¬
schiebung der Competeuz , weil im ß 22 dieser Instruction die Wirksamkeit der
politischen Behörde in Bezug ans die Aufrechthaltnng der Sicherheit , der
öffentlichen Ordnung und Ruhe , sowie ans die Förderung des Gemeindcwohles
durch den Zusatz : „ insoweit dazu nicht andere Organe bestimmt sind " , aus¬
drücklich eingeschränkt ist, die Gemeindcordnnng aber die Handhabung der
Ortspolizei und die Wahrnehmung der Gemeinde -Interessen der Gemeinde
selbst zumeist.

Da sonach die Bezirkshauptmannschaft Tulln zur Durchführung der
fraglichen Amtshandlungen nicht kompetent und das Verfahren ein fehlerhaftes
war , mussten die angefochtenen Entscheidungen I . und II . Instanz , als der
gesetzlichen Grundlage entbehrend , außer Kraft gesetzt werden.

Hievon wird mit Bezug auf die d. ä . Zuschrift , M .-Z 39128/V ex 1900,
die Mittheilung gemacht.

14 .

(Reversansstellnng bei Ballführungen in Berbots-
rayons militärischer Objecte .)

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 14 . August
1900 , Z . 70422 (M .-Z . 96693/IX ), dem Wiener Magistrate
folgende Abschrift des Erlasses des k. und k. Reichs -Kriegs-
ministeriums , Abth . 8, Z 631 ox 1900 , an alle k. und k. Corps-
Coinmanden und das k. und k. Militär -Commando in Zara , zur
Kenntnisnahme und Danachachtung übermittelt:

Die derzeit übliche Form , in welcher das Reichs -Kricgsministerium seine
Zustimmung zu Bausührnngen in Verbotsrayonen crlheilt , ist erfahrungs¬
gemäß nicht geeignet , die Ausstellung von Demolierungs - (Verzicht - und
Schadloshaltungs -) Reversen , beziehungsweise die Übernahme der durch diese
Reverse zu begründenden Verpflichtungen zu sichern.

Wie zahlreiche Fälle in Galizien beweisen , ziehen ! ic Bauführer aus der
Thatsache , dass das Reichs -Kriegsministerinm die Banführnng bewilligt hat
(wenn auch unter der Bedingung der Reversansstellniig ) sehr häufig den
Schluss , dass dem Bestände des Gebäudes ein militärisches Interesse überhaupt
und in keiner Weise eutgegensteht , dass somit die Vorlage des Reverses lediglich
eine Formalität ohne besonderen Wert sei.

Diese Schlussfolgerung führt leicht dazu , die lästige Pflicht zur Aus¬
stellung eines Reverses gänzlich zu vernachlässigen.

Das Gebäude wird inzwischen fertiggestellt und gelangt sehr häufig in
die Hand eines angeblich „ gutgläubigen " Singnlarsuccessors , der sich nun
vollends weigert , das reversfrei erworbene Object zu belasten.

Eine solche Bauführung bildet dann stets den Ausgangspunkt zn lang¬
jährigen Rekursen nnd Rccriminationen bei den Cenlralbehörden.

In Erwägung dieser misslichen Verhältnisse wird künftighin die Zu¬
stimmung des Reichs -Kriegsministeriums zu im Verbotsrayon geplanten Bau¬
führungen nicht mehr , wie dies bisher geschehen ist, gegen Ausstellung nnd
Jntabulierung des Demolierungs - (Verzicht -, Schadloshaltungs -) Reverses
erlheilt werden , sondern es wird die Banbewilligung vorerst nur der das Ban-
gesnch vorlegenden Behörde mit der Weisung bekanntgegeben werden , die Be¬
willigung erst dann an die Partei ansznfolgen , wenn der vorgeschriebene Revers
nnd ein ' Grnndbuchsanszng über die erfolgte Jnlabuliernng desselben vorliegt
»nd richtig befunden wurde.

1 »
(Unfalls -Anzeigen . )

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 14 . August
1900 , Z . 72120 , dem magistratischen Bezirksamt «: für den IX . Be¬
zirk nä B .-A.-Z . 31655 nachstehende Entscheidung intimicrt:

Die Statthaltern findet über den Rekurs der Allgemeinen österreichischen
Transport -Gesellschaft in Wien den gegen dortigen Erlass vom 9 . Juni 1900,
Z 19397 , mit welchem die Gesellschaft verpflichtet wurde , bei vorkommenden
Betriebsunfällen die gemäß Z 29 U.- V .-G . zn erstattenden Anzeigen stets an
das magistratische Bezirksamt des llnfallortes zn erstatten , die angefochtene Ver¬
fügung insofern zn bestätigen , als damit ausgesprochen wnrde , dass diese Un¬
fallsanzeigen stets jener politischen Bezirksbehörde zu erstatten sind , in deren
Bezirk - sich der Unfall ereignet hat , da diese Anzeige bestimmt ist, die im 8 31
bezeichnet - Erhebung zn veranlassen , welche naturgemäß von der Bezirls-
behörde nur im eigenen Bezirke vorgenommen werden kann.

Insofern jedoch die angefochtene Verfügung die rekurrierende Gesellschaft
in der Wahl des Bezirksamtes beziehungsweise jener Abtheilnng des Wiener
Magistrates als der politischen Bezirksbehörde im Gemeindegebiete von Wien
beschränken soll, an welche die erwähnte » Anzeige » zu erstatten sind , wird die¬
selbe außer Kraft gesetzt, weil die Bezirksämter gemäß Z 102 des Wiener
Gemeindestatnles die Geschäfte des Magistrates auch in seiner Eigenschaft als
politische Bezirksbchöide nur namens des Magistrates als Geschäfts -Ab-
theilungen desselben besorgen nnd es somit de» Betheiligten unbenommen
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bleibt , ihre bei dem Magistrate als dcr politischen Bczirksbehörde za er¬
stattenden Anzeigen an diese oder jene Geschäfts -Abtheilnng desselben , also
nach ihrer Wahl an dieses oder jenes Bezirksamt oder an den Magistrat selbst
zu richten.

Die Beilage folgt mit dem Bemerken zurück , dass von der Gesellschaft
tvobl erwartet werden könne , dass sie einem Ersuchen des Bezirksamtes im
Sinne des hiemit behobenen Auftrages ohne Einwendungen Nachkommen werde.

1 «.

(KratttettverstchernngderHeimarbeiter — actenmäfstge
Feststellung des Tages der Ausfertigung der ersten

Vorladung bei Strafamtshandluugen . )
Ans Anlass eines speciellen Falles bat die k. k. n .-ö. Statthalterei mit

Erlass vom 22 . Anglist 1300 , Z . 74364 (M .-Z . 93646 XVIII ), an den
Wiener Magistrat die Aufforderung gerichtet , auf die Durchführung der
Krankenversicherung der Heimarbeiter erhöhte Aufmerksamkeit zu richten , und
im Hinblicke ans die gesetzlichen Bestimmungen über die Bcrjäbrnug dafür zu
sorgen , dass der Tag der Ausfertigung wenigstens der ersten Vorladung bei
einer Strafamtshandlnug stets in den Acten fcstgestelll werde.

17 .
(Verbot des Hausierhandels in den Städten Turkeve

nnd Mak «». )
Die k. k. n . -ö. Skatthalterei hat mit Erlass üüto . 24 . August

1900 , Z . 73200 (M .-Z . 98296/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes mitgetheilt:

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 3 . August
1900 , Z . 26995 , eröffnet , dass laut Mittheilnng des tön . nng . Handels-
Ministeriums vom 20 . Juni 1900 , Z . 32728 , beziehungsweise vom 30 . Juni
1900 , Z . 42119 , die Ausübung des Hausierhandels in der Stadt Turkeve
(Comitat Jasz -Nagykün -Szolnok ) nnd in der Stadt Makö (Comitat Csanäd)
unter Anfrechthallung der im Z 17 der bestehenden Hansiervorschriften nnd in
den diesen Paragraphen ergänzenden Nachtragsverordnungen den Bewohnern
gewisser Gegenden gewährten Rechte verboten.

Diese Verständigung ergeht mit Bezug auf Z 19 des Hansier -Patentes
zur Danachachtuug an alle k. k. Bezirkshanptmannschaften in Niederösterreich,
an die k. k. Polizci - Direction Wien , an de» Magistrat in Wien , an alle
magistratischen Bezirksämter und an die Stadträthe in Wiener -Neustadt nnd
Waidhofen an der Abbs.

18 .

(Zur Bekämpfung des mittels des sogenannten
Schneebattensystcms stattfindenden Warenverkaufes . )

Die k. k. n . -ö. Statthaltcrei hat mit Erlass vom 29 . August
1900 , Z . 77101 (M .-Z . 100192M ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Zum Zwecke der Unterstützung der Gewerbebehörden bei Bekämpfung
des mittels des sogenannten Schneeballensystems stattfindenden Warenverkaufes
beauftragt dos k. k. Finanzministerium im Einvernehmen mit dem k, k. Mini¬
sterium des Innern alle Finanz -Landes -Directioncn , die Zollämter anznweisen,
bei allen ans dem Auslande einlangeuden Warensendungen , bei deren Beschau
sich ans den beigegebenen Papieren oder ans sonstigen Umständen ergeben
sollte , dass dieselben ans einem Schneeballengeschäfte beruhen , die Namen und
Adressen der Empfänger den Gewerbebehördeu des Wohnsitzes dcr letzteren
bekanntzngebcn.

Hievon werden über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
13 . August 1900 , Z . 29728 , im Nachhange znm hierortigen Normal -Erlasse
vom 8. Mai 1909 , Z . 36255 , alle k. k, Bezirkshanptmannschaften in Nieder-
österrcich , die Stadträthe Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Ubbs , der
Magistrat und sämmtliche magistratischen Bezirksämter in Wien , die k. k. Polizei-
Direction in Wien und die n .-ö. Handels - und Gewerbekammcr in Kenntnis
gesetzt.

LN.

(Fahrordnnng für die Gierftergaffe ii » XII . Bezirke .)
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 30 . August 1900,

M .-Z . 86858/XIV:

Ans Grund des Z 100 des Gemeindestatntes für die k. k. Reichshanpt-
und Residenzstadt Wien vom 24 . März 1900 , L.-G .-Bl . Nr . 17 , wird die
Durchfahrt von Fuhrwerk aller Art durch die Gierstergasse im XII . Gemeinde¬
bezirke in der Richtung von der Schönbrnnnerstraße gegen die Arndtstraße
untersagt.

Übertretungen dieses Verbotes werden nach Z 100 des Gemeindestatutes
für Wien mit Geldstrafen bis znm Betrage von 400 X oder mit Arrest¬
strafen bis zu 14 Tagen geahndet.

20 .

(Radfahrwege ( Strahenbaukette ) auf Reichsstraßen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3l . August

1900 , Z . 59859 ( M .-Z 102454/XIV ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes bekanntgemacht:

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 26 . Juni 1900,
Z . 17134 , wird dem Magistrate eine Znsammenstellnng dir künftig bezüglich
der Radfahrwege ans Neichsstraßen zu beobachtenden Normen zur Kenntnis¬
nahme nnd Danachachtung mit dem Beifügen übermittelt , dass das k. und k.
2 . Corps -Commando laut seiner Mittheilnng vom 18 . September 1899 , Z . 836,
von Seile des k. und k. Neichs -Kriegsministeriums mit dem Erlasse vom
20 . August 1899 , Z . 4076 , nachstehende Weisung erhallen hat:

„Nach Z 56 des Einqnartierungsgesetzcs steht es den Truppen im Dienste
zweifellos frei , Straßen im Bedarfsfälle in ihrer vollen Breite zu benützen . "

Dieser Anschauung hat anch das Ministerium des Innern rückhallslos
beigepflichtct.

Die von der k. k. n .-ö. Statthalterei eingeleitete Action wegen Ein¬
schränkung der Beniitznng von Straßenbanketten hatte daher vornehmlich nur
den Zweck, zu verhindern , dass die Straßenbankette , gleichviel , ob sie als Rad¬
fahrwege eingerichtet sind oder nicht , von einzelnen Reitern außerdienstlich zu
sehr in Anspruch genommen werden.

Es ist jedoch selbstverständlich , dass diese Bankette von einzelnen Fuß¬
gängern jederzeit benützt werden könne » .

Das Neichs -Kriegsministerium hat in der vorstehenden Angelegenheit sich
mit dem Ministerium des Innern ins Einvernehmen gesetzt, und sieht sich auf
Grund der gepflogenen Verhandlungen veranlasst , Folgendes zu verfügen:

„Das Corps -Commando wolle die unterstehenden Truppen anweisen,
Beschädigungen an Straßenbankellen thunlichst zu vermeiden.

Gleichzeitig wolle auch verlautbart werden , dass einzelne Militärpersonen
für den Ersatz eines etwa an Straßenbanketten außerdienstlich verursachten
Schadens selbst anfkommen müssten . "

*

Zusammenstellung der Vorschriften , betreffend die Radfahrwege auf Reichs¬
straßen,

gemäß den Erlässen des k. k. Ministeriums des Innern vom 20 . October 1899,
Z . 33294 , vom 18 . Jänner 1900 , Z . 40119 , und vom 26 . Juni 1900 , Z . 17134.

In jenen Reichsstraßenstrccken , welche die zur Entwicklung eines regeren
Radfahrvcikehres erforderlichen Haiiplbedinguvgen , darunter insbesondere eine
entsprechende örtliche Lage und günstige Gefällsverhältnisse anfweisen , ist der
Straßkndeckstoff , sofern die Fahrbahn dieser Straßcustrecke sich nicht schon in
einem anch für den Radfahrverkehr entsprechenden Zustande befindet nnd
sofern es die sonstigen locale » Verhältnisse , sowie die Rücksichten auf die Er¬
haltung der eigentlichen Fahrbahn als zulässig erscheinen lassen , bloß auf einem
Straßenbanketle zu deponieren , das andere Bankett aber für den Fnßgeher-
uud Radfahrverkchr sreiznhalten nnd nach Maßgabe der innerhalb der ordent¬
lichen Straßenbandotation vorhandenen Mittel durch zeilweises Überziehen
mit Rieselschotter (Grubenschotter ) und Comprimierung mittels steinerner
Handwalze in einem angemessenen Zustande zu erhalten.

Selbstverständlich wird hiebei eine entsprechende strenge Handhabung der
Straßen -Polizei in der Richtung vorausgesetzt , dass die für den Fußgeher - und
Radfahrverkehr bestimmten Bankette nicht durch Fuhrwerke , Reiter , Vieh-
lrieb n . dgl . zerstört , sowie dass Collisionen zwischen den Passanten jegltcher
Art hintaugchalten werden.

Sollten einzelne Nadfahrvereins sich veranlasst finden , den in Betracht
kommende » Straßeneinräumern für die sorgfältige Erhaltung der Radfahrwege
Remunerationen zu gewähren , dann wäre Vorsorge zu treffen , dass für die
Remunerierung der betreffenden Einräumer in jedem speciellen Falle die Zu¬
stimmung der zuständigen Banbezirksorgane eingeholt werde.

Für die Benützung von Straßenbanketten beziehungsweise Radfahr¬
wegen durch berittene Truppen -Abtheilnngen und einzelne militärische Reiter
gelten nachstehende Bestimmungen:

1 . Der von dem k. nnd k. Reichs -Kricgsministerium festgehaltenen Rechts-
anschannng , dass die Militär -Verwaltung im Grunde des Z 56 des Einquar-
tiernngsgesetzes berechtigt ist, die Grundflächen der Straßenbankette ans Anlass
von Truppenübungen auch zu einer mit den Anordnungen der Straßen -Ver-
waltnng oder der Straßen -Polizei nicht übereinstimmenden Benützung eventuell
in Anspruch zu nehmen , ist seitens der Reichsstraßenverwaltnng nicht ent-
gegenzutreten , doch hat dieselbe insolange , als nicht etwa durch die Jndicatnr
die Unhaltbarkeit der erwähnten Rechtsanschannug ausgesprochen würde , für
die mit einer derartigen außergewöhnlichen Benützung verbundene Beschädigung
oder über das normale Maß weit hinaus gehende Abnützung den vollen Kosten¬
ersatz im Sinne der bezogenen Gesetzcsstelle in Anspruch zu nehmen.

2 . Insoweit es sich um die private Benützung der Straßenbankette , be¬
ziehungsweise der Radfahrwege seitens der Civil - oder Militärpersonen handelt,
ist die 'Slraßen -Verwaltung , beziehungsweise die Straßen -Polizei berechtigt , die
nothwendig erscheinenden , allgemein verbindlichen Verbote zu erlassen.

Für Beschädigungen , welche durch Übertretung solcher Verbote verursacht
werden , bleiben die Schuldtragenden verantwortlich.

2
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21 .

(Todtenbeschanordnung für Wie » « nd Instruction
für die mit der Todtcnbeschan betrauten städtische»

Amtsärzte . )
Erlass des Magistrats -Vice-Directois Preyer  vom 4 . Sep¬

tember 1900 , Z . 90860/VIIl:
In der Anlage wird dem magistratischen Bezirksamte je ein Exemplar

des Landesgesetz - und Verordnungsblattes für das Erzherzogtum Österreich
unter der Enns vom 7 . und vom 31 . Juli 1900 . in welchen die vom Wiener
Magistrate erlassene und von der k. k. n .-ö. Statthaltern mit dem Erlasse
vom 24 . Mai 1900 , Z . 44899 , genehmigte Todtenbeschanordnung für die
k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien und die vom Wiener Magistrate
erlassene Instruction fiir die mit der Todtcnbeschan in Wien betrauten städti¬
schen Amtsärzte verlautbart erscheinen , zur Kenntnisnahme mit dem Bemerken
zngemittelt , dass die in Betracht kommenden Amtsärzte unter Einem im
Wege des Stadtphpsikates mit je einem Exemplare dieser Landesgesetz - und
Verordnungsblätter bctheilt werden.

Die Strafamtshandlnngcn wegen Übertretung der Bestimmungen der
Todtenbeschanordnung im Sinne des Z 16 dieser Verordnung sind von den
magistratischen Bezirksämtern durchzufiihren.

*

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume
Österreich unter der Enns vom 23 . Juni 1900 , Z . 55601 , be¬
treffend die vom Wiener Magistrate erlassene und von der k. k.
n .-ö. Statthalterei mit dem Erlasse vom 24 . Mai 1900 , Z . 44599,
genehmigte Todtenbeschanordnung für die k. k. Neichshaupt - und
Residenzstadt Wien (L.-G .- und V .-Bl . Nr . 31 ) :

Nachstehend wird die vom Wiener Magistrate erlassene und mit dem
Erlasse der k. k. n .- ö. Statthaltern vom 24 . Mai 1900 , Z . 44599 , genehmigte
Todtenbeschanordnung für Wien zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Kielm ansegg in . x.

Godtenöeschailordlinrrg
für die k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien.

8 t-
Die Todtenbeschau hat zum Zwecke:

a) die Constatierung des eingetretenen Todes;
b ) die Ermittlung der Todesart , ob nämlich der Verstorbene eines natür¬

lichen Todes infolge einer bestimmt zu bezeichnenden Krankheit und
unter Behandlung eines hiezu berechtigten Sanitätsorganes oder infolge
einer gewaltsamen , absichtlichen oder zufälligen Einwirkung verschieden ist;

e) die Ermittlung , ob der Tod durch verbrecherische oder sonstige Handlungen
oder Unterlassungen , welche die Sicherheit des Lebens zu gefährden ge¬
eignet sind , herbeigeführt wurde;

ö) die Ermittlung , ob ansteckende Krankheiten epidemisch auftreten oder
aufzutreten drohen , oder ob bei dem Todesfälle überhaupt Umstände ein-
treffen , welche die Entstehung oder Verbreitung ven Krankheiten be¬
günstigen oder veranlassen können , daher besondere Maßregeln zur Abwehr
von weiteren Erkrankungen erfordern ; endlich

ä ) die Beschaffung eines verlässlichen Materiales für die Statistik der
Sterblichkeit.
Der Todtenbeschau sind alle Leichen ohne Rücksicht ans deren Ent¬

wicklungsgrad , daher auch abortierte Früchte und (eventuell auch) Leichcutheile
zu unterziehen.

2.
Die Todtenbeschau obliegt der Gemeinde im übertragenen Wirkungskreise

(§ 4 , lit . o des Gesetzes vom 30 . April 1870 , N .- G .-Bl . Nr . 68 ) .
Mit der Besorgung der Todtenbeschau sind die städtischen Amtsärzte,

und im Bedarfsfälle in deren zeitweiliger Vertretung für die Todtenbeschau
zu beeidigende , in Wien zur Praris berechtigte Privatärzte zu betrauen.

In den k. k. Krankenanstalten hat die Todtenbeschau der daselbst ver¬
storbenen Anstaltspfleglinge durch die hiefür bestellten Prosectoren und Pro-
secturs -Adjuncten auf Grund der erlassenen Instruction zu erfolgen.

Desgleichen sind die Leichen der in der n .-ö. Landcs -Jrrcn -, Gebär - und
Findelanstalt verstorbenen Pfleglinge durch den Prosector des k. k. Allgemeinen
Krankenhauses in der Leichenkammer dieser Anstalt zu beschauen.

Die Leichen von Personen , die in den genannten Staats - und Laudes¬
anstalten nicht im Krankenstände gestorben sind , sind der Beschau durch die
städtischen Amtsärzte zu unterziehen.

Das Gleiche gilt bezüglich der Leichen jener Personen , welche während
des Transportes nach einer k. k. Krankenanstalt verstorben sind , deren Tod
daher schon vor oder bei der Aufnahme eingetreten ist.

Die Leichen der in den Privat -Krankenanstalten verstorbenen Pfleglinge
sind durch die städtischen Amtsärzte zu beschauen.

Ebenso hat die Beschau in den Frauenklöstern im Sinne des Erlaßes
des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 14 . Juli 1877 , Z . 9615 . durch
die städtischen Amtsärzte zu erfolgen , wobei es jedoch den klösterlichen Ge¬

meinschaften freigestellt bleibt , die Todtenbeschau ihrer verstorbenen Mitglieder
außerhalb der Clansnr und in Gegenwart des ärztlichen Ordinarius als Zeugen
des Beschauactes zu veranstalten.

Für die Todtenbeschau beim Militär , respective in militärischen Anstalten
bleiben die Bestimmungen der Circularverordnung des k. k. Kriegsministerinms*
vom 26 . September 1872 , Abtheilung 14 , Nr . 1809 , aufrecht.

a) Bei den im Krankenstände einer Militär -Heilanstalt verstorbenen Militär-
und Civilpersonen haben die daselbst angestellten Ärzte die Todtenbeschau
ausznüben.

d ) Bei allen in Militärgebäuden beqnartierten und in selben verstorbenen
Personen des Soldatenstandes vom Officiers -Stellvertreter abwärts hat
die Constatierung des eingetretenen Todes durch den in dem betreffenden
Gebäude den ärztlichen Dienst versehenden Truppenarzt zu geschehen,
welcher behufs Aufnahme der Verstorbenen in die Leichenkammern der
im Orte befindlichen Militär -Heilanstalten und Vornahme der Beschau
von den daselbst angestellten Ärzten den Todtenzettel mitznseuden hat.

Die Militär -Heilanstalt hat jeden ihr auf diese Weise zur Kenntnis
gelangenden Todesfall gleich dem in ihrem eigenen Krankenstände vor¬
kommenden der Ortsbehörde anzuzeigen.

e) Alle Militärpersonen , mit Ausnahme der in den Punkten s. und 1> er¬
wähnten , deren Familienmitglieder , sowie die bei ihnen Bediensteten,
welche nicht im Krankenstände einer Militär -Heilanstalt , sondern in ihren
Wohnungen verstorben sind , gleichviel , ob sich die Wohnung in einem
Privathause oder in einem militärischen Gebäude befinde und die Be¬
erdigung durch die Ortsgeistlichkeit oder durch die Vermittlung einer
Militär -Heilanstalt erfolge , ebenso alle in militärischen Gebäuden , aber
nicht im Krankenstände einer Militär -Heilanstalt verstorbenen Civilpersonen
sind der ortsüblichen Todtenbeschau zu unterziehen , und können deren
Leichen nur unter Beibringung des Certificates über die bereits vor¬
genommene ortsübliche Todtenbeschau in die Todtenkammer einer Militär-
Heilanstalt ausgenommen werden.

8 3.
Die Entlohnung der Ärzte für die Todtenbeschau obliegt der Gemeinde.

Der mit der Todtenbeschau betraute Arzt darf von den Parteien eine Ent¬
lohnung weder verlangen noch aunehmen.

8 4-
Sobald jemand gestorben ist oder sobald eine Frauensperson eine todte

Frucht , welchen Alters immer , geboren bat , haben die Angehörigen oder
Hausgenossen die Anzeige zu erstatten , und zwar im I . Bezirke im Todten-
beschreibamte , in den übrigen Bezirken mit Ausschluss des VIII . , wo die
Meldung in der Gemeindebezirkskanzlei zu erfolgen hat , bei den magistratischen
Bezirksämtern , von wo aus der mit der Todtenbeschau betraute Arzt im
Amtslocale um 9 Uhr vormittags und um 3 Uhr nachmittags zu ver¬
ständigen ist.

'Derselbe hat das Verzeichnis der in seinem Rayon zur Beschau angc-
meldeten Leichen entgegenzunehmen , sodann die Beschau ehestens vorznnebmen,
ist jedoch verpflichtet . >n dringenden Fällen , insbesondere über Requisition der
Behörden , ausnahmsweise auch zn anderen Zeiten sofort die Beschau vor¬
zunehmen.

In den exponierten Bezirkstheilen:
XI ., Kaiser -Ebersdorf,

XII ., Altmannsdorf , Hetzendorf,
XIII ., Lainz , Speising , Ober - und Unter -St . Veit , Breitensee , Baum-

garten , Hütteldorf,
XVII ., Dornbach , Nenwaldegg,

XVIII ., Gersthof , Pöyleinsdorf , Nenstift , Salmannsdorf,
XIX ., Kablenbergerdors , Josefsdorf , Sievering , Grinzing , Heiligenstadt^

Nnssdorf
kann bis auf weiteres die Anmeldung der Todesfälle in der Wohnung des
mit der Beschau betrauten städtischen Arztes erfolgen , worauf von diesem
ebenfalls ehestens die Beschau vorzunehmen ist.

Im Fall - eine ärztliche Behandlung der letzten Krankheit stattgefnnden
hat , ist auch vom behandelnden Arzte ein nach dem Formulare X aus¬
gestellter Behandlungsscheiu , in welchem diese Krankheit mit möglichster Ge¬
nauigkeit benannt sein muss , durch die Partei für den Todtenbeschaner zu
erwirken.

Hat eine Hebamme bei einer Entbindung interveniert , wobei das Knill
todt zur Welt kam oder kurze Zeit nach der Geburt starb , ist von derselben
eine Geburtsanzeige zu erstatten und in der Anmerkung Namen , Stand und
Religion der Eltern , beziehungsweise der Kindcsmntter anzuführen.

8 5.
Wird eine Leiche (todte Frucht ) oder werden Leichentheile (Knochen)

aufgefnnden , haben die Finder sogleich die Anzeige bei der Polizeibehörde
(Rayonsposten , Sicherheilswachstube , Polizeicommissariat ) zu erstatten , woran!
diese die zweckdienlichen Erhebungen zu Pflegen und in allen Fällen , in
welchen sie das gerichtliche Verfahren nicht einzuleiten findet , den mit der
Todtenbeschau betrauten städtischen Amtsarzt zn verständigen hat.

Ebenso sind die Leichen von Personen , welche auf der Straße oder an
öffentlichen Orten plötzlich gestorben sind oder deren Tod der Polizei
unmittelbar zur Anzeige gebracht wurde , nach vorgenommener polizeiärztlicher
Untersuchung — ob kein Anlass zu einem gerichtlichen Einschreiten vorüegt —
von dem mit der Todtenbeschau betrauten städtischen Amtsärzte der regel¬
mäßigen Beschau zn unterziehen . Ist von dem Polizeiarzte auf Vornahme der
sauitätspolizeilichen Obduclion augetragen worden , so hat der mit der Tobten-
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beschau betraute städtische Amtsarzt mit möglichster Beschleunigung die Beschau
der Leiche vorznuehmen und die Transferierung der Leiche in das k. k. Allge¬
meine Krankenhaus im Wege des k. k. Polizeicommissariates durch städtische
Sauitätsdiener zu veranlassen , woraus der Magistrat durch seine zu den
sanitätspolizeilichen Obductionen entsendeten Organe über die Vornahme der
Obduction auf Grnnd der gepflogenen Erhebungen entscheidet.

8 6.
Ergibt die Todtenbeschan Grund zu der Vermuthung , dass der Beschaute

durch fremdes Verschulde » (Handlung oder Unterlassung ) um das Leben
gekommen sei. hat der mit der Todtenbeschan betraute Arzt die gerichtliche
Beschau der Leiche zu veranlassen und die begründete Anzeige hierüber unver¬
züglich an das k. k. Polizeicommissariat zu erstatten und Vorsorge zu treffen,
dass die Leiche au der Stelle und in der Lage verbleibe , wo und wie sie
angelroffen wurde , ausgenommen , es läge der Verdacht des Scheintodes vor.

8 7.
Ist der Beschaute zwar eines natürlichen Todes , aber Plötzlich, ohne

vorhergegangene ärztliche Behandlung gestorben , hat der mit der Todtenbeschan
betraute Arzt zur zweifellosen Sicherstellung der Todesursache die sanitäts¬
polizeiliche Beschau zu veranlassen.

Gelangt der mit der Todtenbeschan betraute Arzt zur Kenntnis , dass
kurz aufeinander folgende Sterbefälle durch eine ansteckende Krankheit ver¬
ursacht sind , welche einer epidemischen Verbreitung fähig ist, so hat derselbe
bei den ihm unterkommeuden ersten zweifelhaften Fällen die sanitätspolizeiliche
Leichenbeschan , und je nach dem Ergebnisse derselben auch die nöthige Des-
inficierung nach den jeweilig bestehenden diesbezüglichen Vorschriften zu ver¬
anlassen.

8 8.
Vor dem Erscheinen des mit der Beschau betrauten Arztes darf die Leiche

weder umgekleidet , noch — mit Ausnahme des im Z 9, letzter Absatz , er¬
wähnten Falles — in eine Leichenkammer übertragen , sondern muss im
Sterbcorte belassen werden.

8 9.
Die Beisetzung einer Leiche in eine Bezirks - oder Friedhof -Leichenkammer

hat stattznfinden , wenn dieselbe wegen Beschränktheit des Raumes oder raschen
Eintrittes der Fäulnis am Sterbeorte bis zur Beerdigung nicht belassen werden
kann , oder wenn wegen Dringlichkeit der Wegbringnng der Leiche eines ans
der Straße oder an einem öffentlichen Orte plötzlich Verstorbenen , dieselbe
noch vor der Entscheidung über das Slattfinden einer sanitäspolizeilichen Ob¬
duction beigesetzt werden muss.

Die Leichen der an Otiolsro , asiatica , Oiwlora , uostras , Thphns , Blattern,
Scharlach , Masern , Röcheln , Varicellen , Diphtherie und Croup , Dysenterie,
Rothlauf , Influenza , Cerebrospinalmeninghitis , Lyssa, Milzbrand und Llorbus
miliaris verstorbenen Personen dürfen nur dann im Sterbehause belassen
werden , wenn eine vollständige , jede Ansteckungsgefahr ansschließende Isolierung
derselben ermöglicht ist ; wen » dieselben ferner nach vorschriftsmäßig vor¬
genommener Todtenbeschan in ein mit fünfpercentiger Carbolsänrelösung ge¬
tränktes Tuch eingeschlagen und in einen Sarg gelegt werden , welcher luft¬
dicht (durch Vcrlöthung oder Verkittung ) zu verschließen ist ; im anderen Falle
sind die an den vorbezeichneten Infektionskrankheiten Verstorbenen in die
Friedhof -Leichenkammer zu überführen.

Nur ausnahmsweise kann über Anweisung des behandelnden Arztes
unter sehr ungünstigen Wohnungsverhältnissen eine Leiche in die Bezirks-
Leichenkammer beigesetzt werden , dies jedoch nur , wenn der Tod nicht infolge
unmittelbar oder nach einer Infektionskrankheit eiugetreten ist,

8 lO.
Nach vorschriftsmäßig durchgeführter Beschau bat der Todtenbeschaner

in allen Fällen , in welchen er die Beerdigung der beschauten Leiche zu ge¬
statten findet , den Todtenbeschanbefund in zwei Exemplaren nach den Formn-
larien 8 und 8 , anszufertigen , darin die vorgezeichneten Nnbiken , ins¬
besondere bezüglich der Todesursache unter möglichst genauer Bezeichnung der
Krankheit oder der Beschädigung , welche den Tod herbeigeführt hat , und des
Zeitpunktes der Beerdigung genau und deutlich ansznfnllcn und ein Exemplar
(Formular 8 ) der Partei zu übergeben , das andere (Formular 8, ) sammt
dem bezüglichen ärztlichen Behandlnugsschein im Wege des Todtenbeschreibauites
an das statistische Departement des Wiener Magistrates einznschicken.

Dem Todtenbeschaner ist bei strenger Verantwortung untersagt , den
Todtenbeschanbefund anszufertigen , ohne vorher Persönlich die instructions-
mäßige Beschau des Todten vorgenommen zu haben.

Bei dieser ist der ganze Körper einer genauen Besichtigung und Unter¬
suchung zu unterziehen und zu diesem Zwecke in dccenter Weiser zu entblößen
oder entblößen zu lassen.

8 11.
In dem Behandlungsscheine ist die Sterbestunde unter Anführung des

Namens des Anmeldenden vorzumerken , Unrichtige Angaben der Sterbestunde
werden nach dem Strafgesetze geahndet.

8 12-
An den außerhalb von Heil - und Hnmanitätsanstalten verstorbenen

Personen dürfen über Wunsch der Angehörigen oder der Verstorbenen Opera¬
tionen nur unter Einhaltung der Bestimmungen des Erlasses des k. k. Mini¬
steriums des Innern vom 14 , Februar 1887 , Z . 13630 ex 1886 , vorgenommen
werden und ist daher die Absicht einer derartigen Maßnahme bei dem mit
der Todtenbeschan betrauten Amtsärzte anzumelden.

Auch das Photographieren von Leichen darf nur unter Zustimmung des
mit der Beschau betrauten Arztes (nach Maßgabe der Verordnung des k. k.
Ministeriums des Innern vom 14 . März 1891 , N, -G .-Bl Nr . 34 ) vor¬
genommen werden.

8 13.
Durch den Arzt , welcher den Verstorbenen in seiner letzten Krankheit

behandelt hat , darf die amtliche Todtenbeschan , desgleichen durch den mit der
Beschau betrauten Arzt eine Operation an der Leiche — den Kaiserschnitt an
hochschwangeren Personen ausgenommen — nicht vorgenommen werden.

8 14-
Keine Leiche oder abortierte Frucht darf beerdigt werden , bevor dieselbe

der vorschriftsmäßigen Beschau unterzogen und der vorgeschriebene Todten¬
beschanbefund ausgefertigt worden ist.

In jenen Fällen , iu welchen die Beerdigung auf einem anderen Fried¬
hofe , als ans einem zum Sterbeorte gehörigen vorgenommeu werden soll,
muss ungesäumt die Bewilligung des Wiener Magistrates nachgesncht werden
und darf vor dem Eintreffen der Bewilligung der Transport der Leiche nicht
stattsinden . (Ministerial -Verordnung vom 3 . Mai 1874 , R -G .- Bl . Nr . 56 .)

Bei LeichenUbersührungen soll dem Leichenpasse jedesmal eine Abschrift
des Todtenbeschaubefundes angeschlossen werden.

Ebenso darf auch keinerlei Ausgrabung von Leichen oder Leichenresten
vor dem Anlangen der diesbezüglichen Bewilligung des Wiener Magistrates
vorgenommen werden , ausgenommen jene Fälle , wo die Wiederbelegung eines
Grabes nach der von der politischen Behörde genehmigten Friedhofsordnnng
bei abgelausenem Turnus gestattet ist.

8 15.
Der mit der Todtenbeschan betraute Arzt bat ein genaues Protokoll über

die von ihm vorgenommenen Beschauen nach dem beigefügteu Formulare 6
zu führen . Die näheren Bestimmungen über dessen Obliegenheiten sind in
einer für die Todtenbeschauer bestimmten Instruction enthalten.

8 16.
Übertretungen der . Bestimmungen dieser Verordnung werden , insofern

sie nicht unter die Bestimmungen des allgemeinen Strafgesetzes oder des Ge-
meindcgesetzes , beziehungsweise der Disciplinarvorschriften fallen , nach der
Ministerial -Verordnung vom 30 . September 1857 , R, -G, -Bl . Nr . 198,
behandelt.

*

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume
Österreich unter der Enns vom 23 . Juli 1900 , Z , 65562 , be¬
treffend die vom Wiener Magistrate erlassene Instruction für die
mit der Todtenbeschan in Wien betrauten städtischen Amtsärzte
(L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 39 ) :

Nachstehend wird die vom Wiener Magistrate in Gemäßheit des Z 15
der im Laudesgesetz - und Verordnnngsblatte Nr . 31 ex 1900 verlantbarten
Todtenbeschan -Ordnung für Wien erlassene Instruction für die mit der Todten-
beschau in Wien betrauten städtischen Amtsärzte zur allgemeinen Kenntnis
gebracht.

Kielmansegg m . p.
Instruction

für die mit der Todtenbeschau in Wien betrauten städtischen
Amtsärzte.

Der mit der Todtenbeschan betraute Arzt hat , wenn er von einem
Todesfälle oder einer Fehlgeburt in seinem Rayon amtlich verständigt oder
in dringenden Fällen anderweitig hievon in Kenntnis gesetzt wird , sich an Ort
und Stelle , wo di» Leiche liegt , zu begeben , um die Beschau vorznuehmen , und
es ist ihm strengstens untersagt , den Leichenbeschaubefund anszufertigen , bevor
er sich durch die instrnctionsmäßig vorgenommene Beschau der Leiche von dem
zweifellos erfolgten Tode des betreffenden Individuums die Überzeugung ver¬
schafft hat . . . , .

Nur ausnahmsweise darf in besonderen Fällen , wenn zum Beispiel die
Leiche aus Sanitätsrücksichten sogleich in die Leichenkammer übertragen werden
musste , die Beschau daselbst vorgenommen werden , jedoch muss dies jedesmal
auf dem Beschaubefunde angemerkt und begründet werden.

Ohne Ausnahme ist es «erboten , eine Leiche bloß im Sarge nach ab¬
genommenem Deckel oberflächlich zu besichtigen.

Der mit der Todtenbeschan betraute städtische Arzt hat , falls di - in
seinem Beschaurayon vorkommenden Todesfälle bei dem magistratischen Be¬
zirksamts (Gemeindekanzlei ) auzumelden sind , täglich um 9 Uhr vormittags
und um 3 Uhr nachmittags das amtliche Verzeichnis der zu beschauenden
Leichen entgegenzunehmen.

Ist jedoch in dem betreffenden Rayon die Todesfallanmeldnng in der
Wohnung des mit der Todtenbeschau betrauten Arztes gestattet , Hai derselbe
die Anmeldungen in seiner Wohnung entgegenzunehmen.

In beiden Fällen ist die Todtenbeschau ehestens vorznuehmen , im letzteren
Falle ein separates Verzeichnis über die täglich angemeldeten und allsgeführten
Beschauen anznlegen und am folgenden Tage dem magistratischen Bezirksamte
einznsenden.

2*
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8 2-
Ist der mir der Todtenbeschau betraute Arzt verhindert , die Beschau

vorzuuehmen , sa hat er hievou sofort die Anzeige au das magistratische Be¬
zirksamt und an das Stadtphysikat zu erstatten , damit eine entsprechende
Substitution veranlasst werden kann.

Ist die Verhinderung eine vorübergehende , hat die Substitution nach
dem bezüglichen Normale zu erfolgen , und ist sohin auch jedesmal der be¬
treffende Amtsarzt im kurzen Wege ehestens zu verständigen . Diese Substitu¬
tion ist in den monatlichen Berichten anzuführen.

8 3.
Bei der Leiche angekommen , hat der mit der Todtenbeschau betraute

Arzt , im Falle eine ärztliche Behandlung der letzten Krankheit des Verstorbenen
stattgefnnden hat , den ärztlichen Behandlungsschein , beziehungsweise die Ge¬
burtsanzeige der Hebamme abzuverlangen , im Falle jedoch keine ärztliche Be¬
handlung der letzten Krankheit stattgefnnden hat , bei den Angehörigen oder
denjenigen , welche in der letzten Zeit um den Kranken waren , sich um die
näheren Umstände der Krankheit der zu Beschauenden und die dem Tode
vorausgegangenen Krankheitserscheinungen , sowie um den Tag und die Stunde
des erfolgten Ablebens , beziehungsweise bei Todtgebnrten nach den Umständen,
unter welchen die Geburt stattgefunden hat , zu erknudigen , hiebei aber zugleich
ein scharfes Angenmerk auf alle verdächtigen Gegenstände , Merkmale und
Äußerungen zu haben , wodurch er auf die Spur einer strafbaren Handlung
kommen kann , wozu er durch die Beschau der Leiche allein vielleicht nicht die
nethigen Anhaltspunkte erhalten dürfte , indem er zum Beispiel aus entdeckten
Blutflecken auf eine mögliche Gewaltthat , aus den Spuren eines heftigen
Erbrechens auf eine mögliche Vergiftung , aus zufällig entdeckten Medicamenten-
rcsten ans eine stattgehabte Cnrpfnscherei oder Frnchtabtreibung schließen kann,
insbesondere wenn der Beschaute ohne ärztliche Pflege gestorben ist.

8 4.
Hierauf hat der mit der Todtenbeschau betraute Arzt die zu beschauende

Leiche, welche vor besten Ankunft weder angekleidet , noch aufgebahrt werden
darf , zu untersuchen , einen Körpertheil nach dem andere » entblößen zu lassen
oder mit Wahrung der Anstandsrücksichten selbst zu entblößen und sich vor
allem zu überzeugen , ob der Beschaute wirklich todt ist.

Zeichen des erfolgten Todes:
1 Gleich nach dem Tode eintretende Erscheinungen:

a) allgemeine Erschlaffung;
b ) Anfhören der willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen , insbesondere

der Athembewegungen , des Herzschlages und des Pulses;
o) Anfhören der Herztöne;
ä ) Unempfindlichkeit der Haut gegen Reize , des Augapfels gegen Be¬

rührung;
s ) Ausbleiben der Pnpillenvcränderung bei Lichteinwirkung.

L . In den ersten Stunden nach dem Tode:
a) Marmorkälte;
b ) Bildung der Todtenflecke an den abhängigen Körperfüllen;
o) Abplattung und Bläste der Theile , mit welchen der Körper anfliegt;
ä ) Todtenstarre.

3 . Fänlniserscheinungen:
a) Weichwerdcn der Augäpfel und Trübung der Hornhaut;
b ) Leichengernch;
o) Auftreten grünlicher oder missfärbiger , sich verbreitender Flecke, zunächst

am Bauche , dann aber auch an anderen Stellen;
ck) Auftreibung der Körpertheile durch Fänlnisgase;
e) Lockerung der Oberhaut und Abhebung derselben unter Bildung von

mit missfärbiger Flüssigkeit gefüllten Blasen;
k) Ausfließen stinkender , missfärbiger Flüssigkeit aus Mund und Nase.

Mit Sicherheit ist der eingetretene Tod nur aus dem Vorhandensein
der Todtenflecke und Fäulniserscheinnngen zu constatiercn ; in zweifelhaften
Fällen , besonders in der ersten Zeit nach dem Tode , ist sich nicht auf ein
einzelnes Symptom zu verlassen , sondern nur auf das Znsammentreten
mehrerer.

Da es Fälle gibt , in denen das Leben anscheinend erloschen ist, gewisse
Lebenserscheinungen aber in unscheinbarer Weise fortbestehen und eine Wieder¬
belebung noch möglich ist, so ist an die Möglichkeit eines bloßen Scheintodes
zu denken:

1 . In allen Fällen , wo noch , wenn auch nur minimale Lebens-
crscheinungen zu bemerken sind.

2 . Wenn der Tod ganz kurz vor der Beschau , insbesondere unerwartet
oder Plötzlich eingetretcn ist.

Besondere Beachtung verdienen Erhenkte , Erwürgte , Ertrunkene , Er¬
stickte überhaupt , Erfrorene , vom Blitze oder starken elektrischen Strömen ge¬
troffene , todtgeborene aber noch frische Kinder , sowie Personen , welche nach
heftigen Gemüthsbewegnngen , Ohnmächten , epileptischen oder hysterischen
Krämpfen oder nach Blutverlusten Plötzlich gestorben sind.

3 . Wenn trotzdem , dass schon einige Zeit seit dem vermntheten Eintritte
des Todes verflossen ist, die vorerwähnten Kennzeichen des Todes nicht ein¬
getreten sind.

Bei Verdacht auf Scheintod sind unverzüglich Wiederbelebungsversuche
anzustellen , und zwar:

1. Rasche Entfernung vorhandener Nespirationshindernisse , znm Beispiel
fremder Körper oder Flüssigkeiten ans Mund und Nase , der Strangulations-
Werkzeuge oder beengender Kleidungsstücke.

2 . Sofortige Einleitung der künstlichen Athmung.

3 . Anwendung von Hautreizen , besonders Reibung der Arme , der Beine
und der Brust , kalte Bespritzungen , alles ohne Anwendung roher Gewalt , und
Auftropfen von Siegellack auf die Brust.

4 . Reizung der Schleimhaut des Rachens durch mechanische (Feder oder
Finger ) oder durch stark riechende Mittel , zum Beispiel Salmiakgeist
starkem Essig , die mit Unterbrechungen zur Nase oder znm Munde zu
halten sind.

5 . Erwärmung des Körpers.
Bei verstorbenen hochschwangeren , weiblichen Personen ist, falls Zeichen

des Lebens der Frucht vorhanden sind , der Kaiserschnitt nach den Regeln der
Kunst vorznnehmen.

8 5.
Hat der mit der Todtenbeschau betraute Arzt die Gewissheit von dem

wirklich erfolgten Tode gewonnen , so hat er die Todesursache zu bestimmen,
wozu ihm die Ergebnisse der Leichenuntersnchnng , die Angaben des ärztlichen
Bchandlnngsscheines oder die erforschten Krankheitserscheinungen und Umstände
vor Eintritt des Todes als Behelfe dienen ; zugleich hat er sich auch die
Überzeugung zu verschaffen , ob der Tod ein natürlicher oder ob derselbe nicht
etwa durch verbrecherische oder sonstige Handlungen oder Unterlassungen , welche
die Sicherheit des Lebens zu gefährden geeignet sind , herbeigeführt wurde oder
ob das beschaute Individuum lediglich nur durch Zufall , durch eigene Un¬
achtsamkeit oder durch Selbstmord das Leben verloren hat.

8 6.
Konnte der mit der Todtenbeschau betraute Arzt aus der Todtenbeschau

keinerlei Anhaltspunkte zur Bestimmung der Todesursache erlangen und konnten
auch die gepflogenen Erhebungen hierüber keine Aufklärungen gewähren , so
hat derselbe unverzüglich die schriftliche Anzeige von allen Wahrnehmungen
und Erhebungen an die Polizeibehörde zu leiten und dann entweder die
sanitätspolizeiliche Obdnction anzuordnen oder die gerichtliche zu beantragen
und ans diesem Wege auch den Transport der Leiche nach dem vorläufigen
Bestimmungsorte zu veranlassen.

Hiebei sind jedesmal unter Benützung eines Formularcs des Beschau¬
befundes die Rubriken desselben genan auszufüllen und die weiteren Er¬
hebungen auf der Rückseite oder auf einer separaten Beilage anznführen.

In beiden Fällen wird er sich von der rechtzeitigen Überführung der
Leiche in die Leichenkammer des k. k. Allgemeinen Krankenhauses die Über¬
zeugung verschaffen , um jeder Verzögerung in der Vornahme der behördlichen
Obdnction zu begegnen.

Bezüglich der Anordnung der stanitäispolizeilichen Obdnction haben die
mit der Todtenbeschau betrauten Ärzte im Sinne des Ministerial -Erlasses
vom 17 . October 1868 , Z . 20476 , und des Erlasses der k. k. n .-ö. Statt¬
haltern vom 21 . November 1892 , Z . 72811 , vorzngehen , welchen Erlässen
zufolge als Regel hingestellt wird , dass diese Obductionen nur dann zu voll¬
ziehen sind , wenn entweder sanitätspolizeiliche oder anders öffentliche Rück¬
sichten oder eine bestimmte Verordnung eine Obdnction erfordern ; dass sie
dagegen zu unterbleiben haben , wenn nach den gepflogenen Erhebungen oder
nach den sonst bekanntgewordenen Umständen eine wesentliche Aufklärung
durch die Leichenobduction nicht erwartet werden kann oder diese überhaupt
nicht mehr nothwendig ist.

Die sanitätspolizeiliche Obdnction hat auch stattzufinden in allen Fällen,
wo der Beschaute zwar eines natürlichen Todes , aber unter der Behandlung
einer zur ärztlichen Praxis nicht gemeldeten und nicht berechtigten Person
gestorben ist, sie hat dagegen zu entfallen , wenn es sich um die Ansprüche der
Witwen und Waisen nach einem Wiener Gemeinde - oder Staatsbediensteten,
welcher durch Selbstmord geendet hat , handelt . (Gesetz vom 14 . Mai 1896,
N .-G .-Bl . Nr . 74 ; Z 17 , Punkt 1 der Penstoirsvorschrift .) Für die Einleitung
einer gerichtlichen Obdnction sind die Ministerial -Verordnungen vorn 28 . Jänner
1855 , R -G .- Bl . Nr . 26 , und vom 8 . April 1857 , N .-G .-Bl . Nr . 73 , maß¬
gebend.

8 7-
Der mit der Todtenbeschau betraute Arzt hat bei der ihm zu erstattenden

Anmeldung von Privat -Obductionen , des Herzstiches oder anderer Operationen
an Leichen, der Conservierung bei Ansuchen um Bewilligung znm Photo¬
graphieren von Leichen die Beobachtung der bezüglichen Vorschriften eventuell
Persönlich zu überwachen.

8 8-
Der mit der Todtenbeschau betraute Arzt hat zu bestimmen , ob die

Leiche im Sterbehanse belassen oder im Sinne diesfalls bestehender Vor-
schristen , dann aus Rücksichten für die Umgebung in eine Leichenkammer zu
übertragen ist. Nur ausnahmsweise kann eine solche Übertragung ans Weisung
des behandelnden Arztes erfolgen , ist jedoch sofort vom Leichenwächter dem
Amtsärzte zu melden.

Wird die Beisetzung in eine Leichenkammer verfügt , so ist ein dies¬
bezügliches Blankett genau auszufüllen und die Partei zu verständigen , dass
der Coupon den Leichenträgern behufs Befestigung am Sarge zu übergeben ist.

Wurde festgestellt , dass der Tod infolge einer übertragbaren Krankheit
eingetreten sei, so ist in allen Fällen , in welchen die Wohunngsverhältnisse die
Belastung der Leiche im Sterbehanse nicht gestatten , die baldige Abtrans-
portiernng der Leiche in die Friedhofsleichenkammer zu veranlassen . In diesem
Falle hat der mit der Todtenbeschau betraute Arzt die schriftliche Anweisung
hiezu ansznstellen , beziehungsweise diesen Umstand bei Ausfertigung des
Todtenbeschaubefnndes in der Rubrik „ Anmerkung " unter Angabe des Fried¬
hofes , wo die Leiche beiznsetzen ist, cinzutragen , sohin die Rubriken des biefür
bestimmten Blankettes sammt Abschnitt , enthaltend die Anweisung zur Über¬
führung der Leiche in den betreffenden Friedhof , genau und vollständig aus-
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znfüllen , beide mit seiner Unterschrift zu versehen und den Angehörigen oder
sonstigen Hausgenossen des Verstorbenen rttcksichtlich desjenigen , was mit dem
von der obigen Anweisung abgetrennten Abschnitt zu geschehen hat , die er¬
forderliche Belehrung zu ertheilen.

Der mit der Todtenbeschau betraute Arzt hat die Ausführung seiner
Anordnungen zu überwachen und sich von dem rechtzeitigen Vollzüge der vom
ihm ungeordneten Abtransportierung der Leiche eines an einer ansteckenden
Krankhect verstorbenen Individuums , im Sinne der Magistrats -Verordnung vom
l9 . April 1878 , Z . 93758 , persönlich die Überzeugung zu verschaffen.

In den Beschanrayons der Bezirke I bis X ist auch das Todtenbcschreib-
amt von der erfolgten Anweisung der Überführung einer Jnfectionsleiche auf
de» Ccntral -Friedhof im kürzesten Wege in Kenntnis zu setzen.

8 9.
Bon den gepflogenen Erhebungen und Untersuchungen hängt sonach die

Ausstellung des Befundscheines ab , ohne welchen keine Beerdigung statt¬
finden darf.

Hat sich der Tod unzweifelhaft heransgestellt , ist die Todesursache hin¬
länglich bekannt und ist durchaus kein Verdacht da , dass eine strafbare Hand¬
lung oder Unterlassung auf dieselbe Einfluss genommen habe , so ist der
Todtenbeschanbefnnd (Formulare 8 ) der Partei wegen Veranlassung der
Beerdigung zu übergeben und ein Duplicat desselben Formnlares 8 nach
Eintragung seiner Daten in das Todtenbeschan -Protokolle 0 dem statistischen
Departement des Wiener Magistrates zu übermitteln.

Sind die verlangten Documente dem mit der Todtenbeschau betrauten
städtischen Amtsärzte nicht vorgelegt worden , hat er dieses im Beschaubefunde
anzumcrken und die betheiligte Partei anzuweisen , dieselben unmittelbar dem
Todtenbeschreibamte ehemöglichst zu überbringen.

Stand der Beschaute im Militärverbaude , so sind die bezüglichen Daten
nach Einsichtnahme in die betreffenden Ausweise im Beschaubefunde auznnrerken.

Armutszeugnisse , welche zur Erlangung der Enthebung der für die
Leichenbestattung zu entrichtenden städtischen Gebüren dienen sollen , sind außer
von dem Armenrathe auch von dem mit der Todtenbeschau betrauten städti¬
schen Amtsärzte dem Inhalte nach zu bestätigen.

Falls die Beschau eine commissionelle (sanitätspolizeiliche oder gericht¬
liche) war , ist der Todtenbeschanbefnnd von den Commissionsmitgliedern ans-
znfertigen.

Ist der mit der Todtenbeschau betraute Arzt von dein wirklich erfolgten
Tode nicht Vollkoni nie» überzeugt , so hat er eine zweite Beschatt binnen 24 Stunde»
vorznnehmen.

8 10.
Die Beerdigung hat spätestens 48 Stunden nach dem Tode zu erfolgen,

wenn nicht Sanitätsrücksichten deren frühere Vornahme , und zwar schon
24 Stunden nach dem Tode erfordern , oder ans Rücksichten der Strafrechts¬
pflege eine Hinansschiebnng nothwendig wird . Der mit der Todtenbeschau
betraute Arzt hat im Todteubeschanbefnnde die Zeit der Beerdigung anzngeben,
und falls wegen Ansteckungsgefahr besondere Vorsichten bei dem Leichenbegäng¬
nisse nothwendig sind , dieselben anznführen.

Für eine ans Privatlücksichlen verlangte Hinansschiebnng der Beerdigung
über die gesetzliche Frist ist die Bewilligung des Wiener Magistrates ein-
znholen , welcher die nothwendige » sanitären Maßnahmen anordnet.

Haben die Umstände des Todesfalles die Anzeige an die gerichtliche
Behörde veranlasst , so ist die Bewilligung zur Beerdigung von dieser Behörde
zu ertheilen ; wurde eine sanitätpolizeiliche Obdnction veranlasst , von der hiesür
bestellten Commission.

Die Beerdigung hat in dem zum Sterbeorte und bei aufgefundenen
Leichen in dem zum Ansfmdnngsorte gehörigen Friedhöfe zu erfolgen.

Zur Überführung in eine andere Gemeinde ist die Bewilligung deS
Wiener Magistrates nothwendig.

8 1>-
Der mit der Todtenbeschau betraute Arzt hat sich in jedem vorkommenden

Beschanfalle zugleich auch mit den weiteren Zwecken der Leichenbeschau, welche
auf die Ausstellung des Tvdteubeschaubefnndes keinen Bezug mehr haben,
zu befassen ; nämlich mit der Entdeckung ansteckender Krankheiten , wenn selbe
auch nicht epidemisch herrschen.

Zn diesem Zwecke hat er sich im Sterbchause , oder wo er sonst Gelegenheit
findet , zu erkundigen , ob vielleicht in jener Gegend mehrere Personen an der
nämltchen Krankheit daniederliegen , an welcher der Beschaute gestorben ist,
und sich auf solche Art die Kenntnis zu verschaffen , ob diese Krankheit epidemisch
herrsche , in welchem Falle er , sowie bei der Wahrnehmung sanitärer Übelstände,
ungesäumt die Anzeige an den städtischen Bezirksarzt zu erstatten , die noth-
wendigen Erhebungen bezüglich der Provenienz der Infektionskrankheit zu
pflegen und vorläufig die entsprechenden prophylaktischen Maßregeln zur Ver¬
hütung der Weiterverbreitung der Krankheit , sohin im Bedarfsfälle auch Des-
infectionsmaßnahmen zu veranlassen hat.

8 12-
Wird der mit der Todtenbeschau betraute Arzt von einem während des

Transportes in eine Krankenanstalt erfolgten , in das Spital überbrachlcn Todes¬
fälle in Kenntnis gesetzt, hat derselbe im Sinne dieser Instruction vorzugehen,
und im Falle die Einleitung oder Anordnung einer behördlichen Obdnction
nicht nothwendig ist, eventuell auch die Überführung der Leiche in die Bezirks¬
oder Friedhof -Leichenkammer zu veranlassen.

8 is.
Der mit der Todtenbeschau betraute Arzt hat sich bei der Vornahme der

Amtshandlung , sowie im Verkehre mit dem Publicum überhaupt mit Anstand,

Würde , Menschenfreundlichkeit und Schonung des Gefühles der Betheiligten
zu benehmen.

8 14.
Die mit der Todtenbeschau betrauten Amtsärzte haben längstens bis

znm 4 . des nächsten Monates Ausweise über die von ihnen vorgenowmenen
Leichenschauen im Wege der städtischen Bezirksärzte dem Sladtphysikate vor¬
zulegen und hiebei die im eigenen Beschanrayon und snppliernngsweise vor¬
genommenen Beschauen zu sondern.

22 .
(Zulassung der Verwendung von Klinkerziegeln der
Wienerberger Ziegelfabriks - nnd Bau Gesellschaft

zu Pfeilermanerungen .)
In Erledigung des Ansuchens der Wienerberger Ziegelfabriks - und Ban¬

gesellschaft wurde zufolge Magistrats -Beschlusses vom 13 . September 1900,
Z . 7821/IX , die Verwendung von Klinkcrziegeln der genannten Firma zu
Pfeilermanernngen in Wien unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1. Es dürfen nur vollständig bis zur Sinterung dnrchgebrannte Klinker
erster Qualität mit regelmäßigen Formen nnd den im 8 36 der Banordniing für
Wien festgesetzten Maßen verwendet werden.

2 . Jeder Klinkerstein hat das am Musterstein angebrachte Fakrikszeichen
zu tragen.

3 . Die Abänderung nnd Ergänzung beziehungsweise Zurücknahme dieser
Bewilligung nach dem Ergebnisse der praktischen Erfahrungen bleibt Vorbehalte » .

Der beigebrachte Mnsterziegel wurde dem Stadtbanamte zur Aufbewahrung
übergeben.

(Verbot der Durchfahrt durch die Knhfuhgasse .)
Kiliidiiiachmig des Wiener Magistrates vom 13. September

1900, M .-Z. 10I05/XIV:
Auf Grund des Z 100 des Gcmeindestatntes für Wien vom 24 . März

1900 , L.-G - nnd V .- Bl . Nr . 17 , wird die Durchfahrt durch die Kühfnßgaffc
im I . Bezirke verboten.

Übertretungen dieses Verbotes werden mit Geldstrafen bis znm Betrage
von 400 L oder mit Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

24
(Einschaltung der Mnhlenthal 'schen Gasdruck Regu¬

latoren ( Gasspar Apparates „Haarscharf ". )
Über den seitens der Gesellschaft für Gasspar -Apparate , Mühlenthal

L Comp ., I ., Friedrichstraße 6, wider die hieroriige Entscheidung vom
9 . August 1900 , Z . 202767 ox 1899 , womit das Verbot der Einschaltung der
Gasdruck -Regulatoren (Gasspar -Apparate ) „ Haarscharf " in die Hansleitnngen
Wiens ausgesprochen wurde , eingebrachten Recnrs hat sich der Magistrat zu¬
folge Gremial -Beschlnffes vom 13 . September 1900 (M .-Z . I00484/XIV ) , in
Anwendung der Verordnung dcs Ministers des Innern vom 30 . August 1868,
N .-G .-Bl . Nr . 124 , bestimmt gefunden , die recurrierte Entscheidung znrück-
znnehmen nnd nachstehende Vorschrift für die Einschaltung von MUHlen-
thal ' schen Gasspar -Apparate » zu erlassen:

Vorschrift
über die Einschaltung der Gasdruck - Regulatoren (Gasspar-
Apparate ) „ Haarscharf " der Gesellschaft für Gasspar - Apparate,

Mühlenthal  L Comp ., in die Hansleitnngen Wiens.
Nach Z 1 des mit der Verordnung der Minister des Handels und des

Innern vom 9 . Mai 1875 , N .-G .-Bl . Nr . 76 , erlassenen Regulativs für die
Ausführung von Gasrohrleitnngen nnd Beleuchtungsanlagen obliegt der Ge¬
werbebehörde I . Instanz die Aufsicht über die Anlagen von Gasrohrleitungen
und sonstigen Einrichtungen , deren Zweck im Verbrauche von Leuchtgas
besteht.

Die Einbaunng von Gasdruck -Regulatoren bedingt eine Veränderung
in der Gasrohrleitung ; es obliegt daher dem Wiener Magistrate als Gewerbe¬
behörde I . Instanz , für die k. k. Reichshaupt - nnd Residenzstadt Wien die
Aufsicht über die Einbaunng solcher Apparate im Gemeindegebiete von Wien.
Der Magistrat findet sich ans Grund des 8 I des Gasregulativs bestimmt,
die Einbaunng der Gasdruck -Regulatoren (Gasspar -Apparate ) „ Haarscharf"
der Gesellschaft für Gasspar -Apparate Mühle nth al L Comp.  in die Haus-
leitnngen hinter dem Gasmesser unter nachstehenden grundsätzlichen Bedingungen,
vorbehaltlich der in einzelnen Fällen zn erlassenden specicllen Anordnungen,
für zulässig zu erklären:

1 . Es dürfen nur vollkommen solide nnd gasdicht verlöthete (nicht ver¬
kittete) Apparate nach den geprüften und beim Stadtbauamte hinterlegten
Mustern in Verwendung kommen.

2 . Die Einbaunng solcher Apparate darf nur durch concessionierte Gas¬
installateure erfolgen.

3 . Vor Einbaunng des Apparates ist an das Stadtbanamt die Anzeige
zn erstatten (ß 2 , Absatz 2 des Gasregnlativs ) .

4 . Vor Einschaltung des Apparates ist die Leitung durch die Organe
der das Gas liefernden Unternehmung von dem Gasmesser zn trennen und
letzterer abznsperren.

5 . Die Einschaltung muss in einer Entfernung von mindestens 0 50 na
von der Verbindungsstelle des Gasmessers mit der inneren Leitung erfolgen.
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6 . Nach Einschaltung des Apparates in die innere Leitung ist diese
sammt dem eingeschalteten Apparate einer neuerlichen Prüfung ans Dichtheit
zu unterziehen , und darf die Verbindung mit dem Gasmesser erst dann her¬
gestellt werden , wenn die behördliche Prüfung die vollständige Dichtheit der
ganzen Leitung ergeben hat.

7 . Die Wiederherstellung der Verbindung der Leitung mit dem Gasmesser
hat durch die Organe der das Gas liefernden Unternehmung zu geschehen.

8 . Die eingebauten Apparate sind , ähnlich wie die Gasmesser , gegen
Beschädigung zu sichern.

9 . Die mit der Einbanung der Apparate verbundenen Kosten fallen der
Partei zur Last.

10 . Durch die Bewilligung zur Einbanung solcher Apparate wird dis
diese Apparate liefernde Unternehmung , beziehungsweise der dieselben ein¬
banende Installateur von der Verantwortung für ' die Folgen einer durch die
Einschaltung dieser Apparate eintretenden Druckve , Minderung nicht enthoben.

25 .
(Öffentliche Sammlungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalter « hat laut Erlasses vom 21 . Juli 1900,
Z . 59742 , die dem Kirchcnba »vereine in Stöckern  mit dem Erlasse vom
27 . Juni 1899 , Z . 52883 , ans die Dauer eines Jahres erlheilte Sammlnngs-
bewillignng gegen Einhaltung der in diesem Erlasse enthaltenen Bedingung
bis zum 30 . Juni 1901 verlängert . (M .-Z . 9I264/ÜI .)

Die k. k. n .- ö. Statthalter « hat mit Erlass vom 18 . Juli 1900,
Z . 65033 , der Congregation von der schmerzhaften Mutter Jesu
in Wien  die Bewilligung crtheilt , im Laufe des Jahres 1900 im Erzherzog-
thnme Österreich unter der Enns eine Sammlung milder Spenden für die
von ihr in Wien unterhaltene Kinderbewahranstalt , Arbeits - nnd Krank « ,Pflege¬
anstalt bei bekannten Wohlthätern , jedoch mit Ausschluss der Sammlung von
Haus zu Hans , sowie bei öffentlichen Behörden nnd Ämtern , veranstalten zu
dürfen , (M .-Z . 89507/III .)

Über die mit dem Erlass - des k. k. Ministeriums des Innern vom
23 . Juli 1900 , Z . 19375 , erlheilte Ermächtigung hat die k. k. n .-ö. Statt¬
halter « mit Erlass vom 6 . August 1800 , Z . 68415 , die dem österreichischen
Völkervereine in Wien,  auf Grund des Statthalterei -Erlasses vom 22 . April
1899 , aä Z . 27173 , ertheilte Bewilligung zur Veranstaltung einer öffentlichen
Sammlung durch Verkauf sogenannter GriindnnqSkarten ans ' « » weiteres Jahr,
d. i . bis I . Mai 1901 erstreckt. (M .-Z . 95038/III .)

Die k. k. k. n .- ö. Statthalter « hat mit Erlass vom 21 . August 1900,
Z . 75781 , der Leitung des Ersten Gersthofen Kindergartenvereines
.Marie » heim in Wien'  die Bewilligung crtheilt . zu Vercinszwecken (Er¬
kaltung des Kindergartens ) im Erzherzogt 'hnme Österreich unter der Enns
einschließlich von Wien für die Dauer eines Jahres vom Tage dieser Be¬
willigung eine Sammlung milder Spenden zu veranstalten . (M .-Z . 97914/111 .)

Die k. k. n.-ö. Statthalter « erneuerte mit Erlass vom 25 ' August 1900,
Z . 72013 , die dem israelitischen Bethansuerein „ Mirpan " in
Liesing  mit dem Erlasse ^ vom 18 . Mai 1900 , Z . 43484 , erlheilte Bewilligung
zur Veranstaltung einer Sammlung freiwilliger Beiträge bei den israelitischen
Glaubensgenossen in Niedcrösterreich zum Zwecke der Errichtung eines Gottes¬
hauses Liesing ans die Zeit bis 31 . August 1901 . (M .-Z . 99284,111 .)

2 «.
Gemeindebezirk , Brigittenau .)

4 . Beschreibung der Grenze des II . und des XX . Wiener Gcincindcbczirkcs
nach dem Wiener Gemeindestatittc vom 24 . März 1906 , L.-G .-Bl . Nr 17

und dem Stadtraths -Bcschlnsse vom 20 . Juli 1900 , Z . 7964.
Der Wortlaut der Grenzbeschreibnng im Z 2 des Gesetzes vom 24 . März

1900 , L.- G .-Bl . Nr . 17 , besagt:
a) bezüglich der L e o p o l 'd st a d t : ein Theil des bisherigen II . Bezirkes,

begrenzt gegen Norden vom Malhildenplatz , der Wasnergasse , Rauscher - ,
Tabor - nnd Jnnstraße , gegen Nordosten nnd Östen von der derzeitigen
Gemeindegcbielsgrenze von Wien , gegen Süden nnd Westen vom linken
Ufer des Donancanales nnd im nördlichen Theile vom rechten Ufer der
regulierten Donau;

b) bezüglich der Brigittenau:  ein Theil des bisherigen II . Bezirkes,
bslp 'knzr gegen Westen durch das linke Ufer des Donancanales , gegen
Osten durch das rechte Ufer des Donaustromes nnd gegen Süden durch
den neuen II . Bezirk , dessen nördliche Begrenzung identisch ist mit der
südlichen des XX . Bezirkes.
AUif Grund dieser im Gesetze gegebenen Fixpunkte wurde die Grenze

des XX . Bezirkes gegen den II . Bezirk in folgender Weise fixiert und
begangen:

Die . Grenzlinie beginnt an der linken Uferkaute des Donancanales in
der Verlängerung der Trottoirkante der rechten Seite der Mathildenqasse,
übersetzt die Brigittenanerläude hinter Or .-Nr . 12 , erreicht in gerader Linie
d,e rechtseitige Trottoirkante der Malhildengafse , geht sodann ans dem Mathilden¬
platz an der Trottoirkante der rechten Seite vor den Häusern Or .-Nr . 1 bis 3
vorbei bis zur Ecke des Trottoirs bis Or .-Nr . 1 ; überspringt hier die Obere
Augartenstraße in gerader Linie zur Ecke der Allgartenmauer nnd geht an
dieser in der Wasnergasse und Rauscherstraße bis zur Ecke der Anqarten-
mauer bei der Ausmündnng der Lampigasse . Von hier geht die Grenze ' gerad-
ltnig zur Tiottoirkante des Nettnngsplatzes in der Verlängerung der Lampi¬
gasse, überspringt hier die Nanschcrstraße in nordöstlicher Richtung znm Eck¬
punkte des Trottoirs vor dem Hause Or .-Nr . 37 Rauscherstraße ; von hier

geht sie in gerader Linie südöstlich zur rechten Straßenkante der Nordwest-
hahnstraße , an der Einzäunung des Nordwestbahnhofes und der an diese
sich anschließenden Trottoi,kante um die Stirnseite des Bahnhofes in der
Taborstraße fort bis an die Ecks der Nordwestbahnstraße , dann in dieser an
der rechten Trottoirkante vor den Baustellen 10 bis 14 und den Häusern
Or -Nr . 2 bis 8 , dann in weiterer Forsetznng an der Trottoirkante vor den
Häusern in der Dresdenerstraße mit geraden Orientierungsnnmmern bis zur
Trottoirecke vor Or .-Nr . 128 Dresdenerstraße an der Jnnstraße ; überspringt
die Dresdenerstraße in senkrechter Richtung zur Trottoirecke beim Hanse Or .-
Nr . 117 (Dresdenerstraße ) und läuft an der Trottoirkante der Häuser mit
gerader Numerierung bis zur Ufcrkante des Donaustromes.

Die weiteren Grenzen des XX . Bezirkes bilden die rechtsseitige Uferkante
des Donaustromes und die linksseitige des Donancanales von den hier be¬
schriebenen Endpunkten stromaufwärts bis zu ihrer Vcreinigniig am soge¬
nannten Nnssdorfer Sporn.

II. Straßen , Gassen und Plätze des XX . Gemcindcbezirkes
Adalbert Stiftergasse , Bänerlegasse , Brigittagasse , Brigittaplatz , Bligitten-

auerlände (von Nr . 14 bis Ende ), Bnrghardtgasse , Burghardtweg , Brücken-
haufen , Dammstcaße , Denisgasse , Dietmayrgasse , Donaueschingenstraße,
Dresdenerstraße (von 1 bis 115 respcctive 2 bis 136 ), Engerthstraße (von
1 bis 109 respective 2 bis 144 ), Forsthausgasse , Freibadgasse , Gerhardusgasse,
Gießmanngasse , Greifensteinstraße , Greiseneckergasse , Handelsquai (von 1 bis 3
respective 2 bis 128 ), Hannovergasse , Heinzelmanngasse , Heistergasse , Hcllwag-
straße , Hirschvogelgasse , Höchstädtplatz , Hofergasse , Jnnstraße (2 und ungerade
Nummern ), Jägerstraße , Kaiserplatz , Kampstraße , Karl Meißlgasse , Karajan¬
gasse, Kirchtaggasse , Kirchtagplatz . Klosternenbnrgerstraße , Klnckygasse , Knnzgasse,
Leipzigerstraße , Leithastraße , Leystraße (von 1 bis 133 respcctive 2 bis 134 ),
Marchfeldstraße , Mathildengasse (ungerade Nummern ) , Malhildenplatz (von
Nr . 4 an ), Meldemannstraße , Mort 'araplatz , Nordbahnstraße (von 2 bis 8 ) ,
Nordwestbahnstraße (von 2 bis 6 respective 37 bis Ende ), Ospelgasse , Othmar-
gasse, Pappenheimgasse , Pasettistraße (von 1 bis 101 respective 2 bis 98 ) ,
Pöchlarnstraße , Rafaelgasse , Ranscherstraße (von 1 bis 37 respective 2 bis 14 ) ,
Rebhanngasse , ^ liomauogasse , Sachsengasse , Sachsenplatz , Salzachstraße,
Schleusenbau , Schwedengasse , Spanngasse , Staudingergasse , Straußgasse,
>streffleiirgasse , Slromstraße , Taborstraße (von Nr . 89 an ) , Traisenstraße,
Trannfelsgasse , Trenstraße , Universumstraße , Unterberggasse , Vorgartenstraße
(von 2 bis 108 ), Waldmüllergasse , Wallensteinstraße , Wallensteinplatz , Wasner¬
gasse, Webergasse , Wchlistraße (von 1 bis 51 respective 2 bis 98 vorläufig ) ,
Wenzelgasse , Wexstraße , Wintergasse , Wolfsangasse . Würtemberggasse , Zrinyi-
!!° sse, Zwischenbrücken (Theile hievon ). (M .-gZ . 68957 nnd 69086/IV .)

II. UlMmünüu'stimmillUM.
ZlÜMflrat:

27 .
(Hinterlegung von Arbeitsbüchern . )

Erlass des Magistrals - Vice - Directors Preyer  vom
22 . August 1900 , M .-D .-Z . 1634:

Bezüglich der Annahme von Arbeitsbüchern gewerblicher Hilfsarbeiter
seitens der magistratischen Bezirksämter werden mit Bezug ans die in der
Bezirksamtsleiter -Conferenz vom 6 . Juli 1900 gepflogenen Erörterung des
Gegenstandes folgende Weisungen erlassen:

Erfolgt die Hinterlegung eines Arbeitsbuches beim magistratischen Be¬
zirksamte von dem Gewerbsinhaber gleichzeitig mit der Erstattung der Anzeige
gegen einen gewerblichen Hilfsarbeiter wegen vorzeitigen Verlassen ? der Arbeit
ohne gesetzlichen Grund (ZI 82 a nnd 101 G .-O .) behufs Durchführung der
Strafamtshandlniig gemäß H 85 G .-O,  so hat das magistratische Bezirksamt
als Gewerbebehörde I . Instanz jedenfalls das Arbeitsbuch in Empfang zu
nehmen.

Liegt hingegen eine ordnungsmäßige Lösung des Arbeits - oder Lehr-
verhältniffes vor , so hat das magistratische Bezirksamt als Gewerbebehörde
I . Instanz nur dann das vom Arbeitgeber bei ihm hinterlegte Arbeits¬
buch anznnchmen , wenn die Aushändigung desselben an den Hilfsarbeiter
aus dem Grunde nicht erfolgen konnte , weil dem Arbeitgeber der Wohnort
des Hilfsarbeiters , beziehungsweise dessen gesetzlichen Vertreters unbekannt ist.

In allen anderen Fällen haben die magistratischen Bezirksämter die
Annahme der Arbeitsbücher abzulehnen nnd , falls gewerbliche Nechlsstreitig-
keiten zwischen gewerblichen Unternehmern nnd Arbeitern auszntragen sind,
die Parteien nach den Bestimmungen der ZI 1 nnd 4 des Gesetzes vom
27 . November 1896 , N .- G .-Bl . Nr . 218 , an das zuständige Gewerbegericht
zu weisen.

28 .
(Ansuchen nm Enthebung von Beamten von einer

Waffenübnng .)
Magistrats -Vice-Director Preyer  hat mit Currende vom

24 . August 1900 , M .-D .-Z . 2041 sx 1900 , Nachstehendes allge¬
ordnet :

Wie mit h. ä . Currende vom 20 . Juli 1900 , M .-D .-Z . 1768 , bekannt¬
gegeben worden war , hat die k. k. n .- ö. Statthalter « über das von einer
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Hauptcassen -Abtheilung unmittelbar an das betreffende k. und k. Ergänzungs-
bezirks -Commaudo gerichtete , mit den besonderen dienstlichen Verhältnissen
begründete Ansuchen » in Enthebung eines Beamten von der diesjährigen
Waffenübuug anher öffnet , dass in Hinkunft derlei Enthebnngsausnchen
gemäß Z 38 , Punkts der Wehrvorschrist II . Theil im Wege der Magistrats-
Direction der k, k. Statthalterei vorzulegen sein werden.

In dieser Angelegenheit wurde von hicramts bei dem Herrn k, k. Statt¬
halter in Wien eine Vorstellung erhoben , in welcher ansgeführt wurde , dass
di- Bestimmungen des § 38 , Punkt 6 der Wehrvorschrist II , Theil , welche sich
ans die Civil -, Staats - oder Landesbehörden beziehen , hinsichtlich der Be¬
diensteten der Gemeinde Wien nicht zntreffen und kein Anlass vorliegt , von
der bisherigen bewährten Praxis abzugehen , nach welcher die Amtshandlung
wegen Enthebung der Gemeindebeamten von der Waffeniibung ans Dienstes¬
rücksichten gemäß § 38 , Punkt 5 , iit . I der Wehrvorschrift II , Theil , dnrchgeführt
wurde , In Stattgebuug dieser Vorstellung hat die k. k, n, - ö. Statthalterei
nunmehr mit dem Erlasse vom II , August 1800 , Z , 71535 , anher eröffnet,
dass ans der Vorlage dieser Gesuche nicht bestanden wird.

Hievon werden Euer Wohlgeboren in Abänderung der h, a , Currende
vom 20 , Juli 1900 , M .-D . -Z , 1768 , mit dem Beifügen zur Kenntnisnahme
»nd Danachachtung verständigt , dass dergleichen Gesuche von dem betreffenden
Anus - beziehungsweise Anstaltsleiter (nicht aber von einer Abtheiluug eines
Neben - oder Hilfsamtcs ) der Magistrats -Direction zur weiteren Amtshandlung
vorzulegen sind.

LS.
(Evidenzhaltnttg der Verhandlungen über die Ein¬

bringung von Verpftegskostenrnckstäuden .)
Magistrats -Vice -Dircctvr Prcyer  hat mit Erlass vom

30 . August 1900 , M .-D .-Z . 2082 Nachstehendes ungeordnet:
tschon mit Erlass vom 21 , März 1892 , Z , 8741 (abgedruckt im magi¬

stratischen Verordnungsblatt Nr . 2 ex 1893 , Seite 5 ) hat die k, k, n, -ö, Statt¬
halterei augeordnet , Emgaben der k. k, Krankenanstalten jedesmal einer schleunigen
Erledigung znzuführen , und wurde gleichzeitig behufs Hintanhaltung des An¬
wachsens der Verpflegskostenrückstände empfohlen , eine Evidenz der bezüglichen
Verhandlungen einznführen.

In einem speciellen Falle hat nun die k k, n, -ö, Statthalterei die Wahr¬
nehmung gemacht , dass seitens eines magistratischen Bezirksamtes die Evidenz-
führnng der Verhandlungen über die Einbringung von Verpflegskostenrück-
ständcn anßeracht gelassen wurde.

Zufolge Statthalterei -Erlasscs vom 24 , August 1900 , Z . 76448 , bringe
ich daher den obeitierteu Erlass der k, k, n, -ö. Statthalterei mit dem Beifüge»
zur genauesten Danachachtung in Eriunernng , dass auch die Correspondenz
mit den genossenschaftlichen Krankencassen über Einbringung rückständiger Ber-
pflegskosten in Evidenz zu führen ist,

3 «.
(Attberanmnttg von Loealangenscheinen , bei welchen
Mitglieder des Stadtrathes zu intervenieren haben . )

Magistrals -Vice -Director Prcyer  hat mit Erlass vom
31 . August 1900 , M .-D .-Z , 2148 , Nachstehendes augeorduct:

Da sich in letzterer Zeit wiederholt ereignete , dass der Beginn oder die
Fortsetznng der Bcrathnngen des Stadtrathes dadurch alterierl wurde , dass
Mitglieder desselben bei Commissionen intervenierten , werden Euer Wohl-
geboren zufolge Präsidial -Erlasses vom 29 , Angnst 1900 , Z , 1000S , an¬
gewiesen , nachdrücklichst dahin zu wirken , dass Localangenscheine oder ander¬
weitige Amtshandlungen , bei welchen Mitglieder des Stadtrathes zn inter¬
venieren haben , nur für solche Tage nnd Stunden vorgeschrieben werden , an
denen eine Sitzung des Stadtrathes nicht stattfindel.

Bei diesem Anlasse bringe ich auch die auf Grund des Präsidial-
v°>ir 5 , Mai 1899 , Z , 498 , ergangene hierümtliche Weisung vom

,t , Mai 1888 , M .-D .-Z , 1048 , derznfolge kein Mitglied des Gemeinderathcs
ohne vorherige Erstattung der Anzeige an das Gemeindcraths -Präsidium zn
einer Commission einzuladeu ist, zur genauesten Danachachtung in Erinnerung,

31 .
(Erledigung vvu ttrgeuzen . j

Mcigistrats -Vice -Direelor Prcyer  hat mit Erlass vom
3 . September 1900 , M .-D .-Z , 2149 , Nachstehendes angeorduel:

Das Magistrats -Präsidium gelangte durch wiederholte Beschwerden in
Kenntnis , dass seitens mancher magistratischen Ämter selbst mehrfache Be¬
treibungen von Aufträgen der Oberbehörden und Ersuchschreiben anderer
Ämter unbeachtet oder mindestens nnbeamwortet bleiben ; unter Umständen
erscheint ja allerdings nach der Actenlage , wenn z. B , weitwendige Erhebungen
erforderlich sind , die sofortige meritorische Erledigung einer Angelegenheit un¬
möglich , es kann jedoch in keinem Falle gebilligt werde » , dass die Bekannt¬
gabe der die umgehende Erledigung hindernden Umstände unterbleibt , zumal
dies nur neuerliche Betreibungen und eine unuöthige Erschwerung des Ge¬
schäftsganges zur Folge hat.

Ich sehe mich daher veranlasst , anzuordnen , dass Urgenzen landcsfürstlicher
° ° °1sauto,iomer Behörden und Anstalten , dann , wenn der nrgierte Act nicht
gleich eine meritorische Erledigung finden kan» , immer sofort durch die Be¬

kanntgabe des gegenwärtigen Standes der Angelegenheit und der die um¬
gehende meritorische Erledigung unmöglich machende » Umstande zu beantworten
sind , wobei in den meisten Fällen ein kurzer Jndorsatbericht oder eine Jndorsat-
note genügen dürfte.

Ein ähnlicher Vorgang ist einzuhallen , wenn vom Magistrate oder von
einem magistratischen Bezirksamts die Erledigung von Acten bei Neben - oder
Hilfsämtern schriftlich betrieben wird.

32 .
(Einsichtnahme in Acten durch Parteien .)

Erlass des Magistrats -Vice -Dircclors Prcyer  vom 4 . Sep¬
tember 1900 , M .-D .-Z . 2494 sr 1896:

Die n .-ö. Advocatenkainincr wendete sich seinerzeit an den Wiener
Magistrat , mit der Bitte , an die magistratischen Bezirksämter Weisungen hin¬
sichtlich der Bewilligung der Acteneinsicht in allen Gewerbestrafsachen in dem
Sinne zn erlassen , dass den Parteien die Acteneinsicht ohne jede Schwierigkeit,
ohne vorhergehendes schriftliches Ansuchen nnd ohne Unterscheidung nach den
Personen der Ansnchenden nach Analogie der Strafprocessordnung vom
23 , Mai 1873 , R, - G, °Bl , Nr . 119 , zu bewilligen sei.

Hierüber wird zusolge Gremial -Beschlnsses vom 30 , August 1900,
Nachstehendes eröffnet:

Vor allem mnss bemerkt werden , dass cs nicht angeht , im vorliegenden
Falle ans eine Analogie der Strasproccssordnnng zn greifen , weil zwischen
dem Verfahren nach der Strafprocessordnung vom 23 , Mai 1873 , R, -G, -Bl.
Nr , 119 , nnd dem geltenden Administrativ -Strafverfahien nicht eine Ver¬
wandtschaft , sondern vielmehr eine grundsätzliche Verschiedenheit besteht ; aber
auch deshalb ist eine analoge Anwendung der Bestimmungen der Strafprocess-
ordnnug ausgeschlossen , weil eine solche nur stattfinden könnte , wenn der
Inhalt der vorliegenden Nechtsqnellen zur Entscheidung der in Rede stehenden
Frage nicht ansreichen würde ; die Behauptung der n, - ö, Advocatenkammer,
dass „ eine direkte Bestimmung über diese Frage in den Gesetzen nicht zu
finden sei" , ist jedoch eine irrthümliche , indem mit den Hofkanzlei -Decreteu
vom 31 . December 1810 , Pol . Ges .-Slg . 35 , Band Nr , 50 , nnd vom
30 . Jänner 1823 , Pol , Ges .- Slg , 51 , Band Nr , 14 , ferner durch den Z 125
der Instruction für die Bezirksämter vom 17 , März 1855 , N, -G, -Bl , Nr . 52,
nnd durch Z 8 der Ministerialverordnung vom 5 , März 1858 , N .-G .-Bl.
Nr , 34 , genaue Anordnungen hinsichtlich der Actenmittheilnng getroffen
wurden ; die zuletzt bezogene Bestimmung kommt insofern in Betracht , als
ans derselbe » hervorgeht , dass die Betheiligten keineswegs zur Kenntnisnahme
des ganzen , der Strasverhandlnng zugrunde liegenden Materiales berechtigt
sein sollen.

Angesichts dieser gesetzlichen Bestimmungen , welche zufolge Erlasses des
k, k, Ministeriums des Innern vom 10 , August 1892 , Z , 9975 (Statthalterei-
Erlass vom 17 . August 1892 , Z , 51779 ), ihrem ganzen Inhalte nach als
giltig anznsehen sind , ist der Magistrat gar nicht berechtigt , an die magi¬
stratischen Bezirksämter Weisungen in dem von der n, -ö. Advocatenkammer
angestrebten Sinne zu erlassen , es kann vielmehr eine Neuregelung der An¬
gelegenheit nur im Gesetzgebungswege erfolgen.

Die magistratischen Bezirksämter werden demnach angewiesen , sowohl
im Administratio -Slrafverfahren , als in Politischen Verwaltungs -Angelegen¬
heiten überhaupt ans Grund eines schriftlichen oder mündlichen Ansuchens um
Gestattung der Acteueinsichtnahme oder nm die Anfertigung von Abschriften
durch Parteien ausschließlich nach den oben angeführten Bestimmungen , deren
Wortlaut ans der Anlage zn entnehmen ist, vorzugehen,

» q-

Vorschriften über die Gestattung der Acteneinsichtnahmc.
I.

Hofkanzley -Decret vom 31 , December 1810 , an sämmtlicheLänder-
stellen:

Verboth der Mittheilung der Acten an die Parteyen,
Seine Majestät haben jede Mittheilung von Actenstücken an die Parteyen

sowohl in Abschrift , als mündlich oder durch Einsicht in dieselben , die Fälle
ausgenommen , wo dies- durch Gesetze nnd Verordnungen vorgeschrieben ist,
wiederhohlt , und unter der Strafe der Dienstesentlassung auf das strengste
mit dem Beysatze zn verbrechen geruhet : daß die Parteyen , welche ein oder
anderes Aktenstück in Abschrift zu bekommen oder einzusehen brauchen , die
Mittheilung oder Bewilligung zur Einsicht bey der Behörde , die es betrifft,
anzusnchen haben , welche sodann ordentlich zu entscheiden hat , ob das An¬
suchen zu gestatten sey, oder nicht,

II,

Hofkanzley - Decret vom 30 , Januar 1823 , an sämmtliche Länder¬
stellen:

Neuerliche Bekanntmachung der wegen Verschwiegenheit der Staats¬
beamten in Amtssachen bestehenden Vorschriften,

Laut eines am 16 , d , M . herabgelangten höchsten Cabinetts -Schreibens
mußten Se , Majestät mehrmahl zum größten Mißvergnügen erfahren , daß
die Parteyen , welche Verhandlungen bey den Behörden anhängig haben , nicht
nur von einzelnen Anträgen , sondern auch von ganzen Rathschlägen in die
Kennt,liß gelangt sehen ; Höchstdieselben haben daher , um der Geschwätzigkeit
der Beamten ein Ziel zu setzen, anzuordnen befunden : daß die wegen Be¬
obachtung der Verschwiegenheit in Amtsgeschäften bestehenden Vorschriften
neuerdings kund gemacht und über deren Vollzug strenge gewacht werden soll.
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Der Landesstelle wurden mit dem Hof -Decrete vom 4 . Februar 1807
die Voischriften über die allgemeinen Pflichten und besonderen Obliegenheiten
der Stellen und Beamten mitgetheilt , welche Se . Majestät mit höchstem
Cabinetts -Befehle vom 30 . December 1806 herab zn geben befunden haben,
und der H 2 der bekannt gewordenen Instruction führet die Motive um¬
ständlich an , aus welchen alle Beamte eine Pflicht sich daraus machen sollen,
auch zur Vermeidung der angedrohten Strafen in den Amtsgeschäften die
strengste Verschwiegenheit zu beobachten.

Ferner wurde der Landesstelle mit Hof -Decrete vom 31 . December 1810
die höchst erflossene Entschließung bekannt gemacht , durch welche jede Mit¬
theilung der Aktenstücke an Parteyen sowohl in Abschrift als mündlich , oder
durch Einsicht in dieselben , wiederhohlt und unter der Strafe der Dieustes-
entlassung auf das strengste verbothen wird.

Der Landesstelle wird demnach dem höchsten Befehle gemäß anfgetragen,
die wegen Beobachtung der strengste » Verschwiegenheit in Amtsgeschästcn be¬
stehenden obangeführten Verordnungen durch die Mittelsräthe den nnter-
habenden Conceptsbeamten , gleichwie durch die Direktoren der Hülfsämter
dem nnterstehenden Personale wiederhohlt kund zn machen , und über deren
Vollzug strenge zu wachen.

Verordnung der Minister des Innern und der Justiz vom
17 . März 1855 , R .-G .-Bl . Nr . 52 , womit die Amtsinstrnction sür
die rein politischen und für die gemischten Bezirks - und Stuhl¬

richterämter erlassen wird:
8 125 . Den Conceptsbeamten des Brzirks -(Stnhlrichter -)Amtes steht

zum Amtsgcbrauche die Einsicht in die nicht reservierten (ß 122 ) Negistraturs-
acten und deren Aushebung frei . Die übrigen Beamten , Angehörige anderer
Behörden und Parteien bedürfen der Bewilligung des Amtsvorstehers , welche
Parteien gegenüber schriftlich zu erfolgen hat.

IV.
Verordnung des Ministeriums des Innern vom 5 . März 1858,
N .-G .-Bl . Nr . 34 , betreffend Vereinfachungen des Verfahrens:

§ 8 . Nach Beendigung der Strafverhandlung ist den hiebei Betheiligten
ans Verlange » statt des Unheiles ein Auszug aus den Rubriken II , IV , VI,
VII , VIII und IX (des Strafregisters ) anszuhändigen.

(Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Laudes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enus im Jahre

1800 pnblieierteu Gesetze und Verordnungen .)
X. Reichsgesetzblatl.

Nr . 132 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 3 . August 1900 , betreffend die Errichtung einer Expositur des
Nebenzollamtes Aquabona d' Ambezzo in Trecroci.

Nr . 131 ». Kundmachung des Finanzministeriums
vom 8 . August 1900 , betreffend die Errichtung eines Hauptzollamtes
in Kolin.

Nr . 137 . Verordnung des k. und k. gemeinsamen
Ministers des Äußern vom 10 . August 1900 , wodurch die
Ausübung der Consnlargcrichtsbarkeit in Tunis aufgehoben wird.

Nr . 138 . Verordnung des I n st iz m i n i ste r s im
Einvernehmen mit den Ministern des Innern , des
Handels und der Finanzen vom 13 . August 1900,
betreffend die Erweiterung des Gewerbegerichtsspreugels Bielitz.

Nr . 138 . Verordnung des Finanzministeriums vom
14 . August 1900 , betreffend die Ermächtigung des k. k. Hanptzollamtcs
II . Classe in Kufstein zur Anstrittsbehandlung von Zucker.

Nr . 140 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 28 . April 1900 , betreffend die Ab¬
änderung der Bestimmungen des amtlichen alphabetischen Warenverzeichnisses
bei den Schlagworten „ Fässer " und „Kessel" .

Nr . 141 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 8 . August 1900 , womit nachträgliche Bestimmungen zu den
Vorschriften , betreffend die Nichnng und Stempelung metallener Spiritns-
Transportreservoirs , veröffentlicht werden.

Nr . 142 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 22 . August 1900 , betreffend die Auflassung der Expositur des
Hanptzollamtcs Triest im Staatsbahn -Magaziue 5.

Nr . 143 . Erlass des Finanzministeriums vom
30 . August 1900 , wegen Abänderung des 8 26, Z. 2, Absatz6, der
Branlweiusteuer -Vollzugsvorschrift vom 21 . Juli 1899 , R .- G .-Bl . Nr . 130.
betreffend die Vorrathserhebuug in der mit einer Brennerei örtlich verbundenen
Branlwcinrasfiuerie - Freilagern.

Nr . 144 . Kaiserliches Patent vom 7 . September
1900 , betreffend die Auflösung des Hanfes der Abgeordneten des Neichs-
ralhes und die Vornahme von Neuwahlen.

Nr . 145 . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 25 . August 1900 , betreffend die Vornahme der Volkszählung
im Jahre 1901.

Nr . 140 . Staatsvertrag vom 24 . Jäuuer 1900
zwischen Österreich -Ungarn und Italien , betreffend den Eisenbahnanschluss
Cervignano — S . Giorgio di Nogaro.

Nr . 147 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 1. September 1900 , betreffend eine Änderung in der Ab¬
grenzung der oberösterreichischen Finanzinspectoratsbezirke Schärding und
Braunau.

Nr . 148 . Erlass des Finanzministeriums vom
10 . September 1900 , betreffend die Hiuansgabe der Banknoten zu
20 Kronen.

L. Laiidesgkschblatt.
Nr . 45 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzhcrzogthumc Österreich unter der EunS vom
7 . August 1900 . Z . 72535 , betreffend die der Gemeinde Kagran
ertheilte Bewilligung zur Eiuhebung einer Bierconsumauflage bis 31 . De¬
cember 1901.

Nr . 40 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom
7 . August 1900 , Z . 72530 , betreffend die der Gemeinde Korneu-
bnrg ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierconsumauflage bis
31 December 1901.

Nr . 47 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzhcrzogthumc Österreich unter der EnnS vom
8 . August 1900 , Z . 70803 , betreffend die Abtrennung der Ca-
tastralgemeindc Hansleitenwald (richtig Hansleitner -Wald ) von der Orts-
gemeiude Falkenstein und Zuweisung zur Ortsgemeinde Kirchstetten.

Nr . 48 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom
10 . August 1900 , Z . 72620 , betreffend die der Gemeinde Sticklberg
ertheilte Bewilligung zur Einhebnng von 100 Percent der directeu Stenern
übersteigenden Umlagen für das Jahr 1900.

Nr . 40 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Ei zherzogthume Österreich unter der Enns vom
10 . August 1900 , Z . 72621 , betreffend die der Gemeinde
Schandachen ertheilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Percent der directen
Steuern übersteigenden Umlage » sür das Jahr 1900.

Nr . 50 . Kundmachung  des k. k. Statthalters
im Erzherzvgthume Österreich unter der Enns vom
14 . August >900 , Z . 74184 , betreffend die Statuten einer
„Nieder -österreichischen Landes - Unfall - und Hastpflichtversicherungsanstalt in
Wien " .

Nr . 51 . Kundmachung  des k. k. Statthalters
im Erzherzogthume Österreich unter der Enus vom
13 . August 1900 , Z . 73953 , betreffend die Bestellung vonDamPf-
kessel- Prüsungs -Commissären für die politischen Bezirke Floridsdorf , Korneu-
burg , Oberhollabrnnn und Mistelbach , dann Horn , Gmünd und Waidhofen an
der Thaya ; ferner mehrerer Stellvertreter sür die Politischen Bezirke Hietzing-
Umgebung , Tulln und Bruck an der Leitha , dann die Bestellung eines Stell¬
vertreters des Dampfkeffel -Prüsungs - Commissärs sür die politischen Bezirke
Horn , Gmünd und Waidhofen an der Thaya.
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Gesetze, Verordnungen»»>>Entscheidungen,
x.

sowie

NmWttvliestiiliiliimgcil des Gcmcindeilithcs, Stadtrathesu»ddes Mngistratcs
in IngeleZklihkiteii der OeilieilideverMltliiig und politischen Anitsfnlirnng.

Inhalt:
I Verordnungen und Entscheidungen:

1 . Auslösung der Großrepublik von Central -Amerika in die Republiken
Honduras , Nicaragua und Salvador.

2 . Bestallung eines General -Consuls der Republik Peru.
3 . K. k. Krankenanstalt Erzherzogin Sophien -Spital -Stiftung . — Erzherzog

Karl Ludwig -Kranken -Pavillon . — Kenyon -Pavillon.
4 . Zulassung von Frauen zu den medicinischen Studien und zum Doctorate

der gcsammteu Heilkunde.
5 . Zulassung von Frauen zum pharmaceutischen Berufe.
6 . Entscheidungen Uber den Umfang von Gewerbebefugnissen.
7 . Benützung des Anweisungsverkehres der k. k. Postsparcassa auch für

Militärtax -Einzahlungen.
8 . Unzulässigkeit der Verwendung von Stampiglien für die Eintragung

der im Sinne der ZZ 94 : 1 und 2, 98 : 1 lit . o der Wehrvorschnfteii
I . Theil formulierten Gutachten und Beschlüsse bei der Stellung in die
Stellungslisten.

9 . Verwendung von gedübbelten Gipsplatten des A . Scheffel L A . Ruhe.
10 . Auflassung der hauptzollämtlichen Expositur in der Großmarkthalle.

11 . Die Ertheilnng von Haufierbefugniffen ist auf besonders rücksichtswürdige
Petenten zu beschränken.

12 . Abgrenzung des II . und IX . Wiener Schul -Jnspectionsbezirkes.
13 . Gift -Verschleiß.
14 . XX . Gemeindebezirk Brigittenau.
15 . Xä Einschaltung der Mühlenthal ' schen Gasdruck -Regulatoren (Gasspar-

Apparate ) „ Haarscharf " .
>! . Normativbestimmungen:

Magistrat:
16 . Die Verwendung von Facharbeitern in den städtischen Ämtern.
17 . Interpellations -Beantwortungen — deren actenmäßige Verfassung durch

den Magistrat.
»II . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politische»

Verwaltungsdienst:
18 . Abänderung der Bestimmungen , betreffend die Abwehr und Tilgung

der Schweinepest ( Schweineseuche ).
Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte

für Österreich unter der Enns im Jahre 1900 publici erten
Gesetze und Verordnungen.

I. Verordn muien und Entscheidungen.
r.

(Anflösnng der Grohrepnblik von Central -Amerika
in die Republiken Honduras , Nicaragua und

Salvador .)
Die k. k. n.-ö. Statthaltern hat mit Erlass ääto . 8. Februar

1900 , Z . 757/ ? r . (M .-Z . 1I029/XVII1 ) , dem Magistrate Wien
Folgendes mitgetheilt:

Wie dem k. und k. Ministerium des Äußern in ofsicieller Weise mit¬
getheilt wurde , hat sich die seinerzeit aus den Republiken von Honduras,
Nicaragua und Salvador gebildete Großrepublik von Central -Amerika (kopublioa
Uaz -or äs Oentro -Amerioa ) wieder aufgelöst , und haben die genannten drei
Staaten ihre frühere äußere Souveränität und somit auch ihre frühere selb¬
ständige Vertretung nach außen hin reassumiert.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom 2 . Februar 1900 , Z . 569/M . Z ., mit dem Beifügen in Kenntnis
gesetzt, dass in Consequenz der Auflösung des Verbandes der gedachten Groß-
republik auch das Mandat des Honorar - Generalconsnls Alexander Singer in
Wien , auf welche sich der hierortige Erlass vom 26 . October 1897 , Z . 7698/kr .,
bezieht , als erloschen anzusehen ist, und dass der Name des genannten Con-
sularfunctionärs in den Standeslisten des k. und k. Ministeriums des Äußern
bereits gestrichen wurde.

2 .
(Bestallung eines General - Consuls der Republik

Peru .)
Die k. k. n .-ö. Statthaltciei hat mit Erlass ääbo . 25 . Mai

1900 , Z . 3009/kr . (M .-Z . 73900/XV1II ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes mitgetheilt:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 21 . April 1900 dem österreichischen Staatsangehörigen Robert Pornitz
in Wien die Annahme des ihm verliehenen Postens eines General -Consuls
der Republik Peru in Wien , unter der Bedingung , dass hiedurch in seinen
staatsbürgerlichen und Jurisdictionsverhältnissen keinerlei Änderung eintrete,
allerguädigst zu gestalten und dem bezüglichen Bestallungs - Diplome das
Exequatur huldreichst zu ertheilen geruht.

Von dieser Allerhöchsten Schlussfassung wird mit dem Beifügen Mit¬
theilung gemacht , dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft anzu¬
erkennen und zur Ausübung seiner Consular -Functionen zuzulassen ist.

Hiemit erledigt sich der Bericht vom 21 . August 1899 , Z . 4061/kr.

».
(K. k. Krankenanstalt Erzherzogin Sophien -Spital-
Stiftung . — Erzherzog Karl Ludwig - Kranken-

Pavillon . — Kenyon -Pavillon .)
Statthalter Graf Kielmansegg  hat mit Erlass vom

20 . Juli 1900 , Z . 63703 (M .-Z . 89795/V1Ü ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Ent¬
schließung vom 27 . Juni 1900 die Übernahme des Erzherzogin Sophien-
Spilales in die Verwaltung der n .-ö. Statthalterei namens des Wiener k. k.
Krankenanstaltenfondes allerguädigst zu genehmigen und allergnädigst zu ge¬
statten geruht , dass diese Anstalt den Namen „K. k. Krankenanstalt Erzherzogin
Sophien - Spital -Stiftung " , ferner der neu zu erbauende chirurgische Pavillon
den Namen „ Erzherzog Karl Ludwig -Kranken -Pavillon " führe.

Der gegenwärtig bestehende Kranken -Pavillon erhält die Bezeichnung
„Kenyon - Pavillon " .

Infolge Ermächtigung des Herrn Ministerpräsidenten als Minister des
Innern wird die Anstalt mit 1. August 1900 in den h . o. Betrieb über¬
nommen , unter sofortiger voller Ausnützung des Belagraumes von zusammen
etwa 80 Betten sür die beiden derzeit bestehenden Abtheilungen.

Der bisherige Vorstand der chirurgischen Abtheilung Dr . Guido v.
Török  wurde zum Primararzt I . Llasse ernannt und bleibt provisorisch mit
der Leitung der Anstalt und der medicinischen Abtheilung betraut.

Die Prosectursgeschäfte und im Sinne des Z 2 , Alinea 3 der Todten-
beschau-Ordnung für Wien (L.-G .-Bl . Nr . 31 ex 1900 ) die Todtenbeschau
werden bis auf weiteres dem Prosector des k. k. Krankenhauses Wieden (oder
dessen Stellvertreter ) übertragen.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Ersuchen in Kenntnis
gesetzt, die unterstehenden Ämter und Örgane entsprechend zu verständigen.

Eine gegenständliche Kundmachung erscheint demnächst im n .-ö. Laudes¬
gesetzblatte.

4 .
(Zulassung von Frauen zu den medicinischen Studien

und znm Doctorate der gesammten Heilkunde.)
Beiordnung des Ministers für Cultus und Unterricht im

Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom 3. September
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1900 , betreffend die Zulassung von Frauen ' zu den medicinischen
Studien und zum Doctorate der gesummten Heilkunde (R .-G .-Bl.

Nr . 149 ) :
Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung vom 3t . August 1900 wird im

Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern in Betreff der Zulassung
von Frauen zu den medicinischen Studien und zum Doctorate der gesammten
Heilkunde an den inländischen Universitäten Nachstehendes angeordnet:

8 1-
Den Decanen der medicinischen Facnltäten der Universitäten wird es

vorbehaltlich der Zustimmung des Professoren -Collegiums gestattet , Frauen,
welche die im Nachstehenden bezeichnelen Bedingungen erfüllen , über ihr
schriftliches und ordnungsmäßig belegtes Ansuchen zur Immatrikulation als
ordentliche Hörerinnen der medicinischen Facnllät zuzulassen.

Im Falle der Nichtzulassung steht der Aufnahmswerberm der Recurs
an den Minister für Cultns und Unterricht offen.

8 2.

Als Bedingungen zur Aufnahme haben zu gelten:
1 . die österreichische Staatsbürgerschaft ; .
2 die erfolgreiche Ablegung der in der hierortigen Mimsterial - Berordnung

vom 9 .' März 1896 , M .-V .-Bl . Nr . 18 , näher bezeichnten Prüfung (Reife¬
prüfung ) an einem öffentlichen inländischen oder vom Minister für Cultns
und Unterricht für gleichwertig erkannten ausländischen Gymnasium ; auch in
letztercm Falle muss die Reifeprüfung frühestens im Lause des 18 . Lebens¬
jahres abgelegt worden sein.

8 3-
Die hinsichtlich der Immatrikulation sowie der Jnscription ordentlicher

Hörer geltenden Vorschriften haben auch auf die Hörerinnen Anwendung zu
finden.

8 4.
Sofern diese immatrikulierten Frauen auf Grund ihrer Studien die

Erwerbung des Doctorgrades der gesammten Heilkunde anstreben , haben sie
behufs Erlangung des Absolntorinms den vorgeschriebenen Studiengang ein¬
zuhalten . . . , . .

Ausnahmsweise können hiebei in derselben Weise wie ber Studierenden
einzelne Vorlesungen oder Semester , welche Frauen an in - oder ausländischen
Facnltäten besucht haben , vom Minister für Cultns und Unterricht nach An¬
hörung des Professoren -Collegiums angerechnet werden.

8 5-
Behufs Erwerbung des Doctordiploms und der damit verbundenen

Berechtigung zur Ausübung sämmtlicher Zweige der ärztlichen Praxis nach
Maßgabe der diesfalls erlassenen besonderen Bestimmungen haben sich die
Candidatinneri unter Beibringung der vorgeschriebenen Belege den strengen
Prüfungen nach der geltenden medicinischen Rigorosen -Ordnnng zu unterziehen.

8 6.
Die hierortige Mimsterial -Berordnung vom 19 . März 1896 , R .- G .-Bl.

Nr . 45 , betreffend die Nostrifikation der von Frauen im Auslande erworbenen
medicinischen Doctordiplome , wird durch diese^ Verordnnng nicht berührt.

8 7.
Diese Verordnung tritt mit dem Studienjahr 1900/01 in Kraft.

5 .
(Zulassung von Frauen zum pharmaeeutischen

Berufe . )

Verordnung des Ministerpräsidenten als Leiters des Mini¬
steriums des Innern , sowie des Ministers für Cultns und Unter¬
richt vom 3 . September 1900 , betreffend die Zulassung von
Frauen zum pharmaceutischen Berufe (N .-G .-Bl . Nr . 150 ) :

Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung vom 31 . August 1900 wird von
den Ministerien des Innern und für Cultns und Unterrichts in Betreff der
Zulassung von Frauen zum pharmaceutischen Berufe Nachstehendes angeordnet:

8 1.
Frauen können unter den ?im Nachstehenden aufgestellten Bedingungen

zur Ausübung des pharmaceutischen Berufes zngelassen werden.

8 2.
Als allgemeine Voraussetzungen für den Eintritt von Frauen in diesen

Beruf haben züngelten:
1 . die österreichische Staatsbürgerschaft;
2 . der Nachweis , dass di - Ausnahmswerberin zur Zeit ihres Eintrittes

in den Pharmaceutischen Beruf mindestens das 16 . Lebensjahr vollendet hat;
3/dass sie laut eines bciznbringenden , vom Amtsärzte der politischen

Behörde des Wohnortes ansgestellten oder eines von diesem bestätigten ärzt¬
lichen Zeugnisses die entsprechende Physische Eignung besitzt.

8 3-
Rücksichtlich der Vorbildung ist für die Ausnahme von Frauen in den

pharmaceutischen Beruf erforderlich:
a) der Nachweis , dass die Aufnahmswerberin die ersten sechs Massen eines

öffentlichen inländischen Gymnasiums oder einer solchen Realschule als
Privatistin mit Erfolg absolvirt hat ; fallweise können die an einer solchen
Anstalt des Auslandes zurückgelegten Studien vom Minister für Cultns
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern als
giltig anerkannt werde » ; oder

b ) die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung im Ausmaße der Forderungen
der ersten sechs Classen eines Gymnasiums oder einersi. Rcalschule , und
zwar an einem öffentlichen inländischen oder vom Minister für Cultns
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern für
gleichwertig erkannten ausländischen Gymnasium , beziehungsweise einer
Realschule.
Wenn in diesen beiden Fällen Reolschulzeugnisse beigebracht werden , so

ist auch eine an einem öffentlichen Gymnasium mit Erfolg abgelegte Prüfung
aus der lateinischen Sprache im Umfange der Anforderungen für die ersten
sechs Gymnasialclassen auszuweisen.

Die Einrichtung dieser besonderen Prüfungen wird durch eine besondere
Verordnung bestimmt werden.

8 4-
Auf Grund der in den HZ 2 und 3 angeführten Belege kann die Auf-

nahmswerbcrin mit Zustimmung des betreffenden Apotheken -Filial - und Haupt-
Gremiums , beziehungsweise in Tirol , Vorarlberg und Dalmatien mit Zu¬
stimmung der politischen Landesbehörde in die Apothekerlehre eintreteu.

8 5.
Vorbehaltlich der für die Ausübung des Apothekendienstes durch Phar-

maceutinnen erlassenen besonderen Bestimmungen finden ans dieselben alle , di-
Apothekerlehre und die Tirocinalprüfnng , das pharmaceutische Universitäts¬
studium und die Prüfungen zum Magisterdiplome geltenden allgemeinen Vor¬
schriften gleichmäßige Anwendung.

8 K.
Das nach Absolvierung des pharmaceutischen Universitätsstudiums und

nach Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen erworbene Magisterdiplom
berechtigt die Inhaberin , sich im Apothekendienste als diplomierter pharma-
ceutischer Assistent zu verwenden.

Zur Erlangung der Berechtigung zur selbständigen Leitung einer öffent¬
lichen Apotheke ist außer der Zurücklegnng des vorgcschriebenen Quinquenniums
die besondere Bewilligung des Ministeriums des Innern erforderlich.

8 7.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. October 1900 in Kraft , wonach

die Aufnahme von Assistentinnen in die pharmaceutischen Universitätsstndien
frühestens mit dem Studienjahre 1903/04 stattznfinden hat.

«.

(Entscheidungen über den Umfang von Gewerbe¬
befugnisse ».)

Anlässlich des Ansuchens einer Gewerbegenossenschaft um eine Ent¬
scheidung über die Zulässigkeit gewisser Arten der Ausübung eines Gewerbes
hat die k. k. n .-ö. Statthalterei mit dem Erlasse vom 3. September 1960,
Z . 67440 , eröffnet , dass sich die k. k. n .-ö. Statthalterei zu einer Entscheidung
im Sinne des Z 36 , Alinea 2 der Gewerbeordnung aus Anlass der er¬
wähnten Eingabe nicht bestimmt findet , weil derlei Entscheidungen nur behufs
Behebung von begründeten Zweifeln den Umfang eines concreten Gewerbe¬
rechtes eines bestimmten Gewerbetreibenden , nicht aber für die Zwecke der
generellen Umschreibung der Gewerbsrechte ganzer Kategorien von Gewerbe¬
treibenden zulässig sind . (M .-Z . 101683/XVI1 .)

7.

(Benützung des Anweisungsverkehres der k. k. Post-
sparcassa auch für Militärtax -Einzahlungen . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 10 . Scp.

tember 1900 , Z . 76680 (M .-Z . 102972/XV1 ), dem Wiener

Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:
Laut Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom

17 . August 1900 , Z . 20209 II b , hat das k. k. Finanzministerium einver¬
nehmlich mit dem k. k. Handelsministerium - und dem k. k. Obersten Rechnungs¬
höfe eröffnet , dass die Benützung des Anweisungsverkehres der k. k. Post-
sparcassa auch für Militärtax - Einzahlungen zulässig ist , nachdem im Sinn - der
Ministerial -Verordnung vom 26 . November 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 272 , alle
Zahlungen mit Ausnahme der Zollzahlnngen an alle k. k. Steneramter
lHanptsteuerämter ) in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und
Ländern , dann an die k. k. Finanzcassen in Wien auch im Wege des k. k.
Postsparcassenamtes geleistet werden können.

Im Interesse der Förderung dieser Zahlungsart ist in die Militärtax-
bemeffnngs - Erkeiintiiifse nach Analogie der rücksichtlich anderer Kategorien von
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öffentlichen Abgaben bereits bestehenden Einführung ein bezüglicher Hinweis
anfznnehmen . !

Dieser Passus , welcher in den Bemessungserkenntnissen nach der Be - j
Zeichnung der Perceptionscassa einznschalten kommt , hat zu lauten:

„Militärtaxzahlungen können , sofern sie bei den landesfürstlichen Steuer - ^
ämtern zu entrichten sind , nicht nur unmittelbar bei diesen Lassen , sondern >
auch bei allen k. k. Postämtern im Wege des Anweisungsverkehres der k. k.
Postsparcaffa unter Benützung der für Zahlungen an die Steuerämter auf¬
gelegten bei allen Berschleißstellen von Postwertzeichen erhältlichen Ein¬
zahlungsscheine geleistet werden ."

Bis zu einer Neuauflage der gegenwärtig in Verwendung stehenden
Drucksorten kann der oben bezeichnet ? Zusatz mittels Stampiglienaufdrnckes
oder auf einer , dem Militärtaxbemessungs - Erkenntnisse beizufügenden Allonge
ersichtlich gemacht werden.

Bei diesem Anlässe hat sich das Ministerium für Landesvertheidigung
außerdem zu folgenden Anordnungen veranlasst gesunden:

Bei einer Neuauflage der erwähnten Drucksorten ist das im Formulare
enthaltende Wort „ Gulden " durch „ Kronen " zu ersetzen ; in der Rechtsmittel-
bclehrung ist der Vordruck des Wortes „ Gemeindevorstehung " zu eliminieren.

Insofern ein Bedürfnis danach besteht, den Militärtoxbemefsnngs-
Erkenntnissen den Empfangschein unten b-idrncken und den Rand behufs
leichterer Abtrennung des Empfangscheines perforieren zu lassen , obwaltet
hiegegen kein Bedenken.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauplmannschaften in Nieder¬
österreich , an den Magistrat in Wien , an di- Stadträthe in Wiener -Neustadt
und in Waidhofcn an der Tjbbs.

8 .
(Unzulässigkeit der Verwendung von Stampiglie»
für die Eintragung der im Sinne der ßtz 94 : 1 « . 2
„nd 98 : I lil . e der Wehrvorschriften I . Thcil
formulierten Gutachten nnd Beschlüsse bei der

Stellung in die Stellungslisten .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat unterm 10 . September 1900,

Z . 80478 (M .-Z . 102986/XVI ) , nachstehenden Erlass hinaus-
gegeben:

Das k. k. Ministerium für Landesvertheidigung hat im Einvernehmen
mit dem k. nnd k. Reichs -Kriegsministerinm aus Anlass einer gestellten An¬
frage eröffnet , dass im Hinblicke ans die Wichtigkeit der Stellungslisten die
Verwendung von Stampiglien für die Eintragung der im Sinne der ZZ 91 : 1
und 2 und 98 : 1 , iit . e der Wehrvorschriften , I . Theil , formulierten Gutachten
und Beschlüsse bei der Stellung in die Stellungslisten unzulässig ist.

Dies wird über Erlass des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung
vom 31 . August 1900 , Nr . 28481/8525 II a , zur Danachachtung znr Kenntnis
gebracht.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshanptmannschaften in Nieder¬
österreich , den Wiener Magistrat , die Stadträthe in Wiener -Neustadt und
Waidhofen an der Ubbs.

9.

(BeiWendung von gedribbelten Gipsplatten des
A . Scheffel N A . Ruhe . )

In Erledigung des Ansuchens des A . Scheffel  L August Nnhe  in
Wien , VIII ., Lerchensclderstraßc 70 , wurde zufolge Magistrats -Beschlusses vem
18 . September 1900 , Z . 90743/IX , die Verwendung von gedübbelten Gips¬
platten des A. Scheffel  L August Ruhe  unter folgenden Bedingungen nnd
mit der Einschränkung für zulässig erklärt , dass diese Platten znr Abgrenzung
der Aborte von Wohn - oder Küchenräumen nicht verwendet werden dürfen:

1. Die aus Gips , Lohe nnd Kesselschlacke hergestellten Platten werden
im Sinne des Schlusssatzes des Z 37 der Bauordnung nur insolange als
Baumaterial für Wände in Wien als zulässig erklärt , als diese Platten dem
überreichten Muster und der bckanntgegebenen Zusammensetzung entsprechen.

2 . Die Wände dürfen nur aus vollkommen trockenen Platten hergestellt
werden . Die Platten müssen untereinander viermal verdübbelt , sowie mit den
anstoßenden Gebäudewänden zur Verhinderung des Umfallens mit Gipsmörtel
gut verbunden werden.

3 . Die aus gedübbelten Gipsplatten hergestellten Wände dürfen znr Ab¬
trennung einzelner Bestandtheile einer Wohnung oder eines Geschäflslocales,
jedoch nicht zur Abtrennung verschiedener Wohnungen oder Geschäftslocale,
nnd zwar nur dann angewendet werden , wenn diese Wände keiner Belastung
ansgesetzt und nicht höher als ein gewöhnliches Stockwerk ausgeführt werden.
Die Wände müssen bei einer Zimmertiefe bis 5 50 m und normaler Siock-
werkhöhe in unverputztem Zustande eine Dicke von mindestens 5 em besitzen.
Bei Wänden von größerer Länge oder Stockwerkhöhe hat die Wandstärke
mindestens 7 om zu betragen . Nach Sachlage der örllichen Verhältnisse können !
auch andere Wandstärken zur Verwendung kommen . Die aus gedübbelten >
Gipsplatten hergestellten Wände können bei untergeordneten und provisorischen !
Objecten auch als Umfassnngswände , jedoch nicht an Stelle der Fenermanern §
znr Anwendung gelangen , wenn nicht sicherheitspolizeiliche oder andere Ruck- >
sichten gegen die Anwendung dieses Materiales sprechen , worüber im einzelnen

Falle die Entscheidung der Baubehörde nunmehr Vorbehalten bleiben muss
als Gipswände bei Dnrchnäffnng eine Verminderung dcr Festigkeit zeigen.

4 . Die beabsichtigte Ausführung von gedübbelten Glpswänden ist in
den Consensplänen ausznweisen.

5 . Die Aufstellung solcher Wände hat in der Regel auf Traversen zu
erfolgen und gehört zu den Befugnissen der concessionierten Baugewerbe¬
treibenden , nachdem es sich hier um sicherheitspolizeiliche Rückstchtm , ins¬
besondere auch um die Beurtheilung der Tragfähigkeit von Decken und Trägern

^ 6 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingniffe , ttientnell
die gänzliche Zurückziehung dieser Bewilligung auf Grund der praktischen Er¬
fahrungen mit diesem Banmateriale bleibt Vorbehalten.

Die beigebrachten Musterplatten wurden dem Stadtbauamte zur Äus-

bewahrung übergeben . ^

(Auflassung dcr hauptzollämtlicheu Expositnr in der
Großmarkthalle .)

Zufolge Kundmachung des k. k. Finanzministeriums vom 15 . September
1900 "R -G .-Bl . Nr . 157 , wird die hauptzollämtliche Expositnr >n der Groß¬
markthalle (für Hallenartikel ) in Wien mit 1. November 1900 ausgelassen.

11 .

(Die Ertheiluug von Hausierbefngnissen ist ans
besonders rürksichtswürdige Petenten zn beschränken .)

Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 17 . Sep¬
tember 1900 , Z . 69185 (M .-Z . 104979/XVIII ) :

Aus den dem k. k. Handelsministerium vorgelegten Ausweisen über die
Zahl der im Jahre 1899 neu erlheilten verlängerten und vidierten Hauster-
bewillignngen geht hervor , dass die Zahl der neuertheilten Hansterbewilli-
qungen gegen das Jahr 1899 neuerlich abgenommen hat.

Nachdem die Klagen über die Beeinträchtigung der stabilen Handels¬
geschäfte durch de» Hausierhandel noch immer fortdanern und es angezeigt
erscheint , auch weiterhin über die Zahl der bisher jährlich ertheilten Hanster-
bewillignnqen nicht hinauszugehen , werden infolge Erlasses des genannten k. k.
Ministeriums vom 19 . Juli 1900 , Z . 26121 , all - politischen Behörden erster
Instanz in Niederösterreich neuerlich angewiesen , die Ertheilung von Hauster-
befuguissen auf besonders rücksichtswürdige Petenten zu beschränken nnd über
die Ziffer des Vorjahres nicht ohne die triftigsten Gründe , jwelche in der be¬
treffenden statistischen Nachweisung von Fall zu Fall anzugeben sind , hinans-
zugehen.

(Abgrenzung des I » . und SX Wiener Schul-
Jnspeetionsbezirkes . )

Der Bezirksschulrath der Stadt Wien hat mit Erlass vom
20 . September 1900 , G .-Z . 7495 , sämmtlichen Schulleitungen
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des k. k. n .-ö. Landesschulrathes vom 17 . September 1900,
Z . 10526 , hat der Herr Minister für Ciiltus und Unterricht mit dem Erlasse
vom 29 . August 1900 , Z . 24154 , die Abgrenzung des II . und IX . Wiener
Jnspectionsbezirkes dahin , dass Zwischenbrücken aus dem II . Jnspectionsbezirke
ansgeschieden und dem IX . Jnspectionsbezirke zugewiesen werde , so dass nn »-
mehr der II . Jnspectionsbezirk nur aus dem nach dem neuen Gemeindestatnte
begrenzten II . Gemeindebezirk - nnd der IX . Jnspectionsbezirk aus dem IX.
und dem nach dem neuen Gemeindestatute begrenzten XX . Gemeindebezirks zu
bestehen haben wird , zu genehmigen gefunden.

Hievon wird die Bezirkssection in die Kenntnis gesetzt.

I » .
(Gift Verschleiß . )

Das magistratische Bezirksamt für den I . Bezirk hat mit Decret vom
24 . September 1900 , Z . 6975 , dem Gemischtwarenhändler Michael Wallac  e,
I . , Kärnthnerstraße 30 , die Concession zum Verschleiße von Giften unter den
bestehenden Normen verliehen . Diese Concession wurde unter der Zahl / 1433
in das Gewerberegister eingetragen.

14.
(XX . Gemeindebezirk Brigittenau . )

Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 29 . Sep¬
tember 1900 , Z . 99592/IV , Nachstehendes bekanntgegcben:

In dem Verzeichnisse der Straßen , Gassen und Plätze des XX . Bezirkes,
welches der hierämilichen Erledigung vom 17 . August 1900 , Z . 68957 (Siehe
Amtsblatt Nr . 78 „ Gesetze rc . IX , 26 , pax . 82 ) , angeschlossen wurde , ist
irrthümlich der Bruckhaufen (oder auch Brückenhaufen geschrieben ) als zum
XX . Bezirk gehörig angegeben worden.

Es wolle richtiggestellt werden , dass derselbe , da er am linken Ufer des
Donanstromes liegt , zum II . Bezirk - gehört.

1*
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IS.

Gittschaltung der Mühlerithal 'schen Gasdruck-
Regulatoren iMasspar Apparates „ Haarscharf ." )

Die n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 13 . October 1900,
Z . 88370 (M .-Z . 111926/XIV ), nachstehende Verfügung getroffen:

Mit dem Erlaffe vom 15 . September 1900 , Z . 100484 , hat der Wiener
Magistrat als politische Behörde erster Instanz eine „ Borschrift über die Ein¬
schaltung der Gasdruck -Regulatoren (Gasspar - Apparate ) „ Haarscharf " der Ge¬
sellschaft für Gasspar -Apparate , Mühlenthal L Comp , in die Hausleitungen
Wiens " , festgesetzt und die allgemeine Verlautbarung dieser Vorschrift durch
die magistratischen Bezirksämter , sowie im Wege des Amtsblattes der k. k.
Reichshaupt - und Residenzstadt Wien verfügt , in welchem dieselbe auch tat¬
sächlich , und zwar in der Nummer 78 , vom 28 . September 1900 , auf Seite 81
und 82 kundgemacht wurde.

Ich finde die Vollziehung dieser mit allgemeiner Geltung im Gebiete
der Gemeinde Wien erlassenen Vorschrift gemäß Z 107 des Gemeindestatutcs
für die k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien vom 24 . März 1900 , L.- G .-
Bl . Nr . 17 , von amtswegen zu Mieren , weil dieselbe gegen bestehende Gesetze
verstößt und den Wirkungskreis der Gemeinde , im concreten Falle jenen des
Wiener Magistrates als Politischer Behörde erster Instanz überschreitet , ferner
auszusprechen , dass über die Zulässigkeit der Einbaunng der in Rede stehenden
Regulatoren vom Wiener Magistrate und von den magistratischen Bezirksämtern
als Gewerbebehörden nur in Handhabung und im Rahme » der in der Mini-
sterial -Verordnung vom 9 . Mai 1875 , R .-G .-Bi . Nr . 76 , vorgeschriebenen
Aufsichtspflicht , also nur nach Beschaffenheit des jeweiligen concreten Falles,
nicht aber mittels generalisierender Anordnungen aberkannt werden darf.

Demgemäß hat es auch von jeder Strafamtshandlung wegen Über¬
tretungen der hinsichtlich ihres Vollzuges sistierten Vorschrift , insofern es sich
nicht etwa um Übertretungen der erwähnten Ministerial -Verordmmg handelt,
abznkommen.

Gründe:

Nach der bezogenen Ministerial -Verordnnng ist für die Ausführung von
Gasrohrleitungen und Beleuchtungsanlagen das mit eben derselben Ver¬
ordnung knndgemachte Regulativ maßgebend.

Durch die in diesem Regulativ enthaltene genaue Umschreibung der den
Gewerbebehörden erster Instanz obliegenden Aufsichtspflicht erscheint mittelbar
jede Compelenz dieser Behörden zu generellen Anordnungen im Gegenstände
ausgeschloffen.

Dies ergibt sich auch aus der in erwähntem Regulativ enthaltenen
Schlussbemerkung , nach deren ganzer Fassung etwaige Änderungen des
Regulativs als den betheiligten Ministerien Vorbehalten erachtet werden müssen,
also von den Gewerbebehörden erster Instanz giltig gewiss nicht verfügt
werden können.

Der im Gasregulativ den Gewerbebehörden erster Instanz zugewiesene
Wirkungskreis hat in den durch dasselbe geregelten Angelegenheiten eine Er¬
weiterung im Sinne eines Rechtes zur Erlassung genereller Vorschriften bisher
nicht erfahren ; insbesondere die Gewerbeordnun normiert ein solches Recht
nicht . Die Competenz der politischen Behörden zu gewerbepolizeilichen Rege¬
lungen im Sinne des Z 54 , Alinea 2 dieses Gesetzes , bezieht sich nur auf dir
dort taxativ aufgezählteu Gewerbe , kann daher gegenüber Gas -Jnstallations-
arbeiten nicht zur Anwendung kommen.

Dass Gasregulatoren überhaupt , daher auch die in Rede stehenden Gas¬
spar - Apparate zu den durch das erwähnte Regulativ behandelten Einrichtungen
gehören , wird in der sistierten Vorschrift selbst zugegeben und steht nach Z 25
des mehrerwähnten Regulativs , woselbst die Anwendung gefahrlos fnnctio-
nierender Gasregulaloren ausdrücklich für wünschenswert erklärt wird , außer
jedem Zweifel.

Wenn also seitens des Wiener Magistrates als Politischer Behörde gleich¬
wohl mit der Erlassung einer allgemeinen Vorschrift hinsichtlich dieser Spar¬
apparate vorgegangen wurde , so hat derselbe eben dadurch seinen Wirkungs¬
kreis überschritten und gegen Z 54 , Alinea 2 der Gewerbeordnung verstoßen.

Die beanständete Vorschrift stellt sich übrigens auch deshalb als Competenz-
überschreitung dar , weil sie auch Verfügungen über nicht nach öffentlich recht¬
lichen Grundsätzen zu beurtheilende Fragen , so z. B . über die Frage trifft,
wer die mit der Einbaunng der Apparate verbundenen Kosten zu tragen hat.

Was den Inhalt der sistierten Vorschrift als solchen ohne Rücksicht auf
die Competenzfrage anbelangt , so kann derselbe gleichfalls nicht als in jeder
Beziehung gesetzlich erachtet werden.

So sind specicll die Punkte 4 und 7 dieser Vorschrift gesetzwidrig , weil
sie einige Arbeiten , welche von den hiezu befugten Gewerbetreibenden über
Bestellung überall verrichtet werden , dürfen , den Organen der das Gas
liefeniden Unternehmung Vorbehalten.

Ein solcher , von der Gewerbebehörde gemachter Vorbehalt widerspricht
dem H 41 der Gewerbeordnung ; er widerstreitet auch den Eiuleitungsworten
des kaiserlichen Patentes vom 20 . December 1859 , R .- G .-Bl . Nr . 227 , nach
welchen die Gewerbeordnung nicht allein die gleichmäßige Regelung , sondern
auch die möglichste Erleichterung gewerblicher Betriebsamkeit bezweckt.

Gegen vorstehende Entscheidung , ist der binnen vier Wochen von dem
der Zustellung folgenden Tage an gerechnet , bei der k. k. Statthalterei in
Wien einzubringende Recurs an das k. k. Ministerium des Innern jedoch , da
es sich um den im öffentlichen Interesse gelegenen , insbesondere wirtschaftlichen
Schutz sowohl von Gewerbetreibenden als auch vieler anderer Interessenten
vor ungesetzlichen Beanständungen und Erschwernissen handelt , ohne ausschiebende
Wirkung zulässig.

II. NimlUltiviiestimmmuM.
Magistrat:

1«.

(Die Verwendung von Facharbeitern in den
städtischen Ämtern .)

Magistrats -Director Tach an hat unterm 28 . September
1900 , M .-D .-Z . 2112 , nachstehenden Erlass hinausgegeben:

Seitens der städtischen Buchhaltung wurde die Wahrnehmung gemacht,
dass bei einigen magistratischen Bezirksämtern die Verwendung von Fach¬
arbeitern (Buchbinder rc .) im Amte in auffallender Weise überhand nimmt,
so dass die Möglichkeit nicht ansgeschloffen ist, dass dieselben während der
bereits einmal bezahlten Arbeitszeit auch solche Arbeiten verrichten , welche von
den betreffenden Contrahenten ohnedies als Handarbeit in Rechnung gestellt
werden.

In einem speciellen Falle wurde sogar constatiert , dass ein solcher
Arbeiter zur Besorgung einzelner den Amtsdieuern zukommenden Dienst¬
leistungen herangezogen wurde.

Kann schon eine zuweit gehende Verwendung von Bediensteten der
städtischen Contrahenten im Amte nicht gebilligt werden , weil hiedurch , der
Gemeinde ganz ungerechtfertigte Kosten verursacht werden , so muss die Über¬
tragung von anderen als Facharbeiten an die genannten Personen als gänzlich
unstatthaft bezeichnet werden.

Ich finde mich daher bestimmt , Euer Wohlgeboren anzuweisen , die Ver¬
wendung von Facharbeitern im Amte auf das unumgänglich nothwendige
Zeitmaß zu beschränken und die Übertragung von anderen als fachlichen
Arbeiten an dieselben unter allen Umständen hintanznhalten.

17 .

(Jilterpellations - Beantwortungen — deren aeten-
mäßige Verfassung durch den Magistrat . )

Präsidial -Erlass des Bürgermeisters Dr . Karl Lueger  ääto.
10 . October 1900 , Z . 11408 (M .-D .-Z . 2621 ) :

In der Gemeinderaths - Sitzung vom 14 . September 1900 habe ich einen
Magistratsbericht über die Interpellation der Gem .-Näthe Schwer , Urban,
Krikava  und Genossen , betreffend den Niedergang des Lohnfuhrwerkes in
Wien , verlesen , welcher der k. k. n .-ö. Statthalterei zu einer Berichtigung
Anlass gab.

In diesem Berichte hat nämlich der Magistrat der Meinung Ausdruck
gegeben , dass die Vermehrung der concessionierten Lohnfuhrwerke lediglich
durch die k. k. n .- ö. Statthalter « als Recnrsinstanz gegenüber den bezüglichen
abweislichen Erledigungen des Magistrate ? erfolgte.

Demgegenüber hat die k. k. n .-ö. Statthalterei im Erlaffe vom 26 . Sep¬
tember 1900 , Z . 86542 , Fälle angeführt , in welchen derartige Concessionen
auch seitens des Magistrates verliehen wurden , und mich eingeladeu , die be¬
zügliche Stelle des Magistratsberichles richtigzustellen.

Diesen Statthalterei - Erlass , sowie die Rechtfertigung des Magistrates
habe ich dem Gemeinderathe in der Sitzung vom 5 . d. M . zur Kenntnis
gebracht.

Um einem solchen unliebsamen Vorkommnisse für dis Zukunft vor-
zubengen , finde ich mich bestimmt , den Magistrat zu beauftragen , in Hinkunft
Interpellationen vollständig actengemäß zu beantworten , und wenn dies wegen
der Kürze der Zeit nicht möglich sein sollte , mir über diesen Umstand zu
berichten.

Der Magistrat wird dann den ausführliche », die Sachlage erschöpfenden
Bericht bis zu einem entsprechenden Termine vor der nächsten Gemeinderaths-
Sitznng vorzulegen haben.

Ich ersuche Sie , Herr Magistrats -Director , ehethunlichst die entsprechenden
Weisungen an die Departements sowie an die Bezirksämter zu erlassen.
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III. Gelehe
von besonderer Mchtlsikeit für den politischen ffer-

lvaltungsdienst.
18 .

(Abänderung der Bestimmungen , betreffend die Ab¬
wehr und Tilgung der Schweinepest ( Schweine-

sencheI . )
I.

Kaiserliche Verordnung vom 15 . September 1900 , mit
welcher einige Bestimmungen der kaiserlichen Verordnung vom
2 . Mai 1899 , N .-G .-Bl . Nr . 81 , betreffend die Abwehr und

Tilgung der Schweinepest ( Schweinesenche ), abgeändert werden
(R .-G .- Bl . Nr . 154 ) :

Auf Grund des Z 14 des Grundgesetzes über die Reichsverlretung vom
21 . December 1867 , R .-G .-Bl . Nr . 141 , finde Ich anzuordnen , wie folgt:

Artikel  I.

Die ZZ 1 , 3 und 4 der kaiserlichen Verordnung vom 2. Mai 1899,
R .-G .-Bl . Nr . 81 , betreffend die Abwehr und Tilgung der Schweinepest
(Schweineseuche ), werden außer Wirksamkeit gesetzt.

An deren Stelle haben folgende Bestimmungen in Kraft zu treten.

8 i.
Zum Zwecke der möglichst raschen Tilgung der Schweinepest (Schweine¬

seuche) ist mit der Tödtung der an Schweinepest kranken , dann der der
Schweinepest verdächtigten , endlich der ansteckungsverdächtigen , das heißt jener
Sa weine vorzugehen , welche innerhalb der letzten vierzig Tage vermöge der
Unterbringung in nicht vollständig abgesonderten Stallungen , vermöge der
Benützung gemeinsamer Weideplätze , auf dem Triebe oder bei dem Trans¬
porte auf Eisenbahnen , Schiffen oder Fuhrwerken mit pestkranken Schweinen
in Berührung gestanden sind.

Wenn nach den in einzelnen Fällen obwaltenden Umständen eine weitere
Verbreitung der Seuche nicht zu besorgen ist und insbesondere , wenn es sich
um wertvolles Znchtmateria ! handelt , kann die politische Landesbehörde über
Ansuchen des Besitzers oder Uber Antrag der Senchen -Commission von der
Tödtung anstccknngsverdächtiger Thiere unter der Bedingung absehen , dass
dieselben durch vierzig Tage senchensicher abgesondert und unter thierärztliche
Beobachtung gestellt werden.

RUcksichtlich der Frage , ob ansteckungsverdächtige Thiere zu tödten oder
unter Beobachtung zu stellen sind , findet gegen die Entscheidung der politischen
Landesbehörde der Necurs an das Ministerium des Innern statt.

Bis zur Rechtskraft der Entscheidung darf mit der Tödtung der sofort
unter Beochachtung gestellten Thiere nicht vorgegangen werden.

8 3.
Für jene Schweine , welche nach der von amtswegen vorgenommenen

Tödtung pestfrei befunden werden , wird eine Entschädigung ans dem Staats¬
schatz? geleistet.

Diese Entschädigung wird , vorbehaltlich der Bestimmungen der ZZ 5
und 6, bemessen:

a) für Schlachtschweine (schlachtreife Fett - und Fleischschweine ) ans Grund
des festgestellten Gewichtes der geschlachteten Thiere sammt anhaftenden
Lungen und Herz , Zwerchfelle , Leber , Nieren und Nierenfette , dann dem
Gekrösefette mit 95 Percent des per Kilogramm berechneten durchschnitt¬
lichen Marktpreises , der im voransgegangencu Monate in der Hauptstadt
des betreffenden Landes für geschlachtete Schweine aller Qualitäten
amtlich notiert war;

i>) für Nutzschweine ans Grund des im lebenden Zustande festgestellten Ge¬
wichtes nach Maßgabe eines Werttarifes , welcher von der Politischen
Landesbehörde nach gepflogenem Einvernehmen mit der osficiellen land¬
wirtschaftlichen Corporation vierteljährlich , unter Berücksichtigung der
Alters -, Nassen - und sonstigen preisbestimmenden Unterschiede Per Kilo¬
gramm festzusetzen ist;

e) für Znchtschweine mit dem gemäß lit . b ermittelten Betrage unter
Hinzurechnung eines Zuschlages von 25 Percent.
Die Classificiernng nach den obigen Kategorien (Schlacht -, Nutz - oder

Znchtschweine ) erfolgt durch die Senchen -Commission (Z 18 allgemeines Thier-
senchengesetz). Bei der Unterscheidung zwischen Nutz - und Zuchtschweinen ist in
der Regel an dem Grundsätze festzuhalten , dass alle nicht in die Kategorie der
Schlachtschweine (schlachtfreie Fett - oder Fleischschweine , lit . a) fallenden , zur
Zucht nicht mehr tauglichen Thiere , sowie Schnittlinge und nicht zur Zucht
bestimmte Ferkel und Jungschweine unter Absatz b , Zuchteber , tragende oder
säugende Zuchtsäne und solche junge Schweine , die nachweislich zur Zucht be¬
stimmt sind , im Absatz e einzureihen find.

8 4-
Für jene Schweine , welche nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Ver¬

ordnung von amtswegen getödtet und hiebei pestkrank befunden wurden , wird

vorbehaltlich der Bestimmungen der ZZ 5 und 6 , nach Maßgabe des Gewichtes
dieser Schweine , und zwar in vollkommen ausgeweidetem Zustande , eine Ver¬
gütung aus dem Staatsschatz ? im Betrage von 50 Percent des nach Z 3 er¬
mittelten Entschädigungsbetrages geleistet.

Artikel  II.

'Diese Verordnung tritt mit dem achten Tage nach ihrer Kundmachung
in Wirksamkeit . -

Die näheren Bestimmungen über deren Durchführung , insbesondere über
die Behandlung der gemäß Artikel I , H 1, Absatz 2, unter thierärztliche Be¬
obachtung gestellten ansteckungsverdächtigen Schweine und über die Bemessung
der Einschädigungsbeträge gemäß Artikel I , Z 3 , werden im Verordunngswege
erlassen.

Artikel III.

Mit dem Vollzüge dieser Verordnung find Meine Minister des Innern,
der Justiz , des Handels , der Eisenbahnen und des Ackerbaues betraut.

II.

Verordnung der Ministerien des Innern , der Justiz , des
Handels , der Eisenbahnen und des Ackerbaues vom 18 . September
1900 , enthaltend Durchführungsbestimmungen zur kaiserl . Ver¬
ordnung vom 15 . September 1900 , N .-G .-Bl . Nr . 154 , mit
welcher einige Bestimmungen der kaiserl . Verordnung vom 2 . Mai
1889 , R . -G . -Bl . Nr . 81 , betreffend die Abwehr und Tilgung der
Schweinepest (Schweineseuche ) , abgeäudert werden (N .-G .-Bl.
Nr . 155 ) :

Zur Durchführung der kaiserl . Verordnung vom 15 . September 1900,
N .- G .-Bl . Nr . 154 , mir welcher einige Bestimmungen der kaiserl . Verordnung
vom 2 . Mai 1899 , R .-G .- Bl . Nr . 81 , betreffend die Abwehr und Tilgung
der Schweinepest (Schweinesenche ) abgeändert werden , wird auf Grund des
Artikels II dieser kaiserl . Verordnung Nachstehendes verfügt.

Die unter ack ZZ 1 und 2 und aä ZZ 3, 4 und 5 enthaltenen Bestim¬
mungen der V«rordnnng der Ministerien des Innern , der Justiz , des Handels,
der Eisenbahnen und des Ackerbaues vom 6 . Mai 1899 , R .- G .-Bl . Nr . 82,
werden außer Wirksamkeit gesetzt.

An deren Stelle haben folgende Bestimmungen in Kraft zu treten:

Artikel  I , Z 1 der  kaiserl . Verordnung vom 15 . September
1900 , R .-G .-Bl . Nr . 153 , und aä 2 der kaiserl . Verordnung vom

2 . Mai  1899 , R .-G .-Bl . Nr . 81.
Die Schweinepest (Schweinesenche ) gehört zu jenen ansteckenden Thier¬

krankheiten , welche gemäß ZZ 15 und 16 des Gesetzes vom 29 . Februar 1880,
N .-G .-Bl . Nr . 35 , betreffend die Abwehr und Tilgung ansteckender Thier¬
krankheiten , zur Anzeige verpflichten.

Sobald über den Ansbruch oder Verdacht der Schweinepest die Anzeige
an den Gemeinde - (Gutsgebiets -) Vorsteher erstattet wird , oder derselbe von dem
Auftreten dieser Seuche oder von auf den Bestand derselben hindeutenden
krankhaften Erscheinungen oder Todesfällen unter den Schweinen auf irgend
eine Weise Kenntnis erlangt , hat derselbe unverzüglich die politische Bezirksbehörde
unter Angabe der bekanntgewordenen Thatsachen hievon zu benachrichtigen , sofort
die thunlichste Absonderung der noch gesunden von den bereits erkrankten
Schweinen zu veranlassen , jeden Verkehr mit Schweinen aus oder nach dem
betreffenden Gehöfte zu untersagen und somit die Stallsperre zu verfügen.

Die bei der politischen Behörde erster Instanz einlangenden Anzeigen
über den Bestand der Schweinepest (Schweinesenche ) oder über Krankheits-
erscheiunngen , welche den Verdacht dieser Seuche begründen , sind sofort zu
protokollieren und weiter zu behandeln.

Hat die politische Behörde erster Instanz über einen Fall der Schweine¬
pest oder des Verdachtes dieser Seuche Kenntnis erlangt , so ist der Amtsthier-
orzt ohne Verzug an Ort und Stelle zur Erhebung zu entsenden . Ans diese
Erhebungen finden die Bestimmungen des Z 18 Thierseuchengesetz An¬
wendung.

Der Amtsthierarzt hat in Gemeinschaft mit dem Gemeindevorsteher
(Senchen -Commission ) eingehende Erhebungen zu Pflegen , und sobald aus dem
protokollarisch sestzustellenden Aussagen der betreffenden Parteien ein Verdacht
auf den Bestand der Schweinepest sich ergibt , noch vor dem Betreten der als
verdächtig bezeichneten Stallungen (Standplätze oder Weiden ) den Schweine¬
stand der einzelnen Wirtschaftsgehöfte der Ortschaft (des Gntsgebietes ) und
in großen geschloffenen Gemeinden des nach der Art des Wirtschaftsbetriebes
zunächst gefährdeten Thciles derselben durch Begehung der einzelnen Schweine-
stallnngen (Standplätze oder Weiden ) rücksichtlich des senchenunbedenklichen
Zustandes genau zu untersuchen und in ein besonders Viehstandsoerzeichnis
aufzunehmen.

Nach Vornahme dieser Erhebungen ist die genaueste Untersuchung der
Schweine in den als senchenverdächlig bezeichneten Gehöften (Standorten,
Weideplätzen ) unter Beobachtung der Vorsicht vorzunehmen , dass die als seuchen-
verdächlig oder verseucht bezeichneten Abtheilungen oder Stallungen zuletzt
betreten werden.

Wenn sich bei einem Schweine Krankheitserscheinungen zeigen , welche
auf den Bestand der Schweinepest (Schweinesenche ) schließen lassen , ist dasselbe
gemäß Artikel I, Z 1 der kaiserlichen Verordnung vom 15 . September 1900
sofort zu tödte » .
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Zeigen sich solche Symptome gleichzeitig an mehreren Schweinen , so ist
zunächst nur mit der Tödtung eines , und zwar desjenigen Thieres vorzugehen,
welches die deutlichsten Merkmale der Kranlheit an sich trägt und sonach unter
Berücksichtigung des am Cadaver constatierten Befundes zu beurtheilen , ob
und wie weit noch andere Thiere desselben Bestandes als Pestverdächtig iin
Sinne des Artikels I , Z 1 der kaiserlichen Verordnung vom 15 . September
1800 zu behandeln sind.

Wurde der Bestand der Schweinepest zweifellos festgestellt , so sind die
pestkranken und pestverdächtigen Thiere nach Thunlichkeit sofort zu tödten.
Dasselbe gilt in der Regel auch von den anstecknngsverdächtigen Thieren.
Sofern jedoch die Senchen -Commissio » mit Rücksicht auf die Verhältnisse des
concreten Falles , insbesondere auf die Möglichkeit einer vollkommen seuchen¬
sicheren Unterbringung solcher Thiere , deren Tödtung aus Rücksichten des
öffentlichen Interesses nicht für unbedingt nöthig erachtet , oder sofern der
Besitzer , welcher über die ihm nach Artikel I , Z 1, Absatz 2 und 3 der kaiser¬
lichen Verordnung zustehenden Rechte zu belehren ist, das Ansuchen stellt , dass
von der Tödtung der ansteckungsverdächtigen Thiere abgesehen werde , sind die
letzteren bis zur rechtskräftigen Entscheidung der politischen Landesbehörde,
beziehungsweise des Ministeriums des Innern sofort in möglichst seuchensicherer
Weise von dem Verkehre mit anderen Schweinen abzusondern und mit un¬
verwischbaren Kennzeichen (Borstenschnitt , Kerben der Ohren oder Tättowierung
zu versehen.

In derselben Weise ist auch dann vorzugehen , wenn pestkranke oder Pest¬
verdächtige Schweine , oder wenn ans anderen , als den oben angegebenen
Gründen anstecknngsverdächtige Thiere am Tage der Constatierung der Seuche
nicht mehr getödtel werden können.

Die pestkrank befundenen , geschlachteten , sowie die an der Pest verendeten
Schweine sind nach dem behördlich genehmigten oder von der Seuchen -Com-
mission speciell ansgemittelten Aasplatze zu überführen , nach beendeter Section
und genauer Beschreibung der Sectionsergebnifse über jedes einzelne verendete
oder dort getödtete Schwein , sowie der Feststellung des Gewichtes derselben
im Sinne des Artikels I , Z 3 , vorschriftsmäßig zu vernichten.

Die Seuchen -Commission darf den Aasplatz erst nach beendeter Ver¬
scharrung aller Cadaver verlassen.

Eine Ausnahme ist nur dann zulässig , wenn der Fortgang der Ver¬
scharrung durch Gendarmerie oder ein beeidetes Gemeindeorgan überwacht
werden kann.

In Gemeinden , in welchen ein behördlich genehmigter Kafilldesinfector
oder ein thermochemischer Apparat im Betriebe ist , dürfen derlei Cadaver durch
diese Apparate verarbeitet werden und haben demgemäß auch die nach den
obigen Bestimmungen am Aasplatze dnrchzuführenden Amtshandlungen in dieser
Betriebsanlage staltzufiuden.

Sofern es sich um anstecknngsverdächtige Thiere handelt , hat die Com¬
mission sofort zu erheben , ob und unter welchen Bedingungen nach den ört¬
lichen Verhältnissen diese Thiere während der vollen Dauer der gesetzlichen
Beobachtungsfrist in der Weise seuchensicher untergcbracht werden können , dass
die Gefahr einer Übertragung der Seuche auf andere Schwein bestände aus¬
geschlossen erscheint.

Bei Benrtheilnng der Frage , ob bestimmte Thiere als „ ansteckungs¬
verdächtig " im Sinne der im Artikel 1, Z 1 , enthaltenen Definiton zu be¬
trachten sind , ist auf den Umstand Bedacht zu nehmen , ob bei dem an den
gelödteten Schweinen sestgestellten Stadium des Krankheitsprocesses , beziehungs¬
weise mit Rücksicht aus die an den Cadavern constatierten pathologischen Ver¬
änderungen für die mit diesen Schweinen in Berührung gestandenen Thiere
innerhalb der letzten vierzig Tage die Gefahr einer Jnfection bestand.

Der Umstand , dass der Besitzer über die ihm znstehenden Rechte belehrt
wurde , dessen allsälliges Ansuchen um Umgangnahme von der Tödtung , das
Gutachten der Commission über Zulässigkeit einer lhierärztlichen Beobachtung
der anstecknngsverdächtigen Thiere , sowie das Ergebnis der Erhebungen über
deren seuchensichere Unterbringung sind im Commissions - Protokolle zu ver¬
zeichnen.

Hat der Besitzer um Umgangnahme von der Tödtung anstecknngsver-
dächtiger Thiere angesucht , oder hat die Commission ans Gründen des öffent¬
lichen Interesses die Tödtung solcher Thiere nicht für geboten erachet , so sind
die Acten unverzüglich unter motivierter Antragstellung der politischen Landcs-
behörde vorzulegen , welche ihre Entscheidung mit größtmöglichster Beschleunigung
zu fällen hat . Bei Stellung dieses Antrages ist unter voller Wahrung der
veterinärpolizeilichen Rücksichten insbesondere auf die Erhaltung wertvollen
Zuchtmateriales Bedacht zu nehmen . (Artikel I , § 1, Absatz 2 .)

Bis zur Rechtskraft der Entscheidung bleiben in Ansehung der seuchen¬
sicheren Unterbringung anstecknngsverdächtiger Thiere die von der Seucheu-
Commission oder später von der politischen Behörde erster oder zweiter Instanz
getroffenen Anordnungen in Kraft , und sind dieselben von den Parteien
strengstens zu beobachten.

Die in Artikel 1, 8 1, Absatz 2 der kaiserlichen Verordnung vorgesehene
vierziglägige Frist ist stets von dem Tage an zu berechnen , an welchem er¬
wiesenermaßen die noch gesunden von jeder mittelbaren oder unmittelbaren
Berührung mit den pestkranke » und pestverdächtigen Thieren abgesondert
worden sind.

Während der vollen Dauer dieser Frist müssen die unter Beobachtung
gestellten und nach den obigen Vorschriften gekennzeichneten Thiere in voll¬
ständig abgesonderten Stallungen derart confignicrt gehalten werden , dass jede
mittelbare oder unmittelbare Berührung mit anderen Schweinen unbedingt
ansgeschloffen erscheint . Insbesondere ist der Besitzer gehalten , die wegen An-
steckungsverdachtes consignierten Thiere nur durch solche Personen besorgen zu
lassen , welche mit anderen Schweinebeständen in keinerlei Berührung kommen.

Die Feststellung der sonstigen Bedingungen einer möglichst scucheusicheren
Absonderung , namentlich in Bezug auf die Fütterung , die Behandlung der
Absallstoffe , Streu n . s. w . bleibt fallweise der Seuchen -Commission , be¬
ziehungsweise den politischen Behörden überlassen.

Die einzelnen , gemäß diesen Vorschriften unter Beobachtung gestellten
Thiere sind in einem dem Commissions -Protokolle anzuschließenden Verzeichnisse
unter Angabe des Alters , der Farbe und allsälliger Merkmale zu verzeichnen.

Während der Dauer der Beobachtung darf der Bestand der consignierten
Thiere in der Regel keine Veränderung erleiden ; demgemäß dürfen weder
neue Schweine hinzukommen , noch — ohne bezirksbehördliche Bewilligung
— einzelne der consignierten Thiere , sei cs im lebenden oder lodten Zustande
entfernt werden . Die von der politischen Behörde erster Instanz bewilligte
Schlachtung von gemäß Artikel I , Z l , Absatz 2 , unter Beobachtung gestellten
Thieren hat unter Aufsicht des Amtsthierarztes zu erfolgen . Die Bewertung der
so gelödteten Thiere bleibt dem Besitzer überlasten.

Vorkommende Fälle der Erkrankung oder des Verendens hat die Parier
dem Gemeindevorsteher binnen 24 Stunden , und dieser der Vorgesetzten poli¬
tischen Bezirksbehörde unverzüglich im kürzesten Wege anzuzeigen.

Im allgemeinen gelten hinsichtlich der Constatierung der Schweinepest
und des Pestverdachtes bei den unter Beobachtung stehenden Bestände » dieselben
Vorschriften , wie für die Fälle des ersten Auftretens der Seuche.

Vor Ablauf der vierzehnlägigen Beobachtungsfrist müssen die wegen An¬
steckungsgefahr consignierten Schweinebestände duich den Amtsthierarzt einer
Beschau unterzogen werden , nach deren befriedigendem Ergebnisse die Thiere durch
die politische Behörde erster Instanz dem freien Verkehre zu übergeben sind.

Wenn anstecknngsverdächtige Thiere in Ermanglung eines Gesuches des
Besitzers um Umgangnahme von der Tödtung Uber Verfügung der Seuchen-
Commission oder sonst über rechtskräftiges behördliches Erkenntnis in das
Tilgungsverfahren einbezogen werden wüsten , sind dieselben in Gegenwart der
Seuchen -Commission der Schlachtung zu unterziehen und zu diesem Behnfe in
jenen Gemeinden , in welchen ein öffentliches Schlachthaus besteht , nach dem¬
selben zu überführen.

Im Commissions -Protokolle sind alle jene Momente genau darzustellen,
welche für die Benrtheilnng des Anspruches auf die Entschädigung maßgebend
sein können.

Die Seuchen -Commission hat für die bestmögliche Verwertung der ge-
tödteten Schweine zu sorgen.

Ist die Verwertung nur einzelner auch nach der Schlachtung vollkommen
gesund und zum Consum zulässig befundener Schweine in der verseuchten Ge¬
meinde (Gntsgebiet ) selbst möglich , so ist dieselbe im Wege der öffentlichen
Versteigerung , eventuell auch des freien Verkaufes durchznführcn.

Ist jedoch in der verseuchten Gemeinde die Verwertung geschlachteter
Schweine mit Schwierigkeiten verbunden , so können die Schweine entweder im
lebenden Zustande nach Orten , in welchen Schlachthäuser bestehen , die mit
einem eigenen Schienenstrange mit der Eisenbahn verbunden sind , oder im ge¬
schlachteten Zustande nach vollständigem Erkalten nach geeigneten Consumorten
und Übernahmsstellen mittels der Eisenbahn verfrachtet werden , wenn die
nächste Station in wenigen Stunden erreicht werden kann und der Transport
keine großen Kosten verursacht . . .

Die Abtransportierung der ansteckungsverdächtigen Schweine im lebenden
Zustande zur nächsten Eisenbahnstation darf nur unter polizeilicher Überwachung
mittels Wagen stattstnden . Die zum Transporte solcher Schweine bestimmten
Eisenbahnwaggons sind mit der Aufschrift „seuchenvördächtige Thiere " zu be¬
zeichnen . ^

Bei der Verfrachtung lebender Schweine ist das Certificat nach dem unten
stehenden Formulare L. dieser Verordnung , bei der Versendung geschlachteter
Schweine nach Formular L der Ministerial -Verordnnng vom 6 . Mai 1899.
R .-G .-Bl . Nr . 82 , ansznstellen und der Sendung beizugeben.

Die vorstehenden Bestimmungen über den Transport lebender Schweine
haben auch auf solche Fälle Anwendung zu finden , in welchen die politische
Behörde erster Instanz die Entfernung lebender Thiere aus gemäß Artikel I,
8 1, Absatz 2 unter Beobachtung gestellten Schweinebeständen , bewilligt.

Der Erlös für die verwertbaren Thiere und die verwertbaren Theile
von geschlachteten Thieren ist von der Seuchen -Commission im Wege der be¬
treffenden politischen Behörde erster Instanz in der vorschriftsmäßigen Weise
unter Beischluss eines von derselben vidierten Gegenscheines an das zuständige
k. k. Steueramt sofort abzuführen.

Wurden lebende oder geschlachtete Schweine oder verwertbare Theile
derselben behufs besserer Verwertung nach einem anderen politischen Bezirke
versendet , so hat das dort mit der Verwertung betraute Organ den erzielten
Erlös an die von der Seuchen -Commission zu benennende politische Bezirks¬
behörde sofort abzuführen.

Die vorstehenden Bestimmungen haben auch ans jene Fälle sinngemäße
Anwendung zu finden , in welchen der Bestand der Schweinepest unter Trieb¬
herden oder unter Transporten von Schweinen auf Eisenbahnen , Schiffen oder
Fuhrwerken festgestellt worden ist.

Lä Artikel I , ZZ 3 und 4 der kaiserlichen Verordnung vom
15 . September  1900 , R .-G .-Bl . Nr . 154 , und aci Z 5 der kaiserlichen

Verordnung vom  2 . Mai  1899 , R .-G .-Bl . Nr . 81.
In Absicht auf die zu leistende Entschädigung ist für die Classificierung

der von amtswegen gelödteten und hiebei als pestfrei befundenen Thiere der
Umstand maßgebend , ob dieselben im Augenblicke der Tödtung als schlachtreif
anzusehen sind oder nicht.

Als schlachtreif (Fett - und Fleischschweine ) sind diejenigen Thiere zu
classificieren , deren weitere Belassung im Stalle nach den ^Grundsätzen eines
rationellen Wirtschaftsbetriebes , abgesehen von allfälligen Schwankungen des
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Marktpreises , vermöge des Standes ihrer Entwicklung dem Besitzer keinerlei
Aussicht aus eine künftige Werterhöhung bietet.

Solche Thiere werden nach Artikel I , Z 3, lit . a entschädigt.
Behufs Bemessung dieser Entschädigung ist der während des letzten

Monates in der Landeshauptstadt sür das Kilogramm Fleisch von todten
(Weidner -) Schweinen erzielte Durchschnittspreis zu ermitteln und von der
politischen Landesdehörde innerhalb der ersten fünf Tage eines jeden Monates
im Amtsblatt - zu verlantbaren.

Als nicht schlachtreif (Nutzschweine ) sind diejenigen Thiere zu classificieren,
deren von amtswegen vorzunehmende Tödtung nach den Grundsätzen eines
rationellen Wirtschaftsbetriebes insofern als eine vorzeitige anzusehen ist, als
die weitere Belastung dieser Thiere im Stalle , abgesehen von allfälligen
Schwankungen des Marktpreises , vermöge des Standes ihrer Entwicklung dem
Besitzer begründete Aussicht auf eine künftige Werterhöhung bietet.

Solche Thiere werden nach Artikel I , Z 3, lit . b entschädigt.

Behufs Bemessung dieser Entschädigung ist der während des letzten
Quartals auf den wichtigsten Märkten des Landes für Nutzschweine der ver¬
schiedenen Alters -, Raffen - und sonstigen maßgebenden Kategorien per Kilo¬
gramm des lebenden Gewichtes erzielte Durchschnittspreis zu ermitteln.

Ans Grund dieses Durchschnittspreises hat die politische Landesbehörde
nach gepflogenem Einvernehmen mit der osficiellen landwirtschaftlichen Cor¬
poration (Landesculturrath , Landwirtschafts -Gesellschaft rc .) einen Wert -Tarif
unter Berücksichtigung der Alters - , Raffen - und sonstigen preisbestimmenden
Unterschiede sestzustellen , wobei insbesondere zu beachten ist , dass in der relativ
höheren Bemessung der Nutzschweine gegenüber den Schlachtschweinen , speciell
jener Gewinnentgang zum Ausdrucke zu kommen hat , welchen der Besitzer
infolge der im Sinne der obigen Bestimmung vorzeitigen Tödtung der Thiere
erleidet.

Der so festgestellte Wert -Tarif ist von der politischen Landesbehörde das
erstemal spätestens drei Wochen nach Beginn der Wirksamkeit dieser Ver¬
ordnung , in der Folge aber innerhalb der ersten zehn Tage eines jeden
Quartales im Amtsblatte zu verlautbaren.

Auf Grund dieses Tarifes und des im lebenden Zustande ermittelten
Gewichtes der von amtswegen zu tödtenden Thiere ist in den einzelnen Fällen
die für Nutzschweine zu leistende Entschädigung festzustellen.

Steht in einer Gemeinde eine zur Abwägung von Kleinvieh im lebenden
Zustande geeignete Wage zur Verfügung , so sind die zur Tödtung bestimmten
Nutzschweine frühestens sechs Stunden nach der letzten Fütterung und Tränkung
von der Senchen - Commission (Z 18 allgemeines Thierseuchengesetz ) emzeln
der Abwägung zu unterziehen.

Steht eine solche Wage nicht zur Verfügung , so sind die zur Tilgung
bestimmten Schweine vor der Abwägung zu schlachten, wobei jedoch das ab¬
fließende Blut aufznfangen ist . In solchen Fällen hat die Abwägung unmittelbar
nach der Schlachtung (also noch vor der Abbrühung des Cadavers ) zu ersolgen,
wobei das Gewicht des Cadavers mit Hinzurechnung desjenigen des ab¬
geflossenen Blutes als das der Entschädigung zugrunde zu legende lebende Ge¬
wicht anzusehen ist.

Sollte sich bei der Eröffnung des geschlachteten Thieres -ine beträchtliche
Übersütterung desselben ergeben , so ist der entsprechende Gewichtsabschlag fest-
znstellen und die Thatsache im Commissions -Protokolle zu vermerken.

Die vorstehenden , sür die Bewertung der von amtswegen zu tödtenden
Nntzschweine aeltenden Grundsätze finden auch ans die gemäß Artikel I , Z 3,
letzter Absatz," als Znchtschweine zu classtficierenden Thiere (Artikel I , Z 3,
lit . e) , jedoch mit dem Unterschiede Anwendung , dass hier die Entschädigung
unter Hinzurechnung eines 25percentigen Zuschlages zu dem nach eben diesen
Grundsätzen ermittelten Werte des getödteten Thieres bemessen wird.

Die von amtswegen getödteten und hiebei pestkrank befundenen Thiere
(Artikel I , Z 4) sind nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen , ebenso
wie die gesund befundenen , nach den Kategorien : Schlachtschweine , Nutzschweine
und Zuchtschweine zu classificieren . Unter den in der kaiserlichen Verordnung nor¬
mierten Voraussetzungen beträgt die für solche Thiere zu leistende Entschädigung
50 Percent des nach obigen Bestimmungen ermittelten Wertes.

Die Senchen -Commission hat in allen solchen Fällen eingehend zu er¬
heben , ob keine der in den ZZ 5 und 6 der kaiserlichen Verordnung vom
2 . Mai 1899 angeführten Voraussetzungen gegeben erscheint.

Wenn unter den obwaltenden Umständen ein diesfälliger Verdacht be¬
gründet ist, hat die politische Behörde den Fall eingehend zu untersuchen und
ist dem Besitzer die von der Senchen -Commission bewertete Entschädigung erst
dann znzuerkennen , wenn nach dem Ergebnisse der gepflogenen Erhebungen
jeder Verdacht gründlich behoben erscheint.

In den Fällen des Z 5 hat die Senchen -Commission für eine möglichst
günstige Verwertung der getödteten Thiere Sorge zu tragen.

Die Bestimmungen der Ministerial -Verordnnng vom 6 . Mai 1899 , R .-G .-
Bl . Nr . 82 , aä ZZ 7, 8 und 9 der kaiserlichen Verordnung vom 2 . Mai 1899,
R .-G .-Bl . Nr . 81 , sowie die dieser Ministerial -Verordnnng angeschlossenen Bei¬
lagen werden durch die gegenwärtige Verordnung nicht berührt.

Die vorstehenden Anordnungen treten gleichzeitig mit der kaiserlichen
Verordnung vom 15 September 1900 , N .-G .-Bl . Nr . 154 , in Kraft.

Formular ^
Gemeinde Land .

Politischer Bezirk.
Ker1ificat

für die im nachstehenden näher bezeichnten - - Schweine , welche wegen des
Verdachtes der Ansteckung durch Schweinepest von der Senchen -Commission zur
sofortigen Schlachtung im Schlachthause der Gemeinde . und
deshalb zum Transporte dorthin mittels der Eisenbahn unter veterinär¬
polizeilicher Aufsicht bestimmt sind.

Name , Wohnort und Hausnummer des Viehführers:

Beschreibung der Thiere:
Obige Thiere wurden beim Abtransport amrsthierärzklich untersucht und voll¬

kommen gesund befunden.
. . am . 19.

Die Senchen - Commlssron:

k. k. Bezirks -Thierarzt.

Gemeindevorsteher.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

i ;,VO publieierten Gesetze und Verordnungen .)
Reichsgesehblatt.

Nr . 14S . Verordnung des Ministers für Cultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium
des Innern vom 3 . September 1900 , betreffend die Zu¬
lassung von Frauen zu den Medicinischen Studien und zum Doctorate der
gesummten Heilkunde .*)

Nr . 156 . Verordnung des Ministerpräsidenten als
Leiters des Ministeriums des Innern , sowie des
Ministers für Cultus und Unterricht vom 3 . Sep¬
tember 1900 , betreffend die Zulassung von Frauen zum Pharma-
ceutischen Berufe .*)

Nr . 151 . Verordnung des Justizministeriums vom
5 . September 1900 , betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinde
Prnsinowitz zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Holleschau in Mähren.

Nr . 152 . Concessionsurkunde vom 8. September
1900 , für die Localbahn Friedland—Reichsgrenze nächst Heinersdorf.

Nr . 153 . Kaiserliche Verordnung vom 1b. Sep¬
tember 1900 , betreffend die Gewährung von Unterstützungenaus
Staatsmitteln zur Linderung , beziehungsweise Abwehr des Nothstandes.

Nr. 154. Kaiserliche Verordnung vom 15. Sep¬
tember 1900 , mit welcher einige Bestimmungen der kaiserlichen Ver¬
ordnung vom 2 . Mai 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 71 , betreffend die Abwehr und
Tilgung der Schweinepest (Schweineseuche ), abgeändert werden .*)

Nr. 155. Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz , des Handels , der Eisenbahnen und des
Ackerbaues vom 18 . September 1900 , enthaltend die Durch¬
führungsbestimmungen znr kaiserlichen Verordnung vom 15 . September 1900,
N -G -Bl . Nr . 154 , mit welcher einige Bestimmungen der kaiserlichen Ver¬
ordnung vom 2. Mai 1899 , R .- G .-Bl . Nr . 81 , betreffend die Abwehr und
Tilgung der Schweinepest (Schweineseuche ) , abgeändcrt werden *)

Nr . 156 . Verordnung des Finanzministeriums vom
14 . September 1900 , betreffend die unmittelbar zu entrichtenden
Gebüren der Filialen und AgeNtien von Versicherungs - und Versorgnngs-
anstalte » mit Rücksicht auf das durch die kaiserliche Verordnung vom 29 . De-
cember 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 268 , genehmigte Übereinkommen mit Ungarn.

Nr . 157 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 1b . September 1900 , betreffend die Auflassung der haupt-
zollämtlichen Expositnr in der Großmarkthalle (für Hallenartikel ) in Wien .*)

Nr . 158 . Staatsvertrag vom 21 . Juni 1899
zwischen Österreich -Ungarn nnd Preußen zur Vermeidung von Doppel¬
besteuerungen , welche sich aus der Anwendung der für die im Reichsrathe
vertretenen Königreiche nnd Länder , beziehungsweise für das Königreich
Preußen geltenden Stenergesetze ergeben könnten.

») Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich aufgenommen.
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Nr . 159 . Verordnung der Ministerien des Acker¬
baues , des Innern , der Finanzen , des Handels und
der Eisenbahnen vom 25 . August 1900 , betreffend dieEin-
beziehung des k. k. Hanptzollamtes Dzieditz unter die im Anhänge zu der Ver¬
ordnung vom 15 . Juli 1882 , R .- G .-Bl . Nr . 107 , bezeichnet « !, zur Pflanzeu-
abfertigung ermächiigten Zollämter.

Nr . 160 . Verordnung des Justizministeriums vom
14 . September 1900 , womit das Gesetz vom I . April 1872 , N .-G .-
Bl . Nr . 43 , betreffend die Vollziehung der Freiheitsstrafen in Einzelhaft , im
Zellengefängnisse des Kreisgerichtes und Bezirksgerichtes in Wadowice vom
1. Jänner 1901 angcsangen in Wirksamkeit gesetzt wird.

Nr . 161 . Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 17 . September 1900 , betreffend die Ermächtigung des k. k.
Hauptzollamtes II . Classe in Cattaro zur Austrittsbehandlung von Zucker.

Nr . 162 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 18 . September 1900 , betreffend die Übertragung der Ge¬
schäfte des Stempelzeichenanfdrnckes vom Hauptzollamte in Bozen an das
Hauptzollamt in Innsbruck.

Nr . 163 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 27 . September
1900 , betreffend die Ausdehnung des Verbotes der Ein- und Durchfuhr
gewisser Waren und Gegenstände aus Egypten vom 7 . Mai 1900 . R .-G .-Bl.
Nr . 81 , ans Glasgow in Schottland.

Nr . 164 . Verordnung des Justizministeriums vom
20 . September 1900 , betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinde
Klutschau zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Trebitsch in Mähren.

Nr . 165 . Verordnung des Justizministers im Ein¬
vernehmen mit dem Finanzminister vom 20 . Sep¬
tember 1900 , über die Gebüren der Diener der Gerichte bei denjenigen
Dienstreisen und Dienstgängen , die nicht unter die Bestimmungen der Ver¬
ordnung vom 22 . August 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 162 , fallen.

Nr . 166 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 1. Oktober 1900 , betreffend die
Nichtannahme von Reichsgoldmünzen zu 5 Mark bei Zollzahlungen.

Nr . 167 . Verordnung des Ministeriums für
Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
17 . August 1900 , womit im Einvernehmen mit dem Reichs-Kriegs-
ministerinm der Ausweis o) der Beilage 19 der mit der Ministerial -Ver-
ordnung vom 27 . Juli 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 119 , erlassenen Vollzugsvor¬
schriften zum Einquartierungsgesetze vom 11 . Juni 1879 , R .- G .-Bl . Nr . 93,
und zn dem Gesetze vom 25 . Juni 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 100 , abgeäudert wird.

Nr . 168 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 28 . September 1900 , betreffend die Bildung eines neuen
Schätznngsbezirkes zur Pcrsonaleinkommensteuer für den Bereich der neu¬
errichteten Bezirkshauptmannschaft Mährisch -Ostrau mit Ausnahme der Stadt
Mäbrisch -Ostrau sammt Pnvoz , sowie die hiedurch bedingten Änderungen hin¬
sichtlich der Schätzungsbezirke Stadt Mährisch -Ostrau sammt Privoz , Orts¬
gemeinde Witkowitz mit den Gemeinden Ellgoth , Groß -Hrabowa , Klein-
Hrabowa , Nendorf und Zabreh und politischer Bezirk Mistel.

Nr . 169 . Verordnung des Justizministeriums vom
29 . September 1900 , womit die Vorschriften der vom 1. Sep¬
tember 1900 an geltenden rumänischen Civilprocessordnung über die Execution
ans ausländischen Urtheilen und das Maß der durch diese Bestimmungen
verbürgten Gegenseitigkeit bekanntgemacht werden.

Nr . 176 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . September 1900 , betreffend die zur Abstempelung von
Spielkarten und zur Verzollung von Spielkarten in der Einfuhr aus dem
Auslande ermächtigten Ämter.

Nr . 17k . Verordnung des Handelsministeriums
vom 4 . Oktober 1900 , betreffend die Abänderung des Z 13 der
Verordnung vom 7 . October 1887 Uber die Herstellung und Benützung von
Telephonanlagen im Anschlüsse an den Staatstelegrapheu.

Nr . 172 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 4 . October 1900 , betreffend das
Verbot des Hausierhandels im Gemeindegebiete von RoLnan.

Nr . 173 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 13 . Oktober 1900,
betreffend die Aufhebung des mit der Ministerial -Verordnung vom 9. Juni
1900 , R .-G .-Bl . Nr . 94 , erlassenen Ein - und Durchfuhrverbotes gegenüber
Smyrna und dem Vilajet Aidin in Kleinasten.

0 . Landesgesehblatt.
Nr . 52 . Gesetz vom 9. August 1900 , betreffend die Ver¬

einigung des Vermögens der Catastralgemeinden Markt - , Aigen - und Wieden-
Gannersdorf zn einem einheitlichen Vermögen der Ortsgemeinde Gaunersdorf.

Nr . 53 . Gesetz vom 19. August 1900 , wirksam für das
Erzherzogthum Österreich unter der Enns , betreffend die Regulierung des

! Donaugrabens von oberhalb Rückersdorf bis zur Ausmündung in die Donau.
Nr . 54 . Kundmachung  des k. k. Statthalters

- im Erzherzvgthume Österreich unter der Enns vom
29 . August 1900 , Z . 78037 , betreffend die der Gemeinde Waid¬
mannsfeld ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer 126perceutigen Umlage
auf die direkten Stenern des Jahres 1900.

Nr . 55 . Kundmachung  des k. k. Statthalters
im Erzherzvgthume Österreich unter der Enns vom
28 . August 1900 , Z , 70116 , betreffend die Namhaftmachung
jener Ländestellen der niederösterreichischen Donaustrecke , an welchen die Aichung
von hölzernen Ruderschiffen gegen Erlag der Aichtaxen vorgenommen wird.

Nr . 56 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzvgthume Österreich unter der Enus vom 14 . Sep¬
tember 1900 , Z . 5634/1 *1'. , betreffend die Wahlorte für die in
Niederösterreich stattfindenden Neichrathswahlen in der Wählerclasse der Land¬
gemeinden und in den aus Gsrichtsbezirken bestehenden Wahlbezirken der all¬
gemeinen Wählerclasse.

Nr . 57 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im
Erzherzvgthume Österreich unter der Enns vom 17 . Sep¬
tember 1900 , Z . 83511 , betreffend die Erweiterung des Wirkungs¬
kreises der Niederösterreichischen Landesanstalt für Rindviehversicherung durch
Errichtung einer besonderen Abtheilung für Pferdeversicherung und die ge¬
änderten Satzungen dieser nunmehr den Namen „Niederösterreichische Landes-
Viehversicherungsanstalt " führenden Anstalt.

Nr . 58 . Kundmachung der k. k. n.-ö. Finanz-
Landes -Directiou vom I I . September 1900 , betreffend die
Termine zur Einzahlung der directen Stenern im IV . Quartale 1900.

Nr . 59 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzvgthume Österreich unter der Enns vom
26 . September 1900 , Z . 85702 , betreffend die auf Grund der
Beschlüsse des niederösterreichischen Landtages vom 4 . Mai 1900 geänderten
Satzungen der Nlederösterreichischen Landes -Brandschadenversichernngsanstall,
der Niederösterreichischen Landes -Lebens - und Renlenversicherungsanstalt und der
Niederösterreichischen Landes -Hagelversicherungsanstalt mit dem Sitze in Wien.

Nr . 60 . Gesetz vom 14. September 1900 (wirksam
für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns ) ,
betreffend die Regelung des Dieusteinkommens der Lehrerinnen für weibliche
Handarbeiten an öffentlichen Volks - und Bürgerschulen Niederösterreichs mit
Ausnahme der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien.

Nr . 61 . Verordnung der k. k. n.-ö. Finanz -Laudes-
Dircction vom 5 . September 1900 , Z . 58135 , betreffend
die Errichtung des Verzehrungssteuerlinienamtes Großmarkthalle in Wien.

Nr . 62 . Kundmachung des k. k. n.-ö. Landes-
schnlrathcs vom 8 . October 1900 , Z . 12060/8 . -S .-R . ,
mit welcher das in der Sitzung des Landtages des Erzherzogthumes Österreich
unter der Enns vom 27 . April 1900 beschlossene Normale für die Alters-
unterstützung der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten an öffentlichen Volks¬
und Bürgerschulen Niederösterreichs mit Ausnahme der k. k. Reichshaupt - und
Residenzstadt Wien , verlautbart wird.
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I . Verordnungen nnd Entscheidungen.
1.

(Bestallung eines Generalconsnls der Republik
Haiti .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat folgenden Erlass ääto.
16. März 1900 , Z . 1540/ ? r ., an den Magistrat Wien ge¬
richtet :

Seine k. n . k. Apostolische Majestät haben laut einer an das k. k.
Ministerraths -Präsidinm gelangten Mittheilnng des k. n . k. Ministeriums des
Äußern mit Allerhöchster Entschließung vom 12 . Februar 1900 dem öster¬
reichischen Staatsangehörigen Gotthold Renda  in Wien die Annahme des
ihm verlieben ?» Postens eines Generalconsnls der Republik Haiti in Wien
unter der Bedingung , dass hiedurch in seinen staatsrechtlichen und Jurisdictions-
Verhältnissen keinerlei Änderung eintrete , allergnädigst zu gestalten und dem
bezüglichen Bestallungs -Diplome desselben das Allerhöchste Exequatur hnldreichst
zu enhcilen geruht.

Bon dieser Allerhöchsten Schlussfassnng wird mit dem Beifügen Mit-
theilnng gemacht , dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft an¬
zuerkennen und zur Ausübung seiner Consularfnnctionen znzulassen ist.

2.
(Bestallung eines General -Consuls der Republik

Nicaragua .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2. April

1900 , Z . 1904 , Folgendes dem Magistrate Wien eröffnet:
Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung

vom 12 . März 1900 dem österreichische» Staatsangehörigen Alexander Singer,
I ., Elisabethslraße 2 , die Annahme des ihm verliehenen Posten eines General-
Consnls der Republik Nicaragua in Wien unter der Bedingung , dass hiedurch
in seinen staatsbürgerlichen und Jurisdictions -Verhältnissen keinerlei Änderung

eintrete , allergnädigst zu gestatten und dem bezüglichen Bestallungs -Diplome
das Allerhöchste Exequatur hnldreichst zu crtheilen geruht.

Diese Allerhöchst - Schlussfassnng wird mit dem Beifügen mitgetheilt,
dass der Genannte in seiner ämilichen Eigenschaft anerkannt und zur Aus¬
übung seiner Consular -Functiouen zugelassen wird.

(Amerikanische zahnärztliche Diplome .)
Die k. k. ii .-ö. Statthalterei hat unterm 30 . August 1900,

Z . 75827 (M .-Z . 100706 ), nachstehenden Circular -Eclass hinaus¬
gegeben:

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 13 . August 1900,
Z . 25773 , ist in einer aus Amerika an die k. k. Polizei -Direction in Prag
gerichteten Anzeige aufmerksam gemacht worden , dass in Amerika von zuge¬
reisten Personen Diplome eines „Oootor ekirnrAias äonlaiine " käuflich
erworben und hierauf in Europa als Besähigungsdocumente verwertet werden.

In dieser Hinsicht gepflogene Erhebungen haben ergeben , dass in Amerika
auf formell gesetzlichem Wege Freibriefe zur Errichtung von Colleges , Uni¬
versitäten rc . erlangt werden können und dass einzelne Besitzer solcher Befug¬
nisse diese missbrauche », um ohne Abhaltung von Cnrsen , Vorträgen nnd
Prüfungen , also ohne eiuen Stndiengang überhaupt einznführen , Diploms
gegen Bezahlung zu ertheilen.

In dieser Hinsicht ist ein Med .-Dr . C . A. Weil , angeblicher Decan des
Cosmopolitan Postgraduale College in Chicago als Erfolger solcher zahnärzt¬
lichen Diplome namhaft gemacht worden.

Es wurde ermittelt , dass vom deutschen Consulate in Chicago die
Legalisierung dieser Diplome principiell verweigert wird , dass solche Legali¬
sierungen , wenn sie Vorkommen sollten , gefälscht wären.

Obgleich ausländische zahnärztliche Diplome im Inland - keine Giltigkeit
haben , wird , um missbräuchliche Verwendungen derartiger amerikanischer
Diplome huuanzuhalten , vorkommenden Falles der Provenienz der fraglichen
Bcfähigungsdocnmente entsprechende Aufmerksamkeit zuzuwenden sein.

Dieser Erlass ergeht an sämmtliche k. k. Bezirkshauptmannschaften , die
k. k. Polizei -Direction in Wien , an den Wiener Magistrat nnd im Wege des
letzteren an alle magistratischen Bezirksämter in Wien , endlich an die L-tadt-
räthe in Wiener -Neustadt nnd Waidhofen a. d. Ibbs.
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4 .
(Ertheiluug schriftlicher Auskünfte an die Arbeiter-
Unfallversicherungsanstalt für Niederösterreich in

Wien seitens der öffentlichen Krankenhäuser . )
Die k. k. n .- ö. Statthalkerei hat dem Magistrate (M .-

Z . 101020/XVIII ) mit Erlass vom 31 . August 1900 , Z . 74660,
Nachstehendes eröffnet:

Die Arbeiter -Unfallversicherungsanstalt für Niederösterreich in Wien hat
unter Berufung ans Z 50 1I.-V .- G . die begründete Bitte um Veranlassung
vorgebracht , dass die von ihr an die öffentlichen Krankenhäuser in Niederösterreich
gestellten Anfragen über die bei der Aufnahme von Versicherten in das Kranken¬
haus sestgestellte Diagnose über die bezüglichen Angaben des Versicherten und
die Dauer der Spitalsbehandlung seitens der Krankenhaus -Verwaltungen ohne
Anspruch auf Bezahlung beantwortet werden , sowie dass ihr für die Aus¬
fertigung ausführlicher Befunde oder von Abschriften der Krankheitsgeschichten
aus solchen Anlässen keine höhere Gebür als 2 X abverlangt werde.

Nach Einvernehmung des Niederösterreichischen Landesansschusses werden
die Bezirlsbehörden über dieses Ansuchen angewiesen , auf die Verwaltungen
der im Bezirke bestehenden öffentlichen Krankenhäuser unter Hinweis aus den
vorbezogenen Z 50 U.-V .-G ., durch welchen es der genannten Anstalt jederzeit
möglich wäre , die benöthigen Auskünfte — allerdings bei größerem Zeitauf-
wande und unnöthiger Inanspruchnahme der politischen Behörden — kostenlos
zu erhalten , sowie unter Benifung auf die Zustimmung des Landesansschusses
Einfluss dahin zu nehme », dass sie von nun an im Sinne dei von der Anstalt
gestellten Bitte Vorgehen.

5.
(Competenz zur Entscheidung über Ansprüche von
Krankenanstalten ans Ersatz der Berpflegskosten für

Lehrlinge .)
Das k. k. Ministerium des Innern hat zufolge Erlasses vom 4 . Sep¬

tember 1900 , Z . 28486 , den Bescheid des magistratischen Bezirksamtes für ven
II . Bezirk in Wien vom 4 April 1900 , Z . 13351 , sowie die hierämtliche
Entscheidung vom 6. Juli 1900 , Z . 57132 , mit welchen die Fällung einer
merilvrischen Entscheidung über den Anspruch der k. k. Krankenanstalt Rudolf-
Stiftung in Wien ans Ersatz der Berpflegskosten für den Lehrling F . S.
seitens der Lehrlingskrankencassa der Kleidermacher -Genossenschaft in Wien
abgelehnt , beziehungsweise die Krankenanstalt auf den Rechtsweg verwiesen
wurde , von amlswegen aufzuheben und ansznspreche » gefunden , dass das ge¬
nannte Bezirksamt in erster Instanz über diesen Anspruch zu entscheiden hat.

Die Competenz der Verwaltungsbehörden erscheint dadurch begründet,
dass die Ansprüche der Lehrlinge ans Unterstützung aus der Lehrlingskranken¬
cassa , wie ans den Bestimmungen der ZZ 4 , K.-V .-G ., beziehungsweise ZZ 114
nno 127 der Gewerbeordnung hervorgehl , öffentlich -rechtlicher Natur sind,
und dass auch die Ansprüche der Krankenanstalten auf Ersatz von Verpflegs-
kosten seitens solcher Dritter , welche zur Obsorge für den Verpflegten aus einem
öffentlich -rechtlichen Titel berufen sind , gleichfalls öffentlich -rechtliche sind.
Speciell die Competenz der Bezirksbehörde aber ergibt sich daraus , dass
Lehrlingskraukencassen nicht zu den im Z 11 K.- V .- G . bezeichneten Kranken-
cassen gehören und daher die Bestimmung des Z 66 K.-V .- G . keine An¬
wendung findet.

Da also im vorliegenden Falle die Verwaltungsbehörden zur Entscheidung
berufen erscheinen , die Competenzbesugniffe aber von amlswegen zu wahren
sind , so mussten die oben angeführten Entscheidungen behoben werden.

Hiemit findet der von der k. k. Krankenanstalt gegen die hierämtliche
Entscheidung eingcbrachte Recurs seine Erledigung.

«.
(Gift -Verschleitz .)

Seitens des magistratischen Bezirksamtes für den XVIII . Bezirk wurde mit
Decret vom 11 . September 1900 , Z . 30550 , dem Camillo Raupenstrauch,
Apotheker , XVIII ., Maitinsstraße 94 , die Concession zur Darstellung von Giften
und Zubereitung von zur arzneilichen Verwendung bestimmte » Stoffen und
Präparaten , sowie zum Verschleiße von beiden , insofern dies nicht ausdrücklich
den Apothekern Vorbehalten ist, für den Betriebsort XVIIl ., Martinsstraße 94
(Apotheke ), erlheilt.

Ferner wurde seitens des magistratischen Bezirksamtes für den VII . Be¬
zirk mit Decret vom 10 . November 1900 , Z . 31213 , dem Maximilian Hof¬
mann , VII ., Bnrggasse 7 ^, die Concession zum Verschleiße von Giften und
von zu arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten ertheilt.

7.
(Verbot des antiseptischen Geheinnnittels von H . I.
Rawitscher in Berlin und der dasselbe anpreisenden

Reelamebroschüre . )
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 11 . Sep¬

tember 1900 , Z . 76626 (M .-Z . 103269/VIII ) :
Laut der Berichte der k. k. Bezirkshauptmannschaften Baden und Melk

vom 22 . und 23 . August 1900 , ZZ . 17357 und 14338 , wird eine Neclame-

broschüre , betitelt : „ Diphtherie , Anleitung zur sicheren Heilung derselben durch
das antiseptische Mittel von H . I . Rawitscher , Berlin " (im Selbstverläge ) in
Niederösterreich verbreitet , in welcher ein antiseptisches Mittel gegen Diphtheritis,
Scharlach . Masern , Bräune , Keuch- und Stickhusten als ein sicher wirkendes
und als ein im Verhältnisse zu den Kosten anderer Behandlungsarten billiges
Hausmittel angepriesen wird.

Da die Zusammensetzung dieses Heilmittels unbekannt ist, ist dasselbe
als Geheimmittel nach der Verordnung der Ministerien des Innern und des
Handels vom 17 . September 1883 , N .-G .-Bl . Nr . 152 , Z 1, Alinea 2 , von dem
Verkaufe ausgeschlossen ; da dasselbe außerdem von einer zur Ausübung der
ärztlichen Praxis im Jnlande nach dem Hoskanzlei -Decrete vom 3 . November
1808 , Z . 16135 X Z 2, nicht berechtigten Person — H. I . Rawitscher  in
Berlin — in Verkehr gebracht und in marktschreierischer Weise angekündigt
wird , ist die betreffende Broschüre auf Grund der ZZ 343 , 344 , 345 und 354
St .- G . zu beschlagnahmen.

Es wird daher der Verbreitung dieser Broschüre entgegeuzutreten und
gegebenen Falles im Sinne des hierorligen Erlasses vom 27 . Jänner 1897,
Z . 481/kr ., vorzngehen sein.

Hievon werden sämmtliche k. k. Bezirkshauptmannschasten , der Wiener-
Magistrat , die magistratischen Bezirksämter in Wien , die Stadträthe von
Wiener -Neustadt und Waidhosen an der Dvbs und die k. k. Polizei -Dwection
in Wien in Kenntnis gesetzt.

8 .
(Der Schutz der staatliche » Telegraphen - und Tele¬
phon -Leitungen gegenüber elektrischen Starkstrom-

anlagen . )
Die k. k. n.-ö. Statthalteret hat unterm 12. September 1900,

Z . 81318 (M .-Z . 103696/XIV ) , nachstehenden Erlass hinaus¬
gegeben :

Das k. k. Handelsministerium hat als oberste Post - und Telegraphen-
Behörde mit dem Erlasse vom 11 . August 1900 , Z . 29937 , den Post - und
Telegraphen -Dnectionen eine neue Instruction darüber hinausgegeben , welche
Forderungen die Vertreter der Post - und Telegraphen -Directionen zum Schutze
der staatlichen Telegraphen - und Telephon -Leitungen bei den commissionellen
Verhandlungen über die gewerbepolizeiliche Zulässigkeit von elektrischen Betriebs¬
aulagen und deren Leitungen stellen sollen.

Anlässlich des von dem genannten Ministerium in dieser Angelegenheit
mit dem Ministerium des Innern gepflogenen Einvernehmens wurde zur
Vermeidung von Missverständnissen außer Zweifel gestellt , dass durch die in
dem Erlasse enthaltenen Weisungen in keiner Weise die Competenz der instanz-
mäßig zur Entscheidung der Frage , ob und eventuell unter welchen Bedin¬
gungen eine Betriebsanlage in gewerbepolizeilichcr Beziehung zulässig sei,
vcrnfenen Behörden beschränkt werden könne.

Es werden sonach bei den vorbezeichneten commissionellen Verhandlungen
die Forderungen der Vertreter der Post - und Telegraphen -Directionen , wie
andere Einwendungen im Sinne des Z 30 der Gewerbeordnung grundhältig
zu erörtern und insofern sie technische Fragen betreffen , der Begutachtung
durch den gemäß der Ministerial -Verordnung vom 25 . April 1883 , R .-G .-Bl.
Nr . 41 , der Verhandlung beizuziehenden Fachmann zu unterziehen sein.

Ans Grund des Ergebnisses dieser Verhandlung wird sodann , falls kein
gütliches Übereinkommen erzielt würde , über die Forderungen der Telegraphen-
und Telephon -Verwaltung lnstanzmäßig zu entscheiden sein.

Hievon werden infolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
31 . August 1900 sä Z . 17819 , alle k. k. Bezirkshauptmannschasten in Nieder-
österreich , der Wiener Magistrat und alle magistratischen Bezirksämter in Wien,
sowie die Stadträthe in Wiener -Neustadt und Waldhofen a. d. Mbs zur
Danachachtuug in Kenntnis gesetzt.

S.

(Verbot der sogenannten „ Sauters elektro -homöo-
pathische Stern -Heilmittel ". )

Die k. k. n.-ö. Slatlhalterei hat mit Erlass vom 13. Sep¬
tember 1900 , Z . 81661 (M .-Z . 104328/VIII ), dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das Ministerium des Innern ist zur Kenntnis gelangt , dass von dem
sogenannten elektro -homöopathischen Institute „ Paracelsia " eines gewissen Dr.
Jmfeld  in Genf zusammengesetzte Arzneizubereitungen sogenannte „Sauters
elektro -homäopathische Stern -Heilmittel " durch marktschreierische Druckschriften
angepriesen , und dass dieselben angeblich auch in einigen Apotheken des In¬
landes , welche als Depotstcllen dieser Heilmittel angesührt werden , im Hand¬
verkaufe abgegeben werden.

Da ans den vei breiteten Reclameschriften, (insbesondere aus . dem „ Manuale
der Elektro -Homöopathie und Gesundheitspflege " nur die angebliche , qualitative,
nicht aber auch die quantitative Zusammensetzung der obgenannten Arznei¬
bereitungen zu entnehmen ist, obgleich diese Präparate auch scharf wirkende,
nach den bestehenden Vorschriften und Uber ärztliche Verschreibung abzngebende
Arzneistofse enthalten , und da hinsichtlich der zuverlässigen Bereitung derselben
keinerlei Garantie geboten ist, der geschäftsmäßige Betrieb derselben jedoch
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ganz jenem von unstatthaften Geheimmittelu gleichlommt , werden alle k. k.
Bezirkshaiiptmaniischaften , die beiden Stadträthe und der Wiener Magistrat
zufolge Erlasses des eingangs genannten Ministeriums vom 1 . September
1900 , Z . 27901 , aufgefordert , die Apotheker des unterstehenden Berwaltungs-
gcbietes ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen , dass der Vertrieb dieser
Ärzneibereitungen im Grunde der Bestimmungen des H 1, Absatz 2 der
Miuisterial -Verordnung vom 17 . September 1883 , N .-G .-Bl . Nr . 152 , grund¬
sätzlich und allgemein unstatthaft ist.

Umsomehr ist auch jeder Vertrieb und unerlaubte Bezug dieser Artikel
außerhalb der Apotheken sanitätspolizeilich hintauzuhalten.

1«.
(Zahlung der Berpflegskoften für nach Oberösterreich
zuständige Wöchnerinnen an die n .-ö. Landes -Gebär-

nnd Findclanstalt durch die Krankencassen .)
Der Wiener Magistrat hat über Ersuchen der Verwaltung

der n .-ö. Landes -Gebär - und Findelanstalt vom 16 . September

I960 , Z . 5159 , sänimllichen obligatorischen Krankencassen in Wien
mit Decret vom 27 . September 1900 , M .- Z . 105317/XVIII,
Nachfolgendes eröffnet:

Mit dem hierämtlichen Decrete vom 5 . August 1893 , Z . 125448 , war
säiumtlicheu Wiener Krankencassen zufolge Zuschrift der Verwaltung der n .-ö.
Landes - Gebär - und Findelanstalt vom 2 . August 1893 , Z . 2859 , eröffnet
worden , dass den Casfenmitgliedern , welche in der hiesigen Gebäraustalt ver¬
pflegt worden sind , die Krankenuuterstützungsbeiträge ohneweiters und ohne
sich vorher die bisher usuelle schriftliche Bestätigung darüber geben zu lasse» ,
dass die genannte Verwaltung die im Gebärhanse erwachsenen Verpflegskosten
nicht beansprucht , im Sinne des eingangs citierten Erkenntnisses ansgezahlt
werden können.

Nun hat jedoch der oberösterreichische Laudesansschnss mit Note vom
26 . Jänner 1900 , Z 22146 , an den n .-ö. Landesanssckinss die Forderung
gestellt , zur Deckung der Gebärhansverpflegskoste » für alle nach Oberösterreich
zuständigen Wöchnerinnen , im Falle dieselben thatsächlich Mitglieder einer
Krankencassa sind oder im Sinne des Erkenntnisses des Verwaltuugsgerichts-
hofes vom 4 . November 1891 , Z . 3468 , infolge des bloßen Dienstverhältnisses,
d. i. des Eintrittes in einen versicherungSpflichtigen Betrieb ipso iurs ver-
sichernngspflichtig geworden sind , die Krankencassen zur Zahlung der Ver¬
pflegskosten heranznziehen , und erklärte sich der genannte Landesausschuss nur
bereit , die über eine 28tägige Verpflegsdauer hinaus erwachsenen Kosten zu
begleichen.

Diese Sachlage veraulasste die Verwaltung der n .-ö. Landes -Gebär - und
Findelanstalt , anher das Ersuchen zu richten wegen Widerrufes des obcilienen
bierämtlichen Decretes vom 5 . August 1893 , und wird sohin die Cassa ver¬
ständigt , dass die vorgenannte Verwaltung von nun ab namens des ober¬
österreichischen Landcsansschnsses auf das Krankengeld der nach Oberösterreich
zuständigen , in der n .-ö. Landes -Gebäranstalt Verpflegten , mögen sie nun that¬
sächlich versichert oder infolge Eintrittes in einen versicbcrnugspflichtigen
Betrieb nur versichernngspflichlig sein, zur Iheilweisen Deckung der Gebär-
hansverpflegskosten in der Dauer bis zu vier Wochen Anspruch erheben wird.

11.
(Bestallung eines türkischen Honorar -General-

Consuls .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . Sep¬

tember 1900 , Z . 5575/ ? r ., M .-Z . 104336/XVIII , dem Wiener
Magistrate Folgendes mitgctheilt:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 17 . August 1900 dem ungarischen Staatsangehörigen und bisherigen
zngetheilten türkischen Houorar -Consul Ladislaus v. Dirsztat ) in Wien die
Annahme des ihm verliehenen Postens eines türkischen Honorar -General - Consnls
in Wien unter der Bedingung , dass hiedurch in seinen staatsbürgerlichen und
Jnrisdictionsverhältniffen keinerlei Änderung eintrete , allergnädigst zu gestatten
und dem bezüglichen Bestallungs -Diplome desselben das Allerhöchste Exequatur
huldreichst zu ertheilen geruht.

Diese Allerhöchste Schlnssfassnng wird unter Bezugnahme auf die hier-
ortige Verlautbarung voin 22 . December 1897 , Z . 9l67/kr ., mit dem Bei¬
fügen mitgetheilt , dass der Genannte in seiner neuen amtlichen Eigenschaft
anerkannt nnd zur Ausübung der Consnlarfnnctionen zngelaffen wird.

12 .
(Dienstliche Correspondenzen der Behörden nnd

Ämter nach Italien .)
Erlass der k. k. Statlhalterei vom 20 . September 1900,

Z . 5654/ ? r . (M .-Z . I05550/III ) :
Das k. k. Handelsministerium hat dem k. k. Ministerium des Innern

mckgetheilt , dass dienstliche Correspondenzen der k. k. Behörden und Ämter

nach Italien nur an das k. u . k. General -Consulat in Venedig und an die
k. n . k. Consnlarämter in Bari und Brindisi portofrei befördert werden
können , vorausgesetzt , dass diese Sendungen mit dem Leitvermsrke „ über Triest
mittels Lloyd " versehen sind.

Hievon werden der Herr Präsident der Polizei -Direction in Wien , das
Magistrats -Präsidium in Wien , die Stadträthe in Wiener -Neustadt und Weid¬
hofen an der Abbs , die Herren Vorstände aller k. k. Bezirkshauptmaniischaften
in Niederösterreich , sowie die magistratischen Bezirksämter in Wien im Nach¬
hange zum h. o. Erlasse vom 20 . September 1898 , Z . 5631/kr ., in Kenntnis
gesetzt.

I ».
(Warnung vor der Auswanderung nach Jassy in

Rumänien . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 22 . September 1900,

Z . 83919 (M .- Z . 107090/XVII ) , nachstehenden Circular -Erlass
hinansgegeben:

Laut Erlöstes des k. k. Ministeriums des Innern vom 8 . September
1900 , Z . 28097 , ist einem für den Monat Mai 1900 erstatteten Berichte
nuferes Consnlates in Jaffa (Rumänien ) zu entnehmen , dass in weiten
Schichten der dortigen Bevölkerung , insbesondere im Handwerkerstande , infolge
von Arbeit ? - und Verdienstlosigkeit tbeilweise große , zu zahlreichen Aus¬
wanderungen treibende Noth herrscht und dass allen jenen , welche ohne vor¬
herige contractliche Sicherstellung dorthin zuznwandern gedenken , hievon dringend
abznrathen ist.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder¬
österreich , an die k. k Polizei -Direction in Wien , an den Wiener Magistrat,
dann an die Stadträthe in Wiener -Neustadt und Weidhofen a. d. Ibbs zur
geeigneten weiteren Veranlassung.

14 .
(Rechnungen der Ärzte nnd Advocaten .)

Die k. k. n .- ö . Statthalterei hat mit Circular -Erlass vom

26 . September 1900 , Z . 83916 (M .-Z . 107783 ), Nachstehendes
bekanntgegeben:

Das Finanzministerium hat über eine ihm zugekammene Anfrage einer
Finanz - Beziiks - Direktion , betreffend die Stempelpflicht der Honorarnoten
der Ärzte und Advocaten , mit dem Erlasse vom 30 . August 1900 , Z . 52165,
entschieden , dass dis Rechnungen der Ärzte und Advocaten über die Forde¬
rungen für ihre berufliche Mühewaltung nicht der Stempelgebür nach T . P . 83,
P . 2 des Gesetzes vom 13 . December 1862 , N .-G -Bl . Nr . 89 , beziehungs¬
weise 8 19 des Gesetzes vom 8 . März 1876 , N .- G .-Bl . Nr . 26 , unterliegen,
dass hingegen die Rechnungen eines Arztes , welcher die Führung einer Haus¬
apotheke gewerbsmäßig betreibt , in dieser Beziehung dem Nechnungsstempel
nach Maßgabe der ans der Rechnung ersichtlichen Höhe des Fordernngs-
betrage ? für die aus derHausapotheke verabfolgten Medicamente unterworfen sind.

Hievon sind gemäß Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
8 . September 1900 , Z . 32166 , jene Ärzte , welche Hausapotheken halten , zu
verständigen.

Dieser Erlass ergeht an sämmtliche k. k. Bezirkshauptmannschaften , an
den Magistrat , au die, Stadträthe in Wiener -Neustadt nnd Waidhofen a , d,
Ubbs und an beide Ärztekammern.

15
(Überwachung der Schiffahrt .)

Die k. k. n .-ö. Slatthaltecei hat mit Erlass vom 29 . Sep¬
tember 1900 , Z . 76727 (M .-Z . 108424 ) , an alle k. k. Bezirks-
hauptmaiinschafteii in Niederösterreich , an den Wiener Magistrat,
und an die k. k. Donancanal -Jnspection in Wien nachstehenden
Erlass gerichtet:

Anlässlich des Falles , dass Capitäne der Ersten k. k. priv . Donan-
Dampfschisiahrls -Gesellschaft in Wien auf Grund ihrer bayrischen Schiffer-
Patente über ein Jahrzehnt unbefugt die Donau befuhren , wurde die Statt¬
halterei mit Erlass des k. k. Handelsministeriums vom 28 . Juli 1899 , Z . 34848,
beauftragt , die stricte Einhaltung der im zweiten Absatz des Z 2 der Haudels-
ministerial -Verorkniing vom 29 . Jänner 1858 , N .- G .-Bl . Nr . 21 , den Schiff-
fahrtsbehörden und deren Organen ertheilten Vorschriften überwachen zu lassen.

Da die Frage aufgeworfen worden war , ob diese Überwachung nicht im
Sinne der mit dem hierortlichen Erlasse vom 24 . Juli 1897 , Z . 63137 , mit-
getheilten Dienstinstructiou für den k. k Binnenschifsahrts -Jnspector , diesem
obliege , hat das k k. Handelsministerium mit dem Erlasse vom 18 . August 1900,
Z , 59589 sr 1899 , anher eröffnet , dass durch die Creierung der Stelle eines
Biuneuschiffahrts -Juspectors die in den Handelsministcrial - Verordnungen vom
29 . Jänner 1858 , N .-G .- Bl . Nr . 21 , vom 29 . Jänner 1858 , N .-G .-Bl . Nr . 22,
und vom 31 . August 1874 , N .- G .- Bl . Nr . 122 , den Laudesstsllen , beziehungs¬
weise den politischen Bezirksbehörden zugewieseneu , Agenden in Ansehung der
Überwachung der Schiffahrt in keiner Weise eine Änderung erfuhren.

1*
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Im Sinne des Vorstehenden wird daher für die genaue Befolgung der
in den angeführten Verordnungen kundgemachtcn Vorschriften im eigenen
Wirkungskreise , gegebenenfalls durch die unterstehende » Stromansfichten , Sorge
zu tragen sein.

1«.
(Verbot des Geheimmittels „ Pastor Koenigs v«
( « » ie und der dasselbe anpreisenden Neclame-

Drnckschrist .)
Circular -Erlass der k. k n .-ö. Statthaltern vom 29 . September

1900 , Z . 80230 (M .-Z . 109064/V1II ) :
Laut des Berichtes der k. k. BezirkShauptmannschaft Wiener -Neustadt vom

28 . August 1900 , Z . 18819 , wurde eine Reclame -Drnckschrift , betitelt : Pastor
Koenigs Horvs tonte " , welche einer auf dem k. k. Hanptzollamte in Wiener-
Neustadt lagernden , ans der Hirsch . Apotheke in Metz , Deutsches Reich , eingelangten
Sendung des Geheimmittels »üstervs tonie " beigeschlossen war , confisciert.

Da die Zusammensetzung dieses Heilmittels unbekannt ist, ist dasselbe
als ein Geheimmrttel nach der Virordnnng der Ministerien des Innern und
des Handels vom 17. September 1883 , N .-G -Bl , Nr 152 , Z 1 , Alinea 2,
von dem Verkaufe ansgeschl - ssen ; da dasselbe außerdem von einer zur Aus¬
übung der ärztlichen Praxis im Inlands nach dem Hoskanzlei -Decrete vom
3 . November 1808 , Z . 16135 L Z 1, nicht berechtigte » Person : Pastor Koenig
in Fortwayne , Jud . V . St . A., in Verkehr gebracht und in marktschreierischer
Weise angekündigt wird , ist die betreffende Broschüre ans Grund der ZZ 313,
314 , 345 und 854 St, -G . zu beschlagnahmen.

Es wird daher der Verbreitung dieser Druckschrift entgegenzntreten
und gegebenenfalls im Sinne des hierortigen Erlasses vom 27 . Jänner 1897,
Z . 481 kr ., voizngehcn sein.

Hievon werden sämmtliche k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener
Magistrat , die magistratischen Bezirksämter in Wien , die Stadträthe in Wiener-
Neustadt und Waidhofen a . d. Abbs , sowie die k. k. Polizei -Direction in Wien
in Kenntnis gesetzt.

17.
(Bestellung eines provisorische » königl . siamesischen

Consuls in Wien . )
Die k. k. n .-ö. Statthalteiei hat mit Erlass vom 1. October

1900 , Z . 5917 (M .-Z . 108130/III ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Über Weisung des k. n . k. Ministeriums des k. u . k. Hauses und des
Äußern wird der dermalige Gereut des königl . siamesisch?» General -Consulates
in Wien , Leopold Langer , welcher bis zur definitiven Ernennung eines
siamesischen Coninls in Wien mit der Führung der Consnlatsoeschälte betraut
bleibt , in seiner vorbezeichncten , Provisorfichen , amtlichen Eigenschaft anerkannt
und zur Ausübung seiner Consularfuuctionen zngelassen.

Hievon erfolgt behufs eigener Wissenschaft die Verlautbarung.

18.
(Unberechtigtes Aufhalten eines Gisenbahnznges nach

8 431 St .-G . strafbar .)
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat dem Wiener Magistrate mit

dem Erlasse vom 9. October 1900 , Z . 87303 (M .-Z . 113209/V ),
Folgendes eröffnet:

Mit dem abschriftlich nachfolgenden Erkenntnisse vom 20 . Februar d. I .,
Z . 2410 . hat der k. k. Oberste Gerichts - und Cassationshof über di? von der
k. k. General -Procnratur erhobene Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des
Gesetzes erkannt , dass durch das Urtbeil des k. k. Bezirksgerichtes Krems-
münstcr vom 14 . Dccember 1899 , Z . U. 255 ex 1899 , insoweit mit demselben
Hermann Grein er und Genossen von der Anklage wegen Übertretung des
A 481 Strafgesetz , begangen dadurch , dass sie am 24 . September 1899 beim
km litt der Kremsthalbahn durch Winken mit Stöcken , Schirmen und dergl.
einen Personenzug der Kremsthalbahn auf offener Strecke zum Halten gebracht
haben , freigesprochen wurden , das Gesetz in den Bestimmungen des citierten
Paragraphen verletzt wurde.

Bei der besonderen Bedeutung , welche der Wahrung der Sicherheit und
Ordnung im Eiscnbabnbetriebe zukommt , wird zufolge Erlasses des k. k.
Ministeriums des Innern vom 15 . September 1900 , Z 32521 , unter Hinweis
ans die bemerkenswerten Ausführungen dieses Erkenntnisses die stricte Befolgung
des hinsichtlich des Borgebens bei Übertretungen der Eisenbahn - Betriebsordnung
erflosiencn hierortlichen Normal -Erlasses vom 24 . October 1870 , Z . 31311,
mit der Aufforderung in Erinnerung gebracht , jederzeit im Sinne des ob-
citierten Erlasses , sowohl die eigenen St >afcompetenzen nachdrücklich wahr¬
zunehmen , als auch mit der ungesäumten Zuleitung solcher Verhandlungen,
in welchen sich Anzeichen eines strafgesetzwidrigen Thalbestandes ergeben , an
das Strafgericht vorzugehen.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder¬
österreich , die k. k. Polizei -Direction Wie » , den Wiener Magistrat und die
Stadträthe in Wr .-Neustadt und Waidhofen a. d. Ibbs.

*

Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 24 . October 1870,
Z , 31311:

Ans Anlass von speciellen Fällen ist die Frage angeregt worden , ob zur
Verhandlung und Bestrafung der Übertretungen des 11. Abschnittes der kaiserl.
Verordnung vom 16. November 1851 , R . -G .-Bl . vom Jahre 1852 Nr . 1
(Eisenbahn -Betriebsordnung ), die Strafgerichte oder die politischen Behörden
compelent seien.

Zufolge hohen Erlasses vom 17 . d . M ., Z . 12083 , hat sich das hohe
k. k. Ministerium des Innern mit den Ministerien der Justiz und des Handels
in dieser Beziehung m dem Beschlüsse geeinigt , dass die gegen den II . Ab¬
schnitt der Eisenbahn -Betriebsordnung vom 16 . November 1851 verstoßenden
Handlungen und Unterlassungen nur insofern sie solcher Art sind , dass sie
unter die Bestimmungen des allgemeinen Strafgesetzes fallen , mithin nach den
Bestimmungen dieses Gesetzes als Übertretungen zu behandeln und zu be¬
strafen sind , zur Competenz der Gerichte gehören , dass jedoch derlei Handlungen
und Unterlassungen , sobald sie sich vermöge ihrer Beschaffenheit zur Subsumtion
unter die Bestimmungen des allgiineiuen Strafgesetzes nicht eignen , in die
Kategorie derjenigen Gesetzesübertretungen fallen , für welche die Bestimmungen
der Ministerial -Verordnnngen vom 3 . April 1855 , R .- G .-Bl . Nr . 61 , und
vom 30 , September 1857 , R .-G .-Bl , Nr , 198 , erlassen worden sind , dass
daher für solche strafbare Handlungen und Unterlassungen die Competenz der
politischen Behörden begründet sei.

Es haben sonach die politischen Behörden erster Instanz bei den zu ihrer
Kenntnis kommenden Fällen von Übertretungen des II . Abschnittes der Eisen¬
bahn - Betriebsordnung sofort die entsprechende Slrafamtshandlung einznleiten,
und falls sich Jnzichten ergeben , dass die fraglichen strafbaren Handlungen
zur strafgerichlttchen Competenz gehören , die Verhandlungen noch vor Ablauf
der Verjährungsfrist an die zuständigen Strafgerichte zu leiten , in jedem Falle
aber unweigerlich die politische Slrafamtshandlung dnrchzusühren , wenn ein
Strafgericht sich zur Vornahme der Strasamtshandlung in rechtskräftiger Weise
incompetent eiklärt hat.

Bei dem hohen Gewichte , welches die Staatsverwaltung aus naheliegenden
und keiner weiteren Erörterung benöchigenden Gründen ans die strikteste Be¬
obachtung der Eisenbahn -Betriebsordnung legen muss , fordere ich den Wiener
Magistrat zur strengsten Handhabung der vorstehenden Weisungen mit dem
Beifügen ans , dass in dieser Beziehung die Dichtigkeit der Behörden ans das
Eindringlichste überwacht werden wird.

Erkenntnis des k. k. Obersten Gerichts - als Cassationshofes
vom 20 . Februar 1900.

Nr . 2410.

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k, k. Oberste Gerichts - und Cassationshof bat heute am 20 . F . bruar

1900 unter dem Vorsitze des k. k. Ersten Präsidenten Dr . Habietinek , in
Gegenwart des k. k. Senats -Präsidenten Kavalski , der k. k. Hosräthe
Dobeszinski , Sedlaeek , Freiherr » v. Cszering , Gsten . Dr , v, Scan,
Dr . Heinrich Ka utzler , Schindelka und des k. k Ober -Landesgerichtsrathes
Dr . Belcikowski , als Richter , dann des k, k. Hof -Secretärs Fi binger,
als Protokollführer über die von der k. k. General -Procnratur erhobene
Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes gegen das Unheil des k. k.
Bezirksgerichtes in Kremsmünster vom 14 December 1899 , Z . U. 255 ex
1899 , womit Hermann Greiner , Simon Stadler , Karl Hausmann und

"Johann Bnchhnber von der Anklage wegen der in den ZA 314 und 431
Sl .-G . bezeichnet !»! Übertretungen , begangen dadurch , dass sie am 24 Sep¬
tember 1899 beim Irin litt der Kremsthalbahn durch Winke » mit Stöcken,
Schinne » u . dgl . den Personenzug der Kremsthalbahn auf offener Strecke
zum Halten gebracht , somit angeblich sich in die Dienstesbandlung des Zngs-
personales eingemengt haben , um dasselbe in der Ausübung seines Dienstes
zu bindern und zugleich hiedurch eine Handlung begangen haben , von welcher
sie nach ihren natürlichen , für jedermann leicht erkennbaren Folgen einznsehen
vermochten , dass sie eine Gefahr für die körperliche Sicherheit von Menschen
herbeizuführen geeignet sei, freigesprocheu wurden — nach durchgeführter
öffentlicher Verhandlung , » ach Anhörung des Vortrages des Berichterstatters
k, k. Hosrathes Dr. v. Sean , der Ausführung der Nichtigkeitsbeschwerde durch
den k. k. General -Advocaten Lorenz als Vertreter der k, k, General -Procnratur
— zu Recht erkannt:

Die Nichtigkeitsbeschwerde der k, k. General -Procnratnr , insoweit dieselbe
dagegen gerichtet ist, dass Hermann Grein er , Simon Stadler . Karl Hans-
mann  und Johann Buchhuber  von der Anklage wegen der in dem § 104
St .- G . bezeichneten Übertretung freigesprochen wurden , wird verworfen.

Dagegen wird dieser Nichtigkeitsbeschwerde , soweit dieselbe gegen den die
genannten Angeklagten von der Anklage wegen der in dem Z 431 St . G . be-
zeichnelen Übertretung sreisprechenden Theil des angefochtenen Unheiles ge¬
richtet ist — Folge gegeben und erkannt:
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Durch das Urtbeil des k. k. Bezirksgerichtes Kremsmünster vom 14 . De-
cember 1889 , U. Z . 255/5 er 1899 , insoweit damit Hermann Grei » er , Simon
Stadler , Karl Hansmann und Johann Buchhuber von der Anklage
wegen der im Z 431 St .- G . bezeichn« « ! Übertretung begangen dadurch , dass
sic 'am 24 . September 1899 beim km 411 der Kremsthalbahn durch Winken
mit Stöcken , Schirmen u . dgl . den Personenzng der Kremslhalbahn auf
offener Strecke znm Halten gebracht — somit hiedurch eine Handlung begangen
haben , von welcher sie nach ihren natürlichen , für jedermann leicht erkennbaren
Folge » einznsehen vermochten , dass sie eine Gefahr für die körperliche Sicher¬
heit von Menschen herbeizuführen geeignet sei, srcigesprochen wurdcn , wurde
das Gesetz in den Bestimmungen des Z 431 St .-G . verletzt.

Grü nde:

Hermann Greiner , Theodor Grei,per , Simon Stadler , Karl
Hau sina nn , Johann Buchhnber , Ignaz Öhlinger , Francisco Stadler
und Anna Ö blinger fanden sich am 25 . September 1899 morgens in der
Haltestelle Krist der Krenislhalbahn ein , um mit dem Fiühznae nach Kirchdorf
zu fahren . Da derselbe nicht rechtzeitig ankam , machten sie sich auf den Weg
zur Haltestelle Diepersdorf , wo sie den wegen der damaligen Verkehrs¬
störungen provisorisch eingeführten Frühzug zu erreichen hofften . Beim Wächter¬
hause km 41 kam der von Kremsmünster gegen Wartbcrg a . d. Krems ver¬
kehrende Personenzng Nr . 1 bereits heran . Hermann Gr einer , Theodor
Greiner , Simon Stadler , Karl Hausmann , Johann Bnchhnber und
wohl auch Ignaz Öhlinger winkten mit ihren Schirmen und Stöcken dem
ziemlich langsam fahrenden Inge zu und erreichten dadurch , dass dieser anhielt,
und sie einsteigell konnten.

Wegen dieser Handlungsweise in der Richtung der 88 314 und 421
St .-G . zur Verantwortung gezogen , wurden mit Urtheil des Bezirksgerichtes
Kremsmünster vom 14 . Decembcr 1899 , U. 255,5 ex 1899 Hermann Greiner,
Simon Stadler , Karl Hausmann , Johann Buchhuber , Francisco
Stadler und Anna Öhlinger von der Anklage freigesprochen . Das «Straf¬
verfahren gegen Theodor Grei ner , dessen derzeitiger Aufenthalt unbekannt
ist, wurde nach 8 452 , Z . 2 St .-P .-O . eingestellt . Die Anklage gegen Ignaz
Öhlinger , hinsichtlich dessen sich ein Znstellnngsanstand ergeben hatte , zog
der staatsanwaltliche Fnnctionär zurück.

Das Urtheil ist in Rechtskraft erwachsen , Kann nun auch gegen den
Freispruch der Francisca Stadler und Anna Öh lin ger keine Einwendung
erhoben werden , weil dieselben den Urtheilsfeststellungen zufolge an dem
Winken mit Schirmen und Stöcken sich nicht betheiligten , so ist doch der Frei¬
spruch des Hermann Greiner , Simon Stadler , Karl Hausmann und
Johann Buchhuber theilweise ein rcchtsirriger.

Das Bezirksgericht begründet denselben damit , dass , soweit die Über¬
tretung des Z 314 St .-G . in Frage kommt — das Zngspersonale durch das
Vorgehen der Angeklagten in der Ausübung seines Dienstes nicht grhindert,
sondern nur zu einer nicht vorgesehenen Dienstleistung veranlasst wurde
und die Atsicht der Angeklagten auch nicht auf eine Einmengung , sondern
darauf gerichtet war , in den Zug auf offener Strecke einsteigen zu können —
soweit es sich aber um die Übertretung des 8 431 St .-G . handelt , der Ruck
mit welchem der Zug zum Stehen gebracht wurde , die körperliche Sicherheit der
Passagiere zn gefährden nicht geeignet war . Die rechtliche Unhaltbarkeit dieser
Begründung ist nur in der letzteren Richtung nicht zu verkennen.

Anbelangend die Übertretung des 8 3l4 St .-G . unterliegt es wohl
keinem Zweifel , dass das Zugspersonale , welches sich auf dem in der Fahrt
begriffenen Zuge der Kremsthalbahn , welchem die Angeklagten im kritcschen
Momente znwinkten , befand , zu den in dem 8 68 St .-G . genannten Personen
gehört , dass sich dasselbe auch in Vollziehung seines Dienstes , nämlich der
Weiterbeförderung des Zuges befand und darin beirrt und in dieser Art ge-
hindert wurde.

Allein das im ß 314 St .-G . bezeichnete Delict setzt die Absicht des
Thäters — den Dienst bindern zn wollen — voraus . Diese Absicht hatten die
Angeklagten nach der Feststellung des Gerichtes nicht und dass diese Feststellung
auf eine irrige Schlussfolgerung berufen würde , kann nach dem festgestellten
Thalbestande nicht behauptet werden.

In dieser Richtung erscheint daher die Nichtigkeitsbeschwerde nicht be¬
gründet , und wurde daher verworfen.

In der Richtung des 8 431 St .-G . aber bat das Bezirksgericht den
strafrechtlichen Begriff der Gefahr viel zn eng erfasst , wenn cs nur die un¬
mittelbare Wirkung des durch festes Bremsen und plötzliches Anhalten des
Zuges hcrvorgeruseueu Ruckes in den Kreis seiner Erwägung eiubezceht . Ge¬
fahr ist jede Conüellation von Verhältnissen , ans der sich eine Rechtsgiitcr-
verletzung entwickeln kann.

Das Bezirksgericht übersieht , dass das nnvorbergesehene Anhalten des Zuges
auf offener Strecke Unregelmäßigkeit im Zngsverkehre überhaupt herbeizusühren
geeignet ist und dass schon daraus eine Gefahr für die Sicherheit des Be¬
triebes , des reisenden Pnblicnms und des Bahnpersonales sich ergeben kann.
Im vorliegenden Falle waren diese Umstände - mit einer namhaften Zugs-
Verspätung und den Folgen vorhergegangencr Elemcntarunfälle compliciert.
Auch eine neuerliche Beschädigung des nach der Betriebseinstellnng eben erst
wieder hcrgestellten Badnkörpers fein Nutschgrnnd war in unmittelbarer Nähe)
durch das Plötzliche Stehenbleiben des Zuges war nicht ausgeschlossen.

Mit allen diesen im concreten Falle den Begriff der Gefahr bestimmen¬
den Umständen befasst sich das Unheil überhaupt nicht und von der Prüfung
der subjektiven Thalseite (der Übersehbarkeit der Gefahr für die Angeklagten)
sieht es überhaupt ab.

Hierin kann eine dem Gesetze entsprechende Lösung der Frage nach dem
Vorhandensein des Delictsthatbestandcs des 8 431 St .-G . nicht gefunden
werden.

In dieser letzteren Richtung musste dem Gesagten zufolge der Nichtig¬
keitsbeschwerde stattgegeben und somit ausgesprochen werden , dass das Gesetz
in der Richtung des 8 431 verletzt morden ist.

Der k. k. Oberste Gerichts - und Caffationshof,

Wien , am 20 . Februar 1900.

Habietinek m . p . Fibin ger in .! p.

1».
(Verwendung von Betonstufen mit Drahteinlagen
der Cementwarenfabrik und Betonbau Unternehmung
Adolf Baron Pittel in We ftenbach an der Triesting . )

Der Wiener Magistrat hat zufolge Beschlusses vom 12 . Oktober 1900,
Z . 98802/IX , die Verwendung von Betonstufen mit Drahteinlagen der Cemenl-
warcnfabcik und Betonbau -Unternehmung Adolf Baron Pittel in Weißenbach
vn der Triesting und Wien zur Herstellung von frei tragenden Stiegen unter
folgenden Bedingungen zugelasfen:

1. Die Stufen werden zur Herstellung frei tragender Stiegen zugelasfen,
bei welchen die Stufen nicht mehr als 400 k ^ zufällige Last zn tragen haben,
wobei die Stufen auf eine Tiefe von mindestens 25 cm gut eingemauerr
werden müssen.

2 . Die projectierte Verwendung ist in den Consenspläne .c auszuweisen
und das Stufenprvfil sammt de» Eiseneinlagen daselbst ersichtlich zu machen.

3 . Der Beton , aus welchem ine Stufen hergestellt werden , ist aus bestem,
abgelagertem , nicht treibendem Portlandcement im Mischungsverhältnisse von
nicht weniger als einem Volumtheile Cement zn drei Volumlheilen reinen,
reschen Sandes und Schotters zu erzeugen . Die Eiseneinlag - muss wenigstens
ans vier Stäben von nicht weniger als je 10 mm Durchmesser bestehen,
welche durch eine zweite Stablage ans wenigstens 3 mm dicken Stäben Winkel-
recht zn kreuzen sind . Beide Stablagen sind an den Kreuznngsstellen mittels
Eisendrahtes zu verbinden . Die Euifernung der Stäbe der ersten Lage von
einander soll nicht mehr als rund 80 , jene der zweiten Lagê nicht mehr als
rund 150 mm betragen . Die Eiseneinlage ist a» der oberen Stnfenfläche auf
die ganze Stufenlänge derart anznbringen , dass ihre Lage und ihre Abmessungen
an dem zur Einmanernng bestimmten Stnfenende ohne wesentliche Beschädigung
der Stufen sestgestellt werden können.

4 . Das Stnssnprofil hat einen vordere » Falz von wenigstens 2 cm und
eine rückwärtige Schräge von wenigstens 5 cm zu erhalten , und ist derart zn
wählen , dass die Stufen im Verbände des Stiegenarmes wenigstens eine acht¬
fache Brnchsicherheit besitzen, wobei die zufällige Belastung der einzelnen
Stufen für Wohnhäuser oder sonstige Objecte , in welchen die Stiegen keine
andere Beanspruchung als in gewöhnlichen Wohnhäusern erfahren , wenigstens
mit 400 k§ zn bemessen ist.

Die größte freie Länge der Stufen wird vorläufig mit 150 m festgesetzt.
5 . Jede Stufe muss mit dem Fabrikszeichen und eiuem Stempel ver¬

sehen sein , aus welchem auch nach dem Versetzen noch die Zeit der Stnfen-
Erzcugung leicht festgestellt werden kann . Die Stufen dürfen nicht früher als
zwei Monate nach der Erzeugung zum Ban geliefert werden.

6 . Abgesehen von den Belastungsproben , bleibt den Organen des Stadt-
bauamtes das Recht gewahrt , an beliebigen Stufen den Nachweis der Er¬
füllung der Vorschriften über die Eiseneinlage und der Qualität des Materiales
der Stufen überhaupt zn fordern und die Materialien , sowie die Erzeugung
der Stufen in der Erzeugungsstätte selbst zu controlieren.

7 . Schadhafte oder diesen Vorschriften nicht entsprechende Stufen dürfen
nicht auf Bauten geliefert oder bei denselben versetzt werden.

8 . Die Abänderung und Ergänzung dieser Vorschriften nach Maßgabe
weiterer Erfahrungen bleibt Vorbehalten.

2«.
(Competenz zur Ertheilung des Bauconsenses für

Schleppbahne ». )
Die k. k. ii.-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate

mit dem Erlasse vom 15. October 1900 , Z . 86558 (M .?
Z . 1I3207/V ), folgende als „Normale " bezeichnete Entscheidung
mitgctheilt:

Das k. k. Eisenbahnmiuisterium hat mit dem Erlaffe vom 20 . Sep¬
tember 1900 , Z . 30740/7 , ans Anlass wiederholt vorgekommener Fälle , in
welchen seitens einzelner politischer Landesbehörden für Schleppkähnen oder
Erweiterungen derselben d e Baubewillignng erlheilt worden ist, bezüglich
welcher nach dcn geltenden Normen das Eisenbahnmiuisterium competent
gewesen wäre , Folgendes anher eröffnet : . . ^

Auf Grund des 8 21 der Ministerial -Berordnnng vom 29 . Mai 1880,
N .-G .-Bl . Nr . 57 , ist dem Handelsministerium , beziehungsweise nunmehr dem
Eisenbahnmiuisterium die Baubewillignng bezüglich jener Schleppkähnen Vor¬
behalten , welche mit gleicher Spnrweile in öffentliche Bahnen derart ein-
münden , dass ein Übergang von Fahrbetriebsmitteln stattfinden kann . s
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Bei Anlage sonstiger Schleppbahnen , welche auf dem Territorium
öffentlicher Eisenbahnen ausmUnden , unterliegen der Genehmigung des Eisen¬
bahnministeriums nur die durch die Ausmündnng der Schleppbahn an der
öffentlichen Bahn hervorgerufenen baulichen Veränderungen.

Für Fortsetzungen und Erweiterungen bestehender Schleppbahnen , sowie
für Neu - und Zubauten an denselben gilt naturgemäß derselbe Grundsatz
und fällt sohin auch die Ertheilnng des Banconsenses hiefür in die Com-
petenz jener Behörde , welche den Banconsens für die ursprüngliche Anlage
crtheilt hat.

Demgemäß unterliegt bei Schleppkähnen , welche mit gleicher Spurweite
in öffentliche Bahnen derart einmünden , dass ein Übergang von Fahrbetriebs¬
mitteln stattfinden kan » , jede nachträgliche bauliche Änderung oder Erweiterung
des ursprünglichen , vom k. k. Handelsministerium beziehungsweise Eisenbahn¬
ministerium consentierten baulichen Bestandes der Schleppkahn der ministeriellen
Genehmigung , ohne Unterschied , ob durch die betreffende bauliche Änderung
oder Erweiterung die baulichen Anlagen an der Einmündnngsstelle der
Schleppkahn in die öffentliche Bahn eine Änderung erfahren oder nicht.

Dagegen steht den politischen Landesbehörden unter Festhaltnng au dem
schon im Erlasse des k. k. Handelsministeriums vom 22 . Jänner 1875,
Zs 40329 ex 1874 <Centralblatt Nr . 13 ex 1875 ), nicdergelegten Grundsätze
die Ertheilnng des Banconsenses für Schleppkähne » nur in jenen Fällen zn,
m welchen weder eine direct ?, noch eine indirekte Einmündung in die Geleise
einer öffentlichen Bahn eintritt , noch der Rayon der letzteren ans irgend eine
Weise durch die Schleppbahnanlage berührt wird.

21 .

(Cotttrolversammlungen sind an Sonn - nnd Feier¬
tagen nicht abznhalten . )

Kundmachung des Ministeriums für Landesvcrtheidigung vom
18 . October 1900 , betreffend eine Abänderung der Wehrvorschriften
III . Theil (N .-G .-Bl . Nr . 179 ) :

DaS Ministerium für Landesvcrtheidigung findet im Einvernehmen mit
dem k. u . k. Reichs -Kriegsministerium die Bestimmung des §35 : 4  letzter
Absatz , der mit Verordnung vom 28 . November 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 207,
vcrlaulbarten Wehrvorschriften III . Theil , dahin abzuänderu , dass an Sonu-
und Feiertagen Controlversammlnngcn nicht abzuhalten sind.

22 .

(Fahrordnung für die Schultergasse im I . Bezirke .)
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 18 . October 1900

(M .-Z . 93805/XIV ) :
Auf Grund des Z 100 des Gemcindestatntes für Wien vom 24 . März 1900,

L.-G - nnd V - Bl . Nr . 17 , wird das Befahren der Schnlterg affe im I . Bezirke
nur in der Richtung von den Tuchlanben zur Jordangaffe gestattet.

Übertretungen dieser Anordnung werden mit Geldstrafen bis zum Betrage
von 400 II oder mit Arrest bis zn 14 Tagen geahndet.

2S.
(Sprengmittelsendnngen nach Ungarn .)

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 26 . October 1900,
Z . 91647 (M .-Z . 116354/XIV ) :

Die mit Erlass vom 8 . December 1883 , Z . 54574 , angeordnete Vorlage
der über die Sprengmittelsendungen nach Ungarn ausgefertigten Geleitscheine,
welche bisher vierteljährlich zn erstatten war , hat bis auf weiteres zn unter¬
bleiben.

Künftighin ist fallweise , nnd zwar nur dann zn berichten , wenn sich
anlässlich der Ansfolgnng der betreffenden Geleitscheine irgend welche Anstände
oder Bedenken ergeben sollten.

Dieser Erlasss ergeht an alle k. k. Bezirkshanptmannschaften , die k. k.
Polizei -Direction in Wien , den Wiener Magistrat , die Stadträthe von Wiener-
Neustadt und Waidhofeii an der Abbs.

24 .

(Sonntagsarbeit beim Mobeltransportgeschäfte zu
den Ausziehterminen . )

Circular -Erlass der k. k. n.-ö. Statthaltern vom 31 . October
1900 , Z . 96656 (M .-Z . 117110/XVII ) :

Das k. k. Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 16 . October 1900,
Z . 44827 , im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern der k. k.
Statthalterei in Prag eröffnet , dass die Arbeiten zur Bewerkstellignng von
Möbeltransporten und Übersiedlungen mit Ausschluss der Comptoirarbeit
während der Ansziehtermine , sofern der letzte Tag dieses Termines oder

einer der vorhergehenden sechs Tage auf einen Sonntag fällt , an diesem , einen
Sonntag jedes Äusziehtermines als unaufschiebbare Arbeiten vorübergehender
Natur angesehen weiden können , welche im Sinne des Artikels III , Punkt 4
des Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 (R .-G .- Bl . Nr . 21 ) von der Vorschrift
der Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe ausgenommen find.

Im Falle der Anwendung dieser Sonntagsarbeit kommen die Be¬
stimmungen der Artikel IV und V des citierten Gesetzes zur Geltung.

25 .

(Behandlung von Gesuchen nm Entbindung von
Bedingungen , unter welchen die Genehmigung einer

Betriebsanlage ertheilt worden ist . )

Die k. k. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 31 . October
1900 , Z . 95650 (M .-Z . 1I7633/XVII ), Nachstehendes bekannt-
gegeben :

Es wurde die Wahrnehmung gemacht , dass seitens der Gewerbebehörde
I . Instanz häufig Gesuche um Entbindung von Bedingungen , unter welchen
die Genehmigung einer Betriebsanlage ertheilt worden ist, behufs Einhebung
einer Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern vorgelegt werden , wenn
dieses Ministerium über den ursprünglichen Consens im Necnrswege abge¬
sprochen oder diese Bedingungen als Recnrsinstanz selbst festgesetzt hatte.

Laut Erlasses des genannten k. k. Ministeriums vom 16 . October 1900,
Z . 36730 , entspricht dieses Vorgehen den Bestimmungen des III . Hanptstückes
der Gewerbeordnung nicht , da derlei Einschreiten sich als Gesuche um Ge¬
nehmigung der Änderung in der Beschaffenheit der Betriebsanlage oder in
der Fabricationsweise darstcllen , über welche gemäß § 32 der Gewerbeordnung
die Gewerbebehörden I . Instanz zunächst zu entscheiden haben.

Bei Behandlung von derlei Einschreiten wird zu beobachten sein , ob die
bezügliche Bedingung in Wahrung öffentlicher Interessen oder erweislich im
Individualinteresse eines Anrainers , also insbesondere über dessen Begehren
anferlegt wurde.

Im ersteren Falle wird es keinem Anstande unterliegen , den Unter¬
nehmer dann von der Einhaltung der im Consense gestellten Bedingung ganz
oder theilweise zu entheben oder diese Bedingung abznändern , wenn entweder
die Erfahrung erwiesen hat , dass die gestellte Bedingung eine zn weitgehende
war , oder , wenn in den für die Festsetzung derselben maßgebend gewesenen
thatsächlichen Umständen seither eine Änderung einaetrcten ist, oder wenn endlich
die in Rücksicht zn ziehenden öffentlichen Interessen sich in anderer entsprechender,
jedoch den Unternehmer weniger belastenden Weise wahren lassen , als durch
die Bedingung des Consenses.

Wurde jedoch die bezügliche Bedingung nachweisbar im Individual¬
interesse eines Anrainers vorgeschrieben , so sind diesem hieraus Rechte erwachsen
und kann die Behörde daher den Inhaber der Betriebsanlage nur bei erreichter
Zustimmung des betreffenden Anrainers von der Einhaltung einer solchen
Consensbedingnng entbinden.

Dieser Erlass ergeht an die k. k. Bezirkshanptmannschasten in Nieder-
österreich , an den Wiener Magistrat nnd an sämmtliche magistratischen Bezirks¬
ämter in Wien , endlich an die beiden Stadträthe in Wiener -Neustadt und in
Waidhofen an der Abbs.

2«.
(Neiibegrenznng der Pfarrsprengel im III . Wiener

Gemeindebezirke . )
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 4 . November

1900 , M .-Z . 1I2540/III:
Laut Erlasses der k. k. n -ö. Statthaltern vom 12 . Ocfober 1900 , Z . 76650,

wurde der vom f. e. Ordinariate in Wien beantragten Änderung der Pfarr¬
sprengel im III . Wiener Gemeindebezirke die nach Z 20 des Gesetzes vom
7. Mai 1874 , R .- G .-Bl . Nr . 50 , vorgesehene staatliche Genehmigung ertheilt.

Hienach werden die neuen Pfarrsprengel folgende Grenzen haben:

I . Pfarre Erdberg.
Wassergaffe , Erdbergerlände bis zur Bezirksgrenze , längs dieser bis zum

Schlachthause , längs derselben auf der dem Donaucanale zngewendeten Seite,
Panlnsgasse , Petrnsgasse , Banmgasse , Apostelgasse , Hainbnrgergasse , Wafsergasse.

II . Pfarre St . Rochus.
Geusangasse , Seidlgasse , Landstraße Hauptstraße bis zur Stubenbrücke,

Bczirlsgrcnze bis zur Tegetthoffbrücke , Beatrixgaffe , Palais des Herzogs von
Modena , Park desselben , Verlängerung der Nenlinggasse in der Luftlinie durch
diesen Park , Neulinggasse , Linke 'Bahngasse , Uugargasse , Nudolfsgasse , Apostel¬
gasse, Hainbnrgergasse , Wafsergasse , Gensaugasse.

III . Pfarre  R e n n w e g.
Rndolfsgasse , Banmgasse , Petrnsgasse , Panlnsgasse längs des Schlacht¬

hauses , Bezirksgrenze , Gürtelstraße , Fasangasse , Ungat gaffe, Nudolfsgasse.
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IV . Pfarre Weißgärber.
Geusangasse , Seidlgasse , Landstraße Hauptstraße , Vordere Zollamtsstraße,

Dampfschiffstraße , Weißgärberlände , Sellenygasse , Prater - Gürtelstraße , Brand¬
gast ?, Schütlelstraße , Wastergasse , Geusangasse.

V . Pfarre St . Karl.

Beatrixgasse , Palais des Herzogs von Modena , Park desselben , Ver¬
längerung der Neulinggasse in der Luftlinie durch diesen Park , Neulinggasse,
Linte Bahngaste , Fasangasse , Gürtelstraße , Heugaste , Bezirksgrenze bis zur
Tegetthoffbrücke.

Diese Neueintheilung tritt mit 1. December 1900 in Kraft.

27.

(Verpflichtung der genossenschaftlichen Lehrlings-
Krankencassen znm Ersätze der Spitalverpflegs-

ko steil . )

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5 . November 1900,
Z . 95827 (M .-Z . 118736/XVIH ) :

Anlässlich eines bestimmten Falles hat das k. k. Ministerium des
Innern mit dem Erlasse vom 17 . Oktober 1900 , Z . 35779 , Nachfolgendes
zur Danachachtung mitgetheilt:

Das Ministerium des Innern hält die Anschauung , dass für Lehrlings-
Kcaukencassen ein öffentlich rechtlicher Veipflichtungsgrund zum Ersätze von
Spitalverpflegskosten nicht bestehe, trotz früherer diesbezüglicher Erkenntnisse
des Verwaltungsgerichtshoses nicht für richtig und sieht sich in dieser An¬
schauung durch das jüngste in einem ähnlichen Falle erflossene Gerichtshof-
Erkenntnis vom 19 . Mai 1899 , Z . 3677 , bestärkt , welches nicht nur impüoits
die Anerkennung der Kompetenz der politischen Behörde » enthält , sondern
auch in den letzten Absätzen der Erkenntnisgründe ausdrücklich den Bestand
einer solchen Verpflichtung , beziehungsweise die öffentlich rechtliche Natur der¬
selben anerkennt ..

Das Ministerium des Innern theilt aber auch nicht die Anschauung
der Statthalterei , dass ein Anlass zu einer Entscheidung ans Grund des
Z 68 K.-V .-G . nur dann vorliege , wenn der Anspruch seitens der Kranken¬
anstalt gegen eine bestimmte Cassa gestellt ist. Es kann gewiss nicht als
Grundsatz aufgestellt werden , dass im administrativen Verfahren stricte die
genaue Bezeichnung der Person des Verpflichteten durch denjenigen gefordert
werden müsse , der einen Einspruch erhebt.

Im allgemeinen genügt vielmehr die Geltendmachung eines Anspruches,
dessen Erfüllung im öffentlichen Interesse gelegen ist, seitens des Berechtigten,
uin der politischen Behörde die Pflrcht auszuerlegcn , die Person des Ver¬
pflichteten zu eruiere », und im Weigerungsfälle nnt einer Entscheidung vor¬
zugehen.

28.

(Korksteinziegel . )
Der Wiener Magistrat als Baubehörde hat zufolge Sitzungsbeschluffes

vom 8. November 1900 , Z . 110365/IX , die Verwendung der von der Firma
„Vereinigte Norddeutsche und Dessaner Kieselguhr - Gesellschafi Nheinhold L
Comp ." erzeugten Korkstcinziegel bei Hochbauten unter folgenden Bedingungen
im Gemeindegebiete von Wien ans Grund des § 37 (Schlnssabsatz ) der Wiener
Bauordnung für zulässig erklärt:

1. Als Ersatz für eine einseitige , stuccadierte Holzschalung , wenn die
Platten wenigstens eine Stärke von 4 em erhalten und mit einem Mörtel¬
verputz von mindestens 1 em Stärke versehen werden.

8. Als Ersatz für eine beiderseits verputzte Holzwand , wenn die Platten
wenigstens eine Stärke von 6 em besitzen und mit einem beiderseitigen,
wenigstens je 1 em starken Verputze versehen sind.

3 . Als Ergänzung anderer Constrnctionen zur Erhöhung der Fener-
sicherheit und Wärmeundurchlässigkeit.

Dienen die Räume , in welchen Korksteiuplatten zur Anwendung gelangen,
zum Aufenthalte ton Menschen , so sind die Korksteinplatten zur Ermöglichung
einer gründlichen Reinigung der Raumabschlüsse mit einem glatte » Verputz
zu versehen . Dagegen ist die Anwendung der Korksteinplatten für sich allem
in Constrnctionstheilen , bei welchen eine größere Widerstandsfähigkeit gegen
Belastungen und gegen mechanische Einwirkungen zur Sicherung des Eigen-
thums , wie z. B . bei Wohnungs -Trennungswänden , gefordert werden muss,
nicht zulässig.

4 . Die beabsichtigte Ausführung von Korksteinwänden ist in den Consens-
plänen auszuweisen.

5 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen , eventuell
die gänzliche Zurückziehung dieser Bewilligung ans Grund der praktischen Er¬
fahrungen mit diesem Baumateriale bleibt Vorbehalten.

Der beigebrachte Mnsterziegel wurde dem Stadtbauamte zur Verwahrung
übermittelt.

2S.

(Beton -Eisenconstruetiou System Henuebique .)
Der Wiener Magistrat als Baubehörde hat auf Grund des Z 37 Schluss¬

absatz) der Wiener Bauordnung zufolge Sitzungs -Beschlusses vom 8 . No-
vember I960 , Z . 127711/IX , die Zulassung von Belon -Effenconstructionen
nach dem System Henuebique  zu Herstellungen bei Hochbauten in Wien
unter folgenden Bedingungen ausgesprochen:

1. Der statische Nachweis für die Tragfähigkeit und Sicherheit der
Constrnctiou ist jedesmal durch Vorlage einer Rechnung zu erbringen , wobei
eine zweieinhalbfache Sicherheit vor dem Eintritte von Haarristen gefordert
werden muss und sind die Träger im günstigsten Falle als theilweise eiuge-
spannl mit N — (4 1/10 ) zu rechnen.

Die Berechnung der Säulen hat auch ans Knickfestigkeit zu geschehen.
2 . Die beabsichtigte Ausführung dieser Constrnction ist in den Consens-

plänen auszuweiseu.
3. Die Consens - und Detailpläne , sowie die statische Rechnung sind von

einem behördlich autorisierten B . u-Jngeuieur oder einem concessionierten
Baumeister zu unterfertigen und hat derselbe die volle Haftung für die klaglose
Ausführung unter Einhaltung der gestellten Bedingungen zu übernehmen.

4 . Zn den Eiseneinlagen ist bestes Walzeisen zu verwenden und die
zulässige Zugbeanspruchung im Maximum mit 1000 irx und die Drnck-
beanspruchnng mit 750 üZ per Qnadrat -Centimeter anznnehmen.

5 . Zur Herstellung des Betons darf nur langsam bindender , absolut
volumenbesländiger Portlandcement beste: Qualität , sowie vollkommen reiner
Flnsssand und ebenso Wasser von entsprechender Reinheit und Qualität ver¬
wendet werden und ist die zulässige Inanspruchnahme des Beton - auf Druck
im Maximum mit 25 lex per Qnabrat -Centimeter anzunehme ». Der Qualitäts¬
nachweis für den Portlandcement kann seitens der Banbehörde jederzeit ge¬
fordert werden.

6 . Bei Verwendung besten Porllandcementes darf das Mischungs¬
verhältnis im ungünstigsten Falle 500 KZ Portlandcement zu 1 cm ^ Sand
(1 Volnmtheil Cement und 3 Volumtherle Sand ) betragen.

7 . Während der Bauführung ist um die amtliche Überprüfung der
Construction rechtzeitig in der Weise anzusnchen , dass sich das Sladtbauamt
über die Herstelluugsweise genügende Kenntnis zu verschaffen imstande ist.

8 . Die fertigen Bautheile sind vor rasch eintretender Austrocknung ent¬
sprechend zu schützen und ist der Beton durch fleißiges Bespritzen oder Be¬
gießen entsprechend feucht zu halten.

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt darf nicht betoniert werden.

9 . Eine Belastung der Construction darf erst nach eingetretener ent¬
sprechender Erhärtung des Betons einlreten und soll in der Regel vor vier
Wochen nicht erfolgen.

10 . Die Abänderung und Ergänzung , beziehungsweise Zurücknahme
dieser Bewilligung » ach den Ergebnissen der Praktische» Erfahrung bleibt
Vorbehalte » .

Die auf diese Constructionen bezüglichen Pläne , Berechnungen und
sonstigen Behelfe wurden dem Sladtbauamte zur Überwachung übermittelt.

SO.

(Verspätetes Herablangen eines bei der höheren
Instanz eingebrachten Necurses an die in der Reeurs-
belehrnng angegebene Behörde — ein Abweisungs-

grnnd . )

Die Baudeputation für Wien hat mit Erlass vom 9. No¬
vember 1900 , Z . 231/B .-D . (M .-Z . 119623/IX ) , Folgendes
eröffnet:

Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 3. November
1900 , Z . 39495 , auf den Recurs des S . . . B . . . in Wien gegen
die Baudeputations - Entscheidnng vom 20 . Juni 1900 , Z . 9 , mit welcher
die Berufung des Genannten gegen den Bescheid des Wiener Magistrates
vom 16 . December 1898 , Z . 212802 , betreffend die Abweisung seines
Gesuches um Gestattung der Belastung einer im Hause V., Ziegelofengasse 14,
bestehenden , nach außen ansschlagenden Gewölbethür als unstatthaft zurück-
gewiesen wurde , nicht einzugehen gefunden , nachdem die angefochtene Ent¬
scheidung nach den Vorlagen dem Recurreuten am 30 . Juni 1900 zugestellt
worden ist, der gegen dieselbe gerichtete Recurs aber ungeachtet der hinsichtlich
der Recursfrist und Einbringungsstelle richtigen Rechtsmittelbelehrung am
19 . Juli 1900 unmittelbar beim k. k. Ministerium des Innern überreicht
wurde und erst am 18 . August 1900 , also nach Ablauf der gesetzlichen vier¬
wöchentlichen Recnrsfrist an den Wiener Magistrat gelangtest , wo er inner¬
halb dieser Frist einzubringen gewesen wäre.
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!I. Nornmtiiüiekimilttiiuieii.
Siadkath:

»i.
(Verwaltung des Sv -Millionen -Krouen -Anleheu für

den Bau städtischer Elektricitätswerke .)
Der Wiener Stadtrath hat zufolge Beschlusses vom 25 . October 1900,

Pr .-Z . 12277 (M .-Z . 2527/V ), genehmigt , dass die bei den Ziehungen des
30 - Millionen - Kronen - Anlehens für den Bau städtischer Elektricitätswerke
intervenierende Ziehungs -Commission zu bestehen hat:

ans einem vom Bürgermeister zn bestimmenden Mitglied ? des Stadt -
rathes als Vorsitzende » ;

aus zwei vom Bürgermeister zu bestimmenden Mitgliedern des Ge-
meinderathes;

aus dem jeweiligen Finanzreferenten des Magistrates oder dessen Stell¬
vertreter ;

ans dem Ober - Bnchhaltcr oder dessen Stellvertreter und
ans dem Hanptcaffen -Direclor oder dessen Stellvertreter;
ferner dass zn jeder Ziehung , sowie zn der vorangehenden Einzählung

der Nummern in das Glücksrad ein k. k. Notar als Urknndsperson beige-
zogen wird;

endlich dass die Verwaltung dieses Anlehcns , soweit dieselbe durch den
Magistrat zn besorgen ist, mit Rücksicht ans den untrennbaren Zusammenhang
derselben mit den Agenden des Baues der städtischen Elektrrcitätswerke bis
zur erfolgten vollständigen Abrechnung über denselben bei dem Magistrats-
Departement V belassen und erst nach diesem Zeitpunkte dem Magistrals-
Departement III übertragen wird.

(Bergl . die im Amtsblatte Nr . 43 or 1900 „ Gesetze, Verordnungen rc ."
V , Seite 46 , Nr . 28 , abgedrnckte neue Gcschäflseintheilung der Magistrats-
Departements V, XIV , XIX -r und XIX b )

(Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

186 « publicierten Gesetze und Verordnungen .)

Reichsgesehblatt.

Nr . 174 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 3 . August 1900 , betressend die Errichtung der k. k. Aichstation
für Elektricitätszähler und Wasserverbranchsmesser in Wien.

Nr . 175 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 4 . Juli 1900 , betreffend die aichamtliche Prüfling und Be¬
glaubigung von Wasserverbrauchs »,essern,

Nr . 176 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 4 . Juli 1900 , betreffend die aichamtliche Prüfung und Be¬
glaubigung von Elektricitätsverbrauchsmesseru.

Nr . 177 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 19 . October 1900 , betreffend die Gebarung der schwebenden
Schuld in Partial -Hypothekaranweisnngen.

Nr . 178 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 7 . August 1900 , betreffend die Ge¬
bären der zur Vornahme auswärtiger Aichungen von Elektricitätszählern und
Wasserverbrauchsmksseiu im Gemeindegebiete der k, k. Neichshaupt - und Re¬
sidenzstadt Wien verwendeten Beamten der k, k. Aichstation für Elektricitäts¬
zähler und Wasserverbranchsniksser in Wien.

Nr . 17S . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung vom 18 . October 1900 , betreffend
eine Abänderung der Wehrvorschriften III . Theil . *)

Nr . 18V . Kaiserliche Verordnung vom 24 . Oc¬
tober 1900 , womit die Geltungsdauer der mit dem Gesetze vom
27 . December 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 272 , getroffenen transitorischen Verfügung,
betreffend die Handels - und Gewerbekammern , verlängert wird.

Nr . I8l . Verordnung des Ministers des Innern
vom 1. November 1900 , womit der Anhang zur Ministerial-Ver-
ordnnng vom 23 . September 1896 , N .- G .-Bl . Nr . 170 , dann die Ministerial-
Verordnung vom 18 . December 1896 , R .-G .- Bl . Nr . 241 , betreffend Durch¬
führungsbestimmungen zur Reichsrathswahlordnnng , abgeändert werden.

Nr . 182 . Verordnung des Justizministers vom
1. November 1900 , betreffend die Richteramtsprüsnngen.

Nr . 183 . Kundmachung des Eisenbahnmiuisteriums
vom 2b . October 1900 , betreffend die Concessionierung mehrerer
mit elektrischer Kraft zn betreibenden normalspnrigen Kleinbahnlinien in Graz
und Umgebung.

Nr . 181 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung vom 5 . October 1900 , womit die
Eintragung der Sektion II der k. k. graphischen Lehr - und Versuchsanstalt in
Wien in das Verzeichnis der den Ober -Gymnasten und Ober -Realschulen in
Bezug ans den Einjährig -Freiwilligendienst gleichgestellten Lehranstalten des
Inlandes verlantbart wird.

Nr . 185 . Kundmachung des Eiseubahnministeriums
vom 2 . November 1900 , betreffend die Übertragung und theilweise
Abänderung der Concession für eine mit elektrischer Kraft zu betreibende Klein¬
bahn von Prag (Smichow ) nach Koäir an die Gemeinde der königlichen Haupt¬
stadt Prag.

Nr . 186 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 3 . November 1900 , betreffend die Errichtung eines zweiten
Filial -Punziernngsamtes in Wien.

Nr . 187 . Kundmachung derMinisterien des Handels
und der Justiz vom 8 . November 1900 , womit die Ge¬
schäftsordnung für den k. k. Patentgerichtshof verlantbart wird.

Nr . 188 . Verordnung der Ministerien des Handels
und der Justiz vom 8 . November 1900 , betreffend die Er-
theilung von Urlauben an die Mitglieder des k. k. Patentgerichlshofes.

Nr . 18V . Verordnung der Ministerien des Handels
und der Justiz vom 8 . November 1900 , betreffend die Be¬
rufungen an den Patentgerichtshof und die Behandlung derselben beim Patent¬
amte.

6 . Laudesgelehblatt.
Nr . 63 . Gesetz über den Schnlbeitrag von dem in Niederösterreich

gelegenen , jedoch zn einer außerhalb Niederösterreich abznhandelnden Ver¬
lassenschaft gehörigen unbeweglichen Vermögen.

Nr . 64 . Kund  m achung  des k. k. Statthalters
im Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
7 . November 1900 , Z 100294 , betreffend Forterhebung der
Landesfondsnmlagen für die Zeit vom 1. November bis einschließlich 31 . De¬
cember 1900.

*1 Erscheint ln dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Gesetze, Vermdnnngen»»!>Entscheidungen,
XII.

sowie

Normntilibcstiiiiiiiililgcll der Gememdeistthes, Stadtiathcs,»,d des Magistrates
in Aiigelegkiilsiiteii der GeiiieiiidMi'lliiilttiiiß imd politlZitzen Allitsfülsinng.

Inhalt:
>. Verordnungen und Entscheidungen:

1 . Verwendung von Zaponlack in der Luster - und Kunstbronze -Fabrication.
2 . Bestallung eines kaiserlich japanischen Consnls in Wien.
3 . Besitz der Gemeinde a» öffentlichen Wegen.
4 . Bestallung eines chilenischen Generalconsuls in Wien.
5 . Über die Auflösung von Gehilsen -Krankencassen und Beschlussfähigkeit

von Genossenschafls -Versammlnngen.
6. Seeversicherung amtlicher Geld - und Wertsendungen bei Lloydfahrten

im Verkehre nach und von inländischen Hafenorten.
7 . Das Privalspital der Großgemeinde Siklös im Comitate Baranya —

ein öffentliches Krankenhaus.
8 . Das Aufsichtsrecht gegenüber registrierten Hilfscassen.
9 . Form des Abschlusses von Lehrverträgen mit großjährigen Lehrlingen.

10 . Erweiterung einer Betriebsanlage.
11 . Termin für die Vorlage des Ausweises Uber den Zuwachs an Spreng¬

mittel -Magazinen.
12 . Consmnvereine können die Abfüllung von Bier in Flaschen (Ministerial-

Verordnung vom 30 . März 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 64 ) nur auf Grund
einer Concession betreiben.

13 . Bezug von Chloroform für Zwecke eines Gewerbebetriebes.
14 . Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt Szombathely,

der Gemeinde Nezsider und der Stadt Karczag.
15 . Ergänzung der Wahlordnung für die Gewerbegerichte.

16 . Thierärztliche Untersuchung der ans den Ländern der ungarischen Krone
nach den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im
Straßenverkehrs eingebrach len Th iere.

17 . Trottoirherstellnng.
18 . Öffentliche Sammlungen.
19 . Ausnahmsbestiminungen hinsichtlich der Regelung der Sonntagsruhe

am 22 . und 30 . Decemder 1900.

Stad trath:
20 . Städtisches Voll - und Schwimmbad in Hernals.

Magistrat:
21 . Bei Baulinienbekanntgabe » sind die Plätze als solche, nicht aber mit

den Namen und Breiten der einmündenden Straßen zn bezeichnen.
22 . Im Falle des Nichtbestandes eines Straßencanales ist die Einhebuug

einer Caualeinmündnngsgebür unzulässig.
23 . Behandlung der Gesuche um Verleihung des Bürgerrechtes.

«II . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen
Verwaltungsdienst:

24 . Aufhebung des Gesetzes vom 16 . März 1899 , L.-G .-Bl . Nr . 29 , be¬
treffend d:e Erhaltung von Thiersenchenfonds behufs Tilgung der Rotz -,
Wurmkraukheit und des Milzbrandes der Einhufer.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblalte und im Landesgesetzblatte
für Österreich unter der Enns im Jahre 1900 pnblicierten
Gesetze und Verordnungen.

I. VerorinmiUM unk! Entscheidungen.
i.

(Verwendung von Zaponlack in derLufter - und Knnst-
bronze Fabrikation .)

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 26 . Jänner 1900,
Z . 5173 (M .-Z . 31567/V1I . Beziik ), an das magistratische
Bezirksamt für den VII . Bezirk:

In Erledigung und unter Rückschluss der Beilagen des Berichtes vom
11 . Oktober 1898 , Z . 7486 , betreffend die Verwendung von Zaponlack in der
Luster - und Kunstbronzewarenfabrik der Firma Zeißer , Habiger L Comp,
in Wien wird dem magistratischen Bezirksamte zufolge Erlasses des hohen
k. k. Ministeriums des Innern vom II . Jänner 1899, Z. 1123, auf Grund
der an dieses Ministerium gerichteten Note des k. und k. Reichs -Kriegsministerinms
vom 7 . Jänner 1899 ) Abthcilnng 7 , Z . 8018 ex 1898 , zur weiteren Ver¬
anlassung eröffnet , dass im vorliegenden Falle die Verwendung von Zaponlack
zu gestatten wäre , und dass die für diesen vom magistratischen Bezirksamts in
Aussicht genommenen Sicherheitsmaßnahmen als hinreichend anzuuehmen sind.

Was die vom magistratischen Bezirksamt - aufgeworfene Frage der
principiellen Zulassung der Celluloidlacke anbelangt , hat das Technische Militär-
Comite diesfalls unter Sektion IV , Nr . 1367 , vom 6. December 1898 , die
nachstehende Äußerung abgegeben:

„Der Zaponlack wurde sud Sektion IV , Nr . 860 ex 1898 , als eine
nnexplosive und den Einschränkungen des Pulvcrmonopols nicht unterliegende
Substanz bezeichnet.

Die ans Grund dieses Gutachtens angcstrebtc Verallgemeinerung der
Zulassung aus die Celluloidlacke überhaupt hält das Militär - Comits nicht für
statthaft.

Die unter dem Namen „ Celluloidlacke " bekannten Stoffe bestehen aus Auf¬
lösungen von Collodiumwolle oder Celluloid.

Die Collodiumwolle bildet einen wesentlichen Bcstandiheil rauchschwachen
Pulvers ; das im Zaponlack verwendete Celluloid wird wohl nicht zum Schießen
verwendet ; eine Änderung in dessen Stickstoff , und Kampfergehalt vermag
jedoch dessen Eignung zum Schießmittel herbeizuführen . Der Monopolbehörde
muss daher das Recht gewahrt bleiben , ans Grund der Zusammensetzung der
in technischen Betrieben zu verwendenden bezüglichen Artikel von Fall zu Fall
deren Zulässigkeit festzustellen ."

Infolgedessen kann laut des oben bezogenen Erlasses des erstgenannten
hohen Ministeriums die principielle Zulassung der Celluloidlacke mit Rücksicht
ans deren wechselnde Zusammensetzung nicht ausgesprochen werden.

2.

(Bestallung eines kaiserlich japanischen Consnls in
Wien .)

Die k. k. » .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . Mai 1900,
Z . 264b/Pr . (M .-Z . 69302/XVlll ) , Nachfolgendes dem Wiener-
Magistrate eröffnet:

Seine k. und k. Apostolische Majestät habe » mit Allerhöchster Entschließung
vom 9 . April 1900 dem österreichischen Staatsangehörigen Felix Fischer in
Wien die Annahme des ihm verliehenen Postens eines kaiserl . japanischen
Consnls in Wien unter der Bedingung , dass hzednrch in seinen staatsbürger¬
lichen und Jurisdictionsverhältniffen keinerlei Änderung eintrete , allergnädigst
zu gestatten und dem bezüglichen Bestallungs -Diplome desselben das Allerhöchste
Exequatur huldreichst zu ertheilen geruht.

Von dieser Allerhöchsten Schlussfaffung wird mit dem Beifügen Mit¬
theilung gemacht , dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft anzn-
erkennen und zur Ausübung seiner Cousularfunctionen zuzulassen ist.

3.

(Besitz der Gemeinde an öffentlichen Wegen .)
Bescheid des k. k. Bezirksgerichtes Hietzing (Abtheilung III)

vom 13 . Juni 1899:
Der k. k. oberste Gerichtshof hat in der Rechtssache der Gemeinde Wie »,

Klägerin , vertreten durch den Vice - Bürgermeister Dr . Josef Neumayer,
wider Josef Weidmann , Realitätenb -sitzer in Wien , XIII ., Hietzinger Haupt¬
straße 6, Beklagten , vertreten durch Dr . Karl Mein dl , wegen Besitzstörung
infolge Nevisionsrecurses der Klägerin gegen den Beschluss des k. k. Landes-
gerichtes Wien als Recnrsgcricht vom 4 . Mai 1899 , G .-Z .-R X V124/17 ox 1899,
insofern mit demselben jener Theil des Endbeschlnffes des k. k. Bezirksgerichtes
Hietzing vom 27 . März 1899 , C. Ill 816/14 ox 1898 , in welchem erkannt wurde,
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dass der Beklagte den Rechtsbesitz der Gemeinde Wien an dem über die Parcelle
Nr . 870 führenden öffentlichen Gehwege zur Einsiedelei gestört habe , abgeändert,
das Klagebegehren auch in diesem Punkte abgewiesen und die Gemeinde Wien
zum Ersätze der Process - und Necurskosten verhalten wurde , folgenden Beschluss
gefasst:

Dem Revisionsrecurse wird Folge gegeben , der angefochtene Theil des
Beschlusses des Recursgerichtes abgeändert und der Endbeschlnss der ersten
Instanz unter Eliminierung der Bezeichnung des Gehweges als eines „ öffent¬
lichen " und unter Eliminierung der für den Fall der weiteren Störung des
Besitzes erfolgten Androhung eines Pönsalles von 200 fl . wiederhergestellt.
Auch hat der Beklagte der Gemeinde Wien die augesprochenen Kosten des
Revisionsrecurses im Betrage von 3 fl. binnen 14 Tagen bei Execution zu
bezahlen.

Begründung.

Der Revisionsrecnrs der Gemeinde Wien stellt sich, insoweit derselbe die
Entscheidung der Hauptsache bezüglich der Parcelle Nr . 870 in Ober -St . Veit
betrifft , als ein begründeter dar.

Die Gemeinde Wien anerkennt das Eigenthumsrecht des Beklagten auf
diese Parcelle und behauptet lediglich , dass sie sich im Besitze der von ihr aus-
geübten Dienstbarkeit des öffentlichen Gehweges über diele Parcelle befinde.

Aus den Aussagen der vernommenen Zeugen ergibt sich nicht nur , dass
der ganze Promenadeweg von der Franz Karlstraße bis zur Einsiedelei , also
auch der strittige Theil , der über die dem Beklagten gehörige Parcelle Nr . 870
führt , schon vor der im Jahre 1892 erfolgten Vereinigung der Gemeinde
Ober - St . Veit mit der Gemeinde Wien und auch seither bis zu der von Seite
des Beklagten erfolgten Errichtung der Planken von den Gemeindemitgliedern
von Ober -St . Veit stets wie ein öffentlicher Gehweg benützt wurde , sondern
auch , dass dieser Weg seit dem Jahre 1892 bis zu der Errichtung der Planken
von städtischen Arbeitern mit städtischem Materiale und über Auftrag der zur
Instandhaltung der Straßen und Wege berufenen Gemeindeorgane ausgebessert
und erhalten wurde.

Diese Handlungen genügen vollkommen zur Erwerbung des Rechtsbesitzes
seitens der Gemeinde Wien . Ein Beschluss der Gemeindevertretung Wiens war
zur Erwerbung dieses Nechtsbesitzes nicht erforderlich , weil die Gemeindeorgane
innerhalb ihres Wirkungskreises als Machthaber der Gemeinde anzusehen sind.

Der Umstand , dass sowohl die Gemeindemitglieder , als auch die Ge¬
meindeorgane den ganzen Weg für einen öffentlichen hielten , schließt die Er¬
werbung des Besitzes einer bloßen Dienstbarkeit nicht aus , weil das Eigen¬
thumsrecht das Gebrauchsrecht in sich begreift und der Rechtsbesitz , ebenso wie
der Sachbefitz ein rein factisches , von allen rechtlichen Grundlagen unabhängiges
Verhältnis ist, daher es bei der Erwerbung eines solchen Besitzes im Sinne
der ZZ 309 und 312 B . G .-B . genügt , dass derjenige , welcher den Besitz eines
Rechtes ausübt , den Willen hat , den Inhalt dieses Rechtes im eigenen Namen,
respective bei Stellvertretungen im Namen des Vertretenen ausznüben , ohne
dass es nothwendig wäre , die besondere Natur des ausgeübten Rechtes zu
kennen.

Ebensowenig war zur Erwerbung dieses Rechtsbesitzes eine besondere
Gestattung seitens des Beklagten erforderlich , weil Z 315 B . G . B . auch eine
eigenmächtige , mittelbare Besitzergreifung zerlässt , dieser Rechtsbesitz durch eine
Reihe von Jahren öffentlich ausgeübt wurde , und diese Ausübung von dem
Beklagten , der demzufolge auch wahrnehmen musste und dem sie, wie ans seinem
Briefe vom 13 . October 1897 und ans seiner Unterredung mit dem städtischen
Ober -Ingenieur Trnka hervorgeht , auch bekannt war , geduldet wurde . Das
Klagebegehren ist auch keineswegs unbestimmt , weil unter dem Ansdrucke
„Rechtsbesitz an dem über die Parcelle Nr . 870 führenden Gehwege " nichts
anderes als der Besitz der Servitut des Fußsteiges im Sinne des Z492 B . G .-B.
verstanden werden kann.

Der Endbeschluss des ersten Richters war daher wiederherzustellen,
jedoch war die Bezeichnung des Gehweges als eines „ öffentlichen " zu eliminieren,
weil die Klägerin selbst das Eigenthumsrecht des Beklagten an der Parcelle
Nr . 870 anerkannt hat , der über dieselbe führende Weg daher nicht ein öffent¬
licher , sondern ein Privatweg ist. Ebenso war die in dem erstrichlerlichen Be¬
schlüsse für den Fall der weiteren Störung des Besitzes erfolgte Androhung
eines Pönsalles von 200 fl. von amtswegen zu eliminieren , weil über die
Frage , in welcher Weise das Erkenntnis seinerzeit zu vollstrecken sein wird,
nicht schon in dem Erkenntnisse selbst, sondern erst dann zu entscheiden ist,
wenn der Fall der Zwangsvollstreckung eingetreten sein wird.

Dagegen kann dem Begehren der Recurrentin , den Beklagten zum
Ersätze der Processkosten zu verhalten , keine Folge gegeben weiden , und kann
auch auf die von dem Beklagten in seinem Recurse zweiter Instanz gegen die
Entscheidung im Kostenpunkte erhobene Beschwerde keine Rücksicht genommen
werden , weil die in dem Beschlüsse erster Instanz ausgesprochene gegenseitige
Aufhebung der Gerichtskosten der Bestimmung des Z 13 C.-P .-O . entspricht,
da der Processauswand , welcher sich auf den die Parcelle Nr . 870 betreffenden
Punkt des Klagebegehrens bezieht , mit dem Processanfwande , welcher sich auf
die übrigen drei Punkte des Klagebegehrens bezieht , ziemlich gleichwertig ist.
Die Entscheidung bezüglich der Kosten des Rcvisionsrecurses gründet sich auf
die Bestimmungen der ZZ 41 und 50 C.-P .-O.

Von dieser Entscheidung des k. k. obersten Gerichtshofes vom 31 . Mar
1899 , Z 8305 , werden Euer Wohlgeboren in Kenntnis gesetzt.

4 .
(Bestallung eines chilenischen Generalkonsuls in

Wien .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 10 . October

1900 , Z . 6093/8 (M .-Z . 112111/XVIII ) , dem Magistrate Nach¬
folgendes eröffnet:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 9 . September d. I . dem Bestallungs -Diplome des zum chilenischen General-
consul i» Wien ernannten Victor Grez  das Exequatur huldreichst zu ektheilen
geruht.

Nach dem Wortlaute dieses Bestallungs -Diplomes erstreckt sich der Amts¬
sprengel des neuen Titulärs nicht bloß auf Wien , sondern auf die gesammte
diesseitige Reichshälfte.

Weiters wird laut einer im Wege der k. und k. Botschaft in Berlin von
dem dortigen Gesandten der chilenischen Republik eingeholten Auskunft der
bisherige chilenische Consularvertreter in Wien , Bi sieg hi , in seiner Eigenschaft
als Honorar - Consul dem neuen Titulär untergeordnet sein.

Hievon wird mit dem Bemerken Mittheilnng gemacht , dass der Genannte
in seiner amtlichen Eigenschaft anznerkennen und zur Ausübung seiner Con-
sularfunctionen zuzulassen ist.

5.
(Über die Auflösung von Gehilfen -Krankeneassen
nnd Beschlussfähigkeit von Genossenschasts - Ver¬

sammlungen . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei in Wien hat mit dem Erlasse

vom 23 . October 1900 , Z . 92720 ( M .-Z . 115495/XV11I ) ,

Folgendes dem Magistrate bekanntgegeben:
Das k. k. Handelsministerium hat mit dem Erlaffe vom 29 . September

1800 , Z . 42532 , nach mit dem Ministerium des Innern gepflogenem Ein¬
vernehmen dem Recurse der Genossenschaft der Maschinenbauer und Mechaniker rc.
in Wien gegen die Stalthalterei -Entscheidung vom 12 . Juli 1900 , Z . 62306,
mit welcher in Bestätigung des Bescheides des Magistrates vom 1L Mai 1900,
Z . 68627 , der in der Versammlung dieser Genossenschaft vom 17 . Mai 1900
gefasste Beschluss , corporativ der Allgemeinen Arbeiter -Kranken - und Unter-
stützungscassa in Wien beizntreten , als gesetzwidrig aufgehoben wurde , keine
Folge zu geben und zu erkennen gefunden , dass dieser Beschluss , da derselbe
in einer Genossenschafts -Versammlung gefasst wurde , zu welcher entgegen der
Anordnung des Z 119 , Alinea 2 der Gewerbeordnung und des Z16 der Ge-
nossenschaflsstatnten Vertreter der Gehilfen - Versammlung nicht beigezogcn
waren , der Rechtswirksamkeit entbehrt.

Hiebei hat das Ministerium bemerkt , dass dieser Beschluss , selbst wenn
er in einer gesetzmäßig einberufenen Genossenschafts -Versammlung gefasst
worden wäre , zu seiner Durchführung noch der Zustimmung der in ihrem Fort¬
bestände berührten Gehilfen -Krankencaffa und zudem der Genehmigung der
k. k. Statthalterei bedurft hätte.

Das letztere Erfordernis ergibt sich ans dem Umstande , dass das be¬
hördlich genehmigte Statut der Gehilfen -Krancassa , welches dermalen die Grund¬
lage für die Krankenversicherung der der recurricrenden Genossenschaft ungehörigen
Gehilfen bildet , gemäß Z 126 der Gewerbeordnung als ein integrierender
Bestandtheil des Genoffenschastsstatntes anzusehen ist, und daher aus dem
Complexe der für die Genossenschaft und ihre Aunexinstitutionen bestehenden
statutarischen Festsetzungen nicht ohne Genehmigung der politischen Landes¬
behörde ausgeschieden werden kann.

«.
(Seeversicherung amtlicher Geld - und Wertsendungen

bei Lloydsahrttn im Verkehre nach und von in¬
ländischen Hafenorten .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 26 . October

1900 , Z . 6423/Pr . (M .-Z . 115597/111 ) , Nachstehendes bekannt¬
gegeben:

Das k. k. Handelsministerium hat unterm 21 . September 1900 , Z 40280,
an das k. k. Ministerium des Innern die Mittheilnng gemacht , dass mit
l . October 1800 die Seeversicherung ämtlicher Geld - und Wertsendungen bei
Ltoydfahrten im Verkehre » ach und von inländischen Hafenorten aufgehoben
wird und die Postanstalt auch in diesem Verkehre die Haftung für Verluste rc.
in Fällen höherer Gewalt übernimmt.

Von dieser auch im Post - und Telegraphen -Verordnungsblatte kund¬
gemachten Bestimmung werden hiemit alle Bezirkshauptmaunschafteu , die
Polizei -Directivn Wien , das Magistrats -Präsidium in Wien und die Stadt-
räthe in Wr .-Nenstadt nnd Waidhofe » a . d. Dbbs unter Bezugnahme aus den
hicrortigen Erlass vom 31 . December 1883 , Z . 8418/Pr . in Kenntnis gesetzt.
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7.
(Das Privatspital der Großgemeinde Siklüs im
Comitate Barauya — ei» öffentliches Kraukenhans .)

Das königlich ungarische Ministerium des Innern in Bndavest hat mit Zu¬
schrift vom 2 . November 1900 , Z . 112379 , mitgetheilt , dass dem Privatlpitale der
Großgemeinde Sitlüs im Comitate Barauya vom 1. November 1900 an der
Charakter eines öffentlichen Krankenhauses verliehen und dass die Verpflegs-
kosten für die ans Kosten des Landesverpflegsfondes und des Staatsärars
verpflegten Kranken mittäglich 1 X46I >festgesetzt wurden . (M .-Z . 121590/XVI .)

8 .
(Das Anssichtsrccht gegenüber registrierten Hilfs

cassen.)
Die k. k. ii.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . No¬

vember 1900 , Z . 96658 (M .-Z . 1 l8119/XVIII ), dem Magistrate
Nachfolgendes eröffnet:

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 22 . Oc-
tober 1900 , Z . 80863 , über den Necurs der registrierten Hilfscassa „Die
Familie " in Wien gegen die hierämtliche Entscheidung vom 23 . Juni 1900,
Z . 34252 , mit welcher dem Ansuchen der Cassa um theilweise Abänderung der
ihr vom magistratischen Bezirksamt «: siir den IX . Bezirk in Wien unterm
9 . Jänner 1900 , Z . 46657 , in Handhabung des Anssichtsrechtes ertheilten
Aufträge nicht stattgegeben wurde , die Verfügung des magistratischen Bezirks¬
amtes in den angefochtenen Punkten mit Ausnahme des Auftrages , den Dircctor
wegen Unterlassung der Einhebung der Bcitragsgebüren zur Verantwortung
zu ziehen und zur Ersatzleistung zu verhalten , zu bestätigen , von dem letzteren
Aufträge aber abzusehen gefunden.

Hiezu hat derselbe Folgendes bemerkt:
Der Anstrag , dass die Mitgliederbeiträge individuell zu registrieren sind,

ist insofern gerechtfertigt , als die Hilfscassen nach ß 30 des Gesetzes vom
16 . Juli 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 202 , verpflichtet sind , über Einnahmen und
Ausgaben ordnungsmäßige Rechnung zu führen , eine ordnungsmäßige Rechnungs¬
führung aber derart eingerichtet sein muss , dass aus derselben sich ergibt,
welche ' Mitglieder ihrer Verpflichtung zur Beitragsleistung nachgekommen sind,
und welche diese Pflicht nicht erfüllt haben , und weil die Aufsichtsbehörde
ihrerseits die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen seitens der Cassa zu
überwachen hat (Z 85 IsA . eit .) und ihr auch insbesondere , wie sich aus der
Bestimmung des Z 38 des Gesetzes ergibt , eine Controls hinsichtlich der
ordnungsmäßigen Einhebung der Beiträge zusteht.

Diesen gesetzlichen Anforderungen ist die Cassa bisher nicht nachgekommen
und die Aufsichtsbehörde war daher zu einer diesbezüglichen Verfügung be¬
rechtigt und verpflichtet.

Die Cassa aber wird den hiebei zugrundeliegenden Absichten auch dann
Nachkommen , wenn sie zwar nicht für jedes Mitglied ein besonderes Conto
führt , wohl aber alle Einzahlungen jedes einzelnen Mitgliedes entsprechend
— etwa in dem vorgeschriebenen Mitglieder -Verzeichnisse — registriert.

Desgleichen ist der Auftrag , für die correcte Einhebung der Beitritts-
gebüren Sorge zu tragen , gerechtfertigt , weil nach Z 6 des Statutes die
Zahlung dieser Gebüren , abgesehen von den im ß 10 des Statutes bezeichneten
Fällen , zu welchem übrigens der individuelle Beitritt von Mitgliedern anderer
aufgelöster Vereine und Hilfscassen nicht gehört , direct vorgeschriebe « ist.

Wenn sich in dem Necurse darauf berufen wird , dass von dem Vor¬
stande beschlossen worden sei, die Gebüren den Aquisiteuren zu überlassen , so
ist zu bemerken , dass dieser gesetzwidrige Beschluss die Gesetzmäßigkeit dieses
Auftrages nicht zu erschüttern vermag.

Da nämlich diese Gebüren zu den Einnahmen der Cassa gehören , die
Aquisiteure aber für ihre Bemühungen ohnehin hohe Provisionen zugesichert
erhalten haben , so involviert dieser Beschluss eine gesetz- und statutenwidrige
Verwendung des Cafsavermögeus , welcher die Aufsichtsbehörden , insolange
die oberwähnte statutarische Bestimmung über die Einhebnng der Beitritts-
gebüren besteht , unbedingt , im äußersten Falle selbst durch Auflösung der Cassa
(Z 38 des Gesetzes) zu begegnen haben.

Es würde übrigens kein Anstand dagegen obwalten , die mehrcitierte
statutarische Bestimmung zu beseitigen.

Auch dem weiteren Aufträge , dass die Abfuhr der Beiträge seitens der
Jncassanten in kurzen Zeitabschnitten , etwa allwöchentlich erfolge , können ge¬
gründete Einwendungen nicht entgegenhalten werden , weil eine ordnungs¬
mäßige Rechnungsführung über die Einnahmen dadurch bedingt ist, dass die
Abrechnung mit den Jncassanten in thunlichst kurzen Zeitabschnitten erfolge,
und weil es der Anordnung des Z 29 . des Gesetzes über die sichere und
zinsbringende Anlage des Vermögens gewiss nicht entspricht , dass die eiu-
langenden Gelder länger , als unbedingt erforderlich , in der Verwahrung des
Jncassanten bleiben.

Wenn aber die Cassa behauptet , dass sie diesen Aufträgen nicht nach-
znkommen vermag , so ist demgegenüber zu bemerken , dass Cassen , welche die
gesetzlichen Bedingungen nicht zu erfüllen vermögen , nicht lebensfähig sind.

Die Beilagen des Berichtes des magistratischen Bezirksamtes sür .den
XIV . Bezirk äs prass . 16 . August 1900 , Z . 17397 , folgen zur Einsichtnahme
für den Wiener Magistrat behufs Danachachtung in gleichen Fällen mit der
Aufforderung für das Bezirksamt zurück , die Verhältnisse der Cassa mit der
größten Aufmerksamkeit zu verfolgen und sobald sich eine der im Z 38 des Ge¬
setzes angegebenen Voraussetzungen ergibt , sofort wegen Auflösung der Cassa
zu berichten.

S.
(Form des Abschlusses von Lehrverträge » mit groß-

jährigen Lehrlingen .)
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 6. November

1900 , Z . 95826 (M .-Z . 120509/XV1II ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 18 . November 1900,
Z . 47229 , dem Necurse der Genossenschaft der Dachdecker in Wien gegen die
Statthalterei - Entscheiduug vom 10 . Juli 1900 , Z . 55078 , mit welcher unter
Bestätigung des Bescheides des Wiener Magistrates vom 5 . April 1900,
Z . 18533 , die genannte Genossenschaft verhalten wurde , den zwischen dem
DachdeckerJosefBekerthy in Wien und dem Hermann Drabekabgeschlossenen
Lehrvertrag im genossenschaftlichen Protokollbuche zu verzeichnen , Folge zu
geben und die genannte Genossenschaft von der Pflicht , den erwähnten Lehr¬
vertrag in ihrem Protokollbuche zu verzeichnen , loszuzählen gefunden.

Diese Entscheidung stützt sich auf folgende Gründe:
Durch die Bestimmung des Z 99 der Gewerbe -Ordnung ist eine besondere

Form für den Abschluss von Lehrverträgen , zu welcher auch die obligatorische
Eintragung des Vertrages im genossenschaftlichen Protokollbuche gehört , lediglich
hinsichtlich ' der minderjährigen Lehrlinge vorgeschrieben , und es kann auch keine
Genossenschaft weitergebende , die Vertragsform mit großjährigen Lehrlingen be¬
stimmende Normen rechtsgiltig festsetzen. Die Form der mit großjährigen Lehrlingen
abzuschließenden Lehrverträge hat die Gewerbe -Ordnung den vertragschließenden
Parteien frei gelassen , und für diesen Fall namentlich keinerlei Verpflichtung
der Genossenschaft zur Verzeichnung des zustande gekommenen Vertrages in
ihrem Protokollbuche statuiert . ^

Wenn sich die k. k. Statthalterei in der angefochtenen Entscheidung ans
den Erlass des k. k. Handelsministeriums vom 10 . Juni 1900 , Z . 25253,
stützte , mit welchem die Ausscheidung einer Bestimmung aus den Statuten der
Wiener Dachdecker-Genossenschaft angeorduet wurde , laut welcher „der aufzn-
dinqende Lehrling das 24 . Lebensjahr nicht überschritten haben darf " , so er¬
schien dies für diesen Fall nicht zutreffend , weil durch diese Maßnahme nach
deren klarem Wortlaute nur die Beseitigung einer von der Genossenschaft ge¬
troffenen gesetzwidrigen Einschränkung des für jedermann offenen Eintrittes
in ein Lehrverhältn 'is verfügt wurde , ohne dass hiedurch irgendwie eine im
Gesetz- nicht vorgesehene Form für Vertragsabschlüsse mit großjährigen Lehr¬
lingen statuiert und die Genossenschaft zur Mitwirkung hiebei verpflichtet
worden wäre . Denn unter der „Aufdingung des Lehrlings " sind nicht so sehr die
für den Vertragsabschluss etwa vorgeschriebenen Formalitäten , sondern m erster
Linie der Vertragsabschluss selbst, das heißt , die Aufnahme des Lehrlings seitens
des Lehrherrn zu erblicken, welche, wie bereits besagt , bei großjährigen Lehr¬
lingen an eine in der Gewerbe -Ordnung vorgeschriebene Form nicht ge¬
bunden ist. . .

Durch diese Entscheidung wird selbstverständlich weder die Frage des
thatsächlichen Bestandes eines Lehrverhältnisses zwischen Drabek und seinem
Lehrherrn , noch die sonstigen zwischen demselben und der Genoffenschaft der
Dachdecker in Wien bestehenden Rechte und Pflichten berührt.

I«.
(Erweiterung einer Betriebsaulage . )

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 8. November 1900,
Z . 93120 (M .-Z . 120926/XVII ) :

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 10 . Oc-
tober 1900 , Z . 32730 , Nachstehendes eröffnet:

Mit dem Bescheide des magistratischen Bezirksamtes für den XIX . Bezirk
in Wien vom 22 . März 1900 , Z . 6649 , war das Ansuchen des Eduard
Hauser um die Bewilligung zur Einbeziehung der ibm gehörigen in Grinzing,
Ried Steinberg gelegenen Parcellen Nr . 948/2 , 949/2 , 950/2 , 951/2 , 952/1,
954/2 , 956/9 , 957/1 und 959/2 in den von ihm dortselbst auf den angrenzenden
Parcellen seit Jahren betriebenen Steinbrnch nach durchgesührtem Edictal-
verfahren abgewiesen worden.

Über den dagegen eingebrachten Necurs des Eduard Hauser hat die
k. k. Statthalterei mit der Entscheidung vom 19 . Juli 1900 , Z . 55200 , unter
Behebung der erstinstanzlichen Entscheidung dem Genannten die gewerbs-
behördliche Genehmigung zur Erweiterung seiner Steinbrnchanlage im Sinne
des Projectes unter mehrfachen Bedingungen , und zwar insbesondere gegen
dem ertheilt , dass im Falle des Baues und der Inbetriebsetzung der projectierten
Kleinbahnlinie durch die Cobenzlstraße der Steinbruchunteruehmer sich mit der
Bahnbetriebsunternehmnng bezüglich der Sprengzeiten in das Einvernehmen
zu setzen und sohin um die einschlägige gewerbsbehördliche Genehmigung ein-
zuschreiten habe.

Ferner wurde der Gewerbebehörde das Recht Vorbehalten , für den Fall
als sich trotz Befolgung der Consensbedingungen ans dem Steinbruchbetriebe
im öffentlichen Interesse unstatthafte Gefährdungen oder Belästigungen für
die Nachbarschaft ergeben sollten , nach freiem Ermessen die erforderlichen
weiteren Anordnungen zu treffen und nöthigenfalls mit der Einschränkung
oder selbst gänzlichen Einstellung des Betriebes vorzugehen.

Gegen diese Entscheidung haben die Gemeinde Wien , die Allgemeine
holländisch -österreichische Baugesellschaft , die Bauunternehmung Djörup L
Comp , und der Genehmigungswerber Eduard Hauser rechtzeitig Ministerial-
recurse eingebracht.

1*
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- Die Ausführungen der Recurse der Gemeinde Wien und der genannten
Anrainer richten sich in der Hauptsache dagegen , dass der angefochtenen Ge¬
nehmigung öffentliche Interessen entgegenstehen , welche die Statthalterei ent¬
sprechend zu berücksichtigen unterlassen habe . Als solche öffentliche Jntereffen
werden angegeben zunächst die Bestimmung Grinzings zu einem Villenviertel
und die . Verunstaltung des Landschastsbildes durch di - Steinbrnchanlage.

Hiegegen ist zunächst zu bemerken , dass zur Wahrung öffentlicher Jntereffen
bei der Errichtung von gewerblichen Betriebsanlagen die Gewerbebehörden
von amtswegen berufen sind , und daher weder der Gemeinde noch den An¬
rainern eine Vertretung dieser Interessen zukommt und auch ein Recursrecht
gegen deren angeblich ungenügende Berücksichtigung nur insoweit znsteht , als
diese öffentlichen Interessen durch eine gesetzliche Bestmimung besonders ge¬
schützt sind . Dies trifft jedoch im vorliegenden Falle nicht zu , da nach Z8 25
»nd 32 G .-O . bei der Prüfung der Zulässigkeit von Betriebsanlagen nur
solche Gefahren oder Belästigungen sicherheits - oder sanitätspolizeilicher Natur,
welche durch die physische Einwirkung der Anlage auf ihre Umgebung ent¬
stehen können , in Rücksicht zu ziehen sind.

Aus diesen Erwägungen müssen diese, sowie auch die weiteren Recurs-
einwendungen bezüglich der Erschwerung der Herstellung neuer Commnnica-
tionen , des Verkehres auf der Cobenzlstraße , der Abnützung dieser Straße »nd
der hiedurch erwachsenden finanziellen Lasten , sowie der Ermöglichung des
Forlbetriebes der besagten Anlage durch die gestattete Erweiterung als un¬
zulässig zurückgewiesen werden.

Die Holländisch - österreichische Ballgesellschaft »nd die Firma Djörnp L
Comp , haben ferner aus dem Grunde Einwendungen erhoben , weil sie eine
Gefährdung oder Belästigung der auf ihren Grundstücken projeclierten Villeu-
anlagen und demnach eine Entwertung dieser Grundstücke befürchten.

Diesem Theile des Recurses konnte keine Folge gegeben werden , weil
bei Beurtheilung der Zulässigkeit einer Betriebsanlage nur der Einfluss der
Anlage auf die Umgebung , wie sich selbe im Zeitpunkte der Genehmigung be¬
findet , in Rücksicht gezogen werden kann , und die Gewerbeordnung die Be¬
hörden nicht ermächtigt , auf die finanziellen Rückwirkungen der Anlage für
die Nachbarschaft Bedacht zu nehmen.

Es wurde jedoch weder von den Anrainern nachgewiesen , noch auch von
amtswegen erhoben , dass durch die geplante Erweiterung des Steinbrnches
den Anrainern größere , und zwar unzulässige Belästigungen entstehen werden,
als durch den bisherigen Betrieb.

Durch das Ergebnis der Behandlungen wurde im Gegentheile sicher¬
gestellt , dass durch die Steivgewinnnug ans den nunmehr zum Steinbrnche
einzubeziehenden Parcellen sich die bestehenden Verhältnisse sowohl für den
Straßenverkehr als auch für die Anrainer bessern werden.

Der Recurs des Eduard Hauser  richtet sich zunächst gegen die von
der Statthallerei gestellte Bedingung , dass im Falle des Baues und Betriebes
einer Kleinbahn durch die Cobenzlstraße der Steinbruchnnlernehmer sich mit
der Bahnbctriebsunternehmung bezüglich der Sprengzeiten ins Einvernehmen
zu setzen und sohin um die bezügliche nachträgliche gewerbebehördliche Ge¬
nehmigung nachznsuchen habe.

Das Ministerium des Innern findet diesem Recursbegehren Folge zu
geben und diese Consensbedingung ans dem bereits früher erwähnten Grunde
zu beheben , weil bei Bewilligung von Betriebsanlagen nur die zur Zeit der
Genehmigung der Anlage bestehenden Verhältnisse der Nachbarschaft ^ zu be¬
rücksichtigen sind und auch die Vorschriften des K 99 der Eisenbahn -Betriebs¬
ordnung vom 16 . November 1851 , R .- G .-Bl . Nr . 1sr1852 , für die Beschränkung
des Eigenthums der Nachbarschaft den Bestand einer Bahn zur Voraus¬
setzung haben/

Sollte durch die Sprengung der Betrieb der zu erbauenden Kleinbahn
bedroht werden , so wird es dem Concessionär der Bahn obliegen , hiegegen
von dem ihm zustehenden Expropriationsrechte Gebrauch zu machen.

Der Recurs Hausers  wendet sich ferner gegen den in den Statt-
Halterei - Consens aufgenommenen Vorbehalt des Rechtes der Gewerbebehörden,
für den Fall des Eintretens von aus öffentlichen Interessen unstatthafte»
Gefährdungen oder Belästigungen für die Nachbarschaft aus dem Steinbrnch-
bctriebe denselben nach freiem Ermessen einzuschränken oder auch einzustellen,
und führt aus , dass dieser Vorbehalt unklar abgefasst sei, da aus demselben
nicht ersehe» werden könne , ob er sich auch ans den schon bestehenden Stein-
brnch beziehe . Ferner wird um gänzliche Eliminierung dieses Vorbehaltes
oder doch Einschränkung desselben auf das Recht der Gewerbebehörde , bei
Eintreten unstatthafter Gefährdung oder Belästigung der Nachbarschaft neue
Vorschriften für den Steinbruchbetricb erlaffen zu dürfen , gebeten . Diesem
Theile des Recurses findet das Ministerium des Innern theilweise Folge zn

eben und nach dem als Eventualbitte gestellten Recursbegehren den Vor-
ehalt in Abänderung der Statthalterei -Euischeidung wie folgt zn fassen : Es

bleibt den Gewerbebehörden Vorbehalten , wenn in gewerbepolizeilicher Hinsicht
unzulässige Schädlichkeiten aus dem Betriebe des Steinbruches auf den in
der Statthalterei -Entscheidung aufgeführten , neu einbezogenen Parcellen für
die Nachbarschaft der Anlage entstehen sollten , die nach ihrem Ermessen
erforderliche » Anordnungen zu treffen , damit diese Schädlichkeiten thunlichst
auf ein zulässiges Maß vermindert werden , und ist der Besitzer der Anlage
gehalten , diesen Anordnungen nachzukommen.

Hiezu bestimmt die Erwägung , dass einerseits der Vorbehalt der Slatt-
halterei offenbar auch nur die Beschränkung des Steinbruchbetnebes aus den
neuen Parcellen im Auge hatte und dass andererseits nach dem erhobenen
Thatbestande der Vorbehalt in obiger Fassung für den Fall einer wider
Erwarten dennoch eintretenden Erhöhung der Gefährdung oder Belästigung
der Nachbarschaft durch die Erweiterung des Steinbruches den Gewerbe¬
behörden ausreichende Möglichkeit bietet , den Anrainern weitgehenden Schutz
zn gewähren.

^Aus diesen Erwägungen musste das Ministerium des Innern den von
der Statthalterei ertheilten Consens zur Erweiterung des Steinbruches auf¬
recht erhalten , dagegen jene Bedingung , welche den Schutz der projektierten
Kleinbahn bezweckt, beheben und den im Consense enthaltenen Vorbehalt in
der früher angegebenen Weise abändern.

Das Ministerium des Innern findet in Wahrung öffentlicher Interessen
dem ertheilten und im vorstehenden modificierten Consense noch die Bedingung
beizufügen , dass an den Grenzen der in den Steinbrnch einbezogenen Parcellen
gegen die Nachbargrnndstücke eine wenigstens 1 m breite Berme zu belassen
und die obere Grenze derselben mit einer standhaften und stets in gutem
Zustande zn erhaltenden Einfriedung zn versehen ist. "

Von diesem , dem magistratischen Bezirksamte für den XIX . Bezirk in
Wien bereits am 18 . Oktober 1900 sub Z . 93l20 intimierten Erlasse werden
mit Rücksicht auf die in demselben enthaltenen Aussprüche principieller Natur
sämmtliche k. k. Bezirkshanptmanuschaften in Niederösterreich , der Wiener
Magistrat und sämmtliche magistratischen Bezirksämter mit Ausnahme jenes
für den XIX . Bezirk , weiters die Stadträthe in Wr .-Neustadt und Waidhofen
a . d . Ubbs , die f. k. Polizei -Direclion in Wien , die k. k. Gewerbeinsprctorate
für den I . und II . Aufsichtsbezirk in Wien , endlich die n .-ö. Handels - und
Gewerbekammer in Wien verständigt.

11 .
(Termin für die Vorlage des Ausweises über den

Zuwachs an Sprengmittel -Magazinen . )
Die k. k. n.-ö. Statthaltern hat mit Circular -Erlass vom

14 . November 1900 , Z . 93238 (M .-Z . 122043/XIV ), Nach¬
stehendes bekamitgegeben:

In dem mit dem Erlasse vom 26 . Juni 1900 , Z . 3644/Pr . zngestellten
Verzeichnisse über die von den politischen Behörden periodisch zu erstattenden
Eingaben ist als Termin für die Erstattnng des Ausweises über den Zuwachs
an Sprengmittel - Magazinen unter Post 34 der >0 . März , 10 . Juni , 10 . Sep¬
tember und 10 . December angeführt.

Da jedoch laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
25 . April 1880 , Z . 5763 (Statthalterei -Erlass vom 6 . Mai 1880 , Z . 15584 ) ,
der erwähnte Bericht nur am Schluffe jedes Jahres vorzulegen ist, sind die
hinausgegebenen Exemplare des erwähnte » Verzeichnisses nebst Anhang II
sMonatsübersicht ) entsprechend zu berichtigen , und ist der bezügliche Bericht
nur alljährlich mit Jahresschluss , und zwar längstens bis 10 Jänner jedes
Jahres anher vorzulegen.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshanptmanuschaften , die k. k.
Polizei -Direction in Wien — an diese, welcher eine bezügliche Berichterstattung
nicht obliegt , lediglich zum Zwecke der Berichtigung des eingangs erwähnten
Verzeichnisses — an den Wiener Magistrat — durch letzteren an alle magi¬
stratischen Bezirksämter in Wien — ferner an die Stadträthe in Wiener-
Neustadt und Waidhosen au der Ubbs.

Die k. k. Bezirkshauptmannschaft Floridsdorf hat das zweite ihr zn-
kommende Pare dieses Erlasses seinerzeit der k. k. Bezirkshauptmannschaft
Unter -Gänserndorf bei ihrer Aktivierung zu übergeben.

Hiemit erledigen sich die Berichte:
1 . der k. k. Bezirkshauptmannschaft Amstetten vom 11 . October 1900,

Z . 14680;
2 . der k. k. Bezirkshauptmannschaft Korneuburg vom 2 . October 1900,

Z . 26836;
3 . ber k. k. Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld vom 10 . October 1900,

Z 14258;
4 . der k. k. Bezirkshauptmannschaft Melk vom 4 . October 1900,

Z . 16870.

12 .

(Cousurnvereine köuuen die Abfüllung von Bier iu
Flaschen ( Ministerin ! Verordnung vom 30 . März
I8SS , R .-G . Bl . Nr . 64 ) nur ans Grund einer

Coneefsion betreiben .)
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 16 . No¬

vember 1900 , Z . 96666 (M .-Z . 122279 ox 1900 ), nachstehenden
Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom 13 . October 1900,
Z . 34523 , an die k. k. Statthalterei in Prag als Circular-
Erlass dem Wiener Magistrate zur Kenntnis gebracht:

Im Anschlüsse wird der k. k. Statthalterei eine an das k. k. Handels¬
ministerium gerichtete und von diesem mit Note pom 18 . September 1900,
Z 36911 , anher geleitete Eingabe der Gast - und Schankwirte -Genossen-
schaft in Görkan übermittelt , i» welcher anlässlich der von der k. k. Statt-
halterei in einem coucreten Falle getroffene Entscheidung vom 6 . März 1900,
Z . 21308 , eine Aufklärung über die Frage erbeten wird , ob und inwieweit
die Bestimmungen der Ministerial -Verordnung vom 30 . März 1899 , N .- G .-Bl.
Nr . 64 , betreffend die Regelung des Flaschenbierhandels , auf Tonsumvereine
zur Anwendung gelangen.



Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 104 , 28 . December 1900 105

Das Ministerium des Innern findet im Einvernehmen mit dem k. k.
Handelsmini terium und der k. k, Statthalterei diesfalls Nachstehendes zu eröffnen :

Die Tonsnmvereine waren bestrebt , ans dem Gesetze vom 9. April
1873 , N .-G .-Bl . Nr . 70 , das Recht abzuleiten , ihren Mitgliedern Bier , Wein
und gebrannte geistige Getränke verabreichen zu dürfen , ohne an die
Erlangung einer diesbezüglichen gewerberechtlichen Concession gebunden zu sein.

Das Ministerium des Innern hat jedoch — abweichend von dem in
dieser Frage ursprünglich eingenommenen Standpunkte — in neuerer Zeit bei
Benrtheilnng einzelner dem Ministerium zur Entscheidung vorgelegener Fälle
im Einvernehmen mit dem Handelsministerium an der gcgentheiligen Praxis
festgehalten.

Diese Praxis stützt sich auf die Vorschrift des Z 92 des Gesetzes vom
9. April 1873 , N .-G .-Bl . Nr . 70 , betreffend die Erwerbs - und Wirlschafts-
Genofsenschaften , derzufolge die Genossenschaft , wenn sie eine Unternehmung
betreiben will , zn welcher eine staatliche Bewilligung (Concession ) gesetzlich
erforderlich ist, zur Erwirkurg dieser Bewilligung verpflichtet erscheint.

In materieller Hinsicht war hiefür insbesondere die Erwägung be¬
stimmend , dass bei derartigen Betrieben zweifellos dieselbe» Rücksichten öffent¬
licher Natur in Betracht kommen , wie bei dem gleichartigen Betriebe eines
einzelnen Gewerbetreibenden.

Diese hierortige Praxis hat neueste »? in dem Erkenntnisse deS Ver-
wallnngsgerichtshofes vom 26 . Mai 1899 , Z . 3893 , ihre Bestätigung gefunden.
In dem bezogenen Erkenntnisse hat der Veiwaltnngsgerichtshof seine NechtS-
auschaunng dahin ausgesprochen , dass unter die Bestimmungen des Z 92 des
Gesetzes vom 9 . April 1873 , N .-G .- Bl . Nr . 70 . alle Unternehmungen ein-
znreihen sind , zn welchen nach irgend welchen bestehenden gesetzlichen Vor¬
schriften eine ausdrückliche staatliche Bewilligung erforderlich ist ohne Rücksicht
darauf , ob der Betrieb als gewerblicher im Sinne der Gewerbeordnung
anzusehen ist oder nicht.

Im Hinblicke hierauf kann auch Erwerbs - und Wirtschafts -Genossen¬
schaften bei aller Würdigung ihrer großen und volkswirtschaftlichen Bedeutung
der Betrieb von solche» Unternehmungen , für deren gewerbsmäßigen Betrieb
nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung eine Concession erwirkt werden
müsste , nur dann gestattet werden , wenn die erforderliche gewerbliche Con-
cession vorher erwirkt worden ist.

Hienach sind auch die Consumvereine , falls sie das durch die Ministerial-
Verordnung vom 30 . März 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 64 , betreffend die Regelung
deS Flaschrnbierhandels , an die Erlangung einer Concession gebundene Flaschen-
bierabfüllen betreiben wollen , verpflichtet , eine bezügliche Concession zn
erwirken.

I ».
(Bezug von Chloroform für Zwecke eines Gewerbe¬

betriebes . )
Matthias Weber,  Inhaber einer Färberei und chemischen Wäscherei,

XVIII . Bezirk , Martinsstraße 89 , ist beim magistratischen Bezirksamte unterm
23 . März 1900 um Ertheilung einer Giflbezugs -Licenz für Chloroform mit der
Begründung eingeschritten , dass er diese Substanz in seinem Gewerbebetriebe
benöthige.

Dieses Ansuchen wurde vom magistratischen Bezirksamle für den
XVIII . Bezirk am 26 . Mai 1900 , Z . 13040 , in der Erwägung abgewiesen,
dass Chloroform kein Gift im Sinne des Z 1 der Ministerial -Verordnnng vom
21 . April 1876 , R - G .-Bl . Nr . 60 , sei, sondern unter die im Z 16 dieser
Verordnung anfgezählten Artikel gehöre , die nur an die zum Handel mit den¬
selben oder zur Führung einer Apotheke berechtigten Personen , an gewerbs¬
mäßige Erzeuger von Chemikalien , oder an wissenschaftliche Institute und
öffentliche Lehranstalten verkauft werden dürfen.

Diese Entscheidung wurde über Recurs des Matthias Weber  mit
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 2 . August 1900 , Z . 55724 , „ aus dem
Grunde der angefochtenen Entscheidung " bestätigt.

Dem hiegegen eingebrachten Ministerial -Recurse wurde jedoch Folge ge¬
geben . Der bezügliche Erlass der k. k. Ministeriums des Innern vom 28 . No¬
vember 1900 , Z . 106708 , lautet:

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 21 . No¬
vember 1900 , Z . 34596 , über den Recurs des Matthias Weber,  Inhaber
einer Färberei und chemischen Wäscherei in Wien , gegen die Entscheidung vom
2 . August 1900 , Z . 55724 , mit welcher demselben in Bestätigung des Be¬
scheides des magistratischen Bezirksamtes für den XVIII . Gemeindebezirk vom
26 . Mai 1900 , Z . 13040 , die Bewilligung zum Bezüge von Chloroform ver¬
weigert wurde , ausgesprochen , dass die Ertheilung der Bewilligung zum Be¬
züge von Chloroform an den Genannten für Zwecke seines Gewerbebetriebes
keinem Anstande unterliegt . (G .-Z . 45811 , magistratisches Bezirksamt für den
XVIII . Bezirk .)

14 .

(Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der
Stadt Szombathely , der Gemeinde Nezsider und

der Stadt Karezag .)
Die k. k. n .- ö. Statthaltcrei hat mit Erlass vom 22 . No¬

vember 1900 , Z . 99505 ( M .-Z . 122660/XV1II ), dem Wiener
Magistrate Folgendes eröffnet:

Laut Mittheilniigen des königlich ungarischen Handelsministeriums vom
17 . September 1900 , Z . 66078 , beziehnngsweise vom 22 . September und

3 . October 1900 , ZZ . 66077 und 69158 , wurde die Ausübung des Hausier¬
handels ans dem Gebiete der Stadt Szombathely (Comitat Vas ), der Gemeinde
Nezsider (Neusiedl am See ) Comilat Moson (Wieselburg ), endlich der Stadt
Karczag (Comitat Jasz -Nagykun -Szolnok ) unter Anfrechterhaltung der im
Z 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den diesen Paragraphen er¬
gänzenden Nachtrags -Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden ge¬
währten Rechte verboten.

Hievon werden über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
29 . October 1900 , . Z . 38517 , die k. k. Bezirkshauptmaunschafte » , die k. k.
Polizei -Direction in Wien , der Wiener Magistrat und die Stadträthe Wiener-
Neustadt und Waidhofen a. d. Dbbs unter Hinweis ans den Z 10 des Hausier-
patcntes in Kenntnis gesetzt.

15

(Ergänzung der Wahlordnung für die Gewerbe¬
gerichte.)

Verordnung der Minister des Innern , der Justiz und des

Handels vom 27 . November 1900 , mit welcher die Wahlorduung
für die Gewerbegerichte ergänzt wird ( N .-G .-Bl . Nr . 197 ) :

Auf Grund des Z 10 , Absatz 4 des Gesetzes vom 27 . November 1896,
R .-G .-Bl . Nr . 218 , wird in Ergänzung der ZZ 2 und 3 der Ministerial-
Verordnnng vom 23 . April 1898 , R .-G .-Bl . Nr . 56 , betreffend die Durch¬
führung der Wahlen der Beisitzer und Ersatzmänner der Gewerbegerichte,
sowie der Beisitzer der Berufungsgerichte , verordnet:

Die politische Landesbehörde ist ermächtigt , an Stelle der im Z 2,
Absatz 1 der oben berufenen Ministerial -Verordnung den Betriebsinhabern
eingeräumten achttägigen Meldefrist für den Umfang eines Gewerbegerichts-
sprengels , sofern es die örtlichen Verhältnisse geboten erscheinen lassen, eine
längere , jedoch drei Wochen nicht überschreitende Frist in der WahlauSschreibnng
zn bestimmen.

8 2.
Ist eine derartige Erstreckung erfolgt , so haben die Gemeinden des be¬

treffenden Gewerbegerichtssprengels die durch Z 3 der obigen Ministerial-
Verordnung geregelte Auslegung der Wählerlisten und Vorlage eines Pare
derselben an die Gewerbebchörde erster Instanz während der dritten Woche
nach Ablauf der erstreckten Meldefrist zu bewirken.

8 3.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung in Wirk¬
samkeit.

1«.
(Thierärztliche Untersuchung der aus de» Länder»
der ungarischen Krone nach dem im Neichsrathe
vertretenen Königreichen und Ländern im Strahen-

verkehre eingebrachten Thiere . )
Verordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen

mit den Ministerien der Justiz , des Handels und des Ackerbaues
vom 1 . December 1900 , betreffend die thierärztliche Untersuchung
der ans den Ländern der ungarischen Krone nach den im Reichs-
rathe vertretenen Königreichen und Ländern im Straßenverkehre
eingebrachten Thiere ( N .-G .-Bl . Nr . 202 ) :

Mit Rücksicht auf die Bestimmungen des Artikels VII des ersten Capitels
im I . Theile der kaiserlichen Verordnung vom 21 . September 1899 , R .-G .-Bl.
Nr . 176 , und der Ministerial -Verordnung vom 22 . September 1899 , R .-G .-Bl.
Nr . 179 , wonach im gegenseitigen Viehverkehre zwischen den im Reichsrathe
vertretenen Könichreichen und Ländern und den Ländern der ungarischen Krone
die aus dem anderen Staatsgebiete eingebrachten Thiere einer thierärztlichen
Beschau am Bestimmungsorte unterzogen werden könne » , findet das Ministerium
des Innern im Einvernehmen mit den Ministerien der Justiz , des Handels
und des Ackerbaues zur Vermeidung einer,Verbreitung ansteckender Thierkrank¬
heiten ans Grund des Z 3 des allgemeinen Thierseuchengesetzes vom 29 . Februar
1880 , R .-G .-Bl . Nr . 35 , anzuordnen , wie folgt:

8
Parteien , welche Thiere im Straßenverkehre aus den Länder » der unga¬

rischen Krone nach den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern
einführen , haben das Einlangen dieser Thiere binnen 24 Stunden dem Ge¬
meindevorsteher des Bestimmungsortes anznzeigen.

Dieser ist verpflichtet , die Anzeige binnen weiteren 24 Stunden an die
Politische Behörde I . Instanz zn leiten.

8 2.
Die eingelangten Thiere sind am Bestimmungsorte der thierärztlichen

Beschau zu unterziehen , welche von der politischen Behörde I . Instanz thun-
lichst nach Eintreffen der Anzeige zu verfügen ist.
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Nicht verbotswidrig eingebrachte Thiere , bezüglich welcher bei dieser Be¬
schau veterinär -polizeiliche Bedenken nicht festgestellt wurden , sind unverzüglich
dem freien Verkehre zu übergeben.

Z 3-
In Fällen der Übertretung der vorstehenden Anordnungen ist nach Vor¬

schrift des Gesetzes vom 24 . Mai 1882 , R .-G .-Bl . Nr . 51 , vorzugehen.

8 4.
Diese Verordnung , durch welche die geltenden Bestimmungen über die

thierärztliche Beschau der im Eisenbahnverkehre einzubringenden Thiere nicht
berührt werden , tritt 14 Tage nach ihrer Kundmachung in Kraft.

17.
(Trottoirherstellung . )

Die Baudeputation für Wien hat mit Erlass vom 6 . De-

cember 1900 , Z . 254 (B .-A .-Z . 59451/III ) , dem magistratischen
Bezirksamte für den III . Bezirk Nachstehendes zur Kenntnis
gebracht:

Mit der Entscheidung vom 29 . Jänner 1900 , Z . 123/B .-D ., hat die
Baudepntation den seitens des magistratischen Bezirksamtes für den III . Wiener
Gemeindebezirk unter dem 25 . August 1898 , Z . 39670 , an Elise v. Singer-
Bach in Wien als Eigenthümerin des Hauses Nr . 3 der Sophicnbrücken-
gasse erlassenen Auftrag , das vor diesem Hause befindliche Trottoir bei Straf¬
vermeidung binnen 14 Tagen in ordnungsmäßigen Stand zu versetzen,
behoben.

Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 28 . No¬
vember 1900 , Z . 38715 , dem hiegcgen von der Gemeinde Wien eingebrachten
Recurse Folge zu geben , die angefochtene Baudepntations - Entscheidnng außer
Kraft zu setzen und den bezogenen bezirlsamtlichen Auftrag wieder herzustellen
gefunden.

Diese Entscheidung beruht , auf der Erwägung , dass der Eigenthümer
eines neuen Gebäudes , um den Übergang der ihm gemäß Z 61 , Alinea 1 der
Bauordnung für Wien vom 17 . Jänner 1883 , L.-G .-Bl . Nr . 35 , obliegenden
Verpflichtung zur Erhaltung des vor dem Gebäude hergestellten Trottoirs auf
die Gemeinde zu bewirken , dessen Übergabe zu beantragen hat , beziehungsweise,
insolange ein solcher Antrag nicht gestellt wurde , zur Instandhaltung des
Trottoirs verpflichtet ist , wogegen die der Gemeinde im Alinea 2 des be¬
zogenen Paragraphen zur Übernahme gesetzte Frist nur die Bedeutung hat,
dass , wenn der Hauseigenthümer seiner Übergabspflicht durch Stellung des
bezüglichen Antrages entsprochen hat , die Gemeinde sich ihrer Übernahms¬
verpflichtung nicht länger als ein Jahr , von der vorschriftsmäßigen Herstellung
an gerechnet , entziehen darf.

Nachdem nun im vorliegenden Falle die Schadhaftigkeit des vor dem
bezeichnet « : Hause befindlichen Trottoirs als erwiesen anzusehen ist, die Haus-
eigenthümerin Elise v . Singer - Bach aber weder die Nichtigkeit ihrer Be¬
hauptung , es habe seinerzeit eine Übergabe dieses Trottoirs an die Gemeinde
stattgesunden , noch die Stellung eines hierauf abzielenden Antrages zu be¬
weisen vermochte , war der an die Genannte erlassene Auftrag , das Trottoir
in vorschriftsmäßigen Stand zu setzen, gesetzlich begründet , und musste derselbe
demnach unter Behebung der das Gegentheil aussprechenden Bandeputations-
Enlscheidung wieder hergestellt werden.

Die Beilagen dieses Berichtes vom 12 . October 1900 , Z . 20480 , folgen
zur weiteren Verhandlung zurück.

18.
(Öffentliche Sammlungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 12 . December 1900,
Z . 101891 (M .-Z . 128577/III ), dem Gersthofer Kirchenmusikvereine
in Wien über dessen Einschreiten vom 18 . October 1900 die Bewilligung zur
Sammlung freiwilliger Beiträge bei bekannten Wohlthätern in Niederösterreich
mit Ausschluss der Sammlung von Hans zu Haus bis zum 31 . December
1901 behufs theilweiser Bedeckung der noch unberichtigten Kosten der Er¬
richtung der heil . Leopold -Votiv - und Pfarrkirche im XVIII . Wiener Ge¬
meindebezirke ertheilt.

Vor Beginn der Sammlung in jedem einzelnen Bezirke und in jedem
einzelnen Orte wird das Bewilligungsdecret von der Bezirksbehörde , beziehungs¬
weise der Gemeindevorstehung zu vidieren sein.

1».
(Ausnahmsbestimmungen hinsichtlich der Regelung
der Sonntagsruhe am 23 . und 3V . December 1000 . )

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume
Österreich unter der Enns vom 14 . December 1900 , Z . 112611,
womit für mehrere Kategorien von Gewerben Ausnahmsbestim¬
mungen hinsichtlich der Regelung der Sonntagsruhe am 23 . und
30 . December erlassen werden (L.-G .- und V .-Bl . Nr . 68 *) :

- ' ) Von dieser Kundmachung wurde n»r der auf Wien bezugnehmendeTheil hier ab¬
gedruckt.

Auf Grund des Z 1, Artikel VII und IX des Gesetzes vom 16 . Jänner
1895 , N .-G .-Bl . Nr . 21 , werden in Betreff der auf den 23 . December und
30 . December 1900 fallenden Sonntage folgende Ausnahmsbestimmungen für
die nachstehend genannten Kategorien von Gewerben getroffen:

I . Bäckergewerbe.

Die Sonntagsarbeit ist am 23 . und 30 . December 1900 sowohl beider
Erzeugung als auch beim Verschleiße im ganzen Erzherzogthume den ganzen
Tag gestattet.

II . Handelsgewerbe.

X . Für die k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien.
a) Beim Handelsgewerbe (mit Ausschluss des Lebensmittelhandels ), sowie

für den Verschleiß bei Productionsgewerben , insoweit derselbe nicht nach
Artikel VI und VII des Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 , R .-G .-Bl.
Nr . 21 , geregelt erscheint , ist am 23 . und 30 . December 1900 der Ver¬
kauf der Waren von 7 Uhr früh bis 5 Uhr nachmittags gestattet.

b ) Bezüglich des Lebensmittelhandels bleiben für den 23 . December 1900
die mit der hieramtlichen Knndmachnng vom 31 . Mai 1896 , Z . 50839,
L.-G - und V .-Bl . Nr . 40 , für den letzten Sonntag vor Weihnachten
festgesetzten Verkaufsstunden (6 Uhr früh bis 11 Uhr vormittags und
4 Uhr nachmittags bis 9 Uhr abends ) ungeändert.

Für den 30 . December 1900 werden die Verkaufsstunden für den
Lebensmittelhandel in gleicher Weise wie für den 23 . December 1900
festgesetzt.

o) Den Papier -, Zeichnen - und Schreibwarenhändlern in Wien , welche
diesen Handel auf Grund eines auf diesen Betrieb lautenden Gewerbe¬
scheines entweder allein oder in Verbindung mit anderen Gewerben
betreiben , wird der Verkauf der in ihre Gewerbebefugnis einschlagenden
Artikel am Sonntag den 30 . December 1900 in der Zeit von 8 Uhr
früh bis 12 Uhr mittags und von 2 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends
gestattet.

n. Ulmnativlieflinummgell.
51adtta1h:

20 .
(Städtisches Voll - nnd Schwimmbad in Hernals .)

Der Stadtrath hat mit Beschluss vom 6 . December 1900 , Z . 13876
(V .-Z . 2508/VII ), gestattet , dass die städtischen Beamten , Aspiranten , Diurnisten,
Diener und die diesen gleichgestellten städtischen Bediensteten das Hernalser Voll-
und Schwimmbad mit einem 50percenligen Nachlasse von den Badekartenpreisen
unter den gleichen Bestimmungen , wie solche für die Benützung des Donaubades
und des Therestenbades bestehen , benützen können.

Magistrat:
21 .

(Bei Baulinienbekauutgaben sind die Plätze als
solche , nicht aber mit den Namen und Breiten der

eiumnndenden Straßen z» bezeichnen .)
Erlass des Magistrats -Vice -Directors Preyer  vom 10 . No¬

vember 1900 (M .-Z . 119461/IX ) :
Es ist gelegentlich der beim Magistrate gepflogenen Verhandlungen über

Parcellierungs -Angelegenheiten die Wahrnehmung gemacht worden , dass bei
ämtlicher Bekanntgabe der Baulinien an die Realitätenbesitzer in den Ban¬
linienplan seitens mehrerer Stadtbauamts -Abtheilungen selbst dort , wo die
in Frage kommenden Baulinien einen projectierten Platz zu begrenzen be¬
stimmt sind , nicht die Bezeichnung „ Platz " eingetragen , sondern der Name
und selbst die Straßenbreite jener Straße oder Gasse angegeben wird , in
deren Verlängerung die Baulinie des Platzes gelegen ist, so dass der Platz
nur auf jenen Raum beschränkt erscheint , welcher,  nach Abzug des für die
Straßenverlängerung über den Platz hinweg erforderlichen Grundes im
Innern übrig bleibt.

Dieser Vorgang ist einerseits deshalb unrichtig , weil eine öffentliche
Verkehrsfläche nicht gleichzeitig Platz und Straße sein kann und als Platz
der ganze zwischen den umlausenden Baulinien gelegene Raum anzusehen ist,
ohne Rücksicht darauf , ob an den Banlinien Fahrbahnen nnd im Innern
etwa Gartenanlagen angelegt werden oder nicht ; andererseits kann dieser
Vorgang zu einer schweren Schädigung der Gemeinde führen , da der Parcel-
liernngswerbcr , welcher nur auf einer Seite der „ Straße oder Gaffe " Bau¬
stellen erhält , nur den Grund für die „ Straße oder Gaffe " bis auf die Hälfte
der künftigen Breite unentgeltlich abzulreten hat , während er dann , wenn die
Baustellen nicht an einer „Straße oder Gasse " , sondern direct am Platze
liegen , zur unentgeltlichen Grundabtretung bis zum höchsten Maße von 23 m
verpflichtet ist.
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Es ist daher strenge darauf zu sehen, dass in derlei Fällen stets nur
die Bezeichnung „Platz " , wenn thunlich , unter Angabe der Platzbreite zwischen
den Baulinien des Platzes in die Baulinienpläne eingetragen und von der
Einzeichnung einer ideellen Straßenfortsetznng über den Platz hinweg gänzlich
abgesehen wird.

SS.

(Im Falle des Nichtbestandes eines Straßencanales
ist die Elnhebnng einer Canaieinmündungsgebür

unznlässig . )
Erlass des Magistrats -Directors Pr eher vom 12 . December

1900 , Z . 107442/IX:
Es hat sich nach den Wahrnehmungen des Magistrats -Departements XIX b

lsür Canalisiernngswesen ) wiederholt der Fall ereignet , dass anlässlich der
Ertheilnng eines Bauconsenses eine Canaleinmündungsgebiir eingehoben wurde,
trotzdem ein städtischer Unrathscanal , in welchem die Canaleinmündung erfolgen
könnte , noch nicht bestanden hat.

Eine Folge dieses Vorganges ist, dass der Bauherr unter Berufung ans
die erfolgte Zahlung der Canaleinmündungsgebür auf der schleunigsten Her¬
stellung des städtischen Straßencanales besteht , ohne Rücksicht darauf , ob der
Straßencanal im übrigen bereits nothwendig und projecliert und ob für die
Kosten der Canalherstellung budgetmäßig vorgesorgt ist oder nicht.

Es ist aber auch ein solcher Vorgang dem klaren Wortlaute des Z 1
des Gesetzes vom 19 . Jänner 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 9 , zuwiderlaufend , wonach
die Berechtigung der Gemeinde zur Vorschreibnng einer Caualeinmündungs-
gebür erst nach der Erbauung des städtischen Unrathscanales einkitt.

Es ist daher künftighin die Einfordernng einer Canaleinmündungsgebür
in jenen Fällen zn unterlassen , wo ein Straßencanal , in welchen die Ein¬
mündung des Hauscanales erfolgen könnte , nicht besteht und ist dann , wenn
der Banwerber in dem Baupläne die Herstellung eines Hauscanales projektiert,
trotzdem ein Straßencanal nicht besteht , die Umänderung des Bauplanes in
dem Sinne zu verlangen , dass eine Senkgrube eingezeichnet , der Hanscanal
dagegen weggelassen wird.

Nur dann , wenn es sicher ist, dass die Herstellung des Straßencanales
vollendet sein wird , bis das Haus erbaut ist, kann zur Vereinfachung des
Vorganges die Baubewilligung für einen an den künftigen Straßencanal an¬
schließenden Hauscanal ertheilt werden , wenn der Bauwerber die entfallende
Canaleinmündungsgebür , jedoch vorläufig nur als Cantion , zu entrichten bereit
ist, und ist diese Caution erst nach wirklich erfolgter Erbauung des Straßen¬
canales zn den eigenen Geldern zu verrechnen.

In anderen Fällen erscheint eine auch nur sicherstellnngsweise Einzahlung
einer Canaleinmündungsgebür oder auch eine grundbücherliche Sicherstellung
umsoweniger nothwendig oder nützlich , als die Herstellung und Einmündung
eines Hauscanales in den städtischen Straßencanal einer baubehördlichen Ge¬
nehmigung bedarf , die Canaleinmündnngsgebür aber nach ß ll des Gesetzes
vom 19 . Jänner 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 9 , vor Ertheilnng des Bauconsenses für
die Einmündung der Hauscanäle zu bezahlen ist und die Hinausgabe des
Bauconsenses vor Erfüllung der Verpflichtung verweigert werden kann.

Selbstverständlich kann die nach dem Schlusssätze des 8 58 der Bau¬
ordnung bei Erbauung eines Straßencanales an die Hauseigenthümer ergehende
Aufforderung , sofort den Hauscanal herzustellen und die Senkgrube zu be¬
seitigen , die Erwirkung des für die Herstellung des Hauscanales nothwendigen
Bauconsenses nicht ersetzen und ist daher bei einer solchen Aufforderung aus¬
drücklich ans die Nolhwendigkeit , vorher den Bauconsens zn erwirken , hin-
znweisen.

Ein etwa ohne Consens begonnener Hauscanalbau ist selbstverständlich
sofort einznstellen und ist die Strafamtshandlung einzuleiten.

2 ».

(Behandlung der Gesuche um Verleihung des Bürger¬
rechtes .)

Magistrats -Director Pr eher hat mit Erlass vom 30 . No¬
vember 1900 , M .-D .-Z . 3103 , Nachstehendes angeordnet:

Es wurde die Wahrnehmung gemacht , dass entgegen den Bestimmungen
des hierämtlichen Erlasses vom 8 . October 1900 , M .-D .-Z . 248l , in den
tabellarischen Übersichten , mit welchen die Gesuche um Verleihung des Bürger¬
rechtes der Stadt Wien vorgelegt werden , oft nur das angegeben ist, seit
welchen der Gesuchsteller in Wien das Heimatsrecht besitzt, während es mit
Rücksicht auf die Bestimmungen des Z 8 , Absatz 3 des Gemeindestatntes , auch ans
Monat und Tag ankommen kann . Das Gleiche gilt von der Besteuerung . Es
ist daher künftig in die bezeichnete Tabelle immer das genaue Datum einzu¬
setzen, von welchem an der Gesuchsteller in Wien heimatsberechtigt und be¬
steuert ist.

Da ferner ostniats Personen um die Verleihung des Bürgerrechtes ein-
schrciteu , welche den gesetzlichen Anforderungen nach Z 8 , Absatz 3 des Ge¬
meindestatntes nicht genügen , wodurch einerseits wegen der nothwendigerweise
erfolgenden Gesuchsabweisung den Parteien nnnöthige Stempelauslagen er¬
wachsen , andererseits das Amt ungerechtfertigt in Anspruch genommen wird,
finde ich Folgendes anzuordnen:

Wenn die betreffende Eingabe persönlich überreicht wird , ist sofort (noch
vor Befestigung oder Entwertung der Stempclmarken ) zn prüfen , ob die ge¬

setzlichen Bedingungen einer mindestens zehnjährigen Heimatsberechtigung und
Stenerleistung in Wien erfüllt sind ; im verneinenden Falle ist die Partei auf
dieselben aufmerksam zn machen , und ist ihr behufs Ersparnng von Stempel¬
auslagen , Kanzleitaxen u . s. w . naheznlegen , das Gesuch erst dann einznbringeu,
bis sie den Nachweis einer mindestens zehnjährigen Heimatsberechtignng und
Steuerleistung in Wien erbringen könne.

Wenn die Partei das Gesuch mit der Post einsendet , so ist sie vorzuladen,
in gleicher Weise zu belehren und zur Zurückziehung des Gesuches zu ver¬
anlaßen ; falls jedoch der fehlende Zeitraum ein geringer ist, so ist dem Ge¬
suchsteller , wenn er das Ansuchen nach Vorhalt der gesetzlichen Bestimmungen
ansrechthält , zu bedeuten , dass seine Eingabe erst nach Ablauf dieses Zeitraumes
in Behandlung genommen werden kann.

In diesem Falle ist der Act mit einer entsprechenden Amtsbemerknng zn
versehen und ohne weitere Meldung der Partei nach Ablauf der erforderlichen
Frist der Erledigung zuzuführen.

III. Gesetze
lion kesoilderer Wichtigkeit für den politischen ffe»

wallungMenst.
24

(Aufhebung des Gesetzes vom 16 . März I8SS,
L .-G .-Bl . Nr . SS , betreffend die Erhaltung vou Thier-
seuchenfouds behufs Tilgung der Rotz -, Wnrmkrank-

heit und des Milzbrandes der Einhufer .)
Gesetz vom 7. November 1900 (wirksam für das Land

Niederösterreich ), womit das Gesetz vom 16 . März 1899 , L.-G .-
Bl . Nr . 29 sx 1899 , betreffend die Erhaltung von Thierseuchen¬
fonds behufs Tilgung der Notz-, Wurmkrankheit und des Milz¬
brandes der Einhufer (Pferde , Manlthiere , Esel), aufgehoben wird
(L.-G .- und V .-Bl . Nr . 67 ) :

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogthumes Österreich unter
der Enns finde Ich anzuordnen , wie folgt:

Artikel I.

Das Gesetz vom 16 . März 1899 , L.-G .-Bl . Nr . 29 «r 1899 , betreffend
die Erhaltung von Thiersenchensonds behufs Tilgung der Rotz -, Wurmkrankheit
und des Milzbrandes der Einhufer (Pferde , Manlthiere , Esel), wird außer
Kraft gesetzt.

Artikel II.

Diese Bestimmungen treten mit 31 . December 1900 in Wirksamkeit.

Artikel III.

Ein bei Auflösung des Fondes für Pferde etwa verbleibender Activrest
ist dem Anstaltsfonde der Abtheilung für Pferdeverficherung der Niederöster¬
reichischen Landes -Versicherungsanstalt zuzuweisen.

Artikel IV.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind Meine Minister des Innern und
des Ackerbaues betraut.

(Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

ISS « pnblicierten Gesetze und Verordnungen . )
X. Reichsgesetzblntt.

Nr . IS « . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 19 . October 1900 , betreffend die Erweiterung der Ver-
zollnngsbesugnisse des k. k. Nebenzollamtes Johanngeorgenstadt ( Bahnhof ) .

Nr . ISI . Verordnung der Ministerien des Handels
und der Finanzen , einverständlich mit dem Obersten
Rechnungshöfe , vom 2 . November 1900 , betreffend die
Ausgabe neuer Einzahlungsscheine für Zahlungen von Steuern und öffent¬
lichen Abgaben im Anweisungsverkehre der Postsparcassa.

Nr . ISS . Kundmachung des Eisenbahnministerinms
vom 10 . November 1900 , betreffend die Übertragung der Aller¬
höchsten Concession für die Localbahn Schwarzenau — Waidhofen an der Thaya
an die Actiengesellschaft „ Localbahn Schwarzenau —Zwettl " und die Con-
cesfionsertheilung für eine normalspnrige Localbahn von Waidhofen an der
Thaya nach Zlabings.
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Nr. IST . Verordnung des Justizministeriums vom
11 . November 1900 , betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinden
Kopriva und 8tjak zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Sesana im Küsten-
lande.

Nr. 1S4 . Verordnung der Ministerien der Justiz
und der Finanzen im Einvernehmen mit dem Obersten
Rechnungshöfe vom 12 . November 1900 , betreffend die
periodische depositenämtliche Erfolglassung von Coupons.

Nr. 1S5 . Verordnung des Ministers des Innern
vom 18 . November 1900 , betreffend die Arzneitaxe für das
Jahr 1901.

Nr. INK. Kaiserliches Patent vom 24. November
1900 , betreffend die Einberufung der Landtage von Böhmen, Galizien und
Lodomerien mit Krakau , Dalmatien , Österreich unter und ob der Enns , Salz¬
burg , Steiermark , Kärnten , Kram und der Bukowina , Mähren , Schlesien,
Tirol , Görz und Gradisca , Vorarlberg und Triest.

Nr. 1S7 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz und des Handels vom 27 . November 1900,
mit welcher die Wahlordnung für die Gewerbegerichte ergänzt wird .* )

Nr. 1S8 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 30 . November 1900 , betreffend die
Zulassung von Anweisungen der Österreichisch -ungarischen Bank auf Gold¬
münzen zur Entrichtung von Zöllen.

Nr. ISS . Verordnung des Justizministeriums vom
16 . November 1900 , betreffend die Activierung des Bezirksgerichtes
in Zakliczyn in Galizien.

Nr . 8VV . Verordnung der Ministerien des Acker¬
baues , des Innern , der Finanzen , des Handels und
der Eisenbahnen vom 22 . November 1900 , betreffend die
Ermächtigung des k. k. Hauptzollamtes in Olmütz zur Abfertigung der mit
der Post aus dem Auslande einlangenden Pflanzensendungen.

Nr . 801 . Verordnung des Justizministers vom
24 . November 1900 , betreffend die Änderung der Verordnungen vom
11 . December 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 293 , und 8 . Jänner 1899 , N .-G .-Bl . Nr . 8
(Advocaten - Currenlientarif ) .

Nr . 202 . Verordnung des Ministeriums desJnnern
im Einvernehmen mit den Ministerien der Justiz , des
Handels und des Ackerbaues vom 1. December 1900,
betreffend die thierärztliche Untersuchung der aus den Ländern der ungarischen
Krone nach den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern im
Straßenverkehre eingebrachten Thiere .*)

Nr . 203 . Kundmachung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 22 . November 1900 , betreffend die
Erweiterung der Verzollungsbesugnisse des Nebenzollamtes in Hermsdorf und
Errichtung einer Exposilur desselben auf dem Bahnhose daselbst.

Nr . 204 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 24 . November 1900 , betreffend die Fristerstreckung für die Be-
triebseröffuung der Localbahn Chlumetz — Königstadtl.

Nr . 885 . Kaiserliche Verordnung vom 29 . No¬
vember 1900 , betreffend die Verwendbarkeit der Theilschuldverschreibuugen
des zweiten dalmatinischen Meliorationsfonds -Anlehens per 400 .000 bi zur
fruchtbringenden Anlegung von Stistungs -, Pupillar - und ähnlichen Capitalieu.

Nr . 808 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 29 . November 1900 , betreffend die Ermächtigung des königlich
ungarischen Hauptzollamtes Pressburg zur Abfertigung glatter Ganzseiden¬
waren zu dem Begünstiguugszolle von 200 fl.

* ) Erscheint i» dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 207 . Verordnung des Justizministeriums vom
30 . November 1900 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde und
des Gutsgebietes Bonarüwkä zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes in
Strryzöw.

Nr . 208 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 4 . December 1900 , betreffend die provisorische Zulassung der
Elektricitätszähler -Type XI -II zur aichamtlichen Beglaubigung.

Nr . 20S . Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 29 . November 1900 , betreffend die Ermächtigung des k. k.
Hauptzollamtes II . Claffe in Gablonz zur Anwendung des summarischen
Ausageverfahrens im Eisenbahnverkehre , sowie zur zollfreien Behandlung von
voraus - und nachgeseudeten Reise -Effecten.

Nr . 210 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 29 . November 1900 , betreffend die Errichtung einer Zoll¬
expositur im Gebäude des Post - und Telegraphenamtes zu Gablonz.

Nr . 211 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 6 . December 1900 , betreffend die Feststellung der Farbe für
die im Stickereiveredlungsverkehre au den Geweben anzubringenden Jdcntitäls-
bezeichnuugen.

Nr . 212 . Verordnung des Finanzministeriums vom
6 . December 1900 , betreffend die Neuregelung der Verschleißpreise des
inländischen Fabriksalzes.

Nr . 213 . Erlass des Finanzministeriums vom
10 . December 1900 , betreffend den steuerfreienBezug von raffiniertem
Mineralöl unter der Dichte von 770 Grad zur Wärme -Erzeugnug für indu¬
strielle Zwecke.

Nr . 214 . Kundmachung des Ministeriums für
Landcsvertheidiguug und des Finanzministeriums vom
14 . December 1900 , womit im Grunde des mit dem Gesetze vom
25 . Juni 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 100 , abgeänderten K 30 des Einquartieruugs-
gesetzes vom 11 . Juni 1879 , R .-G .-Bl . Nr . 93 , der für die Zeit vom I . Jänner
1901 bis Ende des Jahres 1910 wirksame Zinslarif festgesetzt und derselbe,
sowie die Einreihung der Gemeinden in die zehn Classen dieses Tarifes ver-
laulbart werden.

L. Landesgkschbiatt.
Nr . 65 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 28 . No¬
vember 1900 , Z . 107469 , betreffend das Erlöschen der in der
hierortigen Kundmachung vom 28 . November 1899 , Z . 98548 , L.-G .- und
V .-Bl . Nr . 75 für Niederösterreich bezeichnten Function des zur einstweiligen
Besorgung der Geschäfte der Wiener Ärztekammer bestellten k. k. Oberbezirks-
arztes Dr . Thomas Edlen v. Resch.

Nr . 88 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 6 . No¬
vember 1900 , Z . 92090 , betreffend die Bestellung eines Stell¬
vertreters des amtlichen Dampfkesselprüfungs -Commissärs für die politischen
Bezirke Amstetten , Lilienfeld , Melk , Scheibbs , St . Pölten und den Stadtbezirk
von Waidhofen an der Ibbs , ferner die Bestellung zweier Stellvertreter des
Dampskesselprüfungs -Commiffärs für die politischen Bezirke Floridsdorf , Ober-
Hollabrunn , Korneubung und Mistelbach.

Nr . 87 . Gesetz vom 7. November 1900 (wirksam
für das Land Niederösterreich ) , womit das Gesetz vom 16. März
1899 , L.- G .-Bl . Nr . 29 or 1899 , betreffend die Erhaltung von Thierseuchcn-
fonds behufs Tilgung der Rotz -, Wnrmkrankheit und des Milzbrandes der
Einhufer (Pferde , Maulthiere , Esel ), aufgehoben wird ? )

Nr . 88 . K u n dmach u n g des k. k. Statthalters
im Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
14 . December 1900 , Z . 112611 , womit für mehrere Kate¬
gorien von Gewerben Ausnahmsbestimmungen hinsichtlich der Regelung der
Sonntagsruhe am 23 . und 30 . December 1900 erlassen werden .**)

*1 Erscheint i» dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
»») In dieser Nummer der „Verordnungen rc ." erscheint nur der auf Wien bezug¬

nehmende Theil ausgenommen.
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